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Teil I: Analyserahmen und Grundlagen 

The member states remain masters of their own welfare states, at least on pa-
per, and they want to keep it this way (Anderson 2015a: 7). 

1 Einleitung  

In der gegenwärtigen Krise zeigen sich einmal mehr widersprüchliche Trends 
der europäischen Integration: Während einerseits eine Intergouvernementali-
sierung und zumindest verbal – mit dem ‚Brexit‘ aber auch erstmals ganz un-
mittelbar greifbar – sogar Ansätze einer Re-Nationalisierung feststellbar sind, 
ist zugleich immer deutlicher geworden, dass sich die anstehenden Herausfor-
derungen wie die Wirtschafts- und Finanzkrise (dazu einführend bspw. Kunst-
ein/Wessels 2011) oder der Zustrom Hunderttausender Flüchtlinge auf natio-
naler Ebene in der Tat nicht mehr bewältigen lassen (vgl. bspw. eindringlich 
Schäuble 2016). In der Geschichte der europäischen Integration sind Krisen 
verschiedener Art und Intensität allerdings kein Einzelfall (vgl. statt vieler: 
Kirt 2001; Varwick 2004 und 2011; Bieling/Haas/Lux 2013; Hofmann/Wes-
sels 2013; Lepsius 2013; Lippert/von Ondarza 2016) und haben regelmäßig zu 
einer anschließenden Vertiefung der Integration gerade als Ausweg aus diesen 
Krisen geführt. Insofern erscheint auch in der heutigen schwierigen Situation 
auf mittlere Sicht ein Integrationssprung – ggf. auch innerhalb einer kleineren 
Gruppe von Mitgliedsstaaten – als ebenso denkbare Konsequenz wie ein Rück-
fall in eine Art Freihandelszone plus oder gar ein Zerfall der gesamten Union 
(vgl. statt vieler Varwick 2011; Lippert/Schwarzer 2011; mit dem Versuch ei-
ner theoretisch fundierten Prognose Webber 2014 und zur fortschreitenden 
Differenzierung Ondarza 2013).  

Zugleich aber, und das übersehen die medialen und öffentlichen Debatten 
derzeit weitgehend, findet alltäglich in einer großen und stetig wachsenden 
Anzahl von Politikfeldern eine zunächst unspektakulär erscheinende Beein-
flussung nationaler Politik durch die europäischen Institutionen bzw. eine dy-
namische Interaktion dieser Ebenen statt. Das betrifft auch die Sozialpolitik. 
Unter dem Topos der EU-Sozialpolitik als unterentwickeltem Nachzügler wird 
gerne hervorgehoben, dass diese eine Domäne der Mitgliedsstaaten sei und 
bleiben werde bzw. müsse und die europäischen Institutionen in diesem Feld 
jenseits marktschaffender Aktivitäten weitgehend absent seien: “EU social po-
licy tends to be dismissed or not regarded very seriously.“ (Daly 2012: 2) Dazu 
kommt eine verbreitete inhaltliche Pauschalkritik: „Selbst unter Fachkundigen 
herrscht die Anschauung vor, die EU unterhöhle den überkommenen 
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Sozialstaat statt ihn zu fördern“ (Eichenhofer 2007: 15), wenngleich dieser Be-
fund für die wissenschaftliche Debatte in der jüngsten Vergangenheit so nicht 
mehr uneingeschränkt bestätigt werden kann (bspw. Heidenreich/Zeitlin 2009; 
Graziano/Jacquot/Palier 2011; Anderson 2015a, s. Forschungsstand-Kapitel 
und zum Nachzügler-Diskurs auch kritisch und differenziert Schmidt 2015: 
15ff.). In der Tat stellen die heterogene Wirtschaftsstruktur, wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Sozialstaatstypen, die Entscheidungsregeln auf euro-
päischer Ebene, das schmale Budget der EU-Sozialpolitik, zahlreiche Veto-
spieler und die Präferenz großer Teile der politisch-administrativen Eliten 
ebenso wie der Wählerschaften für den Verbleib der Sozialpolitik in nationaler 
Kompetenz erhebliche Hindernisse für die Herausbildung einer starken EU-
Sozialpolitik dar (vgl. Kap. 3.2.3; Schmidt 2015: 21ff.; Scharpf 2002; Leib-
fried/Obinger 2008: 338 ). Zugleich unterzieht die Krise des vergangenen Jahr-
zehnts die europäischen Wohlfahrtsstaaten einem “serious ‘stress test‘“ 
(Hemerijck 2013: 1). 

Gleichzeitig ist aber erstens der Charakter von Sozialpolitik nicht nur als 
wichtiger Einflussfaktor der wirtschaftlichen und demographischen Entwick-
lung, sondern auch als zentrale Stellschraube mit Blick auf die Legitimität und 
Akzeptanz eines politischen Systems weitgehend unumstritten. Gern wird Jac-
ques Delors, Kommissionspräsident zwischen 1985 und 1993, mit den Worten 
zitiert: „Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Wir müssen Europa eine 
Seele geben“ (zitiert nach Leibfried/Obinger 2008: 346). Dieser Befund er-
scheint etlichen Kommentatoren1 auch mehr als zwei Jahrzehnte später aktuell: 
“the EU could probably more easily achieve stronger legitimacy if its social 
dimension were clearer and more visionary.” (Saari/Välimäki 2007: 262; 
bspw. auch Hacker 2018) Zweitens lassen sich sozialpolitische Handlungsfel-
der gar nicht überall trennscharf vom Binnenmarkt abgrenzen bzw. unterliegen 
dessen Einflüssen, weshalb es durchaus zu erheblichen spill-over-Prozessen 
und Initiativen der Gemeinschaftsinstitutionen gekommen ist – die sozialpoli-
tischen Handlungsebenen “[have become] more interwoven” (Saari/Kvist 
2007: 1; vgl. bspw. auch Van der Pas/Välimäki 2007: VI). Drittens gibt es ge-
rade in der gegenwärtigen Krise eine Reihe zunehmend zwingender Gründe 
für eine weitere sozialpolitische Integration. Eine zunehmende Problemdichte 
und gemeinsame Problemlagen wie demographischer Wandel, (Jugend-)-Ar-
beitslosigkeit, der Wandel von Familienformen, Veränderungen auf den Ar-
beitsmärkten etc. einerseits und große Performanzunterschiede der europäi-
schen Wohlfahrtsstaaten andererseits sprechen für eine gesamteuropäische Re-
levanz der Gewährleistung bzw. Wiederherstellung der Stabilisierungsfunk-
tion von Sozialsystemen (vgl. Vandenbroucke 2014: 11ff.; Anderson 2015a: 
44). In dieselbe Richtung weist auch der erhebliche Globalisierungsdruck 
(bspw. Pierson 2001; Rieger/Leibfried 2002) bis hin zu einem mitunter 

 
1  Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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unterstellten ‘race to the bottom‘ unter den Mitgliedsstaaten. Angesichts dieser 
Ausgangssituation forderte bspw. der damals designierte Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker im Herbst 2014 in seiner Grundsatzrede an das Eu-
ropäische Parlament ein “social triple-A rating“ (Juncker 2014a) für die Euro-
päische Union.  

Insgesamt werden unter der Prämisse, die EU sei ein sozialpolitischer 
Nicht-Akteur, entsprechende Aktivitäten und Initiativen vielfach systematisch 
unterbewertet. Insofern ist der politisch und öffentlich nach wie vor verbreitete 
Nachzügler-Diskurs angesichts der sozialpolitischen „de facto-Annäherung“ 
(schon Schulte 2001: 285) inzwischen selbst zum Anachronismus geworden, 
was in der Wissenschaft zwar allmählich stärker rezipiert, im öffentlichen Dis-
kurs allerdings noch immer weitgehend ausgeblendet wird. So existiert im so-
zialpolitischen Bereich eine breite Palette von Instrumenten mit ganz unter-
schiedlicher Logik, die vom 

 Erlass bindenden Rechts und Mindeststandards (z. B. beim Arbeitsschutz) 
über  

 die Etablierung individueller Rechte mit sozialpolitischem Bezug durch 
den EuGH (z. B. Inanspruchnahme medizinischer Leistungen im Ausland) 
oder  

 die Ratifizierung internationaler Abkommen durch die EU (so bei der UN-
Konvention über die Rechte behinderter Menschen) und  

 finanzielle Unterstützung (über den Europäischen Sozialfonds) und  
 einen Sozialen Dialog bis zur  

Offenen Methode der Koordinierung als Diskussions- und Lernplattform 
reicht. Schließlich hat sich zu diesen bereits bestehenden Instrumenten im 
Sinne einer „Europäisierung von Kontextbedingungen“ (Boeckh/Huster/Benz 
2011: 378) zunächst mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und noch einmal 
deutlich verschärft in der Finanz- und Staatsschuldenkrise ein zunehmender 
haushaltspolitischer Einfluss auf die nationalen Sozialsysteme und -politiken 
gesellt (vgl. bspw. De la Porte/Heins 2015), der ebenfalls maßgeblich durch 
die EU kanalisiert wird. Das Thema sozialpolitischer Europäisierung liegt also 
„in der Luft“ (Interview 40). Ist die Europäische Union entgegen der öffentli-
chen und wissenschaftlichen Wahrnehmung ein sozialpolitischer ‚Schein-
zwerg‘2? Das ist das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit: Wie groß 
ist das Ausmaß der Europäisierung in unterschiedlichen sozialpolitischen 
Handlungsfeldern und welche Gründe lassen sich für diese Differenzen iden-
tifizieren? Welche Mechanismen des Einflusses von der europäischen zur mit-
gliedsstaatlichen Ebene und umgekehrt lassen sich in diesem dynamischen 

 
2  Der ¸Scheinriese’ in Michael Endes Roman “Jim Knopf” erscheint aus der Distanz riesig und 

wird kleiner, je mehr man sich ihm nähert. Umgekehrt würde ein ‚Scheinzwerg‘ an Größe 
gewinnen, je dichter der Beobachter kommt. 
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Interaktionsprozess nachweisen? Inwiefern haben sich Ausmaß und Kanäle 
der Europäisierung im Gefolge der Krise(n) verändert und welche Erwartun-
gen lassen sich daraus für die Zukunft europäischer Sozialpolitik ableiten? 

1.1 Forschungsstand  

Aufgrund des breit und vergleichend angelegten Themengebiets dieser Studie 
liegen zu zahlreichen Teilaspekten wissenschaftliche Publikationen in erhebli-
cher Menge vor, die an dieser Stelle nicht erschöpfend wiedergegeben werden 
können. Stattdessen werden jeweils einige ausgewählte Beiträge zu einzelnen 
Facetten exemplarisch aufgeführt. So etablierte hinsichtlich unterschiedlicher 
Wohlfahrtsstaatstypen in Europa Esping-Andersen (1990) eine mittlerweile als 
klassisch zu bezeichnende Typologie der europäischen Sozialstaaten, die das 
kontinentale, das liberale und das nordische Modell unterscheidet. Diese wurde 
zwar immer wieder kritisiert und ergänzt (so bspw. von Schubert/Hegelich/Ba-
zant 2008 oder Hall/Soskice 2001) und hat insofern „einer Vielzahl von Ein-
wänden ausreichend Angriffsflächen geboten“ (Ostner/Saraceno 1998: 183), 
konnte sich letztlich aber trotz berechtigter Einwände im Detail als fester Be-
zugspunkt der Sozialstaatsforschung behaupten. Einen Überblick über ausge-
wählte einzelne Sozialstaaten innerhalb der Europäischen Union bieten dar-
über hinaus die Lehrbücher von Schmid (2010), in dem auch vergleichende 
Abschnitte zu einzelnen Handlungs- und Problemfeldern enthalten sind, und 
Schubert/Hegelich/Bazant (2008).  

Zu den einzelnen als Fallbeispiel gewählten Sozialstaaten (s. zur Fallaus-
wahl Abschnitt 2.4) liegt – wenn auch mit Nuancen – ebenfalls umfangreich 
Literatur vor, die hier nicht ansatzweise vollständig referiert werden kann. 
Exemplarisch genannt seien als Überblickswerke für Deutschland 
Boeckh/Huster/Benz 2011, Bäcker et al. 2008, Pilz 2004 und Kaufmann 2003, 
für Schweden Hort 2008 und 2014, Olson 1986, Lidström 2001, Timonen 
2003, Larsson/Letell/Thörn 2012, Kvist et al. 2011 und Svallfors 2004, für 
Großbritannien Fraser 2017, Geyer/Mackintosh 2005, der Sammelband von 
Calder/Gass/Merrill-Glover 2012, Noble 2011 und Powell 1999, für Polen 
Piątek 2001, Krzywdzinski 2008, Sissenich 2007 und Fel 2005 und für Italien 
bspw. Ascoli/Pavolini 2015, Ferrera 1996, Ferrera/Gualmini 2004, Gohr 2001 
und Sacchi 2007 und 2008. 

Trotz einiger Beiträge, die die europäische Dimension nationaler Sozialpo-
litik in den Mittelpunkt stellen, ist aber festzuhalten, dass ein Großteil der Au-
toren diese nur am Rande behandelt und letztlich der Annahme verhaftet bleibt, 
dass Sozialpolitik vorwiegend nationale Angelegenheit sei und bleibe (vgl. 
Jacquot 2008: 11; Fuchs 2009: 1). Trotz umfassender Diskussionen über Wan-
del und Restriktionen nationaler Sozialpolitik, etwa durch 
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Globalisierungsprozesse (vgl. unter vielen Esping-Andersen 1996; Scharpf 
2000a; Pierson 2001), “very few contributions analyse in detail the role played 
by the EU in the[se] changes“ (Graziano/Jacquot/Palier 2011a: 1). In dem um-
fangreichen Sammelband „Europäische Wohlfahrtssysteme“ (Schubert/Hegel-
ich/Bazant 2008) bspw. werden dem Thema „Inter- und supranationale euro-
päische Wohlfahrtspolitik“ im Vergleich zu ausführlichen Länderkapiteln nur 
wenige Seiten gewidmet, in „Sozialpolitik im internationalen Vergleich“ 
(Dallinger 2016) gibt es gar kein explizit der europäischen Dimension gewid-
metes Kapitel, und auch die Mehrzahl der oben aufgelisteten länderspezifi-
schen Überblickswerke erwähnt diese entweder gar nicht oder nur am Rande.  

Zur Entwicklung und den Perspektiven europäischer Sozialpolitik existiert 
allerdings durchaus eine breite Auswahl an Forschungsliteratur, so bspw. An-
derson 2015a, Falkner 2016, Baum-Ceisig/Faber 2005, Eichenhofer 2007, 
Lamping 2008, Leibfried/Pierson 1998, Barnard/Deakin 2012, Falkner 2006, 
Falkner/Treib 2005, Alber/Standing 2000, Busch 1998, Puetter 2009, 
Aust/Leitner/Lessenich 2002. Anderson verweist in ihrem Überblickswerk 
“Social Policy in the European Union“ auf mehrere ‚Wellen‘ der diesbezügli-
chen Forschung: Während in der Frühphase vor allem die geringe Ausprägung 
der EU-Sozialpolitik betont worden sei (bspw. Lange 1992), hätten seit den 
1990er Jahren einige Autoren, namentlich Leibfried/Pierson 1995, versucht, 
diese als Teil eines dynamischen Mehrebenensystems zu konzeptionalisieren 
und den wachsenden Einfluss in verschiedenen Politikfeldern zu verstehen 
(bspw. Hantrais 2007; vgl. Anderson 2015a: 6). Allerdings beschränken sich 
diese vielfach auf “analytical descriptions of what the EU actually did in the 
social realm“ (Falkner 2007: 253). Die sozialpolitische Rolle der EU wurde 
außerdem lange vorwiegend unter den Schlagworten des Sozialdumpings und 
der „Abwärtsspirale“ (vgl. Boeckh 2000: 557; Falkner 2007: 256) sowie des 
„Sozialtourismus“ diskutiert, wobei sich zumindest zweiterer empirisch nicht 
stichhaltig bestätigen lässt. 

Einen weiteren und damit zusammenhängenden Schwerpunkt bildet die 
Analyse von Hemmnissen einer europäischen Sozialpolitik durch unterschied-
liche Pfadabhängigkeiten, Akteurskonstellationen und Sozialstaatskulturen in 
den Mitgliedsstaaten (vgl. bspw. Schmid 2002: 283ff.; Scharpf 2002; Ab-
schnitt 2.1.2). Für die Weiterentwicklung europäischer Sozialpolitik wurden 
vor diesem Hintergrund verschiedene indikatorengestützte Modelle vorge-
schlagen, so bspw. die „Sozialschlange“ (Kowalsky 1999) oder das „Korridor-
modell“ (Busch 1998). Die kontroverse Frage eines europäischen Sozialmo-
dells bzw. die zukünftigen Perspektiven eines ‘social Europe‘ diskutieren ne-
ben vielen anderen bspw. Adnett/Hardy 2005, Aust/Leitner/Lessenich 2002, 
Kaelble 2004 und Vandenbroucke/Hemerijck/Palier 2011. 

Trotz einiger Beiträge, die die europäische Dimension nationaler Sozial-
politik in den Mittelpunkt stellen, ist allerdings festzuhalten, dass die Europä-
isierungsdebatte in diesem Feld ein “relative latecomer“ (Falkner 2007: 253) 
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ist und erst mit Andersons ‚dritter Welle‘ intensiver geführt wird (vgl. Ander-
son 2015a: 6). Zudem wird die Europäisierung sozialpolitischer Handlungsfel-
der insgesamt wenig systematisch-vergleichend betrachtet – Anderson (2015: 
7) spricht von einer “often fragmented nature of this literature“ –, und zahlrei-
che Studien bleiben letztlich dennoch der Annahme verhaftet, dass Sozialpoli-
tik vorwiegend nationale Angelegenheit sei und bleibe (vgl. Jacquot 2008: 11). 
Ausnahmen von diesem Befund bilden neben Einzelbeiträgen (bspw. Geyer 
2003; Geyer/Mackintosh 2005; Jacquot 2008) und zahlreichen Studien zu ein-
zelnen sozialpolitischen Handlungsfeldern (s. u.) vor allem die beiden Sam-
melbände von Kvist/Saari 2007 und Graziano/Jacquot/Palier 2011. Kvist/Saari 
untersuchen für eine breite Auswahl von Mitgliedsstaaten Europäisierungspro-
zesse in sozialpolitischen Teilbereichen bzw. zu spezifischen EU-Initiativen 
mit Fokus auf der Download-Dimension (für das hier betrachtete Länder-
sample sind dies die Beiträge Büchs/Hinrichs 2007; Le Grand/Mossialos/Long 
2007; Sacchi 2007; Wóycicka/Grabowski 2007; Schweden ist nicht vertreten). 
Bei Graziano/Jacquot/Palier steht auf Grundlage einer ebenfalls breiten Aus-
wahl an Mitgliedsstaaten die Frage von ‘usages of Europe‘ in den Bereichen 
Beschäftigung, Alterssicherung und soziale Mindestsicherung im Mittelpunkt 
(Beiträge Graziano/Jessoula 2011; Hopkin/van Wijnbergen 2011; Vifell 2011; 
Aurich/Schüttpelz 2011; hier ist Polen nicht enthalten). Bei Schmidt (2015) 
findet sich sogar der Versuch, das Ausmaß der Europäisierung sozialpoliti-
scher Handlungsfelder – wenngleich nicht konkret am Beispiel einzelner Mit-
gliedsstaaten – anhand einer Skala zu erfassen.  

Hinsichtlich möglicher Europäisierungsmechanismen betrachten Falkner 
et al. (2005) die Implementierung ausgewählter sozialpolitisch relevanter 
Richtlinien in den damals 15 EU-Mitgliedsstaaten und teilen diese in unter-
schiedliche ‘worlds of compliance‘ ein. Mit der Offenen Methode der Koordi-
nierung beschäftigen sich – mit durchaus unterschiedlicher Bewertung – neben 
vielen anderen (vgl. Abschnitt 3.3.3) Büchs 2007, Kröger 2010, Schrader 
2009, Borrás/Jacobsson 2004, De la Porte/Pochet 2004, Heidenreich/Zeitlin 
2009, Zeitlin/Barcevicius/Weishaupt 2014 und Hodson/Maher 2001. Indirekte 
Effekte marktschaffender Maßnahmen und insbesondere der europäischen 
Haushaltsüberwachung waren lange “another step-child of the Europeaniza-
tion agenda“ (Falkner 2007: 261), obwohl prinzipiell seit den 1990er Jahren 
der Befund breit geteilt wurde, dass nationale Sozialpolitik „zunehmend euro-
päisch überformt“ (Bieling/Buhr 2015a: 17) wird, auch dadurch „dass supra-
nationale geld-, wirtschafts- und finanzpolitische Vorgaben und Entscheidun-
gen die nationalen arbeits- und sozialpolitischen Prozesse – mitunter sehr un-
mittelbar – strukturieren“ (ebd.). Für die Jahre nach Einsetzen der Finanz-, 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise gilt dies noch einmal in höherem Maße. 
Die Konsequenzen der Krise und der Krisenbewältigungsmaßnahmen behan-
deln bspw. Hemerijck 2013, Busch et al. 2012, Armingeon 2012, Chung/The-
wissen 2012, Vis/van Kersbergen/Hylands 2012, De la Porte/Heins 2015 und 
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die Autoren eines special issue des Journal of European Public Policy zum 
Thema “EU socio-economic governance since the crisis: the European Semes-
ter in theory and practice“ (u. a. Verdun/Zeitlin 2018; Zeitlin/Vanhercke 2018; 
Maricut/Puetter 2018). In manchen dieser Publikationen wird dabei der Ein-
fluss der europäischen Ebene explizit thematisiert, andere stellen primär die 
Herausforderung nationaler Wohlfahrtsstaaten durch die Krise selbst in den 
Mittelpunkt (bspw. Schubert/Villota/Kuhlmann 2016; Bieling/Buhr 2015). 

Die Folgen mit Blick auf die Gruppe der bzw. einzelne ‚Krisenstaaten‘ dis-
kutieren u. a. Ladi/Graziano 2014, Feronas 2016, Sacchi 2014, Matsaganis 
2012 und Featherstone 2011, wobei der Fokus mit Ausnahme der Beiträge, die 
auch (Ladi/Graziano) bzw. ausschließlich (Sacchi) Italien in den Blick neh-
men, primär auf Griechenland liegt. Dementsprechend gilt weiterhin und ins-
besondere für weniger ‚plakative‘ Fälle als den griechischen: “the impact this 
[die Maßnahmen der Krisenbewältigung, Anm. d. A.] is having on welfare 
state reform deserves more in-depth analysis“ (De la Porte/Heins 2015: 2). 

Schließlich liegen zu den hier gewählten Handlungsfeldern europäischer 
Sozialpolitik einige Studien vor, die diese Felder allerdings in der Regel nicht 
untereinander vergleichend diskutieren. An dieser Stelle werden zunächst nur 
Veröffentlichungen zur europäischen Ebene oder Europäisierungsmechanis-
men im allgemeineren Sinne angeführt; der jeweilige Forschungsstand zu den 
hier behandelten einzelnen Mitgliedsstaaten wird eingangs der jeweiligen Ka-
pitel zu Beschäftigungs-, Gesundheits-, Renten- und Familienpolitik referiert. 

Exemplarisch genannt seien für die Beschäftigungspolitik als überblicksar-
tiger und ausführlicher Beitrag Zirra 2009, der aus einer organisationssoziolo-
gischen Perspektive Europäisierungsprozesse in diesem Feld und nationale Be-
stimmungsfaktoren für deren Ausmaß anhand der Fallbeispiele Deutschland, 
Frankreich und Italien betrachtet, weiterhin mit Fokus auf der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie u. a. Goetschy 1999 und 2003, Zeitlin/Pochet 2005, 
Zeitlin 2009, Stephan 2009, Fischer/Tholoniat 2006, De la Porte/Pochet 2004 
und 2005 sowie Schäfer 2002. Sämtliche dieser zumeist aus den ersten Jahren 
der Beschäftigungsstrategie stammenden Studien diskutieren entweder deren 
Zustandekommen und/oder ihre grundlegende Funktionsweise sowie – mehr 
oder minder kritisch – ihre faktische Wirksamkeit. Den tendenziellen Wandel 
von passiver zu aktiver Arbeitsmarktpolitik bzw. Aktivierungspolitiken in den 
Mitgliedsstaaten untersuchen Van Vliet/Koster 2011 und Klammer/Leiber 
2008, die Frage einer möglichen Konvergenz der Regelungen zur Arbeitslo-
senversicherung Paetzold/Van Vliet 2014. 

Europäisierungsprozesse in der Gesundheitspolitik diskutieren grundle-
gend u. a. Gerlinger 2010, Urban 2003, Hervey 2008, Mossialos et al. 2010, 
Kotzian 2008, Lamping 2005 und 2013 und Schmucker 2010. Die Offene Me-
thode der Koordinierung in diesem Feld (OMK/G) thematisieren insbesondere 
Gerlinger 2010 und Flear 2009, während bspw. Schieren 2011 und Greer 2006 
den Blick auf die umstrittenen EuGH-Urteile zur Patientenmobilität und deren 
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potentielle Folgen für europäische und mitgliedsstaatliche Gesundheitspolitik 
richten. Aus einer bottom-up-Perspektive regionaler grenzüberschreitender 
Kooperation argumentiert Hedde 2008, während Vollaard/van de Doven-
kamp/Martinsen 2016 perspektivisch die Möglichkeiten und Grenzen einer eu-
ropäischen Gesundheitsunion auszuloten versuchen. Krisenfolgen bzw. solche 
der Krisenbewältigungsmaßnahmen diskutieren zahlreiche Autoren aus der 
Perspektive negativer Gesundheitseffekte (beispielhaft genannt seien hier Ka-
ranikolos et al. 2013), aus dem Blickwinkel evtl. faktischer Einflussverschie-
bungen zwischen Europäischer Union und Mitgliedsstaaten dagegen Földes 
2016, Baeten 2014 und Schmucker 2013.  

Für die Rentenpolitik sind aus rechtlicher Perspektive die Arbeiten von Ei-
chenhofer (u. a. 2003, 2010, 2011, 2013, 2014) einschlägig. Aus politikwis-
senschaftlicher Sicht sind zur Alterssicherungspolitik im EU-Mehrebenensys-
tem bspw. Schmähl 2010, Sommer 2007, Fuchs 2009 und Reinhard 2010 zu 
nennen, zu nationalen Reformprozessen im europäischen Kontext bspw. Hin-
richs 2010, Bonoli 2000 und Anderson/Kaeding 2015, die dezidiert den im EU-
Recht verankerten Gleichberechtigungsgrundsatz sowie die Wirtschafts- und 
Währungsunion als mögliche Einflusskanäle betrachten. Die OMK/Rente un-
tersucht u. a. Varwick 2014, europäische Einflüsse im Zuge der Krise anhand 
eines breiten Ländersamples Hinrichs/Brosig 2013 und unter der Fragestellung 
einer möglichen Veränderung der ‚Spielregeln‘ im europäischen Mehrebenen-
sysstem Windwehr 2017. Schließlich ist der im Rahmen des Projekts „Euro-
päisierung der Alterssicherungspolitik in Europa“ unter Beteiligung der Ver-
fasserin entstandene Band von Varwick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 
(2016) zu nennen, der anhand der Fallbeispiele Deutschland, Schweden, Groß-
britannien, Italien, Spanien und Polen ein Gesamtmodell von Europäisierungs-
prozessen in diesem Politikfeld entwickelt und dessen Ergebnisse Kapitel 6 der 
vorliegenden Studie zugrundeliegen. 

Für die Familienpolitik ist der Forschungsstand – dem eher geringen Euro-
päisierungsstand entsprechend – überschaubar und von zumeist schon etwas 
älteren Publikationen geprägt. Zu nennen sind zur Interaktion der Ebenen 
bspw. die Veröffentlichungen von Bahle (2009, 2008, 1996), zu Initiativen auf 
der europäischen Ebene selbst bspw. Dienel 2004 und Steidle 2007. Nationale 
Reformprozesse im europäischen Vergleich diskutiert u. a. Blum 2011; 
Thévenon 2008 beschäftigt sich grundlegend mit Typen von Familienpolitik 
in den Mitgliedsstaaten und diskutiert zugleich methodisch die Verfügbarkeit 
von Vergleichsdaten. Mit Blick auf den Fokus der vorliegenden Studie sind 
darüber hinaus zu den Einzelaspekten der Betreuungssituation von Kleinkin-
dern in den Mitgliedsstaaten Plantenga et al. 2008 zu nennen, zum Themen-
komplex der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bspw. Morgan 2008 sowie 
aus rechtlicher Perspektive Caracciolo di Torella/Masselot 2010.  

Daten zu allen sozialpolitischen Handlungsfeldern und ihren bspw. finan-
ziellen und demographischen Rahmenbedingungen liefern schließlich neben 
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den nationalen Statistikämtern auch das gegenseitige Informationssystem zur 
sozialen Sicherung MISSOC3 und die europäische Statistikbehörde Eurostat 
sowie weitere internationale Organisationen wie die OECD, die WHO, die ILO 
oder die Weltbank.  

Bereits an dieser Stelle lässt sich festhalten, dass erstens Sozialpolitik in 
der Forschungsliteratur häufig noch immer als weitgehend nationale Angele-
genheit wahrgenommen wird und das oben bereits kritisierte Nachzügler-
Axiom sich als hemmender Faktor für eine dem gegenwärtigen Europäisie-
rungsstand angemessene Betrachtung europäischer Sozialpolitik erweist, 
wenngleich bspw. Leibfried/Pierson (1998a: 15) bereits vor gut 20 Jahren for-
derten, dass „…Wissenschaftler, die über die nationale Sozialpolitik in den 
Mitgliedstaaten arbeiten, die EU [...] systematisch berücksichtigen“, und dies 
auch in Ansätzen bereits erfolgt ist. Zweitens steht in einem erheblichen Teil 
der Publikationen entweder die Offene Methode der Koordinierung, sozialpo-
litisch relevantes EU-Recht oder ein genereller Anpassungsdruck durch Glo-
balisierung und Wettbewerb im Mittelpunkt, weniger aber dezidierte haus-
haltspolitische Einflussnahme und informelle Europäisierungsmechanismen. 
Während in der Sozialstaatsforschung ein regelrechter ‚Krisendiskurs‘ lange 
etabliert ist, im Zuge dessen sowohl die nationale als auch die europäische 
Ebene in den Blick genommen werden (exemplarisch: Pierson 2001a und 
2001b; Hemerijck 2013; Greve 2012; Scharpf 1987; Bieling/Buhr 2015; Busch 
2011; Busch et al. 2012), gilt dies weniger für die Europäisierungsdebatte im 
Sinne der Interaktion nationaler und europäischer Politik (vgl. Saurugger 2014; 
Wäschle/Windwehr 2017). So fordern bspw. Kunstein/Wessels (2011: 322) 
explizit weitere Untersuchungen der „Wirksamkeit, Reichweite und Folgen 
[der Maßnahmen im Zuge der reformierten Economic Governance] für die Eu-
ropäische Union und für die Mitgliedstaaten“. Solche liegen für die von der 
Krise am stärksten betroffenen Mitgliedsstaaten, hier vertreten durch Italien 
(exemplarisch: Pavolini et al. 2014; Sacchi 2014; Feronas 2016; Ladi/Graziano 
2014), sowie punktuell für einzelne Politikfelder (Beschäftigung: wiederum 
Ladi/Graziano 2014; Gesundheit: Földes 2016; Schmucker 2013; Rente: Natali 
2011; Varwick 2014; Hinrichs/Brosig 2013; Familie: Bothfeld/Hübers/Rou-
ault 2010) zwar bereits vor. Die breiteren Konsequenzen der Krise und der 
Krisenbewältigungsmaßnahmen für die sozialpolitische Balance zwischen EU 
und Mitgliedsstaaten werden damit aber noch nicht erfasst. Insbesondere gilt 
dies für direkte wie indirekte Mechanismen europäischer Einflussnahme. 
Bspw. behandeln die im Sammelband von Bieling/Buhr (2015) vertretenen 
Autoren durchaus die Frage von Stabilität oder Wandel sowie Divergenz oder 
Konvergenz in der Krise (insbesondere mit Blick auf die Arbeitsbeziehungen 
und die Rolle von Gewerkschaften), und zwar anhand von elf Mitgliedsstaaten, 

 
3  MISSOC ist eine im Auftrag der Europäischen Kommission betriebene Datenbank, in der 

einzeln oder vergleichend Daten zu den nationalen Systemen sozialen Schutzes der EU- und 
EWR-Mitgliedsstaaten abgerufen werden können (www.missoc.org). 

http://www.missoc.org
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darunter alle Fälle dieser Studie außer Polen, dafür zusätzlich Frankreich, Spa-
nien, Portugal, Irland, Griechenland, Slowenien und Tschechien. Jedoch wird 
die Frage europäischer Einflüsse nicht systematisch bearbeitet, sondern der 
Schwerpunkt deutlich auf die jeweiligen nationalen Entwicklungspfade gelegt. 
Das Forschungsdesiderat bzgl. der jeweiligen europäischen Impulse und deren 
möglichen Wandels in der Krise bildet den zentralen Ausgangspunkt dieser 
Studie und ihr primäres Erkenntnisinteresse. 

Drittens steht bei solchen Analysen in der Regel einseitig die Beeinflus-
sung nationaler Sozialpolitik (Download, s. Kapitel 2.1.3) durch europäische 
Politiken im Vordergrund, während der umgekehrte Weg von den Mitglieds-
staaten auf die europäische Ebene (Upload) weitgehend vernachlässigt wird. 
Der Befund, es gebe „keine [Hervorhebung im Original] systematische ver-
gleichende Untersuchung der Entwicklung von Sozialpolitik, die den Einfluß 
der Gliedstaaten in Mehrebenen-Systemen behandelt“ (Leibfried/Pierson 
1998a: 34), gilt insofern nach wie vor. Ähnliches gilt analog auch für die wech-
selseitige Beeinflussung der Mitgliedsstaaten untereinander ohne direkte Be-
teiligung der europäischen Ebene (hier konzipiert als Interload, s. u.). Nähere 
Ausführungen zu den Forschungslücken theoretischer Art folgen in Abschnitt 
2.1.2. 

1.2 Fragestellung  

Aus der oben knapp umrissenen Ausgangssituation und den identifizierten For-
schungslücken resultiert eine Reihe von Fragen zur Interaktion der Europäi-
schen Union und ihrer Mitgliedsstaaten in der Sozialpolitik:  

 Wie groß ist das Ausmaß der Europäisierung in unterschiedlichen sozial-
politischen Handlungsfeldern und welche Gründe lassen sich für diese Dif-
ferenzen identifizieren? 

 Welche Einflusskanäle von der europäischen Ebene auf die Mitgliedsstaa-
ten (in den Begrifflichkeiten der Europäisierungsforschung: Download) 
lassen sich, spezifiziert nach Handlungsfeldern, erkennen?  

 In welchem Verhältnis stehen direkte Regulierung, OMK und haushaltspo-
litische Instrumente (im Folgenden: HPI) als „Spiel über Bande“? Haben 
sich im Zuge der Krise dauerhafte und für alle Mitgliedsstaaten generali-
sierbare Veränderungen ergeben? 

 Nach welchen Bestimmungsfaktoren richtet sich die Stärke des Einflusses 
auf einzelne Mitgliedsstaaten (bspw. wirtschaftliche Stärke/Schwäche, So-
zialstaatstyp, Euro-Mitgliedschaft, politisches Gewicht)? 

 Betätigen sich die Mitgliedsstaaten als aktive Treiber bestimmter europäi-
scher Politiken (Upload), entweder im Sinne einer Ausgestaltung im 
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eigenen Sinne oder einer Blockade, und mit welchen Mitteln? Lassen sich 
Allianzen ähnlicher oder gleichgesinnter Mitgliedsstaaten feststellen und 
falls ja, nach welchem Muster? 

 Welche Rolle spielt die wechselseitige Beobachtung und Koordination 
ohne direkten Einfluss der europäischen Ebene bzw. bewusst an dieser vor-
bei (hier konzipiert als Interload)? Gibt es wiederkehrende Muster im Sinne 
einer Gruppenbildung? 

Da sich die Mehrzahl dieser Fragen erst unter Bezug auf den zu verwendenden 
theoretischen Rahmen erklärt, wird im Anschluss an die Ausführungen zum 
Aufbau der Studie (1.3) zunächst der Rahmen der Europäisierungsforschung 
und der ‚Krisen-Europäisierung‘ diskutiert, bevor die Fragestellung erneut auf-
gegriffen und konkretisiert werden kann. 

1.3 Aufbau der Studie 

Zur Bearbeitung der oben aufgeführten Fragestellungen wird im folgenden Ka-
pitel 2 zunächst der theoretische und methodische Zugang der Analyse vorge-
stellt, wobei in theoretischer Hinsicht an die Europäisierungsforschung (2.1) 
und das neo-institutionalistische Konzept der Pfadabhängigkeit angeknüpft 
und diese um eigene Überlegungen zur Interload-Dimension sowie insbeson-
dere zu ‚Europäisierung in der Krise‘ ergänzt werden (2.1.3-2.1.4). Im An-
schluss erfolgen die theoretisch fundierte Konkretisierung der Fragestellung 
und die Formulierung von Hypothesen (2.2), die Begründung der Fallauswahl 
hinsichtlich der sozialpolitischen Handlungsfelder sowie der ausgewählten 
Mitgliedsstaaten (2.3) sowie Ausführungen zur Methodik (2.4). Kapitel 3 be-
schäftigt sich als notwendige, aber aufgrund des deskriptiven Charakters be-
wusst kurz gefasste Hintergrundfolie mit den Grundlagen europäischer Sozi-
alpolitik. Dies betrifft sowohl die heterogenen Sozialsysteme der Mitglieds-
staaten, die in Abschnitt 3.1 für die gewählten Fallstudien-Länder knapp dar-
gestellt werden, als auch die Genese europäischer Sozialpolitik (3.2.1), ihre 
Prinzipien, Instrumente und ihr institutionelles Setting (3.2.2) sowie die kont-
roverse Debatte um das ‚Europäische Sozialmodell‘ und die Zukunft europäi-
scher Sozialpolitik (3.2.3) und schließlich die zur Verfügung stehenden Me-
chanismen der potentiellen Beeinflussung mitgliedsstaatlicher Sozialpolitik 
(3.3). 

Mit Kapitel 4 beginnt die eigentliche empirische Analyse der Europäisie-
rung sozialpolitischer Handlungsfelder. Dazu werden zunächst für die Be-
schäftigungspolitik begriffliche Grundlagen geklärt, der Forschungsstand mit 
Blick auf die einzelnen Mitgliedsstaaten – der oben zunächst ausgeklammert 
wurde – kurz referiert und die vertragliche Verankerung sowie wesentliche 
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Schritte europäischer Beschäftigungspolitik skizziert (4.1). Anschließend er-
folgt in fünf Länderstudien eine Analyse der Beeinflussung nationaler Be-
schäftigungspolitiken und -reformen mittels der zuvor identifzierten Kanäle 
Recht, OMK und Haushaltsinstrumente (Download), der Bestrebungen der 
Mitgliedsstaaten, die entsprechende europäische Politik aktiv mitzugestalten 
(Upload), sowie ihrer wechselseitigen Beeinflussung ohne direkten Einfluss 
der EU-Ebene (Interload). Nachdem diese drei Dimensionen in den Abschnit-
ten 4.2-4.6 für Deutschland, Schweden, Großbritannien, Italien und Polen be-
trachtet wurden, erfolgt eine Zusammenfassung und Bewertung der beobach-
teten Mechanismen und Outcomes (4.7). Die Kapitel 5 (Gesundheitspolitik), 6 
(Rentenpolitik) und 7 (Familienpolitik) sind jeweils parallel strukturiert. 

In Abschnitt 8 werden die so gewonnenen Erkenntnisse vergleichend ge-
genübergestellt, wobei sowohl ein Vergleich der vier Einflusskanäle über alle 
betrachteten Handlungsfelder (8.1) als auch anhand der fünf ausgewählten 
Mitgliedsstaaten erfolgt (8.2) und theoretisch rückgebunden wird an die De-
batte um eine ‚Kriseneuropäisierung‘ (8.4). Zuvor werden in Abschnitt 8.3 die 
Ergebnisse bzgl. Upload- und Interload-Prozessen in den vier Handlungsfel-
dern vergleichend diskutiert. Abschnitt 8.5 benennt offene Forschungsfragen 
bzw. Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung, bevor im abschließenden 
Kapitel 8.6 im Zuge eines Ausblicks einige mögliche bzw. sich abzeichnende 
Bausteine der zukünftigen Entwicklung europäischer Sozialpolitik andiskutiert 
werden, nämlich die Neujustierung bestehender Instrumente unter dem Para-
digma des ‚social investment‘ (8.6.1), eine evtl. europäische Komponente der 
Arbeitslosenversicherung (8.6.2) und schließlich die im Entstehen begriffene 
‚europäische Säule sozialer Rechte‘ (8.6.3). 
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2 Theorie und Methodik 

2.1 Europäisierung  

2.1.1 Grundannahmen, Definitionen, Kategorien 

Als zentraler theoretischer Zugang wird die Europäisierungsforschung ge-
wählt, die angesichts der Beobachtung einer zunehmenden europäischen Be-
einflussung nationaler Politikstrukturen, -prozesse und Institutionen in den 
EU-Mitgliedsstaaten diese zu erfassen und konzeptionalisieren versucht 
(bspw. Sturm/Pehle 2006, Featherstone 2002, Börzel 1999, Knill/Lehmkuhl 
1999). In Abgrenzung von älteren, ‚klassischen‘ Integrationstheorien wendet 
sich dieser Theoriezweig von der Frage ab, warum Integration überhaupt ent-
steht und welche Art politisches System sie hervorbringt, und derjenigen zu, 
„was passiert, wenn die europäischen Institutionen einmal eingerichtet sind 
und anfangen, Wirkung zu zeigen“ (Auel 2005: 294). Dabei knüpft die Euro-
päisierungsforschung an die Ideen des Neo-Funktionalismus an, jedoch „ohne 
[notwendigerweise] dessen klare Zielgerichtetheit und Quasi-Automatismus 
der Integrationsdynamik […] zu teilen“ (ebd.: 314). Basierend auf der Be-
obachtung, dass sich die Regierungssysteme der Mitgliedsstaaten angesichts 
‚durchlässiger‘ werdender Landesgrenzen isoliert nicht mehr sinnvoll betrach-
ten lassen, spricht Radaelli (2000: 3) von der “penetration of the European di-
mension in natural arenas of politics and policy“, und Sturm/Pehle (2006: 12) 
bezeichnen bspw. das gegenwärtige deutsche Regierungssystem als ein „pene-
triertes politisches System“, dessen Institutionen, Kompetenzen, Willensbil-
dungsprozesse und Verwaltungspraxis zunehmend von der europäischen 
Ebene beeinflusst und verändert würden, wenn auch mit erheblicher Varianz 
zwischen den einzelnen Politikfeldern. 

Der Begriff der Europäisierung selbst wurde besonders in der Frühphase 
dieses Forschungszweigs häufig inkonsequent und mit sehr unterschiedlichen 
Inhalten verwendet (vgl. bspw. Olsen 2002: 3). So definierten beispielsweise 
Risse, Cowles und Caporaso (2001: 3) Europäisierung anfänglich als: 
”[…] the emergence and the development at the European level of distinct structures of gov-
ernance, that is, of political, legal, and social institutions associated with political problem-
solving that formalize interactions among the actors, and of policy-networks specializing in 
the creation of authoritative European rules.“ 

Während ein solches Verständnis die Frage aufwirft, welcher Erkenntnisge-
winn gegenüber klassischen Integrationstheorien die Europäisierungsansätze 
dann liefern können – Radaelli (2004: 3) bemerkt dazu: ”[…] this definition 
seems to shed more light on the creation of European governance than on the 
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domestic consequences of integration“ –, hat sich mittlerweile weitgehend ein 
engeres Verständnis von Europäisierung als Prozess eines strukturellen Wan-
dels von Akteuren und Institutionen, Prozessen, Interessen und Identitäten in-
folge der europäischen Integration durchgesetzt: 
“Processes of (a) construction (b) diffusion and (c) institutionalisation of formal and informal 
rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and shared beliefs and 
norms which are first defined and consolidated in the making of EU decisions and then in-
corporated in the logic of domestic discourse, identities, political structures and public poli-
cies.” (Radaelli 2003: 30) 

Dabei verläuft dieser Prozess ungleichmäßig, schrittweise und regional diver-
gent (vgl. Featherstone 2002: 13) und lässt erheblichen Spielraum für nationale 
Akteure und Institutionen (vgl. Olsen 2002: 15).  
 
Objekte, Intensität und Mechanismen von Europäisierung  
 
Als Gegenstände der Europäisierung nennen Featherstone (2002: 19) und 
Radaelli (2003: 35): 

 einzelne Politikfelder (policy-Dimension), 
 nationale Institutionen, bspw. Umstrukturierungen in oder zwischen Mini-

sterien, den Neuzuschnitt von Kompetenzen oder die Einrichtung von Aus-
schüssen (polity-Dimension), 

 veränderte Prozesse, strategische Möglichkeiten und Rahmenbedingungen 
für nationale Akteure (politics-Dimension) sowie 

 den Wandel von Wahrnehmungen, Diskursen und Identitäten. 

Hinsichtlich der Frage, warum, wann und in welcher Intensität Europäisie-
rungseffekte auftreten, werden zunächst die drei Governance-Formen Hierar-
chie, Verhandlung und Koordination unterschieden (vgl. Mayntz 2008). In ers-
ter Linie für den Bereich der Hierarchie, in dem primär vertikale Impulse wir-
ken (top-down), entwickelten Börzel (1999) sowie Börzel/Risse (2003) den 
goodness-of-fit-Ansatz: Seien europäische und nationale Position weitgehend 
identisch, sei eine Europäisierung unnötig, liege ein misfit, also eine Passun-
genauigkeit vor, sei bei grundlegenden (insbesondere bei institutionellen) Wi-
dersprüchen ebenfalls keine Europäisierung zu erwarten; diese geschehe mit 
der größten Wahrscheinlichkeit bei moderatem Anpassungsdruck und grund-
legender Vereinbarkeit der bisherigen nationalen Politik mit der europäischen 
Neuregelung. Falkner differenziert weiter zwischen policy misfit, (strukturell-
institutionellem) polity misfit und Anpassungskosten (Falkner 2003: 4).  

Der goodness-of-fit-Ansatz ist in der Forschung umstritten; für Bereiche 
ohne Rechtssetzungskompetenz der EU überzeugt er ohnehin weniger, da in 
Abwesenheit eines auf Gemeinschaftsebene gesetzten Maßstabs auch kein fit 
oder misfit festgestellt werden kann. Radaelli ergänzt daher, im Bereich nega-
tiver Integration komme es – in Abwesenheit einer fit- oder misfit-Logik – zu 



33 

einem regulativen Wettbewerb, der zwar ebenfalls durch einen vertikalen Im-
puls ausgelöst werde, selbst aber als horizontaler Impuls verstanden werden 
müsse: ”It is a matter of willingness and capability to change domestic policies 
in order to attract capital and highly-skilled labour“ (Radaelli 2004: 12).  

Knill/Lehmkuhl (1999; 2002: 260) betonen weitere Varianten horizontaler 
Impulse: Einerseits komme es zu Änderungen der strategischen Position – im 
Sinne einer Stärkung oder Schwächung von “domestic opportunity structures“ 
– nationaler Akteure, die europäische Bezüge strategisch nutzen können (vgl. 
Jacquot/Woll 2010; Saurugger 2014a: 133f.). Zudem können diese mögliche 
Verhandlungsergebnisse auf europäischer Ebene antizipieren und/oder werden 
während ihrer Tätigkeit in Gemeinschaftsinstitutionen entsprechend soziali-
siert (vgl. Radaelli 2004: 12, Saurugger 2014a: 134). Für den hier vorliegenden 
Fall könnte dieser Mechanismus etwa die Form strategischer Verschiebungen 
zwischen und innerhalb von Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden 
oder allgemein Reformgegnern und -befürwortern annehmen. Andererseits 
trete eine Diffusion von Werten, Normen, Ideen, Problemwahrnehmungen etc. 
ein, entweder im europäischen Politikprozess oder in Lernprozessen zwischen 
den Mitgliedsstaaten (vgl. Radaelli 2004: 5; Beichelt 2015: 26ff.; Auel 2012: 
253f.; Hartlapp 2009). Dieser Wandel von Diskursen und Wertorientierungen 
wird auch mit dem Begriff des “soft framing“ beschrieben und insbesondere 
für solche Politikbereiche unterstellt, in denen die EU keine oder wenig ausge-
prägte eigene Rechtssetzungskompetenzen besitzt.  

Die Mitgliedsstaaten4 reagieren – wie bereits betont – unterschiedlich auf 
einen gegebenen Europäisierungsimpuls, der keineswegs einen Konvergenz-
Automatismus auslöst. Beichelt (2015: 22) bezeichnet Europäisierung daher 
treffend als „Zusatzbedingung des nationalen politischen Prozesses“. Die Re-
aktionsoptionen der Mitgliedsstaaten werden unter den Schlagworten “inertia, 
absorbation, transformation, and retrenchment“ (Radaelli 2003: 37) diskutiert, 
auf die auch die vorliegende Studie zurückgreift. Während inertia ein Festhal-
ten am Status Quo bezeichnet, bspw. aufgrund grundlegender Widersprüche 
auf nationaler Ebene, meint absorption eine Anpassung an europäische Vorga-
ben, ohne dass dabei aber nationale Politikinhalte, -strukturen oder -prozesse 

 
4  Die Frage, wie stark der europäische Einfluss in ausgewählten Politikfeldern tatsächlich aus-

fällt und welche Konsequenzen dies für das jeweilige Regierungssystem hat, ist von der ers-
ten „Welle“ der Arbeiten zur Europäisierung weitgehend nur für die Mitgliedsstaaten be-
trachtet worden (vgl. Schimmelfennig 2007: 1). Es folgte eine zweite Welle, die im Kontext 
der Osterweiterung die Europäisierung der mittel- und osteuropäischen Staaten insbesondere 
unter dem Vorzeichen der Konditionalität der Vor-Beitrittsphase untersuchte (vgl. u. a. 
Grabbe 2006), so dass die “Europeanisation of candidate countries“ (Sedelmeier 2006: 5) 
oder „Beitrittseuropäisierung“ (Axt/Milososki/Schwarz 2007: 142f.) eine eigene Kategorie 
in der Europäisierungsforschung bildete. Eine dritte Richtung betrachtet im Sinne einer “Eu-
ropeanization beyond Europe“ (Schimmelfennig 2007) die Europäisierung von Nichtmit-
gliedsstaaten im Licht des Erweiterungsdilemmas der EU, in erster Linie hinsichtlich der 
Staaten der Nachbarschaftspolitik (ENP; vgl. u. a. Emerson 2004 und aktueller sowie unter 
einer expliziten Diffusions-Perspektive Börzel/Risse 2012). 
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grundlegend verändert werden, wie es beim dritten Typus der transformation 
der Fall ist. Mit retrenchment wird abschließend die kontraintuitive Situation 
beschrieben, dass Europäisierungsversuche auch eine „Ent-Europäisierung“ 
hervorrufen können. Neben diesen qualitativen Kategorien entwickelt sich eine 
quantitative Richtung der Europäisierungsforschung, die den Anteil von Euro-
päisierung an der Gesetzgebung in einzelnen Mitgliedsstaaten zu bestimmen 
versucht (vgl. Töller 2008; König/Mäder 2008 und für die Sozialpolitik 
Schmidt 2015).  

2.1.2 Neo-institutionalistische Theorie und Sozialstaatswandel 

Europäisierungsansätze bedienen sich zur Erklärung von Wandel regelmäßig 
der Erkenntnisse der neo-institutionalistischen Institutionentheorie. Diese geht 
– mit Abstufungen – davon aus, dass durch prozessregelnde Institutionen, etwa 
in Form von Vorschriften, Normen, Konventionen und Verfahren, bestimmte 
Handlungspfade etabliert und mit der Zeit und zunehmender Herausbildung 
entsprechender Strukturen quasi selbstverständlich werden, so dass ein Pfad-
wechsel eher unwahrscheinlich wird und Sozialpolitik tendenziell selbst bei 
größeren Herausforderungen stabil bleibt (vgl. Pierson 1994; Hall/Soskice 
2001; kritisch Hemerijck 2013: 41). Nur besonders starke oder lang anhaltende 
Krisen fungieren als ‘critical junctures‘, an denen Wandel wahrscheinlicher 
wird, indem zum einen Schwächen des bisherigen Systems offengelegt und 
Routinen diskreditiert und zum anderen politische und/oder gesellschaftliche 
Widerstände eher überwunden werden können (vgl. bspw. Saurugger/Terpan 
2016a: 6; Vis/van Kersbergen/Hylands 2012: 7; skeptisch dagegen van Hoo-
ren/Kaasch/Starke 2014). Allerdings werden auch Möglichkeiten und Varian-
ten graduellen Wandels jenseits existentieller Krisen diskutiert (vgl. bspw. 
Thelen/Mahoney 2010).  

Institutionen prägen damit kollektives Verhalten ebenso wie politische 
Handlungsspielräume und führen im Ergebnis zu dauerhaft unterschiedlichen 
Ausgestaltungen von Sozialpolitik (vgl. Hall/Taylor 1996). Denn mit längerem 
Beschreiten eines einmal eingeschlagenen Pfades verbinden sich mit diesem 
zunehmend institutionelle Arrangements, organisierte und individuelle Inte-
ressen – nicht zuletzt Wählerpräferenzen – und langfristig wirksame Sachlogi-
ken, etwa hinsichtlich der Finanzierung sozialstaatlicher Programme (vgl. das 
Beispiel einer Umstellung von Umlageverfahren auf Kapitaldeckung bei 
Dallinger 2016: 183). Dementsprechend neigen nach klassischer Annahme So-
zialstaaten nicht zu einem ausgeprägten Wandel jenseits kleinerer Anpassun-
gen innerhalb des jeweiligen Pfades, sondern bilden vielmehr ‘frozen lands-
capes‘ (Esping-Andersen 1996) heraus.  

Dennoch ist es in der jüngeren Vergangenheit durchaus in zahlreichen Fäl-
len zu sozialstaatlichen Reformen gekommen, bei denen ein Pfadwechsel mit 
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einigem Recht unterstellt werden kann (bspw. in Deutschland mit den Hartz-
Reformen oder der Umstellung auf ein Mehrsäulensystem der Alterssiche-
rung). Nach Peter Halls ursprünglich für Großbritannien entwickeltem Kon-
zept lässt sich ein solcher Wandel differenzieren in first, second und third order 
change, also einen Wandel erster, zweiter und dritter Ordnung, die sich folgen-
dermaßen abgrenzen lassen: 1. Neujustierung bestehender Instrumente auf-
grund neuer Bedingungen und Erfahrungen (etwa die Kürzung von Leistungen 
oder die Verschärfung von Zugangsregeln), 2. neue Instrumente, mit denen 
aber die alten übergeordneten Ziele weiterverfolgt werden sollen, und 3. um-
fassende Veränderungen der Zielsetzung (vgl. Hall 1993: 278ff.). Reformen 
der zweiten Kategorie werden auch als parametrisch, solche der dritten Kate-
gorie als paradigmatisch bezeichnet (vgl. Dallinger 2016: 184), wobei diese 
Unterscheidungen nicht immer bis ins Detail trennscharf sein werden (vgl. 
ebd.: 185).  

Eine vor dem Hintergrund des hier gewählten Forschungsdesigns beson-
ders relevante Frage ist nun, inwiefern exogene Faktoren – insbesondere die 
unterstellte Europäisierung der untersuchten Handlungsfelder, potentiell noch 
einmal verschärft seit Beginn der Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise – einen 
substanziellen Anteil an den jeweiligen Reformen in den betrachteten Mit-
gliedsstaaten haben. Anstelle des ‚Normalzustands‘ – nach klassischer neo-in-
stitutionalistischer Lesart – der inertia, also der Nicht-Veränderung, würde 
dann in einem post-deterministischen Verständnis (vgl. Hemerijck 2013: 96) 
je nach Ausmaß der Europäisierung eine extern (mit-)induzierte Adoption 
(Wandel 1./2. Ordnung) oder gar Transformation (Wandel 3. Ordnung) eintre-
ten; allerdings ist zu erwarten, dass derselbe europäische Impuls in unter-
schiedlichen Mitgliedsstaaten aufgrund deren sozialpolitischer Entwicklungs-
pfade unterschiedliche Wirkungen entfalten wird.  

2.1.3 ‚Weiße Flecken‘ I: Up- und Interload  

In Ergänzung der bisherigen Ausführungen und als eigener Beitrag zur Theo-
riediskussion und -entwicklung im Bereich Europäisierung wurden zwei bzw. 
drei Bereiche identifiziert, in denen die bisherige Forschungsliteratur weitge-
hende Leerstellen bzw. potentielle Verknüpfungsstellen aufweist, die bisher 
nicht oder kaum diskutiert wurden. Dies betrifft erstens die Diskrepanz zwi-
schen der abstrakten Forderung nach Einbeziehung der Upload-Dimension und 
deren relative Absenz in der faktischen Fachdebatte, zweitens eine mögliche 
intensivere Verknüpfung und Systematisierung der Europäisierungs- und der 
policy-learning-Debatten sowie drittens die überraschend wenig diskutierte 
Frage, wie sich (primär sozialpolitische) Europäisierungsprozesse in der viel-
dimensionalen Krise der Europäischen Union verändert haben oder verändern 
(s. 2.1.4). Alle drei Aspekte werden im Folgenden näher ausgeführt. 
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Upload  

Insgesamt herrscht in der Forschungsliteratur bisher eine deutliche Dominanz 
der Download-Dimension (des Einflusses der europäischen auf die nationale 
Ebene) gegenüber der Upload-Perspektive, die umgekehrt den Einfluss der 
Mitgliedsstaaten auf die europäische Ebene thematisiert. In erster Linie be-
trachtet wird also “the processing of EU input in individual political systems“ 
(Jachtenfuchs/Kohler-Koch 2004: 109), während die umgekehrte Perspektive 
eines Uploads nationaler Praktiken und Strukturen auf die Unionsebene in der 
Forschungsliteratur eine bisher eher untergeordnete Rolle einnimmt. Dabei 
versteht bereits Börzel (2002) Europäisierung als zirkulären Prozess, in dem 
die Mitgliedsstaaten als „janusköpfige[…] Adressaten wie (Mit-)Gestalter“ 
(Wäschle 2019: 8) ihre Präferenzen in die europäische Politikformulierung ein-
fließen lassen (Upload), durch die sie in umgekehrter Richtung beeinflusst 
werden (Download). Europäisierung sei ”a two-way process, which involves 
the evolution of European institutions that impact on political structures and 
processes of the Member States.“ (Börzel 2002: 193) Auch die oben zitierte 
Definition von Radaelli ermöglicht mit der Konstruktion europäischer Regeln, 
Normen etc. ein zirkuläres Verständnis von Europäisierung (vgl. auch Saurug-
ger 2014a: 125). 

Trotz dieses wiederholten “call for addressing the whole loop“ (Lehmkuhl 
2007: 341) wurde der Aspekt des Uploads in der Folge selten (bspw. bei Ha-
verland/Liefferink 2012; Princen 2011) und konkret in der Sozialpolitik nur 
sporadisch aufgegriffen, wodurch ein wesentlicher Teil des Europäisierungs-
prozesses analytisch verlorengeht (vgl. Auel 2012: 263). Vielfach wird diese 
Vernachlässigung von Upload-Prozessen damit gerechtfertigt, dass diese quasi 
identisch mit europäischer Integration an sich seien und eine entsprechend 
reichhaltige Literatur bereits vorliege (vgl. bspw. Bulmer 2007: 42). Das trifft 
jedoch dann nicht zu, wenn Upload als nicht in erster Linie auf die ‚großen 
Entscheidungen‘ und die Ausgestaltung von Institutionen auf der europäischen 
Ebene, sondern – in einem engeren Sinne – auf die Auslegung eines konkreten 
Sachverhalts (Saurugger 2014) bzw. – in weiterem Verständnis – den grundle-
genden Inhalt einer konkreten policy (Börzel 2002) zielend verstanden und 
dadurch von Integration an sich abgegrenzt wird (wenngleich Graubereiche 
nicht ausgeschlossen werden können).  

Ein zirkuläres Verständnis von Europäisierung ermöglicht, die Interdepen-
denzen im europäischen Mehrebenensystem besser zu erfassen, da das Ver-
hältnis von EU und Mitgliedsstaaten “more dialectic than simply unidirectio-
nal“ (Saurugger 2014a: 127) verstanden wird. Daher greift die vorliegende Stu-
die auf die dazu vorliegenden Überlegungen zurück, insbesondere auf Börzels 
Typologie der möglichen – grundsätzlichen – Upload-Positionen der Mit-
gliedsstaaten: “Pace-Setting“ beschreibt die aktive Gestaltung europäischer 
Politikinhalte und damit das Vorantreiben des Integrationsprozesses durch ei-
nen Mitgliedsstaat (vgl. Börzel 2002: 197),“Foot-Dragging“ den Versuch der 
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Bewahrung des Status-Quo und der Verhinderung entsprechender Upload-
Ambitionen anderer EU-Mitgliedsstaaten (vgl. ebd.: 203). “Fence-Sitting“ 
schließlich bezeichnet eine indifferente und beobachtende Haltung, welche 
weder einen bestimmten Regelungsinhalt auf europäischer Ebene vorantreibt 
und unterstützt noch diesen zu verhindern versucht. Entsprechend gering fallen 
die Upload-Ambitionen des betreffenden Mitgliedsstaates aus (vgl. ebd.: 
206f.). Über diese Kategorisierung hinaus stellt sich dann selbstverständlich 
auch die Frage nach verfügbaren und erfolgversprechenden Upload-Kanälen, 
der im Folgenden ebenfalls nachgegangen werden soll. Aus diesem Grund 
wird auch auf die Identifizierung von abhängigen und unabhängigen Variablen 
für diese Studie verzichtet: 
“[…] if the domestic level initiates change in the EU and affects European integration then 
the variables are reversed. The relationship between European integration and Europeaniza-
tion is interactive and the distinction between the dependent and independent variable ob-
scured.” (Howell 2004: 3; vgl. Saurugger 2014a: 127)  

Interload 

Neben der Download-Lastigkeit der bisherigen Forschung hat diese vielfach 
auch „vor allem vertikale Mechanismen im Blick, während horizontalen Me-
chanismen zwischen den Mitgliedsstaaten […] weit weniger Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde“ (Auel 2012: 265). Eine solche Interaktion zwischen den 
bzw. einzelnen oder Gruppen von Mitgliedsstaaten ohne direkte Beteiligung 
der EU-Ebene – zum Teil auch ausdrücklich an dieser vorbei – wird an dieser 
Stelle als Interload konzipiert (vgl. Varwick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 
2016: 37f.). Diese Dimension weist fraglos Überschneidungen mit der Litera-
tur zu ‘policy diffusion‘, ‘policy transfer‘ und ‘learning‘ (bspw. Rose 1993; 
Dolowitz/Marsh 1996; Stone 1999; Gilardi 2016; Hartlapp 2009; 
Trein/Bonoli/Pisoni 2015) auf (vgl. Saurugger 2014a: 136). Diese betrachtet, 
mittels welcher Prozesse Politikinhalte zwischen Staaten sowie innerhalb des 
europäischen Mehrebenensystems ‚gelernt‘ und (partiell) übernommen wer-
den: “changes in a given – generally national – context, with the more or less 
direct influence of other public policies carried out elsewhere“ (ebd.; vgl. 
bspw. Geyer/Mackintosh 2005: 30). Eine ähnliche Kategorisierung findet sich 
implizit bei Bulmer (2007: 47f.), der zwischen bilateralem und durch die EU 
vermitteltem Politiktransfer unterscheidet, und vor allem bei Howell (2004), 
der policy transfer als “third situation Europeanization“ versteht und mit dem 
Terminus ‘cross-loading‘ versieht (ebd.: 5). Damit entstehe eine Unterschei-
dung zwischen vertikalem Politiktransfer (EU-Politiken als Anstoß) und hori-
zontalem Politiktransfer, “[which] incorporates learning from, and assimila-
ting other member state policies without EU involvement.“ (ebd.) Wie auch in 
der vorliegenden Studie mehrfach angemerkt verweist Howell allerdings auf 
eine fallweise schwierige Abgrenzung beider Dimensionen aufgrund eines 
nicht immer klaren Ausmaßes an europäischer Koordinierung bzw. einer 
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problematischen Abgrenzung bspw. zur OMK (Howell 2004: 5f.). Auch 
Trein/Bonoli/Pisoni (2015: 21) benennen “some instances of learning in the 
sense that ideas were taken from other countries, however, without explicitly 
referencing to the OMC.” Risse (2016: 89) unterscheidet zwischen zwei unter-
schiedlichen Typen von Diffusion, an die an dieser Stelle angeknüpft wird: 
“ideas, policies, and institutions might diffuse through direct (or ‘sender driven’) influence 
mechanisms. An agent of diffusion actively promotes certain policies or institutional models 
in her interactions with a receiving actor or group of actors. Moreover, diffusion also occurs 
through indirect (or ‘recipient-driven’) mechanisms. For example, agents […] look for insti-
tutional designs [elsewhere] to solve certain problems or to mimic the behavior of their 
peers.” 

Während der erste Typus sich als Teilaspekt des EU-induzierten Downloads – 
namentlich im Rahmen der OMK – verstehen lässt, können Lern- und Diffusi-
onsprozesse als eigenständiges Phänomen, hier klassifiziert als Interload, be-
griffen werden. Auf Grundlage dieser Abgrenzung erscheint es aus Sicht der 
Autorin gerechtfertigt, eine solche dritte Dimension von Europäisierung kon-
zeptionell zu ergänzen. Insbesondere wird unter der Bezeichnung ‚Interload‘ – 
anknüpfend an die im Folgenden erläuterten Rahmenbedingungen von Euro-
päisierung unter Bedingungen der Krise und (Re-) Intergouvernementalisie-
rung – außerdem stärker die bewusst aufgenommene Interaktion unter Teil-
gruppen von Mitgliedsstaaten innerhalb der EU, die dann lediglich als ‚Klam-
mer‘ fungiert, in den Mittelpunkt gerückt. Zentrale Fragen, die sich daraus er-
geben, wären etwa, ob solche Interload-Prozesse grundsätzlich aktiv forciert 
werden, inwiefern sie explizit zur Umgehung der Gemeinschaftsinstitutionen 
dienen und ob sowie ggf. nach welchen Kriterien über Zeit und Politikinhalte 
stabile Konstellationen unter den Mitgliedsstaaten identifiziert werden können.  

Abschließend eine notwendige Abgrenzung: Die Fokussierung auf europä-
ische Einflüsse negiert nicht grundsätzlich sonstige Kontexte wie in erster Li-
nie globale Einflüsse und Zusammenhänge (vgl. bspw. Radaelli 2004: 5; Sau-
rugger 2014a: 136f.; Bulmer 2007: 40f. und 46). Andere internationale Orga-
nisationen wie die OECD, die Weltbank und der IWF verfolgen in vielen Fäl-
len ähnliche Ziele (vgl. bspw. Zirra 2009: 135 unter Verweis auf Schäfer 
2006a; Casey 2004 und Hartlapp 2007). Auch in dieser Studie werden solche 
dem Modell von Beichelt (2009) folgend als potentielle Einflussfaktoren auf 
die Sozialstaaten innerhalb der Europäischen Union grundsätzlich anerkannt 
(vgl. dazu bspw. Boeckh/Huster/Benz 2011: 373ff.; Lehmkuhl 2007: 342; 
Dallinger 2016: 186ff.; Evans/Cerny 2004) – und finden bspw. in Gestalt des 
IWF oder der Weltbank als “producers and/or mediators of social policy ideas 
in the search for solutions to conceived welfare problems“ (Ervik/Kildal/Nils-
sen 2009: 4) auch sporadisch Erwähnung –, stehen allerdings bei der Analyse 
von Down-, Up- und Interloadprozessen nicht im Zentrum. Die Beeinflussung 
der Zielvorstellungen und Politikinhalte der Institutionen der Europäischen 
Union durch globale Debatten und Vorbilder wäre ein eigenständiges 
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Forschungsfeld, auf das an dieser Stelle nur abstrakt verwiesen werden kann 
(s. auch 8.5).  

2.1.4 ‚Weiße Flecken‘ II: Europäisierung im Zeichen der Krise 

Mit der Krise der Europäischen Union haben sich auch die Bedingungen, unter 
denen sich Europäisierungsprozesse vollziehen, maßgeblich verändert. Bicker-
ton/Hodson/Puetter (2015: 703) sprechen angesichts einer starken Aktivitäts-
ausweitung auf europäischer Ebene ohne entsprechende Vertragsänderung von 
einer “integration without supranationalism” und sehen damit einen “new in-
tergovernmentalism” heraufziehen. Dieser zeichne sich durch die Intensivie-
rung von Politikkoordination auf höchster politischer Ebene, vor allem im Eu-
ropäischen Rat, der Eurogruppe und dem ECOFIN, aus (vgl. auch Puetter 
2015: 406f.), weiterhin durch die Delegation an ‚de novo bodies‘5 wie Euro-
päische Zentralbank (EZB) oder Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
sowie durch eine vom supranationalen Rahmen entkoppelte Deliberation und 
Konsensbildung – wenngleich unter Bedingungen erheblicher Machtasymmet-
rien. Damit stehe der Neue Intergouvernementalismus (NI) partiell im Wider-
spruch zu klassischen Annahmen des Liberalen Intergouvernementalismus 
(LI), vor allem aber des Neo-Funktionalismus (Bickerton/Hodson/Puetter 
2015: 704f.). Auch Bulmer/Joseph (2016: 739) betonen die “increased role of 
government heads” und “hard intergovernmental bargaining resulting in more 
supranational outcomes only for insiders”. Damit gehe ein stärkerer Einfluss 
nationaler Interessen und innenpolitischer Erwägungen auf europäische Politi-
ken einher, gar eine “increased penetration of politics at the supranational level 
by domestic political considerations” (ebd.). Wiederum in Abgrenzung zum LI 
erschöpften sich diese Interessen nicht (mehr) weitgehend in solchen wirt-
schaftlicher Art, sondern müssten als domestic politics im breiteren Sinne ver-
standen werden (vgl. Bickerton/Hodson/Puetter 2015: 714f.), auch vor dem 
Hintergrund wachsender Widerstände gegen die europäische Integration in 
Teilen der Wählerschaft.  

Als Quintessenz des Neuen Intergouvernementalismus lässt sich damit 
festhalten: Wenn europäische Lösungen dringend erforderlich sind, aber keine 
Bereitschaft zur (formalen) Kompetenzübertragung besteht oder diese den na-
tionalen Öffentlichkeiten nicht vermittelbar erscheint, kommt es zu einer Re-
organisation der Entscheidungsstrukturen, die maßgeblich durch 

 
5  Bickerton/Hodson/Puetter (2015: 705) definieren diese als “newly created institutions that 

often enjoy considerable autonomy by way of executive or legislative power and have a de-
gree of control over their own resources. However, they fulfil functions that could have been 
delegated to the Commission and tend to contain mechanisms for Member State representa-
tion as a part of their governance structure.” Als Beispiele nennen sie die Europäische Zent-
ralbank, den Europäischen Auswärtigen Dienst und den Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (vgl. ebd.; kritisch dazu Schimmelfennig 2015). 
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Exekutivlastigkeit und ein hohes Gewicht der Kategorie ‚nationales Interesse‘ 
geprägt wird. In der integrationstheoretischen Debatte sind die Annahmen und 
der Mehrwert des NI allerdings umstritten, wie exemplarisch die Kritik von 
Schimmelfennig (2015) zeigt. Dieser kritisiert, weder werde die Dominanz des 
intergouvernementalen Modus hinreichend belegt noch seien die zur Illustra-
tion verwendeten Charakteristika tatsächlich neu oder fügten dem etablierten 
Ansatz des Liberalen Intergouvernementalismus substanzielle Erkenntnisse 
hinzu. Vielmehr gebe es jenseits einzelner Politikbereiche gute Gründe, von 
einer weiteren Supranationalisierung europäischer Politik auszugehen, etwa 
aufgrund durchaus vorhandener Kompetenzzuwächse der Kommission, der 
Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Rat oder der fortlaufenden Stär-
kung des Europäischen Parlaments, aber auch auf Ebene der Integrationser-
gebnisse (outcomes).  

Ohne an dieser Stelle abschließend entscheiden zu können und zu müssen, 
ob diese berechtigten Einwände im Rahmen des Neuen Intergouvernementa-
lismus korrigiert werden oder doch eher eine Weiterentwicklung des ‚traditio-
nellen‘ intergouvernementalen Paradigmas in Richtung der kürzlich integrier-
ten Politikfelder (Justiz und Inneres, Außen- und Sicherheits-, Fiskalpolitik) 
und eines breiteren Verständnisses der inner-mitgliedsstaatlichen Meinungs-
bildung erfolgen sollte (so der Vorschlag bei Schimmelfennig 2015), bieten 
die Befunde der Intergouvernementalisierungs-Debatte doch hinreichend An-
knüpfungspunkte für eine Diskussion der erwartbaren Folgen für Europäisie-
rungsprozesse. 

Die Folgen dieser Verschiebungen in der Integrationslogik für Europäisie-
rung und Europäisierungsforschung wurden bisher kaum im breiteren Rahmen 
– also nicht länder- oder feldspezifisch – diskutiert.6 Eine wichtige Ausnahme 
bildet der Beitrag von Saurugger (2014), die darauf verweist, dass zum einen 
der in der Literatur dominante top-down-Ansatz in der Krise wegen einer ver-
stärkten Politisierung und innenpolitischer Widerstände fraglich werde: Euro-
päisierung habe “difficulty accounting for feedback loops that occur when op-
position at the domestic level makes implementation of European public poli-
cies difficult“ (ebd.: 181). Zum anderen plädiert sie für ein neues Verständnis 
von Upload-Prozessen und non-compliance als Elemente einer zunehmenden 
Politisierung (vgl. ebd.: 184); das Europäische Semester beispielsweise könne 
aufgrunddessen als “circular Europeanisation” konzeptualisiert werden (ebd.: 
189). Ihre Überlegungen stützen daher ebenso wie die oben skizzierte Ver-
schiebung des integrationspolitischen Gleichgewichts das hier gewählte um-
fassende Verständnis von Europäisierung und auch das grundlegende 

 
6  Diese Thematik steht auch im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses der unter Mitwirkung der 

Autorin gegründeten Forschungsgruppe IRESP, die seit 2014 Europäisierungsprozesse in 
ausgewählten Politikfeldern unter den Bedingungen der (Re-)Intergouvernementalisierung 
untersucht und in deren Kontext die vorliegende Studie sowie diejenige zur Alterssicherungs-
politik von Varwick/Eichenhofer/Wäschle/ Windwehr (2016) entstanden sind. 
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Erkenntnisinteresse, die komplexe Interaktion zwischen EU und Mitglieds-
staaten in diesem Politikfeld einschließlich deren Veränderungen im Zuge von 
Krise und Intergouvernementalisierung zu erfassen und zu bewerten.  

Wäschle/Windwehr (2017) formulieren Tendenzen und Erwartungen bzgl. 
eines ‚Krisenmodus‘ von Europäisierung in allen drei Dimensionen, die teils 
auch in den Analyserahmen der vorliegenden Studie und insbesondere die Hy-
pothesen (folgen in Abschnitt 2.2) eingeflossen sind. Wie haben sich Europäi-
sierungsintensität und -kanäle in den einzelnen Mitgliedsstaaten im Zeitverlauf 
und insbesondere seit Einsetzen der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschulden-
krise entwickelt? Zeichnet sich eine stärkere Durchgriffswirkung europäischer 
Politik auf die mitgliedsstaatliche Sozialpolitik ab und ist diese auf die ‚Kri-
senstaaten‘ begrenzt oder bedeutet dies eine de-facto-Veränderung der Spiel-
regeln im europäischen Mehrebenensystem, die letztlich für alle Mitgliedsstaa-
ten Folgen im Sinne von mehr Verbindlichkeit europäischer Inputs nach sich 
zieht? Lassen sich folglich Parallelen zwischen dem neo-institutionalistischen 
Konzept der Krise als critical juncture in der sozialstaatlichen Entwicklung und 
einer potentiellen game-changer-Funktion für Ausmaß und Mechanismen von 
Europäisierung feststellen? 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich zunächst das unten dargestellte Euro-
päisierungsmodell: 
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Abb. 1: Europäisierungsmodell 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Varwick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 
2016: 38; Kategorien nach Börzel 2002 und Radaelli 2003 

Daran anknüpfend werden im folgenden Abschnitt 2.2 die Fragestellung unter 
Rückgriff auf die gewählte theoretische Perspektive präzisiert, der Mehrwert 
der vorliegenden Studie skizziert und Hypothesen zu den drei Europäisierungs-
dimensionen – Download, Upload und Interload – formuliert.  

2.2  Konkretisierung der Fragestellung, Hypothesen und 
Mehrwert 

Auf Grundlage bestehender Befunde der Europäisierungsforschung sowie der 
in 2.1.3 und 2.1.4 erfolgten Ergänzung um Up- und Interloadprozesse sowie 
den Rahmen der ‚Krisen-Europäisierung‘ wird auf der europäischen Ebene zu-
nächst nach dem Ausmaß eines gemeinschaftlichen Besitzstandes in der Sozi-
alpolitik insgesamt gefragt, die institutionelle Verankerung und die verfügba-
ren Mechanismen zum Transfer dieser Politiken auf die mitgliedsstaatliche 
Ebene nachgezeichnet. Im Analyseteil liegt der Fokus auf der jeweiligen 
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Entwicklung in den einzelnen Handlungsfeldern: Wie haben sich europäische 
Aktivitäten in der Beschäftigungs-, Gesundheits-, Renten- und Familienpolitik 
entwickelt? Wie sind unterschiedliche Integrationsstände in den einzelnen 
Handlungsfeldern zu erklären? Welche Mechanismen der Einflussnahme auf 
nationale Politik sind wirksam und in welchem Verhältnis stehen sie zueinan-
der? Zeichnen sich mittel- bis langfristige Ziele für die weitere Ausgestaltung 
dieser Felder auf Gemeinschaftsebene ab bzw. wie realistisch erscheint eine 
Fortentwicklung europäischer Zuständigkeiten im jeweiligen Gebiet? 

Auf nationaler Ebene stellen sich zum einen Fragen hinsichtlich des Down-
loads europäischer Politik: Wie stark fällt dieser im jeweiligen Handlungsfeld 
– im Sinne einer Beeinflussung nationaler Reformmaßnahmen – aus? Welche 
Differenzen lassen sich zwischen den Mitgliedsstaaten beobachten und wie 
sind diese zu erklären? Welche Kanäle sind in den gewählten Fallbeispielen 
zentral, welche eher unwirksam? Inwieweit hat sich sowohl das Ausmaß der 
Europäisierung als auch das relative Gewicht einzelner Mechanismen in der 
Krise gewandelt? Mit Blick auf den – unterstellten – Upload eigener Präferen-
zen auf die europäische Ebene tritt eine Reihe von Fragen hinzu: Verfolgen die 
Mitgliedsstaaten dezidiert Upload-Ambitionen im jeweiligen Handlungsfeld? 
Wenn ja, eher progressiv oder blockadeorientiert und mittels welcher Kanäle 
und Strategien? Lassen sich Aussagen über den Erfolg nationaler Upload-Ver-
suche treffen? Kommt es dabei zur Bildung von Koalitionen von Mitglieds-
staaten und ggf. nach welchem Muster? Und schließlich: Findet daneben auch 
eine Zusammenarbeit unter den Mitgliedsstaaten ohne Beteiligung oder unter 
bewusstem Ausschluss der EU-Institutionen statt (Interload)? Falls ja, folgt 
diese nachvollziehbaren Mustern unter den Mitgliedsstaaten? Welcher Stellen-
wert wird dieser Kooperationsform zugemessen und welche Kanäle werden 
dafür genutzt? 

Die folgende Tabelle zeigt die identifizierten Forschungsdefizite bzw. -de-
siderate, den gewählten theoretischen Rahmen sowie die Fragestellungen nach 
den drei identifizierten Europäisierungsdimensionen im Überblick: 
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Tab. 1: Forschungsdesiderate, Theorieansatz und Fragestellung 
Defizite, empirisch 
systematische Unterschätzung europäischer 
Einflüsse durch das Nachzügler-Axiom 

Fokus auf ’usual suspects‘ (s. Fallauswahl) 

Unterschätzung informeller Kanäle 

Krise als ‚game-changer‘ für alle Mitgliedsstaa-
ten?  

Defizite, theoretisch 
Vernachlässigung von Upload-Prozessen 

Fehlende Differenzierung zwischen policy 
learning im europäischen (OMK-)Rahmen 
und (bewusst) selektiven Prozessen zwi-
schen einzelnen Mitgliedsstaaten  Inter-
load 

Fehlende Verknüpfung von Europäisierung 
und Verschiebungen der Integrationslogik in 
der Krise 

 

 
gewählter Ansatz: 

etablierte Kategorien der Europäisierungsforschung (insbesondere Download) 

zentral: Europäisierung unter Bedingungen der Krise 

stärkerer Fokus auf Upload-Ambitionen der Mitgliedsstaaten 

Ergänzung um Interload-Dimension 

 
 

Übergeordnete Fragestellung:  

Haben sich im Sinne einer ‚Kriseneuropäisierung‘ die ‚Spielregeln‘ für Sozialpolitik im EU-
Mehrebenensystem grundlegend und für alle Mitgliedsstaaten verändert? 

Download Upload Interload 
Wie steht es um das jewei-
lige Ausmaß der Europäi-
sierung in den einzelnen 
Handlungsfeldern? 

Verfolgen die Mitgliedsstaaten 
im jeweiligen Feld dezidierte 
Upload-Ambitionen oder -Stra-
tegien und ggf. bzgl. welcher In-
halte? 

Findet zudem eine wechsel-
seitige Beobachtung und/o-
der Kooperation ohne Beteili-
gung oder unter bewusster 
Umgehung der EU-Ebene 
statt?  

Welche Einflusskanäle (ins-
besondere Offene Methode 
der Koordinierung, europäi-
sches Recht, Haushaltsin-
strumente) sind wann be-
sonders relevant? 

 

Ist der faktische Einfluss unter 
den betrachteten Mitgliedsstaa-
ten vergleichbar? Nach welchen 
Bestimmungsfaktoren (bspw. 
wirtschaftliche Stärke/Schwä-
che, Sozialstaatstyp, Eurozone) 
richten sich ggf. diesbezügliche 
Abstufungen? 

Gibt es wiederkehrende Mus-
ter im Sinne einer Gruppen-
bildung? Ggf. entlang Syste-
mähnlichkeiten, überlappen-
der Interessen oder anderer 
Kategorien? 

Hat sich in der Krise eine 
Verschiebung der Kanäle 
und des Europäisierungs-
ausmaßes gezeigt? Für alle 
oder nur für von der Krise 
stark betroffene Mitglieds-
staaten? 

Welche Kanäle werden für einen 
Upload bevorzugt genutzt? Las-
sen sich Allianzen von Mitglieds-
staaten feststellen und ggf. nach 
welchem Muster? 

Wie wird die Relevanz solcher 
Zusammenarbeit bewertet? 
Zeigt sich eine Tendenz zu 
stärker selektiver Zusammen-
arbeit auf Kosten der Gemein-
schaftsebene? 

Quelle: eigene Darstellung 
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Hypothesen  

Zu allen drei Europäisierungsdimensionen lassen sich – zum Teil widerstrei-
tende – Hypothesen formulieren, die der folgenden Analyse zugrundegelegt 
werden. Mit Blick auf den Download europäischer Politikinhalte gilt es zu-
nächst grundsätzlich zu fragen, wie ausgeprägt unterschiedliche sozialpoliti-
sche Handlungsfelder auf europäischer Ebene verankert sind und welche Ein-
flusskanäle, über die europäische Politikinhalte zu den Mitgliedsstaaten ‚trans-
portiert‘ werden, jeweils zentral sind. Diesbezüglich wird eine Dominanz von 
bindenden (Detail-)Regelungen einerseits und ‚Querwirkungen‘ andererseits 
erwartet (s. zu den europäischen Instrumenten im Bereich der Sozialpolitik 
Abschnitt 3.3): 

H1: Neben punktuellen verbindlichen sozialen Mindeststandards und der 
nur in geringem und abnehmendem Grad wirksamen Offenen Methode der Ko-
ordinierung sind es vor allem durch den EuGH abgesicherte Rechtsgrundsätze 
sowie die neuen haushaltspolitischen Instrumente, die erhebliche Europäisie-
rungsimpulse auslösen. Insbesondere mit dem reformierten Stabilitäts- und 
Wachstumspakt seit 2011 haben haushaltspolitische Einflüsse auf mitglieds-
staatliche Sozialpolitik maßgeblich zugenommen. 

Die anderen Hypothesen zum Download betreffen die feststellbaren Ergeb-
nisse in den Mitgliedsstaaten. Hier bietet sich die Formulierung von zwei ent-
gegengesetzten Hypothesen an, die zudem beide eine zeitliche Komponente 
beinhalten und auf den Rahmen ‚Europäisierung in der Krise‘ rekurrieren: 

H2a: Die Download-Intensität ist und bleibt ingesamt angesichts der Sen-
sitivität des Politikfelds und nationaler Pfadabhängigkeiten und Vetospieler 
gering. Zudem wird sie in der Krise weiter geschwächt, weil im Zuge einer 
Logik der Verteidigung nationaler Interessen innenpolitische Widerstände 
wachsen, die sich negativ auf die auf Freiwilligkeit beruhende Politikkoordi-
nierung in der Sozialpolitik auswirken.  

H2b: Die Download-Intensität ist aufgrund des wachsenden Problem-
drucks und der Interdependenzen unter den Mitgliedsstaaten erheblich. Euro-
päischer Einfluss nimmt zu, weil Entscheidungen auf höchster politischer 
Ebene, die Dringlichkeit gemeinsamer Probleme und neue formelle und infor-
melle Einflussmechanismen insbesondere im Zuge der gewachsenen Haus-
haltskompetenzen die Verbindlichkeit/Durchsetzungskraft europäischer Rege-
lungen fördern. Diese erheblichen Einflüsse werden allerdings kaum öffentlich 
kommuniziert und Entscheidungen vielmehr im Diskurs als weitgehend oder 
rein national motiviert dargestellt.7 

Mit Blick auf die Upload-Dimension lassen sich ebenfalls zunächst zwei 
einander gegenüberstehende Hypothesen bzgl. deren Stellenwerts formulieren:  

 
7  Vgl. zu den Grundlagen dieser Erwartungen den Abschnitt zum New Intergovernmentalism 

oben sowie Feronas 2016: 2; Bickerton/Hodson/Puetter 2015: 710f. 



46 

H3a: Die Upload-Aktivitäten der Mitgliedsstaaten fallen gering aus bzw. er-
schöpfen sich in der Regel in einer defensiven Blockade weiterer Integrations-
schritte. Entsprechendes Engagement nimmt weiter ab, weil auch die Aktivität 
der Gemeinschaftsinstitutionen sinkt und angesichts sehr heterogener und viel-
fach drängender Problemlagen in den Mitgliedsstaaten weniger Aufmerksam-
keit und Ressourcen für die europäische Ebene zur Verfügung stehen. 

H3b: Upload-Aktivitäten werden von den Mitgliedsstaaten als zentrales In-
strument der Einflussnahme und ‚Vorab-Entschärfung‘ möglichen Downloads 
genutzt. Angesichts einer zunehmend von nationalen Interessen geprägten In-
tegrationslogik, als existenziell wahrgenommener Problemlagen und evidenter 
Interdependenzen steigt ihr Stellenwert noch zusätzlich.  

Allerdings ist zu erwarten, dass Upload-Aktivitäten in unterschiedlichem 
Maße Chancen haben, tatsächlich Eingang in die europäische Politikgestaltung 
zu finden: 

H4: Die Erfolgschancen von Upload-Ambitionen, sowohl mit Blick auf 
richtungsweisende als auch auf Routineentscheidungen, steigen in dem Maß, 
wie es gelingt, Koalitionen mit gleichgesinnten Mitgliedsstaaten zu formen. 
Zudem unterliegen sie in erheblichem Ausmaß Machtasymmetrien unter den 
Mitgliedsstaaten, die maßgeblich durch die jeweilige aktuelle ökonomische Si-
tuation bedingt sind. 
Die zusätzlich als ein Element von Europäisierung betrachtete Interload-Di-
mension schließlich wirft die Frage auf, wie sich entsprechende (selektive) Ak-
tivitäten zu solchen im Kreis aller Mitgliedsstaaten verhalten:  

H5a: Interload-Aktivitäten nehmen keinen eigenständigen Stellenwert ein; 
relevante externe Einflüsse entstammen vielmehr dem EU-Rahmen. In der 
Krise sinkt die Bedeutung von Interload-Aktivitäten aufgrund divergierender 
Herausforderungen und fehlender Ressourcen zusätzlich. 

H5b: Interload-Aktivitäten, verstanden zum einen als selektive Orientie-
rung an einzelnen Mitgliedsstaaten, zum anderen im Sinne von ‚Interessenal-
lianzen‘ gleichgesinnter Mitgliedsstaaten bis hin zum bewusst herbeigeführten 
‚bypass‘ der EU-Institutionen, nehmen einen erheblichen Stellenwert ein und 
lassen sich sowohl als Element der Differenzierung als auch der Informalisie-
rung europäischer Politik verstehen. 

Wie die Ausführungen zu den (weitgehenden) Leerstellen der Europäisie-
rungsforschung in Verbindung mit Fragestellung und Hypothesen dieser Ar-
beit nahelegen, liegt der Mehrwert der Analyse erstens in der Erweiterung ver-
gleichender empirischer Erkenntnisse und theoretischer Annahmen hinsicht-
lich sozialpolitischer Downloadprozesse. Gewährleistet wird dies durch fünf 
Fallstudien zu im modellhaften Sinne sozialpolitisch repräsentativen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union (s. auch 2.4 zur Fallauswahl). Zweitens 
sollen, wie bereits oben hergeleitet, bisher weitgehend vernachlässigte Upload- 
und Interload-Prozesse identifiziert und diskutiert werden. Drittens schließlich 
trägt die Analyse den gewandelten Rahmenbedingungen von Sozialpolitik im 



47 

EU-Mehrebenensystem in bzw. im Gefolge der Krise Rechnung, indem der 
Fokus auf Veränderungen der Europäisierungsintensität und -kanäle ein-
schließlich informeller Kanäle gelegt wird. 

2.3 Fallauswahl 

Im nächsten Schritt ist die Fallauswahl a) hinsichtlich der zu untersuchenden 
sozialpolitischen Handlungsfelder und b) mit Blick auf die betrachteten Mit-
gliedsstaaten vorzunehmen. Da eine umfassende Betrachtung sämtlicher sozi-
alpolitischer Aktivitäten ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen wäre, wird 
für die Zwecke der vorliegenden Analyse die folgende – dennoch sehr breite – 
Auswahl getroffen:  

 Arbeitsmarktpolitik, begründet durch die Beschäftigungsorientierung der 
europäischen Sozialpolitik, anhaltend hohe Arbeitslosenzahlen in zahlrei-
chen Mitgliedsstaaten (2016: 10,0% in der Eurozone und 8,6% in der EU-
28, Eurostat 2016i) und die Bedeutung von Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berbeiträgen für die Finanzierung sozialstaatlicher Leistungen in Sozialver-
sicherungssystemen. Anzumerken ist, dass lediglich die Arbeitslosenversi-
cherung und Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik berücksichtigt 
werden, nicht oder nicht in erster Linie aber angrenzende Felder wie bspw. 
Lohn- oder Industriepolitik (vgl. einleitend in Kap. 4). 

 Gesundheitspolitik, begründet primär durch die Ausgabenrelevanz dieses 
Bereichs (7,8% des BIP im EU-28-Durchschnitt und 8,0% in der Eurozone 
im Jahr 2014, vgl. Weltbank 2017a), nicht zuletzt vor dem Hintergrund al-
ternder Bevölkerungen in den EU-Mitgliedsstaaten und des medizinischen 
Fortschritts,  

 Rentenpolitik, ebenfalls begründet durch den hohen Anteil am Haushalt der 
Mitgliedsstaaten (durchschnittlich 9,8% des BIP im Jahr 2014, Eurostat 
2017b), die erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit, u. a. im Kontext po-
tentiell drohender Altersarmut, sowie die praktisch alle Mitgliedsstaaten – 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – betreffende demographische 
Herausforderung. 

 Familienpolitik, die entgegen früherer Tendenzen zur Vernachlässigung 
mittlerweile als strategisches Politikfeld erkannt worden ist, etwa mit Blick 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, daraus resultierende volks-
wirtschaftliche Potentiale und wiederum die demographische Entwicklung. 

Andere sozialpolitische Tätigkeitsbereiche wie etwa Arbeitsschutz, Inklusion, 
Armutsvermeidung, sozialer Wohnungsbau – um nur einige zu nennen – oder 
die an Sozialpolitik zumindest angrenzende, in Deutschland aber meist ausge-
klammerte (vgl. bspw. Kaufmann 2000: 9; Pilz 2004: 16) Bildungspolitik, aber 
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auch die Steuerpolitik als Finanzierungsquelle werden folglich nicht weiter be-
trachtet. Im Kontext der Gesundheitspolitik werden die Pflege weitgehend und 
der Bereich Unfallversicherung ausgeklammert. Die folgende Tabelle 2 fasst 
die gewählten Tätigkeitsfelder, ihre betrachteten Teilaspekte sowie die jewei-
lige Begründung ihrer Auswahl noch einmal zusammen.  
Tab. 2: Auswahl der Handlungsfelder 

 Arbeitsmarkt-
politik 

Gesundheit Rente Familien- 
politik 

Teilas-
pekte  

Arbeitslosen-
versicherung 

aktive Arbeits-
marktpolitik 

Krankenversiche-
rung (primär gesetz-
lich) 

 

Rentenversicherung 
(primär gesetzlich) 

Kindergeld 

Elterngeld und 
-zeit 

Vereinbarkeit 
Familie/Beruf 

Relevanz hohe Arbeits-
losigkeit 

Finanzierungs-
grundlage und 
Ausgabenpos-
ten 

Beschäfti-
gungsorientie-
rung der EU-
Sozialpolitik 

EU-interne Ar-
beitsmigration 

steigende Kosten 

alternde Bevölkerun-
gen 

„Gesundheitstouris-
mus“ 

größter soz.pol. 
Ausgabenposten 

demographische 
Entwicklung 

drohende Altersar-
mut 

niedrige Gebur-
tenraten 

Wirtschaftsfak-
tor (künftige 
Beiträge, Ver-
einbarkeits-de-
batte) 

Quelle: eigene Darstellung 

Auch unter den während der Bearbeitungszeit (noch) 28 Mitgliedsstaaten 
musste aus forschungspraktischen Gründen selbstverständlich eine Selektion 
vorgenommen werden. Diese richtet sich in erster Linie nach den Kriterien, 
Mitgliedsstaaten mit a) einem gewissen Gewicht8 innerhalb der Europäischen 
Union aufgrund ihrer Größe und Bevölkerungszahl, die b) unterschiedliche So-
zialstaatstraditionen und -typen aufweisen, c) teilweise die Gemeinschaftswäh-
rung Euro eingeführt haben, teilweise (bisher) nicht, und d) in unterschiedli-
chem Ausmaß von der Staatsschuldenkrise betroffen sind, abzudecken (ähn-
lich bspw. bei Bieling/Buhr 2015a: 21ff. und Kvist 2015). Zugleich war die 
Prämisse, nicht ausschließlich die ‘usual suspects‘ Deutschland, 

 
8  Selbstverständlich wäre auch eine andere Fallauswahl, die dezidiert auch Kleinstaaten inner-

halb der Europäischen Union einschließt, denkbar; vgl. zu den Handlungsbedingungen klei-
ner Mitgliedsstaaten bspw. Panke 2010. 
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Großbritannien und Frankreich zu behandeln sowie alte und neue Mitglieds-
staaten gleichermaßen einzubeziehen (vgl. Vink/Graziano 2007a: 17). Daher 
wurden als Länderfälle ausgewählt: 

 Deutschland als großer, wirtschaftlicher starker Mitgliedsstaat, der zuneh-
mend einen Führungsanspruch innerhalb der Europäischen Union erhebt 
bzw. dem dieser von außen zugesprochen wird, sowie als Vertreter des 
christlich-kontinentalen Sozialstaatstyps und Mitglied der Eurozone;  

 Schweden als ebenfalls wirtschaftlich starker Mitgliedsstaat und Exponent 
des nordischen Sozialstaatstyps mit häufig genanntem Vorbildcharakter; 
kein Mitglied der Eurozone;  

 Großbritannien als Vertreter des liberalen Sozialstaatstyps mit traditionell 
distanzierter Haltung zum Integrationsprozess und Nicht-Euro-Mitglied. 
Aufgrund des längeren Vorlaufs eines nunmehr wahrscheinlichen ‚Brexits‘ 
wurde Großbritannien als Fallbeispiel beibehalten. Zum einen liegt der Un-
tersuchungszeitraum vollständig in der Phase britischer Mitgliedschaft, 
zum anderen spielen auch in der Austrittsdebatte sozialpolitische Fragen 
eine prägnante Rolle und werden in noch nicht final absehbarer Form auf 
der gemeinsamen Agenda bleiben. 

 Polen als für die mittel- und osteuropäischen relativ neuen Mitglieder typi-
scher sozialstaatlicher Mixtyp und Nicht-Euro-Mitglied sowie politisch 
zentraler Repräsentant der mittel- und osteuropäischen Länder und  

 Italien als Vertreter des südeuropäischen Sozialstaatstyps, Eurozonenmit-
glied und als Vertreter der von der Staatsschuldenkrise stark betroffenen 
Mitgliedsstaaten, jedoch Nicht-Programmland. Da die Aufmerksamkeit 
möglichen verallgemeinerbaren Veränderungen der europäischen ‚Spielre-
geln‘ gilt, erschien ein Fokus auf bspw. Griechenland dysfunktional, da für 
Mitgliedsstaaten, die Mittel aus den europäischen ‚Rettungsschirmen‘ 
EFSF und ESM beziehen, quasi andere Regeln gelten. 

Die folgende Tabelle 3 fasst auch diese Auswahl und ihre Begründung noch 
einmal zusammen: 
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Tab. 3: Auswahl der Mitgliedsstaaten 
 Deutschland Schweden Großbritan-

nien 
Polen Italien 

Sozialstaats-
typ 

kontinental nordisch liberal Mixtyp südeuro-
päisch 

Eurozone ja nein nein nein ja 

Weitere 
Gründe 

Führungsan-
spruch/Hegemo-
nie-Diskussion 

wirtschaftliche 
Stärke 

häufige Nen-
nung als 
soz. pol. 
Vorbild 

Außenseiter-
rolle 

relatives 
Neumitglied 

„Krisen-
staat“ 

Quelle: eigene Darstellung 

Damit wurde insgesamt ein vergleichendes Design gewählt, das mit fünf Mit-
gliedsstaaten und vier sozialpolitischen Handlungsfeldern empirisch recht 
breit aufgefächert wird. Dieses bringt notwendigerweise eine Reduktion in der 
Komplexität der Darstellung der einzelnen Fälle mit sich, denn im Vergleich 
zu einer Einzelfallstudie kann mittels eines solchen Vorgehens nur eine gerin-
gere „Detailtreue und Untersuchungstiefe“ (Zirra 2009: 138) erreicht werden 
– zugleich aber eine deutlich erhöhte Aussagekraft durch den systematischen 
Vergleich ausgewählter Aspekte. Anders formuliert: Anstatt einzelne nationale 
Reformen ‚unter das Mikroskop zu legen‘, werden die 20 Fallstudien aus grö-
ßerer ‚Überflughöhe‘ anhand des Analyserasters systematisch und verglei-
chend auf Europäisierungseffekte untersucht. Als Untersuchungszeitraum 
wird die Zeitspanne von Mitte der 1990er Jahre – mit Einsetzen einer europä-
ischen Beschäftigungspolitik – bis Ende des Jahres 2016 – zur Sicherstellung 
einer weitgehend vollständigen Datengrundlage – gewählt. Eine Zäsur bilden 
hierbei die Jahre 2010/2011, für die der in Hypothese 1 skizzierte Umbruch 
von der Offenen Methode der Koordinierung zu zunehmend haushaltspolitisch 
kanalisiertem europäischen Einfluss unterstellt wird, da mit dem erstmaligen 
Durchlauf des Europäischen Semesters 2011 die „Phase des arbeits- und sozi-
alpolitischen Krisenmanagements“ und der „austeritätspolitischen Konsolidie-
rung“ (Bieling/Buhr 2015a: 17)9 eingeläutet wird. 

 
9  Bieling/Buhr (2015a: 17) selbst setzen die Phasen etwas anders an, da sie die von Konjunk-

turpaketen und der Stabilisierung des Bankensektors geprägten Jahre 2007-2009 gesondert 
betrachten. 
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2.4 Methodik 

Methodisch wird ein mehrgleisiger Ansatz gewählt, der die Vorteile der ein-
zelnen Methoden ausschöpfen, ihre jeweiligen Nachteile kompensieren und zu 
einem kohärenten und verlässlichen Gesamtergebnis beitragen soll (Triangu-
lation). Dazu werden erstens Primärquellen der nationalen (in erster Linie Mi-
nisterien) und europäischen (vor allem Kommission, Rat) Ebene ausgewertet. 
Ziel ist insbesondere ein Abgleich nationaler und europäischer Positionen so-
wie deren zeitlicher Zusammenhänge. Während offiziellen Dokumenten eine 
weitgehende interne Widerspruchsfreiheit und Repräsentativität für die Posi-
tion der jeweiligen Institution unterstellt werden kann, geben sie keinen oder 
kaum Aufschluss über die Hintergründe ihrer Entstehung und dabei ggf. auf-
tretende Konflikte. Diesem Defizit kann durch Auswertung der vorliegenden 
Sekundärliteratur zu den jeweiligen Teilaspekten aber effektiv begegnet wer-
den.  

Bei der Auswertung der relevanten Dokumente der europäischen Instituti-
onen bzw. dem Abgleich mit nationalen Strategiedokumenten und Gesetzes-
texten ergeben sich allerdings weitere methodische Schwierigkeiten: Eine in-
haltliche Übereinstimmung europäischer Vorgaben oder Empfehlungen mit 
nationaler Politik reicht offenkundig nicht aus, um auf eine Ursache-Wir-
kungs-Beziehung zu schließen (vgl. zu dieser Problematik Zohlnhö-
fer/Ostheim 2007: 333ff.; Falkner 2007: 260; Hartlapp 2009: 4). Wenngleich 
explizite Bezugnahmen in den entsprechenden Dokumenten in Verbindung mit 
einer zeitlichen Sequenzierung solche Hinweise liefern können, bleibt dieses 
Problem ungelöst, da zum einen nationale Akteure nicht zwingend auf inter-
nationale/europäische Ursprünge von Politiken und Ideen verweisen, selbst 
wenn diese vorhanden sind, und zum anderen der Verweis auf die europäische 
Ebene umgekehrt auch lediglich der Absicherung und Legitimierung ohnehin 
im nationalen Kontext geplanter Maßnahmen dienen kann (vgl. Zohlnhö-
fer/Ostheim 2007: 334). In einem Fall würden die europäischen Einflüsse da-
mit unter-, im anderen im Sinne einer “over-determination of the European 
factor“ (Vink/Graziano 2007: 16; vgl. auch Haverland 2007) überschätzt. 
Zudem ist eine klare Trennung der Ebenen im Fall der OMK und auch des 
Europäischen Semesters als „Herzstück europäischer Governance in der 
WWU“ (Hacker 2018: 15) kaum möglich, denn: “Member State representa-
tives continuously participate in the definition of OMC objectives, guidelines, 
targets, and indicators, allowing ‘uploading‘ of domestic concepts and prefer-
ences, which blurs the causal boundary between the national and European 
levels“ (Zeitlin 2009: 215). Folglich kann es zum einen lediglich um eine best-
mögliche Plausibilitätsprüfung europäischer Einflüsse gehen, zum anderen 
sollten mittels der Befragung von Experten auf beiden Ebenen die ent-



52 

sprechenden Erkenntnisse abgesichert werden (vgl. Zohlnhöfer/Ostheim 2007: 
334f.; Zeitlin 2009: 215). 

Als weiterer methodischer Baustein wurden daher Experteninterviews pri-
mär mit Vertretern der ausgewählten Mitgliedsstaaten (relevante Ministerien, 
Sozialversicherungen, Gewerkschaften, Wissenschaft) sowie ergänzend von 
EU-Institutionen (in erster Linie Kommission) geführt. Für das Handlungsfeld 
Rentenpolitik lagen diese Ergebnisse auf Grundlage einer breiten Befragung 
im Umfang von ca. 70 Interviews, von denen ein Teil hier verwendet wurde, 
bereits vor (vgl. Varwick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 2016). Für die an-
deren Handlungsfelder wurden die Gespräche eigens für die vorliegende Stu-
die geführt, wobei aufgrund der Rückmeldungsquote bzw. der Bereitschaft zu 
Expertengesprächen die Anzahl der Gespräche von Fall zu Fall – sowohl unter 
den Mitgliedsstaaten als auch zwischen den betrachteten Handlungsfeldern – 
variiert.  

Die insgesamt 106 Expertengespräche folgen dem Typ des halbstrukturier-
ten Leitfadeninterviews. Während eine weitgehend einheitliche Fragenliste 
den Gesprächsverlauf strukturiert und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ge-
währleistet, kann dennoch flexibel auf die Gesprächssituation sowie die je-
weils spezifische Expertise des Befragten reagiert werden (vgl. Gläser/Laudel 
2009: 42; Jahn 2006: 195; Yin 2003: 89f.). Die Gesprächspartner werden – 
nach Möglichkeit im direkten persönlichen Gespräch, teils aus Ressourcen-
gründen aber auch per Telefon/Skype – nicht in erster Linie als Individuen, 
sondern als Repräsentanten ihrer jeweiligen Institution befragt (vgl. Meu-
ser/Nagel 2009: 467), wobei sich in ihren Einschätzungen bezüglich der Sinn-
zusammenhänge, Akteurskonstellationen und Handlungslogiken im jeweils 
betrachteten Handlungsfeld selbstverständlich auch eine subjektive Kompo-
nente widerspiegelt. Interviews können zudem generell „politisch überprägt 
und von strategischem Antwortverhalten geprägt sein“ (Zirra 2009: 143). 
Dementsprechend muss der jeweilige institutionelle Hintergrund der Befragten 
stets mitgedacht werden, denn “(t)aking them at face value […] leads to ventri-
loquial repetition of the official discourse“ (Barbier 2004: 20).  

Die Aussagen werden zusammenfassend protokolliert und später in anony-
misierter Form wiedergegeben, um die Bereitschaft zur Teilnahme zu erhöhen 
und die Chance auf ehrliche und umfassende Auskünfte zu verbessern (vgl. 
Diekmann 2004: 375). Alle Interviewer – die am o. g. Alterssicherungsprojekt 
beteiligten Mitarbeiter sowie eine studentische Hilfskraft für die Arbeit an der 
vorliegenden Studie – wurden vorab in Interviewtechniken geschult und um-
fassend in die Thematik eingearbeitet. 

Insbesondere die Abschnitte zu Up- und Interloadprozessen in den Fallstu-
dien beruhen aufgrund der nur sporadisch vorhandenen Forschungsliteratur 
weitgehend auf Ergebnissen der Experteninterviews. In Einzelfällen können 
Upload-Ambitionen einzelner Mitgliedsstaaten bzw. Akteure konkret anhand 
von Dokumenten oder öffentlichen Äußerungen belegt werden, zumeist ist 
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dies jedoch nicht der Fall. Bei Interload-Prozessen kann zudem ein ähnliches 
Problem wie im Fall des Downloads bestehen, dass nämlich Lernprozesse auch 
mit Blick auf andere Mitgliedsstaaten und deren mögliche Vorbildfunktion 
durchaus stattfinden, der Verweis auf den Ursprung des Impulses aber in der 
nationalen Öffentlichkeit unterbleibt. Insofern gilt für beide Europäisierungs-
dimensionen, dass die vorliegende Studie zunächst ein erstes ‚mapping‘ unter-
nimmt, nicht aber den Anspruch erhebt, diese Prozesse im Einzelfall detailliert 
zu belegen (s. auch Abschnitt 8.5, Offene Forschungsfragen). 

Zur Auswahl der Gesprächspartner: Auf der für die Fragestellung der vor-
liegenden Studie zentralen nationalen Ebene liegt der Fokus in erster Linie auf 
den zuständigen Ministerien, bedingt durch deren “gate keeping power“ (Vau-
bel 2006: 130) und ihre zentrale Rolle in den unterschiedlichen Ratsformatio-
nen und relevanten Ausschüssen. Auch die Kontrolle europäischer Rechtsset-
zung und Politik obliegt in erster Linie den Regierungen, “control by the nati-
onal parliaments is almost non-existent“ (ebd.). Daneben wurden aber in be-
grenztem Umfang auch Vertreter der Sozialversicherungen und Sozialpartner 
angefragt, wenngleich deren Einfluss „nur schwer zu belegen ist, weil die […] 
Natur des EU-Entscheidungsprozesses es oft erschwert, zentrale Entschei-
dungsträger auszumachen, geschweige denn den Ursprung des Druckes, dem 
sie unterliegen.“ (Leibfried/Pierson 1998c: 432f.) Zudem lässt sich zwar ten-
denziell festhalten, dass die Position der Wirtschaftsverbände auf europäischer 
Ebene im Verhältnis zur geschwächten Position der Gewerkschaften als gefes-
tigter erscheint, aber zum einen sind beide Seiten intern relativ stark zersplittert 
bzw. keine einheitlich auftretenden Akteure, zum anderen überlagert „der Ge-
gensatz zwischen Regionen mit hohen und solchen mit niedrigen Sozialkosten 
[…] die traditionellen Konflikte zwischen Arbeit und Kapital.“ (ebd.: 447) Die 
Sozialpartner stehen folglich nicht im Zentrum dieser auf die Prozesse der Eu-
ropäisierung zielenden Untersuchung, werden aber am Rande einbezogen.   
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3 Grundlagen europäischer Sozialpolitik  

3.1 Heterogene Systeme  

Die Möglichkeiten und Grenzen europäischer Sozialpolitik werden maßgeb-
lich durch die unterschiedlichen Sozialstaatstypen der Mitgliedsstaaten ge-
prägt, nämlich zum einen durch die Tatsache deren grundsätzlicher Verschie-
denheit, zum anderen durch die jeweiligen konkreten Organisations- und Fi-
nanzierungsformen, Akteure, Leitbilder usw. Bereits in den dominanten Be-
grifflichkeiten spiegeln sich grundsätzlich verschiedene Ansätze und Traditio-
nen wider: Während im deutschsprachigen Raum üblicherweise vom „Sozial-
staat“ die Rede ist, ist im englischen Sprachgebrauch eher die Variante “wel-
fare state“ verbreitet (vgl. Zohlnhöfer 1990). Damit verbinden sich kompatible, 
aber doch nicht deckungsgleiche Konnotationen: Während der Sozialstaat mit 
bestimmten politischen Zielsetzungen verbunden ist, impliziert die Formulie-
rung des Wohlfahrtsstaates ein umfassenderes Verständnis, das über punktu-
elle staatliche Eingriffe hinausgeht und auf die gesamte staatliche und gesell-
schaftliche Struktur und Organisation, mithin das institutionelle Arrangement, 
abzielt (vgl. Lippl 2003: 46). Im Folgenden werden jedoch aus pragmatischen 
Gründen angesichts der gewählten Länderbeispiele beide Begriffe weitgehend 
synonym verwendet. 

Hinsichtlich der Ziele von Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaatlichkeit besteht in 
der Forschungsliteratur ein weitgehender Konsens: Sie soll soziale Ungleich-
heiten und Unsicherheiten mildern, die zunächst durch Industrialisierung und 
Kapitalismus entstanden und durch Marktmechanismen weiter bestehen (vgl. 
Flora/Alber/Kohl 1977). Sozialstaatliche Arrangements sollen insofern als 
Korrektiv gegenüber negativen Auswirkungen der Marktfreiheit und des Wett-
bewerbs wirken (vgl. Lippl 2003: 45; Nullmeier 2001). Allerdings haben in-
terne Funktionsdefizite ebenso wie unterschiedliche externe Herausforderun-
gen dem Wohlfahrtsstaat den Vorwurf eingebracht, sich praktisch ständig in 
der Krise zu befinden (vgl. bspw. Alber 1988; Pierson 2001a und 2001b; Kauf-
mann 1997; Schwartz 2001; Lessenich 2000: 65ff.; Hemerijck 2013: 51ff.).  

Parallel zu diesen Entwicklungen ist ein „fachübergreifendes interdiszipli-
näres Forschungsfeld [entstanden], das politische, ökonomische, juristische 
und sozialwissenschaftliche Sichtweisen mit ihren je eigenen Schwerpunkten 
integriert.“ (Lippl 2003: 45) Dabei zeichnen sich die europäischen Wohlfahrts-
staaten trotz einiger Gemeinsamkeiten (s. u.) durch unterschiedliche histori-
sche Entwicklungspfade, organisatorische Charakteristika und Problemlagen 
aus (vgl. Lessenich 1995: 56). Innerhalb der Sozialstaatsforschung bildet die 
Komparatistik und insbesondere die Kategorisierung nationaler 
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Wohlfahrtsstaaten folglich ein eigenes Feld (vgl. Schmid 2002: 71; als Bei-
spiele Alber 1998; Schmidt 1998), das an dieser Stelle nicht in seiner ganzen 
Breite dargestellt werden, sondern lediglich anhand einiger repräsentativer 
Beiträge kurz umrissen werden soll. Besonders relevant für die vorliegende 
Studie ist neben Einführungen in die Geschichte und wesentliche Charakteris-
tika im Sinne von Länderprofilen, wie sie Schmid (2012 [2002]) und Flora 
(1986) vorlegen, der Versuch, eine Typologie der europäischen Sozialstaaten 
zu etablieren. „Typologien von Wohlfahrtsstaaten richten ihre Aufmerksam-
keit meist auf bestimmte Merkmale, Dimensionen, Entstehungsweisen und 
Ausprägungen des Wohlfahrtsstaates, denen nach empirischer Prüfung theore-
tische Bedeutung zugemessen wird.“ (Lippl 2003: 48) Sie gehen damit über 
das – offenkundig unzureichende – Kriterium der Höhe der Sozialausgaben 
hinaus und bilden anhand unterschiedlicher Merkmalsbündel Gruppen bzw. 
Kategorien von Wohlfahrtsstaaten. Entsprechende Beiträge liegen bereits aus 
den 1950er Jahren vor, so etwa die von Titmuss (1958; 1974) vorgenommene 
Unterscheidung in residuales, “industrial achievement“- und institutionelles 
Modell, die er auf unterschiedliche Ideologien und Werthaltungen zurückführt. 
Während im residualen Modell staatliche Sozialpolitik lediglich als Ergänzung 
zu Markt und Familie verstanden werden, Leistungen bedarfsgeprüft sind und 
kein eigenständiger Rechtsanspruch auf diese besteht, orientiert sich das in-
dustrial-achievement-Modell an ökonomischen Kriterien und basiert auf bei-
tragsfinanzierten und damit vom Arbeitsverhältnis abhängigen Leistungen. 
Das institutionelle Modell schließlich zeichnet sich durch ein höheres Maß an 
Umverteilung und Gleichheit und das Verständnis von Sozialleistungen als 
staatsbürgerliche Grundrechte aus (vgl. auch Lippl 2003: 48). Korpi (1980) 
differenziert lediglich zwischen einem marginalen und einem institutionellen 
Wohlfahrtsstaatsmodell, die er als Extrempole versteht, zwischen denen sich 
alle übrigen Ausprägungen auf einem Kontinuum einordnen lassen. Anzufüh-
ren ist weiterhin die Differenzierung in Bismarck- und Beveridge-Systeme 
(vgl. bspw. Bonoli 1997: 357), wobei erstere durch das Ziel des Einkommens- 
bzw. Statuserhalts, beitragsfinanzierte Leistungen und eine Lohnarbeitszent-
rierung charakterisiert sind, letztere durch Armutsvermeidung bzw. –bekämp-
fung, einheitliche (flat-rate) und bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen für alle 
Staatsbürger sowie Steuerfinanzierung. 

Zum wichtigsten Bezugspunkt der vergleichenden Sozialstaatsforschung 
ist aber Esping-Andersens (1990) „Three worlds of welfare capitalism“ avan-
ciert. Diese drei „Welten“ oder Wohlfahrtsregime tragen, so Esping-Andersen, 
der Tatsache Rechnung, dass jeder Sozialstaat ein Bündel von Merkmalen dar-
stelle, das die Art der Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft ebenso ein-
schließe wie einen ganzen Komplex rechtlicher und institutioneller bzw. orga-
nisatorischer Fragen (vgl. ebd.: 2): 
”the concept of welfare-state regimes denotes the institutional arrangements, rules and un-
derstandings that guide and shape social policy decisions, expenditure developments, 
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problem definitions, and even the response-and-demand structure of citizens and welfare 
consumers“ (Esping-Andersen 1990: 80). 

Zentrale Kriterien sind damit 1. das Zusammenspiel von Staat, Markt und Fa-
milie im Rahmen der sozialen Sicherung, 2. die Abdeckung und das Niveau 
der jeweils gewährten Anspruchsrechte bzw. die daraus resultierende Unab-
hängigkeit des Einzelnen vom Markt (De-Kommodifizierung) sowie 3. der 
Einfluss sozialstaatlichen Handelns auf die gesellschaftliche Strukturierung 
(Stratifikation) (Esping-Andersen 1990; vgl. auch Lippl 2003: 49). Auf dieser 
Basis entwickelt er drei Regimetypen, die in der folgenden Tabelle 4 schema-
tisch dargestellt werden: 

Tab. 4: Die drei Typen/Regime des Wohlfahrtsstaates 
 Liberal Christlich-kon-

servativ 
Sozialdemokratisch 

Organisation marktgestützt korporatistisch staatlich 

Hauptakteure Markt Familie, Staat 
(subsidiär) 

Staat (als Dienstleister und 
Arbeitgeber) 

Zielsetzung Armutsbekämp-
fung, ansonsten 
freie Marktentfal-
tung 

Statuserhalt Vollbeschäftigung, Solidari-
tät 

Dominanter Wert-
bezug* 

Freiheit Sicherheit Gleichheit 

Finanzierung staatliche Unter-
stützung, wo der 
Markt versagt 

Beiträge Steuern 

Zugang bedarfsgeprüft beitragsabhängig universell (Staatsbürger-
schaft) 

Mittel Sozialhilfe Sozialversiche-
rungen 

Redistribution, Serviceleis-
tungen 

Stratifizierungsef-
fekt* 

Exklusion Segmentierung Inklusion 

Beispiele Großbritannien, 
USA 

Deutschland, Ita-
lien, Frankreich 

Schweden, Norwegen, Dä-
nemark, Niederlande 

Quelle: eigene Darstellung nach Esping-Andersen 1990 sowie 1999, * nach Lippl 2003: 55 

Während das liberale Modell mit Großbritannien als üblichem Beispiel im We-
sentlichen auf die Kräfte des Marktes und die Verantwortung jedes Einzelnen 
vertraut und staatliche Unterstützung nur dort vorsieht, wo der Markt versagt 
bzw. akute Armut droht, in der Regel in Form bedarfsgeprüfter flat-rate-
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Leistungen, basiert das christlich-konservative Modell auf dem Sozialversi-
cherungsprinzip. Als zentrales Beispiel wird regelmäßig Deutschland ange-
führt, wo durch beitragsfinanzierte und -abhängige Leistungen der Statuserhalt 
bei Eintritt gewisser Lebensrisiken gesichert werden soll. Im nordischen Mo-
dell mit Schweden als Paradebeispiel schließlich stehen steuerfinanzierte Leis-
tungen für alle Staatsbürger, vergleichsweise umfangreiche Umverteilung und 
staatlich organisierte Serviceleistungen im Mittelpunkt (vgl. Esping-Andersen 
1990: 26ff.). 

Diese Typologie erfuhr eine breite Rezeption, aber auch umfassende Kritik. 
So bemängelten Kritiker (bspw. Kosonen 1993; Ferrera 1998; Leibfried 1992), 
die relativ spät entstandenen, familiär geprägten, klientelistischen und in Be-
zug auf das Leistungsniveau vergleichsweise rudimentären südeuropäischen 
Sozialstaaten ließen sich mit keinem der drei Modelle adäquat beschreiben und 
stellten ein eigenes südeuropäisch-katholisches Modell dar, 
„das durch die katholische Soziallehre und deren Postulat der Freiwilligkeit sozialer Hilfen, 
[aufgrund] des Vorrangs genossenschaftlicher Selbsthilfe, der stärker ausgebildeten Rolle 
der Familien und durch Schwächen in der Umverteilungskapazität des Staates viele Beson-
derheiten aufweist.“ (Eichenhofer 2007: 67)  

Ähnliches gilt für die osteuropäischen Neumitgliedsstaaten, deren Mischsys-
teme sich kaum eindeutig einem der drei etablierten Typen zuordnen lassen 
(vgl. bspw. Hacker 2009: 225ff.; Lippl 2003: 58ff.). Von feministischer Seite 
wurde die „Geschlechtsblindheit“ von Esping-Andersens Typologie kritisiert 
(vgl. bspw. Langan/Ostner 1991; Lewis 1997), da diese weder die den einzel-
nen Typen zugrundeliegenden Annahmen und Zielvorstellungen hinsichtlich 
ihrer Geschlechterarrangements noch deren Folgen für die faktische gesell-
schaftliche Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern explizit aufgreife. In 
Revision seiner Typologie nimmt sich Esping-Andersen (1999; 2002) dieser 
Kritik zumindest partiell an, indem er die Rolle der Haushalte für die Wohl-
fahrtsproduktion stärker berücksichtigt. 

Weiter geht die Kritik, die ‚Sozialstaatsregime‘ ließen sich empirisch nicht 
belegen, auch nicht an den alten EU-Mitgliedsstaaten, diese wiesen vielmehr 
durchgehend Mischformen auf (vgl. bspw. Hall/Soskice 2001; Schubert/He-
gelich/Bazant 2008: 16; Bazant/Schubert 2008; Kohl 1993: 75), und es sei 
schwierig, „aus einem Nebeneinander unterschiedlicher Dimensionen zwei-
felsfrei das dominante Element [zu] eruieren“ (Lippl 2003: 50). Zudem sprä-
chen zeitliche Veränderungen, bspw. in Gestalt von Reformen, gegen die in 
der Typologie implizierte Kontinuität. Sicher trifft zu, dass „sich die Typen im 
Zeitverlauf durchaus angenähert haben: Die sie vormals prägenden Unter-
schiede verloren an Dramatik und Drastik.“ (Eichenhofer 2007: 120)  

Letztlich benennen aber diese Autoren die Kategorien zwar anders oder 
betonen den idealtypischen Charakter der Darstellung und die empirisch nicht 
immer eindeutig mögliche Zuordnung einzelner Staaten (so Bazant/Schubert 
2008: 644f.), führen aber die drei (oder vier) Regime durch die Hintertür dann 



59 

doch wieder ein. Auch Lippl (2003: 55) kommt zu dem Schluss, dass die „Bahn 
brechende [sic!] und zugleich populäre Klassifizierung wohlfahrtsstaatlicher 
Regimes von Esping-Andersen (1990) […] nicht mehr entscheidend übertrof-
fen [wurde]“ (ähnlich Anderson 2015a: 17). Ein Großteil der Kritik beruht 
letztlich auf dem Missverständnis, einem Modell seine Modellhaftigkeit vor-
zuwerfen. Trotz gewisser Abgrenzungsprobleme und Mischformen handelt es 
sich bei den drei (bzw. vier) Wohlfahrtswelten damit um eine grundsätzlich 
nützliche Typologie für die Klassifizierung der europäischen Sozialstaaten, die 
eindrucksvoll die historische und die politisch-ideologische Dimension und so-
zialstaatliche Programmatik mit der Ausformung in einzelnen Sozialleistungs-
systemen verbindet: „Diese Kategorisierungen halten die zentralen Konstruk-
tionsprinzipien eines einzelstaatlichen Wohlfahrtsstaatssystems sinnfällig fest, 
ohne sich in die Einzelheiten ihrer jeweiligen Ausgestaltung zu verlieren.“ (Ei-
chenhofer 2007: 66)  

Für die konkrete empirische Arbeit erweisen sich die Modelle zwar wegen 
ihres idealtypischen Charakters und der in vielen Staaten anzutreffenden 
Mischformen in der Tat als kaum hinlänglich trennscharf. Dennoch leisten sie 
einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung der Frage, unter welchen Rahmen-
bedingungen sich eine genuin europäische Sozialpolitik entwickeln kann bzw. 
welche Hemmnisse die Varianz der nationalen Sozialstaaten in diesem Zusam-
menhang mit sich bringt. Da unterschiedliche Systeme auch abweichende Ak-
teurskonstellationen, Finanzierungsgrundlagen, Berechnungsformeln, Dienst-
leister, Bezugsbedingungen etc. bedeuten, erweisen sich „die unterschiedli-
chen nationalen Entwicklungspfade [...] als eine der elementarsten europäi-
schen Integrationsbarrieren“ (Schmid 2002, 67). Dies gilt einerseits aus einem 
eher technischen Blickwinkel, da die grundlegende Umstellung von Sozialsys-
temen hohe Anpassungskosten mit sich bringen würde, bspw. durch die gleich-
zeitige Bedienung bereits bestehender Ansprüche aus dem alten als auch zu-
sätzlicher Ansprüche aus dem neuen System. Andererseits geht es auch um die 
Bereitschaft der Bevölkerung bzw. der um die Wählergunst kämpfenden Par-
teien, von einmal erreichten Standards und gewohnten Pfaden abzuweichen. 
Pierson weist diesbezüglich auf die “institutional stickiness“ (Pierson 2001a, 
414, s. auch oben 2.1.2) durch institutionelle Vetospieler und Pfadabhängig-
keiten hin, die radikalere Reformen erschweren bzw. verhindern und lediglich 
“bounded change“ ermöglichen, da sie die Kosten für anderweitige Lösungen 
drastisch erhöhen und dadurch einen Systemwechsel praktisch unmöglich ma-
chen (vgl. ebd., 414). Institutionen setzen insofern Grenzen des technisch und 
politisch Machbaren (vgl. Bonoli/Palier 2001, 62), strukturieren die Macht von 
Gruppen und bilden Wertorientierungen ab bzw. aus (vgl. Swank 2001: 232). 
Wandel bewegt sich demzufolge weitgehend innerhalb der Logik des jeweili-
gen Systems, das gewissermaßen als Filter europäischen Inputs wirkt. Puetter 
(2009: 33ff.) hält als Tendenz – ausdrücklich nicht als präzises Prognoseinstru-
ment – fest, dass liberale Sozialstaaten ein eher geringes Interesse an der 
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Fortentwicklung europäischer Sozialpolitik hätten. Sie vertrauen in der Regel 
vorwiegend auf die Kräfte des Binnenmarktes und befänden europäische Initi-
ativen häufig für kontraproduktiv, während konservative Wohlfahrtsstaaten 
stärker für eine Kodifizierung sozialer Bestimmungen, für Mindeststandards 
zur Vermeidung zu großer Ungleichgewichte, die den Markt beeinträchtigen 
könnten, sowie für einen gewissen Systemwettbewerb einträten. Sozialdemo-
kratische Sozialstaaten schließlich seien in der Tendenz an der Verankerung 
verbindlicher sozialpolitischer Ziele in den Verträgen interessiert und unter-
stützten die Entwicklung redistributiver Elemente auf europäischer Ebene, 
während süd- und osteuropäische Mitgliedsstaaten schon aufgrund begrenzter 
Finanz- und administrativer Ressourcen einer ambitionierteren europäischen 
Sozialpolitik skeptisch gegenüberstünden (vgl. auch Johnson 2005). 

Abgesehen von dieser Filter- oder Brillenfunktion nationaler Typuszuord-
nungen erscheinen angesichts dieser Befunde auch die Grenzen für die Über-
tragung erfolgreicher Modelle vergleichsweise eng gesteckt, denn man könne  
„kaum eine allgemeine Aussage darüber, welche Faktorenkombination als ‚bester Weg’ zu 
sehen ist, dem es nachzufolgen gilt, ableiten. Zumal eine Reihe dieser Determinanten histo-
risch gewachsen ist und weitreichende institutionelle Änderungen kaum realisierbar sind“ 
(Schmid 2002, 383). 

Allerdings widerspricht die empirisch beobachtbare Entwicklung – wie bereits 
angedeutet –, in der es durchaus verstärkt zu Mischformen, der Übernahme 
von Teilelementen und auch zu einer wachsenden europäischen Dimension 
von Sozialpolitik kommt, in Teilen diesen theoretischen Annahmen. Auf die 
bisherige historische Entwicklung europäischer Sozialpolitik wird in Abschnitt 
3.2 näher eingegangen. Festzuhalten ist bereits an dieser Stelle, dass 1. die he-
terogenen nationalen Sozialsysteme in der Tat ein erhebliches Integrationshin-
dernis darstellen, aber 2. die aus einem Teil der Literatur herauszulesende Fol-
gerung, dass sich daher keine substanzielle europäische Sozialpolitik entwi-
ckeln könne, offenbar kritisch hinterfragt werden muss, sondern vielmehr de-
ren Umsetzung durch die jeweiligen Besonderheiten der nationalstaatlichen 
Systeme gefiltert wird. 

In den folgenden Abschnitten werden jeweils die historischen Entwicklun-
gen der Sozialsysteme der betrachteten Mitgliedsstaaten kurz nachgezeichnet 
sowie ihre zentralen Charakteristika identifiziert. Auf eine eingehende Diskus-
sion der normativen Grundlagen, rechtlichen Ausgestaltung oder der jeweili-
gen ‚Leistungsbilanzen‘ wird an dieser Stelle verzichtet, da für die Bearbeitung 
der Forschungsfragen zunächst ein grobes Raster genügt. Nähere Ausführun-
gen zur Gestaltung einzelner sozialpolitischer Handlungsfelder erfolgen dann 
an entsprechender Stelle in Kapitel 4. 
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3.1.1 Grundzüge des deutschen Sozialstaats 

Üblicherweise wird der Beginn der deutschen Sozialstaatstradition mit dem 
Jahr 1881 angegeben, in dem mit der „Kaiserlichen Botschaft“ die Absicht ei-
ner Absicherung der Arbeiter gegen Krankheit, Invalidität und Alter angekün-
digt und in den Folgejahren in den Bereichen Krankheit (1883), Unfall (1884), 
Invalidität und Alter (1889) umgesetzt wurde (vgl. bspw. Kruke 2009: 19ff.; 
Hegelich/Meyer 2008: 127f. und ausführlich zur Geschichte Boeckh/Hus-
ter/Benz 2011: 23-134). Wenngleich in Form kommunaler und kirchlicher Für-
sorge und freiwilliger Versicherungsvereine erste sozialpolitische Akteure 
schon früher in Erscheinung getreten waren (vgl. Eichenhofer 2007: 50ff.; Pilz 
2004: 21f.), kam es erst mit dem Wandel zur Industriegesellschaft, Bevölke-
rungswachstum und Landflucht ab 1850 und beschleunigt seit den 1880ern 
Jahren zu massiven Verelendungserscheinungen und der daraus resultierenden 
Notwendigkeit eines Aus- und Umbaus dieser rudimentären Sozialpolitik (vgl. 
bspw. Ziegelmayer 2001: 63f.; Pilz 2004: 22). Nicht zuletzt erfolgte dieser vor 
dem Hintergrund einer sich zunehmend organisierenden Arbeiterschaft, die, so 
Reichskanzler Bismarcks Kalkül, durch sozialpolitische Maßnahmen an die 
neue Nation gebunden werden sollte (vgl. Kruke 2009: 20ff.; Eichenhofer 
2007: 54; Ziegelmayer 2001: 64). Mit Einführung der Krankenversicherung 
1883, der Unfallversicherung 1884 und der Alters- und Invalidenversicherung 
1889 (vgl. bspw. Pilz 2004: 25; Boeckh/Huster/Benz 2011: 58f.) waren bereits 
früh Grundzüge des heutigen Systems mit dem Versicherungsprinzip bzw. 
Pflichtversicherungen, Selbstverwaltung der Träger, einer Orientierung an 
rechtlich normierten Ansprüchen und organisatorischer Vielfalt angelegt (vgl. 
Hentschel 1983: 12f.; Eichenhofer 2007: 54; Pilz 2004: 25).  

Allerdings blieb die soziale Sicherung zunächst weitgehend auf die Arbei-
terschaft begrenzt, bis 1911 eine Rentenversicherung für Angestellte einge-
führt wurde, die diese allerdings durchaus privilegiert behandelte. Zudem be-
wegten sich die Zahlungen aller Versicherungen auf geringem Niveau; so be-
trug bspw. die Rente etwa 1/6 des Durchschnittseinkommens (vgl. Eichenhofer 
2007: 53), wobei das Rentenalter von 70 ohnehin kaum erreichbar war (vgl. 
Kruke 2009: 24). In der Folgezeit kam es nicht zuletzt unter dem „Burgfrieden“ 
während des Ersten Weltkriegs (vgl. Hegelich/Meyer 2008: 128f.) zu einem 
schrittweisen Ausbau, bspw. in Form der Mitversicherung von Familienmit-
gliedern in der Krankenversicherung ab 1914, des Aufbaus einer Kinder- und 
Jugendfürsorge und erster Ansätze einer Erwerbslosenfürsorge 1918/19. 1918 
wurde außerdem ein eigenes Ministerium für Sozialpolitik eingerichtet; in der 
Weimarer Republik folgten die Einführung der Sozialfürsorge (1924), einer 
modernen Arbeitsmarktpolitik mit Arbeitslosenversicherung (1927) und die 
Einrichtung des Reichsamtes für Arbeitsvermittlung (1920); die neuen Struk-
turen wurden allerdings durch die drastische Wirtschaftskrise zum Ende des 
Jahrzehnts deutlich überfordert (vgl. Kruke 2009: 24ff.; Ziegelmayer 2001: 
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65f.; Pilz 2004: 28f.; Hegelich/Meyer 2008: 129). Im Nationalsozialismus kam 
es neben Leistungskürzungen bekanntlich zur Zerschlagung der Gewerkschaf-
ten und der Selbstverwaltung. Die Sozialversicherung wurde zur Kriegsfinan-
zierung missbraucht, ideologisch umgedeutet und instrumentalisiert; später 
folgte eine kompensatorische Politik zur Befriedung wichtiger Bevölkerungs-
gruppen (vgl. Kruke 2009: 27ff.; Pilz 2004: 30ff.; Boeckh/Huster/Benz 2011: 
72ff.).  

Begünstigt durch einen europäischen Nachkriegskonsens über die Notwen-
digkeit angemessener sozialer Sicherung (vgl. Judt 2006: 98) und durch die 
wirtschaftliche Entwicklung von Ende der 1940er bis Anfang der 1970er Jahre 
erfolgte nach 1945 in Westdeutschland kein – durchaus denkbarer – Bruch mit 
den sozialstaatlichen Traditionen, sondern ein „fast bruchlose[r] Wiederauf-
bau“ (Kruke 2009: 30) der Sozialversicherung, ergänzt um Maßnahmen zur 
Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen. Mit der Formulierung „demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat“ (Art. 20 GG) wurde der sozialstaatliche 
Charakter der Bundesrepublik grundgesetzlich verankert (vgl. Boeckh/Hus-
ter/Benz 2011: 83). 1957 erfolgten eine Umstellung der Renten auf das Umla-
geverfahren und ihre Kopplung an das Lohnwachstum (vgl. Pilz 2004: 34f.; 
Hegelich/Meyer 2008: 130; Boeckh/Huster/Benz 2011: 100), in den 1960er 
und frühen 1970er Jahren ein weiterer Leistungsausbau, wobei auch die Bil-
dung zeitweise als sozialpolitisches Feld betrachtet wurde (vgl. Kruke 2009: 
30ff.). Unterdessen entwickelte sich in der DDR ein Sozialsystem, das dezi-
diert die Arbeiterschaft begünstigen sollte, aber faktisch Leistungen auf nied-
rigem Niveau für alle bot und zunehmend klientelistisch wirkte (vgl. Bouvier 
2002: 219ff.). Da später das westdeutsche System praktisch vollständig auf die 
neuen Bundesländer übertragen wurde (vgl. Kruke 2009: 33), wird das DDR-
Modell an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt (vgl. dazu bspw. Ziegelmayer 
2001: 67f.; Pilz 2004: 41f.; Boeckh/Huster/Benz 2011: 116ff.). 

Wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, waren de facto alle europäi-
schen Wohlfahrtsstaaten ab den 1970er Jahren von Herausforderungen wie 
dem Ölpreisschock 1973, den Tendenzen der Automatisierung und Rationali-
sierung, Strukturwandel, der zunehmenden Niedriglohnkonkurrenz im Zuge 
der Globalisierung und gesellschaftlichen Veränderungen wie Gleichberechti-
gungsforderungen und dem allmählich sichtbar werdenden demographischen 
Wandel betroffen, die einen steigenden Problemdruck erzeugten (vgl. bspw. 
ebd.: 111ff.). Im deutschen Fall kam es bereits Mitte der 1970er Jahre zu einer 
„Kehrtwendung zur Sparpolitik“ (Pilz 2004: 39; vgl. auch Hegelich/Meyer 
2008: 131), und seit den 1980er Jahren standen in erster Linie die Probleme 
der Sockelarbeitslosigkeit und der langfristigen Finanzierbarkeit der sozialen 
Sicherungssysteme im Mittelpunkt (vgl. Kruke 2009: 32). Die Kurskorrektu-
ren umfassten bspw. Aussetzungen der Rentenanpassung zwischen 1977 und 
1982, Zuzahlungen im Gesundheitswesen, Leistungskürzungen und eine Ver-
schärfung der Zugangsbedingungen in der Arbeitslosenversicherung; 
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allerdings wurden ab Mitte der 1980er Jahre durchaus gegenläufig bspw. Fa-
milienleistungen ausgebaut (vgl. Pilz 2004: 39ff.). Nach der Wiedervereini-
gung als zusätzlichem Kostenfaktor, u. a. durch eine stufenweise vorgenom-
mene Angleichung der Renten und umfangreiche arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen (vgl. ebd.: 43; Büchs/Hinrichs 2007: 26), sind vor allem das Gesund-
heitsstrukturgesetz (1993; näher Kap. 5.2) und die Einführung der Pflegever-
sicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung (1995) zu nennen. Mit den 
Hartz-Reformen und dem Leitbild des ‚aktivierenden Sozialstaats‘ erfolgte in 
den Augen etlicher Beobachter eine grundlegende Neuorientierung des sozial-
politischen Pfades (vgl. Pilz 2004: 72f. und 150ff; Hegelich/Meyer 2008: 
131f.; Sinn 2003; näher Kap. 4.2). Andererseits wird argumentiert, dass der 
deutsche Sozialstaat zwar als Idealtyp des Bismarck-Modells gelte, faktisch 
aber als „dichtgeknüpftes, quasi-universalistisches Arrangement“ (Leisering 
2000: 100) über dieses längst hinausgehe. Von dieser Debatte weitgehend un-
berührt lassen sich dennoch einige Prinzipien und Strukturmerkmale des deut-
schen Sozialstaates identifizieren, der zugleich in engem Zusammenhang mit 
der sozialen Marktwirtschaft steht (vgl. Büchs/Hinrichs 2007: 22f.):  

Zunächst gelten grundsätzlich die drei Prinzipien der Subsidiarität, der So-
lidarität und der Äquivalenz, wobei Subsidiarität den Vorrang von Selbst- und 
familiärer Hilfe sowie sozialer Selbstorganisation meint, Solidarität einen ge-
sellschaftlichen Ausgleich – etwa durch die Mitversicherung von Familienmit-
gliedern – und nicht näher definierte Umverteilung. Äquivalenz schließlich be-
zieht sich auf das Knüpfen sozialer Leistungen an zuvor gezahlte Beiträge (vgl. 
Ziegelmayer 2001: 71ff.; Pilz 2004: 52f.; Boeckh/Huster/Benz 2011: 135ff.). 
Im weitgehenden Einklang mit der Einordnung in den christlichen-korporatis-
tischen Wohlfahrtsstaatstyp (vgl. Kap. 3.1) wird der deutsche Sozialstaat maß-
geblich durch das Versicherungsprinzip und damit die Sozialversicherungen 
bestimmt, aus denen ca. 60% der Sozialleistungen finanziert werden (vgl. 
Boeckh/Huster/Benz 2011: 165), und ist insgesamt „eher transfer- als dienst-
leistungsintensiv“ (Ostner/Saraceno 1998: 191). Die Sozialversicherungen 
sind als Pflichtversicherungen konstruiert und decken mit Krankheit, Unfall, 
Arbeitslosigkeit, Alter und Pflegebedürftigkeit alle wesentlichen Lebensrisi-
ken ab. Die Finanzierung erfolgt anteilig durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
die Verwaltung übernehmen paritätisch besetzte Selbstverwaltungsorgane und 
das System weist insgesamt aufgrund der starken Einbindung von Verbänden 
einen korporativen Charakter auf (vgl. bspw. Pilz 2004: 91ff.; Ziegelmayer 
2001: 72; Hegelich/Meyer 2008: 136ff.; Haug/Stoy 2015: 32).  

Das deutsche Sozialversicherungssystem spiegelt damit einen hohen Stel-
lenwert des Äquivalenzprinzips bzw. des Ziels der Statussicherung wider und 
koppelt den Leistungsbezug an Erwerbstätigkeit, wobei in der Regel der Nor-
mal-Arbeitnehmer bzw. -lebenslauf als Bezugspunkt gilt (vgl. Ziegelmayer 
2001; kritisch neben vielen anderen Pilz 2004: 53 und 133; Klein 2009). Für 
diejenigen, die solche Ansprüche nicht erworben haben oder erwerben 
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konnten, werden nach dem Fürsorgeprinzip Sozialhilfeleistungen bereitge-
stellt, die eine menschenwürdige Existenz ermöglichen sollen (vgl. Pilz 2004: 
94; Boeckh/Huster/Benz 2011: 151ff.). Neben der Kritik an der zugrundelie-
genden Orientierung an Normalerwerbsverhältnis und traditionellen Ge-
schlechterrollen (vgl. bspw. Klein 2009) wurden und werden dem deutschen 
Sozialstaat von verschiedenen Seiten, u. a. seitens der Arbeitgeberverbände 
(vgl. bspw. BDI 2008: 56), immer wieder (zu) hohe Sozialabgaben unterstellt, 
wenngleich bspw. bereits die Analyse von Alber (1998) ergab, dass die Abga-
benbelastung zum einen im europäischen Vergleich eher unauffällig ausfällt 
und zudem die zurückliegenden Reformen durch ‚Maßhalten‘ geprägt gewesen 
seien, was für die der Folgejahre noch in verstärktem Maße gilt. Der Befund 
der späten 1990er Jahre, dass die kontinentalen Wohlfahrtsstaaten und insbe-
sondere Deutschland der unter “welfare without work“ leidende “sick man of 
Western Europe“ (beide: Hemerijck 2013: 180) seien, ist nach den umfassen-
den Reformaktivitäten der frühen 2000er Jahre vorerst Geschichte. 

3.1.2 Grundzüge des schwedischen Sozialstaats 

Die Ursprünge des schwedischen Wohlfahrtsstaates werden in der Regel auf 
das ausgehende 19. Jahrhundert datiert, als 1889 die Arbeiterpartei (SAP) und 
1898 die Arbeitervereinigung LO gegründet wurde. 1906 kam es zum sog. 
„Dezemberkompromiss“ zwischen dem Arbeitgeberverband SAF und der LO, 
der das Verhandlungsrecht beider begründete (vgl. Henningsen 1986: 244). 
Bereits 1891 wurde eine staatliche Unterstützung für die bereits bestehenden 
Krankenkassen gewährt und seit 1910 intensiviert, 1901 wurde eine Versiche-
rung für Arbeitsunfälle als Pauschalleistung und ab 1916 als Einkommenssi-
cherungsleistung eingeführt. Die Alters- und Behindertenordnung von 1913 
sah auf Grundlage von Beiträgen aller Männer und Frauen zwischen 16 und 66 
einen Pensionsanspruch für alle vor und stellte insofern trotz zunächst geringer 
Leistungshöhe einen „Meilenstein auf dem Weg zu universellen Wohlfahrts-
ordnungen“ (Kuhnle 2001a: 11) dar. 1914 folgte eine staatliche Förderung der 
kommunalen Arbeitslosenunterstützung, die Arbeitslosenversicherung wurde 
vorerst ohne staatliche Unterstützung durch die Gewerkschaften organisiert 
(vgl. Lundberg/Åmark 2001: 173). 

Vor dem Hintergrund von Armut, Emigration und Industrialisierung bei 
gleichzeitig noch starker agrarischer Prägung (vgl. ebd.: 171) bestand beim 
beginnenden Ausbau des Wohlfahrtsstaates die Notwendigkeit eines breiten 
Ansatzes unter Einbindung der Bauern wegen deren Stimmrecht und parla-
mentarischer Repräsentation (vgl. Flora 1986: 7; Esping-Andersen 1990: 30). 
Der konservative Denker Rudolf Kjellén prägte die Idee des „Volksheims“ 
(folkhem), das in den späten 1920er Jahren durch den Sozialdemokraten und 
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späteren Ministerpräsidenten Per Albin Hansson populär wurde (vgl. Hen-
ningsen 1986: 314; Larsson/Letell/Thörn 2012a: 12): 
„In einem guten Heim sind Gleichheit, Rücksicht, Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft die 
Hauptregeln. Wenn man dies alles auf das Heim einer Nation oder eines Bürgers überträgt, 
dann bedeutet dies das Verschwinden der sozialen Barrieren, die heute die Bürger trennen“ 
(zitiert nach Hentilä 1978: 327).  

In den folgenden Jahrzehnten wurde dieser Ansatz zum Leitbild, auch für die 
anderen nordischen Staaten mit Ausnahme Finnlands, unter denen Schweden 
als ‚Paradebeispiel‘ galt. Ab der Machtübernahme der Sozialdemokraten 1932 
kam es zu einem massiven Ausbau des Wohlfahrtsstaates, im Rahmen dessen 
staatliche Beschäftigungsprogramme aufgelegt und staatliche Zuschüsse zu 
den bereits existierenden freiwilligen gewerkschaftlichen Arbeitslosenversi-
cherungen eingeführt wurden (Gent-Modell, 1934; vgl. Olson 1986: 5; Lund-
berg/Åmark 2001: 177f.). Zugleich entwickelte sich ein ausgeprägter Korpo-
ratismus mit zentralen Lohnverhandlungen: 1936 wurde die Verhandlungs-
pflicht in Lohnverhandlungen bei Verhandlungswillen der anderen Partei ge-
setzlich verankert (vgl. Henningsen 1986: 244); 1938 setzte das sog. Saltsjöba-
den-Abkommen einen Rahmen für kollektive Verhandlungen mittels eines pa-
ritätisch besetzten Arbeitsmarktausschusses, schaffte die Pflicht zur friedli-
chen Konfliktbeilegung während der Gültigkeit eines Rahmenabkommens und 
stellte Interessen von Arbeit und Kapital grundsätzlich gleich, basierend auf 
der Überzeugung, dass Produktionssteigerungen im beidseitigen Interesse 
seien (vgl. Arter 1999: 175). 

Dennoch entwickelten sich wesentliche Charakteristika des modernen nor-
dischen Wohlfahrtsstaates erst nach dem Zweiten Weltkrieg, den Schweden 
relativ unbeschadet überstanden hatte, unter vergleichsweise lang anhaltenden 
günstigen ökonomischen Bedingungen bis in die 1970er Jahre (vgl. ebd.: 176). 
Dabei ist einerseits ein gewisser Einfluss des britischen Beveridge-Plans (Be-
veridge 1942, s. auch 3.1.3 zu Großbritannien) nicht von der Hand zu weisen, 
dessen Prinzip universeller flat-rate benefits auch in Schweden rezipiert wurde. 
Andererseits sahen die politischen Eliten eine zentrale Herausforderung in der 
Einbeziehung der neuen breiten Mittelschicht: “The consolidation of welfare 
states after World War II came to depend fundamentally on the political alli-
ances of the new middle classes“ (Esping-Andersen 1990: 31). In Schweden 
wurde dies maßgeblich durch die Expansion von sozialen Serviceleistungen 
sowie einen Ausbau der Beschäftigung im öffentlichen Sektor gelöst, durch 
die es zu einer erheblichen Verbreiterung der Klientel der zuvor arbeiterorien-
tierten sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien, einer lang anhal-
tenden Dominanz der Sozialdemokratie und einem breiten gesellschaftlichen 
Konsens kam (vgl. ebd.: 31f.; Arter 1999: 176).  

1946 wurde das Niveau der Altersrente zunächst angehoben und 1948 eine 
allgemeine Rente, finanziert über Pauschalbeiträge und Steuern, 1948 ein be-
darfsunabhängiges Kindergeld, 1955 eine umfassende Krankenversicherung 
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und 1959 eine einkommensabhängige Zusatzrente eingeführt (vgl. Olson 
1986: 9). In den 1960er und 1970er Jahren standen der Ausbau von Service-
leistungen, bspw. Krankenhäusern, und bessere Bildungsangebote im Vorder-
grund (vgl. ebd.: 66). Begleitet wurde dies durch eine ausgeprägte antizykli-
sche Wirtschaftspolitik – Scharpf (1987: 42) spricht von einer „sozialdemo-
kratisch-keynesianischen Symbiose“ (vgl. auch Einhorn/Logue 1989: 195) – 
und das sog. Rehn-Meidner-Modell10 zur Bewältigung des mit dem Vollbe-
schäftigungsziel einhergehenden erhöhten Inflationsrisikos (vgl. Arter 1999: 
176). Daraus erklärt sich auch die Formulierung des „dritten“ oder „mittleren“ 
Weges (bspw. klassisch bei Childs 1936): Die angebliche Nähe Schwedens 
zum Sozialismus wird von marktliberalen Kommentatoren immer wieder be-
tont, aber der Staat wurde zwar als Planer und Verteiler des Marktes bzw. sei-
ner ‚Früchte‘ aktiv, eine Verstaatlichung der Wirtschaft stand aber nicht zur 
Debatte, “[...] the emphasis [was] firmly on planning and not on ownership“ 
(Arter 1999: 177).  

Ab den 1970er Jahren mehrten sich auch im eher kleinen und exportorien-
tierten Schweden die Krisensymptome des Wohlfahrtsstaates. Während die Öl-
krisen der 1970er und 1980er Jahre noch weitgehend ohne strukturelle Anpas-
sungen überbrückt werden konnten, u. a. durch Abwertung der Krone, blieb 
das Problem des steigenden Haushaltsdefizits ungelöst (vgl. Ploug 1999: 80), 
zumal der zur Bewältigung verfolgte Ausbau des öffentlichen Sektors weiteren 
Kostendruck nach sich zog (vgl. Pierson 2001b: 87). Auch in der tiefen Wirt-
schaftskrise der frühen 1990er Jahre,11 bis zum damaligen Zeitpunkt “one of 
the deepest recessions an […] OECD country had seen in peacetime“ (van Ho-
oren/Kaasch/Starke 2014: 609), zeigte sich, dass der Sozialstaat immer mehr 
zur Kostenfalle wurde (vgl. bspw. Windwehr 2009: 198f.; Lindberg/Åmark 
2001: 193; Peterson 2012: 29ff.), zumal weitere Faktoren wie Globalisierung 
und Standortwettbewerb sowie Veränderungen der Bevölkerungsstruktur den 
Problemdruck verschärften. Dem gegenüber standen allerdings bspw. ein ho-
hes Bildungs-, Qualifikations- und Technologieniveau, eine effiziente Büro-
kratie, ein geringer Grad an Korruption, kaum Armut, begrenzte soziale Un-
gleichheit, öffentliche Sicherheit sowie soziale und politische Stabilität (vgl. 
Kuhnle 2001: 118; Kosonen 2001: 171f.), eine im EU-Vergleich moderate Be-
völkerungsalterung, hohe Beschäftigungsquote (vgl. Myles/Pierson 2001: 310; 
Kautto 1999: 75) und ausgeprägte “pro-welfare state coalitions“ (Pierson 
2001a: 440).  

 
10  Dieses Modell ist gekennzeichnet durch Ausgabenzurückhaltung, solidarische Lohnpolitik 

und aktive Arbeitsmarktpolitik mit erheblichen staatlichen Interventionen, vor allem durch 
die Arbeitsmarktbehörde Arbetsmarknadsstyrelsen (vgl. Arter 1999: 176; Bengtsson/Berg-
lund 2012: 86). 

11  In der Krise stieg die Arbeitslosigkeit von 2,1 auf 12,5 Prozent in der Spitze und einen Jah-
resdurchschnitt von 8,2% im Jahr 1993. Das BIP-Wachstum war von 1991-93 negativ, das 
Haushaltsdefizit erreichte 1993 fast 12% des BIP, die Staatsschulden verdoppelten sich (vgl. 
Lindbom 2001: 171). 
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Während die im Einzelnen durchgeführten Reformen jeweils zu Beginn der 
Fallstudien-Kapitel betrachtet werden, lässt sich hier bereits mit der Mehrzahl 
der Autoren (vgl. Bonoli/Palier 2001: 62) festhalten, dass das schwedische 
Modell in den Folgejahren und zumindest teilweise katalysiert durch die Krise 
der frühen 1990er Jahre zwar nicht abgeschafft, wohl aber modifiziert wurde 
(vgl. Pierson 2001a: 441; ausführlich Windwehr 2006; 2009; van Hoo-
ren/Kaasch/Starke 2014: 615f.; kritischer bspw. Jochem 2015), insbesondere 
in der Phase sozialdemokratischer Minderheitsregierungen ab 1994 und 2006 
und graduell unter den folgenden bürgerlichen Koalitionen 2006-2014 (vgl. 
ebd.: 5; Larsson/Letell/Thörn 2012a: 4).  

Das dem nordischen Modell entsprechende Prinzip des Universalismus äu-
ßert sich dennoch bis heute etwa in einem alle Staatsbürger umfassenden und 
nicht-selektiven Zugang („Staatsbürgerversorgungs-Modell“, Schmid 2002: 
124) zu öffentlicher Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung. Neben sol-
chen in der Regel steuerfinanzierten Leistungen – auf Grundlage vergleichs-
weise stark progressiver Einkommenssteuern sowie hoher Mehrwertsteuern 
als „unsichtbare[n] Wohlfahrtsleistungen“ (Kuhnle 2001a: 25) – finden aber 
auch Versicherungskomponenten Anwendung, etwa bei der Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, der – freiwilligen – Arbeitslosenversicherung und in Teilen 
des seit Mitte der 1990er Jahre umfassend reformierten Rentensystems.  

3.1.3 Grundzüge des britischen Sozialstaats 

Der britische Sozialstaat gilt zwar als nach europäischen Maßstäben wenig 
ausgebaut – in Kongruenz mit dem liberalen Modell, als dessen europäischer 
Exponent er gehandelt wird –, blickt aber auf eine lange Tradition zurück. Da-
bei ist schon früh eine Fokussierung auf die Bewältigung des Armutsproblems 
festzustellen, etwa in Form der ersten Armengesetzgebung um das Jahr 1600 
und im Zuge der Industrialisierung durch das Armengesetz von 1834, das für 
die sog. “non-deserving poor“ eine Arbeitspflicht, zugleich allerdings auch 
medizinische Versorgung einführte (vgl. Kaufmann 2000: 7; Scharf 2001: 44f.; 
Hill 2000: 15). Der weitere Ausbau eines Sozialstaates jenseits der Armuts-
problematik verlief zunächst eher schleppend, denn neben der Unternehmer-
schaft lehnten auch die Gewerkschaften staatliche Regelungen für Arbeitsrecht 
und Sozialversicherungen aufgrund bereits bestehender Selbsthilfeeinrichtun-
gen ab (vgl. Kaufmann 2000: 7f.). Dennoch kam es in den Folgejahren zu gra-
duellen Verbesserungen etwa bei den Arbeitsbedingungen (1844), der öffent-
lichen – vorerst kommunalen – Gesundheitsversorgung (1866), der Schulbil-
dung (1870) und den Altersrenten (1908) und 1911 zur Verabschiedung eines 
nationalen Versicherungsgesetzes (vgl. Hill 2000: 19ff.). Damit wurde zwar 
die zunächst nur eine Minderheit der Bevölkerung abdeckende Sicherung er-
heblich ausgeweitet, sie bewegte sich aber auf niedrigem Niveau und sollte 
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sich in der Massenarbeitslosigkeit der 1920er und 30er Jahre als unzureichend 
erweisen (vgl. Scharf 2001: 45ff.; Hill 2000: 24). Eine wichtige Rolle hatten 
in dieser Frühphase auch die sog. ‘friendly societies‘ gespielt, Selbsthilfever-
eine, die aus zuvor eingezahlten Beiträgen Leistungen für ihre Mitglieder im 
Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit zahlten; aber auch diese waren mit 
den modernen Herausforderungen erkennbar überfordert (vgl. Dallinger 2016: 
15). 

Diese Krise der sozialen Sicherheit und der Zweite Weltkrieg, im Zuge 
dessen eine Reihe von sozialpolitischen ad-hoc-Maßnahmen ergriffen wurde, 
führten zu einer partiellen Neuorientierung, für die der 1942 von William Be-
veridge vorgelegte gleichnamige Bericht von großer Bedeutung war (vgl. Mit-
ton 2008: 263; Hill 2000: 26ff.). Auf Grundlage dieses Berichts wurden Maß-
nahmen zur Sicherung des Existenzminimums eingeleitet sowie der National 
Health Service (NHS) zur allgemeinen Gesundheitsversorgung eingerichtet. 
Konkret wurde durch Gesetze über Familienleistungen (1945), eine nationale 
Versicherung (1946), das Gesundheitswesen (1946) und Sozialhilfe (1948) ein 
eher minimalistisches Sozialversicherungssystem für zentrale Lebensrisiken 
etabliert, das durch niedrige Beiträge und staatliche Ergänzungsleistungen für 
Bedürftige finanziert wurde, während der Gesundheitsdienst steuerfinanziert 
war (vgl. zu dieser Formationsphase des britischen Sozialstaates ausführlich 
Noble 2011).  

Damit war der Bauplan des britischen Sozialstaates bis heute vorgezeich-
net, wenngleich Schwachpunkte in Form hoher Aus- bei zu geringen Einnah-
men, eines steigenden Anteils von Sozialhilfeleistungen und zunehmender Ar-
mut bereits in den 1950er und 1960er Jahren sichtbar wurden und sich mit den 
Krisen der 1970er Jahre weiter verschärften (vgl. Scharf 2001: 47ff.). Hill 
(2000: 30f.) verweist dennoch auf die relative sozialpolitische Stabilität der 
1950er und der ersten Hälfte der 1960er Jahre und sieht diese erst mit den 
1970er Jahren ernsthaft herausgefordert. Die Thatcher-Regierung ab 1979 ver-
ordnete dem britischen Sozialstaat mit dem Ziel der Wiederherstellung inter-
nationaler Wettbewerbsfähigkeit und unter dem Schlagwort der Eigenverant-
wortung eine radikale Reformkur, nach der private Vorsorge betont, informelle 
vor staatlicher Hilfe stehen und ein systematischer Umbau in Richtung Priva-
tisierung und Wettbewerb erfolgen sollte. In diesem Zusammenhang sprach 
sich Thatcher zugleich deutlich gegen einen Ausbau europäischer Sozialpolitik 
aus: “we have not rolled back the frontiers of the state to see them re-imposed 
from Brussels“ (zitiert nach Geyer 2003: 33). Mitton (2008: 264) konstatiert 
unter Thatcher eine doppelte „Vermarktlichung“ durch die Betonung privater 
Vorsorge einerseits und die Auslagerung sozialstaatlicher Leistungen an pri-
vate Anbieter andererseits. Zur Kostensenkung wurden Rentenkürzungen vor-
genommen und Zuständigkeiten der Kommunen vom Zentralstaat übernom-
men; gleichzeitig nutzte die Regierung die hohe Arbeitslosigkeit als Argument, 
um die Macht der Gewerkschaften zu brechen (vgl. ebd.; Scharf 2001: 50ff.).  
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Angesichts der in der Folge stark ansteigenden Ungleichheit trafen die Ideen 
des Soziologen Anthony Giddens (1998), der für einen „Dritten Weg“ zwi-
schen Markt und Staat plädierte (vgl. dazu bspw. Geyer 2003: 33ff.), einen 
politischen Nerv und wurden insbesondere durch die Labour Party aufgegrif-
fen, die ab 1997 mit Tony Blair den Premierminister stellte. Das Ausmaß der 
Reformen unter Labour darf allerdings nicht überschätzt werden; zwar rückte 
insbesondere die Beschäftigungsförderung unter dem Schlagwort ‘welfare to 
work‘ stärker in den Mittelpunkt, aber insgesamt überwogen die sozialstaatli-
chen Traditionen – unter den neuen Vorzeichen der globalisierten Welt – mit 
ihrer markanten Betonung der Kapazitäten des Einzelnen (vgl. Mitton 2008: 
265ff.; Scharf 2001: 56ff.; kritsch Evans/Cerny 2004: 211 und 216ff.). 

In der Tat betont der britische Sozialstaat “the autonomy of the individual, 
the need to protect and assist the vulnerable, and […] economic growth to pro-
vide opportunity for all.” (Le Grand/Mossialos/Long 2007: 41) Als sein we-
sentliches Charakteristikum benennt Scharf (2001: 53ff.) das Nebeneinander 
vier unterschiedlicher Leistungslogiken: Erstens existieren ähnlich dem Sozi-
alversicherungsprinzip beitragsorientierte Programme wie Renten, Arbeitslo-
sen- und Krankengeld oder Invalidenrente, wobei bei niedrigen Einkommen 
keine Beiträge anfallen und diese für hohe Einkommen gedeckelt werden. Al-
lerdings sind – anders als etwa im deutschen Sozialstaat – die Leistungen in 
der Regel unabhängig von den Beiträgen und werden für alle Anspruchsbe-
rechtigten in gleicher Höhe (flat-rate) ausgezahlt. Eine darüber hinausgehende 
Absicherung soll in erster Linie durch private Vorsorge geleistet werden. 
Zweitens können bei nachgewiesener Bedürftigkeit Leistungen wie Sozial-
hilfe, Wohngeld und Gemeindesteuerhilfe (Council Tax Benefit) in Anspruch 
genommen werden; aufgrund der mit der Bedürftigkeitsprüfung einhergehen-
den sozialen Stigmatisierung wird auf diese Leistungen jedoch seitens der Be-
troffenen häufig verzichtet. Drittens werden für einzelne Personengruppen 
zielgruppenspezifische Leistungen erbracht, etwa Kindergeld oder Unterstüt-
zungsleistungen für Menschen mit Behinderungen, und viertens bietet der 
staatliche Gesundheitsdienst NHS eine steuerfinanzierte und „bislang ver-
gleichsweise großzügig[e] und im Moment der Nutzung kostenfrei[e]“ Ge-
sundheitsversorgung für alle Staatsbürger an, die „enorme Wertschätzung in 
der Bevölkerung“ (beide Zitate: Bader 2015: 87) genießt. Allerdings ist die 
Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen zunehmend mit Zuzahlun-
gen verbunden (mit Ausnahmen für davon befreite Personengruppen), und der 
NHS leidet unter Finanzierungs- und Wartezeiten-Problemen (alle: vgl. Scharf 
2001: 53ff.; Mitton 2008: 280).  

Im Vergleich zur Mehrzahl der sonstigen – zumindest (Alt-) – EU-Mit-
gliedsstaaten bestehen augenfällige Besonderheiten des britischen Sozialstaats 
in seinem eher niedrigen Sicherungsniveau, der markanten Betonung privater 
Vorsorge und der damit verbundenen großen Bedeutung privatwirtschaftlicher 
Akteure im Sinne „gemischte[r] Wohlfahrtsmärkte[..]“ (ebd.). Nicht zuletzt 
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aufgrund dieser grundlegend unterschiedlichen Prämissen über individuelle vs. 
kollektive Verantwortung zeigt Großbritannien traditionell “little enthusiasm 
for expanding the EU’s role in social policy.“ (Le Grand/Mossialos/Long 
2007: 44)  

3.1.4 Grundzüge des polnischen Sozialstaats 

Die Einführung von Sicherungssystemen in den Feldern Gesundheit und Al-
terssicherung erfolgte in Polen in den 1920er und frühen 1930er Jahren (vgl. 
Aspalter/Jinsoo/Sojeung 2009: 182) und damit aufgrund der Teilungen Polens 
und der damit einhergehenden fehlenden Staatlichkeit etwas später als in den 
anderen hier betrachteten Staaten (vgl. Piątek 2001: 203). Für den Aufbau des 
Sozialstaates erwiesen sich die bis dahin sehr uneinheitlichen Entwicklungen 
etwa mit Blick auf Altersversicherungen (nur in Preußen eingeführt, 1889), als 
erhebliches Hindernis, während einzelne Persönlichkeiten wie der Ökonom 
und Soziologe Ludwig Krzywicki als „Wegbereiter der Sozialpolitik“ in Polen 
hervorgehoben werden (vgl. ebd.: 204f.). In den Jahren bis zum Zweiten Welt-
krieg wurden u. a. mit dem Recht auf Fürsorge und gebührenfreie Bildung, 
Regelungen zu maximalen Arbeitsstunden oder Urlaubstagen zunächst einige 
Fortschritte erzielt, bevor ab etwa 1930 die „Verhinderung der ‚sozialen Infla-
tion‘“ im Mittelpunkt stand und soziale Rechte bereits vor Kriegsausbruch ab-
gebaut wurden (vgl. ebd.: 207).  

In der Phase des Sozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1980 bot ein 
zentralistischer und etatistischer Sozialstaat (Fel 2005: 310) eine große Band-
breite an Wohlfahrtsleistungen, darunter kostenlose Gesundheitsversorgung 
und Bildung (vgl. Siemieńska/Domaradzka 2008: 503). Piątek (2001: 208f.) 
unterscheidet sechs Phasen, in denen zunächst „soziale[…] Erste-Hilfe-Maß-
nahmen“ (1945-1948), die sozialistische Industrialisierung (1949-1955) bzw. 
das „Nachholen[…] von Versäumtem“ (1956-1962) einschließlich des Auf-
baus eines Rentensystems und Gesundheitswesens im Mittelpunkt standen. 
Die vierte Phase (1960er Jahre) sieht er maßgeblich durch den Ausbau von 
Schulen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze geprägt, die fünfte (1970er 
Jahre) durch eine markante ‚Ökonomisierung‘ und Betonung von Vollbeschäf-
tigung und die sechste (1980er Jahre) schließlich durch Ausgabensenkungen 
und die Infragestellung des sozialistischen Systems.  

Mit dem politischen Umbruch erfolgten radikale und zügig durchgeführte 
Reformen in Richtung Marktwirtschaft nach dem sog. Balcerowicz-Plan, die 
allerdings mit dem Ende staatlich subventionierter Vollbeschäftigung und ‚so-
zialer‘ Löhne einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit und Ungleichheit mit 
sich brachten, den die sozialen Sicherungssysteme – zumal mittels anfänglich 
praktizierter großzügiger Kompensation (vgl. Cerami 2010: 242f.) – nicht ab-
fangen konnten (vgl. Schultewolter 2010: 1; Piątek 2001: 210). Vielmehr blieb 
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für einige Jahre „die polnische Sozialpolitik über weite Strecken reaktiv, ein 
bloßes Korrektiv der Transformation“ (Vetter 2009: 310); erst Ende der 1990er 
Jahre kam es zu einer umfassenden Rentenreform und Umbaumaßnahmen im 
Gesundheitswesen (vgl. ebd.). Bingen (2014: 156f.) identifiziert drei Reform-
wellen, wobei von 1990-93 zunächst die Abfederung von Anpassungsfolgen 
einschließlich erheblicher Ausdehnung passiver Leistungen bei Arbeitslosig-
keit und der Frühverrentung im Zentrum stand (vgl. auch Piątek 2001: 210; 
kritisch Orenstein 1995), während von 1991-2001 angesichts der erheblichen 
Kosten Einsparungen und das Aktivierungsleitbild zunehmend Einzug in die 
Reformen der Sozialversicherungen hielten. In partieller Überschneidung mit 
dieser zweiten Phase wurden ab 1999 größere Reformen im Gesundheitsbe-
reich – in Richtung Wettbewerb – und im Rentensystem – mittels Einrichtung 
eines Mehrsäulensystems – durchgeführt (vgl. auch Aspalter/Jinsoo/Sojeung 
2009: 174f.).  

Für den Neuaufbau bzw. Umbau des polnischen Sozialstaates im Kontext 
von Systemtransformation, wirtschaftlicher Modernisierung, EU-Integration 
und Globalisierung (vgl. Fel 2005: 310; Wóycicka/Grabowski 2007: 100) gab 
es aufgrund abweichender Rahmenbedingungen und zeitgleicher Krisener-
scheinungen in den etablierten westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten „kein un-
umstrittenes Vorbild“ (Fel 2005: 309; Bingen 2014: 156). Der polnische Sozi-
alstaat weist nach den oben angesprochenen Reformen heute einen “mix of 
conservative-corporate elements and elements of a liberal model” (Wóyci-
cka/Grabowski 2007: 99) auf – sowie einige universalistische Elemente (vgl. 
Aspalter/Jinsoo/Sojeung 2009: 180) – und „lässt sich mit keinem der drei klas-
sischen Sozialpolitikmodelle […] beschreiben“ (Fel 2005: 319; vgl. Cerami 
2010: 235). Dementsprechend spricht Anderson (2015a: 10) mit Blick auf die 
mittel- und osteuropäischen Länder von einem “poorly understood ‘fifth‘ mo-
del“. Das Alterssicherungssystem kombiniert seit der umfassenden Reform 
von 1999 eine verpflichtende Sozialversicherung mit Umlageverfahren mit so-
wohl obligatorischen als auch freiwilligen kapitalgedeckten Komponenten 
(vgl. Fel 2005: 312; Bingen 2014: 157; ausführlich Kap. 6.5). Im Gesundheits-
bereich besteht ein Versicherungssystem für Erwerbstätige – beim Nationalen 
Gesundheitsfonds als Monopolanbieter – neben steuerfinanzierten Leistungen 
für bestimmte Gruppen (vgl. Bingen 2014: 156f.; ausführlich Kap. 5.5). Ar-
beitslose erhalten eine einheitliche, vom Durchschnittslohn abhängige Leis-
tung; als Ziele der Beschäftigungspolitik werden seit den genannten Reformen 
zwar Flexibilisierung und Aktivierung angeführt (vgl. Fel 2005: 215f.), den-
noch ist weiterhin ein Übergewicht von Transfer- zulasten von sozialen Dienst-
leistungen zu konstatieren (vgl. Wóycicka/Grabowski 2007: 99).  

In der Bilanz „verfügt der polnische Staat [bis heute] nicht über Sozialsys-
teme, die seinem Anspruch, dem Anschluss an den westeuropäischen Stan-
dard, gerecht werden.“ (Schultewolter 2010: 2) Kritiker verweisen insbeson-
dere auf langfristige Folgen der Auflösung des sozialistischen 
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Sozialversicherungssystems, einen insgesamt reaktiven Charakter der polni-
schen Sozialpolitik, ein niedriges Niveau der Transferleistungen, zu wenige 
Steuerzahler, fehlende Strategien zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
Armut, hohe Jugendarbeitslosigkeit, ein Mismatch zwischen Bewerbern und 
Arbeitsmarkt, Scheinarbeitslosigkeit, den Missbrauch von Krankschreibun-
gen, ausgeprägte regionale Differenzen und eine schwerfällige Verwaltung 
(vgl. Schultewolter 2010: 2ff.; Siemieńska/ Domaradzka 2008: 522f.). Zudem 
seien zahlreiche Leistungen zwar theoretisch bedürftigkeitsgeprüft, seien aber 
aufgrund mangelhafter Kontrolle faktisch „in hohem Maße pauschalisierte[…] 
Geldleistungen“ (Schultewolter 2010: 2). Zudem behindere der innerstaatliche 
Subsidiaritätsgrundsatz notwendige Reformen, denn “in practice the reform 
process partly depends on voluntary cooperation between local and central 
government institutions” (Wóycicka/Grabowski 2007: 101). Aufgrund dieser 
strukturellen Besonderheiten und im EU-Vergleich deutlich hervortretenden 
Defizite besteht eine grundlegende Skepsis gegenüber jeglichen Harmonisie-
rungsbestrebungen innerhalb der EU, denn diese würden nach polnischer 
Wahrnehmung zu “noticeable pressure from certain older Member States to 
increase social spending and labour costs“ (ebd.) führen. 

3.1.5 Grundzüge des italienischen Sozialstaats 

Auch die Ursprünge des italienischen Wohlfahrtsstaates liegen am Ende des 
19. Jahrhunderts: 1883 wurde zunächst ein freiwilliges (ab 1898 dann ver-
pflichtendes) System für die Absicherung bei Arbeitsunfällen eingerichtet, 
1886 Kinderarbeit verboten und 1898 freiwillige Sozialversicherungen für Al-
ter und Arbeitsunfähigkeit geschaffen. Wie in Deutschland stellten Industrie-
arbeiter die primäre Zielgruppe dar, auch die intendierte Pazifizierungswir-
kung weist Parallelen auf (vgl. Natali 2008: 334). 1910 folgte eine erste staat-
liche Arbeitslosenversicherung, ab 1919 bestand für Industriearbeiter Versi-
cherungspflicht in Renten- und Arbeitslosenversicherung. Gewisse Verzöge-
rungen im Vergleich etwa zur Entwicklung in Deutschland sind dem Wider-
stand der katholischen Kirche geschuldet, die soziale Fürsorge als ihre Auf-
gabe betrachtete und gegen staatlichen Einfluss zu verteidigen versuchte (vgl. 
Köppl 2014: 99). Unter dem faschistischen Regime lassen sich zwei Phasen 
unterscheiden: ein liberal-residualer Ansatz ab 1922, ab 1927 dann eine kor-
poratistische Neuorientierung und ein selektiver Ausbau in den Bereichen Ge-
sundheit und Familie. Nach dem Ende der Diktatur wurden die erwerbsbasier-
ten Sozialversicherungen sowie ein universaler Anspruch auf Gesundheitsfür-
sorge und Sozialhilfe in der Verfassung verankert (vgl. Natali 2008: 334f.), 
und Italien näherte sich in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten den ent-
wickelten westeuropäischen Sozialstaaten an (vgl. Maino/Neri 2012: 119). In 
den 1960er Jahren wurde das Rentensystem mehrfach reformiert, zunächst 
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durch die Einführung eines Sozialfonds bei der Nationalen Anstalt für Sozial-
schutz (INPS) und 1968/69 mittels der Umstellung auf ein reines Umlagever-
fahren. Seit 1978 besteht ein nationaler Gesundheitsdienst (Servizio Sanitario 
Nazionale, SSN), der die vorherigen berufsbezogenen Versicherungsfonds er-
setzte und durch eine Mischfinanzierung aus Beiträgen, Steuermitteln und Ei-
genbeteiligungen gekennzeichnet war (vgl. Natali 2008: 335).  

Aufgrund eines erheblichen Anstiegs der öffentlichen Ausgaben geriet der 
italienische Sozialstaat spätestens in den 1980er Jahren unter Druck, Reformen 
unterblieben aber zunächst weitgehend. Erst in den 1990er Jahren wurde nach 
dem Schock des erzwungenen Ausscheidens aus dem Europäischen Wäh-
rungssystem 1992 und mit Blick auf die angestrebte Euro-Teilnahme (vgl. 
Gohr 2001a: 5f. und 21ff.) ein umfassendes Konsolidierungsprogramm einge-
leitet, das jedoch einer „permanente[n] Reformbaustelle“ (Köppl 2014: 101) 
gleicht. Diese paradigmatischen Reformen im Vorfeld der WWU-Mitglied-
schaft wurden vielfach durch “pointing at EU membership imperatives” (Sac-
chi 2007: 77) gerechtfertigt. 

Insgesamt stellt das italienische System einen Mischtyp dar: Zwar überwie-
gen beitragsfinanzierte Sozialversicherungen – sowie Transfer- gegenüber den 
schwach entwickelten sozialen Dienstleistungen (vgl. ebd.: 80; Ostner/Sara-
ceno 1998: 195) –, weshalb Italien häufig dem Bismarck-Modell zugerechnet 
wird, zugleich aber verweist der Nationale Gesundheitsdienst auf Elemente des 
sozialdemokratischen Modells (vgl. Gohr 2001a: 7f.). Für die in der Literatur 
wiederholt anzutreffende Klassifizierung als eigener südeuropäisch-katholi-
scher Typ (bspw. Natali 2008: 322) sprechen die Übernahme von sozialen 
Dienstleistungen durch die Familie und das in Teilen geringe Sicherungsni-
veau, z. B. hinsichtlich sozialer Mindestsicherung und der rudimentären Ar-
beitslosenunterstützung für einen erheblichen Teil der Beschäftigten im Sinne 
eines Insider-Outsider-Problems (vgl. Gohr 2001a: 11; Ferrera 1996: 32ff.; 
Graziano/Jessoula 2011: 148). Allerdings sind andere Leistungen, in erster Li-
nie im Rentenbereich, “far from rudimentary“ (Ferrera 1996: 18). Kennzeich-
nend für den italienischen Sozialstaat sind vielmehr weit überproportionale 
Ausgaben für Renten gegenüber Leistungen für Arbeitslose, Bildung oder Fa-
milienleistungen, „Fragmentierung, Partikularismus und Klientelismus“ (Gohr 
2001a: 11) einschließlich einer markanten Privilegierung der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst (vgl. Ostner/Saraceno 1998: 195) und ein polarisiertes 
Lohnersatzsystem mit “peaks of generosity“ sowie “macroscopic gaps of pro-
tection“ (Ferrera 1996: 17) und somit “ distinct imbalances in the allocation of 
social protection expenditure across functions“ (Sacchi 2007: 79, vgl. auch 
Köppl 2014: 99f.). Als weitere problematische Rahmenbedingungen werden 
das ausgeprägte Nord-Süd-Gefälle innerhalb Italiens, die extrem niedrige Ge-
burtenrate, Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft (vgl. Gohr 2001a: 10ff.; Ost-
ner/Saraceno 1998: 195), Ineffizienz der Verwaltung (vgl. Natali 2008: 335), 
ein eher schwacher Staat in Verbindung mit einem störungs- und insbesondere 
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korruptionsanfälligen Mix öffentlicher und privater Akteure im sozialen Be-
reich und eine zeitweise starke ideologische Polarisierung mit erheblichem 
Einfluss der in sich gespaltenen Linken (vgl. Ferrera 1996: 17) angeführt. 

3.2 Entwicklung europäischer Sozialpolitik  

Neben der Vielfalt der bestehenden nationalen Sozialstaaten innerhalb der Eu-
ropäischen Union bildet deren eigene sozialpolitische Dimension die Hinter-
grundfolie für die vorliegende Analyse der Europäisierung sozialpolitischer 
Handlungsfelder. Um diese Rahmenbedingungen zu erfassen – eher abstrakt 
und ohne einzelne Tätigkeitsfelder im Detail zu beleuchten –, werden in die-
sem Abschnitt die Geschichte (3.2.1) und Kompetenzverteilung und Prinzipien 
europäischer Sozialpolitik (3.2.2) kurz zusammengefasst und eine vorläufige 
Bilanz (3.2.3) des sozialpolitischen Standes der Europäischen Union bzw. des-
sen Bewertung in der Forschungsliteratur gezogen – Letzteres einschließlich 
Argumenten für und gegen eine künftige Weiterentwicklung europäischer So-
zialpolitik sowie der Debatte um ein europäisches Sozialmodell. Anschließend 
werden im Teil I beschließenden Kapitel 3.2 die fünf zentralen Einflusskanäle 
der Europäisierung nationaler Sozialpolitik behandelt.  

3.2.1 Geschichte 

Zur Entwicklung der europäischen Sozialpolitik existieren ganz unterschiedli-
che Narrative: Während die Mehrheit der Autoren in den ‚Nachzügler-Diskurs‘ 
einstimmt und die gegenüber Binnenmarkt und Liberalisierung verzögerte und 
unterentwickelte EU-Sozialpolitik zumeist kritisch betrachtet, bis hin zu Be-
funden wie der „Europäische[n] Union als Liberalisierungsmaschine“ (Streeck 
2014: 148), betonen andere die allmähliche Herausbildung eines europäischen 
Sozialmodells (s. u.) oder die Herausbildung transnationaler sozialer Rechte 
(bspw. Kingreen 2014: 318ff.). Eine Vermittlerposition nehmen bspw. Leib-
fried und Pierson (1998b) mit ihrer Formulierung der „halbsouveränen Wohl-
fahrtsstaaten“ ein. Das folgende Kapitel fasst die Entwicklungsschritte euro-
päischer Sozialpolitik knapp zusammen und kommt dabei zu einem ähnlichen 
Ergebnis: Wenngleich der sozialpolitische Integrationsstand hinter dem der 
voll integrierten Politikfelder deutlich zurückbleibt, kann von einer sozialpoli-
tischen Abstinenz der Europäischen Union nach heutigem Stand nicht mehr 
gesprochen werden – der Topos vom ‚Nachzügler‘ ist inzwischen selbst zum 
Anachronismus geworden. 

Schmidt (2015: 4) bezeichnet die Sozialpolitik in der Frühphase der euro-
päischen Integration, nämlich von 1957 bis in die frühen 1970er Jahre, als 
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„akzessorisch“ (sprich: als Anhängsel des Binnenmarktes). Zwar ist eine sozi-
alpolitische Dimension bereits im EG-Vertrag von 1957 angelegt, wurde aber 
zunächst kaum ausgestaltet: “drawing on the Spaak (1956) report, there was a 
genuine belief in the spontaneous harmonisation of social systems.“ (Vanden-
broucke 2014: 24); dementsprechend galt die Sozialpolitik den Gründungsvä-
tern als “exclusive province of the member states“ (Anderson 2015a: 1). Al-
lerdings waren die Präferenzen unter den damaligen Mitgliedsstaaten durchaus 
unterschiedlich: Frankreich sprach sich aufgrund von Sorgen um seine Wett-
bewerbsfähigkeit angesichts höherer Sozialabgaben und vergleichsweise ar-
beitnehmerfreundlicher Regelungen etwa bzgl. Urlaubszeiten für eine Harmo-
nisierung relevanter sozialpolitischer Bestimmungen aus, während Deutsch-
land das Prinzip der Nichteinmischung in soziale Angelegenheiten gewahrt se-
hen wollte (vgl. ebd.: 55; Barnard/Deakin 2012: 543). Während diese Phase 
vom Auf- bzw. Ausbau der Sozialstaaten auf nationaler Ebene geprägt war 
(vgl. Kap. 3.1), besteht auf europäischer Ebene daher im Ergebnis eine Span-
nung zwischen “ambitious but rather vague goals and the relative absence of 
potent instruments for pursuing them“ (Anderson 2015a: 56; Hantrais 2007; 
Barnard 2012). Als Ausnahmen sind lediglich vereinzelte Initiativen wie die 
Sozialcharta von Turin 1961 zu nennen, die Schutzrechte für Arbeitnehmer 
kodifizierte. Im selben Jahr nahm auch der Europäische Sozialfonds (ESF) zur 
Förderung von Beschäftigung und Arbeitsmobilität seine Tätigkeit auf, was 
bspw. Maßnahmen für Bildung und Umschulung beinhaltete. Falkner (2007: 
254) bezeichnet den ESF sowie den Grundsatz gleicher Entlohnung als die we-
sentlichen Punkte einer “small number of concessions for the more ‘interven-
tionist‘ delegations“. Der ESF konnte jedoch die Erwartungen nicht erfüllen 
und wurde in der Folge mehrfach reformiert, so bspw. Anfang der 1980er Jahre 
durch eine Ausrichtung auf den Abbau der drastisch gestiegenen Jugendar-
beitslosigkeit (Eichenhofer 2007: 75 sowie 80) oder später im Zuge des Erwei-
terungsprozesses und hinsichtlich der Folgen von Globalisierung (vgl. Puetter 
2009: 160f., s. Abschnitt 3.3.5).  

Ansonsten betrafen frühe Rechtsakte in erster Linie die zwischenstaatliche 
Koordination der Systeme sozialer Sicherheit der Wanderarbeitnehmer und da-
mit letztlich die Umsetzung der bereits im EWG-Vertrag angelegten und 1968 
von der EWG garantierten vollständigen Freizügigkeit der Arbeitskräfte (vgl. 
Eichenhofer 2013; Kowalsky 1999: 58ff.; Falkner 2009: 5; Schnorpfeil 1994: 
19ff.; Boeckh/Huster/Benz 2011: 395). In diesem Kontext sind auch die Por-
tabilität von Leistungen sowie deren anteilige Berechnung bei Phasen der Ar-
beitstätigkeit in anderen Mitgliedsstaaten zu nennen (vgl. Eichenhofer 2007: 
74), die Lamping (2008: 603) als „chronisch unterschätzte[...]“ Errungenschaft 
bezeichnet und auf ihre historische Bedeutung verweist. Außerdem wurde mit 
der Etablierung des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts 1963/64 bereits der 
Weg geebnet für eine wettbewerbsfreundliche Rechtssprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs, die auch für die Sozialpolitik erhebliche Auswirkungen 
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haben sollte (s. u. 3.3.2, vgl. Eichenhofer 2007: 84). Insofern „lässt sich eine 
rein funktionale Betrachtungsweise der europäischen Sozialpolitik als ein blo-
ßes Hilfsmittel für die reibungslose Entwicklung des Binnenmarktes selbst in 
Bezug auf die früheren Phasen des Integrationsprozesses nicht ohne weiteres 
durchhalten“ (Puetter 2009: 140). 

In den 1970er Jahren kam es dann zunächst zur Erweiterung um das Ver-
einigte Königreich, Irland und Dänemark und damit zumindest zwei ausge-
sprochene Gegner jeglicher sozialpolitischer Harmonisierungsambitionen 
(vgl. Hemerijck 2013: 302). In der Folge des Aktionsprogramms von 1974 
wurde dessen ungeachtet eine Reihe nicht ausschließlich marktstärkender, son-
dern auch marktkorrigierender Maßnahmen einschließlich der Richtlinie über 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Entlohnung umgesetzt 
(vgl. Eichenhofer 2007: 78; Anderson 2015a: 58). Insgesamt standen in dieser 
Phase Fortschritte beim Arbeitsschutz im Vordergrund (vgl. Schmidt 2015: 4; 
Kowalsky 1999: 58ff.). Das Sozialpolitische Aktionsprogramm von 1974 
nahm sich daneben aber auch des Ausbaus der betrieblichen Mitbestimmung, 
Fragen von Bildung und sozialer Sicherheit und der Stärkung der Sozialpartner 
an (vgl. dazu Eichenhofer 2007: 76f.). Anschließend allerdings folgte eine 
Phase weitgehender Stagnation infolge der Ölpreiskrise und daraus resultie-
render steigender Arbeitslosigkeit, in der sich die Mitgliedsstaaten zunehmend 
nationalen Lösungsstrategien zuwandten (vgl. Anderson 2015a: 59). Unter 
dem Einfluss des Thatcherismus verschärfte sich diese Entwicklung noch und 
konnte erst durch die Initiative Frankreichs unter François Mitterrand für ein 
stärkeres ‚soziales Europa‘ und insbesondere unter der Delors-Kommission ab 
1985 – namentlich mit der Einheitlichen Europäischen Akte – überwunden 
werden (vgl. Boeckh/Huster/Benz 2011: 396; Anderson 2015a: 60). 

So kam es 1989 zur Verabschiedung der (unverbindlichen) Gemeinschaft-
scharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (näher dazu Eichenhofer 
2007: 85; Schnorpfeil 1994: 34; Anderson 2015a: 62f.). Die geplante Vollen-
dung des Binnenmarktes bis 1992 und auch die Aufgabe des Einstimmigkeits-
erfordernisses in einigen Bereichen, so u. a. bei Arbeitsbedingungen, Siche-
rung der Chancengleichheit von Männern und Frauen sowie Eingliederung aus 
dem Arbeitsmarkt ausgegrenzter Personen,12 riefen nicht zuletzt Mitte-Links-
Parteien und Gewerkschaften auf den Plan, die eine sozialpolitische Flankie-
rung dieser Schritte forderten (vgl. Schnorpfeil 1994: 32). Diese blieb aller-
dings weiterhin „fleckenteppichartig“ (Schmidt 2015: 5) und war maßgeblich 
durch Regulierung in Form von Mindeststandards für die Arbeitsumwelt ge-
prägt (vgl. Eichenhofer 2007: 81), bspw. zum Mutterschutz oder zur Bild-
schirmarbeit. Auch Kowalsky (1999: 68) spricht von einem „Geflecht unkoor-
dinierter Einzelmaßnahmen“ in unmittelbarem Zusammenhang zum Funktio-
nieren des Binnenmarktes, wenngleich mit dem Weißbuch “Growth, 

 
12  Explizit ausgenommen blieben dagegen Fragen des Arbeitsentgelts sowie des Koalitions- 

und Streikrechts (vgl. Eichenhofer 2007: 88 und Folgeabschnitt 3.2.2). 
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Competitiveness, Employment“ (Europäische Kommission 1993) durchaus 
ein integrierter Ansatz allmählich erkennbar wurde (vgl. Anderson 2015a: 66). 
Schwerpunkte europäischer Sozialpolitik waren nach wie vor die Regulierung 
der Freizügigkeit von Arbeitnehmern, Arbeitsbedingungen und -schutz, Infor-
mations- und Konsultationsrechte von Arbeitnehmern (vgl. Schmidt 2015: 6) 
sowie Ansätze einer Beschäftigungspolitik, letzteres verstärkt seit Ende der 
1990er Jahre (vgl. Eichenhofer 2007: 17, 90 und 127ff.; Anderson 2015a: 67 
und Kap. 4.1). Insgesamt wurden in bzw. seit den 1990er Jahren die Themen-
felder der Antidiskriminierung und der Gleichberechtigung stark aufgewertet 
(vgl. Schmidt 2015: 6f.; Hemerijck 2013: 309; Eichenhofer 2007: 93 und aus-
führlich 112ff.). In diesen Kontext fügen sich auch einige Urteile des EuGH 
auf Grundlage des Diskriminierungsverbots, aber auch bspw. mit Verweis auf 
die Verkehrsfreiheit von Dienstleistungen ein, so für den Gesundheitsbereich 
die Entscheidungen Kohll und Decker von 1998 und einige Folgeurteile, die, 
so die Kritiker, die sozialpolitische Autonomie der Mitgliedsstaaten beträcht-
lich einschränkten (s. u., Kap. 5.1; positiv dagegen Eichenhofer 2007: 102). 

Zudem wurde der Soziale Dialog, verstanden als „das Zusammenwirken 
der Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene“ (ebd.: 81, weiterführend 116f.), 
rechtlich verankert und in der Folge weiter gefördert. Mit dem Vertrag von 
Maastricht 1992 wurde ein Sozialprotokoll verabschiedet, das allerdings auf 
Großbritannien keine Anwendung fand. 1997 wurde es mit Amsterdam in die 
Verträge überführt, nachdem mit Machtübernahme der Labour-Regierung der 
britische Widerstand verebbt war (vgl. Anderson 2015a: 66). Dieser Prozess 
fand seine Fortsetzung in der „Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union“, die beim Europäischen Rat von Nizza 2000 feierlich proklamiert 
wurde (vgl. Eichenhofer 2007: 93). 

Mit Einführung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (s. Abschnitt 
4.1) und der Ausweitung der Offenen Methode der Koordinierung (OMK, nä-
her: Kap. 3.3.3) von der Beschäftigungs- auf die Alterssicherungs- und Ge-
sundheitspolitik waren zunächst große Hoffnungen verbunden, die europäi-
sche Sozialpolitik mittels gemeinsamer Ziele, nationaler Strategien zu ihrer Er-
reichung und eines wechselseitigen Austausch- und Lernprozesses auf Grund-
lage gemeinsamer Indikatoren souveränitätsschonend weiterentwickeln zu 
können (s. dazu und zur eher ernüchternden Bilanz wiederum Abschnitt 3.3.3). 
In den 2000er Jahren wurden im Rahmen des Lissabon-Prozesses konkrete 
Ziele bspw. hinsichtlich des Beschäftigungsniveaus benannt und das Ziel der 
Bekämpfung von Armut und Exklusion weit oben auf die europäische sozial-
politische Agenda gesetzt. Während die Lissabon-Strategie mittlerweile als 
weitgehend gescheitert gilt (vgl. stellvertretend für viele Ciaglia/Fehrmann 
2010), werden ihre Ziele weiterverfolgt im Rahmen ihres Nachfolgers, der 
2010 verabschiedeten Europa-2020-Strategie (vgl. wiederum kritisch bspw. 
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Leschke/Theodoropolou/Watt 2015).13 Und ein weiteres, hier nicht eingehen-
der thematisiertes Handlungsfeld ist in den Blickpunkt der Gemeinschaftsin-
stitutionen gerückt: die Regulierung bzw. Koordinierung der zunehmend an 
Bedeutung gewinnenden Formen betrieblicher und privater Vorsorge (vgl. Ei-
chenhofer 2007: 150f.).  

Schließlich haben sich indirekte Anpassungszwänge seit den 1990er Jahren 
massiv verstärkt, erstens angesichts hoher Anteile des Sozialbudgets am Ge-
samthaushalt durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt und zweitens durch 
die Globalisierung und damit einhergehende Standortkonkurrenz, die gleich-
zeitig die Einnahmenseite durch Steuerwettbewerb und Abwanderung 
schwächt und ggf. die Ausgabenseite bei steigender Arbeitslosigkeit stärker 
fordert (vgl. Schmidt 2015: 8f.). Im Zuge der Finanz-, Wirtschafts- und Staats-
schuldenkrise seit 2007/2008 wurden zum einen neue und zumindest potentiell 
stärker verbindliche haushaltspolitische Instrumente eingeführt (s. u. Kap. 
3.3.4), zum anderen werden seitens der Europäischen Kommission, der EZB 
und des IWF Gelder für Krisenstaaten an – unpopuläre und umstrittene – 
Strukturreformen und Einsparungen auch im sozialen Sektor geknüpft (vgl. 
exemplarisch für Griechenland Featherstone 2011). 

3.2.2 Vertragsbestimmungen, Grundsätze, institutionelle Verortung 

In diesem Abschnitt werden die vertraglichen Bestimmungen und Grundprin-
zipien europäischer Sozialpolitik in stark geraffter Form zusammengefasst. Ta-
belle 5 stellt zunächst die relevanten Rechtsbestimmungen und – soweit zu-
treffend – die mit der jeweiligen Materie verbundene Entscheidungsregel über-
blicksartig dar. Anschließend werden Grundsätze und inhaltliche Schwer-
punkte der sozialpolitischen Tätigkeit der Europäischen Union kurz diskutiert; 
eine Vertiefung hinsichtlich der einzelnen für die vorliegende Analyse ausge-
wählten Handlungsfelder erfolgt in den jeweiligen Kapiteln (4.1, 5.1, 6.1 und 
7.1). 
  

 
13  Die Ziele von EU-2020 (vgl. Europäische Kommission 2010a) schließen den Beschäfti-

gungsbereich ein, weisen aber auch weit über diesen hinaus. So sind neben einer Beschäfti-
gungsquote von mindestens 75% der 20-64-Jährigen weiterhin vorgesehen: Investitionen in 
Forschung und Entwicklung in Höhe von mindestens 3% des BIP, eine Reduktion der Treib-
hausgasemissionen um mindestens 20% gegenüber dem Niveau von 1990, ein Anteil erneu-
erbarer Energien von mindestens 20%, eine Steigerung der Energieeffizienz um ebenfalls 
mindestens 20%, die Senkung der Schulabbruchsquote auf unter 10%, mindestens 40% der 
30-34-Jährigen sollen einen höheren Bildungsabschluss erworben haben und mindestens 20 
Millionen Menschen weniger von Armut, Armutsgefährdung und sozialer Exklusion betrof-
fen sein. Vgl. für einen Überblick über den bis einschließlich 2015 erreichten Stand bzgl. 
einzelner Indikatoren Europäische Kommission 2017c. 
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Tab. 5: Sozialpolitisch relevante Vertragsbestimmungen 
Artikel Gegenstand Status/ggf. Entscheidungsregel 

2, 3 (3) 
EUV 
und 

2 AEUV 

Gerechtigkeit, Solidarität und Schutz 

Förderung des sozialen Fortschritts und Zu-
sammenhalts 

hohes Beschäftigungsniveau bzw. Vollbe-
schäftigung 

Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und Dis-
kriminierung 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

Solidarität zwischen Generationen 

Schutz von Kinderrechten 

Ziele und Aufgaben 

3 und 5 
EUV 

 

4 (2b) 
AEUV 

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

Subsidiarität  

Verhältnismäßigkeit  

geteilte Zuständigkeit zwischen EU und MS 

Kompetenzabgrenzung (generell) 

6 (1) 
EUV 

Verweis auf EU-Grundrechtecharta 

Beitritt zur EMRK 

normative Grundlagen 

5 (2 
und 3) 
AEUV 

Koordinierung der Beschäftigungspolitik und 
(kann-Bestimmung) Sozialpolitik 

Grundsatzaufgaben 

 

Beschäftigung: OMK 6 AEUV Unterstützung in den Bereichen Gesundheit 
(6a), Bildung und Jugend (6e) 

8 AEUV Querschnittsklausel Gleichstellung von 
Frauen und Männern 

9 AEUV soziale Querschnittsklausel: Beschäftigung, 
sozialer Schutz, Bildung, Gesundheit, Inklu-
sion 

10 
AEUV 

Querschnittsklausel Nicht-Diskriminierung 

14 
AEUV 

Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse (öffentliche Dienstleistungen); 
Protokoll Nr. 26: nichtwirtschaftliche Dienste 
in ausschließlicher Zuständigkeit der Mit-
gliedsstaaten 

ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren 
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45-48 
AEUV 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer und daraus 
resultierende Maßnahmen, bes. Zusam-
menrechnung und Portabilität (Art. 48) 

ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren mit „Notbremse“ bei Gefährdung 
der sozialen Sicherheit 

145-
150A 
AEUV 

Beschäftigungspolitik, Beschäftigungspoliti-
sche Leitlinien und Berichtswesen, Beschäf-
tigungsausschuss 

ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren (Anreizmaßnahmen) 

151 
AEUV 

Bezug auf Sozialcharta von Turin (1961) 
und Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer (1989); An-
erkennung der Vielfalt der nationalen Sys-
teme 

normative Grundlage 

152 
AEUV 

Rolle der Sozialpartner, sozialer Trialog  

153 
AEUV 

(zusammengefasst:) 

Arbeitsumwelt und -bedingungen 

Schutz und soziale Sicherheit von Arbeit-
nehmern* 

kollektive Interessenvertretung* 

Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern 

Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 

Modernisierung der Systeme sozialen 
Schutzes 

ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren (Mindestvorschriften) 

bzw. * einstimmig 

Ausschluss in (4) für Grundprinzi-
pien, Verwaltung und Finanzierung 
der Systeme sozialer Sicherheit, Ar-
beitsentgelt, Koalitionsrecht, Streik-
recht, Aussperrungsrecht 

154-155 
AEUV 

Beteiligung der Sozialpartner* Einstimmigkeit 

156 
AEUV 

Förderung der Zusammenarbeit in weiteren 
Bereichen, bspw. Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz, berufliche Aus- und 
Fortbildung 

OMK 

157 
AEUV 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit 
von Frauen und Männern einschließlich 
gleichen Entgelts 

ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren 

160 
AEUV 

Einsetzung des Ausschusses für Sozial-
schutz (SPC) 

einfache Mehrheit 

162-164 
AEUV 

Europäischer Sozialfonds ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren 

168 
AEUV 

ergänzende Tätigkeiten im Bereich Gesund-
heit 

im so abgegrenzten Feld: ordentli-
ches Gesetzgebungsverfahren 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Grundlage von Puetter 2009: 143; Becker 2015: 30ff.; 
Europäische Union 2008; Varwick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 2016: 49ff.  
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Die normativen Grundlagen europäischer Sozialpolitik werden neben der 
Charta der sozialen Grundrechte (Quelle) bereits in den Artikeln 2 und 3 EUV 
bzw. 2 AEUV zusammengefasst, die als Zielbestimmungen der Europäischen 
Union u. a. die Förderung des sozialen Fortschritts, ein hohes Beschäftigungs-
niveau, Solidarität zwischen den Generationen, den Schutz vor Ausgrenzung 
und Diskriminierung und die Gleichstellung von Männern und Frauen benen-
nen. Art. 151 AEUV verweist zudem auf die Europäische Sozialcharta (ESC), 
die 1961 vom Europarat als Gegenstück zur Europäischen Menschenrechts-
konvention EMRK geschaffen wurde, und die Gemeinschaftscharta der sozia-
len Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 (vgl. dazu ausführlicher Var-
wick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 2016: 51ff.). 

Bei der Ausgestaltung dieser sozialpolitischen Ambitionen gelten nach Art. 
3 und 5 EUV die Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung (auf Ver-
tragsziele beschränkt; keine Kompetenz-Kompetenz der europäischen Or-
gane), Subsidiarität (Aufgabenerfüllung auf niedrigstmöglicher sachlich ange-
messener Ebene) und Verhältnismäßigkeit (Handeln nur im Rahmen des zur 
Erreichung der Ziele Erforderlichen). Daraus resultiert nach Art. 4 AEUV eine 
geteilte Zuständigkeit bzw. Aufgabenteilung von EU und Mitgliedsstaaten, 
wobei nach Art. 153 AEUV für den Bereich der sozialen Sicherheit und deren 
Modernisierung eine unterstützende und ergänzende Zuständigkeit der EU 
vorgesehen ist. Dagegen erteilt Art. 153 (4) einer Harmonisierung im Sinne 
eines einheitlichen, von der EU finanzierten und verwalteten Systems sozialer 
Sicherung eine explizite Absage. 

Inhaltliche Schwerpunkte sind, wie bereits aus den obigen Ausführungen 
zur Entwicklung europäischer Sozialpolitik hervorgeht, die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Kompatibilität 
und Portabilität von Sozialversicherungsansprüchen (Art. 48 AEUV; vgl. dazu 
Puetter 2009: 147ff.), Bestimmungen zur Arbeitsumgebung (Art. 153 AEUV), 
die Beschäftigungspolitik (Art. 145-150A AEUV) sowie die Gleichstellung 
von Frauen und Männern (Querschnittsklausel in Art. 8 AEUV; Art. 153 und 
157 AEUV) und die Nicht-Diskriminierung (Querschnittsklausel in Art. 10 
AEUV). Mit Blick auf die mit Lissabon aufgenommene soziale Querschnitts-
klausel in Art. 9 AEUV, die einfordert, bei allen europäischen Politiken “the 
promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social 
protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, 
training and protection of human health” zu berücksichtigen, bleibt vorerst un-
klar, welche Rolle diese zukünftig spielen wird. Die Erfahrungen der Krisen-
bewältigungsmaßnahmen sprechen nicht unbedingt für eine starke Position der 
Klausel “[which] did not play a visible role when designing macroeconomic 
adjustment programmes – where it should have played a role.“ (Vandenbrou-
cke 2014: 59) 

Bezüglich der Entscheidungsregel für die jeweilige Materie kann die EU 
nach Art. 153 AEUV in den Bereichen Arbeitsumwelt, Sicherheit und 
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Gesundheit am Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen, berufliche Eingliederung, 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und Chancengleichheit von Männern und 
Frauen mit qualifizierter Mehrheit Mindeststandards festlegen, die von den 
Mitgliedsstaaten nicht unter-, aber durchaus überschritten werden dürfen (vgl. 
Kap. 3.3.1). Dagegen besteht für die Bereiche soziale Sicherheit, sozialer und 
rechtlicher Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, kol-
lektive Interessenvertretung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen und 
Modernisierung des sozialen Schutzes das Erfordernis eines einstimmigen 
Ratsbeschlusses. Explizit ausgeklammert sind lediglich Regelungen bezüglich 
des Arbeitsentgelts sowie des Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrechts. 

 

Institutioneller Rahmen 

Auf eine Gesamtdarstellung des komplexen Mehrebenensystems der Europäi-
schen Union insgesamt wird an dieser Stelle verzichtet (vgl. als gelungene Ein-
führungen bspw. Schmidt/Schünemann 2013, Hix/Høyland 2011; Cini/Pérez-
Solórzano Borragán 2016). Vielmehr sollen knapp die für den sozialpoliti-
schen Zusammenhang besonders relevanten Gremien in bzw. im Umfeld von 
Kommission und Rat vorgestellt werden, während das in sozialpolitischen Fra-
gen eher randständige Europäische Parlament nicht weiter behandelt wird. 

Im Rat – bekanntlich zusammengesetzt aus den Ministern oder Staatssek-
retären der Mitgliedsstaaten – ist einerseits die Formation ‚Beschäftigung, So-
zialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz‘ zuständig, andererseits erge-
ben sich vielfältige Überschneidungen mit dem Rat für Wirtschaft und Finan-
zen (ECOFIN). Der Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Ver-
braucherschutz tagt viermal jährlich und legt u. a. die Beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien fest, erlässt gemeinsam mit dem Europäischen Parlament 
Rechtsvorschriften bspw. zu Arbeitsbedingungen (Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer, Mitbestimmung, soziale Sicherheit) oder etwa Patienten-
rechten in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. Er beschließt 
überwiegend mit qualifizierter Mehrheit. Ungeachtet dessen bleibt soziale Si-
cherheit – wie oben skizziert – Angelegenheit der Mitgliedsstaaten, so dass der 
Rat lediglich gemeinsame Ziele formulieren, die Maßnahmen der Mitglieds-
staaten beobachten und ggf. Empfehlungen aussprechen und somit ergänzend 
tätig werden kann. Zudem besteht eine zentrale Funktion dieser Ratsformation 
in der Bereitstellung eines Formats für einen kontinuierlichen Dialog, der be-
sonders im Ausschuss für Sozialschutz und im Beschäftigungsausschuss sei-
nen Platz findet (s. u.). 

Die zweite relevante Ratsformation, der ECOFIN, setzt sich aus den Wirt-
schafts- und Finanzministern der Mitgliedsstaaten zusammen und tagt monat-
lich. Seine Aufgaben umfassen die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedsstaaten, wirtschafts- und haushaltspolitische Überwachung, rechtli-
che und praktische Aspekte der Gemeinschaftswährung Euro, Finanzmärkte 
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und Kapitalverkehr sowie Wirtschaftsbeziehungen zu Drittländern. Auch der 
ECOFIN beschließt hauptsächlich mit qualifizierter Mehrheit, wobei das Eu-
ropäische Parlament mitentscheidet; in Steuerfragen gilt allerdings das Ein-
stimmigkeitsprinzip. Unmittelbar vor den Tagungen des ECOFIN tritt in der 
Regel die Eurogruppe, die nicht als Ratsformation gilt. Befasst sich der ECO-
FIN selbst mit Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Euro und der 
WWU, so nehmen die Nicht-Euro-Staaten an der Abstimmung im Rat nicht 
teil. 

Grundsätzlich werden Ratstagungen vom Ausschuss der Ständigen Vertre-
ter (AStV/COREPER) und dessen Arbeit wiederum von über 150 Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen aus Vertretern von Mitgliedsstaaten und Kommission vor-
bereitet. Zu nennen sind hier insbesondere der seit dem Jahr 2000 bestehende 
Ausschuss für Sozialschutz (SPC), der eine Schlüsselrolle im Rahmen der Of-
fenen Methode der Koordinierung spielt und jährlich den ‚Gemeinsamen Be-
richt über Sozialschutz und soziale Inklusion‘ anfertigt. Er setzt sich ebenso 
wie die übrigen hier erwähnten Ausschüsse aus zwei Delegierten pro Mit-
gliedsstaat sowie von der Kommission zusammen. Für die Beschäftigungspo-
litik existiert mit dem Beschäftigungsausschuss (EMCO) ein eigenes Gre-
mium, dem bspw. Jacobsson/Vifell (2007) eine entscheidende Rolle in den 
Aushandlungs- und Koordinationsprozessen auf europäischer Ebene attestie-
ren. Das EMCO ist an der Erarbeitung der Beschäftigungspolitischen Leitli-
nien, der Erstellung des Jahreswachstumsberichts und der Formulierung der 
Länderspezifischen Empfehlungen für diesen Bereich beteiligt. Zudem sind 
aufgrund der Ausgabenrelevanz und umfangreicher Querwirkungen zwischen 
Sozial-, Wirtschafts- und Haushaltspolitik auch der Ausschuss für Wirtschafts-
politik (EPC) und hier insbesondere die Arbeitsgruppe ‘Ageing Populations 
and Sustainability‘ (kurz AWG, Ageing Working Group), die die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels auf die Tragfähigkeit sozialer Sicherungs-
systeme untersucht, sowie der Wirtschafts- und Finanzausschuss (EFC) rele-
vant. Das Aufgabenfeld des Letzteren umfasst die Beobachtung der wirtschaft-
lichen und finanziellen Lage in den Mitgliedsstaaten sowie die Vorbereitung 
von Entscheidungen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.  

Innerhalb der Kommission finden sich diese Ratsformationen zumindest 
teilweise quasi gespiegelt wieder in den Generaldirektionen Beschäftigung, 
Soziales und Integration (GD EMPL), Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(DG SANTE, bis 2014 DG SANCO) und Wirtschaft und Finanzen (DG EC-
FIN). Unterstützung erfährt die Kommission durch zahlreiche Ausschüsse, die 
mit nationalen Vertretern auf Verwaltungsebene bestückt werden und durch 
die die „reale Autonomie der Kommission bei der Ausübung des Initiativmo-
nopols in der Praxis begrenzter als aus der Vertragslektüre alleine zu erwarten 
ist“ (Wessels 2008: 23) ausfällt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Komito-
logie-Ausschüssen, die die Kommission bei der Wahrnehmung ihrer rechtlich 
normierten Durchführungsbefugnisse begleiten, und von der Kommission 
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eingesetzten Sachverständigengruppen, welche sie bei der Vorbereitung und 
Durchführung ihrer Initiativen mit Fachwissen unterstützen. In der Regel fun-
gieren die Ausschüsse als Diskussionsforum und sind mit zwei Vertretern pro 
Mitgliedsstaat sowie einem Kommissionsvertreter besetzt, der an der Abstim-
mung allerdings nicht teilnimmt. Ziel dieses Prozesses ist es, vor der Annahme 
von Maßnahmen einen Dialog mit den mitgliedsstaatlichen Verwaltungen über 
den jeweiligen Kommissionsentwurf herzustellen und eine Stellungnahme des 
jeweiligen Ausschusses einzuholen. 

Schließlich sind für verschiedene sozialpolitische Handlungsfelder Urteile 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von maßgeblicher Bedeutung. Dieser 
hat mit seinen 28 von den Mitgliedsstaaten entsandten Richtern und 11 Gene-
ralanwälten die Aufgabe, als oberstes rechtssprechendes Organ der Europäi-
schen Union das Recht bei der Auslegung und Anwendung der Verträge zu 
wahren (Art. 19 EUV). Unter den unterschiedlichen Verfahrensarten sind ins-
besondere das Vertragsverletzungsverfahren (Art. 258, 259 AEUV), die Nich-
tigkeits- und Untätigkeitsklage (Art. 263, 265 AEUV) und das Vorabentschei-
dungsverfahren (Art. 267 AEUV) zu nennen (s. auch Abschnitt 3.3.2). 

Genannt werden muss schließlich mit dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA/WSA) ein beratendes Gremium, das sich aus Vertre-
tern primär von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen zusammen-
setzt. Der WSA wird von der Kommission, vom Rat der EU und vom Europä-
ischen Parlament konsultiert und kann auch davon unabhängig eigene Stel-
lungnahmen vorlegen; diese sind allerdings unverbindlich und der faktische 
Einfluss des WSA folglich gering. 

3.2.3 Bilanz: zwischen nationaler Domäne und europäischem 
Sozialmodell  

Die Betrachtung der Entwicklung europäischer Sozialpolitik im Zeitraffer so-
wie der Kompetenzverteilung zwischen europäischen Institutionen und Mit-
gliedsstaaten führt zu einer ambivalenten Schlussfolgerung. Europäische So-
zialpolitik differiert in erheblichem Ausmaß von derem konventionellen Ver-
ständnis auf nationaler Ebene: Ihre finanziellen Ressourcen sind stark be-
schränkt, sie reguliert daher hauptsächlich den Rahmen, in dem die Mitglieds-
staaten agieren, statt dass sie selbst in größerem Umfang (re)distributiv tätig 
würde (vgl. Anderson 2015a: 2f.). Damit verbleiben in der Tat erhebliche Teile 
sozialstaatlicher Zuständigkeit bei den Mitgliedsstaaten, insbesondere hin-
sichtlich der Sozialversicherungssysteme. Auch gilt es zu bedenken, dass so-
wohl intendierte als auch durch Fehlinterpretationen bedingte (Falkner et al. 
2004: 454) Umsetzungsdefizite (non-compliance) auftreten können bzw. die 
Anpassung an europäische Rahmenbedingungen und Leitbilder “in national 
colours“ (Falkner 2009: 22; vgl. Schmidt 2015: 13) erfolgt. Dennoch existieren 
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gemeinschaftliche ‚Inseln‘ in praktisch allen Handlungsfeldern, begleitet 
durch eine breite Palette mehr oder weniger formalisierter Instrumente, die für 
einen europäischen Einfluss auf die nationalen Sozialstaaten zur Verfügung 
stehen (einzelne dieser Mechanismen werden im Anschluss im Detail disku-
tiert, Kap. 3.3): 

 Koordinierung und Portabilität (bspw. europäische Versichertenkarte, 
Kompatibilität von Pensionsansprüchen), 

 Mindeststandards (bspw. maximale Wochenarbeitszeit, Mindesturlaub, 
Mutterschaftsurlaub), 

 Folgen etablierter Rechtsgrundsätze (bspw. Gleichbehandlungsgrundsatz, 
Anti-Diskriminierung) und deren Auslegung durch den EuGH, 

 durch die EU wirksame internationale Abkommen (UN-Konvention zu 
Rechten Behinderter),14 

 die Offene Methode der Koordinierung, 
 finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds, 
 verschiedene Dialoginstrumente sowie schließlich  
 der Einfluss haushaltspolitischer Instrumente, insbesondere in Krisensitua-

tionen. 

Aus rechtlicher Perspektive konstatiert Eichenhofer (2007: 17) daher:  
„Die europäische Integration – seit einem halben Jahrhundert ein wirtschaftliches Vorhaben 
– ist so inzwischen kaum merklich, jedoch ausweislich ihrer Rechtsordnung auch zu einem 
sozialpolitischen Vorhaben geworden“. Bspw. der Export von Renten über nationale Gren-
zen, die anteilige Berechnung sozialer Leistungen oder die medizinische Behandlung mit 
Kostenübernahme erfolgten mittlerweile „so, als ob dieses ganz selbstverständlich wäre. Da-
bei ist […] die Sicherung der internationalen Wirkungen nationalen Sozialrechts höchst vo-
raussetzungsvoll“ (ebd.: 101).  

Leibfried/Pierson (1998b: 59) sehen aus politikwissenschaftlicher Perspektive 
den nationalen Wohlfahrtsstaat als Teil eines sozialpolitischen Mehrebenen-
systems, denn es: 
„…wurden im sozialpolitischen Bereich sowohl die Souveränität (also die alle anderen Au-
toritäten ausschließende Rechtsetzungsgewalt) als auch die Autonomie (also die faktische 
Fähigkeit, den nationalen Raum selbständig auszugestalten) der Mitgliedstaaten ausgehöhlt. 
Die nationalen Wohlfahrtsstaaten sind zwar die primären Institutionen für eine europäische 
Sozialpolitik geblieben, jedoch im Rahmen eines [...] Mehrebenen-Systems, das diese Sozi-
alpolitiken immer stärker ‚einbindet.‘“ (ebd.) 

In ihrer Analyse belegen sie anhand von Beispielen, dass ein Mitgliedsstaat 
erstens Sozialleistungen nicht mehr rein auf seine Staatsbürger begrenzen und 
zweitens nicht erzwingen kann, dass diese auf seinem Territorium in Anspruch 
genommen werden; drittens kann er auch eine Konkurrenz anderer Anbieter 

 
14 Dieser Sonderfall wird im Folgenden nicht weiterverfolgt; vgl. dazu bspw. Ostheimer o. 

J.  
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nicht mehr in allen Bereichen vollständig verhindern und viertens Anspruchs-
voraussetzungen nicht mehr in allen Fällen allein prüfen (vgl. Leibfried/Pier-
son 1998b: 77). Der daraus folgenden These, die EU-Mitgliedsstaaten hätten 
sich zu semisouveränen Wohlfahrtsstaaten entwickelt, ist insofern zuzustim-
men, wenngleich redistributive Maßnahmen auf europäischer Ebene wenig 
ausgeprägt sind, die Sozialversicherungen „bislang balkanisiert geblieben 
sind“ (Leibfried/Obinger 2008: 342) und das Gesamt-Sozialbudget deutlich für 
eine zentrale Rolle der Mitgliedsstaaten spricht. Vom ohnehin vergleichsweise 
geringen EU-Haushalt entfallen knapp 10% auf den Europäischen Sozialfonds 
(vgl. Europäisches Parlament 2017). Zum – angesichts der Aufgabenverteilung 
natürlich schiefen – Vergleich: Die Sozialausgaben betrugen im Jahr 2014 
durchschnittlich 28,7% des BIP der Mitgliedsstaaten bzw. 29,9% in Italien, 
29,6% in Schweden, 29,1% in Deutschland, 27,4% in Großbritannien und 
19,1% in Polen (vgl. WKO 2017). 
„Zweifelsohne ist die EU-Sozialpolitik viel mehr als nur ein unterentwickeltes ‚Entlein‘. 
Und dennoch ist die verbleibende Macht der nationalen Sozialpolitik in Europa groß – er-
heblich größer als die 50:50-Machtverteilung, die man aus der These von den halbsouverä-
nen Wohlfahrtsstaaten herauslesen könnte.“ (Schmidt 2015: 14) 

Europäisierungstendenzen hinsichtlich der Ziele, Leitbilder und Instrumente 
von Sozialpolitik sind dennoch klar erkennbar; Schmidt (2015) versucht diese 
sogar zu quantifizieren, wobei aber einerseits informelle Mechanismen nicht 
erfasst werden und andererseits die Zuordnung der Werte zu den einzelnen 
Handlungsfeldern letztlich etwas unklar bleibt. Deutlich wird dagegen, dass 
europäische Sozialpolitik zunehmend auf „dem Zusammenwirken von Ge-
meinschaft und Mitgliedstaaten [beruht] – [sie] gibt also keiner Seite einen 
Vorrang oder ein Vorrecht gegenüber der jeweils anderen.“ (Eichenhofer 
2007: 91) Dabei ist der einzelne Mitgliedsstaat zwar nicht nur passiver Emp-
fänger, sondern zugleich aktiv Beteiligter bzw. Akteur europäischer Sozialpo-
litik, aber „eben nur als ein Teil unter vielen“ (Eichenhofer 2007: 150). Zwar 
handle es sich derzeit um eine punktuelle Einflussnahme, deren Umsetzung 
bisher den Mitgliedsstaaten obliegt, doch „die zentralen Themen der Sozialpo-
litik werden [ihnen] zunehmend durch die EU vorgegeben.“ (ebd.: 117)  

Über die Konsequenzen und die damit verbundene Bewertung einer stär-
keren sozialpolitischen Rolle der Europäischen Union herrscht in der Literatur 
Uneinigkeit (vgl. Anderson 2015a: 3). Die häufig anzutreffende Kritik, euro-
päische Sozialpolitik diene ausschließlich oder deutlich vorrangig der Beför-
derung von Marktinteressen (bspw. prominent bei Scharpf 1998, 1999, 2000a; 
Höpner/Schäfer 2010; Streeck 2014: 148), ist angesichts der Entstehungsge-
schichte der sozialen Dimension zwar nachvollziehbar, letztlich aber doch eine 
verkürzende argumentative Zuspitzung. Trotz einer grundsätzlich marktstüt-
zenden Ausrichtung und Beschäftigungsorientierung, die es rechtfertigen mö-
gen, europäische Sozialpolitik primär als „Instrument der Erhöhung von 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit“ (Lamping 2008: 610) einzuordnen – 
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was im Übrigen auch nicht notwendigerweise im Gegensatz zur Zielsetzung 
nationaler Sozialstaatlichkeit steht –, existieren auch marktkorrigierende Kom-
ponenten wie bspw. das Antidiskriminierungsregime oder die Bekämpfung 
von Armut und Exklusion (vgl. Schmidt 2015: 14) und Anzeichen für eine 
„zumindest programmatisch offensive Sozialpolitik“ (ebd.: 11). Zudem ver-
weisen Anhänger dieser zweiten Sichtweise auf den “expanding catalogue of 
social rights“ (Anderson 2015a: 3). Saari/Välimäki (2007: 263) konstatieren: 
”EU-level social policy blends subsidiarity (often connected with conserva-
tism), equality (often connected with social democracy) and freedom (often 
connected with liberalism)”. 

Hinsichtlich einer weiteren sozialpolitischen Europäisierung werden in der 
Literatur eine Reihe von Hindernissen, aber durchaus auch Triebfedern ausge-
macht, die anstelle einer ausführlichen Erörterung in der folgenden Tabelle 6 
anhand einiger exemplarischer Autoren kurz zusammengefasst werden: 

Tab. 6: Hindernisse und Triebfedern europäischer Sozialpolitik 
Hindernisse Triebfedern 

bestehende nationale Systeme, Politiken 
und Standards (Kowalsky 1999: 329; 
Schmidt 2015: 21ff.; Hemerijck 2013: 294), 
„Varieties of Capitalism“ (Hall/Soskice 
2001), nach Osterweiterung noch einmal 
verschärft (vgl. bspw. Falkner 2009: 20; An-
derson 2015a: 49; Leibfried/Obinger 2008: 
337) 

autonome Aktivitäten von EU-Institutionen, ins-
besondere der Kommission (Leibfried/Pierson 
1998c: 425), auch und gerade im Zuge der Krise 
(Feigl 2013; Kunstein/Wessels 2011) 

daraus resultierende Akteurs- und Interes-
senkonstellationen, Vetospieler (Schmidt 
2015: 21; Lamping 2005: 21) 

Pfadabhängigkeiten und lock-in (Leibfried/Pier-
son 1998c: 425) 

hochpolitischer Charakter inklusive normati-
ver Dispute und Klassenkonflikte, hohe Le-
gitimität nationaler Sozialpolitik (Scharpf 
2002: 2; Anderson 2015a: 8; Lamping 2005: 
21) 

Spill-over-Effekte vom Binnenmarkt 
(Saari/Välimäki 2007: 264) 

Präferenzen politischer Eliten und der Wäh-
lerschaft (Schmidt 2015: 21; Leibfried/Obin-
ger 2008: 338) 

vertraglich verankerte Ziele der Förderung sozia-
len Fortschritts, der Anhebung der Lebensbedin-
gungen sowie eines hohen Maßes an sozialem 
Schutz (Puetter 2009: 169) 

hohe Beschlussfassungshürden / Entschei-
dungsregeln (Schmidt 2015: 21; Anderson 
2015a: 49; Lamping 2005: 21; Hemerijck 
2013: 294; Leibfried/Obinger 2008: 337) 

zunehmende Problemdichte bzw. gemeinsame 
Problemlagen wie Demographie, Arbeitslosig-
keit, hohe Ausgaben, Strukturwandel, Inklusion 
(Hülsmann/Schmid/Schöll 2001: 4; Schubert/He-
gelich/Bazant 2008: 13 und 17f.; Leibfried/Pier-
son 1998c: 425; Eichenhofer 2007: 124ff.) 
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Fragmentierung der Sozialpartner (Ko-
walsky 1999: 329) 

Aktivitäten nicht-staatlicher Akteure (Leib-
fried/Pierson 1998c: 425) 

Opposition großer Teile der Unternehmer-
schaft (Kowalsky 1999: 329) 

potentielle Legitimationsquelle (Kleger/Mehlhau-
sen 2013, Puetter 2009: 169) 

schmales Budget, gering ausgeprägte Fä-
higkeit zu distributiven Maßnahmen (bspw. 
Schmidt 2015: 21; Leibfried/Obinger 2008: 
338) 

Problemdruck durch Globalisierung (Busch 
1998: 147; Geyer/Ingebritsen/Moses 2000: 5; 
Puetter 2009: 169; Kaufmann 2000: 1; Pilz 2004: 
107ff.) 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Diese Auflistung verweist auf teilweise widersprüchliche Entwicklungen und 
Perspektiven, die sich in entsprechend divergenten Prognosen für die Zukunft 
europäischer Sozialpolitik widerspiegeln. Diese reichen von der mittel- bis 
langfristigen Herausbildung eines ‚Wohlfahrtsstaates Europa‘ mit harmoni-
sierter Sozialpolitik über eine anhaltende Mischung nationaler und europäi-
scher Zuständigkeiten mit einem gewissen Maß an Lern- und Diffusionspro-
zessen bzw. einer Orientierung an – ggf. abgestuften – Mindeststandards 
(bspw. im „Korridormodell“, Busch 1998, das aber außerhalb der Wissen-
schaft auf wenig Resonanz stieß, vgl. Falkner 2009: 13, abweichend ver.di 
2010: 27f.) über strukturelle Blockaden mit einem Souveränitätsverlust der 
Nationalstaaten ohne gemeinschaftliche Kompensation bis hin zu einer Ab-
wärtsspirale des Sozialdumpings (vgl. bspw. Schmid 2002: 45; Leibfried 
1993).  

Europäisches Sozialmodell? 

Besonders heterogen fallen die Einschätzungen zur Frage der Existenz bzw. 
Herausbildung des bzw. eines Europäischen Sozialmodells aus, das einige Au-
toren in gemeinsamen historischen Erfahrungen und Charakteristika bereits 
verwirklicht sehen, während andere ihm jegliche Entwicklungsperspektive ab-
sprechen (vgl. Lamping 2008: 612). Puetter (2009: 31) verweist darauf, dass 
die Kommission, Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie die europäi-
sche Gewerkschaftsbewegung diesen durch Jacques Delors popularisierten 
(Aust/Leitner/Lessenich 2002: 272) Begriff gern gebrauchten, ohne ihn dabei 
jedoch näher zu definieren. In der Tat erscheint die nicht immer hinreichend 
reflektierte bzw. explizierte Verwendung dieses Labels für „Ausgangspunkt 
und Zielhorizont“ (ebd.: 273) zugleich irreführend, zumal sich dabei ein nor-
matives (Werte, kulturelles Erbe), ein performatives (Ergebnisse) und ein for-
matives (Institutionen) Verständnis mischen (ebd.: 274).  

Jenseits allgemein-abstrakter Vorstellungen eines „Gegenmodells“ zum 
US-amerikanischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem (Aust/Leitner/Les-
senich 2002: 272) und der „Parallelität und Komplementarität von wirtschaft-
licher Entwicklung und sozialem Fortschritt […] in […] der Nachkriegszeit“ 
(ebd.: 274) bemühen sich verschiedene Autoren um eine inhaltliche 
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Präzisierung des Europäischen Sozialmodells. So formuliert bspw. Eichen-
hofer (2007: 16): „Tarifautonomie, Sozialversicherung und Sozialhilfe verkör-
pern das ‚europäische Sozialmodell’”. Die gemeinsame Geschichte, nament-
lich die christliche Tradition, Schutz- und Vorsorgeeinrichtungen als Reaktion 
auf die Erfahrung allgegenwärtiger Lebensrisiken, z. B. durch Krisen oder die 
beginnende Industrialisierung, Selbsthilfe- und wenig später staatliche Ein-
richtungen stellten ebenso plausible Argumente für die Existenz eines gemein-
samen Modells dar wie die trotz Differenzen grundlegend ähnlichen Instituti-
onen und Strukturen oder „übereinstimmende Grundüberzeugungen“ und 
heute das Leitbild des „investive[n]“, „vorsorgende[n]“ oder „aktive[n]“ Sozi-
alstaats“ (ebd.: 36; 123; 139; 157ff.). Auch Kaelble (1987; 2004) sieht in einer 
langen gemeinsamen Geschichte und der Annäherung der unterschiedlichen 
nationalen Systeme im Zuge der Ausweitung und anschließenden Krisen der 
Sozialstaaten, im transnationalen Austausch und in den ergänzenden sozialpo-
litischen Aktivitäten der EU-Institutionen sowie schließlich in der entspre-
chenden Wahrnehmung in anderen Weltregionen hinreichende Gründe für die 
Annahme eines gemeinsamen europäischen Sozialmodells (vgl. Kaelble 2004: 
32ff.).  

Die bereits zitierten Aust/Leitner/Lessenich (276ff.) selbst halten als zent-
rale Merkmale erstens einen institutionalisierten gesellschaftlichen Pluralis-
mus mit koordinierter Marktwirtschaft, Korporatismus, Verhandlungsdemo-
kratie und Subsidiarität und zweitens die Institutionalisierung sozialen Aus-
gleichs durch universelle soziale Sicherung, Arbeitsmarktregulierung, Umver-
teilung und Solidarität fest. Allerdings verweisen sie zugleich auf die große 
Varianz innerhalb des Modells, sowohl räumlich (mit Großbritannien als prak-
tisch konsequenter Ausnahme sowie Abweichungen in Südeuropa) als auch 
zeitlich mit Blick auf Krisenentwicklungen. Von diesem Ist-Zustand unter-
scheiden sie das Europäische Sozialmodell als politisches Projekt, das sich von 
seinem Ausgangspunkt mit Delors‘ Vorstellung eines sozialen und regulierten 
Kapitalismus seit Mitte der 1990er Jahre immer weiter in Richtung des ‚Dritten 
Weges‘ und des damit verbundenen aktivierenden Sozialinvestitionsstaates 
mit einer markanten Betonung von Beschäftigung, Wettbewerb, Rationalisie-
rung und Flexibilität entfernt habe. Damit stelle dieses neue, projektartige Eu-
ropäische Sozialmodell mittelfristig eine Bedrohung für das alte, gewachsene 
dar (vgl. ebd.: 284ff.). Vaughan-Whitehead schließlich legt eine lange Liste 
europäischer Gemeinsamkeiten vor, die von gemeinsamer Rechtstradition und 
geteilten Werten über soziale Rechte wie Tarifautonomie, Chancengleichheit, 
Nichtdiskriminierung und Solidarität, ein im internationalen Vergleich hohes 
Schutzniveau mit Umverteilungselementen, sozialen Sicherungssystemen und 
öffentlichen Dienstleistungen bis zum Bekenntnis zu Sozialpartnerschaft und 
sozialem Dialog reicht (Vaughan-Whitehead 2003: 4ff.).  

Auch der Europäische Rat formuliert in den Schlussfolgerungen des Vor-
sitzes zum Gipfel in Nizza 2000 sein Verständnis des europäischen 
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Sozialmodells und damit eine Annäherung an eine ‚offizielle EU-Definition‘ 
dieses Begriffs (vgl. Alber 2010: 7): 
“The European Social Model, characterised in particular by systems that offer a high level 
of social protection, by the importance of the social dialogue, and by services of general 
interest covering activities vital for social cohesion, is today based [...] on a common core of 
values” (Europäischer Rat 2000a: Punkt 11).  

[...] “It now includes essential texts in numerous areas: free movement of workers, gender 
equality at work, health and safety of workers, workers and employment conditions, and, 
more recently, the fight against all forms of discrimination […]” (ebd.: Punkt 12). 

Einerseits besteht also ein weitreichender Konsens, dass ein einheitliches Mo-
dell im Sinne einer Harmonisierung mit einem spezifischen Typ als Vorbild 
und Zielvorgabe angesichts der divergierenden nationalen Systeme, der damit 
verbundenen Interessen und Präferenzen, der europäischen Entscheidungre-
geln etc. (s. o.) eine wenig wahrscheinliche Option darstellt: „[it] is not [and 
will not be] a – larger sized – carbon copy of the social policy of one or another 
member state“ (Jouen/Palpant 2005: 7). Andererseits lässt sich durchaus fest-
halten, dass zwischen den europäischen Sozialstaaten sowohl eine Reihe mehr 
oder weniger distinktiver (im globalen Maßstab) Gemeinsamkeiten bestehen 
als auch zunehmende Einflüsse und Querverbindungen durch sozialpolitisches 
Handeln auf der europäischen Ebene selbst. Ob dies rechtfertigt, tatsächlich 
von einem gemeinsamen europäischen Modell zu sprechen, erscheint der Ver-
fasserin letztlich nicht so entscheidend wie die grundsätzliche Anerkennung 
der wechselseitigen Beeinflussung beider Ebenen. Der gewählte Europäisie-
rungsansatz mit seiner wenig ideologisch-teleologischen Herangehensweise 
entspricht diesem Interesse einer empirischen Bestandsaufnahme gegebener 
Strukturen und Kanäle. 

3.3 Instrumente 

Vor dem Hintergrund der bereits dargestellten Kompetenzregelung stellt sich 
die Frage, welche Instrumente und Mechanismen überhaupt für einen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – Einfluss auf mitgliedsstaatliche Sozialpoli-
tik infrage kommen. In diesem Abschnitt werden aus der obigen Auflistung 
(Kap. 3.2.3) die fünf aus Sicht der Autorin – im Einklang mit der Bewertung 
in der Literatur – als zentral erachteten Instrumente/Kanäle herausgegriffen, 
ihre jeweilige Funktionsweise vorgestellt und sie einer kritischen Betrachtung 
unterzogen, nämlich 1. Mindeststandards, 2. die Rechtsprechung des EuGH, 3. 
die Offene Methode der Koordinierung, 4. haushaltspolitische Instrumente so-
wie 5. der Europäische Sozialfonds. Auf die konkrete Betrachtung ihrer An-
wendung in einzelnen sozialpolitischen Handlungsfeldern wird an dieser Stelle 
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weitestgehend verzichtet, da diese nachfolgend in den politikfeldspezifischen 
Teilen erfolgt. 

3.3.1 Mindeststandards 

Ein klassisches Instrument europäischer Sozialpolitik stellen rechtlich nor-
mierte Mindeststandards dar. Diese legen eine „Art [verbindliche] ‚Unter-
grenze‘“ (Röpke 2006: 108) für Mitgliedsstaaten und Arbeitgeber fest, wobei 
die Ursprünge in den 1970er Jahren im Themenfeld Schutz von Arbeitneh-
mern/Arbeitsbedingungen liegen (vgl. Falkner 2009: 5f.). Mittlerweile umfasst 
der Anwendungsbereich solcher Mindeststandards – trotz beobachtbarer Ten-
denzen in Richtung von Soft-Law-Instrumenten (vgl. kritisch Röpke 2006: 
110ff.) – ein breites Spektrum „vom Arbeitsschutz über die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Anhörung und Unterrichtung der Arbeitnehmer bis zur ar-
beitsrechtlichen Regulierung, etwa in Bereichen wie Arbeitszeiten, Elternur-
laub oder Mutterschutz“ (Leiber 2007: 1f.). Falkner (2009: 5f.) führt als wei-
tere Beispiele u. a. den Schutz von Arbeitnehmern bei Unternehmenszusam-
menschlüssen sowie Regelungen zur befristeten und Teilzeitarbeit und zu Ge-
sundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz an und zählt mit Stand 2009 
etwa 80 verbindliche Normen sowie 120 nicht-verbindliche Empfehlungen 
(vgl. ebd. sowie zusammenfassend Lamping 2008: 602). Dabei gehen die Min-
deststandards vielfach durchaus über den kleinsten gemeinsamen Nenner hin-
aus, so dass es zu einer Anpassung nach oben in zahlreichen Mitgliedsstaaten 
kommt, teilweise ist aber auch eine Absenkung von Schutzniveaus zu beobach-
ten (vgl. Puetter 2009: 144). Allerdings zeigen die Ergebnisse einer empirisch 
breit angelegten Studie von Falkner et al. (2005), dass die erhebliche Anzahl 
von Mindeststandards durch ein substanzielles Ausmaß von non-compliance 
relativiert wird, worunter sowohl eine verspätete als auch eine inkorrekte oder 
unvollständige Implementierung fällt; dazu kommen insbesondere in den mit-
tel- und osteuropäischen Staaten häufiger Anwendungsdefizite, bspw. auf-
grund überlasteter Gerichte. Zudem bleibt die Regulierung per Mindeststan-
dards auf relativ enge Sub-Felder beschränkt und erfasst nicht die Kernberei-
che der sozialen Sicherungssysteme (vgl. ebd.; Falkner/Hartlapp/Treib 
2007).15 Eng mit diesem Instrument verbunden ist die Interpretation und 
Durchsetzung europäischen Rechts durch den Europäischen Gerichtshof, die 
aufgrund ihrer erheblichen und kontroversen Bedeutung für die mitgliedsstaat-
liche Sozialpolitik gesondert im nächsten Abschnitt diskutiert wird. 

 
15  Als weitere einschlägige Studien zu non-compliance, allerdings über ein breiteres Spektrum 

von Politikfeldern, sind etwa Börzel et al. 2010 und König/Luetgert 2009 zu nennen. 
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3.3.2 Rechtsprechung des EuGH  

Der Europäische Gerichtshof überwacht seit dem Jahr 1958 die Einhaltung der 
Verträge und interpretiert den Inhalt des EU-Rechts verbindlich für alle Mit-
gliedsstaaten. Dabei ist zwischen unterschiedlichen Verfahrensarten zu unter-
scheiden, wobei für die folgende Analyse die Punkte 1 und 3 von Bedeutung 
sind: 

 Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258-260 AEUV, 
 Nichtigkeitsklage nach Art. 263 und 264 AEUV bzw. Untätigkeitsklage 

nach Art. 265 AEUV, 
 Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV, 
 Amtshaftungs- bzw. Schadenersatzklage nach Art. 268 AEUV sowie 
 Verfahren betreffend den öffentlichen Dienst nach Art. 270 AEUV. 

Ihre Wirkung entfalten die Urteile des EuGH aufgrund zweier Prinzipien: des 
Vorrangs europäischen vor nationalem Rechts (Suprematie) und der Direkt-
wirkung nicht nur auf die Mitgliedsstaaten, sondern auch unmittelbar auf deren 
Bürger unabhängig von einer vorherigen Überführung in nationales Recht. 
Beide Prinzipien waren nicht ursprünglich in den Verträgen enthalten, sondern 
wurden vom EuGH selbst hergeleitet: die unmittelbare Anwendung/Direktwir-
kung 1963 mit der Rechtssache van Gend&Loos, der Vorrang des Unionsrech-
tes mit der Entscheidung Costa/ENEL 1964 (Europäischer Gerichtshof 1963 
und 1964; vgl. bspw. Stone Sweet 2010: 5 und Grimm 2016: 241ff.). Damit ist  
„in Europa eine eigenständige Rechtsordnung entstanden mit direkten Anspruchsgrundla-
gen, supranationaler Ressourcenallokation, neuen Akteuren, unmittelbaren Interaktionen 
zwischen den Gerichtsbarkeiten auf nationaler und europäischer Ebene sowie einer Jurisdik-
tion der europäischen Gerichtsbarkeit, die effektive Wirkungen in nationalen Policy-Berei-
chen zeitigt“ (Lembcke o. J.: 48f.). 

Die Rolle des EuGH im Integrationsprozess insgesamt und im sozialen Bereich 
im Besonderen wird höchst unterschiedlich bewertet. Einerseits konnte er ei-
nen „Prozess der Verregelung induzier[en], der sich von der interessengeleite-
ten Steuerung durch die Regierungen der Mitgliedsstaaten weitgehend abkop-
pelt“ (ebd.: 49). Insbesondere das Vorabentscheidungsverfahren wird zur Si-
cherstellung einer einheitlichen Rechtsauslegung und -anwendung als „spek-
takulärer Erfolg“ (Haltern 2012: 344) bezeichnet und die Entwicklung trans-
nationaler sozialer Rechte durch den EuGH betont (vgl. bspw. Kingreen 2009 
und 2014). Andererseits haben EuGH-Entscheidungen wiederholt die Grenzen 
auf nationalstaatlicher Ebene demokratisch legitimierter Gesetzgebung offen-
bart, weshalb die Gestaltungsmacht des EuGH vielfach kritisch betrachtet 
wird. Stone Sweet spricht in diesem Zusammenhang gar von einem „Juridical 
Coup d’Etat“ (2007) bzw. einer “judicialization of politics” (2010: 7) und be-
tont, der EuGH fördere die Integration “further and faster than the Member 
States had been prepared to go on their own“ (ebd.: 5; vgl. bspw. auch 
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Interview 14). Auch andere Autoren heben die „eigenständige und eigenmäch-
tige Implementation eines institutionellen Selbstverständnisses“ hervor, „in ei-
ner Reichweite und mit einer Begründungstiefe, die vom ursprünglichen Wil-
len der Mitgliedstaaten kaum gedeckt ist“ (Lembcke o. J.: 49; vgl. auch Höreth 
2008; Grimm 2016 und die damalige Bestandsaufnahme bei Burley/Mattli 
1993: 45ff.). Dieser faktische Kontrollverlust der Mitgliedsstaaten wird 
schließlich auch aufgrund der vom EuGH selbst herangezogenen Begrün-
dungsmuster wiederholt kritisiert: „…weil sich letztendlich jede Maßnahme 
damit begründen ließe, sie diene der Marktschaffung, auch wenn der Rege-
lungsbereich eigentlich den Mitgliedstaaten vorbehalten bleiben sollte“ 
(Schieren 2010: 84). ”As a consequence, domestic law that had no discrimina-
tive motive, not even an economic motive at all, but pursued some other goal 
such as health, product safety, workplace safety etc., could be declared incom-
patible with the Treaties“ (Grimm 2016. 246; vgl. bspw. auch Scharpf/Leinen 
2012), während einer Re-Regulierung auf europäischer Ebene deutlich höhere 
Hürden gesetzt sind als dem Abbau nationaler Regulierungen (vgl. ebd. und 
‚klassisch‘ bei Scharpf 1998). Diese Debatte kann an dieser Stelle nicht vertieft 
werden, wird jedoch im Zusammenhang mit der Gesundheitspolitik (Kap. 5) 
erneut aufgegriffen. 

3.3.3 Offene Methode der Koordinierung (OMK)  

Angesichts einer zunehmenden Diskrepanz zwischen Regelungsbedarf und -
ambitionen einerseits – bspw. im Rahmen der Lissabon-Strategie – und forma-
ler Kompetenzausstattung sowie der Akzeptanz der Mitgliedsstaaten anderer-
seits bestand/besteht dringender Bedarf nach alternativen Steuerungsinstru-
menten, die diesen Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Die Gemein-
schaftsmethode mit ihrem tendenziellen „hard-law-Ansatz“ stellte im sozial-
politischen Bereich ohnehin kaum einen gangbaren Weg dar, und mit der Ost-
erweiterung verschärfte sich die Diversität der nationalen Systeme noch ein-
mal, so dass “[…] the present diversity of national social protection systems 
and the political salience of these differences makes it practically impossible 
for them to agree on common European solutions.“ (Scharpf 2002) Vor diesem 
Hintergrund wurde die Offene Methode der Koordinierung (OMK) als weiches 
Instrument europäischen policy-makings (vgl. Willert 2008: 243) geschaffen, 
die im Folgenden zunächst nur als generelle Methode diskutiert wird. Eine Prä-
zisierung mit Blick auf die einzelnen Themenfelder erfolgt in den jeweiligen 
Kapiteln, einschließlich des Forschungsstandes und der Frage der Relevanz für 
die nationalstaatliche Politikgestaltung. 

Der Ursprung der OMK liegt in der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
und dem Lissabon-Gipfel im Jahr 2000, auf dem die OMK als zentrales Mittel 
zur Umsetzung der gleichnamigen Strategie benannt wurde. Vorgesehen war 
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demnach ein vierstufiges Verfahren, in dem erstens Leitlinien festgelegt und 
mit einem Zeitplan versehene Ziele etabliert werden, zweitens die Bestimmung 
geeigneter – qualitativer und quantitativer – Indikatoren und ‚Benchmarks‘ er-
folgt, drittens die Mitgliedsstaaten diese europäisch formulierten Ziele in nati-
onale und regionale Politik umsetzen und viertens eine regelmäßige Überwa-
chung, Bewertung und ein wechselseitiger Austausch mit dem Ziel des ge-
meinsamen Lernens erfolgt (vgl. Europäischer Rat 2000: Absatz 37). An die 
Stelle quasi-gesetzgeberischer Aktivitäten tritt das Setzen eines Rahmens für 
Austausch und Lernprozesse auf freiwilliger Basis, wobei zwar keine Sankti-
onsmittel vorgesehen sind, durch ein ausgebautes Berichtswesen aber unter 
den Schlagworten ‘peer pressure‘, ‘best practices‘ und ‘naming and shaming‘ 
durchaus ein gewisser, auch öffentlich vermittelter Druck auf die nationalen 
Regierungen ausgeübt werden kann. Eine spezifische primärrechtliche Kodifi-
zierung liegt allerdings nur für die Europäische Beschäftigungsstrategie vor 
(Art. 145ff. AEUV) (vgl. Europäische Kommission 2001; Hacker 2010: 65ff.; 
Schrader 2009: 8ff.; Straßheim 2011: 2f.), die insofern eine Sonderrolle ein-
nimmt. 

In den Jahren kurz nach der Jahrtausendwende wurde das Verfahren „in der 
Hochphase sozialdemokratischer Regierungen […] auf immer neue Bereiche 
[…] übertragen“ (Schäfer 2006: 541). Neben Tätigkeitsfeldern wie der Infor-
mationsgesellschaft, Forschung und Entwicklung oder der Gründung und Ent-
wicklung innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen fallen darunter auch 
etliche sozialpolitische Handlungsfelder, nämlich der Kampf gegen soziale 
Ausgrenzung und Armut sowie Renten- und Gesundheitspolitik (vgl. ebd.: 
542; Busch 2006; Falkner 2009: 8). Auf Grundlage der europäischen Zielkata-
loge berichteten die Mitgliedsstaaten zunächst alle drei Jahre in Nationalen 
Strategieberichten (NSB) für die einzelnen von der OMK erfassten Tätigkeits-
felder über den Fortschritt ihrer Reformbemühungen. Diese nationalen Be-
richte dienen im nächsten Schritt als Grundlage der Bewertung durch Kom-
mission und Rat. Allerdings erfolgte bereits nach einem Berichtszyklus ab 
2006 das sog. ‘Streamlining‘ der OMK durch eine Zusammenführung der un-
terschiedlichen OMK-Prozesse bzw. des Berichtswesens für Soziale Inklusion 
(OMK/SI), Rente (OMK/R) und Gesundheit und Langzeitpflege (OMK/G) zur 
OMK Sozialschutz und Soziale Eingliederung (OMK/SSSI; vgl. Zeit-
lin/Barcevicius/Weishaupt 2014: 2; Hacker 2010: 68). Das Berichtswesen für 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik wurde bereits 2005 zusammengeführt 
zu den integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (vgl. Schäfer 
2006: 542; weiterführend in Kap. 4.1). Die Ziele dieser Zusammenführung um-
fassten eine Effizienzsteigerung, die bessere Integration der OMK in den Lis-
sabon-Prozess und namentlich eine bessere Verknüpfung mit der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie (vgl. Europäische Kommission 2005: 3). Damit einher 
ging die Formulierung übergeordneter Ziele für die OMK/SSSI zusätzlich zu 
den bereichsspezifischen Zielen, nämlich erstens die Förderung des sozialen 
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Zusammenhalts und der Chancengleichheit, zweitens die Unterstützung der 
Ziele der Lissabon-Strategie und drittens eine verbesserte europäische Gover-
nance durch erhöhte Transparenz und Partizipation (vgl. Europäische Kom-
mission 2005: 6).  

Tab. 7: Oberziele der OMK/SSSI (ab 2006) 
Den sozialen Zusammenhalt und die Chancengleichheit für alle fördern durch angemessene, 
leicht zugängliche, finanziell nachhaltige, anpassungsfähige und effiziente Sozialschutzsysteme 
und Prozesse der sozialen Eingliederung. 

Enge Wechselwirkung mit den Lissabonner Zielen, das Wirtschaftswachstum zu stärken und 
mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen, und mit der EU-Strategie der nachhaltigen Entwick-
lung. 

Die Governance, Transparenz und Einbeziehung von Stakeholdern bei Gestaltung, Durchfüh-
rung und Monitoring der Politik verbessern. 

Quelle: Europäische Kommission 2005: 6 

Folglich legten die Mitgliedsstaaten für den Zeitraum 2006-2008 erstmalig ei-
nen integrierten NSB Sozialschutz und soziale Eingliederung vor, in dem die 
drei Teilbereiche allerdings durch einzelne Kapitel abgebildet wurden. Die 
Zielerreichung soll durch ein breites Indikatorenset quantitativ überprüft wer-
den können, wobei die Indikatoren entweder auf die Oberziele oder konkrete 
Teilbereiche abzielen (vgl. Europäische Kommission 2009; Hacker 2010: 72; 
auf eine ausführliche Darlegung wird an dieser Stelle verzichtet, vgl. Kapitel 
4-7). Auch nachdem die Europa-2020-Strategie (vgl. Europäische Kommis-
sion 2010a) die Lissabon-Strategie als ihre Vorgängerin abgelöst hat, wird die 
OMK/SSSI nach entsprechend positiver Bewertung als „flexibles, erfolgrei-
ches und effizientes Instrument“ (Rat der EU 2011: 2 und 2011a) fortgeführt, 
wobei lediglich das Berichtswesen etwas schlanker gestaltet wird. Im An-
schluss an die Nationalen Reformprogramme (NRP) sollen die Mitgliedsstaa-
ten in den Nationalen Sozialberichten kurz über ihre Aktivitäten und Fort-
schritte berichten; Kommission und Rat fertigen keine Gemeinsamen Berichte 
mehr an, sondern die Bewertung der Fortschritte erfolgt im Jahresbericht des 
Ausschusses für Sozialschutz (SPC; Rat der EU 2011: 5). 

In der Wissenschaft ist die OMK umstritten, denn ihr Einfluss ist ”difficult 
to measure since there is no counter-factual basis of comparison at the re-
searchers’ disposal“ (Falkner 2009: 8). Ihre Befürworter betonen, sie erlaube 
trotz unterschiedlicher Sozialsysteme und „in vollem Respekt vor den unter-
schiedlichen Wegen der Mitgliedstaaten“ (Eichenhofer 2011: 1067) eine – in-
haltlich befürwortete – Ausrichtung nationaler Sozialpolitik an gemeinsamen 
europäischen Zielen. Insofern sei sie “a compromise between ‘doing nothing‘ 
(because of the difficulty of coming to agreement) and accepting undesirable 
binding provisions“ (Anderson 2015a: 31). Die OMK ermögliche damit eine 
Zusammenarbeit auch in weitgehender Abwesenheit vertraglicher Grundlagen 
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für eine europäische Sozialpolitik (vgl. Schäfer 2006: 542). Damit verlören 
Argumente wie „‘Das eigene System ist das Beste!‘, oder ‚Diese Regelung 
mag für andere gut sein, kommt für uns aber nicht in Frage!‘ […] jegliche 
Durchschlags- und Überzeugungskraft.“ (Eichenhofer 2007: 112) Gerade nach 
der Osterweiterung sei die OMK damit ein wichtiges Instrument, um europäi-
sche Handlungsfähigkeit trotz der bestehenden Diversität aufrechtzuerhalten 
und individuelle nationale Lösungen in einem gemeinsamen Rahmen zu er-
möglichen (vgl. Zeitlin 2005: 448; Stephan 2009: 126). Zudem könne die 
OMK auch ohne explizite Sanktionsmöglichkeiten durchaus erheblichen Ein-
fluss auf die Politik der Mitgliedsstaaten nehmen, bzw. über Lerneffekte und 
Diskurswandel (vgl. De la Porte/Pochet 2002; Stephan 2009: 126). Aus mit-
gliedsstaatlicher Perspektive betonen Befürworter der OMK dagegen gerade 
den Verbleib sozialstaatlicher Kompetenzen auf der nationalen Ebene: „Über 
Renten und Sozialpolitik wird weiter allein in Berlin, im Bundestag entschie-
den.“ (Merkel 2011) 

Die durchaus zahlreichen Kritiker (bspw. Büchs 2007: 152ff.; Gerlinger 
2010: 159ff.; Schnell/Wesenberg 2009: 390; Kröger 2010; Varwick 2012) da-
gegen bezweifeln einen substanziellen Einfluss der OMK auf die nationale Po-
litikgestaltung. Die OMK sei als „Preis für den Zugriff auf Kernbereiche nati-
onaler Sozialstaaten“ (Schäfer 2006: 542) lediglich eine unverbindliche Aus-
tauschplattform. In Abwesenheit harter Sanktionsinstrumente diene sie quasi 
als ‚Verkaufshilfe‘ oder ‚selektiver Verstärker‘ für Politiken und Initiativen, 
die eine Regierung ohnehin verfolgt (vgl. Zeitlin/Barcevicius/Weishaupt 2014: 
6; Visser 2005; Stephan 2009: 126) bzw. erfülle ggf. eine Sündenbock-Funk-
tion für unpopuläre Maßnahmen (vgl. Büchs 2007: 90). Nationale Akteure be-
trachteten die OMK häufig als lästig und überflüssig (vgl. Preunkert/Zirra 
2009a; Büchs/Friedrich 2005: 278) bzw. ignorierten sie (vgl. Hacker 2010; 
Botzenhard 2009: 251; Preunkert/Zirra 2009a); sie spiele letztlich keine rele-
vante Rolle im nationalen Politikprozess (vgl. Schrader 2010: 41) und habe 
ihre Ziele der verbesserten Legitimation, Effizienz und Effektivität bisher ver-
fehlt (vgl. Schnell/Wesenberg 2009: 390). Das liege auch am technokratischen 
Ansatz der Methode: „Das Politikverständnis der Offenen Methode der Koor-
dinierung ist blind für Interessenkonflikte, weil die Suche nach effektiven 
Problemlösungen einen Konsens der Akteure unterstellt.“ (Schäfer 2006: 545) 
Neben allgemeinem politischen und öffentlichen Desinteresse verweisen ei-
nige Kritiker auch explizit auf Vorbehalte gegen die OMK in der nationalen 
Verwaltung (vgl. Schmidt 2007; Preunkert 2009) und mangelnde Kenntnisse 
politischer Akteure (vgl. u. a. Preunkert/Zirra 2009a: 285; Büchs 2007: 88f.). 
Die Ausweitung der OMK und des damit verbundenen Berichtswesens habe 
außerdem zu einer „Zerfaserung der Gesamtstrategie“ (Schäfer 2006: 542) ge-
führt:  
„Die Flut von Berichten, Empfehlungen und neu geschaffenen Prozessen, die die ohnehin 
schon vorhandenen Empfehlungen anderer internationaler Organisationen oder nationaler 
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Sachverständiger zumindest teilweise duplizierten, verringerte die öffentliche Wahrneh-
mung erheblich.“ (Schäfer 2006: 542) 

Andere Kritiker sehen durchaus einen substanziellen Einfluss der OMK, wer-
fen dieser aber vor, nationalstaatliche Kompetenzen auszuhöhlen (vgl. 
Schmähl 2007: 31), bzw. mutmaßen, die OMK stelle nur einen „taktische[n] 
Zwischenschritt“ (Schulte 2006: 105) im Rahmen von Bemühungen der Kom-
mission dar, ihre Kompetenzen auszudehnen und letztlich eine Harmonisie-
rung herbeizuführen. Auch seitens der nationalen Sozialversicherungsträger 
wird die OMK aufgrund der Möglichkeit einer „versteckten Einflussnahme“ 
(Rische 2009: 7) teils kritisch beobachtet, aber zugleich durchaus als Methode 
anerkannt (vgl. bspw. Terwey 2011). Inhaltliche Kritik richtet sich gegen das 
Primat ökonomischer Zielgrößen: „Fragen zur Höhe von und zum Zugang zu 
Sozialleistungen, zur Qualität von Beschäftigungsverhältnissen sowie zur Aus-
gestaltung investiver und antizyklischer Wirtschaftspolitiken kam dabei eine 
nachgeordnete Relevanz zu.“ (Hacker 2018: 10, stellvertretend für viele) 

Weitere Kritikpunkte, die auch die durchaus diskutierte stärkere Quantifi-
zierung der Zielvorgaben (vgl. bspw. Büchs/Friedrich 2007: 272f.) nicht voll-
ständig beheben kann, betreffen bspw. die Methodik/Vergleichskriterien der 
OMK (bspw. Ruland 2003), generelle Skepsis gegenüber der Eignung von sta-
tistischen Indikatoren zur Steuerung komplexer politischer Prozesse 
(Greß/Wasem 2009; Botzenhard 2009), die Vergleichbarkeit der stark unter-
schiedlich ausgestalteten Systeme (Schmitt 2009: 323) oder die Aussagekraft 
und Verbindlichkeit der Nationalen Strategieberichte (Langejahn 2003: 43). 

Schließlich wird über den deliberativen Charakter der OMK kontrovers 
diskutiert. Während Befürworter die Einbeziehung aller Ebenen, der Sozial-
partner und der Zivilgesellschaft hervorheben (vgl. Zeitlin/Barcevicius/Weis-
haupt 2014: 5), bemängeln Kritiker eine fehlende parlamentarische Kontrolle 
und einen Mangel an faktischer zivilgesellschaftlicher Partizipation und Trans-
parenz (vgl. De la Porte/Nanz 2004; Heidenreich/Buchkremer/Zirra 2007: 
16ff.; Zeitlin 2005: 460; Stephan 2009: 126).  

Insgesamt erscheint, auch mit Blick auf die für diese Studie durchgeführten 
Experteninterviews – ohne diesen vorgreifen zu wollen –, eine skeptische Be-
trachtung der Offenen Methode der Koordinierung bzw. insbesondere ihres 
Einflusses auf die nationale Politikgestaltung und deren Akteure angebracht. 
Zudem bringt die OMK aufgrund ihrer Anlage gewisse Abgrenzungsprobleme 
für das Forschungsdesign der vorliegenden Studie mit seiner analytischen 
Trennung in Down- und Upload-Prozese mit sich, denn  
“Member State representatives continuously participate in the definition of OMC objectives, 
guidelines, targets, and indicators, allowing ’uploading‘ of domestic concepts and prefer-
ences which blurs the causal boundary between the national and European level.” (Zeitlin 
2009: 215)  
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3.3.4 Finanz- und haushaltspolitische Instrumente 

„Primäres Ziel der reformierten Economic Governance war nicht die Europäi-
sierung der Sozialpolitik. Es ist aber eine mittelbare Folgewirkung davon.“ (In-
terview 23) Bereits vor der Krise ab 2008, ab diesem Zeitpunkt aber noch ein-
mal verstärkt, kommen zunehmend indirekte Einflüsse und Mechanismen ins 
europäische sozialpolitische Spiel, deren Folgen zwar umfangreich sein kön-
nen, aber „weit schwerer zu greifen“ (Leibfried/Pierson 1998b: 83) sind. Ge-
rade deshalb stellen sie allerdings ein besonders interessantes Untersuchungs-
objekt dar und sind „[m]indestens ebenso wichtig“ (Boeckh/Huster/Benz 
2011: 122) wie die eigentliche sozialpolitische Koordinierung. 

Mit Fortschreiten des Binnenmarktprojektes entstand ein zunehmender 
Wettbewerbsdruck hinsichtlich Steuern und Sozialabgaben unter den Mit-
gliedsstaaten, zudem wurde mit der Liberalisierung von zuvor geschützten und 
teilweise im Staatsbesitz befindlichen Bereichen wie etwa Arbeitsvermittlun-
gen zumindest der “outer ring of welfare policies“ (Leibfried 2005) erfasst. 
Seit dem Beschluss der Wirtschafts- und Währungsunion entglitt zudem die 
Währungspolitik aus nationaler Kontrolle, während gleichzeitig der Stabilitäts- 
und Wachstumspakt (SWP) der Verschuldung Grenzen setzte und damit Aus-
gabensenkungen auch im sozialen Bereich katalysiert wurden (vgl. Falkner 
2009: 18). Dieser bildet das Herzstück europäischer Haushaltsüberwachung 
(vgl. Konow 2002). Zur Sicherstellung von Preisstabilität und nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, übermäßige öf-
fentliche Defizite zu vermeiden (Art. 126 Abs. 1 AEUV). Dazu soll nach Ver-
ordnung 1466/97 (Rat der EU 1997) ein Frühwarnsystem als präventive Kom-
ponente des SWP wirken und nach Verordnung 1467/97 (Rat der EU 1997a) 
ein eingetretenes übermäßiges16 Defizit in einem mehrstufigen, potentiell von 
Sanktionen begleiteten Prozess korrigiert werden. Im Verlauf der Krise zeigte 
sich allerdings, dass die bisherigen Regelungen offenbar nicht ausreichten, um 
das Entstehen gravierender Haushaltsdefizite in mehreren Mitgliedsstaaten zu 
verhindern, weshalb der SWP von Mankiw/Taylor (2008: 943) als „zahnloser 
Tiger“ charakterisiert wird. Ein Element dieses Defizits wurde in der notwen-
digen qualifizierten Mehrheit im Rat zur Durchsetzung korrektiver Maßnah-
men identifiziert, „da viele Mitgliedstaaten selbst einem Verfahren unterlagen 
oder dieses fürchten mussten, sodass ‚(potenzielle) Sünder über Sünder‘ zu 
richten hatten.“ (Heinemann/Moessinger/Osterloh 2012: 168) 

Auf Grundlage der Erkenntnis, dass eine erfolgreiche wirtschaftspolitische 
Flankierung der Eurozone auch eine fiskalische Konsolidierung ihrer Mit-
gliedsstaaten und ggf. die Verpflichtung auf strukturelle Reformen zur 

 
16  Konkretisierung in Art. 126 Abs. 2 in Verbindung mit Protokoll 12 über das Verfahren bei 

einem übermäßigen Defizit. 
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Stabilisierung der Haushalte, zur Senkung der in der Krise stark ansteigenden17 
Arbeitslosigkeit und zur Wachstumssteigerung erfordere (vgl. Europäischer 
Rat 2011), sollte daher der Stabilitäts- und Wachstumspakt gestärkt und damit 
die europäische Wirtschafts-Governance verbessert werden. Mit den Verord-
nungen 1174/2011 (Europäisches Parlament/Rat der EU 2011a und 2011c) 
wurde ein Überwachungsmechanismus zur Identifizierung gesamtwirtschaftli-
cher Ungleichgewichte in den Mitgliedsstaaten etabliert, bei dessen Auslösen 
ein Einschreiten der Gemeinschaftsinstitutionen einschließlich der Option von 
Sanktionen möglich ist.18 Weiterhin wurden mittels des aus fünf Verordnun-
gen und einer Richtlinie bestehenden sog. “Six Pack“ die Regelungen zur 
Haushaltskontrolle verschärft. Im Rahmen des sog. Europäischen Semesters 
“[whose] procedures build on, but also reformulate, the EU’s pre-existing pro-
cesses of fiscal, economic, employment and social policy co-ordination, as 
these had developed during the 1990s and 2000s“ (Verdun/Zeitlin 2018: 137) 
erfolgt nun eine jährliche Abschätzung und Bewertung der nationalen Haus-
halte zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Steuerung (s. u.; vgl. Euro-
päische Kommission 2010b). Parallel werden ein rechtlicher Rahmen für die 
Kontrolle nationaler Reformprogramme etabliert, die Rechte der Kommission 
ausgeweitet, die Unabhängigkeit der Statistikämter gestärkt und gemeinsame 
Statistik-Standards etabliert. Der reformierte Stabilitäts- und Wachstumspakt 
beinhaltet nun stärkere Sanktionsmöglichkeiten, wenn ein Mitgliedsstaat sein 
mittelfristiges Haushaltsziel oder die Annäherung an dieses verfehlt, und ein 
Defizitverfahren soll auch dann eingeleitet werden, wenn die öffentliche Ver-
schuldungsquote über dem Maastricht-Kriterium von 60% liegt und in den 
letzten drei Jahren nicht um mindestens 1/20 reduziert wurde. Zudem soll bei 
Nicht-Einhaltung des Defizit-Kriteriums von drei Prozent ein Quasi-Automa-
tismus greifen: Sanktionsempfehlungen der Kommission werden umgesetzt, 
sofern nicht eine qualifizierte Mehrheit im Rat der Europäischen Union dage-
gen votiert (diese Regelung gilt nicht für frühere Verfahrensstufen, etwa die 
Eröffnung des Defizitverfahrens an sich, die weiterhin einer qualifizierten 
Mehrheit bedarf) (vgl. Calliess/Schoenfleisch 2012; Heinemann/Moessin-
ger/Osterloh 2012; Gröpl 2013).  

Das oben angesprochene Europäische Semester beinhaltet eine Prüfung der 
nationalen Haushaltspläne vor deren Verabschiedung, indem die geplanten 
Maßnahmen der Mitgliedsstaaten auf ihre Auswirkungen auf Wettbewerbsfä-
higkeit und Haushaltskonsolidierung geprüft werden. Dazu legt die 

 
17  Hemerijck (2013: 1f.) gibt für die Jahre 2008 bis 2011 einen Anstieg von 6,5% im EU-Durch-

schnitt an (vgl. auch Eurostat 2016i). Besonders betroffen sind in zahlreichen Mitgliedsstaa-
ten junge Menschen; unter den hier betrachteten fünf Mitgliedsstaaten waren vor allem Ita-
lien und – wenngleich auf niedrigerem Niveau – Schweden von einem Anstieg der Jugend-
arbeitslosigkeit betroffen (vgl. Eurostat 2018). 

18  Diese sog. “Macroeconomic Imbalance Procedure“ (MIP) wird an dieser Stelle aufgrund des 
nur mittelbaren Sachzusammenhangs mit der hier diskutierten Fragestellung nicht weiter dis-
kutiert. 
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Europäische Kommission jeweils zu Jahresbeginn ihren Jahreswachstumsbe-
richt vor, der anschließend vom Europäischen Parlament und dem Rat der EU 
diskutiert wird. Anschließend – im März jedes Kalenderjahres – formuliert der 
Europäische Rat die politischen Leitlinien für die Mitgliedsstaaten, in deren 
Rahmen diese bis Ende April der Europäischen Kommission ihre Stabilitäts- 
bzw. Konvergenzprogramme sowie ihre Nationalen Reformprogramme (NRP) 
vorlegen. Zu diesen wiederum erarbeitet die Kommission – ggf. wiederum un-
ter Einbeziehung von Vereinbarungen aus Stabilitäts- und Konvergenzpro-
grammen – einzelne Länderspezifische Empfehlungen (country-specific 
recommendations, CSR). Diese werden im Mai veröffentlicht, diskutiert und 
ggf. überarbeitet, im Juni vom Rat der Finanzminister beschlossen und im Juli 
vom Europäischen Rat formell gebilligt. 

Der „Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirt-
schafts- und Währungsunion“, kurz Fiskalpakt, ergänzt ebenfalls das erwei-
terte Fiskalregime der Europäischen Union in Richtung einer erweiterten 
Haushaltsüberwachung und besseren wirtschaftspolitischen Koordinierung. Er 
wurde im März 2012 von den 17 Euro- und acht weiteren Mitgliedsstaaten 
unterzeichnet und trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Aufgrund der Nicht-Betei-
ligung Großbritanniens und Tschechiens (sowie bisher Kroatiens) ist der Fis-
kalpakt nicht Teil des Primärrechts, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag, des-
sen Bestimmungen vollumfänglich nur für die Mitglieder der Eurozone ver-
bindlich sind (vgl. Belke 2015; Pilz 2012; Heinemann/Moessinger/Osterloh 
2012). Der Fiskalpakt im engeren Sinne zielt mit den Art. 3-8 auf eine verbes-
serte Haushaltsdisziplin der Mitgliedsstaaten, indem zum einen die Defizitbe-
stimmungen des SWP konkretisiert bzw. verschärft werden. Ein „(nahezu) aus-
geglichener Haushalt“ ist demnach dann erreicht, wenn das konjunkturberei-
nigte Defizit 0,5% des BIP nicht überschreitet; bei Ländern mit einem deutlich 
niedrigeren Schuldenstand als den zulässigen 60% erhöht sich die maximale 
Defizitgrenze auf 1% (beide: Art. 3 Abs. 1). Weiter verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten, einen nationalen Korrekturmechanismus einzuführen, der bei er-
heblicher Abweichung vom mittelfristigen Defizitziel oder vom Pfad zu die-
sem automatisch ausgelöst werden soll (vgl. Pilz 2012; Herzmann 2012). Die 
o. g. Haushaltsvorgaben sollen „in verbindlicher und dauerhafter Art […], vor-
zugsweise mit Verfassungsrang“ im nationalen Recht verankert werden (Art. 
3 Abs. 2) – in der deutschen Debatte unter dem Schlagwort „Schuldenbremse“ 
bekannt –, während für den Korrekturmechanismus ein unabhängiger Fiskalrat 
auf nationaler Ebene vorgesehen ist (vgl. Europäische Kommission 2012). Auf 
europäischer Ebene sind im Fiskalpakt keine Sanktionsmöglichkeiten bei Ver-
stößen gegen die Haushaltsvorgaben vorgesehen, jeder Mitgliedsstaat kann al-
lerdings, wenn ein anderer Mitgliedsstaat seiner Ansicht nach die Vorgaben 
des Fiskalpakts nicht oder unzureichend implementiert hat, vor dem EuGH 
klagen, der dann ggf. eine Geldstrafe von bis zu 0,1% des BIP verhängen kann 
(vgl. Heinemann/Moessinger/Osterloh 2012). Weiterhin zielt der Fiskalpakt 
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auf eine Behebung des in Vor-Krisenzeiten wiederholt aufgetretenen Problems 
der Blockade von Defizitverfahren im Rat. Der oben beschriebene Quasi-Au-
tomatismus durch umgekehrte Mehrheitsregel im Rahmen des Six-Pack soll 
durch den Fiskalpakt ausgeweitet werden: Empfehlungen und Beschlüsse der 
Kommission sollen auch bei der Eröffnung eines Defizitverfahrens unterstützt 
werden, sofern nicht eine qualifizierte Mehrheit der Eurostaaten dagegen 
stimmt; das gilt jedoch nicht für die nachfolgenden Verfahrensstufen (Art. 7; 
vgl. Belke 2015; Pilz 2012; Calliess/Schoenflisch 2012; Heinemann/Moessin-
ger/Osterloh 2012; Herzmann 2012).  

Schließlich haben die Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Großbritanniens, 
Schwedens, Ungarns und Tschechiens im März 2011 mit dem sogenannten 
Euro-Plus-Pakt (Europäischer Rat 2011) eine stärkere Förderung von Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung sowie die Verpflichtung zur Gewährleis-
tung tragfähiger öffentlicher Haushalte und finanzieller Stabilität beschlossen 
und eine bessere wirtschaftspolitische Koordinierung anvisiert (vgl. Busch 
2012; Hilpold 2014). Wie beim Fiskalpakt handelt es sich auch beim Euro-
Plus-Pakt um ein intergouvernementales Abkommen. Die teilnehmenden Staa-
ten benennen jährlich konkrete nationale Ziele und Reformmaßnahmen; dies 
erfolgt im Rahmen der Vorlage der Nationalen Reformprogramme (NRP) in-
nerhalb des Europäischen Semesters jeweils im Frühjahr. Außerdem wurde mit 
der Verpflichtung, die Haushaltsvorschriften des SWP in nationales Recht um-
zusetzen, bereits eine nationale „Schuldenbremse“ angedacht, wie sie letztlich 
mit dem oben bereits angesprochenen Fiskalpakt installiert wurde (vgl. ebd.).  

Die Maßnahmenpakete des Six-Pack, des Fiskal- und des Euro-Plus-Pakts 
weisen damit etliche Überschneidungen auf und stellen insgesamt einen neuen 
Rahmen haushaltspolitischer Governance zur Verfügung, der zum einen hin-
sichtlich seiner sozialpolitischen Auswirkungen „noch nicht hinlänglich wahr-
genommen[..]“ (Eichenhofer 2015: 1) wird, zum anderen generell in der Lite-
ratur recht unterschiedlich bewertet wird, bis hin zum Befund eines „nicht nur 
[…] konfliktträchtigen, sondern eindeutig untergeordnete[n] Verhältnis[ses] 
der sozialen gegenüber der makroökonomischen Politik“ (bereits Lechevalier 
2004: 241). Auch Boeckh/Huster/Benz (2011: 415) konstatieren:  
„Inzwischen stehen nicht mehr so sehr die Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen über ihre Verbesserung (Artikel 151 AEUV) im Zentrum EU-europäischer Sozialpolitik, 
sondern die Kompatibilität der Sozialschutzsysteme mit der Wirtschafts-, Haushalts- und 
Beschäftigungspolitik der EU.“  

Leschke/Theodoropoulou/Watt (2015: 310) befinden zwar, die neuen haus-
haltspolitischen Instrumente seien in ihrer Gesamtheit dazu geeignet, “much 
needed policymaking coordination” zu gewährleisten, zementierten aber eine 
“longstanding but largely unjustified and unhealthy European obsession with 
fiscal deficits and public debt” bzw. ein “economic reading of social policy 
goals“ (Bekker 2013: 16). 
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Neben solchen generellen Prioritätsbewertungen wird auch die faktische Wirk-
samkeit der einzelnen Instrumente kontrovers diskutiert. Schuknecht et al. 
(2011) bemängeln den weiterhin erheblichen Interpretationsspielraum in der 
Umsetzung des SWP, das Fehlen unabhängiger Aufsichtsbehörden auf natio-
naler und europäischer Ebene und die nicht überall angemessene Unabhängig-
keit und Zuverlässigkeit von Statistikbehörden. Holler/Reiss (2011) dagegen 
sehen grundsätzlich durchaus Fortschritte durch die vollzogene Verschärfung 
des SWP; auch sie halten aber Sanktionen weiterhin für unwahrscheinlich. 
Heinemann/Jopp (2012) führen dies in erster Linie darauf zurück, dass die in-
tergouvernementalen Institutionen hinsichtlich der Durchsetzung des SWP 
nach wie vor dominieren.19 Mit Blick auf das Europäische Semester und die 
damit verbundenen Länderspezifischen Empfehlungen sehen Verdun/Zeitlin 
(2018: 138) auch ohne einen formellen Souveränitätstransfer seitens der EU-
Institutionen “a more visible and authoritative role than ever before in monito-
ring, scrutinizing and guiding national economic, fiscal and social policies, es-
pecially within the euro area.” Während Zeitlin/Vanhercke (2018) im selben 
special issue “a partial but progressive ‘socialization’ of the ‘European Semes-
ter’ of policy co-ordination, in terms of increasing emphasis on social objec-
tives in its priorities and key messages, including the Country-Specific Rec-
ommendations” konstatieren, sehen Maricut/Puetter (2018) trotz gewisser 
Verbesserungen eine anhaltende Asymmetrie zwischen ökonomischen und 
sozialen Zielen und Akteuren. Unter dem Strich bewerten Verdun/Zeitlin 
(2018: 144) das Europäische Semester dennoch als “a workable, if still imper-
fect framework for integrating EU social and economic policy co-ordination, 
without sacrificing the objectives of either process”. Fraglich ist – neben diesen 
Überlegungen bzgl. der Balance ökonomischer und sozialer Zielsetzungen – 
auch die faktische Verbindlichkeit der Länderspezifischen Empfehlungen. 
Nach Untersuchungen der Economic Governance Support Unit des Europäi-
schen Parlaments (Europäisches Parlament 2012) sind aufgrund von Umset-
zungsdefiziten bspw. häufig Empfehlungen aufeinander folgender Jahre iden-
tisch. Nach heutigem Stand kann noch nicht abschließend bewertet werden, ob 
es sich dabei um eine Art langanhaltende Anfangsschwierigkeiten (so Andor 
2012) oder um ein Dauerproblem im Sinne von non-compliance (dazu Bör-
zel/Knoll 2012; Falkner et al. 2004) handelt – für Letzteres sprechen allerdings 
die Daten der genannten Support Unit (bspw. Europäisches Parlament 2015), 
nach denen nur 6% der Empfehlungen vollständig und ca. 45% teilweise um-
gesetzt wurden. Die Eurostaaten erreichen dabei eine Umsetzungsquote von 

 
19  Auch hinsichtlich des Fiskalpakts fallen die Bewertungen ambivalent aus: Während Heine-

mann/Moessinger/Osterloh (2012) dessen Regelungen Potential attestieren, die Glaubwür-
digkeit von Standards zu erhöhen; merken Callies/Schoenfleisch (2012: 483) skeptisch an, 
dass es zwar zu einer Straffung des Defizitverfahrens komme, dieses aber „von einem Auto-
matismus […] weit entfernt“ sei. Belke (2015: 304) hält den Fiskalpakt ebenfalls für überbe-
wertet; er sei „kein[…] faktische[r] Schritt in Richtung einer Fiskal- oder politischen Union“. 
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knapp 60%, die Nicht-Euro-Staaten dagegen nur knapp über 30%. Zu etwas 
anderen Werten gelangen Darvas and Leandro (2015), nach deren Einschät-
zung die jährliche Implementierungsrate im Zeitverlauf von 40 auf 29% ge-
sunken ist, während die Kommission bei 2/3 der Empfehlungen zumindest ge-
wisse Fortschritte konstatiert (vgl. Europäische Kommission 2017d und für 
weitere Verweise Verdun/Zeitlin 2018: 140). 

Insgesamt erscheint eine seriöse Bewertung der Effektivität der Defizitbe-
grenzung mittels der Gesamtheit der neu etablierten bzw. modifizierten Haus-
haltsinstrumente schwierig und steht an dieser Stelle auch nicht im Mittel-
punkt. Erst nach Ablauf einiger Konjunkturzyklen wird sich zeigen, inwieweit 
das vorhandene Instrumentarium zum einen diesem Anspruch genügen kann 
bzw. nachjustiert werden muss, und zum anderen, inwieweit es gelingt, haus-
halts- und sozialpolitische Zielsetzungen nicht als Gegensätze, sondern als sich 
wechselseitig beeinflussende und gleichermaßen zentrale handlungsleitende 
Motive zu integrieren. Die Fragen der inhaltlichen Bewertung der Empfehlun-
gen – bzgl. der Prioritätensetzung – sowie einer unterstellten Dominanz haus-
haltspolitischer über genuin sozialpolitische Instrumente werden in den Fall-
studien aufgegriffen, in den Abschnitten 8.1.2 und 8.4 weiter diskutiert und 
schließlich in Abschnitt 8.6.1 aus dem Blickwinkel einer zukünftigen Nach-
justierung noch einmal herangezogen. 

3.3.5 Europäischer Sozialfonds 

Der Europäische Sozialfonds besteht bereits seit 1957 und unterstützt in erster 
Linie Beschäftigungschancen von Arbeitnehmern durch Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen, die Förderung geographischer und beruflicher 
Mobilität sowie die Anpassung an Wandel in der Arbeitswelt (vgl. Falkner 
2009: 5), wobei die Aufgaben schrittweise überarbeitet und der ESF in das 
weitere strukturpolitische Instrumentarium20 der EG/EU eingegliedert wurde: 
“[the ESF] is not simply a matter of throwing money at problems… It implies 
rather a willingness to act at Community level to redress the disparities be-
tween regions and between different social groups“ (Delors 1988). 

Die von Kommission und Mitgliedsstaaten gemeinsam festgelegten Priori-
täten liegen heute insbesondere auf der Anpassungsfähigkeit von 

 
20  Gemeint sind hier in erster Linie der Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Aus-

richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), die an dieser Stelle nicht wei-
ter thematisiert werden, da ihre Zielsetzung keine genuin sozialpolitische ist, wenngleich 
Überschneidungen bestehen und bspw. Puetter (2009: 163) in diesem Zusammenhang auf 
die Bedeutung „transregionaler Finanztransfers“ besonders seit der Süderweiterung der 
1980er Jahre verweist. Auch der seit 2007 bestehende und thematisch ohne Zweifel sozial-
politisch relevante Fonds zur Anpassung an die Globalisierung (EGF) wird aufgrund seines 
geringeren Umfangs (vgl. Falkner 2009: 6) an dieser Stelle nicht weiterverfolgt. Sein jährli-
ches Budget beträgt max. 500 Mio. Euro (Schmidt/Schünemann 2013: 296). 
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Arbeitnehmern durch Qualifikationsmaßnahmen, auf der Erleichterung des 
Berufszugangs für Jugendliche und Arbeitssuchende und auf der Unterstüt-
zung benachteiligter Gruppen bei der Integration in den Arbeitsmarkt (vgl. Eu-
ropäische Kommission 2015a). Das Gesamtziel kann im Einklang mit den Be-
schäftigungspolitischen Leitlinien mit dem Begriff der ‘employability‘ zusam-
mengefasst werden (vgl. auch Falkner 2009: 5; Puetter 2009: 161). Spätestens 
seit Beginn der Planungsperiode 2007-2013 ist der ESF nicht zuletzt durch die 
Mittelvergabe an Projekte, die Ziele oder nationale Prioritäten der Europäi-
schen Beschäftigungsstrategie verfolgen, faktisch eine wichtige Säule der in-
tegrierten Beschäftigungspolitik geworden (vgl. Zirra 2009: 155ff.; vgl. Euro-
päische Kommission 2004). Zudem sind die entsprechenden Maßnahmen der 
Mitgliedsstaaten an der EU-2020-Strategie sowie den Nationalen Reformpro-
grammen und Länderspezifischen Empfehlungen auszurichten (vgl. Deutsche 
Bundesregierung 2017; Levarlet/Hrelja 2018: 9). 

Die Mittelausstattung des ESF beträgt rund 10 Mrd. Euro pro Jahr; so wur-
den etwa für den Zeitraum 2007-2013 insgesamt ca. 75 Mrd. Euro zur Verfü-
gung gestellt (vgl. Puetter 2009: 161f). Dazu leisteten die jeweiligen Mitglieds-
staaten eine Kofinanzierung in Höhe von insgesamt ca. 37 Mr. Euro (vgl. Le-
varlet/Hrelja 2018: 9). Grundsätzlich gilt das Prinzip der Kofinanzierung, wo-
bei der ESF-Anteil je nach relativem Wohlstand der Region zwischen 50 und 
85, in Ausnahmefällen 95% der Gesamtkosten betragen kann (vgl. Europäi-
sche Kommission 2015a). Die Förderung fließt in zahlreiche Beschäftigungs-
projekte unterschiedlicher Größe auf lokaler, regionaler und mitgliedsstaatli-
cher Ebene, wobei sich die Mitgliedsstaaten mit der Kommission auf Pro-
gramme zur Verwendung der Fördermittel innerhalb eines jeweils siebenjähri-
gen Programmzeitraums verständigen (vgl. Europäische Kommission 2015a). 
Auch Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen dürfen und sollen sich 
an Planung und Umsetzung beteiligen.  

In der wissenschaftlichen Debatte um europäische Sozialpolitik ist der ESF 
merkwürdig absent. Angesichts des im Vergleich zu den mitgliedsstaatlichen 
Sozialhaushalten überschaubaren Gesamtbudgets mag das zwar nicht überra-
schen. So bemerken Boeckh/Huster/Benz (2011: 421), die EU könne „materi-
ell insgesamt nur in sehr bescheidenem Maße kofinanzierend und selektiv […] 
sozialpolitisch und interregional umverteilend aktiv werden.“ Dennoch ist der 
ESF zugleich, wie Puetter (2009: 162) zu Recht bemerkt, das „aus Sicht der 
Betroffenen sichtbarste Finanzierungsinstrument der EU im Bereich der Struk-
tur- und Sozialpolitik“ und erfüllt damit zumindest im Ansatz die Forderung 
nach einer stärker sichtbaren sozialen Dimension des Gemeinschaftsprojekts 
(ähnlich Interview 96). Schließlich hebt Falkner (2009: 6) hervor: “In sum, the 
EU’s social dimension is less regulatory than is often assumed. For 2006, the 
financial perspective heading for ‘structural operations’ claimed 31.6 per cent 
of the of EU’s general budget”. Unter dem Einfluss der Krise konstatieren Le-
varlet/Hrelja (2018: 9 bzw. 26) widerstreitende Konsequenzen für die ESF-
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Förderung: Während es einerseits insbesondere für die am meisten betroffenen 
Mitgliedsstaaten schwieriger geworden sei, die erforderliche Kofinanzierung 
zu leisten, sei es insgesamt gelungen, mittels ESF-Mitteln zumindest einen Teil 
der auf nationaler Ebene entstandenen Finanzierungslücken für Beschäfti-
gungsprojekte zu schließen.   
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Teil II: Europäisierung sozialpolitischer 
Handlungsfelder? 

 
Nachdem nun die Genese und Prinzipien europäischer Sozialpolitik nachvoll-
zogen und zur Verfügung stehende sozialpolitische Instrumente bzw. Kanäle 
im europäischen Mehrebenensystem diskutiert worden sind, werden im Fol-
genden dem einleitend vorgestellten Analysemodell der Studie folgend Down-
load-, Upload- und Interload-Prozesse anhand der ausgewählten Felder der Be-
schäftigungs-, Gesundheits-, Renten- und Familienpolitik identifiziert und zu-
nächst in Einzelbetrachtung, anschließend vergleichend diskutiert. Dabei fol-
gen die einzelnen Abschnitte stets dem Muster, dass zunächst ein Überblick 
über Entwicklung und Schwerpunkte des entsprechenden Handlungsfeldes auf 
europäischer Ebene erfolgt. Die anschließenden Abschnitte zu den Fallbeispie-
len beginnen mit einem Überblick über die Charakteristika und Reformen des 
jeweiligen nationalen Systems, bevor im zweiten Schritt die Down-, Up- und 
Interload-Dimension in dieser Reihenfolge systematisch untersucht werden: 

 Ist ein Einfluss auf nationale Politiken im jeweiligen Feld erkennbar? In 
welchem Ausmaß? 

 Welche Kanäle spielen dabei eine Rolle? In welchem Verhältnis stehen 
insbesondere die Offene Methode der Koordinierung und haushaltspoliti-
sche Instrumente? Inwieweit hat sich das Ausmaß der Europäisierung in 
der Krise gewandelt?  

 Verfolgen die Mitgliedsstaaten dezidiert Upload-Ambitionen im jeweili-
gen Handlungsfeld? Falls ja, in welchen Fragen und mittels welcher Kanäle 
und Strategien?  

 Findet daneben auch eine Zusammenarbeit unter den Mitgliedsstaaten ohne 
Beteiligung oder unter bewusstem Ausschluss der EU-Institutionen statt 
(Interload)? Falls ja, folgt diese stabilen Mustern unter den Mitgliedsstaa-
ten? Welcher Stellenwert wird dieser Kooperationsform zugemessen und 
welche Kanäle werden dafür genutzt?  
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4 Beschäftigungspolitik 

Das umfangreiche Feld der Beschäftigungspolitik, das die gesamte politische 
Steuerung von Angebot von und Nachfrage nach Arbeitskräften bzw. alle 
Maßnahmen umfasst, die „die Beschäftigungssituation beeinflussen und da-
rauf gerichtet sind, die vollwertige Beschäftigung für alle Arbeitnehmer zu si-
chern“ (Neubauer 2008: 62), kann an dieser Stelle nicht erschöpfend behandelt 
werden. Vielmehr steht die Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne,21 nämlich 
die „selektive – nach Gruppen, Sachbezügen, Raum und Zeit differenzierende 
– Politik der Arbeitsmarktförderung“ (Schmidt 2000: 11) im Mittelpunkt. So
werden zwar bspw. Maßnahmen zur Schaffung bzw. zum Erhalt von Arbeits-
plätzen oder Aspekte der Lohnpolitik stellenweise angesprochen, wenn sie
etwa in den Länderspezifischen Empfehlungen Erwähnung finden, der Fokus
liegt aber einerseits auf dem Sozialschutz bei Arbeitslosigkeit, also im Wesent-
lichen den finanziellen Transferleistungen bei Arbeitslosigkeit, und anderer-
seits auf Instrumenten zur Beschäftigungsförderung im Sinne einer Aktivie-
rung bisher nicht Erwerbstätiger (vgl. zu diesem engeren Verständnis bspw.
Dallinger 2016: 87). Aktivierende Maßnahmen zielen „auf die quantitative und
qualitative Steigerung bzw. Verbesserung des Arbeitskräfteangebots und um-
fassen damit mehr als die Förderung individueller Beschäftigungsfähigkeit“
(Dingeldey 2007: 824).

4.1 Entwicklung und Fokus europäischer 
Beschäftigungspolitik 

Die Beschäftigungspolitik ist auf europäischer Ebene im Vergleich zu den drei 
anderen hier betrachteten Handlungsfeldern mit Abstand am frühesten vertre-
ten gewesen, wenngleich auf zunächst niedrigem Niveau. Dies spiegelt sich 
auch in einer vergleichsweise breiten wissenschaftlichen Debatte über die Eu-
ropäische Beschäftigungsstrategie und ihre Wirksamkeit. Stellvertretend seien 
etwa Goetschy 1999 und 2003, Schäfer 2002, De la Porte/Pochet 2004, Zeit-
lin/Pochet 2005, Fischer/Tholoniat 2006, Klammer/Leiber 2008, Stephan 
2009, Zirra 2009, Van Vliet/Koster 2011 sowie Paetzold/Van Vliet 2014 ge-
nannt, wobei sich aus dieser Auflistung bereits eine Häufung in den frühen 
2000er Jahren ablesen lässt. Die umfangreichen und durchaus kontroversen 
Bewertungen der EBS-Wirkung in der Literatur werden am Ende dieses Ab-
schnitts sowie im Zuge der Diskussion der Länderfallstudien erneut 

21  Schmidt (2000: 11) verweist an selber Stelle darauf, dass ein weiteres Verständnis von Ar-
beitsmarktpolitik zumeist synonym mit Beschäftigungspolitik verwendet werde. 
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aufgegriffen. Für die einzelnen Mitgliedsstaaten lassen sich exemplarisch an-
führen: für Deutschland Zohlnhöfer/Ostheim 2007, Büchs/Friedrich 2005, 
Schäfer 2002, Büchs/Hinrichs 2007, Fleckenstein 2008; für Großbritannien 
Walker/Wiseman 2003, Le Grand/Mossialos/Long 2007, Klammer/Leiber 
2008, Geyer/Mackintosh 2005, für Schweden Köhler/Thorén/Ulmestig 2008, 
Anxo/Ericsson 2015, Ziehran 2008 und 2008a, für Italien Fana/Guarascio/Ci-
rillo 2015, Graziano 2011, Gwiazda 2011, Lodovici/Semenza 2008, Sac-
chi/Vesan 2015, Sacchi 2014 und für Polen Sissenich 2007, Wóycic-
ka/Grabowski 2007, Szylko-Skoczny 2009, Golinowska 2004, Macie-
jewska/Mrozowicki/Piasna 2016, Simieńska/Domaradzka 2008 und Palpant 
2006. Mit den Auswirkungen der Krise auf nationale Beschäftigungspolitik 
befassen sich – ohne Europäisierungsperspektive – bspw. Chung/ Thewissen 
2012 anhand der Fallbeispiele Deutschland, Großbritannien und Schweden, 
die Beiträge in dem Sammelband von Bieling/Buhr 2015 (für die Fallstudien-
länder mit Ausnahme Polens sind dies die Beiträge von Babić, Bader, 
Haug/Stoy und Hillebrand-Brem) und dezidiert unter dem Blickwinkel einer 
‚Krisen-Europäisierung‘ mit Blick auf Italien Ladi/Graziano 2014 und Sacchi 
2014.  

Bereits im EWG-Vertrag von 1957 wurde das Ziel festgeschrieben, „die 
Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer zu verbessern“ (Art. 3 lit. i 
EWG-Vertrag von 1957). 1960 wurde zu diesem Zweck basierend auf Art. 
123ff. der Europäische Sozialfonds eingerichtet, zunächst als Erstattungskasse 
für bereits durchgeführte Programme der Mitgliedstaaten (s. Kapitel 3.3.5). 
Während in den 1960er Jahren vor allem aufgrund grenzüberschreitender Be-
schäftigung notwendige Regelungen zur Portabilität sozialer Leistungen im 
Mittelpunkt standen, waren es in den 1970er Jahren Fragen der Rechte am Ar-
beitsplatz, der Gleichberechtigung (bspw. in Form der Equal Pay Directive zur 
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer und 
des daran anknüpfenden EuGH-Urteils im Fall Defrenne (Europäischer Ge-
richtshof 1971; vgl. Anderson 2015a: 93f.) sowie der Qualität der Arbeit. Zu-
dem wurde bereits 1970 ein ‚Ständiger Ausschuss für Beschäftigungsfragen 
der Europäischen Gemeinschaften’ etabliert, zusammengesetzt aus Vertretern 
der nationalen Arbeitsministerien, der nationalen Organisationen der Sozial-
partner und der Kommission. Dieser konnte aber aufgrund der großen Anzahl 
der Teilnehmer – in Abwesenheit europäischer Dachverbände – und der ver-
breiteten Wahrnehmung von Beschäftigung als nationale Angelegenheit 
ebenso wenig Erfolge vorweisen wie die auf Iniatitive des 1973 gegründeten 
Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) einberufenen ‚Dreiseitigen Euro-
päischen Beschäftigungskonferenzen‘ (vgl. Goetschy 1999: 118) zwischen 
Ende 1975 und 1978, die auf erheblichen Widerstand seitens des Arbeitgeber-
Dachverbands UNICE (heute: BusinessEurope) stießen. 

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte erfuhr die Beschäftigungspolitik 
eine erneute Belebung, nicht zuletzt auf dem Wege des Sozialen Dialogs. Ende 
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der über weite Strecken von Stillstand geprägten 1980er Jahre konnte die 
Charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer unterzeichnet werden (vgl. 
Zirra 2009: 154), und von der Verwirklichung des Binnenmarktes erwartete 
man positive Beschäftigungseffekte. Allerdings bestand weiterhin keine ei-
gene Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft für die Beschäftigungspoli-
tik, und angesichts anhaltend hoher Arbeitslosigkeit in zahlreichen Mitglieds-
staaten wurde es zum Problem, dass diese durch die EG faktisch nicht bearbei-
tet wurde: „Der Integrationsprozess geriet [Anfang der 1990er Jahre] auch des-
halb in die Krise, weil eines der innenpolitischen Kernthemen, die hohe Ar-
beitslosigkeit, in ihm keine Rolle zu spielen schien.“ (Schäfer 2002: 26) Dem-
entsprechend kam es in diesem Zeitraum zu einem beginnenden Austausch 
über nationale Arbeitsmarktpolitiken (vgl. Goetschy 1999). Ein hohes Be-
schäftigungsniveau wurde zwar mit Maastricht zu einer der wichtigsten Auf-
gaben der Union erklärt (Artikel 2 EUV-Maastricht), etwas konkreter wurden 
entsprechende Maßnahmen aber erst mit dem Weißbuch ‚Wachstum, Wettbe-
werbsfähigkeit, Beschäftigung‘ (Europäische Kommission 1993) benannt, das 
als Initialzündung europäischer Beschäftigungspolitik gelten kann (vgl. Ste-
phan 2009: 131; Zirra 2009: 160; Goetschy 1999: 120f.). Dieses griff vor allem 
angebotsseitige Maßnahmen etwa bezüglich der Flexibilität der Arbeitnehmer 
oder der Verbesserung der Berufsausbildungssysteme auf, die weitgehend un-
verbunden neben Vorschlägen zur Nachfrageseite wie öffentlichen Investiti-
onsprogrammen – auch als legitimationsfördernder Ausgleich zur WWU – 
standen (vgl. Stephan 2009: 131f.). Außerdem sollte eine doppelte Subsidiari-
tät gelten: private Beschäftigung vor öffentlicher, nationale Maßnahmen vor 
europäischen. Es blieb also vorerst bei einer reinen Koordinierung, die keine 
kohärente Gemeinschaftspolitik ermöglichte oder gar eine Harmonisierung an-
gestrebt hätte.  

Allerdings öffnete sich mit dem Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwe-
dens im Jahr 1995 ein ‘window of opportunity‘ in dem Sinne, dass die Befür-
worter einer stärkeren beschäftigungspolitischen Rolle der Europäischen 
Union deutlich gestärkt wurden (vgl. Zirra 2009: 161), auch aufgrund der Be-
fürchtung, andernfalls potentielle negative Effekte der Währungsunion auf na-
tionale und europäische Arbeitsmärkte und umgekehrt nicht mehr ausbalancie-
ren zu können (vgl. Anderson 2015a: 113; Geyer/Mackintosh 2005: 72). In der 
Folge des Europäischen Rates von Essen 1994 nahm eine aktive Beschäfti-
gungsstrategie allmählich Gestalt an, die u. a. eine Verstärkung von Aktivie-
rungsmaßnahmen, flexiblere Arbeitsmärkte, Investitionen in Aus- und Fortbil-
dung, die Verringerung von Lohnnebenkosten und spezifische Maßnahmen für 
Zielgruppen wie Jugendliche, Langzeitarbeitslose und Frauen umfasste (vgl. 
Zirra 2009: 160; Anderson 2015a: 113). Damit wurde bereits vor Ratifizierung 
des Vertrages von Amsterdam der bis heute fortgesetzte Leitlinien-Prozess ein-
geleitet (vgl. Stephan 2009: 133), der auch an schon seit den 1960er Jahren 
feststellbare Aktivitäten der OECD anknüpfte (vgl. Interview 58). 1996 wurde 
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der ‚Ausschuss für Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik‘ zu dessen Be-
wältigung gegründet, in dem je zwei Vertreter pro Mitgliedsstaat vertreten 
sind, die „in ihrem Land an der Ausarbeitung und Durchführung der Beschäf-
tigungs- und Arbeitsmarktpolitik mitwirken“ (Europäische Kommission 1996: 
Artikel 2 Abs. 1). 1997 wurde dieses Gremium in Beschäftigungsausschuss 
(EMCO) umbenannt, der heute „das zentrale Forum für die beschäftigungspo-
litischen Aushandlungsprozesse in der EU“ (Zirra 2009: 161) ist. 

Mit der Kommissionsinitiative ‚Für Beschäftigung in Europa: ein Vertrau-
enspakt‘ (Europäische Kommission 1996a), die vor allem von Schweden und 
Frankreich unterstützt wurde, und dem Europäischen Rat von Dublin Ende 
1996, der in die ‚Dubliner Erklärung zu Beschäftigung: Die beschäftigungspo-
litische Herausforderung‘ (Europäischer Rat 1996) mündete, wurde die oberste 
Priorität des Beschäftigungsziels weiter untermauert und unter irischer Präsi-
dentschaft schließlich die Grundlagen des Beschäftigungstitels im Amsterda-
mer Vertrag erarbeitet (vgl. Arnold 2002; Zirra 2009: 161). Auf dem ‚Beschäf-
tigungsgipfel‘ im November 1997 in Luxemburg wurde die Europäische Be-
schäftigungsstrategie (EBS) „[i]n Vorwegnahme des Vertrags von Amster-
dam“ (ebd.: 162) beschlossen, die ein einheitliches System zur Beobachtung 
der Beschäftigungspolitik und -entwicklung in den Mitgliedsstaaten vorsah 
(Europäischer Rat 1997; vgl. Puetter 2009: 90f.). Infolge des Wahlsiegs der 
Sozialisten in Frankreich und von New Labour in Großbritannien sowie der 
Unterstützung der Neumitglieder für einen Beschäftigungstitel im Vertrag von 
Amsterdam sah sich die deutsche Bundesregierung in ihrem Widerstand gegen 
eine solche Vertragsverankerung zunehmend isoliert (vgl. Fischer/Tholoniat 
2006; Goetschy 1999: 124) und akzeptierte diese schließlich im Rahmen einer 
Paketlösung im Gegenzug für den ihrer Präferenz entsprechenden Stabilitäts- 
und Wachstumspakt (vgl. Zirra 2009: 162; De la Porte/Pochet 2005, Rhodes 
2005: 292f). Mit dem neuen Beschäftigungskapitel wurde die EBS rechtlich 
kodifiziert und wird – wie oben bereits angesprochen – vom Beschäftigungs-
ausschuss umgesetzt (vgl. Vandenbroucke 2014: 74). Durch die Vereinbarung 
gemeinsamer Ziele und einen institutionalisierten Erfahrungsaustausch, so die 
mit der EBS verbundene Erwartung, sollten in der EU mehr und bessere Ar-
beitsplätze entstehen (vgl. Schmid 2008). Mit dem Europäischen Rat von Köln 
1999 wurden der Luxemburg-Prozess (Abstimmung der nationalen Arbeits-
marktpolitiken mittels des Leitlinienverfahrens), der Cardiff-Prozess (jährliche 
Berichte der Mitgliedsstaaten über Strukturreformen bei Güter-, Dienstleis-
tungs- und Kapitalmärkten) sowie der Köln-Prozess (makroökonomischer Di-
alog von Vertretern der Sozialpartner, der EZB und der Mitgliedstaaten zur 
Koordinierung der Lohnpolitik der Gewerkschaften sowie des Zusammen-
spiels mit der Geldpolitik der EZB; vgl. Schäfer 2002: 23f.) zum umfassenden 
‚Europäischen Beschäftigungspakt‘ zusammengefügt (vgl. ebd.).  

Unter der Führung sozialdemokratischer Regierungschefs wurde mit dem 
Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 der gleichnamige Prozess 
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initiiert, der eine stärkere sozialpolitische Flankierung (vgl. Interview 23) und 
eine über die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit hinausgehende Zielsetzung – 
in Richtung von Chancen und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt – mit sich 
brachte (vgl. Anderson 2015a: 70). Die Europäische Union sollte mittels einer 
koordinierten Sozial-, Wirtschafts-, Innovations- und Beschäftigungspolitik 
„zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum in der Welt [werden], der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusam-
menhalt zu erzielen“ (Europäischer Rat 2000). Im Zuge dessen wurden nicht 
nur die Beschäftigungspolitischen Leitlinien in den Lissabon-Prozess inte-
griert, sondern auch die Offene Methode der Koordinierung (vgl. Kap. 3.3.3; 
vgl. zum Ablauf konkret mit Blick auf die EBS Goetschy 2003: 64f.) als sozi-
alpolitisches Instrument installiert.  

Tab. 8: Säulen der EBS 1998-2002 
Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit  

Maßnahmen für Jugendliche und Lang-
zeitarbeitslose 

Übergang von passiven zu stärker akti-
ven Maßnahmen 

Modernisierung öffentlicher Arbeitsver-
waltung 

Entwicklung 
des Unter-
nehmergeis-
tes 

Anpassungsfä-
higkeit von Un-
ternehmen und 
Arbeitnehmern 
an industriellen 
Wandel 

Chancen-
gleichheit 
von Män-
nern und 
Frauen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Rat der EU 1999, 1998; Klammer/Leiber 
2008: 97, eigene Hervorhebung 

Allerdings kam es bereits kurz darauf zu einer ersten Revision der Lissabon-
Strategie: Die europäische Taskforce ‚Beschäftigung‘ unter Vorsitz des ehe-
maligen niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kok sollte eine unabhän-
gige Prüfung der beschäftigungspolitischen Herausforderungen und der nöti-
gen Reformmaßnamen vornehmen (vgl. Europäischer Rat 2003: Art. 44). In 
ihrem Abschlussbericht ‘Jobs, Jobs, Jobs‘ forderte sie in erster Linie eine hö-
here Flexibilität des Arbeitsmarktes, verstärkte Investitionen in Humankapital 
und eine effektivere Durchführung von Reformen in den Mitgliedstaaten (vgl. 
Taskforce Beschäftigung 2003). Seit 2003 werden die zuvor jährlich formu-
lierten – jedoch meist inhaltlich nicht gravierend veränderten – Leitlinien nur 
noch alle drei Jahre festgelegt (vgl. Klammer/Leiber 2008: 96), erstmalig für 
2005-2008 (vgl. Anderson 2015a: 117).   
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Tab. 9: Übergreifende Ziele der EBS ab 2003 
Vollbeschäftigung 

70 % Gesamtbeschäftigungsquote  

Mindestquote von 60 % für die Frauenbe-
schäftigung und von 50 % für die Beschäfti-
gung älterer Arbeitskräfte (55-64 Jahre)  

zusätzliche nationale Beschäftigungsquoten-
ziele 

Steigerung der Arbeits-
platzqualität 

 

Sozialer Zusam-
menhalt und sozi-
ale Eingliederung 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Rat der EU 2005a, 2007; Klammer/Leiber 
2008: 98; Anderson 2015a: 117 

2004 folgte die ‚Hochrangige Sachverständigengruppe‘ – erneut unter der Lei-
tung von Wim Kok –, die Vorschläge für eine Reform der Lissabon-Strategie 
erarbeiten sollte (vgl. Europäischer Rat 2004: Art. 48), die einer umfassenden 
Revision gleichkamen (vgl. Hochrangige Sachverständigengruppe 2004). So 
sollten die beschäftigungspolitischen und die makroökonomischen Leitlinien-
prozesse stärker verzahnt werden und damit die EBS stärker in die ‘economic 
governance‘ eingebunden werden (vgl. Stephan 2009: 140; Anderson 2015a: 
117). Dies barg jedoch aus Sicht der ‚Beschäftigungspolitiker‘ das Risiko, dass 
die GD Beschäftigung und die EBS „unter einer engeren Koordination mit 
zwei der ‚mächtigsten‘ Generaldirektionen [gemeint sind Wirtschaft/Finanzen 
sowie Unternehmen/Industrie] leiden könnte[n].“ (Zirra 2009: 201) Ohnehin 
bestanden bereits zuvor Bedenken bezüglich einer „Indienstnahme der Sozial-
politik für die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit“ (Schäfer 2002: 15). Da mit 
dem beschäftigungspolitischen Vertragstitel aber anders als bei der OMK eine 
explizite Rechtsgrundlage bestand, gelang es in schwierigen Verhandlungen, 
die Beibehaltung der EBS in weitgehend unveränderter Form durchzusetzen, 
wobei sie nun eine von drei Säulen des Gesamtprozesses darstellte (vgl. Zirra 
2009: 201ff.).  

Neben einer engeren Abstimmung mit den ökonomischen Koordinations-
prozessen durch die Zusammenführung der Beschäftigungspolitischen Leitli-
nien und der Grundzüge der Wirtschaftspolitik zu den Integrierten Leitlinien 
für Wachstum und Beschäftigung ging mit der Neuausrichtung der Lissabon-
Strategie insbesondere ab 2005 auch eine Hinwendung zum Flexicurity-Para-
digma einher (vgl. Europäische Kommission 2007; Interview 58; Puetter 2009: 
166f.; Zirra 2009: 18 und 193; Wilthagen 2005; Wilthagen/Tros 2004). Flexi-
curity wird dabei verstanden als Kompromiss aus (Einkommens-)Sicherheit 
und Arbeitsmarktflexibilität: 
“A policy strategy that attempts, synchronically and in a deliberate way, to enhance the flex-
ibility of labour markets, work organisation and labour relations on the one hand, and to 
enhance security – employment security and social security – notably for weaker groups in 
and outside the labour market, on the other hand.” (ebd.: 169) 
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Ende 2007 beschloss der Rat auf Initiative der Kommission dann auch ‚Ge-
meinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz‘ (Europäische Kommission 
2007; Rat der EU 2007), die nach Einschätzung von Zirra (2009: 186) die bis 
zu diesem Zeitpunkt bereits durchgeführten beschäftigungspolitischen Maß-
nahmen „nachträglich zu einem kohärenten, genuin europäischen Handlungs-
konzept“ (ebd.) zusammenführen. Während die Lissabon-Strategie an ihren 
“patently unrealistic targets centred on the year 2010” (Ingham et al. 2005: 
475) litt und letztlich “chronic failure“ (Barnard/de Baere 2014: 13) lieferte, 
blieb die EBS in der Anfang 2010 als ihr Nachfolger beschlossenen neuen Stra-
tegie ‚Europa 2020‘ ein zentrales Instrument (vgl. Europäische Kommission 
2010a; Rat der EU 2010b; Boeckh/Huster/Benz 2011: 244). Eine insgesamt 
höhere Beschäftigung und insbesondere eine verstärkte Partizipation von 
Frauen sowie Jüngeren und Älteren auf dem Arbeitsmarkt unter dem Leitbild 
der ‘active society‘ (Dallinger 2016: 73) bleibt dabei unverändert auf der 
Agenda. So soll als ein Kernziel die Beschäftigungsquote für Männer und 
Frauen zwischen 20 und 64 Jahren bis zum Jahr 2020 auf 75% gesteigert wer-
den (vgl. Rat der EU 2010b), wobei die Mitgliedsstaaten selbstständig über 
ihre Strategien zur Umsetzung entscheiden, im Rahmen der EBS aber Emp-
fehlungen der europäischen Institutionen und Anregungen aus anderen Mit-
gliedsstaaten erhalten. Weiterhin wurde im Rahmen der Strategie EU-2020 ein 
‘employment scoreboard‘ eingeführt, das das Monitoring von Zusammenhän-
gen zwischen Sozial- und Beschäftigungspolitik sowie der WWU verbessern 
soll (vgl. Anderson 2015a: 120; exemplarisch Europäische Kommission/Rat 
der EU 2017: 20, Tab. 19 in Kap. 8.4).  

Seit 2010 ist die Koordinierung der Europäischen Beschäftigungspolitik 
Teil des Europäischen Semesters (vgl. Anderson 2015a: 119; Abschnitt 3.3.4). 
Da im Zuge der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise die Arbeitslo-
sigkeit in der EU – wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß – stark anstieg 
und vielfach auch auf hohem Niveau verharrte, schlug die Kommission Anfang 
2012 in einem ‚Beschäftigungspaket‘ (Europäische Kommission 2012b) au-
ßerdem diverse Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor, u. a. durch 
eine Senkung von Lohnnebenkosten, Einstellungszuschüsse oder die Förde-
rung von Unternehmensgründungen. Ergänzt wurde dieses Ende desselben 
Jahres durch ein Jugendbeschäftigungspaket (Europäische Kommission 
2012c). Vor dem Hintergrund zum Teil extrem hoher Jugendarbeitslosigkeit 
und der Erkenntnis, dass diese “more responsive to the business cycle in gene-
ral“ (Europäische Kommission 2013f: 2) zu sein schien, unterbreitete die Kom-
mission darin Vorschläge bspw. zur Einführung einer ‚Jugendgarantie‘ (Ange-
bot eines Arbeits-, Ausbildungs-, Praktikums- oder Weiterbildungsplatzes in-
nerhalb von vier Monaten), zur Schaffung eines Qualitätsrahmens für Praktika 
und zur Verbesserung der Qualität und Quantität von Ausbildungsplätzen so-
wie der Mobilität junger Menschen. Diese 2013 vom Rat beschlossene Jugend-
garantie (vgl. auch Anderson 2015a: 120) setzt einen Rahmen für ab 2014 
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vorzulegende Umsetzungspläne der Mitgliedsstaaten. In ihrem Evaluationsbe-
richt nach dreijähriger Laufzeit verweist die EU-Kommission (2016d) auf 14 
Millionen Teilnehmer an Jugendgarantie-Programmen, 1,4 Millionen arbeits-
lose Jugendliche weniger und eine durchschnittliche Senkung der Arbeitslo-
sen- und NEET-Quoten in dieser Altersgruppe. Sie konstatiert aber auch ein 
noch immer „untragbar hohe[s] Niveau“ der Jugendarbeitslosigkeit (ebd.: 3) 
und verweist auf ergänzende Maßnahmen wie die ‘Youth Employment Initia-
tive‘ (Europäische Kommission 2013b), die verstärkt gezielt Regionen mit ei-
ner Jugendarbeitslosigkeit von über 25% in den Blick nimmt. Nicht nur auf-
grund ihrer Verankerung auf hoher politischer Ebene, sondern auch durch „fi-
nanzielle Anreize [aus ESF-Mitteln] als sonst selten verfügbares Plus“ (Inter-
view 55) wird die Jugendgarantie als „Positivbeispiel“ (Interview 55) ange-
führt. Beschäftigungspolitik und namentlich die Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit war damit eine der zentralen Prioritäten der seit 2014 im Amt 
befindlichen Kommission, deren Prioritätenliste das Thema Arbeitsplätze an 
erster Stelle im Titel anführt (‚Ein neuer Start für Europa: Meine Agenda für 
Jobs, Wachstum, Fairness und demokratischen Wandel‘; Juncker 2014), und 
‚Beschäftigung, Wachstum und Investitionen‘ wurde als eines der durch je 
eine/n Vizepräsidenten/-in vertretenen übergeordneten Themenfelder inner-
halb der Kommissionsorganisation verankert.  

Abschließend sollen vor dem Einstieg in die Fallstudien die rechtlichen 
Grundlagen und die institutionelle Verortung der europäischen Beschäfti-
gungspolitik mit Stand Lissabon kurz zusammengefasst werden. Grundlegend 
weist Art. 5 Abs 2. AEUV der Union für die Beschäftigungspolitik eine koor-
dinierende Funktion, insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien zu; die 
Umsetzung in konkrete Maßnahmen und Gesetze bleibt damit den einzelnen 
Mitgliedstaaten überlassen. Art. 9 AEUV stellt eine beschäftigungspolitische 
Querschnittsklausel dar, nach der auch bei Aktivitäten in anderen Politikfel-
dern grundsätzlich „den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus“ Rechnung zu tragen ist. Das eigentliche 
Beschäftigungskapitel bildet der Titel IX mit den Artikeln 145 bis 150 AEUV. 
Deren Inhalte lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Art. 145: Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie, beson-
dere Berücksichtigung der Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfä-
higkeit der Arbeitnehmer und der Anpassungsfähigkeit der Arbeitsmärkte 
an wirtschaftlichen Wandel  

 Art. 146: Beitrag der Mitgliedsstaaten zum als Angelegenheit von gemein-
samem Interesse verstandenen Ziel der Beschäftigungsförderung im Ein-
klang mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik, Abstimmung unterei-
nander unter Berücksichtigung der innerstaatlich verankerten Einbindung 
der Sozialpartner 

 Art. 147: Förderung der Zusammenarbeit, Unterstützung und ggf. Ergän-
zung mitgliedsstaatlicher Maßnahmen 
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 Art. 148: jährliche Prüfung der Beschäftigungslage durch den Europäi-
schen Rat auf Grundlage eines gemeinsamen Jahresberichts von Rat und 
Kommission, mündend in Schlussfolgerungen (Abs. 1), auf deren Grund-
lage der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung von EP, 
WSA, AdR und EMCO mit qualifizierter Mehrheit Leitlinien festlegt, die 
die Mitgliedsstaaten in ihrer Beschäftigungspolitik berücksichtigen (Abs. 
2). Die Mitgliedsstaaten übermitteln ihrerseits jährlich Berichte über die 
Durchführung ihrer Beschäftigungspolitik (Abs. 3), die durch den Rat ge-
prüft werden und ggf. auf Empfehlung der Kommission in Empfehlungen 
münden (Abs. 4). Auf Grundlage dieser Prüfung erstellen Rat und Kom-
mission ihren o. g. gemeinsamen Jahresbericht (Abs. 5). (Dies entspricht 
dem seit 2000 so bezeichneten OMK-Verfahren.) 

 Art. 149: Rat und EP können im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahrens Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit, zum Informa-
tionsaustausch etc. beschließen; dies impliziert jedoch keinerlei Harmoni-
sierung 

 Art. 150: Einsetzung eines Beschäftigungsausschusses mit beratender 
Funktion durch den Rat mit einfacher Mehrheit.  

Der Rat ist damit der zentrale Akteur innerhalb der Europäischen Bes-
chäftigungsstrategie, wenngleich “most of the actual work […] is done by […] 
national civil servants and Commission officials, whose decisions are rarely 
overturned or even discussed in the Council” (Zeitlin 2005a: 11). Dies betrifft 
vor allem das EMCO, in dem nicht nur die Leitlinien und Indikatoren (formal 
mit qualifizierter Mehrheit, informell möglichst im Konsens, vgl. Zirra 2009: 
166) abgestimmt werden, sondern auch die Diskussion der Nationalen Reform-
programme und der Empfehlungen erfolgt. Zudem kann das EMCO selbststän-
dige Stellungnahmen verfassen und ist mit anderen OMK-relevanten Aus-
schüssen, z. B. EPC und SPC, vernetzt (vgl. ebd.: 165f.). EMCO-intern beste-
hen mit der Ad-hoc-Gruppe und der Arbeitsgruppe Indikatoren zwei Arbeits-
gruppen, wobei die erstgenannte sich mit allen allgemeinen beschäftigungspo-
litischen Fragen beschäftigt und die Sitzungen des EMCO vorbereitet und in 
der Regel durch die jeweiligen Leiter der nationalen Delegationen im EMCO, 
einen hochrangigen Vertreter der GD Beschäftigung sowie den Vorsitzenden 
des EMCO-Sekretariats gebildet wird. In der zweitgenannten Gruppe dagegen 
finden Debatten über die Messung und Vergleichbarkeit nationaler Arbeits-
marktstatistiken und über geeignete Indikatoren für die EBS unter nationalen 
Statistikexperten statt (vgl. ebd.: 165ff.). Da nach der Erweiterung 2004 das 
EMCO-Plenum als zu groß wahrgenommen wurde, hat sich ein erheblicher 
Teil der Arbeit des EMCO faktisch in die Arbeitsgruppen verlagert (vgl. ebd.). 
Zudem macht spätestens mit Inkrafttreten der EU-2020-Strategie das EPC stär-
keren Einfluss geltend, das „sein Mandat breit auslegt“ und darüber auch ge-
legentlich mit EMCO und SPC in Konflikt gerate (Interview 55). Zudem habe 
sich die Rolle der Ausschüsse insgesamt stärker in Richtung politischer 
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Entscheidungen entwickelt, während der quasi-wissenschaftliche Austausch 
nicht mehr vergleichbar im Vordergrund stehe (Interview 55). 

Ein im Folgenden nicht weiter thematisierter Aspekt ist die Rolle der Sozi-
alpartner innerhalb der Europäischen Beschäftigungsstrategie (s. auch 8.3 of-
fene Forschungsfragen). Da sowohl die Sozialpartner als auch das EP nur 
schwach am Verfahren beteiligt sind, erscheint dieses Vorgehen gerechtfertigt, 
dennoch sei kurz darauf hingewiesen, dass die Leitlinien Bereiche berühren, 
die „insbesondere in den kontinental- und südeuropäischen Ländern […] zum 
Teil oder ausschließlich in der Kompetenz der Sozialpartner“ liegen (Zirra 
2009: 64). Während einige Autoren daher ein Konfliktpotential hinsichtlich 
beschäftigungspolitischer Autonomie, gering ausgeprägter Partizipationsmög-
lichkeiten (vgl. bspw. Gold/Cressey/Léonard 2007) oder der Dominanz von 
“bureaucratic, highly professionalized, not democratically legitimized and po-
litically barely controllable decision-making committees” (Heidenreich/Bi-
schoff 2008: 502) sehen, verweisen andere auf eine durchaus enge Einbindung 
der Sozialpartner bspw. in die Erstellung von Kommissionsentwürfen (vgl. 
Watt 2004: 134; Interview 50a). So können die Sozialpartner im Rahmen eines 
‚weichen‘ Konsultationsverfahrens ihren Standpunkt darlegen; diese Stellung-
nahme ist allerdings für den EMCO nicht verbindlich (vgl. Zirra 2009: 176). 

Trotz des deutlich erkennbaren Bedeutungszuwachses beschäftigungspoli-
tischer Ziele auf europäischer Ebene angesichts deren Bedeutung für die ge-
samtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit ebenso wie für genuin sozialpolitische 
Ziele wie die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut ist die Formulie-
rung rechtlich verbindlicher Zielsetzungen bisher ebenso wenig vollzogen 
worden wie eine gemeinsame Finanzierung beschäftigungspolitischer Maß-
nahmen (vgl. Puetter 2009: 168). Dementsprechend bleiben die wissenschaft-
lichen und politischen Bewertungen der EBS ambivalent (vgl. Zohlnhö-
fer/Ostheim 2007: 327). So sehen Kommentatoren zwar Erfolge der EBS „in 
prozeduraler Hinsicht […] Der substanzielle Erfolg der Strategie ist jedoch be-
grenzt.“ (Stephan 2009: 123f.) Zwar wurden die anfangs recht „allgemein und 
unbestimmt formuliert[en]“ sowie teilweise unverbunden nebeneinander ste-
henden (vgl. Zohlnhöfer/Ostheim 2007: 329) Empfehlungen im Zeitverlauf 
konkreter und insgesamt eine „kohärentere wirtschafts- und beschäftigungspo-
litische Gesamtstrategie erkennbar“ (ebd.: 330). Zudem erscheint – parallel zur 
OMK als Methode insgesamt – die EBS als Chance zur Überwindung von 
Nicht-Handeln und zur Einleitung von Lernprozessen (vgl. Anderson 2015a: 
120; Hartlapp 2009). Eventuellen Harmonisierungsambitionen sind aber nach 
geltender Vertragslage ebenso enge rechtliche Grenzen gesetzt wie durch die 
historisch bedingten und institutionell verankerten nationalen Beschäftigungs-
ordnungen und beschäftigungspolitischen Ausgangslagen faktische Grenzen 
für wechselseitige Lernprozesse entstehen (vgl. Zirra 2009: 19; Stephan 2009: 
150; Hartlapp 2009: 11). Dementsprechend bleibt der Vergemeinschaftungs-
grad gering, und es wird „zwar eine Berichtspflicht, jedoch keine Umsetzungs-
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pflicht“ (Stephan 2009: 125) für die Mitgliedsstaaten begründet, die keine 
Sanktionen fürchten müssen und überdies über den Rat relativ weitgehend die 
Kontrolle über die Formulierung der Empfehlungen behalten (vgl. Anderson 
2015a: 116f.; Barnard 2012: 94). Einer Studie von Copeland/ter Haar (2013) 
zufolge war die Effektivität der EBS zumindest im Zeitraum 2005-2009 in den 
von ihnen betrachteten zehn Mitgliedsstaaten gering bzw. nur dort zu beobach-
ten, wo Empfehlungen sich mit ohnehin geplanten nationalen Maßnahmen 
deckten. Dennoch wird im Folgenden eine Beeinflussung nationaler Beschäf-
tigungspolitik zunächst hypothetisch unterstellt und anhand des EBS-Verfah-
rens sowie seit 2010 als integraler Bestandteil des Europäischen Semesters 
(vgl. Anderson 2015a: 119) an den fünf ausgewählten Mitgliedsstaaten unter-
sucht. 

4.2 Deutschland 

Arbeitsvermittlung, die Verbesserung von Beschäftigungschancen und Entgel-
tersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit fallen – neben weiteren Aufgaben – in 
Deutschland in den Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur (früher: Bundes-
anstalt) für Arbeit (vgl. BMAS 2015: 27). Deren Verwaltungsrat ist drittelpa-
ritätisch besetzt mit Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber und der 
öffentlichen Hand (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2012). Die hier vorrangig 
betrachteten Transferleistungen untergliedern sich gegenwärtig in Arbeitslo-
sengeld I und II sowie ein sog. Sozialgeld für nicht Erwerbsfähige; es besteht 
also ein „zweistufiges System“ (Neumann 2004b: 139) aus Versicherungsleis-
tungen einerseits und Sozialtransfers andererseits. Die gesetzliche Arbeitslo-
senversicherung (AV) ist als obligatorisches beitragsfinanziertes System für 
Arbeitnehmer ausgestaltet. Die Beiträge zur AV betragen 3,0% bis zu einer 
Bemessungsgrenze von 72.600 (West) bzw. 62.400 € (Ost), wobei je 1,5% auf 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber entfallen und der Bund ggf. anfallende Defizite 
deckt (vgl. BMAS 2016).22 Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosen-
geld sind Beschäftigungslosigkeit, das Erfüllen der Anwartschaftszeit (zwölf 
Monate versicherungspflichtige Beschäftigung in den vergangenen zwei Jah-
ren; darunter bestehen Sonderregelungen), ein aktives Bemühen um einen 
neuen Arbeitsplatz, Verfügbarkeit für Vermittlungsbemühungen, eine persön-
liche Meldung bei der Agentur für Arbeit drei Monate im Voraus und die Be-
reitschaft und Fähigkeit – mit wenigen Ausnahmen –, jede zumutbare versi-
cherungspflichtige Beschäftigung anzunehmen bzw. an Eingliederungsmaß-
nahmen teilzunehmen (vgl. ebd.; BMAS 2015: 41; Boeckh/Huster/Benz 2011: 

 
22  Außerhalb des Untersuchungszeitraums der vorliegenden Studie erfolgte zum 1.1.2019 eine 

Senkung auf 2,5%. 
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234). Die Dauer der Leistungsgewährung richtet sich nach der Dauer des vor-
herigen Beschäftigungsverhältnisses und einer Alterskomponente (längere Be-
zugszeiten ab 50 Jahren). Bei einer vorherigen Beschäftigung von 24-monati-
ger Dauer beträgt die Bezugsdauer zwölf Monate; die Leistungshöhe beträgt 
67% des vorherigen (pauschalierten) Nettolohns bis zur Leistungsbemessungs-
grenze für Arbeitslose mit Kindern, 60% bei Kinderlosen (vgl. BMAS 2015: 
42). Neben dem Arbeitslosengeld I existieren weitere Leistungen wie Kurzar-
beiter- und Saison-Kurzarbeitergeld für besondere Situationen (Arbeitsausfall, 
im zweiten Fall wetterbedingter Ausfall) (vgl. ebd.: 42ff.; Boeckh/Huster/Benz 
2011: 235).  

Nach Auslaufen der Entgeltersatzleistungen des ALG I, bei nicht ausrei-
chender Höhe der Ersatzleistungen oder nicht bedarfsdeckendem Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit können alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ALG 
II und nicht Erwerbsfähige Sozialgeld bzw. -hilfe23 beziehen (vgl. BMAS 
2015: 51ff.). Für ALG II (‚Hartz IV‘) bestehen keine Anwartschaftszeiten; Be-
dingungen sind jedoch die Erwerbsfähigkeit (im Umfang von mindestens drei 
Stunden täglich), die Hilfsbedürftigkeit und das aktive Bemühen um deren Be-
endigung (BMAS 2016). Dementsprechend erfolgt eine Bedürftigkeitsprü-
fung, bei der Einkommen und Vermögen der Bedarfsgemeinschaft (des Haus-
halts) mit einigen Ausnahmen angerechnet werden (vgl. ebd.; Boeckh/Hus-
ter/Benz 2011: 236). Die Leistungshöhe orientiert sich am konkreten Bedarf 
zur Sicherung des Lebensunterhalts (§ 20 SGB II), wobei neben dem sog. Re-
gelbedarf24 (2016: 404 € pro Monat für Alleinstehende, 360 € für Partner, für 
Kinder und Jugendliche nach Alter gestuft zwischen 234 und 320 €; BMAS 
2017) auch Kosten für Unterkunft und Heizung in ‚angemessener‘ Höhe über-
nommen werden (beim Sozialgeld ebenfalls). Weiterhin werden seit 2011 im 
Zuge des ‚Bildungspakets‘ Kosten für Schul- und Kitaausflüge, Schülerbeför-
derung, Lernförderung und soziale Teilhabe bspw. am Vereinsleben teilweise 
übernommen bzw. bezuschusst (vgl. BMAS 2015: 56). Außerdem können Zu-
lagen bspw. für Schwangere und Alleinerziehende, bei Behinderung oder in 
Härtefällen sowie Einstiegsgeld zur Aufnahme einer versicherungspflichtigen 
oder selbstständigen Erwerbstätigkeit beantragt werden (vgl. ebd.: 56f.). Die 
Leistungen werden grundsätzlich für sechs Monate bewilligt, danach muss der 
Anspruch erneut nachgewiesen werden (vgl. BMAS 2016). 

Für Arbeitssuchende in Grundsicherung gilt der Grundsatz „fördern und 
fordern“ (BMAS 2015: 52). Dazu werden u. a. 

 
23  Nicht erwerbsfähige Leistungsbedürftige – darunter auch Kinder – erhalten Sozialgeld, wenn 

in ihrer Bedarfsgemeinschaft mindestens ein erwerbsfähiger Hilfsbedürftiger lebt. Dagegen 
wird Sozialhilfe gewährt, wenn der Hilfsbedürftige weder selbst erwerbsfähig ist noch in 
einer Bedarfsgemeinschaft mit Erwerbsfähigen lebt (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2016).  

24  Dieser wird jeweils zu Jahresbeginn auf Grundlage eines Mischindex angepasst (vgl. BMAS 
2016). 
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 Beratungs-, Vermittlungs-, Weiterbildungs- und Integrationsleistungen an-
geboten,  

 dabei insbesondere Maßnahmen für Unter-25-Jährige zur Vermittlung in 
Ausbildung, Arbeit oder Qualifizierung ergriffen, 

 Arbeitgeber unterstützt, die Erwerbslose einstellen, 
 dem Arbeitslosen bestimmte Pflichten auferlegt (Verfügbarkeit für das ört-

liche Jobcenter, Unterzeichnung einer Eingliederungsvereinbarung, An-
nahme jeder zumutbaren Arbeit (unter Androhung von Kürzungen oder 
Wegfall von Transferleistungen) (vgl. BMAS 2015: 52ff.). 

Das Feld der Beschäftigungspolitik ist in Deutschland seit den 1970er Jahren 
durch verschiedene Reformbemühungen angesichts anhaltend hoher Arbeits-
losigkeit geprägt. Während man zunächst auf Anreize – in Form steuerlicher 
Regelungen und Transferleistungen – für das Fernbleiben vom Arbeitsmarkt 
für Frauen sowie auf das Instrument der Frühverrentung setzte, wurden in den 
1980er Jahren angesichts hoher Langzeitarbeitslosigkeit einerseits die Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung insgesamt gestärkt bzw. verlängert, anderer-
seits Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgebaut (vgl. Zirra 
2009: 213ff.). In den 1990er Jahren wurde die Finanzierungskrise immer of-
fensichtlicher – und zugleich die hohen Lohnnebenkosten vermehrt als Be-
schäftigungsnachteil betrachtet (vgl. ebd.: 33; Scharpf 2000 und 2000a; Hin-
richs 2010: 46). In der Folge wurden 1997 die Anspruchsberechtigungen für 
die AV verschärft und die Arbeitslosenhilfe reduziert, was allerdings zu einem 
vermehrten Bezug von Sozialhilfe und einer verschärften Segmentierung in 
gut gesicherte ‚Insider‘ und zunehmend marginalisierte ‚Outsider‘ (Zirra 2009: 
216) führte (vgl. auch Eichhorst/Grienberger-Zingerle/Konle-Seidel 2008: 20). 
Neben den hohen Lohnnebenkosten gerade auch für Geringverdiener werden 
eine mangelnde Förderung von Frauenerwerbstätigkeit sowie ein ausgeprägter 
Kündigungsschutz für die nicht zufriedenstellende Beschäftigungslage zu die-
sem Zeitpunkt verantwortlich gemacht (vgl. Allmendinger et al. 2005: 63; 
Zirra 2009: 220; Kenworthy 2006: 48ff.). Eine Flexibilisierung des Arbeits-
marktes erfolgte zunächst vorwiegend innerhalb der Unternehmen durch die 
„Ausweitung interner Flexibilität“ (Zirra 2009: 217; vgl. Köhler/Struck 2008), 
bspw. in Form betrieblicher Bündnisse für Arbeit und tarifvertraglicher Öff-
nungsklauseln. Allerdings führten solche inkrementellen Reformschritte, die 
einen erweiterten Handlungsspielraum für Unternehmen schaffen sollten, nicht 
zu befriedigenden Ergebnissen (vgl. Zirra 2009: 217). 

In den Jahren 2000 bis 2005 kam es dann unter dem Schlagwort der 
‚Agenda 2010‘ zu tiefgreifenden Reformen (vgl. etwa Lessenich 2008; Din-
geldey 2007), die als “among the most amazing developments in social policies 
that occurred in the Western world during that time” (Ludwig-Mayerhofer 
2005: 95) bewertet werden. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit, stagnierender 
Beschäftigungsquoten, hoher Arbeitskosten und schlechter Beschäftigungs-
chancen spezifischer Gruppen (vgl. Neumann 2004b: 146f.) fand der 
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Aktivierungsgedanke „mit deutlichem Rekurs auf arbeitsmarktpolitisch erfolg-
reichere Länder, in erster Linie Dänemark und die Niederlande“ (Neumann 
2004b: 147; vgl. Interload, Kap. 4.2.3) verstärkt Eingang in die deutsche Be-
schäftigungspolitik. Mit dem Job-AQTIV-Gesetz von 2001 wurden erste Re-
formen in Richtung einer aktivierenden und präventiven Beschäftigungspolitik 
umgesetzt, im Sinne eines ‘window of opportunity‘ ermöglicht durch einen 
Vermittlungsskandal in der damaligen Bundesanstalt für Arbeit (BA) (vgl. Fle-
ckenstein 2008: 180). Wesentliche Eckpfeiler der Hartz-Reformen waren: 

 eine organisatorische Reform der Bundesagentur für Arbeit zur Steigerung 
der Effizienz und Effektivität von Arbeitsvermittlungsleistungen und zur 
Behebung des ‘mismatch‘ zwischen Angebot und Nachfrage, 

 die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, verbunden mit 
deutlichen Einschnitten und erhöhten Anforderungen an Arbeitslose, 

 eine punktuelle Flexibilisierung bei neuen Arbeitsverträgen,  

ergänzt durch Maßnahmen zur besseren Arbeitsmarktintegration von Frauen, 
bspw. durch die Förderung von Kinderbetreuung (s. Kap. 7.2) und Hilfen für 
Alleinerziehende (vgl. Zirra 2009: 224ff.; Neumann 2004b: 147; Pilz 2004: 
146ff.).  

Tab. 10: Agenda 2010/‘Hartz-Reformen‘ 
Organisatorische Reform Transferleistungen Flexibilisierung 

Umbenennung der Bundesan-
stalt für Arbeit in Bundesagen-
tur, Trennung Verwaltung/Ver-
mittlung, Neuordnung der Zu-
ständigkeit zwischen BA und 
Kommunen, intensivierte Be-
treuung in lokalen ‚Jobcentern‘ 
(Hartz III, 2004) 

gezieltere Profilanalyse von 
Bewerbern; Eingliederungs-
vereinbarung, one-stop-shop-
Prinzip (ein Berater pro Ar-
beitslosem) und besserer Be-
treuungsschlüssel 

PersonalServiceAgenturen 
(PSA) bei allen Arbeitsämtern; 
Förderung von Leiharbeit und 
‚Ich-AGs‘ (durch Zuschüsse 
und steuerliche Erleichterun-
gen) 

Anhebung der Verdienst-
grenze für geringfügige Be-
schäftigung auf 400 € (Mini-

max. Bezugszeitraum ALG I 
nur noch zwölf bzw. 18 Monate 
(für Über-55-Jährige) statt wie 
zuvor 32 

Abschaffung der faktisch un-
befristeten steuerfinanzierten 
Arbeitslosenhilfe und Zusam-
menlegung mit Sozialhilfe zum 
ALG II – damit partielle Aufhe-
bung der statusbezogenen Si-
cherungslogik 

schärfere Zumutbarkeitsre-
geln (faktische Aufhebung des 
bereits zuvor geschwächten 
Berufs-, Gehalts- und Qualifi-
kationsschutzes) und höhere 
Mobilitätsanforderungen 

Leistungskürzungen bei Nicht- 
oder verspäteter Meldung 

Einführung von ‚Ein-Euro-
Jobs‘ 

in Kleinbetrieben bis fünf Mit-
arbeiter kein Kündigungs-
schutz bei befristeten Neu-
einstellungen 

Ermöglichung flexibler Be-
triebsvereinbarungen durch 
Öffnungsklauseln in Tarifver-
trägen 

aber keine generelle Aufwei-
chung des Kündigungsschut-
zes; nur in Randbereichen 
sowie durch Ausweitung von 
Zeitarbeit und befristeten Ar-
beitsverträgen 
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Job, keine Sozialbeiträge für 
Arbeitnehmer, Pauschale von 
25% für Arbeitnehmer), für 
‚Midi-Jobs‘ (400-800 €) gestaf-
felte Arbeitnehmer- und volle 
Arbeitgeberbeiträge  

(Hartz I und II, 2002 und 2003) 

(Hartz IV, 2005) 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Neumann 2004b: 147ff.; Zirra 2009: 224ff.; 
Boeckh/Huster/Benz 2011: 207f., 229ff., 240ff.; Pilz 2004: 146ff.; Fleckenstein 2008: 178f. 

Mit den Reformen der frühen 2000er Jahre haben sich die „arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente, Prioritäten und nicht zuletzt Leitbilder erheblich verändert“ 
(Neumann 2004b: 149). So erfolgte eine Verschiebung von einer versorgenden 
zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, begleitet durch mehr individuelle 
Verantwortung und Flexibilität (vgl. Dingeldey/Gottschall 2001: 36), und von 
Lohnersatz- zu Basisleistungen (Hinrichs 2010: 45). Fleckenstein (2008: 178) 
konstatiert daher “[with the reform,] the ‘frozen‘ welfare state of Germany crit-
ically broke with the conservative path of welfare.“ Hinsichtlich der Bewer-
tung der Reformen wird insgesamt eine Verringerung der Arbeitslosenzahlen 
ebenso positiv verbucht wie eine Senkung der Dunkelziffer, also arbeitsloser 
Personen, die ihnen zustehende Leistungen nicht in Anspruch nehmen (vgl. 
Boeckh/Huster/Benz 2011: 248). Allerdings profitierten „insbesondere die Ge-
ringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen nur in geringem Umfang von den 
Verbesserungen […] und [werden] auf ein zunehmend prekäres Segment am 
Rande des Arbeitsmarkts verwiesen“ (Zirra 2009: 239). Zudem dominiere der 
“coercive and recommodifying character of this legislation […] while positive 
activation […] remains relatively modest“ (Fleckenstein 2008: 179). Unter den 
vorherigen Arbeitslosen- und Sozialhilfeempfängern waren zudem mehrheit-
lich finanzielle Einbußen durch die Reformen zu verzeichnen, während die 
faktische Bezugsdauer solcher unbefristeter Leistungen nicht verkürzt werden 
konnte (vgl. Boeckh/Huster/Benz 2011: 249; Dallinger 2016: 92), und das nun-
mehr etablierte Mindestsicherungssystem wirkt „zwar einerseits flächende-
ckend […], ist […] aber andererseits nicht armutsfest.“ (Boeckh/Huster/Benz 
2011: 284; zur Reformbilanz auch WSI-Mitteilungen 2014).  

Nach diesen „tiefgreifenden leistungsrechtlichen sowie administrativen 
Strukturverschiebungen“ (Boeckh/Huster/Benz 2011: 229) erfolgten in den 
darauffolgenden Jahren weitere Maßnahmen: 

 Im Jahr 2007 konnte der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung auf-
grund der sinkenden Anzahl von ALG1-Beziehenden von 6,5 auf 4,2% und 
2008 auf 3,3 Prozent gesenkt werden (vgl. Hinrichs 2010: 63). 

 Die Rezession infolge der weltweiten Finanzkrise ab 2007 wurde im We-
sentlichen durch einen umfassenden Einsatz des Instruments der Kurzar-
beit bewältigt (vgl. Boeckh/Huster/Benz 2011: 127; Chung/Thewissen 
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2012: 29f.). Durch die Zahlung eines kompensierenden Kurzarbeitergeldes 
sollte „die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt von der Wirtschaftskrise 
entkoppelt werden.“ (Haug/Stoy 2015: 39) Dazu trug der Bund nicht nur 
60% der Einnahmeeinbußen, sondern übernahm zudem in den Jahren 2009-
11 auch in den ersten sechs Monaten die Sozialversicherungsbeiträge der 
Betroffenen zur Hälfte und anschließend vollständig. Zudem wurde die Be-
zugsdauer über die normale Maximalspanne von sechs Monaten hinaus 
ausgedehnt auf bis zu 24 Monate (vgl. ebd.: 39ff.). 

 Das Bundesverfassungsgericht beanstandete im Februar 2010 das Zustan-
dekommen der Regelsätze in der Grundsicherung, insbesondere für Kinder 
und im Bildungsbereich, und forderte eine dann auch erfolgte Nachbesse-
rung (vgl. Boeckh/Huster/Benz 2011: 128 und 286).  

 Zum 1.1.2015 wurde mit dem „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ 
vom Sommer 2014 ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn für Arbeit-
nehmer eingeführt, der zunächst 8,50 € brutto pro Stunde betrug und zum 
1.1.2017 auf 8,84 € brutto pro Zeitstunde erhöht wurde. Höhere Branchen-
mindestlöhne behalten ihre Geltung; für einzelne Gruppen gelten Ausnah-
men und die Anpassung erfolgt per Beschluss einer Mindestlohnkommis-
sion (vgl. BMAS 2018). 

Im Ergebnis – allerdings auch vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Lohn-
zurückhaltung über einen erheblichen Zeitraum, einer deutlichen Zunahme 
atypischer Beschäftigungsformen und einer Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors, die vielfach durchaus kritisch betrachtet werden (vgl. stellvertretend für 
viele den Sammelband von Bosch/Weinkopf 2007; Kalina/Weinkopf 2012; 
Boeckh/Huster/Benz 2011: 215f. und 249) –, weist Deutschland mittlerweile 
eine Beschäftigungsquote von 78% (unter den 20- bis 64-Jährigen) auf und 
liegt damit hinter Schweden auf Platz 2 unter den EU-Mitgliedsstaaten (Statis-
tisches Bundesamt 2016, Daten von 2014; zur Diskussion der Reformergeb-
nisse bspw. auch Dorn et al. 2017). 

4.2.1 Download 

Deutschland stellt für die EBS und die OMK insgesamt aufgrund seiner föde-
ralen Struktur, häufigen Koalitionsregierungen und starken Sozialpartner so-
wie Wohlfahrtsverbände einen potentiell komplizierten Anwendungsfall dar 
(vgl. Büchs/Friedrich 2005: 250). Aufgrund des Charakters der NAP/NRP als 
“activity report by the government to the European level“ (ebd.: 258) unter 
relativer Vernachlässigung anderer nationaler Akteure – Sozialpartner, Län-
der, Bundestag – relativiert sich dieser Befund jedoch (vgl. ebd.: 257ff.).25 Als 

 
25  Büchs/Friedrich (2005: 257ff.) verweisen diesbezüglich u. a. auf eine geringe Intensität der 

entsprechenden Debatten im Bundestag, die Nicht-Reflexion gegensätzlicher Präferenzen 
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Prüfstein für einen möglichen europäischen Einfluss auf die deutsche Beschäf-
tigungspolitik bietet sich in erster Linie der mit den frühen 2000er Jahren er-
folgte Paradigmenwechsel an, denn er stellt nicht nur die bei Weitem markan-
teste beschäftigungspolitische Neuorientierung im Einklang mit “the EU’s em-
phasis on ‘employment-friendly’ welfare reforms“ (Aurich/Schüttpelz 2011: 
80) dar, sondern fällt auch zeitlich in die Frühphase der Europäischen Beschäf-
tigungsstrategie, weshalb ein europäischer Einfluss zunächst plausibel er-
scheint (vgl. ebd.).  

In der Tat weisen die Nationalen Aktionsprogramme (NAP) große Über-
einstimmungen mit den Beschäftigungspolitischen Leitlinien und den Empfeh-
lungen für Deutschland auf. So wurde im NAP 1999 angekündigt, „aktiven 
Maßnahmen eindeutigen Vorrang vor passiven Lohnersatzleistungen zu ge-
ben“ (Deutsche Bundesregierung 1999: 4 und 22ff.), zielgruppenspezifische 
Maßnahmen vor allem für Jugendliche wurden markant betont (ebd.: 4f. und 
12ff.) und – auch in den Folgejahren – der Schwerpunkt u. a. auf Maßnahmen 
zur Verhütung von Langzeitarbeitslosigkeit und zur Integration älterer Arbeit-
nehmer gelegt, auch in Reaktion auf die entsprechenden Empfehlungen des 
Rates für Deutschland (vgl. Deutsche Bundesregierung 2000: 44ff.). Dabei fin-
den sich wiederholt Formulierungen wie die nachhaltiger Strukturreformen „in 
vollem Einklang“ mit europäischen Zielen (Deutsche Bundesregierung 2001: 
4), und diese Kompatibilität wird bspw. anhand des Job-AQTIV-Gesetzes („im 
Sinne eines ‚Förderns und Forderns‘“) noch einmal unterstrichen (Deutsche 
Bundesregierung 2002a: 4). Auch in der entsprechenden Gesetzesbegründung 
findet sich ein Verweis auf die Leitlinien, und der Bezug auf die in der EBS 
für Deutschland formulierten Reformschwerpunkte – stärkere Aktivierungs-
orientierung, Deregulierung und Flexibilisierung, lebenslanges Lernen, Förde-
rung der Erwerbstätigkeit von Frauen und Schaffung von Anreizen zur Ar-
beitsaufnahme über Steuer- und Sozialleistungssystem (vgl. bspw. Rat der EU 
2003a: 24) – ist deutlich erkennbar:  
„Die Reform soll damit dazu beitragen, dass […] insbesondere Langzeitarbeitlosigkeit […] 
abgebaut oder vermieden werden k[ann]. Im Zuge ihrer Umsetzung wird ein Beitrag zur 
Herstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt geleistet. Die 
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird betriebsnäher ausgestaltet. Außer-
dem werden Anreize für den Einstieg in lebenslanges Lernen geschaffen.“ (Deutscher Bun-
destag 2001) 

Auch der Bericht der Hartz-Kommission stellt einen expliziten Bezug zur eu-
ropäischen Ebene her:  
„Die Kommission ‚Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt‘ hat in ihrem Bericht Vor-
schläge entwickelt, die im Kontext dieser ausgewählten EU-Leitlinien stehen und die 

 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den Berichten sowie die sehr unterschiedliche Be-
schäftigungs- und damit Interessenlage sowie die späte und wenig intensive Einbindung der 
Länder. 
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geeignet sind, in die nächste Berichterstattung der Bundesregierung im Hinblick auf die 
schnelle und effiziente Operationalisierung einzugehen.“ (Kommission Moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt 2002: 342) 

Im 2003er-Bericht hebt die Bundesregierung hervor, sich mit der Agenda 2010 
die Ziele der EBS „in vollem Umfang zu eigen gemacht“ zu haben (Deutsche 
Bundesregierung 2003: 4 und 5ff.). Auch die in der Reformstrategie 2005-
2008 benannten sechs Prioritäten decken sich nach Einschätzung der Bundes-
regierung weitgehend mit europäischen Zielen (vgl. Deutsche Bundesregie-
rung 2007: 3), und 2007 wird Deutschland “good progress“ insbesondere bei 
der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und bei der Verbesserung der öf-
fentlichen Finanzlage, weniger dagegen im Bereich der strukturellen Arbeits-
losigkeit attestiert. Handlungsbedarf bestehe weiterhin bei der Integration Ge-
ringqualifizierter in den Arbeitsmarkt, u. a. durch Modifikationen der steuerli-
chen Regelungen und Sozialleistungen sowie eine effektivere Vermittlung 
(Rat der EU 2007a). Im Nachfolgedokument für 2008-2010 werden im Ein-
klang mit diesem Befund trotz einer „Reformdividende“ weitere Strukturrefor-
men und die Fortsetzung des Konsolidierungskurses in Richtung langfristiger 
finanzieller Tragfähigkeit angekündigt (vgl. Deutsche Bundesregierung 
2008a: 5 und 22ff.; s. u.). Der Bericht enthält außerdem eine ausführliche Liste 
konkreter Maßnahmen zu den einzelnen für Deutschland formulierten ‘points 
to watch‘ und der angesprochenen Empfehlung, vor allem hinsichtlich der Ver-
besserung des Wettbewerbsrahmens bei Dienstleistungen, des Vorgehens ge-
gen strukturelle Arbeitslosigkeit und eben der Sicherung der langfristigen fi-
nanziellen Tragfähigkeit (ebd.: 38ff.).  

In den Aktionsplänen bzw. später Reformprogrammen werden also die eu-
ropäischen Leitlinien und Empfehlungen durchweg detailliert aufgegriffen, zu-
meist ihre Kongruenz mit den ergriffenen Reformschritten betont und deren 
Erfolge durchaus von EU-Seite – teilweise mit Einschränkungen – anerkannt; 
so heißt es bspw. im Joint Report on Social Protection 2009:  
“Germany has achieved good progress in terms of ensuring that the labour market reforms 
support the long-term unemployed and people furthest from the labour market. It has fur-
thermore adopted a large number of measures to support specific target groups, such as 
younger people or older workers. However, the situation of low-skilled workers remains 
unsatisfactory“ (Europäische Kommission 2009e). 

Auch die Länderspezifischen Empfehlungen 2009 wiederholen einige länger-
fristig auf der Agenda verbleibende Punkte wie den Abbau struktureller Ar-
beitslosigkeit, eine aus Sicht der europäischen Institutionen notwendige Ver-
besserung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Dienstleistungssektor und 
insbesondere für freiberufliche Dienstleistungen, Qualitätsverbesserungen bei 
der Arbeitsvermittlung sowie eine Stärkung des Flexicurity-Gedankens (Rat 
der EU 2009c). 

Die Befunde bzgl. des Einflusses der EBS auf Deutschland in der Literatur 
sind ambivalent: So sieht Zirra (2009: 218) „starke Parallelen zu den Zielen 
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europäischer Beschäftigungspolitik“ (vgl. auch Aurich/Schüttpelz 2011: 84) 
bzw. den “paradigmatic change of LMP largely inspired by the EES“ (Preun-
kert/Zirra 2009: 193) und belegt dies mit konkreten Verweisen auf die EBS in 
den entsprechenden Gesetzesvorlagen. Die Trennung von beitrags- und steu-
erfinanzierten Leistungen für Arbeitslose sei nicht nur für Deutschland ein 
„Riesenschritt“ gewesen, sondern sei zumindest auch auf europäische Ein-
flüsse zurückzuführen, „die Frage ist, wie sehr“ (Interview 85). Ein weiteres 
Beispiel stellt das ‚Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit‘ 
von 1998 dar, dessen Fokus an die zentralen Inhalte der EBS anknüpft, wenn-
gleich angesichts früherer Ankündigungen etwa im SPD-Wahlprogramm le-
diglich ein verstärkender Effekt zu vermuten ist (vgl. Zohlnhöfer/Ostheim 
2007: 335f.). Auch beim den Hartz-Reformen vorangehenden Job-AQTIV-
Gesetz, das die Neuausrichtung zugunsten einer aktivierenden Arbeitsmarkt-
politik einläutete, wurde ein solch expliziter Bezug auf die EBS seitens der 
deutschen Bundesregierung hergestellt (s. o.; vgl. Schäfer 2002: 30; Zohlnhö-
fer/Ostheim 2007: 336). Zirra (2009: 225) sieht hier sogar den „offensichtlichs-
ten Einfluss der EBS auf das deutsche Feld der Beschäftigungspolitik“. 
Büchs/Friedrich (2005: 264) verweisen außerdem auf die Beschränkung von 
Frühverrentungsmöglichkeiten – bis dahin über weite Strecken ein beliebtes 
Instrument deutscher Arbeitsmarktpolitik –, bei der die EBS bzw. die Auffor-
derungen des Rates seit 1999 (bspw. Rat der 2001c), diese Politik aufzugeben, 
zumindest als “external support“ gewirkt hätten, wobei zum einen dezidiert die 
europäische Kritik aufgegriffen und zum anderen mittels befristeter Lohnzu-
schüsse bei der Einstellung Älterer, der Erleichterung von Befristungen für äl-
tere Arbeitnehmer sowie der Verkürzung der Maximalbezugsdauer von Ar-
beitslosengeld faktisch eine „Pfadabweichung“ (Zohlnhöfer/Ostheim 2007: 
338) vorgenommen wurde (vgl. ebd.). Teilweise finden sich im Kontext der 
Hartz-Reformen gar quantitative Vorgaben – bspw. zum Verhältnis von Ar-
beitslosen und Vermittlern –, die „im Wortlaut“ (Zirra 2009: 227) der EBS 
entstammen.26 In diesem Kontext sei mit dem Berichtsverfahren eine intensi-
vere Beschäftigung mit “the monitoring and evaluation side of policy-making, 
which has been relatively underdeveloped in Germany“ (Büchs/Friedrich 
2005: 262) eingeleitet worden. Zudem sei auch am Vokabular deutlich abzu-
lesen, dass ein europäischer Referenzrahmen durchaus Verwendung finde: 
“terms such as employability, activation […] and lifelong learning have en-
tered labour market policy discourse“ (ebd.: 263; vgl. Zohlnhöfer/Ostheim 
2007: 336).  

Allerdings stehen dem kritische Stimmen gegenüber, die einen derart un-
mittelbaren Einfluss der EBS verneinen. So betrachten bspw. Büchs/Hinrichs 
den EU-Einfluss auf die Agenda 2010 als unklar, wenngleich durchaus eine 

 
26  Ähnliches gilt für den Ausbau der Kinderbetreuung bzw. das Tagesbetreuungsausbaugesetz 

von 2004, das im Abschnitt 7.2 zur Familienpolitik behandelt wird, seinen europäischen 
(Teil-) Ursprung jedoch ebenfalls in der EBS hat. 
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Annäherung an einen europäischen “third way“ und ein gewisser Trend in 
Richtung “basic security“ (Büchs/Hinrichs 2007: 24 bzw. 26) festzustellen 
seien. Nach Aurich/Schüttpelz (2011: 86) schwankte das Ausmaß europäi-
schen Einflusses sowohl im Zeitverlauf als auch bezüglich unterschiedlicher 
Reforminhalte. Ihr Befund lautet, dass in der späteren Phase der Hartz-Refor-
men häufiger europäische Bezüge hergestellt worden seien als zu Zeiten des 
Job-AQTIV-Gesetzes, wenngleich dieses mit seiner Orientierung an Flexicu-
rity eher europäischen Grundsätzen entsprochen habe als die rekommodifizie-
renden Hartz-Reformen (vgl. ebd.). Fleckenstein (2008) sucht Erklärungsfak-
toren vorwiegend auf der nationalen Ebene und verweist auf die ambivalente 
Rolle der Hartz-Kommission, bestehend aus 15 Vertretern der Wissenschaft, 
der Sozialpartner, des Arbeitsministeriums sowie der Länder und Kommunen. 
Diese werde zwar vielfach – neben ‘leadership‘ des damaligen Bundeskanzlers 
Gerhard Schröder – als zentraler Ursprung und Player der Reformen angeführt 
(bspw. Klammer/Leiber 2008: 120; Zohlnhöfer/Ostheim 2007: 337), sei aber 
ihrerseits maßgeblich von einem Expertenforum der Bertelsmann-Stiftung so-
wie der anschließenden Arbeit einer mit diesem personell verzahnten ministe-
riellen Arbeitsgruppe beeinflusst gewesen (vgl. Fleckenstein 2008: 178 und 
183ff.), die wiederum aufgrund partieller Inspiration aus Dänemark, den Nie-
derlanden und vor allem Großbritannien (vgl. ebd.: 185; Kap. 4.2.3) allerdings 
eine gewisse Interload-Komponente aufweist. Das der Reform vorangehende 
policy learning, das Fleckenstein als komplementär zu interessen- und kon-
fliktbasierten Erklärungen versteht (vgl. Fleckenstein 2008: 182), beinhaltet 
damit zwar eine gewisse europäische Komponente, innenpolitische Faktoren 
werden jedoch als ebenfalls zentral erachtet.  

Auch andere wenden gegen die These einer quasi unmittelbaren Europäi-
sierung ein, dass diese die Beharrungskraft etablierter Systeme unterschätze, 
etwa durch systemische Inkongruenzen, politisch-bürokratische Kultur und 
Akteursinteressen bspw. seitens der Sozialpartner, an denen etwa die ange-
dachte Job-Rotation faktisch gescheitert sei (vgl. Zirra 2009: 235).27 Ähnliches 
konstatieren Zohlnhöfer/Ostheim (2007: 341) für die wiederholten Aufforde-
rungen des Rates, das Steuersystem mit Blick auf die Erwerbstätigkeit von 
Frauen zu prüfen – de facto: das Ehegattensplitting28 (s. auch Kap. 7 zur 

 
27  Die Rolle der Sozialpartner wird an dieser Stelle nicht vertiefend behandelt. Festzuhalten ist 

an dieser Stelle, dass sie durchaus intensiv in die europäische Dimension der Beschäftigungs-
politik eingebunden wurden, etwa durch informelle Stellungnahmen und Arbeitstreffen 
bspw. zu den Nationalen Aktionsplänen, bspw. der DGB aber einer Mitverantwortung für die 
NAP ablehnend gegenüberstand (vgl. Zirra 2009: 292f.). Auch die Rolle der deutschen Bun-
desländer wird hier nicht weiter behandelt, zumal keine Zustimmungspflicht bspw. zu den 
NAP besteht; diese hatten sich einen Vertreter im EMCO erkämpft, diese Position dann aber 
zunächst nicht wahrgenommen. Seit 2004 wurde sie durch Brandenburg besetzt (vgl. ebd.).  

28  Aufgrund des sog. Splittings erzielen Ehepaare bei einer traditionellen Rollenverteilung, in 
der der Mann in Vollzeit arbeitet und die Frau zu Hause bleibt, den größten steuerlichen 
Vorteil (vgl. Rüling/Kassner 2007: 83). 
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Familienpolitik) abzuschaffen oder zu reformieren. Auch aufgrund des “low 
public profile“ (Büchs/Friedrich 2005: 262) der EBS betrachten bspw. 
Büchs/Hinrichs diese und die Lissabon-Strategie daher eher als willkommene 
Argumentationshilfe zur Durchsetzung teils unpopulärer Reformen seitens na-
tionaler Akteure denn als ‚Blaupause‘ dieser Reformen – zugleich allerdings 
auch als „Kritikhilfe“ für die Opposition (Büchs/Hinrichs 2007: 29 und 37).  

Die befragten Experten bewerten den europäischen Einfluss auf die ge-
nannten Reformen als eher gering, wenngleich die Abgrenzung zu Interload-
Prozessen etwa mit den Niederlanden, Großbritannien, Dänemark oder Öster-
reich nicht trennscharf ausfällt (Interviews 64, 67), und verweisen vor allem 
auf eine abnehmende (wahrgenommene) Bindungswirkung der OMK im wei-
teren Verlauf. Diese habe von Beginn an nur Impulse gegeben, die allenfalls 
langfristig eine gewisse Konvergenz befördern (Interview 85), habe zudem an 
„Schärfe“ und „politischer Wahrnehmung“ verloren (Interview 55), und wenn-
gleich sie formal weitergeführt wird und Deutschland dies auch rhetorisch un-
terstütze, beschränke sie sich gegenwärtig weitgehend auf einen „freundli-
che[n] Austausch“ (Interview 55). Exemplarisch lasse sich der lückenhafte 
Outcome der OMK an der anhaltend hohen Langzeitarbeitslosigkeit ablesen – 
einem Feld, auf dem offenbar entsprechende Lernprozesse ausbleiben bzw. 
durch systemimmanente ‚Beharrungskräfte‘ verhindert würden (Interview 65). 
Überhaupt sei die EBS nie eine wirklich abgestimmte Strategie zur Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit gewesen, insbesondere aufgrund der fehlenden fi-
nanziellen Seite (Interview 85). Zugleich habe man gegenwärtig „nichts Bes-
seres“ (Interview 64) als die OMK. Auf Verwaltungsebene funktioniere diese 
bzw. der Austausch mit anderen Mitgliedsstaaten und deren Institutionen, ins-
besondere über das Netzwerk der Public Employment Services (PES, s. 4.2.3) 
zudem sehr gut, und konkret bei der grenzüberschreitenden Vermittlung habe 
es u. a. durch die Plattform EURES erhebliche Fortschritte gegeben (Interview 
85). Auch habe sich nicht zuletzt durch einen gewissen „Indikatorendruck“ die 
Perspektive bspw. im Vergleich zur innerstaatlich verengten Debatte der 
1980er Jahre maßgeblich erweitert (Interview 65). Für eine sinnvolle Fortset-
zung werde derzeit intensiv nach stärker „ergebnisorientierten“ Entscheidun-
gen gesucht, die bspw. stärker verbindliche Mindeststandards und vor allem 
eine bessere Verankerung auf höherer politischer Ebene – etwa nach dem Vor-
bild der auf Ministerebene beschlossenen ‚Jugendgarantie‘ – beinhalten könn-
ten (Interviews 55, 67). Andererseits sei auch die Jugendgarantie zwar ein rich-
tiger Ansatz, aber immer noch mit zu geringen Mitteln ausgestattet, und die 
beschäftigungsfördernde Komponente, die trotz schon länger vorhandener rhe-
torischer Bekenntnisse erst in der Krise wirklich an Bedeutung gewonnen 
habe, laufe daher Gefahr, zu reinem “window-dressing“ (Interview 75) zu ver-
kommen. 

Die Empfehlungen und Strategieberichte der Folgejahre werden aufgrund 
der Integration der Beschäftigungspolitischen Leitlinien in das Europäische 
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Semester im Folgenden unter der Perspektive haushaltspolitischer Instrumente 
behandelt. Ein Einfluss des europäischen haushaltspolitischen Rahmens ist an-
gesichts der doppelten finanziellen Relevanz der Beschäftigungslage – auf der 
Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite – grundsätzlich naheliegend. So finden 
sich im Zuge des Stabilitätsprogramms Anfang der 2000er Jahre wiederholt 
Forderungen nach einer anhaltenden Lohnzurückhaltung, einer weiteren Fle-
xibilisierung des Arbeitsmarktes, insbesondere der Förderung der Beschäfti-
gung Älterer, Geringqualifizierter und von Frauen, u. a. mittels verbesserter 
steuerlicher Anreize (vgl. exemplarisch Europäische Kommission 1999; Rat 
der EU 1999a; Europäische Kommission 2002; Rat der EU 2002a).  

Von 2003 bis 2007 und erneut von 2009 bis 2012 befand sich Deutschland 
im Defizitverfahren im Rahmen des SWP. In den Empfehlungen zur Reduktion 
des öffentlichen Defizits wird 2003 allerdings lediglich abstrakt auf notwen-
dige Strukturreformen (vgl. Europäische Kommission 2003a) verwiesen. Im 
zweiten Verfahren ab 2009 werden dann konkreter weitere Reformen in den 
sozialen Sicherungssystemen vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels angemahnt (vgl. Europäische Kommission 2009f.: Punkt 12) und 
konkret Bezug auf die Beschäftigungspolitik genommen: 

“Germany should improve the framework for competition in services and 
promote the integration of the low skilled and long term unemployed into the 
labour market through a flexicurity approach which combines better access to 
qualifications with improved incentives to work.” (ebd.: Punkt 14) 

Die Agenda 2010 wird allerdings auch in diesem haushaltspolitischen Kon-
text als „ambitioniertes Reformprogramm“ begrüßt und in der Folge ein 
“marked improvement on the labour market“ konstatiert (vgl. Rat der EU 
2004; Europäische Kommission 2008f). Unter dem Eindruck der Wirtschafts- 
und Staatsschuldenkrise würden daher zwar zunehmend auch beschäftigungs-
politisch „[d]ie Mitgliedsstaaten […] ganz schön an die Kandare genommen.“ 
(Interview 55) Allerdings ist Deutschland aufgrund seiner Wirtschafts- und 
Beschäftigungssituation davon nicht primär betroffen. Dennoch wurden in den 
Länderspezifischen Empfehlungen (Europäische Kommission 2016; Rat der 
EU 2015; Rat der EU 2014b; Rat der EU 2013; Rat der EU 2012; Rat der EU 
2011d) wiederholt Aspekte der Beschäftigungspolitik aufgegriffen. Als 
Schwerpunkte zeichnen sich dabei ab und werden teilweise in den Folgejahren 
wiederholt: 

 Maßnahmen gegen einen drohenden Mangel an Erwerbspersonen und die 
immer noch hohe Steuer- und Abgabenlast (2011: Nr. 12 und Empfehlung 
3), 

 bessere Arbeitsmarktintegration von Geringverdienern, u. a. durch Sen-
kung der Sozialabgaben, den Übergang von Minijobs zu stabileren Be-
schäftigungsverhältnissen und bildungspolitische Maßnahmen (2012: Nr. 
14 und Empfehlung 3) 
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 zuzüglich Maßnahmen zur Integration von Langzeitarbeitslosen in den Ar-
beitsmarkt, zur Begrenzung von Lohndisparitäten, zur Abschaffung von 
Fehlanreizen für Zweitverdiener sowie zum Ausbau der Kinderbetreuung 
(2013: Nr. 14 und Empfehlung 2) sowie eine weniger strikte Reglementie-
rung des Dienstleistungssektors bspw. mit Blick auf Qualifikationserfor-
dernisse (2013: Nr. 16 und Empfehlung 4), 

 eine genaue Beobachtung der Beschäftigungswirkungen des neu eingeführ-
ten Mindestlohns und der Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge (we-
gen der Reformen in der Renten- und Pflegeversicherung), zusätzliche 
Maßnahmen zur bisher unzureichenden Aktivierung und Wiedereingliede-
rung sowie zur Schaffung versicherungspflichtiger Beschäftigungsverhält-
nisse (2014: Nr. 13 und Empfehlung 2) sowie weiterhin zur Erleichterung 
freiberuflicher Dienstleistungen (Nr. 15 und Empfehlung 4),  

 (wie bereits 2014) eine bessere Nutzung haushaltspolitischer Spielräume 
durch Binneninvestitionen (2015: Nr. 9), erneut eine Verringerung der 
Steuer- und Abgabenlast (Nr. 10 und Empfehlung 2) und weiterhin auch 
eine Belebung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor (Nr. 11 und 
Empfehlung 3) 

 Wiederholung der genannten Punkte (2016: Nr. 5, 6, 10 und Empfehlung 
1) sowie Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Menschen mit Migra-
tionshindergrund (Nr. 11). 

In den im Zuge des Europäischen Semesters vorzulegenden Nationalen Re-
formprogrammen werden diese Empfehlungen durchweg aufgegriffen. Um 
nur einige Beispiele zu nennen: Im NRP 2012 werden bereits ergriffene ge-
zielte Maßnahmen für Jugendliche und Berufseinsteiger dargestellt (Deutsche 
Bundesregierung 2012a: 16) und der Abbau der sog. ‚kalten Progression‘ als 
Beitrag zur Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung präsentiert (ebd.: 17), 
2013 Beschäftigungserfolge29 betont, zugleich aber weitere Maßnahmen ge-
gen Langzeitarbeitslosigkeit (vgl. Deutsche Bundesregierung 2013: 19ff. und 
27f.) und für Jugendliche bzw. im gesamten Bildungssektor angekündigt (vgl. 
ebd.: 14f.). 2014 wird gar das Zusteuern auf einen „Beschäftigungsrekord“ 
(Deutsche Bundesregierung 2014a: 18) vermeldet, zugleich der Mindestlohn 
mit der Gewährleistung einer angemessenen Mindestsicherung sowie einer 
nachfragestützenden Wirkung begründet (vgl. ebd.). Weiterhin sollen eine ra-
sche Umsetzung der Jugendgarantie erfolgen und weitere Maßnahmen für 
Migranten und Langzeitarbeitslose und zur Umwandlung atypischer Beschäf-
tigungsverhältnisse ergriffen werden (vgl. ebd.: 19). 

Daneben finden sich allerdings auch Belege für Empfehlungen, die zwar 
argumentativ aufgegriffen, jedoch nicht umgesetzt werden. Schon die teilweise 
über mehrere Jahre wiederholten Empfehlungen deuten auf diesen Sachverhalt 

 
29  Die ebenfalls thematisierten Fortschritte beim Kitaausbau werden im Abschnitt 7.2 zur Fa-

milienpolitik aufgegriffen. 
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hin. Stattdessen erfolgt in solchen Fällen eine ausführliche Begründung im 
NRP (Interview 55). Ein Beispiel stellt die Forderung nach der Senkung von 
Sozialabgaben für Geringverdiener dar, die aufgrund notwendiger Leistungs-
verbesserungen und daraus resultierender Beitragserhöhung in der Pflegever-
sicherung nicht umgesetzt werden konnte (Interview 55): 
„Die einfache Forderung, die Steuern und Abgaben insbesondere für Geringverdiener zu 
senken, sieht die Bundesregierung differenziert. Zwar kann eine Senkung der Lohnzusatz-
kosten mit positiven Beschäftigungswirkungen verbunden sein. Eine einseitige Senkung der 
Sozialabgaben könnte aber dazu beitragen, dass das Sozialschutzniveau für Geringverdiener 
sinkt.“ (Deutsche Bundesregierung 2015: 20) 

Auch bezüglich der Kritik am Ehegattensplitting bzw. dessen fehlender An-
reizwirkung finden sich in den NRPs lediglich Verweise auf die gewährte 
Wahlfreiheit und die genaue Beobachtung der Wirkung des Instruments (vgl. 
Deutsche Bundesregierung 2012a: 17 und 2013: 15). Weiter verweist die Bun-
desregierung mit Blick auf die Regulierung der freien Berufe einerseits auf 
bereits erfolgte Deregulierungen, betont aber auch die notwendige Sicherung 
von Qualität und Sicherheit (vgl. ebd.: 17ff.): 
„Insgesamt sollte es aus Sicht der Bundesregierung weiterhin möglich sein, gerechtfertigte 
und verhältnismäßige Regulierungen zu erhalten. Mögliche positive Wirkungen eines Ab-
baus von Regulierungen müssen gegen deren Bedeutung für Qualitätssicherung und Ver-
braucherschutz abgewogen werden.“ (Deutsche Bundesregierung 2016: 25) 

Ein letztes Beispiel bildet die Aufforderung, verstärkt den Übergang in regu-
läre Beschäftigungsverhältnisse zu fördern. Hier verweist die Bundesregierung 
im Jahr 2016 zwar einerseits auf das Instrument der Midijobs zur Erleichterung 
dieses Übergangs, betont aber zugleich, die Minijobs hätten zum einen ohnehin 
relativ an Bedeutung verloren und eine Vermittlung in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung sei zum anderen vielfach gar nicht gewünscht (vgl. 
ebd.: 23f.). 

Die befragten Experten betonen die grundsätzliche Aufgeschlossenheit 
Deutschlands gegenüber den CSR, die im positiven Sinne zur Auseinanderset-
zung mit eigenen Ansätzen auffordern würden und durchaus auch eine höhere 
Sichtbarkeit der Empfehlungen generiert hätten (Interview 67), wenn auch 
keine de facto höhere Verbindlichkeit (ähnlich Interview 75). Man halte sich 
zudem mit öffentlicher Kritik an diesen zurück, denn „wenn Deutschland kri-
tisiert, würden das alle machen“ (Interview 64). Einer quasi wortgetreuen Um-
setzung der CSR stehen neben konkreten inhaltlichen Bedenken, etwa bezüg-
lich der als mangelhaft kritisierten Anreize zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit 
für Zweitverdiener (vgl. Interview 64), allerdings auch akteursspezifische In-
teressen entgegen: Während die Position der Bundesregierung insgesamt und 
insbesondere des Bundeskanzleramts sowie der Ressorts für Wirtschaft und 
Finanzen sei, solange die CSR konkret, spezifisch und überprüfbar gestaltet 
würden, könne man durchaus eine „gewisse Großzügigkeit bezüglich der 
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Themenbereiche“ walten lassen, seien die sozialpolitischen Fachressorts nicht 
in allen Fällen derselben Ansicht und „bremsen gelegentlich“ (Interview 55). 
Insofern herrsche zwischen den beteiligten Akteuren „keine ganz große Har-
monie“ (Interview 64). Dass die Umsetzung der CSR aber teils gewichtigen 
innenpolitischen Einflüssen unterliegt, die u. U. eine Umsetzung be- oder ver-
hindern (bspw. im Fall des Mindestlohns), impliziere nicht notwendigerweise 
ein Scheitern, sondern reflektiere lediglich die Komplexität des Prozesses (In-
terview 67). Für die Zukunft sei es aus Perspektive der Fachressorts wün-
schenswert, in den CSR die „Perspektive [zu] weiten, soziale Folgewirkungen 
mit[zu]denken“ (Interview 55). Kritik an der „de-facto-Übergriffigkeit“ (Inter-
view 55) mittels der haushaltspolitischen Instrumente werde intern durchaus 
aber auch die Position gegenübergestellt, dass man, wenn der EU Missstände 
vorgeworfen werden, die eigentlich die Mitgliedsstaaten verschulden, über 
Kompetenztransfer nachdenken müsse (ebd.). 

Europäisches Recht und die Rechtssprechung des EuGH stellen den dritten 
potentiell relevanten Kanal einer beschäftigungspolitischen Europäisierung 
dar. Im hier nicht vertieften Bereich des Arbeitsrechts und -schutzes ist dieser 
Einfluss im deutschen Fall durchaus erheblich, etwa durch die 1993 beschlos-
sene Arbeitszeitrichtlinie (Rat der Europäischen Gemeinschaften 1993 und 
Neufassung Europäisches Parlament/Rat der EU 2003)30, bspw. konkret mit 
Blick auf die Dauer der Übertragbarkeit von Urlaubsansprüchen ins Folgejahr 
(Interview 55). Auch durch den Antidiskriminierungsgrundsatz habe sich das 
deutsche Recht europäisch induziert stark gewandelt: Wenngleich Deutsch-
land etwa bei der Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten über EU-Vor-
gaben hinausgehe, hätten diese einen „Anlass“ für eine entsprechende Neure-
gelung dargestellt (Interview 55). Besonders kontrovers waren in Deutschland 
– ähnlich wie in Schweden (vgl. ausführlicher dort, Kap. 4.3.1) die EuGH-
Urteile in den Fällen Viking, Laval und Rüffert31 (wobei die beiden erstge-
nannten Deutschland zunächst nur mittelbar betrafen). Ein Befragter bezeich-
net diese – aus deutscher Gewerkschaftsperspektive – als „das Verheerendste, 
was wir uns hätten denken können“ (Interview 75), und verweist auf eine Reihe 

 
30  Die Arbeitszeitrichtlinie sah in ihrer ursprünglichen Fassung (Änderung 2003) unter anderem 

eine tägliche Ruhezeit von 11 Stunden pro 24 Stunden (Art. 3), eine Pause bei Arbeitszeiten 
über sechs Stunden (Art. 4), eine ununterbrochene Pause von 24 Stunden pro Woche (Art. 
5), ein Limit für die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden (Art. 6) und min-
destens vier Wochen bezahlten Jahresurlaub vor (Art. 7). Daneben enthielt sie u. a. Regelun-
gen zu Nacht- und Schichtarbeit (Art. 8-12) und zu möglichen Ausnahmefällen (Art. 17) (vgl. 
auch Anderson 2015a: 177f.). Die bis heute gültige Neufassung aus dem Jahr 2003 beließ 
diese Mindestanforderungen weitgehend unverändert (vgl. Europäisches Parlament/Rat der 
EU 2003). 

31  Im Fall Rüffert (Europäischer Gerichtshof 2008a) befand der EuGH die sog. Tariftreueklau-
sel, die vorsieht, dass öffentliche Auftraggeber Bauleistungen nur durch solche in anderen 
Mitgliedsstaaten ansässige Unternehmen erbringen lassen, die sich verpflichten, ihren Ar-
beitnehmern mindestens das am Ort der Erbringung der Arbeitsleistung tarifvertraglich ver-
einbarte Entgelt zu zahlen, für mit der EU-Entsenderichtlinie unvereinbar. 
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kritischer Punkte: verbreitete Unklarheiten bzgl. der Beschäftigungsbedingun-
gen im Herkunftsland, die Auslegung des EuGH, die aus einer eigentlich vor-
gesehenen ‚Haltelinie‘ eine ‚Maximallinie‘ gemacht habe und den Einfluss der 
Sozialpartner auf Tarifverträge und Beschäftigungsbedingungen untergrabe, 
sowie schließlich die wiederholt politische Rechtsprechung des EuGH, die von 
den Mitgliedsstaaten nicht mehr ‚einzufangen‘ sei und Befürchtungen bzgl. der 
Überarbeitung der Entsenderichtlinie wecke (Interview 75).32 Als weiteren, je-
doch weniger kontroversen EuGH-Einfluss erwähnt ein Befragter, dass ein-
zelne beschäftigungspolitische Maßnahmen von diesem verworfen wurden, 
bspw. die Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Arbeitnehmer unter 
dem Gesichtspunkt der Altersdiskriminierung (Interview 55).  

Als vierter Kanal sei kurz die Nutzung von Mitteln aus dem ESF erwähnt, 
die jedoch keine substanziell-strukturelle Wirkung entfaltet, zumal in Deutsch-
land – wie vorgesehen, aber dennoch anders als in einigen anderen Mitglieds-
staaten – aus ESF-Mitteln grundsätzlich keine Regelinstrumentarien gefördert 
werden, sondern lediglich ergänzende Maßnahmen in spezifischen Situatio-
nen, bspw. Programme für den Übergang von der Schule zum Beruf (vgl. In-
terviews 55, 67). Zudem werden diese Programme zwar zunächst hälftig aus 
ESF-Mitteln finanziert, angestrebt ist jedoch eine spätere Lösung vom europä-
ischen Förderinstrument im Sinne einer ‚Inkubator-Finanzierung‘ (Interviews 
67, 55). Boeckh/Huster/Benz (2011: 242ff.) nennen für die Förderperiode 
2007-2013 eine Gesamtsumme von 26,3 Mrd. € und sehen dadurch eine ergän-
zende Funktion zum Schließen einzelner Förderlücken, bspw. hinsichtlich des 
erreichbaren Personenkreises, gewährleistet (vgl. ebd.).33 

4.2.2 Upload 

In der Beschäftigungspolitik finden sich durchaus einige Belege für deutsche 
Upload-Ambitionen, die sich nicht im Bremsen europäischer Initiativen er-
schöpfen. Im Zuge der Entstehung der EBS stand Deutschland einer vertragli-
chen Verankerung allerdings zunächst ablehnend gegenüber, da kosteninten-
sive Beschäftigungsprogramme bzw. eine weitgehende finanzielle Verant-
wortlichkeit für diese ebenso befürchtet wurden wie eine Untergrabung der 
Wirtschafts- und Währungsunion durch intensive beschäftigungspolitische 

 
32  Allerdings einigten sich die Mitgliedsstaaten im Rat 2017 auf eine Reform, nach der ent-

sandte Arbeitnehmer zukünftig nicht mehr nur den örtlichen Mindestlohn, sondern den glei-
chen Lohn wie lokale Arbeiter erhalten sollen, einschließlich evtl. Zulagen wie bspw. Weih-
nachtsgeld. Zudem soll die Dauer der Entsendung auf zwölf Monate (in Ausnahmefällen 18) 
beschränkt werden (vgl. Deutsche Bundesregierung 2017a; dazu auch Sell 2017). 

33  Ein Sonderfall soll nicht unerwähnt bleiben: Jenseits beschäftigungspolitischer Inhalte ver-
weist ein Befragter auf eine Art ‚Methoden-Download‘: Zum Thema ‚Arbeiten 4.0‘ sei auf 
nationaler Ebene ein Grünbuch-Prozess nach europäischem Vorbild initiiert worden (Inter-
view 55). 
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Maßnahmen (vgl. Stephan 2009: 136). Erst nachdem sich Deutschland nach 
Regierungswechseln in Frankreich und Großbritannien weitgehend isoliert 
sah, erfolgte die Zustimmung zur – noch einmal modifizierten – EBS (vgl. 
ebd.). Später ist dann ein erhebliches Engagement in diesem Feld festzustellen, 
wohl auch bedingt durch Ausstrahlungseffekte der eigenen Reformerfolge (In-
terview 64): So habe Deutschland die Beschäftigungspolitischen Leitlinien er-
folgreich mitbeeinflusst, im Zuge von EU-2020 starken Einfluss auf die Ge-
staltung der Oberziele und Indikatoren genommen und „mit einigem Kraftauf-
wand“ sogar höhere nationale Ziele festgeschrieben (vgl. Interview 55). Als 
gegenwärtige Prioritäten werden Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugend- 
und Langzeitarbeitslosigkeit benannt, wobei insbesondere die Jugendgarantie 
„in unserem Sinne“ (Interview 55) und auch stark mit der Person Merkel ver-
bunden sei (Interview 64). Durch die Veranstaltung eines Jugendbeschäfti-
gungsgipfels im Sommer 2013 in Berlin, zunächst an den europäischen Insti-
tutionen vorbei und später in den europäischen Kontext übergegangen, habe 
man maßgeblich zur Etablierung eines neuen Schwerpunkts beigetragen, wo-
bei das Interesse weniger der Situation in Deutschland selbst, sondern vielmehr 
einer Stabilisierung anderer Mitgliedsstaaten und der gesamten EU gegolten 
habe (Interview 64). Unter anderem könne Deutschland dabei seine Erfahrun-
gen mit der dualen Ausbildung (vgl. Interview 55) und der Struktur von Ar-
beitsmarktservices (Interview 67) einbringen und sehe sich aufgrund seiner 
„privilegierte[n] Position“ in der Krise „in der Pflicht […], uns auf der euro-
päischen Ebene einzusetzen“ (Interview 55), sowohl bilateral (s. Abschnitt 
4.2.3) als auch im Sinne aktiver Upload-Bemühungen. Zum Teil verweisen 
Befragte allerdings auch auf eine Selbstbeschränkung auf Beratungstätigkei-
ten, „wenn wir geholt werden“ (Interview 67), und damit eine reaktive Rolle; 
andere betonen markant Zweck-Mittel-Erwägungen unter der Fragestellung: 
„Was bringt uns das, was kostet das?“ (Interview 85). 

Generell ist nach Einschätzung eines Gesprächspartners die Bereitschaft, 
sich aktiv auf europäischer Ebene zu engagieren, zum einen hoch „in Berei-
chen, wo man selbst gut ist“, während in anderen Bereichen weiterhin eine 
erhebliche Hemmschwelle bestehe. Zum anderen herrsche aber in der Beschäf-
tigungspolitik eine „größere Offenheit“ als in den Feldern Rente und Gesund-
heit, wo „nur grobe Richtungsorientierungen gerade noch akzeptiert“ würden 
(Interview 55). Perspektivisch werde aber die Debatte um eine europäische 
Arbeitslosenversicherung (s. Kapitel 8.6.2) seitens der Bundesregierung eher 
zurückhaltend verfolgt, es gebe „sehr viele Fragen“ und wenig Vertrauen in 
ein langfristig gleichmäßiges Profitieren aller Mitgliedsstaaten (vgl. Interviews 
55, 85), zumal andere Stabilisatoren wie angemessene Mindestsicherungssys-
teme in allen Mitgliedsstaaten dieselbe Funktion erfüllen könnten und ihr Aus- 
bzw. Aufbau daher Priorität genießen sollte (Interview 67; dazu auch BMAS 
2017a). Ein anderer Gesprächspartner formulierte noch deutlicher, man habe 
diesbezügliche Vorschläge bisher „knallhart abgelehnt“ und werde dies auch 
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künftig tun (Interview 64). Andere sehen einen gesamteuropäischen und ge-
meinsam finanzierten Ansatz zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit grundsätz-
lich positiv, teilen aber die angesprochenen Bedenken und die Einschätzung, 
dass man den Vorschlag von Regierungsseite ablehne „wie der Teufel das 
Weihwasser“ (Interview 85). Zukünftiges Upload-Engagement sei daher von 
der einzelnen Materie abhängig, wobei grundsätzlich das Niveau der Siche-
rungssysteme gewährleistet, ein Unterbietungswettbewerb verhindert – ggf. 
auch durch gemeinsame Standards – und die sozialen Folgen haushaltspoliti-
scher Maßnahmen verstärkt berücksichtigt werden sollten (vgl. Interview 55). 
Letzteres fordert, verbunden mit dem allgemeinen Ruf „nach einer breiten ‚So-
zialstaatsoffensive‘ auf nationaler wie europäischer Ebene“ (Haug/Stoy 2015: 
44) auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di in einem im Jahr 2010 veröf-
fentlichten ‚Europamanifest‘ (ver.di 2010). 

Hinsichtlich relevanter Upload-Kanäle verweist Zirra (2009: 303) zum ei-
nen auf die EMCO-Sitzungen bzw. deren Vorbereitung im BMAS. Dieses 
agiere sowohl als ‚institutional entrepreneur‘ als auch als Schnittstelle zu wei-
teren Ministerien (vgl. ebd.: 291f.). Dagegen spricht ein Befragter zwar davon, 
dass „in Brüssel auf eine deutsche Stellungnahme gewartet“ werde, spricht den 
entsprechenden Statements in den Ausschüssen aber „nicht so viel Substanz“ 
zu, u. a. wegen der zuvor notwendigen internen Koordinierung, während derer 
es beispielsweise zu Konflikten zwischen „Wirtschafts- und Sozialpolitikern“ 
komme (vgl. Interview 55). Als wichtig bewertet er folglich Gespräche am 
Rand von Ratstagungen oder per Telefon. In einem nicht auf Leitungsebene 
angesiedelten Austausch könne man „ungeschützter und freier“ Spielräume 
ausloten. Klassisches Lobbying, vor allem bei Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments, und die Einbindung in Ausschüsse sind aus Sozialpartner-Per-
spektive die zentralen Instrumente europäischer Einflussnahme (Interview 75). 
Allerdings gebe es trotz des Bekenntnisses zu einer wichtigen Rolle der Sozi-
alpartner in der Praxis ein „riesiges Defizit“, bedingt durch Informationsasym-
metrie, mangelnde Kommunikation und eine erhebliche Ressourcenabhängig-
keit der erfolgreichen Interessenvertretung (Interview 75). Auch die Bundes-
agentur für Arbeit unterhält eine Europavertretung, und ein seit 1997 bestehen-
des Netzwerk der Leiter der Arbeitsmarktservices, moderiert und finanziert 
von der EU-Kommission, wurde auf Initiative Deutschlands auf eine europäi-
sche Rechtsgrundlage gestellt (das European Network of Public Employment 
Services) und ist durch die EU-Institutionen mandatierungsfähig (Interview 
67). Upload-Allianzen werden dabei nach Einschätzung eines Befragten the-
menspezifisch gebildet, aber man finde sich „häufig im selben Boot wieder“ 
wie die Benelux- und die nordischen Staaten, gelegentlich auch Frankreich 
(vgl. Interview 55).  
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4.2.3 Interload 

Während wie gezeigt das Verhältnis nationaler Notwendigkeit und europäi-
scher Induktion zentraler Reformen umstritten ist, lässt sich zumindest an ei-
nigen konkreten Fällen die Nutzung von Erfahrungen einzelner anderer Mit-
gliedsstaaten, zum Teil begleitet durch eine explizite Kooperation mit diesen, 
belegen. Insofern sind die deutschen Arbeitsmarktreformen möglicherweise 
sogar eher durch policy diffusion als durch europäische ‚Vorgaben‘ geprägt, 
namentlich durch die Vorbilder Dänemark, Schweden und die Niederlande (In-
terview 65) bzw. bezüglich der Umstrukturierung der Arbeitsvermittlung 
Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Österreich (Interview 67). 
Zirra verweist (2009: 299f.) auf eine Orientierung an Dänemark im Fall der – 
in Deutschland letztlich misslungenen – Job-Rotation (ebenso Büchs/Friedrich 
2005: 254) sowie an den Niederlanden für den Ausbau der Leiharbeit, wenn-
gleich diese Übernahme nicht als simple Kopie verstanden werden dürfe. In-
sofern stellt strukturelle Ähnlichkeit ein naheliegendes Kriterium für Interload-
Konstellationen dar; ein Befragter spricht gar von einem „halboffenen Allianz-
setting“ mit im Wesentlichen Österreich, den Niederlanden, Belgien und den 
nordischen Staaten und fallweisem Wechsel (Interview 75). Auch Büchs/Hin-
richs verweisen auf die nordischen Staaten als Vorbilder etwa bei der Diskus-
sion um stärker steuerfinanzierte Leistungen sowie die familienpolitische Flan-
kierung der Beschäftigungspolitik sowie auf Großbritannien und die Nieder-
lande mit Blick auf die Leitbilder der Aktivierung und ‘Employability‘ 
(Büchs/Hinrichs 2007: 27; ähnlich Fleckenstein 2008: 185 und Interview 55). 
Trein/Bonoli/Pisoni (2015: 22) bemerken zudem, der deutsche Mindestlohn 
sei “heavily influenced by the British legislation [and] policymakers and ex-
perts undertook several fact finding missions to the UK.” Nach Bulmer (2007: 
44) kann die – wenn auch kurzlebige – Plattform des ‘Dritten Weges’ zur Zeit 
der Blair- und der Schröder-Regierung als Katalysator solchen policy learnings 
betrachtet werden (vgl. auch Hinrichs 2010: 69). In technisch-administrativen 
Fragen sei der natürliche Ansprechpartner das bereits erwähnte Public 
Employment Services Network. Da die Kommission in dessen Aktivitäten in 
der Regel eingebunden ist, ist eine Zuordnung zur Dimension des Interload im 
Grunde problematisch bzw. zumindest nicht trennscharf; da aber auch gegen-
seitige – ggf. bilaterale – Anfragen untereinander auch außerhalb des PES 
board stattfinden, ist dieser Abschnitt an dieser Stelle platziert. Als aktivste 
Mitglieder und aus deutscher Sicht wichtige Partner wurden neben den bereits 
erwähnten (Frankreich, BENELUX-Länder) auch die baltischen Staaten und 
Kroatien, das ein sehr systematisches benchmarking betreibe und insbesondere 
vorbildliche Arbeitgeberservices anbiete, genannt (Interview 85). 

Ein befragter Wissenschaftler verweist dezidiert darauf, dass die Orientie-
rung an Lösungen anderer Mitgliedsstaaten stets selektiv erfolgte, da zwar 
bpsw. der Aktivierungsansatz grundsätzlich übernommen wurde, aber ohne 
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Umstellung auf die in den nordischen Staaten praktizierte Steuerfinanzierung 
(Interview 65). Grundsätzlich gebe es eine themenorientierte Beobachtung von 
bzw. einen Austausch mit als jeweils besonders fortschrittlich geltenden ande-
ren Mitgliedsstaaten (Interview 67); daneben spielten Kriterien wie Sprach-
raum und ähnliche Governancestrukturen (bspw. Österreich) eine Rolle, aber 
auch gewachsene politische Beziehungen (Frankreich) (Interview 67). Als 
weitere Kriterien für die Etablierung bi- oder multilateraler Kontakte wurden 
die „Farbenlehre“ der Regierungen, Nachbarschaft sowie gleiche oder ver-
gleichbare aktuelle Herausforderungen (derzeit bspw. Vertragsverletzungsver-
fahren wegen des Mindestlohns im Verkehrsbereich gegen Deutschland und 
Frankreich) angeführt (Interview 64). Damit finden Austausch und Lernen 
zumeist, aber nicht ausschließlich statt “between countries that already have 
relatively similar approaches, or […] governments search for information 
abroad which fits their own reform plans.“ (Büchs/Friedrich 2005: 266) Nach 
Aussage eines Gesprächspartners decken sich die Interload-Konstellationen 
weitgehend mit den häufigsten Upload-Koalitionen, wobei ein Interload-Pro-
zess meist zwei bis vier Mitgliedsstaaten umfasse, am häufigsten aber bilateral 
stattfinde (Interview 55). Vor Amtsantritt der neuen polnischen Regierung 
habe es häufig bilaterale Kontakte mit Polen gegeben, besonders wenn im Rat 
die Fronten verhärtet waren, ansonsten zwar grundsätzlich anlassbezogen, aber 
häufig bspw. mit Großbritannien, etwa zum Mindestlohn. Mit dem Brexit gehe 
insofern ein wichtiger Partner mit in Teilbereichen fast identischen Positionen 
verloren, mit dem Deutschland nicht nur das „Nettozahlerschicksal verbindet“ 
(Interview 64). Dagegen betont ein anderer Befragter mit Blick auf Großbri-
tannien, dort hätten „viele immer hingeguckt“, aber innerhalb des Königreichs 
gebe es riesige regionale Unterschiede, und der grundsätzlich skeptische bis 
unkooperative britische Ansatz („machen erstmal nichts mit, haben bessere 
Lösungen“) habe einem konstruktiven Austausch im Wege gestanden (Inter-
view 85). 

Grundsätzlich gebe es keine festen Austauschformate, sondern dieser finde 
fallweise in Form von Konferenzen, persönlichen Treffen, Telefonaten, dem 
Austausch von Papieren oder per E-Mail statt; genutzt würden letztlich „alle 
Kanäle, so einfach wie möglich“, wobei eine namentliche Bekannschaft der 
potentiellen Ansprechpartner den Austausch deutlich erleichtere (Interview 
85). Die früher häufigeren wechselseitigen Besuche seien dagegen aufgrund 
der Ständigen Vertretungen in Brüssel und zahlreicher fester Gremiensitzun-
gen sowie Regierungskonsultationen – parallel auch auf Ebene der Fachres-
sorts – nicht mehr vergleichbar notwendig (Interview 55). Allerdings verweist 
ein Gesprächspartner auf eine aktuelle mittels eines ministeriellen Kooperati-
onsabkommens verankerte Zusammenarbeit mit Italien, für das beim Aufbau 
einer nationalen Arbeitsvermittlung die Bundesagentur für Arbeit durchaus 
Vorbildcharakter habe (Interview 67). Ebenfalls abweichend von sowohl den 
‚üblichen‘ Interload-Partnern als auch dem eher informellen 
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Kooperationsmodus hat Deutschland zum Thema der dualen Ausbildung au-
ßerdem ein Memorandum of Understanding mit sechs Mitgliedsstaaten34 (je-
weils bilateral), vor allem aus Südeuropa, unterzeichnet (vgl. Interview 55). 
Konkret sehen diese Abkommen mit u. a. Griechenland, Italien und Portugal 
einen „Austausch zu aktuellen Fragen der Berufsbildungspolitik“ sowie „kon-
krete Kooperationsmaßnahmen […], die der Modernisierung der jeweiligen 
Berufsbildungssysteme dienen und die sich stets am dualen Ausbildungsmo-
dell orientieren“, vor (BMBF 2017). 

4.3 Schweden 

Eine grundlegende Besonderheit der schwedischen Arbeitsbeziehungen ist das 
Fehlen eines umfassenden kodifizierten Arbeitsrechts und die gleichzeitig – 
und komplementär – hohe Bedeutung kollektiver Abkommen, zurückgehend 
u. a. auf den sogenannten ‚Dezemberkompromiss‘ von 1906 und das Abkom-
men von Salt¬sjöbaden 1936 (vgl. Köhler/Thorén/Ulmestig 2008: 259f.). Der 
weitere arbeitsrechtliche Rahmen kann im Folgenden allerdings nur selektiv 
gestreift werden, während der Fokus parallel zu den übrigen Fallstudien auf 
der Arbeitslosenversicherung sowie Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik 
liegt. 

Mit Blick auf die Arbeitslosenversicherung weist Schweden eine in eine 
Grundsicherung (grundförsäkring) und eine einkommensabhängige Kompo-
nente (inkomstbortfallsförsäkring) zweigeteilte Versicherung auf (vgl. NORD-
SOC 2017). Für die pauschale Basissicherung, die ausschließlich aus Arbeit-
geberbeiträgen finanziert wird und diejenigen abdecken soll, die keiner frei-
willigen Versicherung angehören oder die Bezugsbedingungen nicht erfüllen 
(vgl. MISSOC 2016), gelten folgende Bezugsbedingungen: Der Arbeitssu-
chende muss arbeitslos, aber arbeitsfähig im Umfang von mindestens drei 
Stunden pro Tag und durchschnittlich mindestens 17 Stunden pro Woche sein, 
bei der Arbeitsvermittlung (Arbetsförmedlingen) registriert sein und deren Ar-
beitsangebote akzeptieren (vgl. NORDSOC 2017). Zudem muss in den ver-
gangenen zwölf Monaten eine Arbeitstätigkeit von mindestens sechs Monaten 
bei mindestens 80 Stunden pro Monat oder im Zeitraum von sechs aufeinander 
folgenden Monaten mindestens 480 Stunden abhängige oder selbstständige 
Tätigkeit, davon mindestens 50 Stunden je Monat während der letzten 12 Mo-
nate, nachgewiesen werden (vgl. MISSOC 2016). Der Leistungssatz beträgt 
SEK 369 pro Tag bei vorheriger Vollzeitbeschäftigung und wird bei zuvor 
Teilzeitbeschäftigten entsprechend reduziert (vgl. ebd.). 

 
34  Daneben bestehen ähnliche Abkommen zur Förderung der Berufsbildungssysteme mit einer 

Reihe von außereuropäischen Staaten (vgl. BMBF 2017). 
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Die für Arbeitnehmer freiwillige einkommensbezogene Komponente wird aus 
Arbeitgeber- und Mitgliedsbeiträgen finanziert (vgl. MISSOC 2016 ). Für den 
Bezug der einkommensbezogenen Leistungen muss neben den oben genannten 
Anforderungen vorheriger Erwerbstätigkeit eine kontinuierliche Mitglied-
schaft in einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung für die Dauer von zwölf 
Monaten vorliegen (vgl. NORDSOC 2017; MISSOC 2016). Die Höhe der ein-
kommensbezogenen Leistungen beträgt an den ersten 200 Tagen 80% des vor-
herigen Einkommens bis zu einer Höhe von SEK 910 pro Tag, anschließend 
70% und maximal SEK 760. Die Leistungshöhe wird per Parlamentsentscheid 
festgelegt (vgl. ebd.); beide Leistungen werden von Arbeitslosigkeitskassen 
(A-kassor) verwaltet, die vielfach an Gewerkschaften gekoppelt sind (das sog. 
Genter System, vgl. Dallinger 2016: 89), und aus den Beiträgen der Versicher-
ten sowie Arbeitsmarktbeiträgen der Arbeitgeber und Selbstständigen finan-
ziert (vgl. NOSOSCO 2015: 80). Die Dauer des Leistungsbezugs beträgt 300 
Tage, für Eltern mit unter-18-jährigen Kindern 450 Tage; für beide Leistungen 
gelten sieben Karenztage (vgl. NORDSOC 2017; MISSOC 2016). Für beide 
Leistungsarten können bei Fehlverhalten (etwa Ablehnung von Vermittlungs-
angeboten oder der Teilnahme an Programmen, Angabe falscher Informatio-
nen) nach einer ersten Verwarnung Sanktionen in Form der Aussetzung der 
Leistungen für unterschiedliche Dauer – von einem Tag bis zum vollständigen 
Leistungsentzug – ausgesprochen werden (vgl. ebd.). 

Schweden weist eine lange Tradition aktiver Arbeitsmarktpolitik auf (vgl. 
bspw. Hemström 2006; Köhler/Thorén/Ulmestig 2008: 258), auch aufgrund 
des über Jahrzehnte postulierten Vollbeschäftigungsziels. Das auf die frühen 
1950er Jahre zurückgehende Rehn-Meidner-Modell schloss bereits gezielte 
Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsmarktintegration ein, insbesondere in 
Zeiten des Strukturwandels. Mittel der Wahl sind dabei etwa Weiterbildungs- 
oder Praxisplätze zur Erhaltung bzw. zum Ausbau der Qualifikation, insbeson-
dere für Langzeitarbeitslose, für die eine entsprechende Garantie eingerichtet 
wurde (vgl. Anxo/Ericson 2015: 26), im Rahmen derer individuelle Aktions-
pläne mit wechselseitigen Erwartungen ausgearbeitet werden. Daneben wer-
den verschiedene Formen der Berufsberatung und des Jobtrainings und für 16-
25-Jährige im Zuge einer ‚Jugendgarantie‘ nach dänischem Vorbild (vgl. 
Hemerijck 2013: 167) nach 90-tägiger Arbeitslosigkeit spezifische Unterstüt-
zung bei der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz angeboten, die 
durchschnittlich mehr als die Hälfte der Programmteilnehmer innerhalb der 
max. 15-monatigen Dauer in eine neue Beschäftigung oder Ausbildung bringt, 
allerdings nicht immer mit Langzeiteffekt (vgl. Anxo/Ericson 2015: 26; Rege-
ringskansliet 2012: 20f.). Arbeitgeber, die Arbeitslose einstellen, können zu-
dem staatliche Zuschüsse erhalten (vgl. NOSOSCO 2015: 95; Anxo/Ericson 
2015: 26). 

Paradigmatische Reformen im Bereich der finanziellen Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit oder der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind im schwedischen Fall 
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– anders als in Deutschland – nicht feststellbar. Richtet man den Blick etwas 
weiter zurück, so fällt einerseits die oben konstatierte lange Tradition von Ar-
beitsorientierung einschließlich aktiver Arbeitsmarktpolitik unter dem Schlag-
wort ‚arbetslinjen‘ (vgl. Köhler/Thorén/Ulmestig 2008: 258; bspw. auch Kvist 
et al. 2011a: 8; Björnberg 2012: 72ff.) und eines hohen Sicherungsniveaus ins 
Auge, andererseits graduelle Anpassungen in Krisenzeiten. So wurde die durch 
den Ölpreisschock ausgelöste Krise der 1970er Jahre ohne strukturelle Anpas-
sungen überbrückt, indem in erster Linie eine Ausweitung der öffentlichen Be-
schäftigung, eine Erhöhung der Sozialausgaben und eine Abwertung der Krone 
vorgenommen wurden – mit der Folge eines steigenden Haushaltsdefizits (vgl. 
Schmid 2002: 205; Ploug 1999: 80; Pierson 2001b: 87). In den frühen 1990er 
Jahren geriet Schweden in eine erneute und gravierendere wirtschaftliche 
Krise, die sich u. a. in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von 2,1% auf einen 
Spitzenwert von 12,5% und einen Jahresdurchschnitt von 8,2% (1993) sowie 
einem negativen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 1991-93 äußerte, ein 
Haushaltsdefizit von fast 12% des BIP im Jahr 1993 zur Folge hatte und zu 
einer Verdoppelung der Staatsverschuldung führte (vgl. Lindbom 2001: 171). 
Auch für die Arbeitsmarktpolitik hatte die Krise Folgen, zum einen grundsätz-
licher Art, denn seit dieser Zeit, so Hort (2014: 38), wird eine höhere Arbeits-
losigkeit von etwa 6% von den jeweiligen Regierungen toleriert, zum anderen 
in Form konkreter Kürzungsmaßnahmen: 1993 wurden in der Arbeitslosenver-
sicherung fünf Karenztage eingeführt (vgl. NOSOSCO 2005: 77) und das Leis-
tungsniveau von 90 auf 80% des vorherigen Arbeitseinkommens gesenkt, 
Mitte der 1990er Jahre sogar kurzfristig auf 75% (vgl. Ziehran 2008a: 684; 
Bengtsson/Berglund 2012: 97). Zudem sollte der konstatierte ‚Drehtüreffekt‘ 
(Erneuerung der Bezugsberechtigung per Teilnahme an aktiven Maßnahmen) 
bekämpft werden, was sich jedoch vorerst als politisch nicht durchsetzbar er-
wies und erst 2001 in abgeschwächter Form beschlossen wurde (vgl. Ziehran 
2008a: 684). Auf die Krise folgten also einerseits verschiedene Leistungskür-
zungen im Namen der Austerität, zugleich aber auch eine nochmalige Stärkung 
aktiver Maßnahmen, etwa unter dem Leitbild der Ergänzung der ‚arbetslinje‘ 
durch eine ‚kompetenslinje‘ mit hohen Bildungs- und Ausbildungsstandards 
und der Betonung lebenslangen Lernens (vgl. Bengtsson/Berglund 2012: 90). 

Weitere Reformen betrafen – in chronologischer Darstellung – eine Neu-
organisation des Systems der Arbeitslosenversicherung, die seit 1997 als ein 
„von staatlichen Verpflichtungen unabhängiges Fondssystem [besteht], das je-
doch staatlich gefördert wird und in engem Kontakt mit den Gewerkschaften 
steht […] während zuvor ein duales System aus staatlichen und gewerkschaft-
lichen Fonds bestand.“ (Ziehran 2008a: 683f.) Ebenfalls 1997 wurde der Ab-
schluss befristeter Arbeitsverträge erleichtert und der Kündigungsschutz gra-
duell flexibilisiert, indem eine Anpassung bei Einigung der Tarifpartner auf 
Firmenebene möglich ist (vgl. Ziehran 2008a: 684). Seit 1998 besteht für junge 
Arbeitslose im Zuge einer verstärkten Aktivierung dieser Zielgruppe die 
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Verpflichtung, an Ausbildungs- oder Praxisprogrammen teilzunehmen, um so-
ziale Leistungen beziehen zu können (vgl. Anxo/Ericson 2015: 17; Bengts-
son/Berglund 2012: 98; Köhler/Thorén/ Ulmstig 2008: 273f.). Die im Jahr 
2000 eingeführte ‚Aktivitätsgarantie‘ erweiterte diesen Ansatz auf die Ziel-
gruppe der Langzeitarbeitslosen (vgl. ebd.: 274). Die konservative ‚Allianz für 
Schweden‘ ab 2006 legte mit dem erklärten Ziel, den nordischen Wohlfahrts-
staat in den Kontext einer neuen Ära einzubetten, einen Schwerpunkt auf den 
Ausbau von Niedriglohnjobs, verstärkte Anreize zur Arbeitsaufnahme und die 
Kontrolle Arbeitsloser und führte die bereits eingeleitete Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes fort (vgl. Hort 2014: 38 und 86; Bengtsson/Berglund 2012: 
92). Im Jahr 2007 erfolgte eine Reihe weiterer Neuerungen: Die Anforderun-
gen für den Bezug von Arbeitslosengeld wurden verschärft auf eine vorherige 
Arbeitstätigkeit im Umfang von 80 statt vorher 70 Stunden im Monat und zu-
gleich die maximale Bezugsdauer auf 300 Tage sowie die Leistungshöhe bei 
längerer Arbeitslosigkeit auf 70% ab dem 201. Tag gesenkt; weiterhin wurden 
die Mobilitätsanforderungen verschärft auf nun landesweite Arbeitsplatzsuche 
vom ersten Tag an (vgl. Anxo/Ericson 2015: 16; Bengtsson/Berglund 2012: 
99). Nach Ablauf der 300 Tage werden im Rahmen eines Garantieprogramms 
Beratung, Weiterbildung und Training angeboten, wobei je nach vorheriger 
Bezugsberechtigung 65% des vorherigen Gehaltes oder der Grundbetrag wei-
tergezahlt werden (vgl. ebd.). Seit 2008 gelten außerdem zeitliche Einschrän-
kungen beim Leistungsbezug für Teilzeitbeschäftigte (vgl. NOSOSCO 2015: 
82). 

Weiterhin erfolgte eine Neuordnung der Finanzierung der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit: Während bis zu diesem Zeitpunkt ca. 90% der Kosten aus 
dem Staatshaushalt gedeckt wurden, Mitgliedsbeiträge steuerabzugsfähig wa-
ren und bei erhöhter Arbeitslosigkeit innerhalb eines Fonds der staatliche Zu-
schuss automatisch erhöht wurde, richten sich seither die Mitgliedsbeiträge 
nach den Kosten des jeweiligen Fonds, und ihr Anteil an der Finanzierung hat 
sich auf durchschnittlich 40% erhöht. Im Zuge dessen sind die Beiträge nicht 
nur gestiegen, sondern haben sich auch zwischen den Berufsgruppen stärker 
differenziert; zudem wurde die steuerliche Absetzbarkeit abgeschafft (vgl. 
Anxo/Ericson 2015: 15; Hort 2014: 48). In der Folge verzeichneten die Ar-
beitslosenkassen „fluchtartige Austritte“ (Hillebrand-Brem 2015: 130) insbe-
sondere von jungen und älteren Arbeitnehmern sowie solchen mit niedrigen 
Einkommen (vgl. Bengtsson/Berglund 2012: 99; Minas 2014: 179). Ab 2009 
wurden die Beiträge dann wieder gesenkt und die Steueranrechenbarkeit wie-
der eingeführt (vgl. Hillebrand-Brem 2015: 131; Anxo 2012: 34). 

In der ab 2009 auch für Schweden spürbar werdenden Krise – das BIP sank 
in diesem Jahr um 5%, die Beschäftigungsquote um 2,1 Prozentpunkte (vgl. 
Anxo/Ericson 2015: 4) – setzte die Regierung neben antizyklischen Maßnah-
men wie Infrastrukturinvestitionen und der Einführung eines neuen ‘in-work 
tax credits‘ (jobbskatteavdraget) zur Erhöhung der Arbeitsanreize für 
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Geringverdiener (vgl. Bentsson/Berglund 2012: 101) vor allem auf bewährte 
Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei gleichzeitig immer noch ver-
gleichsweise großzügiger Einkommenssicherung. Bestehende Programme 
sollten intensiver genutzt werden und wurden mit zusätzlichen Ressourcen 
ausgestattet bzw. vorher gesunkene ALMP-Investitionen wieder ausgebaut 
(vgl. Hillebrand-Brem 2015: 127), daneben einige Neuerungen für junge Men-
schen sowie Immigranten und Flüchtlinge eingeführt (Praxisjahr, Lohnzu-
schüsse, geringere Sozialbeiträge etc.; vgl. Anxo/Ericson 2015: 27f.; 
Chung/Thewissen 2012: 35). Auch schlossen verschiedene Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände Vereinbarungen zu Kurzarbeit (vgl. Hillebrand-
Brem 2015: 125). 

Während sich die Beschäftigung insgesamt zügig erholte, bewerten Exper-
ten die Arbeitsmarktchancen für einzelne Gruppen anhaltend skeptisch, insbe-
sondere für Zuwanderer. Insgesamt ist ein Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit 
festzustellen, der besonders häufig jüngere und geringqualifizierte Arbeitneh-
mer betrifft (vgl. Anxo/Ericson 2015: 8ff.). Die Ungleichheit nach Alter, Qua-
lifikation und Herkunft hat sich in Schweden in den letzten Jahren verschärft 
und in einigen Fällen zu sozialen Unruhen in Großstädten geführt (Hillebrand-
Brem 2015: 130ff.; Anxo 2012: 35). Die umfassenden ALMP-Programme 
werden ebenfalls ambivalent bewertet: Während einerseits die Chancen für 
teilnehmende Arbeitslose betont werden, ergeben andere Studien lock-in-Ef-
fekte und Verdrängungseffekte für reguläre Arbeitsplätze (vgl. zusammenfas-
send Köhler/Thorén/Ulmestig 2008: 287ff.). Trotz der eingangs konstatierten 
relativen Kontinuität ergeben die Reformen der jüngeren Vergangenheit in der 
Summe eine Senkung des Sicherungsniveaus, die Dallinger (2016: 92f.) für 
den Zeitraum 2001-2012 auf 10 Prozentpunkte in der Lohnersatzrate beziffert, 
wenngleich ausgehend von einem hohen und europäisch überdurchschnittli-
chen Ausgangsniveau.  

4.3.1 Download 

Aufgrund der in weiten Teilen bereits bestehenden Kongruenz von EBS-Zielen 
und schwedischer Beschäftigungspolitik bzw. aufgrund des zuvor erfolgten 
Uploads (s. 4.3.2) und entsprechend geringen misfits (Interviews 65, 50a, 91) 
bestand ein eher geringer Anpassungsdruck: “In the case of Sweden, the Euro-
pean emphasis on ALMPs has reinforced its current policy stance“ (López-
Santana 2009: 142). Demzufolge wurde öffentlich zumeist die Position vertre-
ten, dass aufgrund der EBS keine Anpassungen der nationalen Politik nötig 
seien (vgl. Vifell 2011: 239). Allerdings finden sich in Einzelbereichen den-
noch Hinweise auf europäische Einflüsse; so verweist López-Santana (2009: 
142, ähnlich Jacobsson 2005: 130f.) auf “tax reform, gender exclusion, and 
LMP for migrants“ als Gegenstände von EBS-Einflüssen, und auch Vifell 
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(2011: 247) sieht neben der Verstärkung bereits praktizierter Politiken insbe-
sondere bezüglich Integrationsbemühungen sowie der Bedeutung von emplo-
yability eine “clear correspondence“. Ansonsten habe die EBS zumindest in 
organisatorischer Hinsicht Veränderungen ausgelöst, nämlich die interne Ko-
ordination zwischen der nationalen und der subnationalen Ebene sowie Regie-
rungs- und Nichtregierungsakteuren verbessert (vgl. López-Santana 2009: 
138). 

Im Rahmen der EBS erhielt Schweden zunächst die Empfehlungen, die 
hohe steuerliche Belastung von Arbeit zu verringern und verbesserte Anreize 
für Erwerbstätigkeit zu setzen, insbesondere für gering qualifizierte und nied-
rig bezahlte Arbeitskräfte, sowie Maßnahmen zum Abbau der ausgeprägten 
Gender-Segregation des Arbeitsmarktes mit einer deutlichen Überrepräsenta-
tion von Frauen im öffentlichen Sektor und insbesondere im sozialen Bereich 
zu ergreifen (vgl. Rat der EU 2001c: 12f.). Weiterhin hielt der Rat (2003a) fest, 
dass Schweden zwar bereits zum damaligen Zeitpunkt alle europäischen Ziel-
vorgaben übertroffen habe, aber aufgrund der Bevölkerungsalterung das Ar-
beitskräfteangebot zukünftig besser ausschöpfen müsse, insbesondere unter 
Zuwanderern, aber auch durch Maßnahmen zum Abbau von Langzeiterkran-
kungen bzw. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und – wiederum – 
eine anreizkonforme Reform des Steuer- und Sozialleistungssystems. 

Die schwedische Regierung griff von Beginn des EBS-Berichtswesens die 
europäischen Leitlinien und auch die Empfehlungen auf (vgl. auch Jacobsson 
2005: 119) und betonte die Kompatibilität eigener Reformen mit der EBS. So 
konstatiert sie 1998 ein gutes Wachstumsniveau und eine nach der Krise der 
frühen 1990er Jahre sinkende Arbeitslosigkeit und betont die Bedeutung akti-
ver Arbeitsmarktpolitik sowie von Bildungsinvestitionen und Entrepreneu-
rship (vgl. Regeringskansliet 1998: 4). Trotz “an employment policy well in 
line with the guidelines“ erkennt sie Probleme insbesondere für Jüngere und 
Immigranten auf dem Arbeitsmarkt an und betont, mit dem Ziel der Vollbe-
schäftigung zukünftig aktiven Maßnahmen weiterhin Priorität einzuräumen 
und dabei besonders benachteiligte Gruppen sowie die Genderperspektive be-
rücksichtigen zu wollen. Der Fokus solle primär auf dem privaten Sektor lie-
gen, zudem Investitionen und Qualitätschecks im Bereich Bildung und Fort-
bildung verstärkt werden (vgl. ebd.: 5ff.). Wenngleich die schwedische Regie-
rung die Empfehlungen insgesamt begrüßt, betont sie schließlich in offenem 
Widerspruch zu einer von diesen, der Steuersatz sei nicht die bestimmende 
Größe für das Gelingen ihrer Beschäftigungspolitik (ebd.: 9; vgl. zum Wider-
stand der schwedischen Regierung im Bereich Steuersenkungen auch Jacobs-
son 2005: 130). Im Jahr 2000 kann die Regierung einen positiven Trend für 
alle Bevölkerungsgruppen vermelden, allerdings mit regionalen sowie bil-
dungs- und herkunftsbezogenen Unterschieden (vgl. Regeringskansliet 2000: 
1f.). Sie verweist auf eine Reihe inzwischen ergriffener Maßnahmen im Ein-
klang mit den Empfehlungen, so die Einrichtung einer Vermittlungsinstitution 
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für Lohnverhandlungen (Medlingsinstitutet) zur Sicherstellung ‚wachstums-
kompatibler‘ Lohnsteigerungen, das Erreichen aller quantitativen Ziele zur 
Aktivierung bei gleichzeitiger Formulierung ambitionierterer nationaler Ziele, 
erste Schritte auf dem Weg zu einer umfassenden Steuerreform, indem u. a. 
Pensionsbeiträge teilweise absetzbar gemacht werden, sowie Maßnahmen im 
Bildungssektor, etwa zur geförderten Aus- und Weiterbildung für Erwachsene 
(Adult Education Initiative) (vgl. Regeringskansliet 2000: 3ff.). Für einen Teil 
der aktiven Maßnahmen wurden ESF-Mittel eingesetzt, die jedoch einen klei-
nen Finanzierungsanteil von 2-3% ausmachten. In den Folgejahren wiederholt 
sich dieses Muster im Wesentlichen: Die Berichte betonen die Erreichung der 
Beschäftigungs- und Haushaltsziele (vgl. Regeringskansliet 2002: 8f. und 
2005: 10) und die schrittweise Anhebung der Steuerabsetzbarkeit auf ¾ und ab 
2006 auf 100% der Pensionbeiträge (vgl. ebd.: 25 und 2005: 55). Als weiterer 
Schritt der Steuerreform sollte der Anteil derjenigen, die nationale Einkom-
menssteuer zahlen, durch Anhebung der entsprechenden Einkommensgrenze 
auf ca. 15% gesenkt werden (vgl. ebd.: 25). Weitere Schritte in Richtung einer 
noch verstärkten Aktivierung waren u. a. die Vermeidung von Drehtüreffekten 
in der Arbeitslosenversicherung durch Streichung der erneuerten Anspruchs-
berechtigung mittels Teilnahme an bestimmten Programmen sowie die Einfüh-
rung der Aktivitätsgarantie für Langzeitarbeitslose (vgl. ebd.: 26) und das Vor-
ziehen von Arbeitgeberzuschüssen bei Einstellung junger Arbeitsloser auf nun 
nach sechs statt nach zwölf Monaten (vgl. Regeringskansliet 2005: 49). Au-
ßerdem wurden Reformen in der Krankenversicherung und insbesondere bei 
Langzeiterkrankungen hervorgehoben, die zu einer ersten Reduzierung des ho-
hen Krankenstandes geführt hätten (ebd.: 50f.; vgl. 5.3). Bspw. 2007 und 2009 
(Rat der EU 2007a; 2009c) erhielt Schweden angesichts seines “very good pro-
gress“ keine beschäftigungspolitische Empfehlung mehr, sondern lediglich ei-
nen ‘point to watch‘ bzgl. Reformergebnissen in den Bereichen Jugendarbeits-
losigkeit, Beschäftigung von Immigranten und der Reintegration von Bezie-
hern von Krankengeld in den Arbeitsmarkt. Ähnlich wie im EBS-Rahmen be-
tonte die schwedische Regierung auch im Rahmen der OMK-SSSI-Berichter-
stattung, die genannten Problemgruppen stärker in den Fokus zu nehmen, auch 
unter dem Blickwinkel der Bekämpfung von Exklusion (vgl. Regeringskans-
liet 2008: 6ff.).  

Insgesamt ist für diese Phase dem Befund von Jacobsson (2005: 119) 
zuzustimmen: “Swedish labour market policy is largely in line with, yet pre-
ceded, the EES.“ Während vor allem im organisatorischen Bereich Verbesse-
rungen konstatiert werden, befindet Jacobsson (ebd.: 122) nach Auswertung 
der von ihr durchgeführten Expertengespräche, die meisten arbeitsmarktpoli-
tischen Reformen hätten auch ohne die Existenz der EBS in dieser Form statt-
gefunden. In einzelnen Teilbereichen wie Steuerreformen, geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden auf dem Arbeitsmarkt und der Integration von Migranten 
dagegen sind EBS-induzierte Aktivitäten erkennbar – beispielsweise in Form 
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der mit finanzieller Unterstützung begleiteten Maßgabe seitens der Regierung 
an die nationale Arbeitsmarktbehörde, die beiden letztgenannten Probleme zu 
bearbeiten (vgl. Jacobsson (2005: 121). Wenngleich kaum ein konkreter Ein-
fluss auf nationale Entscheidungen vorliege, habe die EBS aber in jedem Fall 
“a need to refer to it“ (Interview 91) geschaffen, in dem Sinne, dass bspw. 
abweichende nationale Politiken nun argumentativ gerechtfertigt werden müs-
sen. Beispielsweise sei Schwedens Position mit Blick auf die Einführung einer 
Jugendgarantie gewesen, dass man bereits über ein solches Instrument verfüge 
(“thought we had this already“), aber es habe einen Austausch mit der Kom-
mission gebraucht, um die schwedische Konstruktion zu erklären (Interview 
90). Im Allgemeinen würden aber die Analysen der Kommission geschätzt, 
über deren Großteil Einigkeit mit nationalen Experten bestehe (Interview 91). 
Auch der best-practice-Austausch im OMK-Rahmen werde zudem als wichtig 
und wertvoll geschätzt (Interview 50a).  

Mit Blick auf rechtliche Einflüsse gilt Schweden zunächst grundsätzlich als 
“strong rule follower” (Vifell 2011: 240) mit einem der niedrigsten Werte von 
non-compliance, während zugleich Verbindungen zwischen nationaler Anpas-
sung und europäischen Ursprüngen nicht öffentlich explizit gemacht werden 
(vgl. ebd.), eine offenkundige Parallele zum Fall Deutschland, wo ebenfalls 
eine Strategie des “showing conformity at EU level while domestically de-
nying the influence of Europe” (ebd.: 241) zu beobachten ist. Eine markante 
Ausnahme im Sinne eines Streitpunkts allerdings bilden in der jüngeren Ver-
gangenheit Urteile des EuGH im Spannungsfeld zwischen Niederlassungs- 
und Dienstleistungsfreiheit einerseits und nationalen Traditionen, namentlich 
der Handlungsfreiheit von Gewerkschaften, andererseits. Im Fall Laval (Euro-
päischer Gerichtshof 2007a) klagte ein lettisches Bauunternehmen gegen eine 
schwedische Gewerkschaft wegen deren Bemühungen, durch Kollektivmaß-
nahmen die Einstufung lettischer Arbeitskräfte auf Baustellen in Schweden un-
ter schwedische Tarifbedingungen zu erzwingen. Im für Schweden zumindest 
analog relevanten, aber hier nicht weiter diskutierten Fall Viking (Europäi-
scher Gerichtshof 2007) ging es um die Umflaggung eines finnischen Fähr-
schiffs nach Estland aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Estland (vgl. 
Blanke 2008; Barnard/Deakin 2012: 549ff.). Hintergrund des Falls Laval war 
das spezifische System der industriellen Beziehungen in Schweden, in dem im 
Inland tätige Unternehmen durch gewerkschaftliche Aktionen zum Abschluss 
von Tarifverträgen bewegt werden sollen, was in einer national spezifischen 
Umsetzung der EU-Entsenderichtlinie (vgl. Blanke 2008) auch für ausländi-
sche Unternehmen gelten sollte. Der EuGH betrachtete diese Regelung als mit 
EU-Recht unvereinbar und monierte zudem die fehlende Rechtssicherheit für 
ausländische Unternehmen hinsichtlich der Tarifbedingungen entsandter Ar-
beitnehmer (Europäischer Gerichtshof 2007a; vgl. Blanke 2008: 9; Barnard/de 
Baere 2014: 11f.).  
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Der Laval-Fall löste in Schweden und darüber hinaus erhebliche Kontroversen 
aus. Eine Befragte verweist auf bestehende allgemeine Bedenken bzgl. mögli-
chen Sozialdumpings zum Zeitpunkt des schwedischen Beitritts, aber da die 
baltischen Staaten damals noch nicht Mitglied waren, die südeuropäischen 
Mitgliedsstaaten vom schwedischen Markt weit entfernt und das Bieten auf 
Ausschreibungen über Internet noch erheblich weniger verbreitet waren, habe 
man eine solche Situation überhaupt nicht in Erwägung gezogen: “we couldn’t 
even imagine this kind of clash” (Interview 50a). Das Streikrecht werde den 
wirtschaftlichen Grundfreiheiten nachgeordnet, sozialpolitische Traditionen 
„mit brutaler Gewalt“ (Interview 65, vgl. auch Interviews 75, 50a) aufgebro-
chen und ohne rechtliche Zuständigkeit in die Autonomie der Sozialpartner 
bzw. die industriellen Beziehungen eingegriffen (vgl. Blanke 2008: 9ff.; 
Schmidt/Schünemann 2013: 149f.; Anderson 2015a: 123ff.; Vifell 2011: 235; 
vgl. analog zum Fall Rüffert Kap. 4.2.1). Barnard/Deakin (2012: 550) zitieren 
den damaligen Generalsekretär von ETUC: “So we are told that the right to 
strike is a fundamental right but not so fundamental as the EU’s free movement 
provisions. This is a licence for social dumping and for unions being prevented 
from taking action to improve matters.” Zwar sei Bewegung in die Frage der 
Entsendung von Arbeitnehmern gekommen und auch einige Verbesserungen 
erzielt worden, “but posting is still an exception to the rule of equal treatment” 
(Interview 50a). Die schwedische Regierung versuche nun zweigleisig, des 
Problems Herr zu werden: auf nationaler Ebene durch eine Gesetzesänderung, 
die es Gewerkschaften ermöglicht, in Entsendesituationen “collective agree-
ments light“ abzuschließen, und ihnen damit (wieder) eine bessere Kontrolle 
ermöglicht, und auf europäischer Ebene durch den Einsatz für eine Änderung 
der Entsenderichtlinie (s. auch 4.3.2) (Interview 92). 

Mögliche HPI-Einflüsse auf die schwedische Beschäftigungspolitik wer-
den in der Literatur praktisch gar nicht thematisiert. Zwar sind für die Jahre 
vor dem schwedischen EU-Beitritt Kriseneffekte deutlich erkennbar: Dem 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Krise der frühen 1990er Jahre war 
zunächst mit einem Ausbau insbesondere von Trainingsmaßnahmen, später 
dann mit staatlich subventionierter Beschäftigung sowie strikteren Bezugskri-
terien und niedrigeren Leistungshöhen in der Arbeitslosenversicherung begeg-
net worden (vgl. Köhler/Thorén/Ulmestig 2008: 264f.). Für die Zeit nach dem 
Beitritt 1995 werden diese jedoch praktisch nicht mehr – und insbesondere 
nicht unter dem Einfluss des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ab 1997 – dis-
kutiert. Lediglich bei Bengtsson/Berglund (2012: 87) findet sich die unpräzise 
Aussage, dass Schweden nach seinem EU-Beitritt 1995 “subordinated to 
supra-national regulations of budget discipline and a public expenditure cei-
ling” gewesen sei und in den 1990er Jahren “budget deficit cuts, price stability 
and the EU convergence criteria […] principal policy goals” (ebd.: 101) gewe-
sen seien. Eine Durchsicht der Dokumente aus dem Konvergenzprogramm 
ergibt lediglich die Forderung nach einer stärkeren Betonung von 
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Beschäftigungsförderung im privaten Sektor sowie “vigilance with regard to 
wage developments“ im Jahr 1999 (Europäische Kommission 1999a; Rat der 
EU 1999b) sowie die positive Hervorhebung der Beschäftigungsanreize durch 
die durchgeführten Steuerreformen im Jahr 2008 (Europäische Kommission 
2008g; Rat der EU 2008d). 

Mit Einführung des Europäischen Semesters wurde die beschäftigungspo-
litische Interaktion aus schwedischer Sicht “more structured and more coordi-
nated and has also had more impact“ (Interview 50a). Die CSR 2011-2016 
weisen durchaus Kongruenzen mit nationalen Reformprioritäten auf, wobei al-
lerdings weniger der finanzielle Aspekt als vielmehr – wie bereits im EBS-
Rahmen in den Vorjahren – der Abbau von Benachteiligungen einzelner Grup-
pen im Vordergrund steht. Die schwedische Regierung betont ihr “strengthe-
ned work-first principle“, u. a. durch Anreize zur Arbeitsaufnahme mittels 
Steuersenkungen für mittlere und niedrige Einkommen (vgl. Regeringskansliet 
2011: 5). Das Ziel bleibe Vollbeschäftigung bzw. vorerst eine Beschäftigungs-
quote von 80% für Männer und Frauen (vgl. ebd.: 22 und 28), wozu verstärkt 
Coaching und Jobtraining sowie temporär höhere Zuschüsse für Arbeitgeber 
eingesetzt werden sollten (vgl. ebd.: 23). Junge Arbeitslose ohne Schulab-
schluss sollen stärkere Unterstützung erfahren, bspw. einen von vier Monaten 
arbeiten dürfen, ohne aus der Jobgarantie zu fallen (vgl. ebd.: 24); daneben 
werden weitere hier ausgeklammerte Maßnahmen im Bildungssektor angekün-
digt (vgl. ebd.: 24ff. und 31ff.). Erwogen werde die Einführung einer ver-
pflichtenden Arbeitslosenversicherung, deren Umsetzung sei aber unklar (vgl. 
ebd.: 28). Angesichts der relativ guten Haushalts- und Beschäftigungssituation 
beziehen sich Rat und Kommission lediglich auf die bessere Inklusion benach-
teiligter Gruppen. Zwar war die Arbeitslosigkeit in der Krise von zuvor 6 auf 
9% gestiegen, aufgrund der „soliden Ausgangslage“ waren aber eine rasche 
Erholung (Rat der EU 2011g: Punkt 6) und insgesamt niedrige Risiken in Be-
zug auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen (ebd.: Punkt 7) zu ver-
zeichnen. Handlungsbedarf bestehe bzgl. der schwachen Position junger Men-
schen und von Nicht-EU-Bürgern auf dem Arbeitsmarkt, wobei verschiedene 
Reformbemühungen, etwa Coachings und Sprachkurse, anerkannt werden 
(ebd.: Punkt 9 und Empfehlung 3). Die CSR 2012 wiederholen im Wesentli-
chen die vorherige Kritik, bewerten die ergriffenen Maßnahmen aber als “re-
levant and credible“. Lediglich eine vollzogene Senkung der Mehrwertsteuer 
von 25 auf 12% für Restaurants und Catering als Anreiz zur Einstellung junger 
Menschen (vgl. Regeringskansliet 2012: 21 und 53ff.) wird skeptisch betrach-
tet; hier seien umfassendere Maßnahmen denkbar, etwa durch niedrigere 
Löhne am unteren Ende der Lohnskala (Rat der EU 2012b: Punkt 11 und Emp-
fehlung 3). Die schwedische Regierung sieht weiterhin Handlungsbedarf bzgl. 
der Langzeitarbeitslosigkeit und benachteiligter Gruppen (Regeringskansliet 
2012: 16), während die CSR 2013 erste Erfolge, besonders mit Blick auf Mig-
ranten, aber auch vielversprechende neue Maßnahmen wie die Unterstützung 
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von Einstiegsverträgen im Rahmen des schwedischen Modells hervorheben. 
Höhere Ambitionen seien bei der praktischen Berufsausbildung angebracht; 
zudem solle die Jobgarantie stärker auf die bedürftigsten Gruppen zugeschnit-
ten werden und die Erfassung bisher nicht registrierter Betroffener sicherge-
stellt werden (Rat der EU 2013b: Punkt 13 und Empfehlung 4 sowie 2014a: 
Punkt 13 und Empfehlung 4). In deutlicher Übereinstimmung damit liegen die 
nationalen Schwerpunkte auf der Verbesserung des Übergangs von der Schule 
in den Beruf und der praxisorientierten Ausbildung (Regeringskansliet 2014: 
22), Weiterbildungsmaßnahmen und sonstiger Förderung junger Arbeitssu-
chender sowie älterer Langzeitarbeitsloser, etwa durch eine Senkung der Ar-
beitgeberbeiträge (vgl. Regeringskansliet 2013: 16ff. und 2014: 22) und/oder 
Lohnzuschüsse im Rahmen von Ausbildungsverträgen (Regeringskansliet 
2014: 21). Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Ausbau von Sprach- und 
Integrationskursen und Berufsvorbereitung für Immigranten und Flüchtlinge 
(vgl. ebd.: 24). Der NSR 2015 betont weiterhin eine Fokussierung auf das Bil-
dungssystem (vgl. Regeringskansliet 2015: 18ff.) und kündigt die Einführung 
einer ‚90-Tage-Garantie‘ für ein Job- oder (Aus-)Bildungsangebot an junge 
Arbeitssuchende sowie die Förderung von Trainee-Jobs an, wobei den Ge-
meinden eine zentrale koordinierende Rolle zukommen soll (vgl. ebd.: 21ff.). 
Die europäische Jugendgarantie und damit verknüpfte ESF-Mittel sollen ge-
nutzt werden, um bereits national geplante Maßnahmen schneller umzusetzen 
(vgl. ebd.: 22). 2015 erhielt Schweden keine Empfehlung mehr zur Phase des 
Berufseinstiegs, wenngleich die ergriffenen Maßnahmen weiter beobachtet 
werden sollen (vgl. Rat der EU 2015c: Punkt 11). Schließlich steht 2015 und 
2016 weiterhin die Aufgabe der Integration der großen Zahl von Geflüchteten 
im Mittelpunkt (Regeringskansliet 2015: 24ff.), die auch von EU-Seite als 
zentrale Aufgabe bezeichnet wird, ohne dass jedoch dazu eine formale Emp-
fehlung ausgesprochen würde (Rat der EU 2016: Punkt 10).  

Die befragten Experten sehen keinen erhöhten Europäisierungsdruck auf 
Schweden im Zuge der haushaltspolitischen Instrumente. Die Empfehlungen 
würden von Schweden “as a country not in crisis and not in the Eurozone“ 
nicht als verbindlicher als bspw. frühere EBS-Empfehlungen wahrgenommen 
(Interview 91). Lediglich in prozeduraler Hinsicht seien Veränderungen fest-
zustellen, da der Arbeitsprozess intensiver und komplexer – bspw. auch durch 
intensivere Verflechtungen zwischen der Arbeit der unterschiedlichen Aus-
schüsse – geworden sei und einen “higher workload“ verursache (Interviews 
90, 91). 

4.3.2 Upload 

Zumindest auf den ersten Blick legen die großen Übereinstimmungen der 
schwedischen Tradition aktiver Arbeitsmarktpolitik und der EBS einen 
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erfolgreichen Upload nationaler Politiken und Präferenzen nahe (Interview 
65). In der Tat war Schweden in der Entstehungsphase der Beschäftigungsstra-
tegie einer der vehementesten Befürworter einer vertraglichen Verankerung 
(vgl. Regeringskansliet 1998: 5; Ekengren/Sundelius 1998: 141; Jacobsson 
2005: 107) und „forderte anfangs [sogar] eine Gleichwertigkeit der beschäfti-
gungspolitischen Zielsetzungen mit denen der WWU […], nahm diesen Vor-
schlag [später] jedoch zurück“ (Stephan 2009: 134; vgl. Ekengren/Sundelius 
1998: 141). Auch setzte Schweden sich für die Verankerung des Vollbeschäf-
tigungsziels auf europäischer Ebene ein (vgl. Stephan 2009: 134), wobei letzt-
lich bekanntlich nur das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus vertraglich 
festgehalten wurde. Dennoch war insgesamt der “very explicit Swedish at-
tempt to get the EU to pay more attention to employment” (Interview 44) 
durchaus erfolgreich, auch über den ersten schwedischen EU-Kommissar 
Allan Larsson, der für dieses Feld einschließlich der Vorbereitung der EBS 
zuständig war (vgl. Ekengren/Sundelius 1998: 141). Nicht zuletzt schlug sich 
dies im “fight over words” (Visser 2009: 49) insbesondere im EMCO im Zuge 
der Neuausrichtung der beschäftigungspolitischen Zielsetzungen nieder, der 
maßgeblich von Schweden, Dänemark, Finnland, Großbritannien und den Nie-
derlanden geprägt wurde (vgl. ebd.; Nedergaard 2006). Auch die Integration 
von Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik hat in Schweden eine lange Tradi-
tion, “which has led Sweden to pursue the same quest at European level, thus 
strongly supporting ideas of integration between policy areas as pronounced in 
the Lisbon Strategy in general and the EES in particular.” (Vifell 2011: 234) 

Zwar ist eine Vorbildfunktion in Teilbereichen der Arbeitsmarktpolitik 
nicht gleichzusetzen mit aktiven Bemühungen um einen Upload nationaler Po-
litik, wie etwa Visser (2009: 49) betont: “These countries [SWE and DK] were, 
rather, the source of inspiration for the EES.” Ähnliches gilt für die in Schwe-
den lange etablierte Einbeziehung der Sozialpartner in den Politikprozess und 
zentrale Regierungsbehörden, der ebenfalls auf europäischer Ebene – im Rah-
men der EBS und des Sozialen Dialogs – für erstrebenswert befunden wurde 
(vgl. Vifell 2011: 234). Dennoch attestiert Vifell (ebd.: 237) schwedischen Re-
gierungsakteuren die Wahrnehmung “to be ‘ahead’ of the rest of the member 
states and, therefore, able to contribute with helpful advice for others.” (vgl. 
auch López-Santana 2009: 145) In diese Richtung weist auch die Benennung 
von Beschäftigungspolitik (neben Erweiterung und Umweltpolitik) als eine der 
Prioritäten der ersten schwedischen Ratspräsidentschaft im Jahr 2001 (vgl. Ro-
sén Sundström 2016: 547). Da das Thema zu diesem Zeitpunkt bereits auf der 
europäischen Agenda war, legte die schwedische Regierung den Schwerpunkt 
zum einen auf eine Überprüfung des bisher Erreichten, zum anderen im Sinne 
aktiven agenda-settings auf Themen wie Arbeitsanreize für Frauen und den 
Ausbau von Kinderbetreuung (vgl. ebd.: 549). 

Angesichts der aus schwedischer Sicht sensitiven und teils problemati-
schen Regelungen bzw. Urteile bzgl. der Entsendung von Arbeitnehmern 
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(s. o.) bildet der Einsatz für das Prinzip ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ und 
die Gleichbehandlung von entsandten mit einheimischen Arbeitnehmern sowie 
die Erhaltung der Rechte von Sozialpartnern einen weiteren Schwerpunkt 
(auch Interview 92): 
„Die Regierung wird sich dafür einsetzen, dass das Prinzip gleichen Lohns für gleiche Arbeit 
[…] bekräftigt wird und ausländische Arbeitnehmer so weit wie möglich gleich behandelt 
werden wie einheimischeArbeitskräfte, besonders was grundlegende Arbeits- und Einstel-
lungsbedingungen im Rahmen der Entsenderichtlinie betrifft, während gleichzeitig die Per-
sonenfreizügigkeit respektiert wird“ (Regeringskansliet 2016a, eigene Übersetzung). 

Auch für den Gewerkschafts-Dachverband LO ist eine verbesserte Entsende-
regelung ein zentrales Anliegen, das auch mit Partnern in anderen Mitglieds-
staaten, insbesondere Deutschland, Frankreich und Belgien, sowie innerhalb 
des europäischen Dachverbandes ETUC verfolgt wird (Interview 50a). Zudem 
möchte man durch die Förderung der Verabschiedung eines “social progress 
protocol“ die wahrgenommene Schieflage zwischen Binnenmarktfreiheiten 
und sozialen Rechten grundsätzlich beheben (Interview 50a). Für die schwedi-
sche Regierung 2014-2018 betont eine Befragte, diese habe sozialpolitische 
Themen nicht nur auf nationaler Ebene priorisiert, sondern auch auf europäi-
scher Ebene entsprechende Debatten zu befördern versucht, wie u. a. der So-
zialgipfel in Göteborg 2017 zeige (Interview 91). 

Vifell (2011: 237) stellt als zentrale Upload-Kanäle einerseits die Mitarbeit 
in den zuständigen Gremien und andererseits die Zirkulation eigener Papiere 
heraus. So hätten insbesondere das Ministerium für Industrie und Beschäfti-
gung sowie das Finanzministerium die Notwendigkeit frühzeitigen Handelns 
etwa im Prozess der Formulierung der Beschäftigungspolitischen Leitlinien er-
kannt und sich aktiv in EMCO und EPC eingebracht, eigenes Personal an wich-
tigen Stellen positioniert, etwa im EMCO-Sekretariat oder als Vorsitzende von 
Arbeitsgruppen (vgl. ebd.). ‘Non-papers‘ des zuständigen Ministeriums an 
Ausschussmitglieder, Kommissionsangehörige und MdEPs seien ebenfalls ein 
effektives Mittel gewesen, da gerade die schwedischen Papiere aufgrund der 
nationalen Erfahrungen mit aktiver Arbeitsmarktpolitik und der daraus resul-
tierenden Glaubwürdigkeit intensiv gelesen wurden (vgl. ebd.: 237f.). Die Be-
fragten betonen die Nutzung aller verfügbaren Kanäle (“the whole chain“), 
bspw. sichtbares persönliches Engagement der schwedischen Arbeitsministe-
rin im Rat oder die Arbeit der Ständigen Vertretung in Brüssel (Interviews 90, 
91). Dabei komme es zu unterschiedlichen Kooperationen und Koalitionen: 
Während ein gemeinsames nordisches Interesse am Schutz des nordischen Ar-
beitsmarktmodells bestehe und dementsprechend eine Zusammenarbeit mit 
Dänemark und Finnland in vielen Bereichen naheliegend sei (Interview 92), 
würden generell Kooperations- und Upload-Partner themenspezifisch und 
“with a lot of pragmatism“ (Interview 90) ausgewählt. Dies werde auch 
dadurch begünstigt, dass viele ehemals ‚nordische‘ Anliegen wie Gleichbe-
rechtigung auf dem Arbeitsmarkt oder die Rolle von Sozialpartnern heute für 
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eine größere Zahl von Mitgliedsstaaten wichtige Anliegen geworden seien. 
Schließlich werde gelegentlich Kontakt auch gezielt mit Mitgliedsstaaten mit 
abweichenden Positionen gesucht (Interview 90). 

4.3.3 Interload 

In der Forschungsliteratur findet diese Dimension mit Blick auf die Arbeits-
marktpolitik Schwedens kaum Erwähnung. Lediglich bzgl. der seit den frühen 
2000er Jahren zunehmend als Problem wahrgenommenen Jugendarbeitslosig-
keit sehen Trein/Bonoli/Pisoni (2015: 14f.) einen gewissen “search for new 
ideas abroad“, insbesondere in Dänemark und Großbritannien, die bei der Aus-
gestaltung der schwedischen Jugendgarantie Pate gestanden hätten (vgl. ebd.). 
Darüber hinaus verweisen Ekengren/Sundelius (1998: 141) eher allgemein auf 
die enge und gewachsene Kooperation der nordischen Staaten untereinander: 
“a potential for coalition-building exists among the often like-minded nations 
of the north“, ein Befund, der auch von den Interviewpartnern geteilt und auf 
die bereits seit langem untereinander geöffneten Arbeitsmärkte sowie den ähn-
lichen Kontext zurückgeführt wird, der Erfahrungsaustausch und wechselsei-
tiges Lernen bedeutend erleichtere (Interview 75, 92).  

Greifbar wird diese Kooperation im Rat der Arbeitsminister im Rahmen 
des Nordischen Rates, dessen Mandat in der Kooperation in Beschäftigungs-, 
Arbeitsmarkt-, Arbeitsumgebungs- und Arbeitsrechtsfragen liegt und der u. a. 
gemeinsame Stellungnahmen und eine Fülle von Publikationen zu einzelnen 
Schwerpunkten wie bspw. aktuell der Integration Geflüchteter in den Arbeits-
markt vorlegt (vgl. Nordic Council of Ministers 2017). Themenschwerpunkte 
im Arbeitsministerrat sind u. a. die gemeinsame Beschäftigungsförderung und 
Reduktion struktureller Arbeitslosigkeit, die Bekämpfung von Exklusion, die 
Förderung lebenslangen Lernens, Arbeitnehmerschutz (“health and welfare at 
work“) sowie Schutz und Anpassungsfähigkeit des nordischen Arbeitsmarkt-
modells. Neben dem einmal jährlich tagenden Ministerrat besteht ein mit der 
praktischen Arbeit und Vorbereitung betrautes Nordic Committee of Senior 
Officials for Labour, das zweimal jährlich tagt und wiederum drei Ausschüsse 
für Arbeitsmarkt, Arbeitsumgebung und industrielle Beziehungen eingerichtet 
hat (vgl. ebd.). Die nordische Zusammenarbeit in diesem Feld sei gegenwärtig 
sehr präsent und erfahre auch zunehmende öffentliche Aufmerksamkeit (Inter-
view 92). Zwar gelte in Abhängigkeit von Einzelthemen, beteiligten Ausschüs-
sen und auch Einzelpersonen, “[that]some issues have moved to the European 
level“ (Interview 90), zugleich bedingten bzw. verstärkten sich aber beide 
Kontexte gegenseitig: “Nordic cooperation in itself and Nordic cooperation 
within the EU also benefit from each other.“ (Interview 91) 
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4.4 Großbritannien 

Die angelsächsischen Länder zeichnen sich allgemein durch eine hohe absolute 
Beschäftigungsquote, eine mittlere in Vollzeitäquivalenten, aber auch ein ho-
hes Armutsrisiko aus (vgl. Zirra 2009: 38). Dazu trägt auch die gering ausge-
prägte staatliche Arbeitsmarktpolitik bei (vgl. ebd. 38f.; auch Serrano Pascual 
2007 und Clasen/Clegg 2003). Andere sehen dagegen “rather more labour pro-
tection than the European perception would indicate” (Le Grand/Mossia-
los/Long 2007: 43) und begründen dies etwa mit einem Mindestlohn nahe am 
europäischen Durchschnitt.  

Hinsichtlich finanzieller Kompensation bei Arbeitslosigkeit sind zunächst 
die Leistungen des Arbeitslosengeldes (Contribution-based Jobseekers‘ Allo-
wance) und der Arbeitslosenhilfe (Income-based Jobseekers‘ Allowance) zu 
unterscheiden. Während erstere ein beitragsfinanziertes obligatorisches Versi-
cherungssystem für alle Arbeitnehmer darstellt, aus dem allerdings Pauschal-
leistungen gewährt werden, handelt es sich bei zweiterer um ein steuerfinan-
ziertes Unterstützungsinstrument bei nachgewiesener Bedürftigkeit (vgl. 
BMAS 2016, MISSOC 2017c). Zur Finanzierung des Arbeitslosengeldes wird 
ein einkommensabhängiger Globalbeitrag zur sozialen Sicherung erhoben, der 
12% auf den wöchentlichen Einkommensteil zwischen £ 153 (191 €) und £ 
805 (1.007 €) und 2 % auf Einkommen über £ 805 (1.007 €) beträgt. Der Ar-
beitgeberanteil liegt bei 13,8 % der Wochenverdienste ab £ 153 (191 €) 
(BMAS 2016). Leistungen werden nur dann gewährt, wenn u. a. keine Arbeits-
tätigkeit im Umfang von 16 oder mehr Wochenstunden vorliegt, der Arbeits-
lose arbeitsfähig und verfügbar ist sowie eine Vereinbarung für Arbeitssu-
chende abgeschlossen hat und aktiv nach Beschäftigung sucht (vgl. ebd.). Für 
den Bezug von Arbeitslosenhilfe müssen in einem der vergangenen beiden 
Steuerjahre mindestens 26 Wochenbeiträge gezahlt und für beide Jahre insge-
samt eine Summe in Höhe des 50-fachen wöchentlichen Mindestbeitrags er-
reicht worden sein. Das Höchstalter beträgt für Männer 65 Jahre, für Frauen 
wird es seit 2010 bis 2020 von 60 auf ebenfalls 65 bzw. dann 66 Jahre ange-
hoben (vgl. ebd.). 

Der Bezug von Arbeitslosengeld ist auf 182 Tage pro Phase der Arbeitslo-
sigkeit begrenzt. Gezahlt werden in Abhängigkeit vom Alter, nicht aber vom 
vorherigen Einkommen, £ 57,35 (72 €) pro Woche für 18- bis 24-Jährige, £ 
72,40 (90 €) pro Woche für Ab-25-Jährige (vgl. ebd.). Für den Bezug von Ar-
beitslosenhilfe darf kein Vermögen über £ 16.000 (20.009 €) vorliegen, der 
Partner darf max. 24 Wochenstunden arbeiten und seit dem 1. Januar 2014 
müssen Empfänger von Arbeitslosenhilfe drei Monate vor der Antragstellung 
ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich gehabt haben. Zudem werden alle 
Einkünfte und Ersparnisse der Familie angerechnet und die Leistungen ggf. 
entsprechend gekürzt (vgl. ebd.). Die Grundbeträge liegen dann für Paare über 
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18 Jahren bei £ 113,70 (142 €) pro Woche, für Alleinstehende gelten die ein-
gangs des Absatzes angeführten Sätze. Zulagen für Unterhaltsberechtigte gibt 
es nicht, nachdem entsprechende Leistungen für Kinder ab 2006 in einen ent-
sprechenden Steuerabsetzbetrag überführt wurden (Child Tax Credit, s. auch 
Kap. 7.4; vgl. BMAS 2016 

Beide Leistungen bei Arbeitslosigkeit sind mit einem umfangreichen Ka-
talog von Sanktionen verbunden, wenn bspw. der Arbeitsplatz freiwillig und 
ohne triftigen Grund aufgegeben wurde oder dessen Verlust selbstverschuldet 
ist, die Teilnahme an einer Trainings- oder Beschäftigungsmaßnahme verwei-
gert oder der Anweisung des jeweiligen Arbeitsvermittlers nicht gefolgt wird, 
die Annahme einer Arbeit oder eine Bewerbung für diese unbegründet verwei-
gert oder insgesamt eine mangelnde Eigenaktivität bei der Arbeitssuche fest-
gestellt wird (vgl. BMAS 2016). In solchen Fällen können Sperrfristen zwi-
schen einer und 26 Wochen – je nach Verstoß – verhängt werden, wobei in 
bestimmten Fällen eine Härte-Beihilfe weitergezahlt wird (hardship payment). 

Auch in Großbritannien hat „Aktivierung eine lange Tradition“ (Klam-
mer/Leiber 2008: 105) und reicht bspw. zurück zum 1986 eingeführten Pro-
gramm RESTART. In der Phase konservativer Regierungen (1979-1997) hatte 
allerdings die Langzeitarbeitslosigkeit trotz Gegenmaßnahmen – einschließ-
lich der Beschneidung von gewerkschaftlichen und Arbeitnehmerrechten – er-
heblich zugenommen, wenngleich die Beschäftigungsdaten insgesamt im eu-
ropäischen Vergleich relativ gut blieben (vgl. Hopkin/van Wijnbergen 2011: 
259). 1995/1996 wurde das bisherige Arbeitslosengeld umgewandelt in die 
heutige Transferleistung für Arbeitssuchende (Jobseekers‘ Allowance; vgl. 
Dallinger 2016: 94; Hopkin/van Wijnbergen 2011: 262) mit stärkerer Konditi-
onalität und verschärften Sanktionsmöglichkeiten (vgl. Klammer/Leiber 2008: 
105; Walker/Wiseman 2003: 9). Im Zuge dessen wurde die maximale Bezugs-
dauer von Arbeitslosengeld von zwölf auf sechs Monate reduziert und Leis-
tungsverwaltung und Jobvermittlung ab 2002 in ‘Jobcentres Plus‘ zusammen-
gelegt (vgl. Klammer/Leiber 2008: 106; Walker/Wiseman 2003: 9; Le 
Grand/Mossialos/Long 2007: 48). Außerdem wurden bereits in den 1990er 
Jahren Pilotprojekte für Langzeitarbeitslose (‘Project Work‘) und Alleinerzie-
hende (‘Lone Parent Caseworker‘) durchgeführt (vgl. Walker/Wiseman 2003: 
10). 

Mit dem ‘New Deal‘ hat New Labour diesen „Fokus auf Aktivierung […] 
nahtlos fortgeführt“ (Klammer/Leiber 2008: 105 unter Verweis auf Cebulla 
2002; Evans/Cerny 2004: 221; Geyer/Mackintosh 2005: 80f.), allerdings mit 
einem verstärkten Fokus auf ‚Befähigung‘ der Arbeitnehmer und einer damit 
einhergehenden ausgeprägten Zielgruppenorientierung (vgl. Le Grand/Mossi-
alos/Long 2007: 48): Dem New Deal für Langzeitarbeitslose (als Nachfolger 
von ‘Project Work‘), für Behinderte, für Alleinerziehende (anknüpfend an das 
o. g. Pilotprojekt der Vorgängerregierung; alle 1998) folgten weitere Neuerun-
gen für Partner von Arbeitslosen, für Musiker (1999) und für Arbeitslose über 
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50 (2000) (vgl. Klammer/Leiber 2008: 105; Walker/Wiseman 2003: 11) mit 
dem ‘New Deal 50+‘. Dem gesamten Programm lag die Annahme zugrunde, 
“that paid work is the best route off benefits and out of poverty“ (ebd.: 9; vgl. 
Hemerijck 2013: 173). Es sollten folglich verbesserte Arbeitsanreize und 
Pflichten insbesondere für junge Arbeitslose – für die ein Teilnahmezwang be-
steht – geschaffen werden, u. a. mittels eines persönlichen Beraters, subventi-
onierter Beschäftigung und Ausbildung (vgl. Evans/Cerny 2004: 223f.; 
Walker/Wiseman 2003: 11). Im Fall von Regelbrüchen sind Sanktionen in 
Form der anteiligen oder vollen Kürzung der Leistungen möglich (vgl. ebd.: 
14). Auch die Einführung eines nationalen Mindestlohns (vgl. Klammer/Lei-
ber 2008: 105f.) im Jahr 1999 und verschiedene Steuererleichterungen (tax 
credits) für Geringverdiener zielten darauf, die Bezieher niedriger Einkommen 
besserzustellen bzw. Arbeitslose zur Arbeitsaufnahme zu motivieren – “to 
make work pay“ (Walker/Wiseman 2003: 7; Le Grand/Mossialos/Long 2007: 
48). Auch der in Kap. 7.4 näher behandelte Working Families‘ Tax Credit wies 
in dieselbe Richtung, da er erst ab einem Arbeitsumfang von mindestens 16 
Stunden pro Woche in Anspruch genommen werden konnte (vgl. Walker/Wi-
seman 2003: 7).  

Insgesamt fällt die Bewertung der Arbeitsmarktreformen ambivalent aus 
(vgl. Cebulla 2002): Zwar haben sich die Eingliederungschancen insgesamt 
verbessert, allerdings vor allem bei ohnehin weniger problematischen Grup-
pen, während Ältere oder schlecht Qualifizierte und auch ethnische Minder-
heiten wenig profitierten bzw. sich nicht dauerhaft aus der Abhängigkeit von 
Sozialleistungen befreien konnten (vgl. Walker/Wiseman 2003: 15 und 24). 
Erfolge haben sich vor allem bei Jugendlichen gezeigt, wenngleich weiterhin 
vielfach ein “gap between employers‘ expectations and the job-readiness of 
some young people“ (ebd.: 15) bestehe. Unter dem Strich habe sich der ziel-
gruppenspezifische Ansatz des New Deal jedoch als sinnvoll erwiesen (vgl. 
Klammer/Leiber 2008: 107f.), und entgegen der Annahme, dass mit Übergang 
zu stärkerer Konditionalität und markanter Betonung von Erwerbstätigkeit das 
Niveau finanzieller Transfers sinken würde, ist die Netto-Lohnersatzrate zwi-
schen 2001 und 2012 sogar leicht gestiegen, nämlich von 60% auf 62%, was 
allerdings weitgehend durch gezielte Leistungen für Familien bedingt ist (vgl. 
Dallinger 2016: 93). 

4.4.1 Download 

Aufgrund frühzeitiger Arbeitsmarktreformen bzw. entsprechender Weichen-
stellungen wird der ab Mitte der 1990er Jahre einsetzenden Europäischen Be-
schäftigungsstrategie ein eher geringer Einfluss attestiert: “the building blocks 
of these reforms were put in place between 1992 and 1997 by the Conservative 
government led by John Major.“ (Walker/Wiseman 2003: 9) Bereits in dieser 
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Phase wurden auf Basis eines “cross-party consensus” (Walker/Wiseman 
2003: 10) bspw. passive Leistungen für Arbeitslose eingeschränkt, Aktivie-
rungsmaßnahmen verstärkt und ‚Verträge‘ zwischen Arbeitslosem und Ar-
beitsagentur eingeführt (vgl. Le Grand/Mossialos/Long 2007: 47). Dement-
sprechend weist die britische Aktivierungspolitik ähnlich der schwedischen 
zwar eine hohe Übereinstimmung mit der EBS auf (vgl. Hopkin/van Wijnber-
gen 2011: 260; bzw. umgekehrt, s. Upload in Kap. 4.4.2), ein genuin europäi-
scher Einfluss lässt sich daraus aber nicht ableiten: „Länder, die bereits vor 
Einführung der EBS auf eine Strategie der Aktivierung umgeschwenkt waren 
[darunter Großbritannien], haben ihre Reformen ohne große Kursänderung ge-
mäß der EBS-Leitvorstellungen weiter vorangetrieben.“ (Klammer/Leiber 
2008: 119; vgl. Mailand 2009: 160) 

In ausgewählten EBS-Dokumenten spiegeln sich diese vergleichsweise 
großen Übereinstimmungen wider, wenngleich in konkreten Einzelfragen im-
mer wieder Kritik geübt und Anpassungen angemahnt wurden, etwa bzgl. Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten (vgl. ebd.: 160f.; s. auch Abschnitt 7.4.). Die bri-
tische Regierung betont von Beginn an die bereits hohe Beschäftigungsquote, 
sieht aber Handlungsbedarf insbesondere bei Jungen, Migranten und alleiner-
ziehenden Müttern und hält fest: “In 20% of households no-one is in work. 
These are unacceptably high figures.“ (British Government 1998: 4) Es bestehe 
dringender Bedarf nach qualitativ besserer Bildung und Ausbildung (ebd.: 5) 
sowie der Fortsetzung des mit dem New Deal eingeschlagenen Weges “away 
from a passive dependency on welfare towards an active system where every-
one who is able to work has the opportunity to do so” (ebd.).  

2001 erhielt Großbritannien die Empfehlung, aktive Maßnahmen für er-
wachsene Arbeitslose schon vor dem zwölften Monat der Arbeitslosigkeit zu 
forcieren (vgl. Rat der EU 2001c); 2002 wurde diese Aufforderung in ähnlicher 
Form wiederholt. Die britische Regierung dagegen verweist auf ein bereits be-
stehendes umfassendes Instrumentarium aktiver Arbeitsmarktpolitik ein-
schließlich verschiedener tax credits, des nationalen Mindestlohns, Ausbil-
dungsmaßnahmen und Umstrukturierungen in der Arbeitsvermitlung (vgl. Bri-
tish Government 2001: 5; 2004: 1f.). Insbesondere die Jobseekers‘ Allowance 
sei eine aktive, keine passive Maßnahme (British Government 2004: 2; vgl. 
Geyer/Mackintosh 2005: 84) und die Kritik demzufolge unbegründet, zumal 
die Beschäftigungsquoten mit 74,6% (gesamt), 69,3% (Frauen) und 53% (55-
64-Jährige) bereits die Lissabon-Ziele überschritten (vgl. British Government 
2002: 2). In ihren Joint Reports erkennen Kommission und Rat diese hohen 
Beschäftigungs- und die relativ niedrigen Arbeitslosenquoten in Großbritan-
nien an (bspw. Europäische Kommission 2004a: 218; 2005b: 95; 2007a: 400). 
Allerdings bestehe mit Blick auf einzelne am Arbeitsmarkt benachteiligte 
Gruppen – Alleinerziehende, Ältere, Geringqualifizierte, ethnische Minderhei-
ten – weiterhin noch Nachholbedarf; zudem wird wiederholt ein relativ hoher 
Anteil von Geringverdienern konstatiert (vgl. Europäische Kommission 
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2004a: 218; 2005b: 95; Rat der EU 2007a). Dennoch sieht die Kommission 
große Übereinstimmungen mit ihrer Aktivierungslinie: “Work is seen as the 
primary route out of poverty and to strengthen social cohesion, and many of 
the UK’s initiatives are rooted in activation measures” (Europäische Kommis-
sion 2007a: 400). Im NAP 2008 werden die bereits ergriffenen Maßnahmen 
betont, ihre Erfolge und Kompatibilität mit europäischen Zielen hervorgeho-
ben (vgl. British Government 2008 und 2008a) und das nationale Ziel einer 
Beschäftigungsquote von 80% ausgegeben (vgl. British Government 2008a: 
9). Auch der Rat (2008b; 2009c) sieht ”significant progress“, empfiehlt al-
lerdings “[to] implement recent plans to substantially improve skill-levels and 
establish an integrated approach to employment and skills in order to improve 
productivity and increase opportunities for the disadvantaged.”  

Angesichts bereits zu Beginn großer Übereinstimmungen zwischen briti-
scher Arbeitsmarktpolitik und EBS sowie im EU-Vergleich auffällig guter Be-
schäftigungsdaten entfällt ein relevanter Anpassungsdruck mittels der EBS für 
den britischen Fall. Da das Leitbild der Aktivierung ohnehin bereits auf der 
Agenda der Labour-Regierung stand (vgl. Geyer/Mackintosh 2005: 80) und 
zumindest die Vorbereitungen zum Startzeitpunkt der EBS weit fortgeschritten 
waren (vgl. Hopkin/van Wijnbergen 2011: 262), gibt es “little evidence […] 
that the Guidelines were a significant factor“ (Geyer/Mackintosh 2005: 83) 
jenseits eines Verstärker-Effekts (vgl. auch Hopkin/van Wijnbergen 2011): 
“the UK cannot be spurred into action by reference to compliance with the Lisbon strategy. 
The British record on market liberalization, employment and growth is, in fact, relatively 
good; if anything, the UK reformed ahead of the other member states in economic areas.“ 
(ebd.: 270) 

Copeland (2016) sieht dennoch einen gewissen Effekt auf beschäftigungspoli-
tische Wahrnehmungen und Prozesse, allerdings beschränkt auf die Zeit der 
Labour-Regierung, während die Koalitionsregierung ab 2010 diesen Einfluss 
bewusst zurückgedrängt und damit eine – eher symbolische als materielle – 
Ent-Europäisierung gegenüber ihrer Vorgängerregierung herbeigeführt habe. 
Auch die befragten Experten betrachten die Wirkung der EBS eher skeptisch: 
Zwar sei diese ebenso wie die OMK insgesamt ein von britischer Seite gern 
gesehenes – weil flexibles und auf Freiwilligkeit beruhendes – Instrument (In-
terview 60) und biete Raum, um spezifische Probleme zu thematisieren und 
Verbesserungen anzuregen (Interviews 61, 69). Insbesondere die best-prac-
tice-Events seien aus britischer Sicht eine zentrale Errungenschaft, und die An-
regungen aus diesen seien im Anschluss teilweise weiterverfolgt worden, sei 
es durch ‘desk research‘ oder in einigen Fällen auch durch Reisen (Interview 
84). Eine tatsächliche Durchschlagskraft auf die britische Beschäftigungspoli-
tik könne man ihr aber nicht attestieren (Interviews 6a, 61). Auch Mailand 
(2009: 162) berichtet, die von ihm Befragten hätten weder Fälle tatsächlichen 
Anpassungsdrucks noch strategischer Nutzung der EBS durch nationale Ak-
teure identifiziert. Letztlich habe die OMK kaum Einfluss auf die nationale 
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Policy-Formulierung (vgl. Interview 6a). Graduell positiver bemerkt ein ande-
rer Befragter, bei aus britischer Sicht schwierigen Themen wie Wohnungsbau, 
Infrastruktur oder Kinderbetreuung (s. u. 7.4) habe die OMK eine wichtige 
Rolle bei der Analyse und Problemerkennung gespielt, das müsse aber nicht 
unbedingt mit einer Übernahme der Lösungsvorschläge der Kommission ein-
hergehen (Interview 84). 

Vielmehr werden – im Sinne einer markanten Interload-Dimension, s. u. – 
Einflüsse einzelner Mitglieds- und Drittstaaten hervorgehoben, darunter neben 
den Niederlanden und Dänemark mit Kanada, Australien, Neuseeland und vor 
allem den USA als “principal role model“ in etwas abgeschwächter Form (vgl. 
Le Grand/Mossialos/Long 2007: 48) eine Reihe von Nicht-EU-Mitgliedern mit 
ebenfalls liberalem Wohlfahrtsstaatstyp. In diesem Sinne gebe es „kein Primat 
der EU-Politik“ gegenüber dem Austausch mit außereuropäischen Staaten (In-
terview 84). 

Im Zuge der haushaltspolitischen Instrumente ergibt sich ein weitgehend 
paralleles Bild zu dem im OMK-Rahmen: Kommission und Rat heben die im 
EU-Vergleich niedrige Arbeitslosenquote hervor und begrüßen frühere Refor-
men (Europäische Kommission 1999b und 2002a; Rat der EU 1999c und 
2002c). In den Folgejahren spielt die Beschäftigungspolitik im britischen Kon-
vergenzprogramm zunächst keine sichtbare Rolle. Im Rahmen des Europäi-
schen Semesters seit 2011 hat Großbritannien dann prinzipiell jährlich ähnli-
che Länderspezifische Empfehlungen erhalten: Der flexible britische Arbeits-
markt wird positiv bewertet, aber die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Men-
schen und ein struktureller Mangel an Ausbildungsmaßnahmen wie in den 
Vorjahren kritisch betrachtet (bspw. Rat der EU 2011f: Punkt 9 + Empfehlung 
2; Rat der EU 2012a: Punkt 12 und Empfehlung 3). Insofern begrüßen Kom-
mission und Rat zwar die bisherigen Reformen und deren beschäftigungsför-
dernde Wirkung, sehen aber auch anhaltende Probleme, u. a. in Form verbrei-
teter Kinderarmut (Rat der EU 2012a: Punkt 13). Die britische Regierung be-
grüßt im NRP 2011 zunächst die Einrichtung des Europäischen Semesters (vgl. 
British Government 2011: 5) und kündigt weitere Maßnahmen in Richtung der 
Empfehlungen an: “creating an education and skills system that is responsive 
to the needs of employers and learners“ (ebd.: 29). Auch die bereits umgesetz-
ten oder in Umsetzung begriffenen Maßnahmen der Jobcentres Plus, des 
Work-Programms und des Universal Credit werden als Mittel zur Umsetzung 
der Empfehlungen dargestellt (vgl. ebd.: 35ff.); weiterhin sollen zwischen 
2007 und 2013 rund 4,5 Mrd. € aus dem Europäischen Sozialfonds genutzt 
werden (vgl. ebd.: 39). Auch im NRP 2012 stimmt die britische Regierung den 
konstatierten Defiziten zu und verweist auf deren Übereinstimmung mit Be-
wertungen von OECD und IMF. Insbesondere verfolge man ein “ambitious 
programme of investment in youth skills and employability” (British Govern-
ment 2012: 23). Trotz angespannter öffentlicher Finanzen werde ab 2013 der 
Universal Credit umgesetzt, der den Übergang von Sozialleistungsbezug in ein 
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Arbeitsverhältnis fördern soll: “this single working age benefit will enable peo-
ple to make the transition from benefits into work in the knowledge that they 
will always be better off working.” (British Government 2012: 30)  

Allerdings verweist die britische Regierung im NRP 2013 darauf, “[that] 
addressing these challenges and rebalancing the economy will take time. The 
Government therefore supports the continuity of messages in the European Se-
mester” (British Government 2013: 3) – eine kaum verhohlene Umschreibung 
des Umstandes, dass eine alljährliche Wiederholung derselben Empfehlungen 
offenbar keinen nennenswerten Umsetzungsdruck entfaltet. Neben den bereits 
laufenden Programmen solle die Anzahl an Ausbildungsplätzen erhöht und mit 
dem 2012 angelaufenen Programm Youth Contract weitere Anreize für 18-24-
Jährige zur Beschäftigungsaufnahme gesetzt werden (vgl. ebd.: 22f.). Die CSR 
2013 erkennen zwar einige Fortschritte an, darunter den Universal Credit, die 
Kritik an mangelnden Fähigkeiten und Qualifikationen unter Jungen (Rat der 
EU 2013a: Punkt 13) und an schwachen Arbeitsanreizen (Punkt 14) bleibt aber 
bestehen. Großbritannien solle u. a. über die Einführung einer ‚Jugendgarantie‘ 
nachdenken und die Qualität von Ausbildungsprogrammen weiter verbessern 
(Empfehlung 3).  

Im NRP 2014 kann die britische Regierung dann selbstbewusst verkünden: 
“growth forecasts for the UK have been revised upwards and activity has ex-
panded across all sectors of the economy” (British Government 2014: 3). Auch 
die Jugendarbeitslosigkeit sei gesunken, wobei sie ein Schwerpunkt der Bemü-
hungen bleibe; allerdings habe die Regierung einen anderen Ansatz als die vor-
geschlagene Jugendgarantie gewählt “which it believes better suits the national 
specificities and circumstances faced by young people in the UK“ (ebd.: 21). 
Allerdings, so die CSR 2014, würden die erhältlichen Lohnzuschüsse in gerin-
gerem Ausmaß beansprucht als geplant, u. a. aufgrund eines anhaltenden mis-
matches von Arbeitslosen und Arbeitskräftebedarf und weiterhin defizitärer 
Qualifikationssysteme (vgl. Rat der EU 2014c: Punkt 13 und Empfehlung 3), 
und der Universal Credit müsse zunächst effektiv implementiert und in ein 
sinnvolles Gesamtgefüge von Leistungen integriert werden (Punkt 14). 2015 
(British Government 2015a: 20) kann dann gar die vierthöchste Beschäfti-
gungsquote für junge Menschen von 16-24 Jahren in der EU konstatiert wer-
den. In den Empfehlungen wird entsprechend anerkannt “[that] the labour mar-
ket has performed well in recent years and is set to remain strong”. Allerdings 
bestehen nach wie vor Bedenken u. a. bzgl. Haushalten mit sehr geringer Er-
werbstätigkeit, der Ausbildungsqualität und nachhaltigen Behebung von Ju-
gendarbeitslosigkeit (vgl. Rat der EU 2015b: Punkt 10 und Empfehlung 3).  

Insgesamt zeichnet sich ein deutliches Muster ab: Die Empfehlungen wie-
derholen sich in nur geringfügig modifizierter Form von Jahr zu Jahr, die bri-
tische Regierung verweist auf ohnehin bereits ergriffene oder geplante Maß-
nahmen und deklariert diese als im Einklang mit den Empfehlungen, ohne je-
doch europäische Impulse dezidiert aufzugreifen. Deutlich wird, dass aufgrund 
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der Nichtteilnahme an der WWU kein vergleichbarer Druck aufgebaut wurde 
wie auf die Mitglieder der Eurozone (vgl. Hopkin/van Wijnbergen 2011: 260). 
Diese Bilanz deckt sich mit den Einschätzungen der Interviewpartner, dass 
haushaltspolitische Instrumente für Nicht-Euro-Länder wie Großbritannien 
deutlich weniger relevant seien und faktisch keinen Einfluss hätten (vgl. Inter-
views 61, 6a, 84), dementsprechend aber auch einen ‚weniger negativen‘ als 
auf andere Mitgliedsstaaten (Interview 69). Eine politische Relevanz ist aus 
Sicht eines Experten aber durchaus gegeben; die CSR würden von Regierungs-
seite ernst genommen (Interview 84). Entsprechende Maßnahmen würden aber 
weder in der Öffentlichkeit in Verbindung mit EU-Vorgaben gebracht noch 
seien sie originär extern motiviert (vgl. Interview 61). Bedauerlich sei aus bri-
tischer Sicht, dass im „kommissionsgetriebenen“ Semester weniger best-prac-
tice-Austausch stattfinde; aufgrunddessen bleibe auch der OMK-Rahmen trotz 
verringerter Sichtbarkeit wichtig (Interview 84). 

Ein im Kontext des Brexit interessanter Fall europäischen Einflusses ist 
derjenige europäischen Rechts auf die Rechte von britischen Arbeitnehmern. 
Insbesondere die Arbeitszeitrichtlinie (Rat der Europäischen Gemeinschaften 
1993) ist von herausragender Bedeutung, denn “[a]t the time, the UK had vir-
tually no legislation regulating working time“ (Anderson 2015a: 178). Insofern 
hat die Mitgliedschaft in der EU britischen Arbeitnehmern einklagbare Rechte 
verschafft, die neben der maximalen wöchentlichen Arbeitszeit bspw. auch an-
dere Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz oder zur Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen betreffen (vgl. Interview 60). Dabei war speziell die 
Arbeitszeitrichtlinie von Beginn an in Großbritannien sehr umstritten und wird 
als einer weniger Fälle substanziellen europäischen Einflusses auf das britische 
Sozialsystem bewertet (vgl. Interview 6a). Dementsprechend erwarten die Ge-
sprächspartner teilweise, dass nach Vollzug des Brexit diese Richtlinie, die den 
britischen Regierungen schon immer ein Dorn im Auge gewesen sei, wieder 
kassiert oder zumindest abgeschwächt wird (vgl. Interviews 46, 6a, 101, anders 
Interview 69), zumal das ”really important underpinning of EU law by the Eu-
ropean Court of Justice“ aller Voraussicht nach entfallen wird (Interview 60). 
Dagegen betont ein anderer Befragter die Beteuerung von Premierministerin 
May, dass es keine Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten geben werde 
(Interview 84):  
“And a fairer Britain is a country that protects and enhances the rights people have at work. 
That is why, as we translate the body of European law into our domestic regulations, we will 
ensure that workers’ rights are fully protected and maintained. Indeed, under my leadership, 
not only will the government protect the rights of workers set out in European legislation, 
we will build on them.” (May 2017: Punkt 7) 

Weitgehend unkontrovers ist dagegen die unterstützende Nutzung von Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds zur Umsetzung nationaler Beschäftigungspro-
gramme, etwa zur Prävention von Langzeitarbeitslosigkeit oder zur Arbeits-
marktintegration besonders Benachteiligter – Menschen mit Behinderungen, 
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Alleinerziehende, junge und ältere Arbeitslose, ethnische Minderheiten, Ge-
ringqualifizierte – durch vorbereitende Trainingsmaßnahmen (vgl. bspw. Bri-
tish Government 2002: 8; 2008a: 32; Interview 60). Trotz einer recht intensi-
ven Nutzung und Präsenz des ESF in zahlreichen Projekten könne aber daraus 
kein substanzieller europäischer Einfluss abgeleitet werden (vgl. Interviews 
46, 6a und 61). Zudem sei der ESF lokal ein grundsätzlich sehr sichtbares und 
wirksames EU-Instrument, werde allerdings in Großbritannien weniger öffent-
lich wahrgenommen als in anderen Mitgliedsstaaten (Interview 69). 

4.4.2 Upload 

Im Bereich Beschäftigung kann Großbritannien ein durchaus hohes Maß an 
Einfluss auf die entstehende europäische Politik attestiert werden. Während die 
konservative Regierung Major eine vertragliche Verankerung europäischer 
Beschäftigungspolitik zunächst noch abgelehnt hatte und für diesen Fall ein 
opt-out verlangte, akzeptierte die auf sie folgende Labour-Regierung ein sol-
ches Kapitel nicht nur, sondern engagierte sich aktiv bei dessen Mitgestaltung 
(vgl. bspw. Copeland 2016; Hopkin/van Wijnbergen 2011: 265 und zur brei-
teren Neuaufstellung der EU-Strategie unter New Labour Bulmer/Burch 
2005). Mindestens zwei unterschiedliche Schwerpunkte lassen sich dabei iden-
tifizieren: Zum einen sollte die primäre Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten er-
halten werden (vgl. Stephan 2009: 135) bzw. die europäische Beschäftigungs-
politik möglichst ‚soft‘, „ohne Verbindlichkeit und strenge Sanktionsmöglich-
keiten“ (Klammer/Leiber 2008: 108) gestaltet werden. Zum anderen aber ging 
es auch um eine inhaltliche Dimension, nämlich eine Ausgestaltung möglichst 
im Einklang mit den Prämissen des ‚Dritten Weges‘: „Tatsächlich wirkten die 
Briten im Vorfeld stark auf das Beschäftigungskapitel des Amsterdamer Ver-
trags ein und sorgten dafür, dass die EBS inhaltlich der Philosophie des Dritten 
Weges bzw. New Labour folgte“ (ebd.; vgl. Kenner 1999). Auch Walker/Wi-
seman (2003: 4) heben eine solche Intention hervor: “The architects of these 
reforms [the New Deal] are apt to see them as a model for the development of 
activation and welfare policies within the member States of the European 
Union”, und auch im Selbstverständnis wird sie stellenweise deutlich, sei es 
unter einer breiteren strategischen Perspektive (vgl. bspw. Blair 2001a) oder 
mit Blick auf einzelne konkrete Maßnahmen mit unterstelltem Vorbildcharak-
ter, etwa bei der Organisation der Arbeitsvermittlung (vgl. British Government 
2008a: 19). Ennals (2004: 29) spricht den Upload-Ambitionen der britischen 
Regierung(en) durchaus sichtbaren Erfolg zu, bspw. seien “many aspects of 
New Labour policy since 1997 […] reflected in the European Employment 
Strategy, which epitomises many aspects of what used to be termed ‘The Third 
Way’”  
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Auch die befragten Experten sehen durchaus einen starken britischen Einfluss 
auf die europäische Beschäftigungspolitik (vgl. Interviews 46, 69). So seien 
neben allgemeinen Bemühungen um eine ökonomisch starke, gefestigte EU 
und ein mit dem flexiblen britischen Arbeitsmarkt kompatibles Maß an Regu-
lierung (Interviews 69 und 84) konkrete Anstöße etwa mit Blick auf die Equal-
Pay-Richtlinie oder im Bereich der Antidiskriminierung gegeben worden (vgl. 
Interview 60). Dasselbe gelte bei der Arbeitsvermittlung, wo die mehrere 
Funktionen vereinenden Jobcenter erfolgreich als europäische best practice 
vermarktet worden seien (vgl. Interview 61), aber auch etwas breiter bei der 
prominenten europäischen Verankerung des Aktivierungsleitbildes, wo man 
etwa eigene Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt und das 
Leitbild ‚fördern und fordern‘ aktiv propagiert habe, insbesondere unter der 
Blair-Regierung (vgl. Interviews 61, 84). Aktuell engagiere man sich insbe-
sondere bei der Ausgestaltung der europäischen Bekämpfung von Jugend- und 
Langzeitarbeitslosigkeit (Interview 69).  

Insgesamt habe sich Großbritannien in der Beschäftigungspolitik als “quite 
vocal“ (Interview 60, ähnlich Interview 84) erwiesen, wobei neben der zentra-
len Ausschussarbeit (Interview 69) auch eine Kombination verschiedenster an-
derer Optionen genutzt worden sei (Interview 60), bspw. formelle und infor-
melle Gespräche mit Kommissionsbeamten oder eigene Präsentationen/inputs 
zu gerade ‚in der Luft liegenden‘ Themen (Interview 84). Die englische Spra-
che biete hier einen klaren ‚Startvorteil‘, da Vertreter anderer Mitgliedsstaaten 
oder auch der Kommission bspw. quasi-automatisch die britische Presse etc. 
mitverfolgten (Interview 84). Ein Gesprächspartner verwies auf häufigere ‚Up-
load-Koalitionen‘ mit Ungarn, Malta, Polen, Dänemark und manchmal auch 
Deutschland (Interview 69), ein anderer auf eher wechselnde und nicht exklu-
sive Konstellationen (Interview 84); in der Literatur finden sich dagegen neben 
Deutschland und Polen Verweise auf Frankreich, Italien, Spanien und die Nie-
derlande (vgl. Bulmer/Burch 2005: 13). 

4.4.3 Interload 

In der Literatur wird daneben auch auf eine markante Interload-Dimension bri-
tischer Beschäftigungspolitik verwiesen; die befragten Experten teilen diese 
Einschätzung. Walker/Wiseman (2003: 4) heben nicht nur einen US-amerika-
nischen – und innereuropäisch auch einen schwedischen und niederländischen 
– Einfluss auf die zentralen Reformen des New Deal hervor (vgl. auch Cebulla 
2002; Hemerijck 2013: 173; Evans/Cerny 2004: 222), sondern führen diesen 
zugleich auf eine aktive Verbreitung entsprechender Ideen und Rhetorik zu-
rück: “success stories about US welfare reform that were actively promoted in 
London“ (Walker/Wiseman 2003: 10). Hopkin/van Wijnbergen (2011). 267) 
sehen einerseits eine Orientierung an den nordischen Staaten mit ihrer langen 
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Tradition aktivierungsorientierter Politik, andererseits wiederum “overseas 
examples“ insbesondere aus den Vereinigten Staaten. Ennals teilt die Einschät-
zung, dass maßgebliche Reformvorbilder eher außereuropäisch gesucht wür-
den, sieht dies jedoch kritisch: 
“There is a continuing tendency to look to North America for models of alternative policies, 
and a general unfamiliarity, on the part of UK academics and policy makers, with what is 
going on in the other 24 countries of the European Union, all of whom work within a com-
mon framework of legislation. As a consequence, we are less able to derive the full benefits 
from open co-ordination, soft law and social benchmarking. We display less of the charac-
teristics of a learning country than we could.” (Ennals 2004: 30) 

Auch auf die entsprechenden Agenden internationaler Organisationen wie 
OECD und IWF wird in der Literatur gelegentlich als Reformblaupause ver-
wiesen (vgl. Hopkin/van Wijnbergen 2011: 266). 

Die Expertenbefragungen spiegeln diese Bewertungen weitgehend. So for-
muliert ein befragter Wissenschaftler: „Wenn Großbritannien lernt, dann von 
Ländern außerhalb der EU. […] Boston liegt näher als Calais.“ (Interview 6a) 
Auch in der Öffentlichkeit werde zumeist Bezug auf Australien, Kanada und 
Neuseeland genommen (Interviews 61, 69, 84). Plausible Gründe werden zum 
einen in der gemeinsamen Sprache („erste Treffer beim Googeln“) und zum 
anderen in einer grundlegenden Systemähnlichkeit gesehen, die die Übertrag-
barkeit einzelner Maßnahmen erhöhe; dies gelte unter den Mitgliedsstaaten le-
diglich für Irland (Interview 84). 

Gelegentlich komme es auch zu einem Austausch mit einzelnen EU-Staa-
ten, dann aber eher auf Initiative der anderen Mitglieder als durch Großbritan-
nien selbst (Interviews 6a, 69). Andere Befragte teilen diese Einschätzung 
nicht in Gänze: So habe es unter der Koalitionsregierung 2010-2015 durchaus 
einen intensiveren Austausch mit Deutschland und anderen kontinentaleuro-
päischen Ländern gegeben, bspw. zu Themen wie Berufsausbildung (Interview 
61). Auch früher, nämlich zur Zeit der deutschen Arbeitsmarktreformen um 
2000, betont ein Experte einen engen persönlichen Austausch, der darin ge-
mündet sei, dass sich Deutschland – wenn auch nicht in Reinform – an den 
britischen Jobcentres plus orientiert habe (Interview 84). Ein anderer Ge-
sprächspartner weist gar die USA oder Australien als gängige Maßstäbe von 
sich – aus Gewerkschaftssicht dienten diese eher als Negativbeispiele (“fear 
we end up like this“; Interview 60). Vielmehr finde ein themenabhängiger In-
terload mit verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten statt, bspw. bzgl. Aktivierung 
und Sanktionierung, aber auch anlässlich deren Modells der teil-automatisier-
ten Arbeitsverwaltung mit den Niederlanden (Interview 84), und ein etwas re-
gelmäßigerer mit Schweden (Interview 60). Als gängige Kanäle insbesondere 
für den Austausch mit außereuropäischen Partnern wurden der Austausch von 
Daten, Berichten usw. genannt, die zumeist aber ohnehin online verfügbar 
seien, daneben Kooperationen über die jeweiligen Botschaften – und dort die 
Sozial- bzw. Wirtschaftsattachés –, aber auch virtuelle Gruppentreffen, 
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während persönliche Zusammenkünfte aus Kostengründen eher selten reali-
siert würden, während sie im innereuropäischen Kontext durchaus häufiger 
vorkämen (Interview 84).  

4.5 Polen 

In Polen besteht eine von den Arbeitgebern finanzierte Arbeitslosenversiche-
rung, wobei die Auszahlung als flat-rate-Leistung erfolgt (MISSOC 2017a; 
vgl. auch Cerami 2010: 246). Wer unfreiweillig arbeitslos, bei den zuständigen 
Behörden registriert, arbeitsfähig und für den Arbeitsmarkt verfügbar ist sowie 
365 Beschäftigungstage in den 18 Monaten zuvor nachweisen kann, kann nach 
sieben Karenztagen ein nicht bedarfsgeprüftes Arbeitslosengeld (Zasiłek dla 
bezrobotnych) beziehen. Dessen Höhe richtet sich nicht nach dem vorherigen 
Einkommen, sondern lediglich nach der Dauer der Arbeitstätigkeit: Beträgt 
diese ein bis fünf Jahre, so beträgt die Summe 80% eines definierten Basisbe-
trags, bei fünf bis 20 Jahren 100% und bei über 20 Jahren 120% (vgl. MISSOC 
2017a). Der Basisbetrag wiederum liegt für die ersten drei Monate bei PLN 
831.10 (188 €), anschließend bei 652.60 (147 €); die maximale Bezugsdauer 
beträgt in Regionen mit einer Arbeitslosenquote von unter 150% des nationa-
len Durchschnitts sechs Monate, in Regionen mit 150% oder mehr, bei einer 
Anspruchsperiode von 20 Jahren, bei Über-50-Jährigen sowie bei einem eben-
falls arbeitslosen Ehepartner und einem unter-15-jährigen Kind zwölf Monate 
(vgl. ebd.). Bei nicht-kooperativem Verhalten greifen Sanktionen bis zum Ent-
fallen des Anspruchs. 

Für Männer ab 60 und Frauen ab 55 Jahren bestehen darüber hinaus ver-
schiedene Optionen, die sich nach unterschiedlichen Mindestbeschäftigungs-
zeiten richten, nämlich eine Frühverrentungsleistung (Świadczenie prze-
demerytalne) oder eine sog. Brückenrente (Emerytura pomostowa), die an die-
ser Stelle aber nicht im Fokus stehen (vgl. dazu ebd.). Nicht Anspruchsberech-
tigte können eine bedarfsgeprüfte Mindestsicherung beziehen, wenn sie ein 
Einkommen von unter umgerechnet 143 € (für Singles, 116 € für Haushalts-
mitglieder) pro Monat erzielen. Dessen temporär gewährte Variante beträgt 
zwischen umgerechnet ca. 4,50 und 94 € (nach Entscheidung der Sozialbe-
hörde), die bei Arbeitsunfähigkeit gewährte permanente Variante zwischen ca. 
6,80 € und 136 €; in beiden Fällen können zusätzlich Zuschüsse bspw. zu Heiz-
kosten beantragt werden (vgl. ebd.). Schließlich können lokale und regionale 
Behörden verschiedene Maßnahmen aus dem Spektrum aktiver Arbeitsmarkt-
politik fördern, etwa Weiterbildungen oder Jobtraining (vgl. ebd.; Szylko-
Skoczny 2009: 303). 

“Employment policy has a shorter history in Poland than [in other member 
states]. The concept of ‘unemployment’ was first officially introduced in 1989” 
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(Mailand 2009: 164). War – versteckte – Arbeitslosigkeit im Realsozialismus 
ein Nicht-Thema gewesen (vgl. Piątek 2001: 213), so wurde sie mit der Trans-
formation zur Marktwirtschaft unmittelbar zu einem drängenden Problem, 
denn mit der radikalen Reduktion von Beschäftigung im öffentlichen Sektor 
im Zuge von Privatisierung und Restrukturierung (vgl. Wóycicka/Grabowski 
2007: 102) und einem gleichzeitigen starken Produktionsrückgang stieg die 
Arbeitslosenquote von 6,1% im Jahr 1990 auf 16,4% 1993 und nach leichter 
Erholung Mitte bis Ende der 1990er Jahre erneut auf 20% 2002 und 2003 (vgl. 
Szylko-Skoczny 2009: 294f.). Zurückgeführt wird dies u. a. auf ein mismatch 
bei Qualifikationen, geringe Mobilität und steigende Arbeitsproduktivität (vgl. 
Golinowska 2004: 348). Trotz starker räumlicher Differenzierung waren ten-
denziell Frauen, Jugendliche, Ältere und Ungelernte besonders häufig betrof-
fen, und auch Langzeitarbeitslosigkeit war ein verbreitetes Problem. Etwa seit 
2004 konnten allerdings kontinuierliche Verbesserungen erzielt werden (vgl. 
Szylko-Skoczny 2009: 300). In diese Phase fiel auch ein Wandel der Beschäf-
tigungsstruktur: eine Abnahme – auf hohem Niveau – im Landwirtschafts- und 
Industriesektor (vgl. ebd.: 296) und gleichzeitige Verschiebung in den privaten 
und den Dienstleistungssektor sowie die Selbstständigkeit, einhergehend mit 
weniger Standardisierung und höherer Flexibilität (vgl. Golinowska 2004: 
349f.).35 

Wóycicka/Grabowski (2007: 103) identifizieren eine erste Phase von 1989 
bis 1993, die sie durch die Transformationskrise, hohe Arbeitslosigkeit, um 
sich greifende Armut und sinkende Einkommen charakterisieren. In dieser Zeit 
wurde u. a. ein Gesetz zum Arbeitslosenschutz (1990) mit „großzügige[n] Vor-
ruhestands- und Invaliditätsregelungen“ (Piątek 2001: 213) beschlossen. Leis-
tungen bei Arbeitslosigkeit waren in dieser Zeit einfach zu beantragen, das 
Leistungsniveau betrug 70% des vorherigen Einkommens in den ersten drei 
Monaten, dann 50% für weitere sechs und 40% für weitere neun Monate. 
Zudem wurde 1990 ein gesondertes Versicherungssystem für Bauern einge-
führt,  
“[that] within a decade became an indispensable anti-poverty programme for the underde-
veloped Polish countryside, operating alongside a comprehensive unemployment protection 
scheme introduced in the same year, and made available to virtually all adult citizen[s] with-
out a job but with a credible record of previous employment.” (Hemerijck 2013: 207) 

Außerdem wurde Anfang der 1990er Jahre eine öffentliche Arbeitsverwaltung 
geschaffen, wobei die Kreisebene eine Schlüsselrolle spielt (vgl. Szylko-
Skoczny: 303). Da die Kosten für das Arbeitslosengeld stark stiegen und die 
Leistung auch von zuvor gar nicht Beschäftigten beantragt wurde, erfolgte in 

 
35  Szylko-Skoczny (2009: 300) konstatiert für diesen Zeitraum eine graduelle Reduzierung der 

Dauerbeschäftigung bei Anstieg von befristeten Verträgen, Werkverträgen, Zeitarbeit etc., 
aber zugleich noch immer „große Starrheit, umfangreiche Eingriffsmöglichkeiten des Staates 
[und die] Dauerhaftigkeit des Normalarbeitsverhältnisses“ bei gleichzeitig gering ausgepräg-
tem Schutz für atypisch Beschäftigte (vgl. ebd.: 302). 
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den Jahren 1991 bis 1992 eine Senkung der Leistungshöhe für die gesamte 
Bezugsdauer von jetzt maximal zwölf Monaten, und Personen, die zuvor nicht 
gearbeitet hatten, erhielten nun keine Leistungen mehr (vgl. Piątek 2001: 213; 
Simieńska/Domaradzka 2008: 504). In den folgenden Jahren erfolgten unter 
dem Druck hoher Arbeitslosigkeit, knapper finanzieller Ressourcen und man-
gelnder Effektivität starke Einschränkungen der Bezugsberechtigung (vgl. Ma-
ciejewska/Mrozowicki/Piasna 2016: 233f.), im Zuge derer u. a. 1994 in Regi-
onen mit hoher Arbeitslosigkeit die maximale Bezugsdauer auf sechs Monate 
gekürzt wurde, um die interregionale Mobilität zu fördern (vgl. Hemerijck 
2013: 209). Andere und aktiv ausgerichtete Maßnahmen wie bspw. die Neure-
gelung von Jobtraining verblieben in den Jahren 1992-95 weitgehend im Status 
von unterfinanzierten und schlecht geplanten Absichtserklärungen (vgl. Mai-
land 2009: 164; Wolinska 2003), “[and] there was no systematic government 
programme to combat unemployment“ (Maciejewska/Mrozowicki/Piasna 
2016: 235). 

1995 wurden im Namen der Missbrauchsbekämpfung ein Festbetrag von 
umgerechnet ca. 85 € (260 Złoty) und der Anspruchsverlust nach zwei statt 
vorher drei misslungenen Versuchen der Arbeitsaufnahme eingeführt (Piątek 
2001: 214). Zudem durfte kein paralleles Einkommen erzielt werden, die Höhe 
wurde abgestuft nach Beschäftigungsdauer, und die Abdeckung sank von 80% 
aller Arbeitslosen auf 40% (1997) und weiter auf 20,6% (1999) (vgl. ebd.; Ma-
ciejewska/Mrozowicki/Piasna 2016: 234). Zugleich wurde 2002 der Mindest-
lohn eingefroren und später nur geringfügig angehoben (vgl. ebd.). 

In den Folgejahren ist – bei wieder auf über 20% steigender Arbeitslosig-
keit Anfang der 2000er Jahre (vgl. ebd.: 235) – eine allmähliche Verschiebung 
von passiven zu aktiven Maßnahmen festzustellen: Während der Ausgabenan-
teil passiver Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2001 noch bei über 85% lag, war die-
ser 2004 auf 79,3% gesunken, allerdings vorwiegend, weil Vorruhestandsgel-
der und -zuschüsse ab diesem Jahr nicht mehr aus dem Arbeitsfonds finanziert 
wurden (vgl. Simieńska/Domaradzka 2008: 513). Eine neue gesetzliche 
Grundlage aus dem Jahr 2004 listet vier Gruppen aktiver Maßnahmen auf: sol-
che für alle Arbeitslosen wie Vermittlung, Berufsberatung oder Weiterbildung, 
Maßnahmen für spezielle Zielgruppen wie Bis-25- und Über-50-Jährige oder 
Alleinerziehende, etwa Arbeitgeberzuschüsse und Praktika, Motivationsin-
strumente, bspw. mittels Fahrtkostenübernahme, sowie lokale und regionale 
Beschäftigungsprojekte (vgl. Szylko-Skoczny 2009: 305f.). 2003-2004 wur-
den mehrere Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit wie ‘First Job‘, ‘Job for 
the Young‘ und ‘First business‘ aufgelegt (vgl. Golinowska 2004: 371), aller-
dings ohne zusätzliche finanzielle Mittel (vgl. Maciejewska/Mrozowi-
cki/Piasna 2016: 238). 

Weiterhin erfolgte in dieser Phase (2003-2004) eine Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes, u. a. durch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 
Zeitarbeitsfirmen und die Erleichterung befristeter Verträge (vgl. ebd.: 237). 
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In der Arbeitslosenversicherung wurden die maximale Bezugsdauer auf sechs 
Monate und die Leistungshöhe auf einen Fixbetrag von 120 €/Monat be-
schränkt und verstärkte Sanktionen eingeführt, während zugleich die Abde-
ckung weiter sank (vgl. Maciejewska/Mrozowicki/Piasna 2016: 237f. und 
Szylko-Skoczny 2009: 304). 

Die Phase der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise ist für Polen 
in der Literatur bisher kaum aufgearbeitet worden. Maciejewska/Mrozowi-
cki/Piasna (2016: 229) verweisen darauf, dass zwar Polen keine Rezession er-
lebt habe, wohl aber ein langsameres Wachstum und einen erneuten Anstieg 
der Arbeitslosigkeit. Als Gegenmaßnahmen hätten die aufeinander folgenden 
polnischen Regierungen die Strategie gewählt, durch niedrige Arbeitskosten 
und eine damit verbundene weitere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes den 
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen zu fördern:  
“Flexible employment combined with a lean and barely protective social security system – 
first used as a tool for EU accession – became one of the main austerity measures used to 
ease the repercussions of the global financial crisis. Some measures, which were initially laid 
down in the ‘special’ anti-crisis law designed to operate between 2009 and 2011 – for exam-
ple, flexible working time – were permanently inscribed in labour law.” (ebd.: 230) 

So wurde im Jahr 2009 Arbeitgebern der Abschluss einer unbegrenzten Zahl 
befristeter Verträge ermöglicht und eine neue Grundlage zur Arbeitszeitbe-
rechnung eingeführt (vgl. ebd.: 238). 2013 wurden diese Krisenbewältigungs-
maßnahmen auf gesetzlichem Weg und trotz erheblicher Widerstände – u. a. 
großer Demonstrationen – verstetigt; “the ‚state of emergency‘ became the sta-
tus quo“ (ebd.: 239). Schließlich erfolgten 2014 weitere effizienzorientierte 
Reformen, u. a. eine Ausgabenrationaliserung durch ‘profiling‘ der Arbeitslo-
sen und die Bindung der Zahlungen an Arbeitsmarktbehörden an deren Effizi-
enz (vgl. ebd.: 239). 

Im Ergebnis attestieren Beobachter trotz einer insgesamt deutlichen Ver-
besserung der Arbeitsmarktsituation Polen anhaltende Probleme bzgl. der 
Qualifikation und Mobilität der Arbeitnehmer bzw. Arbeitssuchenden (vgl. 
Szylko-Skoczny 2009: 306), der Regierung einen Mangel an langfristigen Re-
formstrategien (vgl. ebd.: 304) bzw. eine einseitige Flexibilisierung auf Kosten 
der Arbeitnehmer durch “promoting insecure and precarious jobs at high social 
cost“ (Maciejewska/Mrozowicki/Piasna 2016: 231). 

4.5.1 Download 

Die Europäisierung von Beitrittskandidaten ist ein eigenes Forschungsfeld 
(bspw. Grabbe 2006), das in dieser Studie nicht im Mittelpunkt steht, weshalb 
für die Phase vor dem Beitritt im Jahr 2004 auf eine eingehende Analyse ver-
zichtet und stattdessen lediglich mögliche europäische Einflüsse anhand vor-
handener Literatur kurz zusammengefasst werden. Für die Zeit unmittelbar 
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nach dem Umbruch 1989/90 wird zunächst ein Rückgriff auf ältere lokale Tra-
ditionen einerseits und einzelne westliche Vorbilder andererseits konstatiert, 
für die Folgejahre vor allem ein Einfluss der Weltbank in Kombination mit 
internen Motiven (vgl. Wóycicka/Grabowski 2007: 103f.). Während diese die 
Regierungen der MOEL zu restriktiver Ausgabenpolitik ermutigte, im Zuge 
derer die Sozialschutzsysteme erheblich beschnitten wurden (vgl. Palpant 
2006: 10), hielt sich die Europäische Union zunächst zurück. Nachdem in den 
Assoziierungsabkommen (‘Europe Agreements’) von 1991 der Rahmen für 
Beitrittsverhandlungen und politische sowie ökonomische Beziehungen abge-
steckt worden war, legten dann die Kopenhagener Kriterien von 1993, der Eu-
ropäische Rat von Essen 1994 und ein Kommissionspapier von 1995 den 
Grundstein für die Integration der MOEL in den Binnenmarkt, wobei der 
Schwerpunkt auf rechtlicher Harmonisierung lag (vgl. Sissenich 2007: 52ff.). 
Während einerseits in den alten Mitgliedsstaaten vielfach die Befürchtung be-
stand, dass “[l]ow-wage competition from the east […] may do away with the 
‘European social model’” (ebd.: 1), wurden für dieses Feld kaum Konditiona-
litätsbestimmungen formuliert (vgl. ebd.: 15). Dagegen spielten finanzielle 
Förderinstrumente wie PHARE durchaus eine Rolle bei der Rechtsangleichung 
und dem Aufbau administrativer Kapazitäten, ebenso das Consensus-Pro-
gramm ab 1995 beim Aufbau der Sozialsysteme und der Unterstützung von 
Sozialpartnern und NGOs (vgl. ebd.: 54). Die Entscheidung für die Eröffnung 
von Beitrittsverhandlungen markierte insofern einen Wendepunkt, als nun-
mehr ein beschäftigungspolitischer Kooperationsprozess eingeleitet wurde 
(vgl. Palpant 2006: 11). 1998/99 wurden im Rahmen der Beitrittspartnerschaf-
ten sozialpolitische Elemente als mittelfristige Ziele definiert, wozu u. a. ein 
Bericht über die Beschäftigungspolitik der Kandidatenländer, die weitere An-
gleichung von Arbeitsrecht und Gesundheitsstandards, verbesserte Chancen-
gleichheit und der Ausbau von Sozialschutz und Gesundheitsversorgung vor-
gesehen waren (vgl. Sissenich 2007: 57). Maciejewska/Mrozowicki/Piasna 
(2016: 234) verweisen außerdem auf einen parallel einsetzenden Druck der 
Maastricht-Kriterien zur WWU unter den Kandidatenländern. Zugleich bedeu-
tete die Entsendung von Verwaltungsbeamten aus EU-Mitgliedsstaaten eine 
“highly intrusive exercise of long-term knowledge transfer” (Sissenich 2007: 
19). 

Vor allem Deutschland beharrte aus Sorge vor Billiglohnkonkurrenz und 
Arbeitsmigration auf einer Vor-Beitrittserfüllung der Übernahme des sozialen 
acquis (vgl. ebd.: 61), wobei Beschäftigung einen relativ wenig kontroversen 
Aspekt darstellte und bspw. die Kommission anschließend an das (freiwillige) 
Joint Employment Policy Assessment des Jahres 2001 Polen ein recht gutes 
Zeugnis ausstellte, wenngleich sie weiteren Handlungsbedarf u. a. bzgl. des 
Steuersystems, der Arbeitsvermittlung, Aus- und Weiterbildung und aktiver 
Maßnahmen gegen Langzeit- und Altersarbeitslosigkeit sah (vgl. Europäische 
Kommission 2003b; Sissenich 2007: 89f.). Die Kritik an einer weitreichenden 
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Vernachlässigung aktiver Arbeitsmarktpolitik findet sich auch wiederholt in 
der Literatur (vgl. bspw. Golinowska 2004: 365). Ebenso wie das Joint 
Employment Policy Assessment habe auch das Joint Inclusion Memorandum 
von 2003 starke Impulse in Richtung einer aktiveren Sozial- und Beschäfti-
gungspolitik gegeben (vgl. Wóycicka/Grabowski 2007: 104). Unterstützt wur-
den diese durch die schon seit 1999 vorbereitete Förderung mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (vgl. Mailand 2009: 164). 

Auch die Befragten sehen den stärksten europäischen Einfluss in der Phase 
vor dem Beitritt: “accession phase was the time where we had to make an ef-
fort“ (Interview 79, ähnlich Interview 80). Allerdings steht einer gewissen 
Konvergenz mit Zielen der EBS – insbesondere erhöhter Arbeitsmarktflexibi-
lität – und Entwicklungen wie der Stärkung interministerieller Kooperation 
und einer Restrukturierung der Arbeitsvermittlung (vgl. Mailand 2009: 165) 
eine Reihe von Defiziten gegenüber, die die These einer erfolgreichen Vorbei-
tritts-Europäisierung fraglich erscheinen lassen. So bestanden zum Zeitpunkt 
des Beitritts noch Umsetzungsdefizite etwa bei Arbeitszeit-, Teilzeitarbeits- 
und Entsenderegelungen (vgl. Sissenich 2007: 84), außerdem in Detailfragen 
wie Berufsverboten für Schwangere in einigen Bereichen anstelle von Risiko-
bewertungen (wie der EU-Standard) (vgl. ebd.: 84f.). Auch die ¸Test-Imple-
mentierung’ der EBS bewertet Golinowska (2004: 369) als “exceptionally poor 
transfer of the objectives set out in the National Action Plan […] into actually 
made decisions”.  

In einem Extrakapitel für die neuen Mitgliedsstaaten im Rahmen der EBS-
Empfehlungen wurden Polen im Jahr 2004 umfangreiche Defizite attestiert: 
eine niedrige und sich weiter verschlechternde Beschäftigungsquote, die 
höchste Arbeitslosigkeit in der EU mit ca. 20%, ein wenig beschäftigungs-
freundliches Umfeld u. a. aufgrund hoher Steuerbelastung bei Geringqualifi-
zierten, verbreitete nicht angemeldete Beschäftigung, fehlende Mobilität der 
Arbeitnehmer, eine ineffiziente Vermittlung, ein geringer Fokus auf Aktivie-
rung, restriktive Bedingungen für Teilzeitarbeit und eine verbesserungsbedürf-
tige allgemeine und berufliche Bildung (vgl. Europäische Kommission 2004: 
33f.). Diese Kritikpunkte entsprechen in groben Zügen den im ersten polni-
schen NAP Employment (Polnische Regierung 2004) aufgelisteten Prioritäten, 
nämlich erstens institutionelle Beschäftigungsbarrieren durch bessere Vermitt-
lung abzubauen, die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen zu verbessern und 
mehr Anreize für die Arbeitsaufnahme zu setzen, zweitens ALMP auf regio-
naler und lokaler Ebene aufzubauen, drittens die Aktivierung insbesondere von 
benachteiligten Gruppen durch Trainings etc. voranzutreiben und viertens Ko-
ordination und Transparenz der Entscheidungsprozesse zu verbessern (ebd.: 
4). Der Bericht verweist auch auf bereits 2002-2004 erfolgte Maßnahmen zur 
Flexibilisierung des Arbeitsrechts, die aber in Polen überaus unpopulär seien 
(vgl. Polnische Regierung 2004: 10), sowie auf das Gesetz über Beschäfti-
gungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen von 2004 mit ersten 
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Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Vermittlung (vgl. Polnische 
Regierung 2004: 11). Außerdem werden für 2005-06 eine niedrigere Steuerbe-
lastung für Geringverdiener, Beschäftigungsanreize bspw. durch die Erschwe-
rung von Frühverrentung und schärfere Bedingungen für den Bezug von Ar-
beitslosengeld (etwa Verfügbarkeit und Arbeitswillen) und der Ausbau von 
ALMP unter Nutzung von ESF-Mitteln angekündigt (vgl. ebd.: 12). Die Be-
schäftigungspolitischen Leitlinien werden in diesem Bericht detailliert aufge-
griffen, entsprechende Maßnahmen erläutert und mit Zeithorizonten versehen 
(ebd.: Anhang 3). Allerdings stehen die formale EBS-Entsprechung der Be-
richte der MOEL und das Ausmaß an fortbestehender Diskrepanz in konkreten 
Politiken vielfach in einem markanten Spannungsverhältnis: 
“In fact, these plans show the desire of these countries to comply with the guidelines set 
down in the EES to the point that at times they are almost an imitation: it is striking to see 
that the degree of priority retained at national level on a given aspect seems exactly propor-
tional to that which is suggested by the EES, independently of national particularities which, 
as we have seen, are numerous as compared to the Fifteen. One has the impression that the 
attention given to implementing the EES is formal, above all” (Palpant 2006: 13). 

Eine formelle Empfehlung erhielt Polen erstmalig ein Jahr nach dem 2004 er-
folgten Beitritt. Diese beinhaltete die Entwicklung einer substanziellen aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, eine bessere Ressourcenausstattung der Arbeitsvermitt-
lungen, die Beseitigung bestehender Hindernisse für Teilzeitarbeit sowie mehr 
Investitionen in Humankapital und lebenslanges Lernen (vgl. Europäische 
Kommission 2005c). Der NRP 2005-2008 greift einige Beschäftigungspriori-
täten auf, stellte aber die Kommission nicht zufrieden (vgl. Wóyci-
cka/Grabowski 2007: 105). Im Fortschrittsbericht des Folgejahres erklärte die 
Polnische Regierung (2006), die Beschäftigungsquote bis 2010 auf 57-58% 
steigern und die Arbeitslosigkeit auf 12-13% senken zu wollen (vgl. ebd.: 38). 
Die Situation sei schwierig, verbessere sich aber systematisch und in allen Al-
tersgruppen, u. a. durch die seit 2004 eingeleiteten ALMP-Maßnahmen, eine 
bessere Vermittlung mit mehr Personal und neuen Qualitätsstandards, eine 
Reihe zielgerichteter Maßnahmen für junge, ältere und behinderte Menschen, 
die Bekämpfung nicht-registrierter Arbeit durch Überwachung und Aufklä-
rungskampagnen und die Förderung von Beschäftigung in ländlichen Gebie-
ten, u. a. durch Kredite (vgl. ebd.: 38ff.). Zudem bekennt sich die polnische 
Regierung zu flexicurity und sieht dieses Leitbild nach den Reformen bereits 
“relatively good“ verwirklicht, etwa durch vielfältige Beschäftigungsformen, 
die an dieser Stelle noch nicht problematisiert werden (vgl. ebd.: 46). Nach 
Einschätzung der europäischen Institutionen sind die erhöhte Priorität von 
ALMP und die konsequente Verknüpfung des nationalen Reformprogramms 
mit europäischen Finanzierungsinstrumenten positiv zu bewerten. Es verblei-
ben aber angesichts des “limited progress“ mehrere Empfehlungen, darunter 
die Stärkung von nationalen Mechanismen der Ausgabenkontrolle, ein weite-
rer Ausbau aktiver Arbeitsmarktpolitik insbesondere für besonders gefährdete 
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Gruppen, eine Reform der Leistungen für Arbeitslose unter der Perspektive 
erhöhter Arbeitsanreize, die Einführung einer Strategie für lebenslanges Ler-
nen und eine Modernisierung des Bildungs- und Ausbildungssystems (Rat der 
EU 2007a und sehr ähnlich 2009c). Der NSR 2008-2010 (Ministry of Eco-
nomy 2008) betont zwar, die Arbeitslosigkeit sei schneller als erwartet zurück-
gegangen auf nun unter 10% (ebd.: 7f.), allerdings gesteht er im Einklang mit 
den Empfehlungen zu, es bestehe weiterhin Handlungsbedarf u. a. bzgl. Qua-
lifizierung und lifelong learning (ebd.: 11f.), der Verbesserung der Arbeits-
marktverwaltung und Jobvermittlung (14f.) und der Beschäftigung junger und 
älterer Menschen (16f.). Im Nationalen Sozialbericht 2008-2010 (Ministry of 
Labour and Social Affairs 2008) wird ebenfalls eine allmähliche Annäherung 
von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung an den EU-Durchschnitt verzeichnet, 
wobei Verbesserungen bereits vor allem bei jungen Menschen, weniger für Äl-
tere eingetreten seien und noch immer eine geringe interregionale Mobilität 
bestehe (vgl. ebd.: 6). Als Prioritäten identifiziert dieser Bericht die Aktivie-
rung von Langzeitarbeitslosen, Kranken, Behinderten, Geringqualifizierten 
und Immigranten (vgl. ebd.: 20f.).  

In der Literatur wird die OMK insgesamt für die osteuropäischen Neumit-
glieder wenig (vgl. Schönheinz 2014: 181) und ein möglicher OMK-Einfluss 
auf Polen eher skeptisch diskutiert. So betrachtet etwa Palpant (2006: 14ff.) 
die OMK “more as an administrative exercise than as a lever to truly improve 
the situation of the labour markets in these countries” und führt dies auf die 
Wahrnehmung als top-down-Prozess statt als Interaktion, die Schwäche der 
Sozialpartner sowie generelle Passungenauigkeiten mit der EBS zurück – so 
sei etwa mehr Flexibilität für Polen die falsche ‚Therapie’ gewesen. Demge-
genüber äußern die befragten Experten unterschiedliche Bewertungen der 
OMK von “highly relevant“ (Interview 78) bis zu der Einschätzung, die OMK 
sei nur in geringem Maße einflussreich, die Teilnahme sei zwar selbstverständ-
lich, habe aber keine besondere Priorität (Interview 80). Dazwischen findet 
sich die Position, die EBS habe vor allem in Kombination mit rechtlichen An-
passungen (auch: Interview 78) im Bereich des Arbeitsrechts, etwa durch die 
Arbeitszeitrichtlinie, durchaus Veränderungen herbeigeführt, ihre Ziele seien 
aber ingesamt “impossible to implement“ aufgrund der schieren Zahl sowie 
Passungenauigkeiten, so sei bspw. flexicurity im polnischen Kontext proble-
matisch (Interview 79). Zudem habe der OMK-Einfluss mit zunehmender 
Dauer der Mitgliedschaft abgenommen, und die Teilnahme an Sitzungen der 
relevanten Ausschüsse würde inzwischen eher als bürokratische Übung denn 
als tatsächlicher Katalysator von Veränderungen wahrgenommen (Interview 
79). Dennoch sei die OMK “all you can have“, wichtig für Mitgliedsstaaten, 
die umfangreiche Analyseleistungen nicht selbst erbringen können, und zur 
Perspektivenerweiterung, nationale Reformen seien aber davon weitgehend 
unabhängig (Interview 79). Die von Mailand (2009: 165) Befragten sehen im 
Einklang mit diesen Bewertungen einen prominenten EU-Einfluss in der Frage 
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der Steuerbelastung von Arbeit; in anderen Bereichen sei ein solcher dagegen 
schwierig nachzuweisen. 

Mit Blick auf das haushaltspolitische Instrumentarium findet die Beschäf-
tigungspolitik im polnischen Konvergenzprogramm ab 2004 sporadisch Er-
wähnung, denn mit der EU-weit niedrigsten Beschäftigungsquote gilt: “the la-
bour market situation remains Poland’s major problem“ (Europäische Kom-
mission 2006d; Rat der EU 2006b). Die anschließende Verbesserung erkennen 
die europäischen Institutionen zwar an; sie seien aber “partly due to a shrinking 
labour force due to migration“ (Europäische Kommission 2008h; Rat der EU 
2008e). Im Europäischen Semester ab 2011 setzen sich zahlreiche Themen der 
ersten Mitgliedsjahre weiter fort. Während aus Sicht der polnischen Regierung 
(2011: 40) das zentrale Defizit in “activation of these social groups who are 
not sufficiently present on the labour market” liegt, nämlich jungen Menschen, 
Frauen, Über-50-Jährigen und Menschen mit Behinderungen, thematisieren 
die CSR vor allem Qualifizierungs- und matching-Probleme (Europäische 
Kommission 2011a: Punkt 12 und Empfehlung 4, 2012f: Punkt 10 und Emp-
fehlung 3), den Missbrauch von Selbstständigkeit und nicht vom Arbeitsrecht 
abgedeckten zivilrechtlichen Verträgen (2012f: Punkt 10) und die fehlende 
Kinderbetreuungsinfrastruktur (s. Kap. 7.5.1). Zwar wird auf den negativen 
Einfluss der Krise auf die öffentlichen Finanzen hingewiesen, Polen solle je-
doch “cuts in growth-enhancing expenditure […], particularly the co-financing 
of EU funds“, nach Möglichkeit vermeiden (Europäische Kommission 2011a: 
Empfehlung 1). In ihrem Strategiebericht 2012/13 greift die polnische Regie-
rung (2012) die angemahnte Verbesserung des job matchings u. a. durch indi-
viduelle Aktionspläne auf (ebd.: 28). Im Folgebericht 2013/14 konstatiert sie 
eine noch immer, aber weniger stark unter dem EU-Durchschnitt liegende Be-
schäftigung, einen krisenbedingten leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit und 
weiterhin die Notwendigkeit, bisherige Problemgruppen zu aktivieren. Proble-
matisch sei weiterhin vielfach der Übergang von der Schule zum Arbeitsmarkt, 
nötig sei u. a. eine passgenauere (Aus-)Bildung (vgl. Polnische Regierung 
2013: 9). Handlungsbedarf sieht die Regierung weiterhin bei der Effektivität 
der Arbeitsvermittlung und hinsichtlich der Breite des ALMP-Angebots (vgl. 
ebd.: 10), wobei sie u. a. auf die 2012 eingerichteten Programme ‘Solidarity 
between generations‘ für Über-50-Jährige und ‘Young people on the labour 
market‘ verweist (vgl. ebd.: 11). In Planung befänden sich u. a. ein stärker in-
dividualisiertes Vermittlungsangebot, Anreize für die Beschäftigung Unter-
30-Jähriger durch die (partielle) Befreiung von Sozialabgaben für Arbeitgeber 
und Über-50-Jähriger durch Lohnzuschüsse sowie die Einrichtung eines Fonds 
für lebenslanges Lernen (vgl. ebd.: 12f.). 

In den CSR (Rat der EU 2013d) finden sich zahlreiche dieser Befunde wie-
der, allerdings verbunden mit Kritik an bisherigen Maßnahmen zu ihrer Behe-
bung: So gebe es für junge Menschen zu wenige verfügbare Lehrstellen und 
Jobtrainings, die Qualität der schulischen Ausbildung sei vielfach schlecht und 
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dem Arbeitsmarkt nicht angemessen, lebenslanges Lernen werde kaum genutzt 
(Punkt 12), die extensive Nutzung von befristeter Beschäftigung und Werkver-
trägen kaum reguliert, besonders für junge Arbeitnehmer, mit negativen Effek-
ten für Humankapital und Produktivität, aber auch das Lohnniveau (Punkt 13). 
Demzufolge solle Polen die Jugendarbeitslosigkeit reduzieren, etwa durch Ein-
führung einer Jugendgarantie, die Qualität von Bildungs- und Ausbildungssys-
temen verbessern und die Segmentierung des Arbeitsmarktes durch einen bes-
seren Übergang von befristeter zu permanenter Beschäfitigung und durch die 
Beschränkung der Nutzung von Werkverträgen bekämpfen (Empfehlung 3). 

Im Folgejahr wiederholt sich dieses Muster: Der Befund der polnischen 
Regierung bleibt ähnlich (Polnische Regierung 2014: 8ff.), sie verweist insbe-
sondere auf die Vorbereitung des Jugendgarantie-Implementierungsplans für 
Polen zur Unterstützung junger Menschen bis 25 und die bereits im Vorjahr 
genannten Programme (ebd.: 11). Kommission und Rat (Rat der EU 2014) er-
kennen die Reformbemühungen an, insbesondere im Bereich der Berufsaus-
bildung, sehen aber anhaltende Probleme, mündend in eine weitgehende Wie-
derholung der Empfehlung aus dem Vorjahr (bessere Schulbildung, mehr 
Lehrstellen, Kooperation von Schulen und Arbeitgebern, höhere Verbreitung 
von lebenslangem Lernen, Bekämpfung der exzessiven Nutzung befristeter 
Arbeit und von Werkverträgen (Empfehlung 2, zum Thema Frauenerwerbstä-
tigkeit s. 7.5). Während 2015 die Arbeitslosigkeit auf nun unterdurchschnittli-
che 8,1% gesunken ist, liegt die Beschäftigung insgesamt noch immer etwas 
und für Frauen und Ältere deutlich unter dem EU-Durchschnitt (Polnische Re-
gierung 2015: 7f.). Hinsichtlich der noch immer verbreiteten atypischen Be-
schäftigung verweist die polnische Regierung auf die Vorbereitung von Maß-
nahmen zu deren Begrenzung (bzgl. der maximalen Dauer und Anzahl befris-
teter Verträge hintereinander; ebd.: 8 und 14); ansonsten werden die bereits 
bestehenden Programme für einzelne Zielgruppen und insbesondere im Zuge 
der Jugendgarantie erneut erläutert (vgl. ebd.: 9f.). Die anhaltende Segmentie-
rung des Arbeitsmarktes ist auch der zentrale Kritikpunkt der CSR (Rat der EU 
2015e): Polen solle Maßnahmen zur Bekämpfung der ausufernden Nutzung 
befristeter und Werkverträge ergreifen (Empfehlung 3), wobei diese auch 
durch hohe Kündigungsschranken begünstigt würden, aufgrund derer Arbeit-
geber auf Nicht-Standardverträge auswichen (Punkt 12). 

Im letzten hier betrachteten Bericht von 2016 verweist die polnische Re-
gierung (2016) auf eine nun mit 6,9% weit unterdurchschnittliche Arbeitslo-
senquote und verzeichnet zugleich eine Tendenz zu stabileren Beschäftigungs-
verhältnissen (vgl. ebd.: 14). Zudem können nun Arbeitsverträge nicht mehr 
für länger als 33 Monate befristet bzw. nicht mehr als drei befristete Verträge 
hintereinander beim selben Arbeitgeber abgeschlossen werden (vgl. ebd.: 17). 
Für die Folgejahre sei auch eine Eindämmung von Werkverträgen geplant, 
bspw. durch Festlegung eines Mindestlohns für solche Beschäftigungsformen 
(vgl. ebd.: 19). Weiterhin können Arbeitgebern nun als Anreiz zur 
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Beschäftigung junger Menschen die anfallenden Kosten für zwölf Monate bei 
Beschäftigung für anschließend weitere zwölf Monate erstattet werden (vgl. 
Polnische Regierung 2016: 17). Die CSR (Rat der EU 2016b) konstatieren 
dann auch einige Verbesserungen, aber auch anhaltende Defizite wiederum 
bspw. im Bildungssystem (Punkt 9). Trotz eines deutlichen Anstiegs unbefris-
teter Verträge weise Polen außerdem immer noch den höchsten Anteil befris-
teter Arbeitsverhältnisse in der EU auf. Die bisherigen Änderungen im Arbeits-
recht und die Maßnahmen wie höhere Sozialversicherungsabgaben für Werk-
verträge werden zwar als positive, aber nicht als ausreichende Maßnahmen be-
wertet (Punkt 11) und die altbekannte Empfehlung paraphrasiert: “[…]remo-
ving obstacles to more permanent types of employment and improving the la-
bour market-relevance of education and training” (Empfehlung 2). 

In der Gesamtbilanz ergibt sich der Befund, dass durchaus in weiten Teilen 
eine gemeinsame Einschätzung der Lage seitens der polnischen Regierung und 
der europäischen Institutionen vorliegt. Ein Teil der anhaltenden Defizite, etwa 
bzgl. des Bildungssystems, scheint weniger auf Reformunwillen zurückzufüh-
ren zu sein als auf Umsetzungsschwierigkeiten und längere Umstellungspha-
sen. Ein gewisses Spannungsverhältnis ergibt sich zwischen der Strategie nied-
riger Arbeitskosten als Wettbewerbsvorteil und partiell erkennbaren Bemü-
hungen um Verbesserungen für eigene Arbeitnehmer etwa bzgl. atypischer Be-
schäftigungsverhältnisse. An den einschlägigen EuGH-Urteilen im Bereich der 
Dienstleistungsfreiheit, die für Polen hohe Relevanz besitzen, zeige sich der 
latente Konflikt mit westlichen Ländern wie bspw. den Niederlanden, Frank-
reich oder Deutschland, die umfassende Dienstleistungsfreiheit eher als Bedro-
hung oder zumindest als Nachteil wahrnähmen (Interview 79). Ansonsten 
könnten auf rechtlichem Weg am ehesten die Urteile zur Arbeitszeitrichtlinie 
als Einflussfaktor gelten, weil Polen hier explizit und letztlich erfolgreich zur 
Implementierung aufgefordert wurde. Hier lasse sich beispielhaft erkennen, 
dass zahlreiche Empfehlungen der Kommission – etwa in Bezug auf Kurzar-
beit – wirkungslos waren und erst ein EuGH-Urteil Veränderungen herbeige-
führt habe (Interview 80). 

Dagegen sehen die befragten Experten durchgehend einen geringen haus-
haltspolitischen Einfluss auf Polen (Interviews 78, 79, 80). Polen sei aufgrund 
der Einhaltung der Maastricht-Kriterien weniger betroffen als andere Mit-
gliedsstaaten, befürchte allerdings eine sich verstärkende Konfliktlinie und 
sich abzeichnende Trennung der EU in Zentrum und Peripherie, die mittels 
haushaltspolitischer Instrumente vorangetrieben werde (vgl. Interviews 79, 
80). Die CSR selbst dagegen seien „kein Damoklesschwert. Sie piksen nur ein 
bisschen.“ (Interview 79), würden nur selektiv umgesetzt und spielten im öf-
fentlichen Diskurs keine Rolle (Interview 80). Häufig umfassten sie “common-
sense-Empfehlungen“, bezüglich derer Reformen ohnehin auf nationaler 
Ebene angestrebt und durch die CSR höchstens noch spezifiziert würden, ”like 
your grandmother is telling you to put on warm clothes in winter“ (Interview 
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80). Darüber hinaus habe Polen „momentan größere Probleme in der EU als 
die Umsetzung der Empfehlungen“ (Interview 80). 

Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds stellen für Polen ein “major in-
centive“ dar (Interview 79). Trotz der finanziellen Bedeutung sind sich die Be-
fragten aber einig, dass diese Förderung allenfalls einen „weichen Einfluss“ in 
Detailfragen, etwa bzgl. ‚soft skills‘, lebenslangem Lernen etc. mit sich bringe, 
während strukturelle Probleme in diesem Rahmen gar nicht adressiert würden 
und nach Ende der Projekte häufig Anschlussmöglichkeiten fehlten (Inter-
views 79, 80). 

4.5.2 Upload 

Die polnische Regierung bekundete seit der Beitrittsphase ihre grundsätzliche 
Unterstützung für den Lissabon-Prozess und die EBS (vgl. Wóyci-
cka/Grabowski 2007: 100). Auch der Methode der OMK stand Polen grund-
sätzlich positiv gegenüber, solange diese nicht verbindlicher ausgestaltet 
würde (vgl. ebd.: 101f.), sondern sich einerseits auf die Formulierung von – 
potentiell innenpolitisch nutzbaren – Politikzielen beschränkte und anderer-
seits den unterschiedlichen Entwicklungsstand der EU-Mitgliedsstaaten nach 
der Osterweiterung berücksichtigte (vgl. ebd.: 107). Zentrale Anliegen Polens 
in der Arbeitsmarktpolitik lagen bzw. liegen bis heute aufgrund der als hoch 
eingeschätzten eigenen Wettbewerbsfähigkeit in der Dienstleistungsfreiheit 
und einer möglichst uneingeschränkten Arbeitskräftemobilität (vgl. ebd.: 
106ff.): “the highly competitive character of Polish services makes Poland a 
natural champion of eliminating barriers to their free movement.” (ebd.: 114; 
vgl. Interview 31) 

Die befragten Experten bestätigen diese Tendenzen im Großen und Ganzen 
(von der generellen Distanz der PiS-Regierung zur EU einmal abgesehen). 
Grundsatzposition sei zunächst, dass weder ein weiterer Ausbau sozialpoliti-
scher Einflussnahme – insbesondere von als Wettbewerbsnachteil betrachteten 
Mindeststandards – erfolgen noch Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik als Anlass 
bzw. Vorwand zur Spaltung der Mitgliedsstaaten genutzt werden dürften (In-
terview 79). Vor diesem Hintergrund setze sich Polen für eine EU-weite Ar-
beitsmarktflexibilisierung anstelle zusätzlicher Regulierung ein (Interview 
79). Während allerdings der Versuch einer aktiven Einflussnahme bejaht wird 
(auch Interview 78), wozu in erster Linie die relevanten Ausschüsse, primär 
EMCO und EPC, daneben aber auch klassisches Lobbying, genutzt würden 
(vgl. Interview 78), ergeben sich aus polnischer Sicht durchaus Schwierigkei-
ten bei der Interessenvertretung. So sei es für Polen als relatives Neumitglied 
noch immer schwierig, auf informellem Weg Kontakt zur Kommission herzu-
stellen – bspw. hätten manche Mitgliedsstaaten bereits vor Herausgabe der 
CSRs Vorwissen über deren Inhalt, Polen aber nicht (Interview 79). Auch aus 
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Gewerkschaftssicht gestaltet sich die europäische Interessenvertretung schwie-
rig, generell müssten die polnischen Sozialpartner „oft noch lernen, auf EU-
Ebene aktiv zu werden“ (Interview 80). Bisher werde dazu im Grunde nur die 
Arbeit im Rahmen von ETUC und punktuell die persönliche Ansprache von 
EP-Mitgliedern genutzt, mit Ausnahme des Themas Klimawandel, wo Polen 
aufgrund des hohen Stellenwertes des Bergbaus im Land eigene Lobbying-
Strategien verfolge (Interview 80). Ein weiteres Thema, das man gerne auf der 
Agenda platzieren würde, sind transnationale Unternehmensvereinbarungen, 
bei denen aber seitens der westeuropäischen Mitgliedsstaaten keine große Re-
sonanz wahrgenommen wird (Interview 80). Upload-Koalitionen wurden in 
den Gesprächen kaum thematisiert, allerdings sporadisch auf „andere osteuro-
päische Mitgliedsstaaten“ (Interview 80) verwiesen. 

4.5.3 Interload 

Die Forschungsliteratur thematisiert eine solche Dimension mit Blick auf Po-
len praktisch gar nicht. Lediglich Golinowska (2004: 367) verweist auf eine 
sich entwickelnde Zusammenarbeit zwischen regionalen Behörden in Polen 
und anderen Mitgliedsstaaten, ohne diese jedoch konkreter zu benennen. Die 
befragten Experten bewerten Interload-Prozesse zwar als grundsätzlich rele-
vant, treffen aber ebenfalls keine Aussage über einzelne Partner in diesem Zu-
sammenhang (Interview 78) oder verweisen auf die Vorbeitrittsphase, in der 
es eine enge Zusammenarbeit mit einigen westlichen Mitgliedsstaaten, in ers-
ter Linie Deutschland und Frankreich, gegeben habe, etwa im Bereich der Ar-
beitsvermittlung und der Umsetzung der Richtlinien zu Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz (Interview 79).  

Auffällig sei aus Sicht eines Befragten, dass solche Prozesse selten über die 
‚Ost-West- bzw. Alt-Neu-Linie‘ zwischen den Mitgliedsstaaten hinweg verlie-
fen, trotz offenkundiger Relevanz eines Austauschs für beide Seiten, wie etwa 
bzgl. der Entsenderichtlinie (Interview 75). Vielmehr hätten mit Blick auf 
diese Thematik die Osteuropäer untereinander aufgrund ähnlicher Ausgangs- 
und Interessenlagen den Austausch gesucht (Interview 84). Dementgegen sieht 
ein anderer Experte Kooperationstendenzen auch heute am ehesten mit den 
Niederlanden und Deutschland und führt dies auf ähnliche ‚Philosophien‘ der 
Sozialsysteme, aber auch themenspezifische best practices zurück (Interview 
79). Als Formate wurden Treffen auf ministerieller Ebene, teilweise auch in 
anderen Kontexten wie bspw. der ILO und ein Austausch nationaler Experten 
auf Arbeitsebene genannt (Interview 79).  
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4.6 Italien 

In Italien besteht eine obligatorische gesetzliche Arbeitslosenversicherung, die 
aus Arbeitgeberbeiträgen in Höhe von 1,61% des Bruttoverdienstes sowie zu-
sätzlich 1,40% bei Vorliegen eines befristeten Arbeitsvertrags und teilweise 
Steuern – in Form eines jährlichen staatlichen Zuschusses – finanziert wird. 
Ein gesondertes System der Arbeitslosenhilfe existiert nicht (vgl. MISSOC 
2016b; BMAS 2016).36  
Drei (bis 2017: vier) unterschiedliche Leistungsarten sind zu unterscheiden: 

 nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): ersetzt seit 2015 die 
früheren Leistungen AspI und Mini ASpI und umfasst im Wesentlichen 
alle Arbeitnehmer und ihnen gleichgestellte Gruppen sowie Auszubil-
dende, 

 assegno sociale di disoccupazione (ASDI): ersetzt die frühere Form der 
NASpI und deckt Arbeitslose über 55 Jahren ab, 

 DIS-COLL: Leistungen für Arbeitnehmer mit einem atypischen, also 
bspw. befristeten/projektgebundenen Arbeitsvertrag sowie 

 eine Mobilitätszulage für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme der Bauwirt-
schaft; diese Leistung ist 2017 ausgelaufen (vgl. MISSOC 2016b; BMAS 
2016). 

Daneben können bei Teilarbeitslosigkeit oder absehbar zeitlich begrenzter Ar-
beitslosigkeit, etwa bei Arbeitszeitverkürzung aus betrieblichen Gründen, 
Lohnergänzungsleistungen gewährt werden (vgl. ebd.). Bezüglich der Bedin-
gungen für den Leistungsbezug gibt es gemeinsame sowie spezifische Krite-
rien: Generell muss eine unfreiwillige Arbeitslosigkeit vorliegen, mindestens 
sechs Monate lang keine Arbeitstätigkeit ausgeübt werden, kein Einkommen 
oberhalb des persönlichen Steuerfreibetrags vorliegen (8.000 € für das Jahr 
2015), Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung bestehen sowie der Anspruch 
auf Leistungsbezug innerhalb von 68 Tagen angemeldet werden. Für die 

 
36  Allerdings verweist Jessoula (2016: 1) auf laufende Bemühungen, angesichts des Anstiegs 

von Armut und Armutsgefährdung in der Krise ein entsprechendes System aufzubauen. Seit 
2015 existieren ein neuer Fonds zur Armutsbekämpfung und ein dreijährlicher nationaler 
Aktionsplan; der bedarfsgeprüfte „Sostegno per l’Inclusione Attiva“ wurde auf das gesamte 
Staatsgebiet ausgedehnt. Letzterer kombiniert finanzielle Leistungen mit Services für aktive 
Inklusion und kann beantragt werden, wenn im Haushalt entweder ein unter-18-jähriges 
Kind, ein behindertes Kind oder eine schwangere Frau lebt, und beträgt 80€ pro Haushalts-
mitglied. Geplant ist auch ein neues Inklusionseinkommen (Reddito di inclusione) für die 
gleichen Gruppen plus Arbeitslose über 55, verbunden mit aktiven Maßnahmen und finan-
ziert durch den o. g. Fonds (vgl. ebd.: 2). Jessoula bewertet diese Maßnahmen als “a key step 
towards the establishment of an integrated system of social policies including quality services 
and a nation-wide minimum income scheme, as suggested by the 2016 European Commis-
sion’s ‘Country Report’”, verweist aber auf ungeklärte Fragen und Defizite vor allem bzgl. 
der Ressourcenausstattung und begrenzten Abdeckungsquote (ebd.: 2). 
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NASpI müssen Versicherungsbeiträge für mindestens 13 Wochen innerhalb 
der letzten vier Jahre sowie 30 Tage innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen, 
für die ASDI ein vorheriger Leistungsbezug vor Erreichen der Altersgrenze, 
ein Einkommens- und Vermögenswert unterhalb einer Obergrenze sowie un-
terhaltsberechtigte Kinder und für die DIS-COLL drei Monatsbeiträge im Jahr 
vor sowie ein Monatsbeitrag im Jahr der Entlassung (vgl. BMAS 2016; MIS-
SOC 2016b). Nach acht Karenztagen können dann für unterschiedliche Dauer 
Leistungen bezogen werden, nämlich für die Hälfte der Anzahl der wöchent-
lich gezahlten Beiträge der letzten vier Jahre (NASpI), für sechs Monate nach 
Auslaufen der NASpI (ASDI) bzw. für die halbe Anzahl von Monaten, für die 
im Vor- sowie im laufenden Jahr Beiträge gezahlt wurden, jedoch nicht mehr 
als sechs Monate (DIS-COLL).37 Die Leistungshöhe beträgt 75% des monat-
lichen Bemessungseinkommens (individuelles Durchschnittsbruttoeinkom-
men der letzten vier Jahre) „mit einer monatlichen Einkommensgrenze von 
1.195 € plus 25 % des Teils des tatsächlichen monatlichen Gehalts des Arbeit-
nehmers, das die genannte Bemessungsgrenze übersteigt“ (BMAS 2016), ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 1.300 € pro Monat. Ab dem vierten Monat erfolgt 
eine monatliche Kürzung um 3% (vgl. BMAS 2016; MISSOC 2016b). Wäh-
rend für ältere Arbeitslose abgesehen vom ASDI-System und der bisherigen 
Sonderregelung bei der Mobilitätszulage keine speziellen Maßnahmen beste-
hen, können junge Arbeitslose von 15 bis 29 Jahren im Rahmen eines Jugend-
garantie-Programms für maximal zwölf Monate eine Ausbildungsunterstüt-
zung beziehen (vgl. BMAS 2016). Darüber hinaus bestehen keine speziellen 
Bestimmungen zur Förderung der Arbeitsmarktintegration jenseits der Mög-
lichkeit, die Leistungen der Arbeitslosenversicherung in einer Summe auszah-
len zu lassen, um eine unternehmerische Tätigkeit aufzunehmen, und der Wei-
tergeltung der Bezugsberechtigung für die NASpI bei Aufnahme einer neuen 
Beschäftigung mit einem Einkommen von unter 8.000 € im selben Jahr (vgl. 
MISSOC 2016b). Bei Ablehnung eines ‚angemessenen‘ Arbeitsangebots oder 
der Verweigerung der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen können die 
Leistungen suspendiert werden (vgl. ebd.). 

Die italienische Beschäftigungspolitik hat in den vergangenen knapp drei 
Jahrzehnten eine ganze Reihe von Reformen erfahren, die Sacchi/Vesan 
(2015) grob in drei Phasen einteilen:  

 erstens Reaktionen auf krisenhafte Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
1991-2001 (Einführung der Mobilitätszulage, Anhebung des Leistungsni-
veaus, Flexibilisierung mittels Zeitarbeit und Lockerung des Kündigungs-
schutzes, Regionalisierung und Teilprivatisierung der Arbeitsvermittlung),  

 
37  Die auslaufende Mobilitätsunterstützung konnte gestaffelt nach Alter für zwölf Monate (>40 

Jahre), 24 Monate (40-50 Jahre), 36 Monate (50> Jahre) bzw. 48 Monate (südliche Landes-
teile) bezogen werden (vgl. BMAS 2016). 
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 zweitens beschleunigte Flexibilisierung (unter Berlusconi) und Leistungs-
ausbau (unter Prodi) 2001-2008 und  

 drittens Primat der Kostenreduktion im Zuge der Krise ab 2008 (Schwä-
chung des Kündigungsschutzes, Zunahme befristeter Verträge, Abschaf-
fung der Mobilitätszulage, Umbau der Leistungsarten). 

Im Einzelnen lösten die stark steigende Arbeitslosigkeit der 1980er Jahre (vgl. 
Graziano/Jessoula 2011: 154), das weitgehende Fehlen staatlicher Arbeits-
marktpolitik sowie die erhebliche sektorale Segmentierung (vgl. Zirra 2009: 
214ff.) einen zunehmenden Reformdruck aus. In den frühen 1990er Jahren 
wurde dem noch mit kleineren Einzelmaßnahmen begegnet, etwa der Anhe-
bung des Leistungsniveaus auf 25% (1993) bzw. 30% (1994) des vorherigen 
Einkommens, allerdings unter Beibehaltung der kurzen Bezugsdauer von 
sechs Monaten und der Bedingung, dass für 52 Wochen während der zwei vor-
herigen Jahre Beiträge gezahlt worden sein mussten (vgl. Jessoula/Grazi-
ano/Madama 2010: 573). 1997 begann mit dem ‚Treu-Paket‘, benannt nach 
dem damaligen Arbeitsminister, eine umfassende Neuausrichtung und Profes-
sionalisierung (vgl. Zirra 2009: 269), die auch Ansätze einer stärkeren Akti-
vierungsorientierung erkennen ließ. So wurden die bis dato als ‘outlawed‘ 
(Graziano/Jessoula 2011: 158) geltenden Zeitarbeitsverträge und verstärkte 
Teilzeitarbeit durch die Treu-Reform ermöglicht (vgl. Hemerijck 2013: 198; 
Blome 2017: 99).  

Nach einem entsprechenden Urteil des EuGH (1997) wurde 1997 außer-
dem das staatliche Monopol bei der Arbeitsvermittlung gekippt und private 
Agenturen zugelassen sowie eine Regionalisierung der Arbeitsverwaltung ein-
geleitet (vgl. Sacchi 2007: 83; Zirra 2009: 262f.; Jessoula/Alti 2010: 170). 
Demzufolge ist die nationale Ebene lediglich für die Regulation von Arbeits-
verhältnissen zuständig, während Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik in 
den Verantwortungsbereich der Regionen und die Arbeitsvermittlung in den 
der Provinzen fallen, was eine nationale Reform dieser Bereiche faktisch un-
möglich macht (vgl. Zirra 2009: 262f.). Folgerichtig zielten die folgenden Re-
formen neben einer Anhebung des Leistungsniveaus in der Arbeitslosenversi-
cherung auf 40% im Jahr 2001 (vgl. Jessoula/Graziano/Madama 2010: 573) 
vorrangig auf die Regulierung bzw. Deregulierung des Arbeitsmarktes ab: Mit 
dem ‚Weißbuch zum Arbeitsmarkt‘ (Biagi et al. 2002) legte die Berlusconi-
Regierung ihren Schwerpunkt auf Flexibilisierung, den Abbau der Segmentie-
rung des Arbeitsmarktes und den Kampf gegen Schwarzarbeit (vgl. Sacchi 
2004: 17). Das sog. Biagi-Gesetz von 2003 stand im Zeichen der Deregulie-
rung von Teilzeitarbeit und befristeter Arbeitsverträge, einer Reform des Aus-
bildungssystems mit neuen Ausbildungsverträgen, einer anvisierten Qualitäts-
steigerung der Arbeitsvermittlung und der Verringerung unangemeldeter Be-
schäftigung (vgl. Lodovici/Semenza 2008: 170; Jessoula/Graziano/Madama 
2010: 573). Dagegen konnten die Gewerkschaften, insbesondere die großen 
(CGIL, CISL, UIL), eine weitergehende Flexibilisierung regulärer 
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Beschäftigungsverhältnisse verhindern, und letztlich scheiterte auch die Mo-
dernisierung der Arbeitsverwaltung an der bestehenden innerstaatlichen Auf-
gabenverteilung (vgl. Zirra 2009: 267ff.). Im Ergebnis kam es zwar zu einer 
Flexibilisierung an den Rändern des Arbeitsmarktes, nicht aber zu einem flan-
kierenden Ausbau der sozialen Sicherung. Bspw. wurde ein 1998 eingerichte-
tes kommunales Pilotprojekt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende wieder 
eingestellt, so dass zwar die Beschäftigung in den Zielgruppen leicht stieg, zu-
gleich aber prekäre Beschäftigung verstetigt wurde (vgl. ebd.). Im Rahmen ei-
nes ‚Paktes für Italien‘ (patto per l’Italia) sicherte die Berlusconi-Regierung 
den großen Gewerkschaften eine zunächst befristete Erhöhung der Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit sowie eine Verlängerung der Bezugsdauer zu (vgl. ebd.: 
264ff.); 2005 wurde die maximale Bezugsdauer auf sieben bzw. zehn Monate 
(50>) verlängert und das Leistungsniveau auf 50% für die ersten sechs Monate 
erhöht, 2008 dann auf zunächst acht Monate bzw. zwölf Monate (50>) verlän-
gert und die Anhebung des Leistungsniveaus auf 60% des vorherigen Einkom-
mens für die ersten sechs Monate festgeschrieben (vgl. Graziano/Jessoula 
2011: 166; Jessoula/Graziano/Madama 2010: 573).  

In Reaktion auf die Auswirkungen der Finanzkrise standen zunächst die 
Kostenreduktion einerseits und die Ausweitung der Mobilitätszulage auf bis-
her nicht abgedeckte Arbeitnehmer andererseits im Vordergrund. 2012 erfolgte 
dann unter der Regierung Monti eine umfassende Reform, die neben einer Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes die Abschaffung ebendieser Mobilitätszu-
lage (Auslaufen bis 2017) sowie die Einführung einer neuen Arbeitslosenver-
sicherung mit zumindest formellen Verbesserungen (vgl. Babić 2015: 152) be-
inhaltete. Diese neue Form der Arbeitslosenversicherung (NASpI) erfasst zum 
einen einige zusätzliche Gruppen, etwa Auszubildende, jedoch nicht befristet 
Beschäftigte, und weist zum anderen großzügigere Leistungen auf als die alte 
AV, jedoch geringere als durch die entfallende Mobilitätszulage (vgl. Vesan 
2016: 6). Schließlich wurden 2014 eine nationale Agentur für aktive Arbeits-
marktpolitik (ANPAL) gegründet, der Kündigungsschutz für unbefristete Ver-
träge weiter gelockert, die Bezugskriterien für die NASpI verschärft und zu-
nächst experimentell eine Grundsicherung für arme Arbeitslose, die nicht 
(mehr) von der NASpI abgedeckt werden, für die Dauer von sechs Monaten 
eingeführt (vgl. Pavolini et al. 2016: 15f.; Vesan 2016; Fana/Guarascio/Cirillo 
2015). 

In der Literatur besteht trotz dieser regen Reformtätigkeit weitgehende Ei-
nigkeit darüber, dass die italienische Beschäftigungspolitik und -ordnung er-
hebliche Defizite aufweist. Im Einzelnen bemängelt werden 

 insgesamt niedrige Beschäftigungsquoten und eine hohe Jugendarbeitslo-
sigkeit: Die Beschäftigungsquote lag 2016 zwar für 25-54-Jährige bei 
68,9%, für 55-64-Jährige jedoch nur bei 50,3% (vgl. OECD 2018), die Ar-
beitslosenquote bei 11,7% insgesamt und 10,9% bei Männern und 12,8% 
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bei Frauen. Die Jugendarbeitslosigkeit betrug 2016 37,8% (Unter-25-Jäh-
rige, Eurostat 2018), 

 wobei ein enormes Nord-Süd Gefälle besteht: Die Differenz der Beschäf-
tigungsquote zwischen Nord- und Süditalien beträgt etwa 20% (26% für 
Frauen), die Arbeitslosenquote ist im Süden etwa zweieinhalbmal höher 
und der Umfang von Schwarzarbeit deutlich größer (9%-Anteil an der Ge-
samtbeschäftigung im Norden und 20% im Süden) (vgl. Sacchi/Vesan 
2015), 

 ein Armutsrisiko von 20,6% gegenüber 17,3% im EU-28-Durchschnitt 
(Eurostat 2018a), 

 die Privilegierung von ‚Insidern‘ in Kernsektoren und im öffentlichen 
Dienst, zumeist eines männlichen Ernährers, bei gleichzeitiger Prekarität 
der Absicherung bspw. im privaten Dienstleistungsbereich und in kleinen 
Unternehmen; besonders betroffen sind auch junge Arbeitnehmer in stark 
zunehmenden ‚flexiblen‘ befristeten Beschäftigungsverhältnissen (vgl. 
Zirra 2009: 41 und 256; Ferrera 1996: 20; Sacchi/Vesan 2015), bis hin zum 
Vorwurf von “flexibility without security“ (vgl. Jessoula/Alti 2010: 175), 

 das Fehlen einer nationalen Mindestsicherung38 und daher auch eines 
Schutzes für Langzeitarbeitslose oder nicht Anspruchsberechtigte (vgl. 
Ferrera 1996: 19; Zirra 2009: 257f.; Graziano 2013: 130), was traditionell 
durch familialistische Arrangements mit innerfamiliärer Umverteilung 
kompensiert wird (vgl. Ostner/Saraceno 1998: 190), 

 erhebliche regionale Unterschiede, bspw. bzgl. der Qualität der Arbeitsver-
mittlung, insgesamt vielfach eine „passiv-bürokratische[..] Kultur“ (Zirra 
2009: 259 und 265ff.) anstelle intensiver aktiver Arbeitsmarktpolitik und 
das Fehlen einer Verbindung zwischen aktiven und passiven Maßnahmen 
etwa durch Konditionalität (vgl. Naticchioni/Loriga 2011) sowie 

 damit verbunden ein Mangel an Maßnahmen zur Integration von Älteren, 
Jugendlichen, Geringqualifizierten, Frauen und Immigranten (vgl. Zirra 
2009: 257) in den Arbeitsmarkt, insbesondere im Süden des Landes. 

4.6.1 Download 

Die drei oben angeführten Reformphasen lassen sich mit unterschiedlichen 
Mechanismen der Europäisierung zusammenführen: Die erste Phase fällt mit 
dem Beginn der EBS zusammen, im Zuge derer die Forderung nach mehr Fle-
xibilität des italienischen Arbeitsmarktes und einer stärker aktiv ausgerichteten 
Arbeitsmarktpolitik im Mittelpunkt stand. Zugleich entfalteten die ESF-Vor-
gaben Anpassungsdruck mit Blick auf Arbeitsvermittlungs- und 

 
38  Trotz einiger innovativer Pilot- bzw. experimenteller Schemata in den Jahren 1998-2003 

(vgl. Jessoula/Alti 2010: 172) und aktueller Bemühungen um die Einführung eines solchen 
Sicherungssystems. 
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Ausbildungsprogramme, die WWU-Kriterien wirkten als Modernisierungska-
talysator (vgl. Gohr 2001) und der EuGH erwirkte eine Aufhebung des öffent-
lichen Monopols der Arbeitsvermittlung, wobei auf dieser Grundlage in den 
Folgejahren sowohl eine Öffnung für private Agenturen als auch eine Dezent-
ralisierung erfolgte (Interview 96). In der zweiten Phase lag mit Einbindung 
der EBS in die Lissabon-Strategie der Fokus auf ‚flexicurity‘, und schließlich 
ist in der dritten Phase mit Einsetzen der Krise ein erheblicher und teilweise 
informeller Druck externer Akteure auf Italien festzustellen. Im Folgenden sol-
len primär die EBS und haushaltspolitische Instrumente bezüglich ihrer jewei-
ligen Wirkungskraft diskutiert werden. Der für Italien wichtige ESF wird an 
geeigneter Stelle ebenfalls einbezogen. 

Mit Blick auf die EBS fällt zunächst auf, dass im Einklang mit deren Zielen 
insgesamt seit den frühen 1990er Jahren ein stetiger Ausbau aktiver Arbeits-
marktpolitik erfolgt ist, wenn auch auf im europäischen Vergleich niedrigem 
Niveau (vgl. Graziano 2013: 123f.). Dies war jedoch nur ein Teil der an Italien 
ergangenen Empfehlungen, die bspw. im Jahr 2001 (vgl. Rat der EU 2001c) 
neben stärker aktiv ausgerichteten Maßnahmen u. a. Anstrengungen zur Erhö-
hung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Verbesserung von Chancengleich-
heit und Gleichberechtigung sowie die Modernisierung des Arbeitsrechts und 
der öffentlichen Arbeitsverwaltung beinhalteten. Nachdem die italienische Re-
gierung bereits 1999 den Abbau regionaler Diskrepanzen und eine Erhöhung 
der Beschäftigungsquoten von jungen Menschen und Frauen zu ihren Prioritä-
ten erklärt hatte, für deren Umsetzung “numberless actions“ und eine “resolute 
regulatory review“ wichtiger Sektoren notwendig seien (Italienische Regie-
rung 1999: 3f.), hebt sie im NAP 2001 zunächst einen bereits erfolgten Be-
schäftigungsanstieg um 3,2% hervor, den sie durch Teilzeit- und Zeitarbeit, 
neue Ausbildungsschemata und steuerliche Anreize bedingt sieht (Italienische 
Regierung 2001: I). Weiteren dringenden Handlungsbedarf gebe es im Süden 
des Landes (ebd.: 2), und insgesamt schreite die Modernisierung der Arbeits-
vermittlung, u. a. mittels nationaler Mindeststandards, nur langsam voran 
(ebd.: 10f.). Weiterhin hebt der Bericht eine verbesserte innerstaatliche Koor-
dination im Zuge des NAP-Prozesses hervor (ebd.: 4) und benennt die Moder-
nisierung der Arbeitsvermittlung und des Jobtrainings als italienische Priorität 
für die ESF-Periode 2000-2006 (ebd.: 30ff.). Der Rat (2001c) erkennt Fort-
schritte an, betont aber, dass die Beschäftigung noch immer deutlich unter dem 
EU-Durchschnitt liege und weiterhin erhebliche regional Diskrepanzen be-
stünden (Arbeitslosenquote im Norden 6,5, im Süden 22%). Kritikwürdig 
seien auch die enormen geschlechtsspezifischen Unterschiede und die geringe 
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen (vgl. Rat der EU 2001c). Italien 
müsse u. a. die Modernisierung von Arbeitsorganisation, -recht und -vermitt-
lung weiter vorantreiben, gender mainstreaming stärker berücksichtigen, die 
Steuerbelastung von Geringverdienern senken und insgesamt eine stärker aktiv 
ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik verfolgen (vgl. ebd.).  
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In den Folgejahren wiederholt sich dieser Befund in fast identischer Form: Die 
bisherigen Maßnahmen hätten „eingeschränkt Erfolge gebracht und die Erwar-
tungen nicht erfüllt“ (Rat der EU 2003a). Zwar seien die 2003 eingeführten 
neuen Arbeitsverträge mit Blick auf das Flexibilitätskriterium positiv, bspw. 
bestehe aber weiterhin ein regional und branchenspezifisch unterschiedliches 
Niveau des Arbeitsplatzschutzes und ein schwach ausgeprägtes System der Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe, und bei der Modernisierung der Vermittlung seien 
Verzögerungen aufgetreten. Priorität hätten umfassende Maßnahmen zum Ab-
bau von Ungleichheiten einschließlich der Überführung nicht angemeldeter 
Beschäftigung, die weitere Steigerung der Arbeitsmarktflexibilität ohne Auf-
gabe der Sicherheit für Arbeitnehmer, Programme für lebenslanges Lernen, 
spezifische Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer und Frauen, u. a. durch Kin-
derbetreuungsausbau, und die Modernisierung der Arbeitsmarktverwaltung 
(vgl. ebd.). Der italienische Bericht 2005 fällt durch eine offensivere Wortwahl 
mit Blick auf das Agieren der EU-Institutionen auf: Diese müssten “constraints 
brought about by the peculiar characteristics of the Italian economy and its 
socio-political organizational structure compared with those of other member 
states” stärker berücksichtigen (Italienische Regierung 2005: 9), bspw. regio-
nale Disparitäten (ebd.: 10f.). Positiv hervorgehoben werden eigene Forschritte 
hinsichtlich der Effizienz der öffentlichen Verwaltung (ebd.: 15f.) sowie Re-
formen im Bildungs- und Universitätsbereich unter dem Leitbild einer engeren 
Orientierung an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes (ebd.: 25f.). Dagegen 
sehen die europäischen Institutionen zwar “some progress“, fordern aber an-
gesichts der Größe der Herausforderungen “significant further reforms“, na-
mentlich – neben einer Konsolidierung der öffentlichen Finanzen – eine ar-
beitsmarktnähere Bildung und Weiterbildung, den Kampf gegen Schwarzar-
beit, eine effizientere Arbeitsvermittlung und die Reduktion regionaler Unter-
schiede (Rat der EU 2007a). Im Bericht 2008 (Italienische Regierung 2008a) 
werden dann wiederum die “fundamental compliance“ mit den europäischen 
Einschätzungen und Empfehlungen hervorgehoben (ebd.: 5) und anhaltende 
Probleme bzgl. benachteiligter Gruppen am Arbeitsmarkt (ebd.: 14), einer ge-
ring ausgeprägten innerstaatlichen Arbeitsmobilität, geringer Teilnahme an 
Weiterbildungen und einer weiterhin niedrigen Frauenerwerbsquote zugestan-
den (ebd.: 19). Bei zahlreichen Indikatoren befinde man sich nicht nur unter-
halb der Lissabon-Ziele, sondern auch z. T. weit hinter dem EU-Durchschnitt, 
etwa bzgl. lifelong learning (Ziel: 12,5% Teilnahme bei 25- bis 64-Jährigen, 
EU: 7,8%, IT: 5,5% (ebd.: 92). Dementsprechend müssten nicht nur weitere 
Reformen im Schul- und Ausbildungssystem durchgeführt werden (vgl. ebd.: 
92ff.), sondern es sei “necessary to construct a much more complex and com-
pelling welfare system, that places the accent on anticipating needs and on pre-
vention over a person’s entire life span“ (ebd.: 99). Konkreter werden der Aus-
bau flexibler Beschäftigungsformen und der Kampf gegen illegale Beschäfti-
gung einschließlich strengerer Strafen (ebd: 100ff.), eine Professionalisierung 
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der Arbeitsvermittlung mit besseren Services für Unternehmen und individu-
elle Vereinbarungen mit Arbeitssuchenden – wobei das Monitoring allerdings 
regional sehr unterschiedlich ausfalle (Italienische Regierung 2008a: 103) – 
sowie verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der ‚Familienfreundlichkeit‘ (s. 
Abschnitt 7.6) thematisiert. Dennoch wiederholen die Länderspezifischen 
Empfehlungen des Jahres 2009 (Rat der EU 2009c) nicht nur weite Teile der 
früheren Kritikpunkte und fordern Italien auf, „schrittweise ein umfassendes 
Arbeitslosenversicherungs-System“ einzurichten, sondern mahnen auch, dass 
Arbeitnehmer mit atypischen Verträgen von der sich abzeichnenden Krise vo-
raussichtlich am stärksten betroffen würden. 

Die Bewertung faktischer EBS-Einflüsse fällt in der Literatur ambivalent 
aus: Einerseits wird argumentiert, die Lissabon-Strategie und mit ihr die EBS 
hätten tatsächlich zu einer Transformation der italienischen Beschäftigungspo-
litik geführt (vgl. Gwiazda 2011; Graziano 2011; Jessoula/Alti 2010: 170): 
“the relevant strong policy misfit determined significant policy change” (Gra-
ziano/Jessoula 2011: 160). Insbesondere der deutliche Ausbau aktivierender 
Maßnahmen sei das Resultat eines kontinuierlichen Anpassungsprozesses in 
Rückbindung an die europäischen Leitlinien (vgl. Graziano 2011; Graziano/Je-
ssoula 2011: 158f.), und die EBS habe unter schwierigen strukturellen Bedin-
gungen eine Chance dargestellt, innerstaatliche Hindernisse zu überwinden 
“[and to] support the adaptation to the challenges of a European-wide and glo-
bally integrated economy“ (Heidenreich/Bischoff 2008: 498). Beispielsweise 
verweist Sacchi darauf, dass Italien sich mit der 1997er-Reform auf die Priori-
täten der EBS zubewegt habe, wobei bzgl. der Abschaffung des öffentlichen 
Monopols der Arbeitsvermittlung eher die folgende Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs (1997) antizipiert worden sei (vgl. Sacchi 2007: 83; Inter-
view 96). Zudem habe eine 1997 eingesetzte Expertenkommission (Commis-
sione Onofri) Inputs und Ideen von der europäischen Ebene in den nationalen 
Diskurs getragen (vgl. Jessoula/Alti 2010: 170), und die Liberalisierung der 
Teilzeit- (im Jahr 2000) und Zeitarbeit (2001) sei ein direkter Effekt europäi-
schen Drucks gewesen (vgl. Meardi 2012: 7). Auch für die Reform 2003 unter 
Berlusconi sieht Sacchi (2007: 82f.) große Übereinstimmungen und zahlreiche 
explizite Bezüge. Betont wird auch, dass in Italien im Gegensatz zu den meis-
ten Mitgliedsstaaten eine öffentliche Debatte über das eigene Abschneiden im 
EBS-Rahmen stattgefunden habe (vgl. Zirra 2009: 66; De la Porte/Pochet 
2004). 

Die befragten Experten sehen ebenfalls einen grundsätzlichen Einfluss der 
EBS seit den 1990ern Jahren, sowohl im Sinne eines “general approach“ und 
eines Perspektivenwechsels primär bei aktiver Arbeitsmarktpolitik (Interview 
96) als auch konkreter mit Blick auf die Flexibilisierung des italienischen Ar-
beitsmarktes. Insbesondere beim Thema Kündigungsschutz habe die EBS als 
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Legitimierungsstrategie für nationale Akteure gedient (Interview 98).39 Auch 
das Treu-Paket von 1997 mit der Einführung neuer Vertragsformen (Interview 
98), die Lockerung der Vorgaben für unbefristete Arbeitsverträge in den Jahren 
2001 und 2015 (Interview 96) und die Biagi-Reform 2003 wurden als Beispiele 
angeführt und generell der Befund geäußert, dass die EBS nach dem Muster 
“Europe is saying…“ als Argumentationshilfe insbesondere für unpopuläre 
Reformen herangezogen worden sei (Interview 98). 

Andererseits ist offenkundig, dass die Umsetzung der Empfehlungen er-
hebliche Lücken aufweist, bspw. erkennbar an der schwachen Betonung der 
‘security‘-Komponente des flexicurity-Paradigmas angesichts der fehlenden 
adäquaten sozialen Absicherung (vgl. Sergi/Giannelli/Cefalo 2015: 38f.): 
“the fragmented and incomplete protection system for the unemployed, the strong employ-
ment protection legislation combined with low public expenditure on Active Labour Market 
Policies (ALMP), as well as the lack of a minimum income safety net and the rudimentary 
social care services […] are all elements that stand far from EU recommendations and clash 
with supranational constraints.” (Graziano/Jessoula 2011: 153) 

Die fehlende Umsetzung der Security-Aspekte des europäischen Ansatzes hat 
auch aus Sicht der Gesprächspartner zu einem stark segmentierten Arbeits-
markt besonders mit Blick auf Kurz- und Langzeitverträge geführt, bspw. weil 
die hohe ‚Mortalitätsrate‘ italienischer Firmen bedinge, dass Reformen zur Ab-
sicherung kurzzeitig Beschäftigter wirkungslos blieben (Interview 98). Aktive 
Arbeitsmarktpolitik sei letztlich zumindest im flächendeckenden Sinne “com-
pletely inexistent“, da diese im Kompetenzbereich der Regionen liegt; ALMP-
Mittel würden teilweise für passive Maßnahmen zweckentfremdet (Interview 
98). Insgesamt passten die Empfehlungen im Rahmen der EBS nicht unbedingt 
zur Struktur des italienischen Arbeitsmarktes und hätten im Ergebnis zum Ab-
bau von Sicherheiten für Arbeitnehmer geführt (Interview 98). 

Dementsprechend kritisierte die Kommission wiederholt die Reformbemü-
hungen, was jedoch von italienischer Seite gerne als Missverständnis abgetan 
wurde (vgl. Zirra 2009: 324ff.). Angesichts dieser selektiven Anpassung kom-
men Preunkert/Zirra (2009: 204) zu dem Schluss, dass zwar in öffentlichen 
Verlautbarungen vielfach Bezug auf die europäische Ebene genommen wurde, 
zugleich aber in den Reformdebatten konkrete Empfehlungen nicht zentral wa-
ren oder ambitioniertere Reformversuche durch innenpolitische Opposition 
verhindert wurden. So sei etwa die Biagi-Reform „trotz eines vehementen Be-
zugs auf die ‚europäische Herausforderung‘ zunächst als nationale Antwort auf 
die beschäftigungspolitischen Herausforderungen [zu verstehen].“ (Zirra 
2009: 256) Auch Meardi (2012: 7) bewertet die Rolle der EU für die italieni-
sche Arbeitsmarktpolitik bis zur Krisenphase als tendenziell überschätzt: “the 

 
39  Gleichzeitig wurden auch der Employment Protection Legislation Index der OECD bzw. Ita-

liens schlechte Werte dort als Einfluss auf die Reformen des Kündigungsschutzes angeführt 
(Interview 98). 
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path of reform was still very national. The 1997 labour market reforms (known 
as ‘Treu package’[…]) were enacted before the first Italian National Action 
Plan (in 1998) and had been drafted under the Dini government in 1995.” Viel-
mehr seien diese konkreten Reformen durch das dänische Vorbild beeinflusst 
gewesen (s. 4.6.3).  

Insofern stelle die EBS zwar eine externe Legitimations- und Inspirations-
quelle dar (vgl. Ferrera/Gualmini 2004; Interviews 96, 98), habe aber doch an-
gesichts parteipolitischer Kalküle und oft fehlender Unterstützung relevanter 
Interessengruppen einen eher punktuellen Einfluss ausgeübt, und zwar vor al-
lem in den Bereichen Aktivierung und Flexibilisierung und dann, wenn ihre 
Nicht-Umsetzung an konkrete Sanktionen gebunden war, wie im Rahmen 
durch den ESF geförderter Maßnahmen (vgl. Graziano 2013; Gwiazda 2011). 
Insgesamt wird der ESF sowohl für den nationalen Haushalt als auch für die 
Regionen als enorm wichtig erachtet (vgl. Zirra 2009: 321f.). So seien es vor-
wiegend die “strategic incentives of the ESF in building regional and organiza-
tional capabilities, accompanied by a strategic use of the Lisbon targets to le-
gitimize reform exigencies” (Preunkert/Zirra 2009: 205), die tatsächlich rele-
vante Neuerungen bewirkt hätten. Die Bewertung seitens der Befragten bzgl. 
eines möglichen ESF-Einflusses fällt dagegen ambivalent aus: Einerseits wird 
ihm ein starker Einfluss zugesprochen, insbesondere da zuletzt erstmals auch 
ein langfristiges Projekt aus diesen Mitteln bewilligt worden sei (Youth strate-
gic plan for the strengthening of employment services, 2017) (Interview 96).40 
Andererseits verweist ein anderer Interviewpartner darauf, dass ESF-Mittel im 
Bereich der ALMP sehr nützlich sein könnten, in Italien jedoch nicht effizient 
eingesetzt und bspw. bei ‚Skills-Initiativen‘ häufig nicht die richtigen Adres-
saten erreicht würden (Interview 98). Weiterhin wird zugleich auf eine unglei-
che Verteilung und Wirkung der ESF-Mittel im vergleichsweise reichen und 
organisatorisch besser aufgestellten Norden und im ärmeren Süden des Landes 
verwiesen, wo ESF-Mittel entgegen ihrer eigentlichen Bestimmung teilweise 
zur Kompensation fehlender Lohnersatzleistungen genutzt würden (Interview 
98; vgl. schon Zirra 2009: 331). Zudem hat die Krise zahlreiche ESF-kofinan-
zierte Programme empfindlich beeinträchtigt: “The economic crisis heavily af-
fected ESF implementation in terms of funding, services offered and results 
for participants.” (ESF 2014: 2) Insbesondere im Süden Italiens seien daher 
die Resultate oft schlechter ausgefallen als erwartet (vgl. ebd.). 

In organisatorischer Hinsicht sehen Beobachter erhebliche Fortschritte im 
Zuge der EBS. So habe sich eine ‘epistemic community‘ von Arbeitsmarktex-
perten herausgebildet41 und seien Evaluationskapazitäten in der 

 
40  Auch weitere Töpfe wie EaSI-Mittel (EU Program for Employment and Social Innovation), 

bei denen Italien ein “early applicant“ (Interview 96) gewesen sei, oder der Globalisation 
Adjustment Funds wurden als wichtige Instrumente genannt (ebd.). 

41  Für die Frühphase der EBS verweisen verschiedene Autoren auf die Delegation der Vertre-
tung im EMCO und der Erstellung des NAP an wissenschaftliche Experten (vgl. Sacchi 2004; 
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Ministerialverwaltung aufgebaut worden (vgl. Pirrone/Sestito 2006; Zirra 
2009: 324), allerdings sei ihr Einfluss auf die Politikgestaltung aufgrund insti-
tutioneller Fragmentierung im Ergebnis gering (vgl. Preunkert/Zirra 2009: 
204). Insgesamt wird aber eine fehlende Koordinierung der unterschiedlichen 
beteiligten Akteure, darunter des Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums, 
bemängelt, so dass die NAPs „eine unzusammenhängende Zusammenstellung 
der Beiträge von verschiedenen Ministerien, Abteilungen, Regionen und [spo-
radisch der] Sozialpartner“ (Zirra 2009: 321) darstellten. Die regionale Frag-
mentierung der beschäftigungspolitischen Praxis wird nicht nur als Hindernis 
für einheitliche Reformen auf nationaler Ebene betrachtet, sondern führt auch 
zu sehr unterschiedlichen Ausmaßen und Richtungen der Orientierung an best-
practice-Modellen (vgl. ebd.: 319 und 329). 

Während also der EBS mehrheitlich zumindest selektiv ein deutlicher Ein-
fluss zugesprochen wird, indem sich nationale Akteure (rhetorisch zur Legiti-
mierung von Reformen) daran bedienen, ein Wandel der Ministerialverwal-
tung eingeleitet wurde und auf regionaler Ebene konkrete Politiken durch ESF-
Mittel gefördert wurden (vgl. Heidenreich/Buchkremer/Zirra 2007: 284), 
bleibt die OMK/SSSI aufgrund ihrer geringeren institutionellen Verankerung 
und des Desinteresses der italienischen Regierungen weitgehend wirkungslos 
(vgl. Preunkert 2009: 279; Interview 96). Die entsprechenden Benchmarking- 
und Peer-Review-Verfahren würden weitgehend als lästige und nutzlose 
Pflicht wahrgenommen und allenfalls genutzt, um die bestehende eigene Poli-
tik in ein gutes Licht zu rücken (vgl. Preunkert 2009: 279ff.). 

Der Einfluss haushaltspolitischer Instrumente hat sich seit Beginn der Krise 
massiv gewandelt. Im italienischen Stabilitätsprogramm wird das Thema Be-
schäftigung zwar vereinzelt angesprochen, etwa mit Blick auf die zur Bewäl-
tigung des demographischen Wandels benötigten “very large increases in la-
bour force participation rates“ (Europäische Kommission 2002b), stellt aber 
keinen Schwerpunkt dar. Im Jahr 2008 konstatiert die Kommission, die erfolg-
ten Arbeitsmarktreformen hätten zwar gewissen Erfolg mit Blick auf die Be-
schäftigungsquote gebracht, bis zum europäischen Durchschnitt sei es aber 
noch “a long way to go“, und Lohnzurückhaltung bleibe aufgrund der schwä-
chelnden Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft geboten (Europä-
ische Kommission 2008j). Auch Sacchi (2007: 82f.) konstatiert für den Vor-
Krisen-Zeitraum einen geringeren Kosten- und SWP-Bezug im Beschäfti-
gungsbereich, der dann aber in “an extreme case of vertical – and to a large 
extent also horizontal […] – integration“ (Sacchi 2014: 13) umschlage. Ge-
meint ist damit in erster Linie ein detaillierter und zunächst geheimer Brief der 
EZB an die italienische Regierung im August 2011, in dem eine Reihe von 

 
Zirra 2009: 282). Durch deren Integration in die Ministerialbürokratie seien die Kapazitäten 
mittlerweile deutlich verbessert worden (vgl. Sacchi 2008; Ferrera/Sacchi 2005), während 
die Einbindung der Sozialpartner etwa in die Erstellung der NAP weiterhin schwach ausge-
prägt sei (vgl. Preunkert/Zirra 2009: 204). 
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Strukturreformen und Kürzungen gefordert wurden, darunter ein späteres Ren-
teneintrittsalter (vgl. 6.6.1), eine weitere Lockerung des Kündigungsschutzes 
und die Dezentralisierung von Lohnverhandlungen (vgl. Pavolini et al. 2016: 
21; Meardi 2012: 10). Im Wortlaut: “A thorough review of the rules regulating 
the hiring and dismissal of employees should be adopted in conjunction with 
the establishment of an unemployment insurance system and a set of active 
labour market policies“ (Draghi/Trichet 2011: Punkt 1c). Vor dem Hintergrund 
des Aufkaufs italienischer Staatsanleihen durch die EZB unter der Bedingung 
eines “strict course of action, including welfare reforms, to promote growth 
and to balance the budget“ (De la Porte/Heins 2015: 3; vgl. Sacchi 2014) ent-
faltete dieser Brief erhebliche Wirkung und enthält letztlich die wesentlichen 
Eckpunkte der Reformen von 2012 und 2014 (analog wiederum 6.6.1 zum Fall 
der Rentenpolitik). Nachdem die Berlusconi-Regierung zunächst zögerlich auf 
den Brief reagiert hatte, folgte eine umgehende Antwort der EU:  
“in an unprecedented step with a country that had not signed any MoU, the heads of state 
and government of the eurozone entrusted the EC with the task of providing ‘a detailed as-
sessment of all the measures and monitoring their implementation’, inviting the Italian au-
thorities to provide in a timely way all the information necessary for such an assessment” 
(Sacchi 2014: 8). 

Implizit war damit die Drohung verbunden, den Ankauf italienischer Staatsan-
leihen zu stoppen, was effektiv bedeutet hätte, dass Italien sich im Zuge eines 
Rettungspakets einem ‚Troika-Programm‘ hätte unterziehen müssen (vgl. 
ebd.). Unter der neuen Regierung Monti erfolgte dann eine schnelle Reaktion 
im Sinne eines Durchwinkens – allerdings unter Androhung der Regierungs-
auflösung – einer Reform, die weite Teile der EZB-Forderungen aufgreift.  
“[T]he[se] labour market reforms were […] arguably more drastic than all the policies that 
had been triggered by the EES in the previous fourteen years. They included a collective 
bargaining reform, which was made explicitly retroactive in order to satisfy Fiat [das Unter-
nehmen war zuvor unter Androhung der Verlagerung der Produktion nach Polen aus dem 
kollektivem Lohnverhandlungssystem ausgestiegen, Anmerkung der Autorin]. In addition to 
incorporating the tripartite agreement of the 28th of June, the new law also allows company 
agreements to derogate not simply from sectoral agreements, but also from legislation on 
dismissals” (Meardi 2012: 10). 

Ein Befragter verweist auf informelle Informationen aus dem Umfeld des da-
maligen Ministerpräsidenten, nach denen der Jobs Act von 2015 ein direktes 
Ergebnis des EZB-Briefs aus dem Jahr 2011 gewesen sein soll. Nach Jahren 
eher ‚gemächlicher‘ Europäisierung kam es damit auf einem deutlich implizit-
informellen Weg zu einer “fast forward europeanization“ (Ladi/Graziano 
2014) im Zuge der Krise und unter dem Primat der Haushaltskonsolidierung, 
u. a. ablesbar an einer Hinwendung zu “cheap flexibility“ (ebd.) auf dem itali-
enischen Arbeitsmarkt, wenngleich festgehalten werden muss, dass der eben-
falls eingeforderte Aufbau eines umfassenden Sicherungssystems für Arbeits-
lose vorerst nur in Ansätzen erfolgte.  
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Auch auf dem formalen Weg der Haushaltsüberwachung wurden beschäfti-
gungspolitische Inhalte thematisiert. So kündigte die italienische Regierung 
(2011) in ihrem – wenig systematischen – NRP 2011 u. a. eine weitere Revi-
sion des Arbeitsrechts und die Einführung spezieller Ausbildungsverträge an 
(ebd.: VIff.). Die CSR 2011 beinhalteten für Italien einerseits die Empfehlung, 
die Segmentierung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen, u. a. durch Überprü-
fung der Kündigungsvorschriften, das „derzeit uneinheitliche System der Ar-
beitslosenunterstützung unter Berücksichtigung der Haushaltsbeschränkungen 
[zu] überprüf[en], Schwarzarbeit intensiver zu bekämpfen und Frauenerwerbs-
tätigkeit durch finanzielle Anreize und ein besseres Betreuungsangebot zu för-
dern“ (Rat der EU 2011h: Empfehlung 2), und andererseits diejenige, ein pro-
duktivitätsorientiertes Lohnwachstum anzustreben (ebd.: Empfehlung 3). Der 
unter der Regierung Monti verfasste, auffallend professioneller und struktu-
rierter verfasste NSR 2012 hebt zunächst den Mehrwert der europäischen Ko-
ordinierung an sich hervor: “On the one hand, it sheds light on the fundamental 
weaknesses of Italy’s economy that we have lived with for too long and that 
can no longer be tolerated. On the other hand, it sets long-term objectives that 
Italy must set in any case, even without the stimulus of Europe” (Italienische 
Reigerung 2012: IV). Das Ausmaß der Staatsschulden erfordere einen lang-
fristigen Plan ebenso wie “significant sacrifices […] by individuals, house-
holds and businesses” (ebd.: V). Konkreter wird der italienische Arbeitsmarkt 
als ungerecht (weil faktisch zweigeteilt) und ‘unordentlich’ bezeichnet und das 
Fehlen eines umfassenden Schutzsystems bei Arbeitslosigkeit ebenso wie eine 
in Teilen ineffiziente öffentliche Verwaltung bemängelt (ebd.: VI). Allerdings 
hätten die Reformen der vergangenen Monate, insbesondere die ‘Save Italy’, 
‘Grow Italy’ und ‘Simplify Italy’ decrees und der ‘Cohesion Action Plan’, 
strukturelle Schwächen zu bearbeiten begonnen (zu einzelnen Maßnahmen 
vgl. Italienische Regierung 2012: 47ff.) – “and have responded convincingly 
to the requests of European and international institutions“ (ebd.: VII). Die 
Schwerpunkte der Empfehlungen desselben Jahres liegen auf dem Abbau der 
hohen Jugendarbeitslosigkeit, u. a. durch eine bessere Arbeitsmarktorientie-
rung des Bildungssystems, nationale Standards zur Anerkennung von Qualifi-
kationen und Anreize für Unternehmen (Rat der EU 2012c: Empfehlung 3), 
erneut dem Abbau der Segmentierung des Arbeitsmarktes und der Einführung 
eines integrierten Systems von Arbeitslosenleistungen (Empfehlung 4), einer 
Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit (Empfehlung 4, s. 7.6) und dem Kampf 
gegen Schattenwirtschaft und unangemeldete Beschäftigung (Empfehlung 5). 
Die italienische Regierung (2013) sieht Italien 2013 “along the same path“ mit 
‚Europa‘ (ebd.: 3) und betont insbesondere, man wolle die Gelegenheiten nut-
zen, die ein europäischer Rahmen biete, der “currently more favourable to in-
vestments for growth and employment“ (ebd.: IV) sei. Zwar sei der Abstand 
zu den EU-2020-Zielen u. a. mit Blick auf die Beschäftigungsdaten noch weit 
(ebd.), aber man habe bereits richtige Maßnahmen gegen Jugend-
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arbeitslosigkeit (Italienische Regierung 2013: 39f.), gegen die Segmentierung 
des Arbeitsmarktes, u. a. durch die neue Leistung ASpI (ebd.: 44ff.) und gegen 
illegale Beschäftigung – mittels strengerer Sanktionen (ebd.: 48) – ergriffen, 
wobei der SWP und EU-2020 eine wichtige Funktion erfüllten als “reference 
framework that puts aside ideological options in favour of concrete actions“ 
(ebd.: V). Die CSR 2013 erkennen Schritte in die richtige Richtung an, mahnen 
allerdings zur zeitnahen Umsetzung der Reformen, zur weiteren Verstärkung 
der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen und jungen Menschen, etwa durch 
eine Jugendgarantie, und zur Effizienzsteigerung bei der staatlichen Arbeits-
vermittlung (Rat der EU 2013c: Empfehlung 4). Der folgende NSR sieht sich 
– unter der Regierung Renzi verfasst – wiederum als “fully consistent with the 
European framework“ (Italienische Regierung 2014: I) und betont unter ande-
rem die Einführung einer Jugendgarantie für Unter-25-Jährige ab demselben 
Jahr, für deren Implementierung ca. 567 Mio. € aus dem ESF genutzt würden 
(vgl. ebd.: 99), sowie perspektivisch eines Active Inclusion Support (SIA) für 
armutsgefährdete Familien, der sich derzeit in der Test- bzw. Ausbauphase be-
finde (ebd. 59f.; s. auch Kap. 7.6 zur Familienpolitik). Im folgenden Jahr blei-
ben der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit (Rat der EU 
2014d: Empfehlung 2), der Aufbau eines umfassenden Leistungssystems für 
Arbeitslose (bei gleichzeitiger Begrenzung ausufernder Lohnzuschüsse), die 
Professionalisierung der öffentlichen Arbeitsvermittlung, verbesserte steuerli-
che Anreize für Zweitverdiener, der Ausbau der Mindestsicherung und die fak-
tische Umsetzung der Jugendgarantie auf der Agenda (vgl. Rat der EU 2015d: 
Empfehlung 5). 2015 und 2016 verweist die italienische Regierung auf eigene 
Erfolge bei der strukturellen Revision des Arbeitsmarktes durch ein Paket aus 
neuen Vertragstypen und Einkommenssteuererleichterungen (Italienische Re-
gierung 2015: 4), Anreize zur Festanstellung durch das Erlassen von Sozial-
versicherungsbeiträgen (Italienische Regierung 2016a: 41) und insgesamt 
“significant results in relatively brief timespan“ (ebd.: I). Die Ratsempfehlun-
gen fallen kürzer aus und beziehen sich weiterhin auf die Umsetzung bereits 
beschlossener Reformen, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, stärker aktiv ausgerichtete Maßnahmen und ergänzende Maßnahmen im 
Bildungsbereich zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (Rat der EU 2015d: 
Empfehlung 5) bzw. die weitere Stärkung von Arbeitsvermittlung und Moni-
toring, die Reform des Systems kollektiver Lohnverhandlungen, die anhaltend 
schlechten Rahmenbedingungen für Frauenerwerbstätigkeit und die noch im-
mer fragmentierte Sozialhilfe (Rat der EU 2016a: Punkt 16 und Empfehlung 
4).  

Damit verbleibt trotz der Reaktionen auf den oben angesprochenen EZB-
Brief, insbesondere durch Lockerungen beim Kündigungsschutz, und trotz an-
erkannter Verbesserungen etwa im Bildungsbereich oder beim Ausbau aktiver 
Arbeitsmarktpolitik im zeitlichen Verlauf eine Reihe von quasi-ständigen Kri-
tikpunkten auf der Agenda, wenngleich der Rat 2016 (ebd.: Punkt 7) 
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grundsätzlich die Reformagenda der italienischen Regierung unterstützt. In 
den beiden Defizitverfahren gegen Italien 2004-2008 und 2009-2013 spielt der 
Beschäftigungsbereich dagegen keine zentrale Rolle. Im erstgenannten Ver-
fahren formuliert der Rat lediglich: “the correction of the excessive deficit 
needs to be framed within a comprehensive reform strategy aiming at tackling 
the deep-rooted structural problems that have saddled the economy in the last 
decade” (Rat der EU 2005b: 4), ohne dabei jedoch spezifischer auf Sozialaus-
gaben einzugehen. Im zweiten Verfahren fällt neben einer generell anzustre-
benden Erhöhung der Ausgabeneffizienz auch die Formulierung „make it [the 
composition of social spending] more supportive of adjustment in the labour 
market“ (Rat der EU 2009: Punkt 12). 

Die Befragten sehen den Einfluss auf dem formellen Weg der CSRs diffe-
renziert. Einerseits würden diese bei Bedarf umgesetzt, etwa bzgl. des Ausbaus 
eines dualen Arbeitsvermittlungssystems (Skills and Work) ab 2014 auf Basis 
einer Empfehlung. Andererseits bestehe zwar “always a slight impact from the 
EU”, aber es sei zentral, “to internalise those inputs in a strategic vision of the 
entire Italian system together with the regions.“ (Interview 96) Manche Emp-
fehlungen, konkret mit Blick auf ALMP, ließen sich aus strukturellen Gründen 
gar nicht ‚vernünftig‘ umsetzen (Interview 98), wenngleich zum Abruf von 
Mitteln aus dem Youth Guarantee Program der EU ab 2014 eigene Akkredi-
tierungsstellen für jugendliche Arbeitslose in den Regionen sowie eine Koor-
dinierungsstelle auf nationaler Ebene (Committee of Active Labour Market 
Policies) eingerichtet wurden (Interview 96). Fallweise würden aber die CSR 
von politischen Akteuren genutzt, um gewünschte Reformen durchzusetzen, 
bspw. bzgl. der Einführung des Programms “Reddito Inclusione“, das aktive 
Arbeitsmarktpolitik mit Armutsbekämpfung kombiniert (Interview 97). Bei 
der Umsetzung von EU-Vorgaben, seien diese formeller Art, informeller wie 
der oben angesprochene EZB-Brief oder auch der allgemeine und permanente 
Druck der Maastricht-Kriterien, gehe es letztlich immer darum, “to show the 
Commission that Italy was a good student“ (Interview 98). 

Insgesamt hat die „haushaltspolitische Phase“ eine erhebliche Transforma-
tion der italienischen Beschäftigungspolitik und eine Beschleunigung von Eu-
ropäisierungsprozessen im Sinne der bereits zitierten “fast-forward Euro-
peanization“ (Ladi/Graziano 2014) bewirkt. Zugleich bewerten Beobachter 
den damit einhergehenden dezidierten Kostenfokus kritisch: 
“Overall, reforms and policy decisions have been concentrated more on (explicit and hidden) 
cuts and less on modernization of the entire system. Moreover, dualization is assuming an 
increasingly ominous aspect with the growth in number of outsiders (especially among 
young people and women) and losers in a country with one of the highest income inequality 
levels in Western Europe.” (Pavolini et al. 2016: 10; ähnlich Sacchi/Vesan 2015) 
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4.6.2 Upload 

Italien war in deren Entstehungszeit ein expliziter Befürworter der EBS (vgl. 
Stephan 2009: 133) und unterstützte diese grundsätzlich auch in den Folgejah-
ren, nicht zuletzt, weil europäische Koordination die Chance bot, nationale Re-
formblockaden durch den Transfer auf die europäische Ebene zu umgehen 
(vgl. Sacchi 2007: 88). Nationale Besonderheiten und Bedürfnisse wie etwa 
die enormen innerstaatlichen Unterschiede wurden dabei thematisiert und ver-
sucht, auf der europäischen Agenda zu platzieren, etwa im Zuge der Überar-
beitung der Beschäftigungsstrategie Anfang der 2000er Jahre (vgl. ebd.: 85f.). 
Italien sprach sich zudem für eine bessere Flankierung einer reinen 
Reformkatalysator-Rolle der EU-Institutionen aus: ”it is necessary to work on 
the cultural and communications front too, rather than merely imposing exter-
nal restrictions or assigning scores to the actions of individual member states” 
(Italienische Regierung 2005: 11). Eine derartig verbesserte Kommunikation 
solle auch Eingang in die Fortführung der Lissabon-Strategie nach 2010 
finden: “The communication aspect is extremely significant if we want to con-
vey the meaning of the reform policies to the general public. In the debate 
about what the Lisbon Strategy should be after 2010, we thus believe that space 
needs to be found for the ‘simplification of the priorities’.” (Italienische Re-
gierung 2008: 5) Weiterhin unterstützte Italien den ursprünglichen und letzt-
lich abgelehnten Kommissionsentwurf zur Dienstleistungsrichtlinie (vgl. Sac-
chi 2007: 92). Trotz dieser grundlegenden Befürwortung europäischer Be-
schäftigungspolitik konstatiert Sacchi (ebd.: 85) aber auch einen “substantial 
lack of interest towards specific initiatives, coupled with little organisational 
investment, manifesting as poor implementation at the national level and little 
documentary evidence.” (ebd.: 85) Engagement auf europäischer Ebene nehme 
entweder die Form rein rhetorischer Unterstützung an oder finde sich fallweise 
bei Initiativen, die Regierungsinteressen zuwiderlaufen (vgl. ebd.; die Inter-
viewpartner konnte hierfür allerdings keine Beispiele anführen). Graziano äu-
ßert grundlegende Zweifel an der effektiven europäischen Vertretung italieni-
scher Interessen in der Beschäftigungspolitik: 
“In short, […] the Italian government has not been able to exert a relevant influence on the 
EU decision-making process […] In the case of employment policy, the evidence regarding 
preference formation and bargaining with respect to the Europe 2020 initiative suggests that 
Italy still falls strongly in the ‘policy-taking’ category.” (Graziano 2013: 141) 

Auch Zirra (2009: 322) bemerkt mit Blick auf die italienischen Regionen und 
Sozialpartner, dass deren Positionen kaum auf europäischer Ebene vertreten 
seien. Ebenso bezeichnet ein befragter Experte Italien als “policy-taking mem-
ber state“ (Interview 98) ohne Gestaltungsambitionen. 
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4.6.3 Interload 

Interload-Mechanismen werden in der Literatur nur sporadisch mit Blick auf 
Italien diskutiert und die schwache Ausprägung von policy learning explizit 
auf institutionelle Instabilität, politische Diskontinuität und regionale Frag-
mentierung zurückgeführt (Sergi/Gianelli/Cefalo 2015). Einen solchen Fall 
identifiziert allerdings Meardi (2012: 7), nämlich die Treu-Reformen Ende der 
1990er Jahre (auch Interview 98): 
They were influenced by the ‘Danish model’: labour minister Treu had travelled to that coun-
try for inspiration […]. However, this occurred before the launch of the European Employ-
ment Strategy (EES) in 1997, the subsequent EU adoption of Denmark as a model to follow 
and its labelling as ‘flexicurity’.” (Meardi 2012: 7; vgl. Ichino 2011) 

Einen weiteren Interload sehen Trein/Bonoli/Pisoni (2015: 15) bzgl. der Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere der Verbesserung des 
Übergangs von der Ausbildung in dauerhafte Beschäftigung. Die entsprechen-
den Programme wurden in den Jahren 2003, 2011 und 2013 angepasst, wobei 
die Autoren für die 2003er-Reform eine Orientierung am französischen Vor-
bild festhalten, für die späteren Anpassungen dagegen an Deutschland: “during 
the crisis, policymakers turned to Germany in order to gather ideas to reform 
the Italian system of apprenticeships.“ (ebd.; Interview 98) Im letztgenannten 
Fall kam über eine grenzüberschreitende ‚Inspiration‘ hinaus ab 2012 eine Ko-
operation des italienischen und des deutschen Arbeitsministeriums zustande, 
die nach dem Sturz der Regierung Monti allerdings zunächst zum Erliegen kam 
(vgl. Sergi/Gianelli/Cefalo 2015). Im Fall der Arbeitsagenturen finde ein good-
practice-Austausch ebenfalls vor allem mit Deutschland statt, begünstigt durch 
die Ähnlichkeit bzgl. des föderalen Systems und auf Basis der Formalisierung 
der italienischen Arbeitsagenturen ab 2014. Wenngleich seither weitere Ko-
operationen, bspw. mit Spanien und den Niederlanden (hier im IT-Bereich) 
eingeleitet wurden, sei diejenige mit Deutschland am stärksten formalisiert 
durch ein Memorandum of Understanding (Interview 96). Schließlich wurde 
auf einen themenspezifischen außereuropäischen Austausch hingeweisen, 
nämlich mit Marokko zum – auch für Italien schwierigen – Thema Mindest-
einkommen (Interview 97). 

4.7 Bilanz 

Für die Beschäftigungspolitik konnten aufgrund ihrer relativ frühen Veranke-
rung und instrumentellen ‚Ausstattung‘ (vgl. Hartlapp 2009: 2) auf europäi-
scher Ebene sichtbare Europäisierungseffekte erwartet werden. Die Ergebnisse 
sind dennoch gemischt: Während rechtliche Impulse jenseits des Kernbereichs 
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sozialer Sicherung punktuell erhebliche Anpassungen erforderten (bspw. in 
Polen bereits in der Vor-Beitrittsphase), teilweise auch gegen Widerstand der 
Mitgliedsstaaten, wie bspw. im Fall der Arbeitszeitrichtlinie nicht nur, aber 
besonders in Großbritannien, insbesondere auch die arbeitsrechtlich relevanten 
Urteile des EuGH (Schweden und der Fall Laval), fällt die Bilanz für die EBS 
ambivalent aus.  

Offensichtlich ist, dass eine “phraseology“ (Clasen/Clegg 2003: 362) im 
Sinne eines gemeinsamen Bezugsrahmens aus Kategorien, Indikatoren, Voka-
bular etc. etabliert wurde, auf den sich die Mitgliedsstaaten in ihren Berichten 
durchweg beziehen (vgl. Anderson 2015a: 122). Dass dies keinen auch nur 
annähernden Kausalitätsnachweis erbringt, wurde in Abschnitt 2.4 bereits dis-
kutiert. Zirra (2009: 349) spricht diesen „kognitiven, normativen und strategi-
schen Ressourcen“ dennoch eine wichtige Rolle für nationale Reformprozesse 
zu (vgl. auch Heidenreich/Zeitlin 2009; López-Santana 2006; Mailand 2008; 
Ardy/Umbach 2004; Hartlapp 2006; Puetter 2009: 168; Interview 58), und in 
der Tat sind Policy-Anpassungen im Einklang mit der EBS in etlichen Fällen 
zu beobachten (etwa erhöhter Aktivierungsfokus in mehreren betrachteten 
Mitgliedsstaaten oder Einflüsse auf steuerliche Regelungen in Schweden, Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes/Flexibilisierung in Italien und Polen). Eine 
quantitative Studie von Van Vliet/Koster (2011) weist außerdem nach, dass die 
EBS den Wandel von passiver zu aktiver Arbeitsmarktpolitik befördert hat 
(vgl. auch Goetschy 2003: 66). Für passive Maßnahmen stellen Paetzold/Van 
Vliet (2014) einen beschränkenden Einfluss in den nördlichen Mitgliedsstaaten 
bei gleichzeitigen Aufholbewegungen in den südlichen fest, jedoch keine Kon-
vergenz der konkreten Ausgestaltung bspw. der Arbeitslosenversicherungen 
(ebd.: 1083ff.). In Fällen, in denen bereits zuvor eine Kongruenz bestand, wie 
in den Fällen Schweden und Großbritannien, etwa mit Blick auf aktive Ar-
beitsmarktpolitik, entfällt dagegen erwartungsgemäß der Europäisierungs-
druck weitgehend.  

Angesichts alternativer Erklärungsmuster42 (etwa nationale Expertenkom-
missionen im deutschen Fall), des Ignorierens einzelner Empfehlungen (bspw. 
deutsches Ehegattensplitting) und der teils selektiven bzw. erfolglosen (vgl. 
López-Santana 2006: 495) Umsetzung wie im Fall des flexicurity-Paradigmas 
in Italien liegen zudem gute Argumente dafür vor, dass europäische Empfeh-
lungen fallweise lediglich als externe Argumentationshilfe für letztlich natio-
nal motivierte – und insbesondere umstrittene – Reformen benutzt wurden 
(vgl. Klammer/Leiber 2008: 120f.; Paetzold/Van Vliet 2014: 1086; Schäfer 
2002: 30; Interviews 96, 98). Dem existierenden Institutionenset auf nationaler 
Ebene kommt aus dieser Perspektive ebenso eine zentrale Filterfunktion zu wie 
der ‚kreativen‘ Nutzung durch nationale Akteure (vgl. Zirra 2009: 278). 

 
42  An dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden Einflüsse anderer internationaler Organisati-

onen wie der ILO (Hartlapp 2007) oder der OECD (bspw. Casey 2004, Schäfer 2005, Visser 
2009; Klammer/Leiber 2008: 120f.). 
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Schließlich wird ein im zeitlichen Verlauf abnehmender Druck durch die EBS 
konstatiert (vgl. Van Vliet/Koster 2011; Interview 55).  

Wenngleich in geringerer Höhe als für den Renten- und den Gesundheits-
bereich sind dennoch zum einen die Ausgaben für passive und aktive Arbeits-
marktpolitik in den Mitgliedsstaaten erheblich (vgl. Datentab. 18 in Kap. 8.4), 
zum anderen kommt der Beschäftigung über Steuern und Sozialabgaben eine 
zentrale Rolle für die Finanzierung von Sozialleistungen insgesamt zu, so dass 
auch europäische haushaltspolitische Instrumente nationale Reformprozesse 
maßgeblich beeinflussen könnten. Für frühere Phasen konnten ein erheblicher 
Einfluss von Krisen an sich – ohne europäische Dimension – auf nationale 
Maßnahmen (Schweden), aber im italienischen Fall auch eine Katalysator-
funktion der WWU seit ihrem Beschluss festgestellt werden. In den betrachte-
ten Defizitverfahren (Deutschland, Italien) spielte die Arbeitsmarktpolitik 
keine zentrale Rolle, fand aber punktuell Erwähnung.  

Mit Einsetzen der Krise allerdings gewinnen haushaltspolitische Instru-
mente maßgeblich an Bedeutung, und zwar Meardi (2012: 15) zufolge klar auf 
Kosten der EBS: “After the crisis, the European Employment Strategy has 
become largely irrelevant, while financial institutions have come to the fo-
refront.” Die Analyse der CSR seit 2011 ergibt dennoch ein gemischtes Bild: 
Die europäischen Empfehlungen werden seitens der Mitgliedsstaaten durchge-
hend argumentativ aufgegriffen, aber nicht durchgehend umgesetzt, wie zahl-
reiche Wiederholungen einzelner Empfehlungen in den Folgejahren (alle) und 
teilweise die Formulierung von Gegenpositionen (bspw. durch die deutsche 
Bundesregierung) zeigen. Dagegen zeigt der Fall Italiens, dass mittels infor-
meller ‚Intervention‘ – in Form eines Briefes seitens des EZB- und des natio-
nalen Zentralbankpräsidenten – eine massive Beeinflussung nationaler Re-
formmaßnahmen erfolgen kann, sofern der Krisendruck erhebliche Ausmaße 
angenommen hat (“fast-forward Europeanization“, Ladi/Graziano 2014).  

Als bestimmende Faktoren für das Ausmaß haushaltspolitischer Einflüsse 
lassen sich damit der Grad an (mis)fit – in einem weiteren Sinne – der natio-
nalen Politik mit europäischen Leitzielen, die Beschäftigungs- und indirekt 
auch die Haushaltslage des jeweiligen Mitgliedsstaates sowie die WWU-Mit-
gliedschaft identifizieren, wie in Abschnitt 8.4 noch eingehend diskutiert wird. 
So konnte für Deutschland und die Nicht-WWU-Mitglieder Schweden, Polen 
und Großbritannien kaum Reformdruck festgestellt werden, von punktuellen 
Ausnahmen wie der Benachteiligung einzelner Gruppen auf dem Arbeitsmarkt 
(Schweden) oder Jugendarbeitslosigkeit und Kinderarmut (Großbritannien) 
abgesehen, wobei in diesen Fällen die Sichtbarkeit national bereits definierter 
Defizite durch die CSR lediglich verstärkt wurde. Meardi (2012: 15) fasst tref-
fend zusammen, dass in zahlreichen Mitgliedsstaaten – unter den hier betrach-
teten Deutschland, Schweden und Großbritannien – weitgehend etablierte 
Pfade fortgesetzt wurden, aber in denjenigen Mitgliedsstaaten ohne 
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substanzielle komparative Vorteile (nach dem Varieties-of-Capitalism-Ansatz, 
Hall/Soskice 2001) teils drastische Reformen eingeleitet wurden.  

Schließlich ist für einige Mitgliedsstaaten (Italien, Polen) der Europäische 
Sozialfonds eine wichtige Finanzierungsquelle für sozialen Schutz und kann 
eine Umsetzung der europäischen Ziele und Leitbilder zumindest im Ansatz 
mit finanziellen Anreizen unterstützen. Ein Gesprächspartner weist daraufhin, 
dass durch die Einführung von ex-ante-Konditionalität bei der Vergabe von 
ESF-Mitteln an dieser Stelle durchaus eine stärkere Verbindlichkeit zu be-
obachten sei (Interview 67). 

Upload-Prozesse sind in der Beschäftigungspolitik verschiedentlich festzu-
stellen. Zu Beginn betrafen diese die grundsätzliche Unterstützung für (Schwe-
den, Italien, Großbritannien, in letzterem Fall wohl motiviert durch die Umge-
hung nationaler Reformblockaden) bzw. Widerstand gegen (zunächst Deutsch-
land) die Institutionalisierung und vertragliche Verankerung der EBS. Später 
traten konkretere einzelne Politikinhalte hinzu, bspw. bezüglich inhaltlicher 
Schwerpunkte und eigener Stärken (schwedischer Gleichstellungsfokus, 
Deutschlands Rolle als ‚Promoter‘ der Jugendgarantie, Großbritannien als 
Vorreiter bei Vermittlung und Aktivierung). Daneben spielen allerdings foot-
dragging-Aktivitäten weiterhin eine erhebliche Rolle (vgl. Interview 58), etwa 
finanziell motivierte Widerstände gegen eine europäische Arbeitslosenversi-
cherung (primär, aber nicht nur in Deutschland, s. auch Kap. 8.6.2), aber auch 
der generelle Versuch, die primäre Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten langfris-
tig zu erhalten (auch Schweden, Großbritannien, Polen). Auch treten unter-
schiedliche Präferenzen und Zielsetzungen bzgl. der Ausgestaltung innereuro-
päischer Arbeitskräftemobilität – konkret mit Blick auf die Entsendung von 
Arbeitnehmern – unter den Mitgliedsstaaten deutlich zutage, wie bspw. die Po-
sitionen Schwedens und Polens exemplarisch zeigen.  

Sowohl die Ambition als auch die Fähigkeit zur aktiven Einflussnahme va-
riiert dabei erheblich, und insbesondere gilt: “willingness goes hand in hand 
with ability and capacity“ (Interview 58). Bspw. zeigt der italienische Fall, wie 
aufgrund struktureller Probleme die eigenen Präferenzen faktisch nur in gerin-
gem Maße auf der europäischen Ebene vertreten sind. Als bevorzugte Kanäle 
für Upload-Aktivitäten wurden Ausschussitzungen und informelle Gespräche 
(alle), Lobbying sowie die Besetzung von Schlüsselpositionen und die Zirku-
lation eigener Papiere (Schweden) identifiziert. Allianzen unter den Mitglieds-
staaten folgen dabei teilweise dem Kriterium der Ähnlichkeit in policies und 
governance, etwa zwischen Deutschland, den Niederlanden und den nordi-
schen Staaten, sind aber durchaus auch problemspezifisch. 

Austausch- und Lernprozesse unter einzelnen oder Gruppen von Mitglieds-
staaten (Interload) finden in diesem Politikfeld ebenfalls in erheblichem Aus-
maß statt. Diejenigen Mitgliedsstaaten, die innerhalb der EBS als benchmark-
setter gelten können, sind dabei diejenigen, die auch für solche selektiveren 
Kooperationen und Orientierungen am häufigsten genannt werden, nämlich 
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Schweden, Großbritannien und die Niederlande, was wiederum die Abgren-
zungsschwierigkeiten dieser Kategorien deutlich macht. Neben dem bereits ge-
nannten Ähnlichkeitskriterium kann der ‚Farbenlehre‘ der Regierungen ein zu-
mindest temporärer Einfluss unterstellt werden, etwa im Fall Deutschlands und 
Großbritanniens zu Zeiten der Schröder- und Blair-Regierungen, aber auch 
eine Ost-West-Trennlinie wurde im polnischen Fall teilweise konstatiert.  

Wenngleich keine grundsätzlich festen Formate feststellbar sind, sondern 
eher themenspezifische Konstellationen, lassen sich einige wiederkehrende 
Muster identifizieren, etwa eine enge Kooperation der nordischen Staaten un-
tereinander sowie mit dem Vereinigten Königreich und eine markante Orien-
tierung seitens Großbritanniens in Richtung außereuropäischer englischspra-
chiger Länder. Für Italien fallen – ähnlich wie beim Upload – die beobachtba-
ren Aktivitäten aufgrund struktureller Defizite geringer aus, wobei im Bereich 
der Jugendarbeitslosigkeit zunächst eine Orientierung an Frankreich und später 
eine phasenweise institutionalisierte Kooperation mit Deutschland vorliegt. 
Zentrale Interload-Kanäle sind den Befragten zufolge Konferenzen, Treffen 
am Rande von Gremiensitzungen sowie ein informeller Austausch zumeist per 
E-Mail.  
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5 Gesundheitspolitik 

Auch die Gesundheitspolitik, verstanden als die Gesamtheit der organisierten 
Anstrengungen zur „Förderung, Erhaltung und (Wieder-)Herstellung von Ge-
sundheit und zur Linderung individueller und sozialer Folgen von Krankheit“ 
(Dallinger 2016: 165), wurde erst spät zu einem europäischen Thema, und auch 
dies nur im Sinne einer Unterstützung und Ergänzung der weiterhin explizit 
zuständigen Mitgliedsstaaten (vgl. Schieren 2010: 84). Eine Harmonisierung 
der Gesundheitssysteme stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, begründet 
bspw. durch erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Qualität und des Siche-
rungsniveaus der nationalen Systeme sowie abweichende institutionelle Arran-
gements und Akteurskonstellationen (vgl. Urban 2003; Gerlinger 2010: 
144ff.), etwa die Unterscheidung in NHS-Systeme mit universeller Abdeckung 
und kostenloser Leistungsinanspruchnahme “at the point of delivery“ (Doet-
ter/Götze 2012: 164) und Versicherungssysteme. Aufgrunddessen versuchten 
die Mitgliedsstaaten ”jealously and successfully […] to prevent the transfer of 
substantial health policy competences to the supranational level.” (Lamping 
2005: 19) Allerdings ist angesichts eines erheblichen und weiter steigenden 
Haushaltsanteils gesundheitspolitischer Ausgaben, des demographischen 
Wandels, eines sich alterungsbedingt wandelnden Musters an Krankheiten und 
eines zusätzlich kostentreibenden medizinischen Fortschritts der Reformdruck 
auf die Mitgliedsstaaten erheblich gestiegen, wobei sich die Probleme zum Teil 
überschneiden, zum Teil aber auch markant unterscheiden (vgl. bspw. Bode 
2004: 91; Hervey 2008: 105).  

Zugleich verfolgt die Europäische Kommission einen Ausbau ihrer ge-
sundheitspolitischen Aktivitäten, denn  
“[h]ealth systems in Europe are at the core of its high level of social protection and they are 
a cornerstone of the European social market economy. The healthcare sector accounts for 
8% of the total European workforce and for 10% of the EU’s GDP. […] The problems caused 
by the economic crisis, coupled with more structural changes in demography and the types 
of diseases affecting populations in Europe, reinforce the necessity to reform and modernise 
those systems.” (Europäische Kommission 2013a: 2) 

Begünstigt werden diese gesundheitspolitischen Ambitionen insbesondere 
durch Querwirkungen des Binnenmarktes und eine damit verbundene integra-
tionsfreudige Rechtsprechung des EuGH (vgl. bspw. Greer 2006: 134f.; näher 
ausgeführt in Abschnitt 5.1), denn “health systems are large organizations that 
require money, staff, users, and materials as they go about their tasks, and these 
factors are all subject to the EU legal regime“ (ebd.: 135). Auch in der Gesund-
heitspolitik entsteht folglich eine dynamische Interaktion von EU und Mit-
gliedsstaaten, und sie „wird zunehmend in einen europäischen Handlungskon-
text eingebunden“ (Gerlinger 2010: 143).  
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Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in einer Intensivierung der wissen-
schaftlichen Debatte, für die stellvertretend Schieren 2010 und 2011, Urban 
2003, Lamping 2005 und 2013, Hervey 2008, Mossialos et al. 2010, Schmu-
cker 2010, Vollaard/van de Dovenkamp/Martinsen 2016 und Schulte 2005 ge-
nannt seien, zudem mit besonderem Fokus auf der OMK Gerlinger 2010 und 
Flear 2009. Bzgl. rechtlicher Einflüsse – die in vielen dieser Publikationen eine 
zentrale Position einnehmen – sind zusätzlich Greer 2006 und mit Blick auf 
haushaltspolitische Einflüsse in der Krise Karanikolos et al. 2013, Baeten 
2014, Földes 2016 und Schmucker 2013 anzuführen. Mit Blick auf Gesund-
heitspolitik und -reformen in den einzelnen Ländern seien exemplarisch ge-
nannt: für Deutschland Hedde 2008, Bode 2004, Vers¬pohl 2011, Hartmann 
2010, Gerlinger 2010, Schieren 2010, Schulte 2005; für Schweden A-
nell/Glenngård/Merkur 2012, Saltman 2015, Björnberg 2012, Bernitz 2007 so-
wie Anteile von Stamati/Baeten 2015, für Großbritannien Boyle 2011, Le 
Grand/Mossialos/Long 2007, Klein 2006, Doetter/Götze 2012, Schönheinz 
2014 und Cousins 2007, für Polen Sagan et al. 2011, Vetter 2009, Cerami 2010 
und Kowalska-Bobko et al. 2016 und für Italien Doetter/Götze 2012, 
Maino/Neri 2012, Ferrera 1996, Pavolini/Vicarelli 2013, Ferré et al. 2014, 
Strati 2012 und Jessoula/Pavolini 2014. Nur wenige dieser Publikationen neh-
men explizit Europäisierungsprozesse in einzelnen Mitgliedsstaaten in den 
Blick, wobei dieses Defizit insbesondere jenseits des Feldes Patientenmobilität 
deutlich zu Tage tritt, also für die insgesamt wenig diskutierte OMK sowie für 
die mit Ausnahme der ‚Krisenstaaten‘ kaum in der Literatur präsenten haus-
haltspolitischen Instrumente.  

5.1 Geschichte und Fokus europäischer Gesundheitspolitik 

Zu Beginn des Integrationsprozesses spielte der Gesundheitsbereich faktisch 
keine Rolle und blieb lange ein “highly constrained area of EU competence“ 
(Mossialos et al. 2010: 45; vgl. Greer 2006: 138), wenngleich bereits 1952 der 
französische Gesundheitsminister Paul Ribeyre – erfolglos – eine Europäische 
Gesundheitsgemeinschaft vorgeschlagen hatte (vgl. Parsons 2003: 86ff.). Im 
EWG-Vertrag von 1957 wurde neben dem sozialen Schutz der Wanderarbeit-
nehmer lediglich die Unterstützung von Forschung und Kooperation der Mit-
gliedsstaaten auf dem Gebiet von Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 
festgehalten (vgl. Hedde 2008: 182). Als begrenzte Ausnahme sollte die Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen im Ausland für Wanderarbeitnehmer so-
wie bei unmittelbarer Notwendigkeit während eines Aufenthalts im EU-Aus-
land ermöglicht werden; die diesbezüglichen Regelungen wurden in der Ver-
ordnung (EWG)1408/71 niedergelegt (vgl. Schieren 2010: 85; Schulte 2005: 
17). An Dynamik gewann das Handlungsfeld erst in den 1980er Jahren mit 
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informellen Treffen der Gesundheitsminister seit 1984, dem ersten Aktions-
programm zur Bekämpfung von Krebs 1985, zunächst ohne klare Rechts-
grundlage (vgl. Hedde 2008: 190), und der Verankerung des allgemeinen Ziels 
des Gesundheitsschutzes in der Einheitlichen Europäischen Akte (1987), nach 
der der Rat zudem Mindeststandards zum Gesundheitsschutz in der Arbeits-
welt verabschieden konnte (etwa zum Umgang mit gefährlichen Substanzen, 
vgl. dazu Anderson 2015a: 176ff.). Dies wurde von den Mitgliedsstaaten auch 
deswegen unterstützt, weil sie darin einen gewissen Schutz gegen ein unge-
bremstes ‘race to the bottom‘ sahen (Interview 95). Während eine Empfehlung 
der Kommission zur Konvergenz der sozialen Sicherungssysteme von 1992 
aufgrund des Widerstands der Mitgliedsstaaten ohne praktische Auswirkungen 
blieb, stellte der Vertrag von Maastricht (1993) einen großen EU-gesundheits-
politischen Schritt dar, in dessen Folge es zu einer “gradual expansion“ (Földes 
2016: 295; vgl. auch Greer 2006: 139) europäischer Aktivitäten und Einflüsse 
kam. Neben den – wie sich erweisen sollte – gesundheitspolitisch folgenrei-
chen Binnenmarktfreiheiten und der umstrittenen bereits in Kap. 4 thematisier-
ten Arbeitszeitrichtlinie (Rat der Europäischen Gemeinschaften 1993) wurde 
mit Maastricht das Ziel eines hohen Gesundheitsschutzniveaus erstmals in ei-
nem eigenen Artikel – damals 129 EGV – verankert (vgl. Schulte 2005: 16f.; 
Hedde 2008: 181f.). Mit der Änderung der Formulierung „leistet einen Beitrag 
zur Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus“ (Art. 129 EGV 
Maastricht) in: „Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspo-
litiken und -maßnahmen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherge-
stellt“ (Art. 152 EGV Amsterdam, heute Art. 168 Abs. 1) mit dem Vertrag von 
Amsterdam 1997 mündete dies in eine Querschnittsklausel für jegliches Ge-
meinschaftshandeln (vgl. Hedde 2008: 199; Gerlinger 2010: 147). 1999 fand 
die Gesundheitspolitik mit Einrichtung der Generaldirektion für Gesundheit 
und Verbraucherschutz ihren institutionellen Platz innerhalb der Kommission 
(vgl. Anderson 2015a: 174). Die Lissabon-Strategie (2000) bezeichnete Ge-
sundheitsschutz als wesentliche Bedingung für wirtschaftliche Entwicklung, 
und in der Folge wurde auch die OMK auf die Gesundheitspolitik ausgedehnt 
(vgl. dazu Gerlinger 2010; Hedde 2008: 204ff.; Hervey 2008: 107).  

Mit dem Europäischen Rat von Barcelona wurden als Ziele für die OMK 
Gesundheit und Langzeitpflege (OMK/G) ein universeller Zugang zu Gesund-
heitsversorgung, die finanzielle Nachhaltigkeit der Systeme und eine qualitativ 
hochwertige Versorgung festgeschrieben (vgl. Europäische Kommission 
2001a: 15). Die Bewertung erwies sich allerdings als methodisch schwierig 
und das Indikatorenset als entsprechend umstritten, und es kam – ab 2006, vor-
her wurden lediglich vorläufige Berichte angefertigt (vgl. Hacker 2008: 12) – 
zwar zu einer Aufnahme des OMK-Berichtswesens in der Gesundheitspolitik, 
aber mit Ausnahme von Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit nicht zu 
einem Ranking der Mitgliedsstaaten (vgl. Verspohl 2011: 9f. und zur Entwick-
lung eines stattdessen angestrebten ‘Joint Assessment Frameworks‘ 
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Europäische Kommission 2015j). Mit dem Streamlining der OMK wurden die 
bisherigen Ziele im Wesentlichen beibehalten und teilweise konkretisiert, so 
ein allgemeiner Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung, Maßnah-
men gegen Ungleichheiten, eine hohe Qualität von Gesundheitsversorgung 
und Pflegesystemen sowie die langfristige Finanzierbarkeit, unterstützt durch 
präventive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (vgl. Europäische Kommis-
sion 2005: 7.).  

Die Bewertung der OMK/G in der Literatur ist uneinheitlich, insgesamt 
aber tendenziell eher negativ. So konstatiert Hervey (2008: 108) ein erhebli-
ches Maß an “disagreement over the real effect of the OMC in health care” und 
betont, die Mitgliedsstaaten nutzten diese  
“to promote efficiency and effectiveness in their health care systems. In the case of the vast 
majority of member states, however, these techniques are being used within existing health 
care policy paradigms, based on equality of access, and solidarity in contributions.” (ebd.: 
118) 

Verspohl (2011) attestiert der nach ihrer Einschätzung im Zeitverlauf stark ver-
wässerten OMK ebenfalls keinen substanziellen Einfluss auf nationale Ge-
sundheitspolitik, und auch nach Gerlinger (2010: 143) sind nach fast einem 
Jahrzehnt keine „substanzielle[n] Auswirkungen […] zu erkennen“. Die 
„zähe[n] Fortschritte“ (ebd.: 159) seien unter anderem bedingt durch anhal-
tende Kontroversen um geeignete Indikatoren, die Komplexität der Materie 
ebenso wie der institutionellen Strukturen und schließlich deren Heterogenität 
in den Mitgliedsstaaten (vgl. ebd.: 160ff.). Botzenhardt (2009: 251) kritisiert 
„abstrakte, häufig bürokratisierte Erörterungen von Politikmodellen“ und kon-
statiert, es mangele „beinahe flächendeckend an politischer Relevanz der 
OMK“. Außerdem sieht Gerlinger (2010: 159) Zielkonflikte zwischen dem 
Qualitäts-, dem Zugangs- und dem Nachhaltigkeitskriterium und befürchtet, 
dass es zu einer „Indienstnahme der Gesundheitsversorgung für die wirt-
schaftspolitischen Primärziele der EU“ kommt, insbesondere nach dem 
Streamlining der OMK, bzw. „dass die konsolidierungspolitischen Ziele Vor-
rang vor den versorgungspolitischen erhalten.“ (ebd: 163; ähnlich Flear 2009) 
Er attestiert der OMK aber zumindest das Potential, als Katalysator zur Lösung 
von „Innovationsblockaden“ zu wirken (vgl. Gerlinger 2010: 166).  

Mit dem Vertrag von Nizza wurden weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gesundheit der Bevölkerung, zur Verhütung von Humankrankheiten, Be-
seitigung der Ursachen von Gesundheitsgefahren und zur Bekämpfung der 
weit verbreiteten schweren Krankheiten sowie die Förderung von Gesund-
heitsinformation und -erziehung vertraglich verankert, wobei die Umsetzung 
in nationaler Verantwortung verbleibt. In den folgenden Jahren folgten weitere 
konkrete Maßnahmen, die neben dem Aktionsprogramm zur Gesundheitspoli-
tik 2003–2008 (Europäisches Parlament/Rat der EU 2002a) die Einrichtung 
eines Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankhei-
ten (2004, aktiv seit 20. Mai 2005), einer Exekutivagentur für das 
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Gesundheitsprogramm mit Sitz in Luxemburg (2004, zunächst bis Ende 2010) 
und einer neuen EU-Aktionsplattform für Ernährung, körperliche Bewegung 
und Gesundheit (2005) umfassten.  

2007 legte die Kommission zudem ein Weißbuch mit dem Titel „Gemein-
sam für die Gesundheit – ein strategischer Ansatz der EU für 2008-2013“ (Eu-
ropäische Kommission 2007b) vor. Darin betonte sie die Prinzipien einer flä-
chendeckenden Versorgung, des Zugangs zu qualitativ hochwertigen medizi-
nischen Leistungen sowie der Verteilungsgerechtigkeit und Solidarität. Da Ge-
sundheit grundsätzlich als höchstes gesellschaftliches Gut betrachtet und ins-
besondere Präventionsmaßnahmen zugleich ein erheblicher Einfluss auf die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zugeschrieben wird, müssten die Ziele der 
Gesundheitspolitik verstärkt Eingang in andere Politikbereiche finden. Vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels müssten Präventionsmaßnah-
men sowohl für ältere Menschen als auch für Erwerbstätige und Kinder geför-
dert werden; Schwerpunkte bilden dabei u. a. Ernährungsfragen, psychische 
Gesundheit, Tabak- und Alkoholkonsum sowie die Krebsvorsorge (vgl. ebd.). 
Weiterhin wird im Rahmen des Schutzes vor Gesundheitsgefahren der Schutz 
bei Epidemien und Bioterrorismus ebenso thematisiert wie Verbesserungen im 
Arbeitsumfeld. Einen dritten Themenkomplex bilden neue Technologien und 
allgemein Innovationen in den Gesundheitssystemen und damit verbundene 
Sicherheitsstandards (vgl. bspw. Földes 2016: 298). Zahlreiche dieser Punkte 
finden sich im zweiten Aktionsprogramm im Bereich der Gesundheit (Europä-
isches Parlament/Rat der EU 2007) für 2008-2013 wieder, im Rahmen dessen 
mit einem Gesamtbudget von 321,5 Mio. € u. a. der Gesundheitsschutz gefö-
dert, Ungleichheiten abgebaut und eine verbesserte Informations- und Wis-
sensbasis erreicht werden sollte. Das dritte und aktuelle Aktionsprogramm für 
2014-2020 hat ein Volumen von ca. 450 Mio. €; dazu kommen Strukturfonds-
mittel, die zu einem kleineren Anteil etwa für E-health-Projekte genutzt wer-
den können (vgl. Földes 2016: 298). Das Kommissionspapier “Investing in 
health“ (Europäische Kommission 2013a) stellt die Gesundheitspolitik in den 
Gesamtzusammenhang des Sozialinvestitionsansatzes (näher dazu Kap. 8.6.1) 
sowie der EU-2020-Strategie und wiederholt die “twin aims of providing ac-
cess to high-quality healthcare and using public resources more efficiently“ 
(ebd.: 1). 2010 wurde die oben angesprochene VO1408/71 durch eine moder-
nisierte Fassung ersetzt , nämlich VO EG 883/2004 zur Koordinierung der Sys-
teme sozialer Sicherheit sowie EG 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten 
für deren Durchführung. 

Insgesamt steht europäischer Gesundheitspolitik damit zunächst eine Reihe 
von Instrumenten zur Verfügung, nämlich erstens der Erlass von Rechtsvor-
schriften und Normen, etwa die Regulierungen zur sozialen Sicherheit von 
Wanderarbeitern oder Mindeststandards für Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz, zweitens Kooperation und Austausch, u. a. im Rahmen der OMK, sowie 
drittens die Förderung von Projekten im Rahmen des EU-
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Gesundheitsprogramms. Allerdings beschränkt sich die europäische Zustän-
digkeit im Wesentlichen auf eine Unterstützungs-, Koordinierungs- und Er-
gänzungsfunktion nationaler Politik, etwa in Grenzgebieten oder bei der Prä-
vention, so dass bspw. Schieren (2010: 84) zu dem Schluss kommt, dass „[d]ie 
Gesundheitspolitik im engeren Sinne […zumindest lange] eine zu vernachläs-
sigende Rolle in der EU [spielte].“ Eine Harmonisierung ist in der Tat nur für 
eng abgegrenzte Bereiche wie etwa Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Or-
gane oder Arzneimittel und Medizinprodukte möglich (Art. 168 Abs. 4 
AEUV).  

Wesentlichen Einfluss auf die europäische Dimension der Gesundheitspo-
litik im Sinne eines “radical shift“ (Anderson 2015a: 157) bzw. einer „neue[n] 
Qualität“ (Schmucker 2010: 13) hatte allerdings zwischen 1998 und 2006 eine 
Reihe von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs. Zwar waren bereits früher 
gesundheitspolitische Maßnahmen unter Berufung auf eine wirtschaftlich be-
gründete Zuständigkeit bzw. Generalkompetenz ergriffen worden, etwa nach 
dem Contergan-Skandal (Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
1965; vgl. Schieren 2010: 85). Eine Ausweitung der Grundfreiheiten auf den 
Gesundheitssektor erschien aber aufgrund der Einstufung als Dienstleistung 
von öffentlichem Interesse als „so unwahrscheinlich […], dass […] Abhand-
lungen zur Gesundheitspolitik diese Möglichkeit gar nicht erörterten.“ (ebd..: 
86) Mitte der 1990er Jahre geriet diese Frage dennoch ins Zentrum der EU-
gesundheitspolitischen Aufmerksamkeit: In den Fällen Kohll und Decker (Eu-
ropäischer Gerichtshof 1998 und 1998a) hatten luxemburgische Staatsbürger 
im EU-Ausland eine Brille gekauft (Decker) bzw. eine Zahnbehandlung vor-
nehmen lassen (Kohll) und wollten diese Leistungen von ihrer luxemburgi-
schen Krankenversicherung erstattet bekommen, wenngleich sie keine Vorab-
genehmigung von dieser eingeholt hatten, wie in Art. 22 der VO 1408/71 vor-
gesehen. Der EuGH gab beiden Recht, berief sich dabei aber nicht auf die Pa-
tientenmobilität, sondern auf die seiner Auffassung nach auch im Gesundheits-
bereich geltende Waren- und Dienstleistungsfreiheit (vgl. bspw. Hedde 2008: 
121ff.; Nickless 2002: 58ff.; Schieren 2010: 86).  

Weiter konkretisiert wurde dies durch die Urteile in den Fällen Geraets-
Smits und Peerbooms sowie Müller-Fauré und van Riet (Europäischer Ge-
richtshof 2001 und 2003a), nach denen bei stationärer Behandlung ein Geneh-
migungsvorbehalt gerechtfertigt ist, „wenn das finanzielle Gleichgewicht des 
Systems der sozialen Sicherung gefährdet ist, oder wenn die Sicherstellung ei-
ner ausgewogenen, allen zugänglichen ärztlichen und klinischen Versorgung 
bedroht ist.“ (Schmucker 2003: 30; vgl. Martinsen/Blomqvist 2009: 299) Im 
Fall Watts (EuGH 2006) entschied der EuGH, dass diese Regelungen grund-
sätzlich auch für NHS-Systeme anzuwenden sind (vgl. Hedde 2008: 125ff.; 
näher dazu Kap. 5.4.1). Die Entscheidung im Fall Sala und Grzelchyk (Euro-
päischer Gerichtshof 1998b bzw. 2001a) etablierte mittels des Grundsatzes, 
dass jeder Unionsbürger im EU-Ausland das Recht auf Bezug derselben 
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Sozialleistungen wie ein Inländer habe, nach Schieren (2010: 86) „nahezu un-
eingeschränkte Zugangsrechte zur ambulanten und weit ausgedehnte […] zur 
stationären Krankenversorgung“. Schließlich entschied der EuGH 2014 im 
Fall Petru (EuGH 2014), dass die Autorisierung für eine stationäre Behandlung 
in einem anderen Mitgliedsstaat nicht verweigert werden dürfe, wenn im eige-
nen Mitgliedsstaat eine Behandlung in angemessener Zeit aufgrund des Feh-
lens von Medikamenten oder medizinischer Versorgung nicht möglich er-
scheint (vgl. Földes 2016: 300; allgemein zur Rechtsprechung des EuGH in 
diesem Feld auch Pizzarro 2008). 

In ihrem Entwurf zur Dienstleistungsrichtlinie folgte die Kommission zu-
nächst dieser durch den EuGH verfolgten Binnenmarktlogik; allerdings erwies 
sich eine so weitreichende Anwendung des Binnenmarktprinzips als “political 
minefield” (Saari/Kvist 2007: 2), und die Mitgliedsstaaten konnten die vorge-
sehene Einbeziehung von Gesundheitsdienstleistungen unter ihren Geltungs-
bereich verhindern (beschlossene Fassung: Europäisches Parlament/Rat der 
EU 2006a; vgl. Verspohl 2011: 6; Hedde 2008: 209; Anderson 2015a: 169). 
Stattdessen legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-
sorgung vor (Europäische Kommission 2008e), die die aus den einschlägigen 
EuGH-Urteilen resultierenden Unklarheiten beseitigen sollte (vgl. Martin-
sen/Blomqvist 2009: 298; final Europäisches Parlament/Rat der EU 2011e). 
Allerdings verwies noch in diesem Entwurf die Kommission markant auf den 
Binnenmarktbezug, während Rat und Mitgliedsstaaten einen Verweis auf 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse forderten. Schieren (2010: 87f.) 
wertet dies als Hinweis, „dass hier Dinge von weit größerer Tragweite gesche-
hen, als die Kommission glauben machen möchte.“ Ähnlich kritisch spricht 
Anderson (2015a: 158) von “[a] potentially far-reaching intrusion of internal 
market legislation into national health care systems“. Schulte (2005: 18) be-
merkt ein zunehmendes Spannungsverhältnis zwischen Grundfreiheiten und 
Sozialleistungsträgern. Letztlich bestehe eine „erhebliche Diskrepanz zwi-
schen dem, was als gesundheitspolitische Zuständigkeit aus den Verträgen un-
mittelbar abzuleiten wäre, und dem, was die EU an gesundheitspolitischen Ak-
tivitäten ausübt“ (Schieren 2010: 82 unter Verweis auf Kotzian 2008: 235). 
Den „Revolutionäre[n] in Roben“ (Schieren 2010: 85) in Verbindung mit einer 
Kommission “[that] pushed for a solution beyond the concrete problem“ (In-
terview 57) könne seitens der Mitgliedsstaaten offenbar „nicht wirksam Ein-
halt geb[o]ten“ werden (Schieren 2010: 98), so dass der EuGH als Liberalisie-
rungsmotor wirken konnte und im Ergebnis die Beibehaltung der mitglieds-
staatlichen Zuständigkeit für die Gesundheitssysteme „nicht mit einer unein-
geschränkten Handlungsfreiheit […] gleichzusetzen ist.“ (Gerlinger 2010: 
149; vgl. Flear 2009)  

Dagegen bewertet Pizzaro (2008) die angeführten Urteile deutlich positiver 
und sieht weniger eine ‚Regierung der Richter‘ als vielmehr die Wahrnehmung 
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seiner Wächterfunktion über die „Einheitlichkeit und Kohärenz der Auslegung 
bei der Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ (Pizzaro 2008: 139) durch den 
EuGH, verbunden damit sicherzustellen, dass die vertraglich verankerten 
Grundfreiheiten tatsächlich genutzt werden können. Auch Kingreen (2009) be-
tont die Etablierung transnationaler sozialer Rechte; weiterhin lassen sich für 
eine zumindest in Teilen positive Bewertung der gesundheitspolitisch relevan-
ten Urteile Praxisverbesserungen für Patienten (bspw. durch Umgehung langer 
Wartezeiten), aber aus deutscher Perspektive auch die Anerkennung eines Son-
derstatus‘ der gesetzlichen Krankenkassen (s. Abschnitt 5.2.1) in die Waag-
schale legen. 

Schließlich sind mit der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 
„auch die Gesundheitssysteme in den Fokus der Konsolidierungsprogramme 
gerückt“ (Schmucker 2013: 7): “the crisis has triggered the extension of EU 
economic surveillance over this field“ (Földes 2016: 295). Zu bereits länger 
bestehenden Faktoren wie “aging populations, new and more expensive treat-
ments, rising public expectations” (Flear 2009: 1; vgl. auch Földes 2016: 296) 
kam damit ein angesichts der Höhe und des Zuwachses von Gesundheitsaus-
gaben deutlich intensivierter haushaltspolitischer Druck. Bereits 2010 hatten 
Kommission, EPC und Rat befunden: 
“[…] the current financial and economic crisis will bring about, in the short to medium term, 
a period of budgetary constraints associated with the need to reduce large government defi-
cits and put public finances back on the right track. Slow recovery and unemployment rates 
that remain high in many parts of the EU place serious constraints on the capacity of financ-
ing the health sector in the short to medium term. As a result, the recent economic crisis has 
rendered more pressing the need to improve cost-effectiveness of health systems and has 
turned it into a main policy priority that is likely to remain for many years to come. However, 
in doing so, the economic crisis also provides a window of opportunity to reflect on the role 
and performance of health systems and implement sound and needed reforms.” (EPC/Euro-
päische Kommission 2010: 12) 

In diesem Zusammenhang wurden Effizienzsteigerungen angemahnt, u. a. 
durch finanzielle Anreize an Patienten, zunächst einen Hausarzt zu konsultie-
ren und überflüssige Behandlungen und stationäre Aufenthalte weitgehend zu 
vermeiden, eine stärkere Betonung von Prävention und günstigere Medika-
mente bzw. Generika (vgl. ebd.; Rat der EU 2010). Im Rahmen des Europäi-
schen Semesters wurden dann Gesundheitsreformen in die Nationalen Reform-
programme aufgenommen und bspw. 2012 für sechs Mitgliedsstaaten gesund-
heitspolitische Empfehlungen ausgesprochen (vgl. Europäische Kommission 
2013a: 6). Die Leitbilder sind hier ’employability‘ und ’social investment‘: 
“Cost-effective and efficient health spending is a productive or growth-friendly 
type of expenditure. It helps increase the economy’s production assets (labour, 
capital and knowledge).” (ebd.: 10) Dabei ist sich die Kommission potentieller 
Folgeprobleme mit Blick auf die Qualität von Gesundheitsdienstleistungen 
und auch faktische ‘outcomes‘ im Sinne von Gesundheitsniveaus durchaus 
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bewusst, die auch in der Wissenschaft kritisch diskutiert werden (vgl. bspw. 
Földes 2016: 299f.; Karanikolos et al. 2013; Baeten 2014): 
„Die Austeritätspolitik gerät in Widerspruch zu gesundheitspolitischen Zielsetzungen. Die 
Lage wird dadurch verschärft, dass die Krise die sozialen Determinanten von Gesundheit 
negativ beeinflusst. Einem wachsenden Bedarf an Präventions- und Versorgungsleistungen 
steht ein reduziertes Angebot gegenüber.“ (Schmucker 2013: 7)  

Damit sind mit der Offenen Methode der Koordinierung (Art. 168 Abs. 2 UA 
2 AEUV), den angeführten rechtlichen Interventionen sowie zunehmend den 
Instrumenten der Haushaltsüberwachung durchaus Möglichkeiten einer sub-
stanzielleren Einflussnahme auch in der Gesundheitspolitik angelegt, die im 
Folgenden in fünf Fallstudien betrachtet werden sollen. Dabei steht in erster 
Linie die Krankenversicherung im Mittelpunkt, während Fragen der internen 
Organisationsstrukturen sowie der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen nur am 
Rande angeführt werden, sofern ein substanzieller europäischer Einfluss ver-
mutet werden kann. 

5.2 Deutschland 

Die gesetzliche Krankenversicherung stellt gemeinsam mit der Rentenversi-
cherung den Kern des deutschen Sozialversicherungssystems dar. Sie wurde 
bereits 1883 eingeführt und hat ihren grundlegenden Charakter als Pflichtver-
sicherung mit gemeinsamer Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sowie Selbstverwaltung der Krankenkassen bis heute weitgehend bewahrt 
(vgl. Hedde 2008: 62). Ihre Aufgaben umfassen die gesundheitliche Versor-
gung ebenso wie die Kompensation für ausgefallenes Arbeitseinkommen, wo-
bei das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit gilt und damit in diesem Fall keine 
Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen vorliegt (vgl. Ziegelmayer 
2001: 79). Weitere Grundsätze bilden das Sachleistungs- (Vorrang gegenüber 
Geldleistungen) und das Solidaritätsprinzip, nach dem die Beiträge nicht nach 
Alter, Geschlecht oder Risiko gestaffelt werden (vgl. ebd.). Die mit Stand 2016 
118 Krankenkassen (GKV-Spitzenverband 2016) mit Selbstverwaltung umfas-
sen zusammen ca. 70 Mio. Versicherte und damit etwa 90% der Bevölkerung 
(vgl. ebd.). Für einige Gruppen, in erster Linie Beamte und Soldaten, aber auch 
ausschließlich Selbstständige gelten Ausnahmen von der Pflichtversicherung; 
zudem können Angestellte mit einem Jahreseinkommen über der Grenze von 
54.900 € (2015) bzw. 49.500 €, sofern sie bereits am 31.12.2002 Mitglied einer 
privaten Krankenversicherung waren, sich optional privat versichern. Bei Ein-
kommen unter 450 €/Monat kann je nach Fall eine kostenlose Familienversi-
cherung über den Ehepartner erfolgen, die Zahlungen durch das Jobcenter 
übernommen werden oder die Versicherung selbst getragen werden (vgl. 
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MISSOC 2015). Der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung be-
trug bis zum 31.12. 2014 laut gesetzlicher Festschreibung 15,5%, von denen 
8,2% auf den Arbeitnehmer und 7,3% auf den Arbeitgeber entfielen. Der Ar-
beitnehmeranteil beinhaltete damit einen Sonderbeitrag von 0,9%, da der Ar-
beitgeberanteil auf gleichbleibendem Niveau fixiert wurde und die Arbeitneh-
mer damit Kostensteigerungen allein tragen mussten. Seit 1.1.2015 gilt ein all-
gemeiner Beitragssatz von 14,6%, und der Sonderbeitrag von 0,9% entfällt. 
Die Krankenkassen können nun bei Bedarf einen prozentualen Zusatzbeitrag 
erheben, während der Arbeitgeberanteil weiterhin bei 7,3% bleibt (vgl. GKV-
Spitzenverband 2016a).43  

Während medizinische Leistungen – wenngleich mit einigen Zuzahlungen, 
s. u. – unabhängig von der Höhe der zuvor gezahlten Beiträge in Anspruch 
genommen werden können, wird bei der Kompensation von Einkommensaus-
fällen der Versicherungscharakter deutlicher: Bei Arbeitsausfall aus gesund-
heitlichen Gründen erfolgt zunächst eine Lohnfortzahlung durch den Arbeit-
geber für sechs Wochen, sofern eine zumindest vierwöchige Beschäftigungs-
dauer vorangegangen ist. Im Anschluss an diese sechs Wochen wird von der 
Krankenkasse ein Krankengeld in Höhe von 70% des vorherigen Einkommens 
gezahlt, jedoch für maximal 78 Wochen innerhalb von drei Jahren für dieselbe 
Krankheit. Zusätzlich werden zehn ‚Kind-krank-Tage‘ für Kinder unter zwölf 
Jahren gewährt; bei Alleinerziehenden erhöht sich dieser Anspruch auf 20 
Tage (vgl. MISSOC 2015).  

Bereits Ende der 1970er Jahre wurden erste Bemühungen um eine Kosten-
dämpfung erforderlich (vgl. Hedde 2008: 62; Oberender/Hebborn/Zerth 2006: 
114ff.), nachdem der Beitragssatz stark angestiegen war (vgl. Fink 2006: 174). 
Seit 1977 wurden schrittweise u. a. die Kosten für Bagatellmedikamente nicht 
mehr übernommen und ein Eigenanteil für Krankenhaustage, bei Zahnbehand-
lungen sowie Sehhilfen und Medikamenten eingeführt (vgl. Weber 1999: 
37ff.). Dennoch stiegen die Kosten weiter, und Anfang der 1980er Jahre lag 
der Beitragssatz bei über 12% (vgl. Wendt 2013: 155). Vor dem Hintergrund 
dieser Kostenexpansion erfolgte nach einer Zeit der Reformblockade (vgl. 
Freeman/Moran 2000: 46) ab Ende der 1980er Jahre eine Reihe von Reformen, 
wenngleich insbesondere in den Jahren 1996-2003 Reformen im Gesundheits-
wesen zwischen Regierung und Opposition heftig umstritten waren und bspw. 
der Krankenhaussektor aufgrund von Widerstand im Bundesrat weitgehend 
ausgeklammert wurde (vgl. Hinrichs 2010: 57):  
 Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 1989 wurden die bereits bestehen-

den Zuzahlungen ausgebaut sowie bestimmte Leistungen aus dem Leis-
tungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen (vgl. 
Boeckh/Huster/Benz 2011: 333). 

 
43  Außerhalb des Untersuchungszeitraums der vorliegenden Studie erfolgte auf Beschluss der 

Großen Koalition zum 1.1.2019 die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung. 
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 Mit dem deutlich ambitionierteren Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 
rückte die Budgetierung der Ausgaben weiter in den Fokus (vgl. Hinrichs 
2010: 53); die Gesamtvergütungen wurden an die Einnahmen der Kassen 
gekoppelt und ein freies Krankenkassenwahlrecht für die Versicherten im 
Sinne eines „Mitgliederwettbewerbs“ (Bode 2004: 105) sowie ein Risi-
kostrukturausgleich unter diesen eingeführt (vgl. auch Boeckh/Hus-
ter/Benz 2011: 316; Dallinger 2016: 172; Pilz 2004: 186ff.; Hinrichs 2010: 
53). Zudem wurden weitere Leistungskürzungen vor allem bei Zahnbe-
handlungen vorgenommen und Zuzahlungen erhöht, zum Teil allerdings 
nach dem Regierungswechsel 1998 wieder zurückgenommen (vgl. Ziegel-
mayer 2001: 80; Bode 2004: 105). 

 1994 wurde die hier nicht weiter thematisierte Pflegeversicherung (vgl. 
bspw. Hinrichs 2010: 54f.) als fünfte Säule der Sozialversicherung etab-
liert. 

 Mit einer weiteren Reform von 1997 wurde der Zahnersatz zunächst zeit-
weise aus dem GKV-Leistungskatalog entfernt (vgl. Bode 2004: 100) bzw. 
der Zuschuss deutlich verringert, Zuzahlungen zu Medikamenten, Kran-
kenhausaufenthalten, stationären Kuren und Reha-Maßnahmen erhöht 
(vgl. Pilz 2004: 189). Außerdem wurde die Leistungshöhe bei Bezug von 
Krankengeld von zuvor in der Regel 80% auf nun 70% des vorherigen 
Bruttoeinkommens, maximal aber 90% (vorher 100%) des Nettoeinkom-
mens gesenkt (vgl. Schludi 2007: XLVIf.). 

 Mit dem GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz von 1999 erhielten Geburtsjahr-
gänge ab 1979 allerdings wieder höhere Erstattungsleistungen und die Zu-
zahlungen für Medikamente wurden geringfügig gesenkt (vgl. Pilz 2004: 
189). 

 Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 2003/04 wurde der Zahnersatz 
ebenso wie Leistungen für Brillengläser endgültig als GKV-Leistung ge-
strichen (vgl. Boeckh/Huster/Benz 2011: 333f.). Bode (2004: 100) bezeich-
net dieses Gesetz, das durch die Einschränkung von Kassenleistungen, die 
Einführung einer Praxisgebühr in Höhe von 10 € pro Quartal (mit Aus-
nahme von Überweisungen und Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen) 
sowie eine generelle Selbstbeteiligung von 10% bei Arznei- und Hilfsmit-
teln und die Nicht-Übernahme nicht verschreibungspflichtiger Medika-
mente gekennzeichnet war, als den „vorläufigen Höhepunkt [der] ‚Privati-
sierungspolitik‘“. 

 Seit Juli 2005 wurde der Beitragssatz pauschal um 0,9 Prozentpunkte ge-
senkt, gleichzeitig musste jeder Versicherte einen zusätzlichen Sonderbei-
trag für Zahnersatz und Krankengeld von jeweils 0,45% bezahlen, da Zahn-
ersatz und Krankengeld nun nicht mehr paritätisch finanziert wurden (vgl. 
Erbe 2005). 

 Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz von 2007 als „Kernstück der 
gesundheitspolitischen Aktivitäten der Großen Koalition“ (Hartmann 
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2010: 329) wurde eine allgemeine Versicherungspflicht installiert und ein 
Gesundheitsfonds mit gleichzeitiger Nivellierung des Beitragssatzes und 
Bundeszuschüssen eingeführt, wobei zwischen den Kassen ein Risi-
kostrukturausgleich stattfindet. Außerdem wurde der Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenkassen geschaffen, die freie Fusion von Krankenkas-
sen zugelassen u. v. m. (vgl. bspw. Boeckh/Huster/Benz 2011: 334; Hart-
mann 2010: 333ff.; Dallinger 2016: 172). Im Ergebnis wurde außerdem die 
Autonomie der Selbstverwaltung beschränkt, „indem regionale Strukturen 
dezimiert wurden und die Zentralisierung zugenommen hat.“ (Hedde 2008: 
63) 

 Seit 2009 gilt der von der Bundesregierung jeweils im November des Vor-
jahres festgelegte einheitliche Beitragssatz. Der Wettbewerb zwischen den 
Kassen findet damit nunmehr über die Zusatzbeiträge statt (vgl. Verspohl 
2011: 12; Boeckh/Huster/Benz 2011: 316f.). 

 Weiterhin erfolgte 2009 eine aufgrund massiver Ärzteproteste öffentlich 
breit wahrgenommene Honorarreform (vgl. Hartmann 2010: 329), die an 
dieser Stelle jedoch nicht weiterverfolgt wird. 

 2011 wurde der 2009 gesenkte Beitragssatz wieder auf 15,5% angehoben, 
der Arbeitgeberanteil blieb bei 7,3% eingefroren, so dass die Versicherten 
allein für zukünftige Kostensteigerungen aufkommen müssen. Dazu kön-
nen die Kassen pauschale Zusatzbeiträge erheben (vgl. Dallinger 2016: 
173; Boysen-Hogrefe 2015: 2). 

 Seit 2012 gilt das Versorgungsstrukturgesetz (Deutscher Bundestag 2011), 
nach dem es Krankenkassen u. a. möglich ist, in ausgewählten Bereichen 
bessere/zusätzliche Leistungen anzubieten. Zudem müssen Kassen unter 
Sanktionsandrohung Versicherte einer schließenden anderen Kasse auf-
nehmen. 

 2013 wurde die 2004 eingeführte Praxisgebühr ohne eine einzige Gegen-
stimme im Bundestag (Deutscher Bundestag 2012) wieder abgeschafft, da 
die erhoffte Verringerung der Anzahl der Arztbesuche ausgeblieben war, 
Geringverdiener z. T. von Arztbesuchen Abstand nahmen und der bürokra-
tische Aufwand in den Praxen als unverhältnismäßig wahrgenommen 
wurde. 

 Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz von 2015 wurden u. a. eine 
Termingarantie für Facharzttermine innerhalb von vier Wochen und ein 
Recht auf Zweitmeinung beschlossen, der Abbau bestehender Überversor-
gung und ein verbessertes Entlassungsmanagement von Kliniken anvisiert 
und ein Innovationsfonds im Bereich der Gesundheitsversorgung mit ei-
nem Volumen von 300 Mio. € pro Jahr aufgelegt (vgl. Bundesgesundheits-
ministerium 2017). Außerdem entfiel seit 2015 der 2005 eingeführte Son-
derbeitrag von 0,9 Prozentpunkten, was finanziell durch nun einkommens-
abhängige von den einzelnen Krankenkassen individuell festzulegende Zu-
satzbeiträge kompensiert werden sollte (vgl. Boysen-Hogrefe 2015: 2). 



211 

Insgesamt wird dem deutschen Gesundheitssystem vielfach ein recht gutes 
Zeugnis ausgestellt, besonders im Hinblick auf die Qualität und Verfügbarkeit 
ärztlicher Leistungen (vgl. Boeckh/Huster/Benz 2011: 329). Dagegen konsta-
tiert bspw. Hedde (2008: 87) Grenzen bei den Kriterien der Solidarität 
(‚Flucht‘ von Besserverdienenden in die private Krankenversicherung) und vor 
allem der finanziellen Nachhaltigkeit (vgl. auch Boeckh/Huster/Benz 2011: 
330ff.). Vor allem Letztere erscheint angesichts des demographischen Wan-
dels einerseits und des medizinisch-technischen Fortschritts andererseits frag-
lich (vgl. Hedde 2008: 87). Eine Studie der Unternehmensberatung KPMG aus 
dem Jahr 2014 kommt gar zu dem Schluss, dass der im europäischen Vergleich 
hohe Kostenaufwand angesichts der – allerdings schwierig zu messenden (vgl. 
bspw. Müller/Klement 2012) – Behandlungsergebnisse „sein Geld nicht wert“ 
sei (zitiert nach WELT 2014). Damit bestand und besteht weiter ein erhebli-
cher Reformdruck insbesondere auf der Kostenseite des deutschen Gesund-
heitssystems. Inwiefern dieser (auch) europäisch kanalisiert wurde, ist Gegen-
stand der folgenden Analyse zum ‚Download‘ gesundheitspolitischer Inhalte. 

5.2.1 Download 

Bezeichnend für die diesbezüglichen Befunde ist die Aussage eines Gesprächs-
partners, es gebe eigentlich „gar keine EU-Gesundheitspolitik“ (wohl aber ein 
entsprechendes Referat im Bundesministerium für Gesundheit), und zwischen 
nationaler und europäischer Ebene bestünden zwar „formal klare Linien, aber 
im täglichen Geschäft [sei die Situation] viel multipler“ (Interview 54). Die 
AOK bspw. spricht auf ihrer Homepage explizit von Europäisierung, relativiert 
jedoch zugleich: „Die Gesundheitspolitik in der Europäischen Union (EU) ist 
nach wie vor eine Angelegenheit der Nationalstaaten. […] Nichtsdestotrotz ge-
winnt die EU auf diesem Politikfeld immer mehr an Bedeutung.“ (AOK-Bun-
desverband 2016) 

Den ersten44 möglichen Kanal für den Download gesundheitspolitischer 
Inhalte stellt die OMK/G dar. Da das Verfahren in der Gesundheitspolitik erst 
ab 2006 voll umgesetzt wurde, werden in den Fallstudien lediglich Berichte 
der Jahre 2006-2010 betrachtet. Im NAP 2006-2008 kündigt die Deutsche 
Bundesregierung unter Verweis auf die notwendige Sicherung der finanziellen 
Nachhaltigkeit Reformen an, die u. a. „eine effektivere Ausgabenkontrolle 
durch verstärkten Wettbewerb der Leistungsanbieter und durch erhöhte Kos-
tentransparenz fördern soll[ten].“ (Deutsche Bundesregierung 2006: 38) 

 
44  Nicht weiter betrachtet werden an dieser Stelle die – wenig kontroversen – Joint Actions 

(Aktionsprogramme, s. Kapitel 5.1) für konkrete gesundheitspolitische Einzelthemen. Neben 
Qualitätszielen weisen diese dennoch auch einen aus nationaler Perspektive relevanten finan-
ziellen Aspekt auf, den ein Befragter mit „zumindest den Honig heraussaugen“ (Interview 
59) zusammenfasst. 
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Während sie sich damit der Kritik der europäischen Institutionen hinsichtlich 
der langfristigen finanziellen Tragfähigkeit anschließt und auf das GKV-Mo-
dernisierungsgesetz als ersten Schritt verweist (vgl. Deutsche Bundesregierung 
2006: 46f.), betont sie mit Blick auf das Kriterium des Zugangs, dass es in 
Deutschland „weder Wartelisten noch regionale oder einkommensbezogene 
Ungleichheiten“ gebe und die Zugänglichkeit damit „umfassend gegeben“ sei 
(ebd.: 43). Weiterhin unterstreicht die Bundesregierung die hohe Qualität des 
deutschen Gesundheitswesens und ein verbessertes gesundheitspolitisches 
Monitoring (vgl. ebd.: 44ff.). Die Kommission erkennt dies 2007 grundsätzlich 
an und begrüßt das geplante GKV-WSG und die damit verbundene Versiche-
rungspflicht (vgl. Europäische Kommission 2007a: 206f.), mahnt aber weiter-
hin: “the main objective is to secure the efficiency and quality of the system in 
view of the demographic challenges.“ (ebd.: 201) Weiter formuliert der Joint 
Report als verbleibende Aufgaben: 
“To finalise a sustainable reform for the health care system, improving financing and effi-
ciency while maintaining high quality standards, and […] to finalise […] a similar reform 
for the long-term care insurance system. To improve the geographical distribution of physi-
cians, especially outpatient general practitioners in the new Länder and some rural areas” 
(ebd.: 208). 

Der dem Vorgänger über weite Strecken sehr ähnliche NAP 2008-2010 greift 
dies auf: Man müsse sich „sowohl auf der Finanzierungs- als auch auf der Leis-
tungsseite auf die Alterung der Bevölkerung einstellen.“ (Deutsche Bundesre-
gierung 2008: 91), den Wettbewerb auch nach Inkrafttreten des GKV-WSG 
weiter stärken und die Beitragsgrundlagen der GKV sichern (vgl. ebd.: 92). 
Dennoch hätten die bisherigen Reformen bereits einen „wesentlichen Beitrag 
zur Sicherung der Finanzen“ (ebd.: 99) erbracht, wie sich auch in einem im 
OECD-Vergleich niedrigeren Anstieg der Gesundheitsausgaben widerspiegele 
(vgl. ebd.). Auch die Kommission sieht in den “major reforms in 2004 and 
2007“ (Europäische Kommission 2009e: 251) zentrale Schritte und attestiert 
dem deutschen Gesundheitssystem ein hohes Maß an Zugänglichkeit und Qua-
lität (vgl. ebd.: 252f.) bei allerdings noch immer hohem Ausgabenniveau, wo-
bei Deutschland zu diesem Zeitpunkt mit über 10% des BIP über dem EU-
Durchschnitt lag (vgl. auch Europäische Kommission 2010f.: 90). Mit Blick 
auf die finanzielle Nachhaltigkeit sei daher auch nach den Reformen 
“uncertain whether these aims will be met.“ (Europäische Kommission 2009e: 
252) Parallel dazu wird im Zuge der Lissabon-Strategie 2007 als ‘point to 
watch‘ für Deutschland formuliert, den Einfluss der Reformen auf die anzu-
strebende Begrenzung des Ausgabenanstiegs gründlich zu überwachen (Rat 
der EU 2007a; auch Rat der EU 2006). Mit Einsetzen der Krise verlagert sich 
die europäische Dimension der Gesundheitspolitik dann weiter in den Bereich 
der Haushaltskonsolidierung (vgl. Schmucker 2013: 7), wie unten diskutiert 
wird. 
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Angesichts der oben dargestellten weithin negativen Bewertung der OMK 
(vgl. bspw. Weishaupt 2014: 138) in der Literatur – sofern diese überhaupt 
thematisiert wird – und der in den Gesundheitssystemen verankerten Pfadab-
hängigkeiten und Akteursinteressen überrascht nicht, dass ihr Einfluss auf die 
deutsche Gesundheitspolitik als moderat erscheint und diese vielmehr eine 
„große Beharrungskraft“ (Gerlinger 2010: 164) – auch bezüglich ihrer Defizite 
– aufweist.  

Nach einer Erklärung der gesetzlichen Krankenversicherungen können aus 
ihrer Sicht  
„[b]ei der Gestaltung der Reformen [..] die politischen Akteure von den Erfahrungen der 
anderen Mitgliedstaaten lernen. […] Da jedoch wesentliche Strukturelemente der Gesund-
heitssysteme national unterschiedlich gestaltet sind, können Reformstrategien nur unter Be-
achtung der nationalen Besonderheiten erfolgreich sein.“ (GKV 2007: 4)  

Die befragten Experten teilen diese Einschätzung weitgehend: Die OMK spiele 
im Arbeitsalltag keine relevante Rolle, habe insbesondere durch das Europäi-
sche Semester an Bedeutung verloren (Interviews 68, 95, s. u.), werde als Be-
griff lediglich weiterhin ‚mitgeschleppt‘ und sei letztlich „hochgradig irrele-
vant“, wenngleich ein gesundheitspolitischer Austausch und wechselseitiges 
Lernen generell „richtig und notwendig“ seien (alle: Interview 59). Zwar ent-
ziehe sich niemand der Teilnahme an der „eingetakteten“ Methode, diese sei 
aber vielfach „abgekoppelt“ von der tatsächlichen Arbeit auf nationaler Ebene 
(Interview 103). Aus deutscher Sicht sei man dementsprechend immer bereit 
zu diskutieren, „aber Dinge anzunehmen tun wir uns schwer“, und die gesund-
heitspolitischen Reformen seien letztlich immer nationalen Rahmenbedingun-
gen einschließlich der Kassenlage gefolgt (Interview 63). Allerdings verweist 
ein anderer Gesprächspartner auf die höhere Bedeutung für kleinere und neue 
Mitgliedsstaaten, die teilweise dankbar für eine solche Hilfestellung seien (In-
terview 54).  

Konkret inhaltlich bemängelt werden u. a. die für die OMK verwendeten 
Indikatoren, die im Gesundheitsbereich „eine Katastrophe“ seien. So werde 
bspw. die Qualität von Gesundheitssystemen in abwegiger Weise gemessen, 
weshalb anders als im Bereich der Beschäftigung auch kein Ranking der Mit-
gliedsstaaten durchsetzbar sei und Bemühungen stattfänden, eine andere Form 
des Assessments zu installieren (Interview 56, gemeint ist das sog. Joint As-
sessment Framework, Anm. der Autorin). Auch ein anderer Befragter betrach-
tet für ein besseres Funktionieren der OMK Weiterentwicklungen in den Punk-
ten Methodik, Datenlage und -qualität als erforderlich, da man derzeit auf-
grund unzureichender Indikatoren „vorsichtig mit Schlussfolgerungen“ sein 
müsse (Interview 59). Zudem liege der Fokus zunehmend auf Wachstums- und 
Beschäftigungsaspekten, was angesichts des hohen Eigenwerts qualitativ 
hochwertiger Gesundheitsversorgung problematisch sei (Interview 59). 

Die Befunde für die haushaltspolitischen Instrumente fallen ambivalent 
aus: Während diesen grundsätzlich durchaus ein erheblicher potentieller 
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Einfluss attestiert wird, treffe dies auf Deutschland zumindest bisher nur in 
geringem Maße zu (bspw. Interview 95), obwohl Deutschland im EU-Ver-
gleich überdurchschnittliche öffentliche Gesundheitsausgaben pro Kopf – al-
lerdings auch vergleichsweise günstige Risikoprognosen – aufweist (vgl. Eu-
ropäische Kommission 2016e: 97). In den beiden EDP-Verfahren wird das Ge-
sundheitssystem nicht konkret thematisiert, sondern lediglich die Finanzie-
rungsgrundlage der sozialen Sicherungssysteme insgesamt angesprochen (vgl. 
Europäische Kommission 2003a und 2009f.). Vor dem Hintergrund des mit 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt einhergehenden haushaltspolitischen 
Drucks betrachtet Hartmann (2010: 330) aber bspw. das zentrale GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz als „Einstieg in die Sicherung der Nachhaltigkeit der 
Finanzierung“, wobei ein möglicher europäischer Einfluss nicht konkret nach-
gewiesen werden kann, zumal mit der sog. ‚Rürup-Kommission‘ (eigentlich: 
Kommission zur Nachhaltigkeit der Finanzierung der sozialen Sicherungssys-
teme) bereits seit 2002 ein Expertengremium mit dieser Thematik befasst war 
und u. a. unter den Schlagworten ‚Bürgerversicherung‘ und ‚Kopfpauschale‘ 
eine intensive nationale Debatte über die Finanzierungsproblematik geführt 
wurde (vgl. ebd.: 331f.).  

In den Dokumenten zum Stabilitätsprogramm Deutschlands findet der Ge-
sundheitsbereich mehrfach Erwähnung, wenn auch in eher allgemeiner Form: 
Die beschlossenen und von Kommission und Rat begrüßten Reformen müssten 
nun entschlossen umgesetzt werden (Europäische Kommission 1999; Rat der 
EU 1999a). Mit Blick auf die finanzielle Tragfähigkeit seien Fortschritte erzielt 
worden, die aber möglicherweise nicht ausreichten: “[they] may not suffice to 
offset the long-term demographic impact“ (Europäische Kommission 2004b). 
Auch Gerlinger (2010: 151) spricht von einem „stumme[n] Zwang der ökono-
mischen Verhältnisse“, der maßgeblich durch das Binnenmarktprojekt kataly-
siert worden sei. Verspohl (2011: 5) verweist ebenfalls auf einen indirekten 
Einfluss von Markt und Wettbewerb auf das Krankenversicherungssystem und 
sieht dadurch die Finanzierungsgrundlagen der GKV gefährdet: Aufgrund jah-
relanger konkurrenzbedingter Lohnzurückhaltung komme es zu sinkenden 
Beiträgen zur GKV, zugleich durch die größere Einkommensschere potentiell 
zu einer „Flucht“ Besserverdienender in die PKV sowie am anderen Ende des 
Einkommensspektrums zu einer Ausweitung von Minijobs mit reduzierter so-
zialer Sicherung. 

Konkret mit Blick auf die reformierten HPI erhielt Deutschland im Rahmen 
des Europäischen Semesters in den Jahren 2011-2014 Empfehlungen mit ge-
sundheitspolitischem Bezug. Diese beinhalteten in erster Linie weitere Schritte 
zur Erhöhung der Ausgabeneffizienz im Gesundheitswesen (Rat der EU 
2011d: Nr. 9 und Empfehlung 1; 2012: Nr. 12 und Empfehlung 1; 2013: Emp-
fehlung 1; 2014b: Nr. 10 und Empfehlung 1). Dazu sollten insbesondere Prä-
vention und Rehabilitation noch stärker als bisher betont werden (Rat der EU 
2013: Empfehlung 1). Die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Steigerung der 
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Kosteneffizienz werden zwar gewürdigt, zugleich jedoch als nicht ausreichend 
kritisiert (bspw. Rat der EU 2014b: Nr. 10). Wie in der Beschäftigungspolitik 
greift die Bundesregierung diese Empfehlungen in ihren Reformprogrammen 
durchgehend auf, wobei jedoch weniger substanzielle Änderungen angekün-
digt, sondern vielmehr eigene Erfolge präsentiert werden. So heißt es mit Blick 
auf die Abgabenbelastung im NRP 2011, mit der durchgeführten Finanzie-
rungsreform würden die 
„Arbeitskosten […] weitgehend von der Entwicklung der Gesundheitsausgaben entkoppelt. 
Dazu ist der einkommensabhängige Beitragssatz gesetzlich festgeschrieben worden. Zukünf-
tige unvermeidbare Ausgabensteigerungen aufgrund des demografischen Wandels und des 
medizinischen Fortschritts werden über einkommensunabhängige Zusatzbeiträge der Mit-
glieder der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert.“ (Deutsche Bundesregierung 2011: 
15) 

Im NRP 2013 betont die Bundesregierung (2013: 9), der Anstieg der Gesund-
heitsausgaben sei gegenwärtig in Deutschland geringer als in den meisten an-
deren OECD-Staaten, und verweist auf gewachsene Reserven der Kassen und 
des Gesundheitsfonds. Auch 2014 sieht sie sich finanziell gegenwärtig „solide 
aufgestellt“, weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und zur Stärkung des 
Präventionsgedankens seien aber dennoch nötig (vgl. Deutsche Bundesregie-
rung 2014a: 16). Während 2015 Einzelmaßnahmen zur Effizienzsteigerung, 
bspw. durch verbesserte Transparenz und zielgenauen Ressourceneinsatz (vgl. 
Deutsche Bundesregierung 2015: 16), vorgestellt werden, greift das NRP 2016 
die 2015 eingeführten Zusatzbeiträge der Kassen noch einmal auf. Diese hätten 
im laufenden Jahr durchschnittlich 1,1% betragen und fallen damit aus Sicht 
der Bundesregierung „[v]or dem Hintergrund erheblicher Leistungsausweitun-
gen im Bereich der medizinischen Versorgung […] vergleichsweise moderat 
[aus].“ (Deutsche Bundesregierung 2016: 22) Allerdings warnen gegenwärtig 
Experten vor einem drastischen Anstieg der Zusatzbeiträge angesichts unzu-
reichender Einsparungen durch die Reformen der letzten Jahre (SPIEGEL 
2016).  

Die Befragten betrachten den verstärkt haushaltspolitischen Fokus eher 
skeptisch: Er sei eine „Einbruchstelle“, mit der man „zu etwas ja gesagt [habe], 
was man eigentlich gar nicht wollte“ (Interview 54). Auf diesem Weg werde 
durchaus in die den Mitgliedsstaaten vorbehaltene Finanzierung und Gestal-
tung von Sozialschutzsystemen eingegriffen, was „mindestens problematisch“ 
sei, wenngleich dieser Einfluss sich bisher weitgehend ausschließlich in den 
Krisenstaaten manifestiere. Die Sinnhaftigkeit – verstanden als konstruktiver 
Beitrag zur Problemlösung – sei schwierig zu bewerten und das Bundesge-
sundheitsministerium grundsätzlich durchaus bereit zur Nutzung aller zur Ver-
fügung stehenden Mittel zur Wiederherstellung von Stabilität in Europa (Inter-
view 59). Insbesondere mit dem Europäischen Semester sei der Spardruck aber 
weiter gewachsen, und entsprechende Empfehlungen würden nicht gern gese-
hen, wenngleich sie aufgrund des Kostenanteils für die Gesundheitspolitik 
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verständlich seien: „Es stört die Gesundheitsminister, dass die Finanzminister 
das machen“ (Interview 56). Eine weitgehende Konzentration auf den Ausga-
benaspekt sei „nicht der Fokus, den wir einnehmen wollen“ (Interview 59).  

Dementsprechend würden manche Forderungen wie die nach der Abschaf-
fung der Familienversicherung (bzgl. Ehepartnern) oder der Reduzierung der 
Zahl von Krankenhausbetten schlicht ignoriert: „Die CSR werden angeschaut, 
dann passiert nicht viel damit […] Keiner wird deswegen nervös“ (Interview 
68, vgl. auch Interview 56). Insofern sei das Europäische Semester zumindest 
aus deutscher Perspektive „relativ zahnlos“ (Interview 103). Der Druck sei 
auch deswegen mäßig, weil Gesundheitsthemen im Rahmen der Strategie EU-
2020 nur ein Querschnittsthema darstellen (Interview 56). So seien Gesundheit 
und Pflege in den CSR insgesamt schwach vertreten (Interview 59), und ins-
besondere zuletzt seien nur noch wenige Empfehlungen für diesen Bereich 
ausgesprochen worden (was dem Befund einer zunehmenden Tendenz bei Az-
zopardi-Muscat et al. 2015 widerspricht) und eine Verschlankung im Sinne 
einer Konzentration auf Wirtschaft und Beschäftigung erfolgt (Interview 56). 
Zudem stellten die hohe Qualität, vergleichsweise hohe Patientenzufriedenheit 
und der große Markt innerhalb Deutschlands einen gewissen Schutz gegenüber 
europäischen haushaltspolitischen Einflüssen dar (Interview 56). Dennoch 
sieht ein Befragter zwar bisher keine Wirkmächtigkeit auf Deutschland, wohl 
aber bei den Krisenstaaten „die volle Packung“ und eine „Austeritätspolitik 
mit verheerenden Auswirkungen […] Würde das uns betreffen, würden wir 
ganz laut schreien“ (Interview 59; ähnlich Interview 95). Einen konkreten Ein-
fluss auch auf Deutschland nennt derselbe Befragte dann doch: Die Kürzung 
von Bundeszuschüssen zum Gesundheitsfonds 2013/2014 sei mit der Schul-
denbremse begründet worden und damit zumindest potentiell europäisch be-
gründet, wobei ein „Henne-Ei-Problem“ zwischen europäischer und nationaler 
Schuldenbremse offenkundig sei und in der europäischen Variante Sozialver-
sicherungen mitgedacht würden. In der Folge seien zunehmende Probleme an-
gesichts bereits heute unterfinanzierter Krankenhausinvestititonen möglich 
(Interview 59). 

Als dritter und sicherlich kontroversester Kanal wird für die Gesundheits-
politik ein durchaus erheblicher Einfluss des Europäischen Gerichtshofs mit-
tels der oben (5.1) angeführten Urteile diskutiert (vgl. bspw. Schieren 2010; 
Schmucker 2010). Schieren konstatiert zunächst eine erhebliche ‚Passun-
genauigkeit‘ zwischen dessen Ansatz und dem deutschen Gesundheitssystem: 
„Die Ausgestaltung der Leistungs- und Sicherungssysteme nach dem Sachleistungsprinzip, 
mit Zwangsmitgliedschaft, mit Gebührenordnungen, mit staatlich gesteuerter Krankenhaus-
planung, mit territorialer Abschließung von Versorgungsgebieten, mit Zulassungsbeschrän-
kungen für medizinische Berufe,45 mit staatlich regulierten Ausbildungssystemen, mit kor-
poratistischen Strukturen bei Krankenhäusern, Ärzten, Apotheken usw. macht schon 

 
45  Vgl. zu den Entwicklungen in diesem hier nicht weiter betrachteten Bereich Baeten 2017. 
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deutlich, dass der Gesundheitssektor in Deutschland weit davon entfernt ist, ein ‚Markt‘ zu 
sein.“ (Schieren 2010: 88)  

Dementsprechend sieht er große Auswirkungen der EuGH-Rechtssprechung, 
wenngleich diese lange geleugnet worden seien (dazu Schmucker 2010: 24). 
Als Beispiel führt Schieren (2010: 88f.) an, dass die Kostenerstattung für Be-
handlungen im Ausland ohne vorherige Genehmigung der Krankenkasse, die 
zudem keinen Leistungsvertrag mit ausländischen Ärzten abgeschlossen hat, 
die Kontrolle des Verbrauchs auf eigenem Territorium ebenso infrage stelle 
wie die Wahl zwischen Sach- oder Geldleistungen (vgl. auch Becker/Kingreen 
2008: 109). Zwar sei die Zahl der Fälle bisher gering und für stationäre Be-
handlungen i. d. R. weiterhin eine Vorabgenehmigung erforderlich, die künf-
tige Eigendynamik dürfe aber nicht unterschätzt werden (vgl. Schieren 2010: 
89). Auch Schulte (2005: 19) verweist auf einen mit dem GKV-Modernisie-
rungsgesetz von 2004 vollzogenen „Paradigmenwechsel“ im Einklang mit eu-
ropäischen Vorgaben (Inanspruchnahme von EU-ausländischen Gesundheits-
leistungen durch deutsche Versicherte auf dem Weg der Kostenerstattung mit 
Ausnahme der stationären Krankenhausversorgung, Internet-Handel mit Hu-
manarzneimitteln, Möglichkeit von Verträgen mit EU-ausländischen Leis-
tungsanbietern seitens der Krankenkassen). Durch die Niederlassungsfreiheit 
für bspw. Apotheken- (wie im Fall der niederländischen Versandapotheke 
DocMorris, 2006), Labor- oder Krankenhausanbieter in Deutschland werde 
der Ausschluss der Konkurrenz durch andere Systeme infrage gestellt (vgl. 
Schieren 2010: 90). Ein Urteil des EuGH aus dem Jahr 2016 (Europäischer 
Gerichtshof 2016), das die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige 
Medikamente für unzulässig erklärte, weckte dementsprechend unter deut-
schen Apothekern Befürchtungen einer erheblich intensivierten Konkurrenz 
durch Versandapotheken, die niedrigere Preise anbieten könnten (vgl. Süd-
deutsche Zeitung 2016). Beide Urteile waren in Deutschland folgerichtig ext-
rem unpopulär (Interview 103).  

Als weiteren ‚Knackpunkt‘ schließlich sehen Kritiker das Sozialversiche-
rungsmonopol bei Vorliegen einer nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit mit über-
wiegend sozialpolitischen Zielen, das schrittweise ausgehöhlt werden könnte, 
wenngleich der EuGH 2004 zunächst geurteilt hatte, „dass die gesetzlichen 
Krankenversicherungen keine Unternehmen im Sinne des EG-Vertrags seien 
und sich die Frage der Kartellbildung somit nicht stelle“ (Verspohl 2011: 8):46 

 
46 In diesem Verfahren (Europäischer Gerichtshof 2004) ging es um eine Klage von Pharma-

unternehmen, nach deren Auffassung die deutschen Gesetzlichen Krankenkassen bei der 
Festlegung einheitlicher Erstattungspreise ein Kartell bildeten (vgl. Verspohl 2011: 8; Ger-
linger 2010: 150; Schmucker 2010: 27). In seinem Urteil vom 16.3.2004 hat der EuGH an-
erkannt, dass die gesetzlichen Krankenkassen eine soziale Aufgabe ohne Gewinnerzielungs-
absicht übernähmen und daher nicht als Unternehmen zu klassifizieren seien (vgl. Schulte 
2005: 20). Dagegen dürfen im Bereich der privaten Krankenversicherung Anbieter bereits 
im EU-Ausland tätig werden und tun dies auch, bspw. die deutsche DKV in Schweden (vgl. 
Verspohl 2011: 12), und auch Krankenhäuser fallen nach umfangreichen Privatisierungen 
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„Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz […von] 2007 enthält […] zahlreiche Elemente, die 
nicht in Einklang mit einer paritätisch aus Beiträgen finanzierten und auf sozialen Ausgleich 
gerichteten Solidargemeinschaft stehen. Es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis das eu-
ropäische Kartellrecht zuschlägt“ (Schieren 2010 unter Verweis auf Schmucker 2010: 28f.; 
Welti 2010: 96). 

Je mehr also „die Behandlungskosten privatisiert und die Steuerung […] an 
Markt- und Wettbewerbsmechanismen aus[ge]richtet [wird]“, droht diese Son-
derstellung der Krankenkassen aufgrund ihres sozialen Charakters zu erodie-
ren (vgl. Gerlinger 2010: 150f.; Schmucker 2010: 28). Aus Praktiker-Sicht 
frage man sich daher „ständig: Darf die EU das? Darf sie das nicht?“ (Interview 
54), und in Teilbereichen sei durchaus ein substanzieller europäischer Einfluss 
zu konstatieren, nämlich bei Patientenmobilität und -rechten, Wettbewerbs-
recht, Vergabe und Beschaffung (Interview 59). Hier agiere der EuGH „inva-
siv“ (Interview 59), und die Urteile hätten sich „sehr, sehr stark ausgewirkt“, 
namentlich durch Aufbrechen des Territorialitätsprinzips, die Erosion des 
Sachleistungsprinzips – die aber ohnehin als Trend erkennbar sei – und die 
Grundfreiheits-Argumentation des Gerichtshofs (Interview 59). 

Dennoch bewerten die befragten Experten den europäischen Einfluss auf 
bisherige Reformen teils als eher gering: Seit Mitte der 1990er Jahre sei zwar 
in der Tat ein „solidarischer Wettbewerbsrahmen“ geschaffen worden, dabei 
sei aber kein substanzieller europäischer Einfluss erkennbar, sondern die Re-
formen seien „hausgemacht“ (Interview 63), da sie durchweg auf die Enquête-
Kommission „Strukturreform der GKV“ (1987-1992) zurückgingen (Interview 
59). Auch Verspohl sieht „die Marktreformen […] zwar im Einklang mit der 
marktschaffenden Politik der Europäischen Union, [sie] wurden aber nicht von 
dieser betrieben oder befeuert.“ (Verspohl 2011: 13) Zudem verweist bspw. 
Hartmann (2010: 336f.) auf spezifische innerstaatliche Konstellationen wie die 
Große Koalition ab 2005, innerhalb derer komplexe Aushandlungsprozesse 
zwischen den parteipolitischen Akteuren stattgefunden hätten, und auf die ge-
sunkene Anzahl von Vetospielern insbesondere aus dem Bereich der Verbände 
angesichts der gesundheitspolitischen institutionellen ‚Reifung‘. 

Auch später sehen die Befragten einen faktisch über weite Strecken ver-
gleichsweise geringen und „kleinteiligen“ (Interview 63) Einfluss. Zur Be-
gründung wird angeführt, dass u. a. mit Umsetzung der Patientenmobilität ent-
sprechend den Kohll/Decker-Urteilen frühzeitig europäisches Recht in deut-
sches überführt worden sei und damit später „keine Hausaufgaben mehr“ be-
standen hätten (Interview 54), etwa bei der Patientenmobilitätsrichtlinie 2011 
(Interview 56) – mit Ausnahme der Einrichtung einer nationalen Kontaktstelle 
im Jahr 2013 –, wohl aber vorab bei der Abwehr der Geltung der Dienstleis-
tungsrichtlinie für diesen Bereich (s. Upload). Als weiteres Argument für einen 

 
unter das Wettbewerbsrecht, womit der Markt auch ausländischen Anbietern offenstehen 
muss (vgl. ebd.: 13). 
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eher geringen Einfluss verweisen die Befragten auf den minimalen Anteil sol-
cher Fälle von Patientenmobilität an der Gesamt-Gesundheitsversorgung, der 
bei „unter 0,1%“ der Gesamtausgaben liege (Interview 56; vgl. auch Interview 
63; für alle Mitgliedsstaaten findet sich bei Lamping 2013 die Angabe von 
unter 1%).47 Obwohl Umfragen eine hohe Bereitschaft zur grenzüberschrei-
tenden Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen belegten, scheine 
Mobilität in diesem Bereich vorwiegend bei seltenen Erkrankungen eine Rolle 
zu spielen, so dass sie bis auf Weiteres „kein zentrales Thema“ (Interview 54) 
darstelle und „viel Aufwand für wenig“ (Interview 68) verursache.  

Ein drittes Argument liegt in der sehr unterschiedlichen Umsetzung eigent-
lich verpflichtender Vorgaben: So muss zwar jeder Mitgliedsstaat eine natio-
nale Patienteninformationsstelle einrichten, diese werde aber von etlichen Mit-
gliedsstaaten minimalistisch ausgestaltet („nur E-Mail-Adresse“, Interview 54, 
vgl. auch Interview 56) und sei Umfragedaten zufolge nur 9% der Patienten 
und damit potentiellen Adressaten bekannt (Interview 54). Viertens habe die 
Aktivität des EuGH in diesem Feld sichtbar nachgelassen (Interview 63); so 
habe es zuletzt nur noch kleinere (Nach-)Regelungen wie bspw. diejenigen zu 
Versandapotheken gegeben, wenngleich solches „Klein-Klein“, wie es auch 
im legislativen Prozess weiterhin regelmäßig produziert wird, etwa in den Be-
reichen Medizinprodukte oder Datenschutz, letztlich „direkt durchschlägt“ (In-
terview 59).48  

5.2.2 Upload 

Die Upload-Ambitionen seitens der deutschen Bundesregierungen lassen sich 
deutlich in punktuelle Interessen an europäischen Initiativen und Regelungen 
einerseits und eine weitgehende Abwehrhaltung in Grundfragen der Gesund-
heitssysteme andererseits unterscheiden, denn „[d]ie historisch gewachsenen 
Strukturen des einzelnen nationalen Gesundheitssystems sind eng auf das je-
weilige Sozial- und Fiskalsystem abgestimmt und an den spezifischen Präfe-
renzen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet.“ (GKV 
2007: 2) Für den letztgenannten Bereich der Finanzierung, Organisation und 
Versorgungsstrukturen lasse sich die deutsche Position mit wenigen Ausnah-
men bei konkreten Lücken – etwa im Arzneimittelbereich – mit „bitte nicht“ 
(Interview 56) umschreiben (vgl. auch Interview 68). Das Bundesgesund-

 
47  Darin nicht eingerechnet sind allerdings seit Längerem bestehende lokale Lösungen in 

Grenzgebieten, bspw. NRW-Belgien-Niederlande-Luxemburg (vgl. Interview 59). 
48  Ein Befragter verweist allerdings auf ein im Sommer 2018 und damit außerhalb des Unter-

suchungszeitraums laufendes Verfahren zu kommunalen Krankenhausbeihilfen bzgl. der 
Frage, ob Städte/Kommunen die Defizite von Krankenhäusern ausgleichen dürfen (Daseins-
fürsorge-Argument) oder dies eine wettbewerbswidrige Beihilfe darstellt. Diese Entschei-
dung könne aufgrund des hohen Kostenanteils der Krankenhausversorgung potentiell erheb-
liche Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitssystem nach sich ziehen (Interview 95). 
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heitsministerium stehe stärkeren Einflüssen in diesen Fragen deutlich ableh-
nender gegenüber als das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sehe 
sich aber eher „in der Defensive“ und wolle daher „Brandmauern aufrecht-
erhalten“ (beide: Interview 56). Allgemeine Ziele seien daher, das deutsche 
System mit seinen Eckpfeilern der Solidarität, Selbstverwaltung, hohen Qua-
lität und des Sachleistungsprinzips „bekanntzumachen und zu verteidigen“ und 
dabei auf die bestehende Kompetenzabgrenzung sowie den Subsidiaritäts-
grundsatz zu pochen (Interview 59). Letzteres betonen auch die Krankenversi-
cherungen als Trägerorganisationen: „Keinesfalls darf das Subsidiaritätsgebot 
über den Umweg der Binnenmarktgesetzgebung ins Leere laufen.“ (GKV 
2007: 4) Vielmehr müsse die Finanzseite in mitgliedsstaatlicher Hand bleiben; 
die EU solle „nicht an verschiedenen Hintertüren drehen“ (Interview 68). Il-
lustrieren lässt sich dies bspw. an einem gemeinsamen Statement der Trio-Prä-
sidentschaft von Deutschland, Portugal und Slowenien im Jahr 2007, man sei 
“determined to maintain the national competencies for healthcare organiza-
tion“ (Trio Presidency 2007). Die Ausgestaltung der OMK spiegelt diese Prä-
ferenz nicht nur der deutschen, sondern bspw. auch der britischen und der nor-
dischen Regierungen wider (vgl. Botzenhardt 2009: 251f.). Namentlich ver-
weist Botzenhardt (ebd.: 258ff.) auf eine entschiedene – und bislang erfolgrei-
che – Ablehnung quantifizierter Ziele sowohl durch das Bundesgesundheits-
ministerium als auch den Deutschen Bundestag (2008a). 

Mit derselben Intention habe sich Deutschland im Kontext des oben ge-
schilderten Verfahrens Kohll für eine Beibehaltung der Vorabgenehmigung 
eingesetzt (vgl. Anderson 2015a: 166) und im Vorfeld des Beschlusses der 
Dienstleistungsrichtlinie, deren erster Entwurf auch die Gesundheitssysteme 
umfasste (s. o.), mit anderen Mitgliedsstaaten in einem „lange[n] Kampf“ ge-
gen eine solche Einbeziehung positioniert – mit dem Erfolg, dass der Gesund-
heitsbereich ausgeklammert und 2011 ein neuer Entwurf speziell zu Patienten-
rechten in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung vorgelegt wurde 
(Interview 54). Auch bezüglich eines relativ restriktiven Zugangs zu Pflegebe-
rufen – der eine mindestens zwölfjährige Schulausbildung voraussetzt – und 
hoher Standards für Medizinprodukte habe Deutschland seine Position durch-
gesetzt, ansonsten seien die Systeme aber zu unterschiedlich für einen syste-
matischen Upload (Interviews 63, 68). Auch bezüglich gesundheitspolitischer 
Mindeststandards bestehe große Skepsis angesichts möglicher Folgekosten 
(vgl. Interview 68). Demgegenüber gebe es bei konkreten Einzelthemen wie 
Demenz, HIV, psychischen Erkrankungen oder der Patientensicherheit durch-
aus ein Interesse an stärkerer europäischer Verzahnung, die man auch sehr 
„pushe“ (Interview 56). Dazu begleite man einzelne legislative und auch nicht-
legislative Prozesse, bspw. im Bereich E-health, mit dem „Versuch, Impulse 
zu geben, positive wie negative“ (Interview 59). In einem Expertengespräch 
wurde angedeutet, dass, da in den ersten Jahren des Europäischen Semesters 
die Indikatoren eigentlich keine Gesundheits-Empfehlung für Deutschland 
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gerechtfertigt hätten, der Impuls dazu von der nationalen Ebene kam: “Ger-
many itself asked for it“ (Interview 74) – ein potentieller Fall eines von Zeitlin 
(2009: 232) angesprochenen Vorgehens: “In some cases, governments may 
even deliberately press for sensitive issues to be placed on the European 
agenda, in order to ‘download’ them subsequently into national reform deba-
tes”. 

Unter den möglichen Einflusskanälen für eigene Upload-Bestrebungen 
werden die Mitarbeit in den einschlägigen Gremien – vor allem SPC, EPC und 
auch der Ageing Working Group –, die frühzeitige und häufige Ansprache 
kommender Präsidentschaften auf deutsche Interessen (beide: Interview 56), 
die Beteiligung an Konsultationen, das Verfassen von Positionspapieren und 
die Entsendung von nationalen Vertretern in Projekte/Joint Actions sowie zu 
Fachkonferenzen (alle: Interview 59) genannt. Zudem versuche man sinnge-
mäß, durch das ganzjährige Fluten mit Informationen der Kommission den 
Wind aus den Segeln zu nehmen (vgl. Interview 56). Dagegen werde aufgrund 
einer dem entgegenstehenden Kultur in Deutschland trotz dessen zumindest 
phasenweise zentraler Rolle der EuGH nicht direkt angesprochen, wenngleich 
es andere „Länder geben soll, die das tun“ (Interview 59). 

Fallweise kommt es für Upload-Prozesse auch zu einer Allianzbildung mit 
weiteren Mitgliedsstaaten, häufig mit ähnlichen (versicherungsbasierten) Sys-
temen wie den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Kroatien oder Belgien, 
zum Teil aber auch mit Großbritannien sowie aus strategischen Gründen mit 
der jeweils aktuellen Ratspräsidentschaft (Interviews 59, 68). Außerdem sei 
Polen trotz unterschiedlicher gesundheitspolitischer Ausgangslagen ein „sehr 
verlässlicher Partner“, was nicht zuletzt auf eine „extrem reservierte“ Haltung 
Polens gegenüber der Kommission und die daraus resultierende Eignung als 
„Kampfgefährte“ (Interview 56) bei übereinstimmenden Interessen zurückge-
führt wird. Auch Schweden wird trotz eines grundlegend anderen Gesundheits-
systems als „sehr kompetent[er] und wachsam[er] Partner“ (Interview 56) ge-
schätzt. Als wichtige Kriterien neben Systemähnlichkeit und grundsätzlicher 
Haltung zur Subsidiarität in diesem Feld benennt eine Befragte die jeweilige 
Expertise und Präsenz vor Ort im konkreten Fall (Interview 68). Als Beispiele 
wurden zunächst bilaterale Zusammenarbeiten mit Großbritannien beim 
Thema Patientensicherheit sowie mit den Niederlanden bei Antibiotika ange-
führt (Interview 56). Der GKV-Spitzenverband, dem nach § 217f Abs. 2 Satz 
2 SGB V die Vertretung der Interessen der Krankenkassen bei über- und zwi-
schenstaatlichen Organisationen obliegt, ist auf europäischer Ebene vor allem 
über die European Social Insurance Platform (ESIP) vernetzt. Diese dient als 
Austauschforum über (potentiell) relevante Themen und best practices (Inter-
views 59, 68) und wird auch von Deutschland als ein Upload-Instrument ge-
nutzt. ESIP beobachtet entsprechende Initiativen und Prozesse, um frühzeitig 
Initiativen und Schlüsselpersonen zu identifizieren; daraufhin erfolgt die in-
terne Positionsbildung und anschließend der Versuch der gemeinsamen 
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Einflussnahme/Beratung, etwa durch Positionspapiere und mittels persönli-
cher Treffen mit Kommissionsbeamten, EP-Abgeordneten bzw. deren Assis-
tenten sowie über die zuständigen nationalen Ministerien (Interview 68).  

5.2.3 Interload 

Die angenommene Interload-Dimension von Europäisierung wird auch für den 
Gesundheitsbereich bestätigt. So folgten „die deutschen Reformen […] in den 
letzten 20 Jahren häufig dem Vorbild der Niederlande“ (Verspohl 2011: 12; 
Interviews 95, 103). Konkret wurden etwa in Vorbereitung der Gesundheitsre-
form unter den Großen Koalition ab 2005 Experten aus der Wissenschaft hin-
zugezogen, „die international vergleichend nach innovativen Lösungen such-
ten“ (Hartmann 2010: 332), wobei wiederum vor allem die Niederlande mit 
ihrem damals relativ neu eingeführten Gesundheitsfonds als Referenz Verwen-
dung fanden (vgl. ebd. und Interview 63). Dabei spielt das Kriterium der Sys-
temähnlichkeit eine zentrale Rolle, die zwischen Deutschland, den Niederlan-
den und der Schweiz eine wechselseitige Orientierung erleichtere, wobei mit 
Blick auf Wettbewerb und Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkas-
sen das niederländische System als besonders fortschrittlich gelte (Interview 
95).49 Leiber/Greß/Manouguian (2010) sehen allerdings für den Fall der 
2007er-Reform keine substanzielle Beeinflussung der Problemwahrnehmung 
und der diskutierten Lösungsansätze (problem recognition and policy propo-
sals), sondern vielmehr eine Anlehnung an die niederländischen Erfahrungen 
in der politischen Dimension, nämlich mit Blick auf die Demonstration von 
Handlungsfähigkeit seitens der großen Koalition. In den letzten Jahren sei auch 
Dänemark als gesundheitspolitischer „Klassenprimus“ zunehmend in den Fo-
kus gerückt (Interview 103). Umgekehrt orientiere sich die Schweiz häufiger 
an Deutschland, während dieses für Österreich bzgl. des Kassenwettbewerbs 
eher ein abschreckendes Beispiel abgegeben habe (Interview 95). 

Auch gegenwärtig findet eine solche Kooperation nach Auskunft der be-
fragten Experten statt (Interviews 56, 59), etwa hinsichtlich der Finanzierung 
der Notfallversorgung mit Österreich und von Impfungen mit den nordischen 
Ländern (Interview 63), und wird von den Beteiligten in der Regel auch be-
grüßt, da „ein Blick über die Grenzen hilfreich sein [kann], um aus den jewei-
ligen Stärken und Schwächen Ansatzpunkte für Verbesserungen ableiten zu 
können“ (GKV 2007: 3). So müsse man nicht „das Rad jedes Mal neu erfin-
den“, sondern könne „schauen, was funktioniert“ (Interview 63). Die 

 
49  Dafür spricht auch, dass sich die niederländische Regierung vor der nationalen Gesundheits-

reform des Jahres 2006 mit der Europäischen Kommission koordiniert hatte, um zukünftige 
Klagen zu vermeiden bzw. sicherzustellen, dass die geplante Privatisierung der Krankenkas-
sen im sozialrechtlichen Rahmen keinen Verlust des Sonderstatus für Einrichtungen der Da-
seinsfürsorge nach sich ziehen würde (Interview 95). 
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Mitgliedsstaaten zögen häufig eine bilaterale Zusammenarbeit ohne Beteili-
gung der Kommission vor (Interview 56); ein zentrales Thema sei dabei zurzeit 
die Zulassung von bzw. der Zugang zu hochpreisigen Innovationen. Für 
Deutschland mit seinem bereits national großen Markt stelle sich diese Frage 
zwar zunächst weniger dringend als für andere Mitgliedsstaaten, die „sich ge-
genseitig brauchen“, bspw. in Verhandlungen mit Pharma- oder Medizintech-
nikfirmen, denn „nach Malta kommt gar kein Vertreter“ (Interview 56; ähnlich 
Interview 103).50 Dennoch könne eine solche ‚Allianz der Kleinen‘ langfristig 
auch für Deutschland eine Konkurrenz auf dem Markt darstellen, wenngleich 
dies „viele noch nicht wahrhaben“ wollten (Interview 56). 

„Hin und wieder“ treffe sich eine Gruppe deutschsprachiger Länder (neben 
Deutschland bestehend aus Österreich und Luxemburg sowie den Nichtmit-
gliedern Schweiz und Liechtenstein) (Interview 56). Daneben komme es aber 
in vielen Fällen zu themenabhängigen Gruppierungen und einer „parteipoliti-
schen Suche nach Filetstücken“51 (Interview 16), so dass man heute nicht mehr 
von quasi-selbstverständlichen Partnerschaften mit bspw. Schweden, Großbri-
tannien und Frankreich ausgehen könne (Interview 56), die aber nach anderer 
Einschätzung noch immer eine zentrale Rolle spielen, ebenso wie Österreich 
und die Niederlande (Interview 68). Für konkrete Einzelfälle wurden auch au-
ßereuropäische Interload-Partner wie die USA, Australien oder der G7/G20-
Kontext angeführt (Interview 63).  

Neben gezielter Kontaktaufnahme zu einzelnen ausgewählten Mitglieds-
staaten und ggf. Besuchen von Delegationen (Interview 63) spielen auch Ex-
pertennetzwerke eine wichtige Rolle. Hier wurde bspw. erneut auf ESIP, da-
neben aber auch auf Spezialistennetzwerke wie MEDEV (Medicine Evaluation 
Committee; beschäftigt sich mit der Bewertung und Erstattung von Arzneimit-
teln) verwiesen (Interview 59). Ein Befragter schilderte zudem einen interes-
santen Fall grenzüberschreitender Zusammenarbeit von Sozialversicherungs-
träger einerseits und Ministerialbürokratie andererseits: Da beim Thema Me-
dizinprodukte die deutsche GKV häufig näher an der französischen Position 
liege als an der der deutschen Bundesregierung – aufgrund der stärkeren Ori-
entierung an Patientensicherheit gegenüber wirtschaftlichen Interessen –, be-
ziehe sie ihre Informationen in solchen Fällen eher aus dem zuständigen fran-
zösischen denn aus dem eigenen nationalen Ministerium (Interview 59). 

 
50  Bspw. verhandelten die BENELUX-Staaten bereits gemeinsam über Arzneimittelpreise. Bei 

grenzüberschreitenden Pandemien soll zukünftig der Einkauf von Impfstoffen unter den Mit-
gliedsstaaten gemeinsam erfolgen; die Mitgliedsstaaten hätten das ohne die Kommission re-
geln wollen, die nun aber doch als ‘facilitator‘ beteiligt sei. Ähnliche Diskussionen gebe es 
etwa hinsichtlich Laborkapazitäten wie im Fall der Ebola-Epidemie 2014-2016 (Interview 
56). 

51  Dies werde etwa dadurch illustriert, dass das Schweizer Gesundheitssystem den Unionspar-
teien mit Blick auf den Ansatz einer ‚Kopfpauschale‘ als Vorbild gedient habe, das Renten-
system der Schweiz aufgrund seiner Mindest- und Höchstgrenzen dagegen der Linkspartei 
(Interview 16). 
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5.3 Schweden 

Das schwedische Gesundheitssystem ist als steuerfinanziertes öffentliches 
System für die gesamte Bevölkerung konzipiert und wird weitgehend regional 
verwaltet (vgl. MISSOC 2016a; Anell/Glenngård/Merkur 2012: XVf.). Dem-
zufolge werden Sachleistungen im Krankheitsfall überwiegend von den Pro-
vinzialbehörden (landsting), Regionen (regioner) und Gemeinden finanziert; 
Ärzte und Krankenhäuser gehören entweder – und überwiegend, vor allem im 
Krankenhaussektor (vgl. Martinsen/Blomqvist 2009: 303) – dem öffentlichen 
Gesundheitssystem an oder werden als private Vertragsärzte bzw. Kliniken 
nach ausgehandelten Ordnungen honoriert, wobei Patienten das Recht auf freie 
Arztwahl haben (vgl. ebd.). Abweichend vom Prinzip der öffentlichen Finan-
zierung besteht eine Selbstbeteiligung für Patienten sowohl für Arztbesuche 
(SEK 100/11€ bis SEK 300/32 € pro Arztbesuch bzw. SEK 200/21 € bis SEK 
350/37 € bei Fachärzten) als auch für Krankenhausaufenthalte (maximal SEK 
100/11 € pro 24 Stunden). Allerdings sind diese Zuzahlungen auf SEK 
1.100/117 € pro Jahr gedeckelt. Für Arzneimittel müssen alle Kosten bis SEK 
1.100/117 € innerhalb von zwölf Monaten selbst getragen werden, wobei hö-
here Kosten zu einem steigenden Anteil52 erstattet werden (vgl. MISSOC 
2016a). Für Kinder und Jugendliche sowie teilweise Ältere entfallen je nach 
regionaler Regelung die Zuzahlungen bzw. gelten niedrigere Sätze (vgl. ebd.; 
Anell/Glenngård/Merkur 2012: XVII und ausführlich ebd.: 62ff.). Für Zahn-
behandlungen werden sowohl ein jährlicher Zuschuss zu Vorsorgeuntersu-
chungen als auch separate Zuschüsse bei kostenintensiven Behandlungen ge-
währt (vgl. ebd.: 64). 

Geldleistungen im Krankheitsfall dagegen sind beitragsfinanziert – mit 
staatlichen Zuschüssen – im Rahmen eines obligatorischen Versicherungssys-
tems für Arbeitnehmer und Selbstständige.53 Arbeitgeber zahlen 4,85% des 
Einkommens zur Krankenversicherung (sjukförsäkring), Selbstständige zwi-
schen 3,93% bei der Wahl von 90 Karenztagen und 5,32% bei einem Karenz-
tag (vgl. MISSOC 2016a). Die Leistungen untergliedern sich in die Entgelt-
fortzahlung für Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber (sjuklön) und das Kran-
kengeld (sjukpenning). Vom zweiten bis zum 14. Krankheitstag erfolgt eine 
Fortzahlung von 80% des Arbeitslohns durch den Arbeitgeber. Das anschlie-
ßend folgende Krankengeld wird berechnet, indem 97% des bisherigen Ein-
kommens mit dem Faktor 0,8 multipliziert werden, wobei eine 

 
52  Bei Kosten zwischen SEK 1.100/117€ und SEK 2.100/223€ zu 50%, bis SEK 3.900/414€ zu 

75%, bis SEK 5.400/573€ zu 90% und darüber zu 100% (vgl. MISSOC 2016a). 
53  Private Versicherungen spielen in Schweden eine bisher geringe, wenngleich zunehmende 

Rolle. Sie sind ergänzender Natur, werden zumeist von Arbeitgebern getragen und dienen 
bspw. der Vermeidung von Wartezeiten (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 2012: 65). Björnberg 
(2012: 84) verweist auf sinkende Ersatzraten als Verstärker des Trends zu mehr privater Vor-
sorge. 
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Bemessungsgrenze in Höhe des 7,5-Fachen eines Grundbetrags (prisbasbe-
lopp) gilt, die 2016 bei SEK 332.200/35.224 € lag (vgl. MISSOC 2016a).  

Bezugsbedingungen sind eine beschäftigungsbedingte Versicherung sowie 
ein Jahreseinkommen in Höhe von mindestens 24% des Grundbetrags (2016: 
SEK 10.600/1.124 €) (vgl. ebd.). Auf das Krankengeld haben jedoch auch 
Selbstständige sowie registrierte Arbeitslose Anspruch. Sollte kein zum Leis-
tungsbezug berechtigendes Einkommen vorliegen, greifen Sonderregelungen 
(sjukpenning i särskilda fall). Die Leistungen der Krankenversicherung sind 
zeitlich nicht begrenzt, wobei nach einem Jahr eine Kürzung des Leistungsni-
veaus auf 75% einsetzt (sjukpenning på fortsättningsnivå). Bei Vorliegen be-
stimmter definierter Erkrankungen entfällt diese Reduktion jedoch (vgl. ebd.; 
BMAS 2017). 

Trotz relativer Kontinuität auf systemischer Ebene, bspw. einer anhalten-
den Dominanz der Steuerfinanzierung (vgl. Saltman 2015: 197), hat das 
schwedische Gesundheitssystem in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe 
von Veränderungen durchlaufen, wobei Reformen häufig auf lokaler Ebene 
initiiert werden und damit nicht immer ein kohärentes Muster aufweisen (vgl. 
Anell/Glenngård/Merkur 2012: XX). Die bis heute gültige Gesetzesgrundlage 
stammt von 1982 und übertrug den regionalen bzw. lokalen Behörden die Zu-
ständigkeit auch für nicht-stationäre Behandlung, während sie diese für die 
Krankenhausversorgung bereits seit 1928 gehabt hatten (vgl. ebd.: 9 und 20f.; 
Freeman/Moran 2000: 50). Mit den späten 1980er Jahren setzte eine intensive 
Debatte über Kosteneindämmung und Effizienzsteigerungen ein (vgl. A-
nell/Glenngård/Merkur 2012: 21), und auch in den 1990er Jahren blieb Kos-
tensenkung ein zentrales Motiv (vgl. Stamati/Baeten 2015: 197). Auch auf 
struktureller Ebene kam es zu einem – wenn auch begrenzten – Wandel. In den 
frühen 1990er Jahren setzten etliche Provinzialbehörden (einige nur zeitweise) 
auf eine Trennung von Finanzierung und Bereitstellung von Gesundheits-
dienstleistungen:  
“several county councils introduced some form of internal purchaser-provider split model, 
whereby the traditional system of fixed annual allocations to hospitals and primary care ser-
vices was, to some extent, abandoned. Instead, payment was made according to the volume 
of activities. […] some county councils returned to traditional models of planning and con-
trol during the mid 1990s, whereas others continued with separate purchasing organizations. 
Different models are thus in operation in different county councils.” (Anell/Glenngård/ Mer-
kur 2012: 60f.; vgl. auch Saltman 2015: 201)54 

Weitere Neuerungen betrafen die Übertragung von Zuständigkeiten in Einzel-
bereichen wie psychischen Erkrankungen an die Gemeindeebene im Zuge der 
sog. ADEL-Reform von 1992 (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 2012: 23; 

 
54  Ähnlich erging es der 1991 eingeführten Regelung zur freien Wahl eines Hausarztes (hus-

läkare) innerhalb der öffentlichen Gesundheitszentren, die bis 1994 in den meisten Bezirken 
vorerst wieder abgeschafft wurde (vgl. Saltman 2015: 205) und erst seit 2007/08 praktisch 
flächendeckend Anwendung findet (s. u.). 
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Saltman 2015: 198). Zudem wurden infolge der Wirtschaftskrise der 1990er 
Jahre Einsparungen nötig, die vor allem im Krankenhaussektor zu Buche 
schlugen, weshalb ein Ausbau der nichtstationären Versorgung (primary care) 
erforderlich wurde, wozu die schwedische Regierung im Jahr 2000 einen nati-
onalen Aktionsplan vorlegte. Im Zuge dessen stieg die Anzahl privater Anbie-
ter in diesem Bereich, wenngleich die Mehrzahl der Gesundheitszentren in öf-
fentlicher Hand verbleibt (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 2012: XX; Saltman 
2015: 198).55 Zugleich sollte so die Wahlfreiheit für Patienten erhöht werden 
(vgl. Stamati/Baeten 2015: 197). Seit der sog. Vårdval-Reform von 2007 kön-
nen diese frei zwischen öffentlichen und privaten Anbietern wählen (vgl. Sal-
tman 2015: 198); seit 2010 ist die freie Arztwahl ebenso gesetzlich festge-
schrieben wie das Recht auf Niederlassungsfreiheit privater Anbieter, die Ver-
träge mit den zuständigen Behörden abschließen. Die weitgehende geographi-
sche Zuordnung von Anbietern zur Bevölkerung wurde damit formal aufgege-
ben (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 2012: 24). Insgesamt gewannen der Wett-
bewerbsgedanke und private Alternativen an Bedeutung, wenngleich der öf-
fentliche Charakter des schwedischen Gesundheitssystems nicht grundsätzlich 
infrage gestellt wurde und sich nur langsam eine diversere Eigentümer- und 
Managementstruktur bei Krankenhäusern und primary care herausbildet (vgl. 
Hort 2014: 52; Saltman 2015: 198ff.). 

Im Jahr 2003 beschloss die schwedische Regierung elf nationale gesund-
heitspolitische Ziele, die für alle regionalen und lokalen Akteure Leitlinien bil-
den sollten (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 2012: XIX).56 Diese umfassten u. a. 
Gesundheit am Arbeitsplatz, einen starken Präventionsgedanken und den 
Kampf gegen (Alltags-) Drogen, aber auch bspw. soziale und ökonomische 
Bedingungen für Gesundheit, Umweltbedingungen und gesellschaftliche Par-
tizipation (vgl. Swedish National Institute of Public Health 2011). Einen wei-
teren Reformschwerpunkt bildete der Abbau von Wartezeiten. 2005 wurde 
eine entsprechende Garantie (vårdgaranti) eingeführt und 2010 gesetzlich nie-
dergelegt, die Patienten nach der Formel 0-7-90-90 das Recht auf sofortigen 
Kontakt mit dem Gesundheitssystem, einen Termin bei einem Allgemeinme-
diziner innerhalb von sieben und bei einem Spezialisten innerhalb von 90 Ta-
gen sowie eine Behandlung innerhalb von weiteren 90 Tagen nach der Diag-
nose einräumt (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 2012: XIX). Seit 2008 erhalten 
Provinzialbehörden, die die nationalen Wartezeiten-Ziele erreichen, eine 

 
55  Auch bzgl. der Öffnung für private Anbieter unterscheiden sich die Regionen markant: Wäh-

rend diese im Krankenhausbereich praktisch keine Rolle spielen, sind ca. 2/3 der Anbieter 
von primary care in Stockholm privat, in anderen Regionen dagegen nur 10% (Interview 88). 

56  Zugleich empfahl eine Expertenkommission (Ansvarskommittee) im Jahr 2007 die Zusam-
menlegung der damals 21 separaten Bezirke zu sechs bis acht Regionen, wobei eine solche 
Zusammenlegung nicht erzwungen, sondern eine freiwillige Umsetzung angestrebt wird. 
Dazu veröffentlicht das nationale Gesundheitsministerium unter anderem Performanzdaten 
der einzelnen Bezirke und bietet finanzielle Anreize für gemeinsame Angebote bei speziali-
sierten Behandlungen (vgl. Saltman 2015: 198f.).  
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Bonuszahlung. Zeitgleich wurde das oben angesprochene Zuschusssystem bei 
kostenintensiven Zahnbehandlungen eingeführt (vgl. Anell/Glenngård/Merkur 
2012: 105f.). Eine wesentliche Neuerung im selben Jahr betraf die zeitliche 
Ausdehnung der Krankenversicherungsleistungen. Vor dem Hintergrund der 
Wahrnehmung einer “sick leave culture“ (Björnberg 2012: 76), insbesondere 
in Bezug auf den Langzeitbezug solcher Leistungen, sollte die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz beschleunigt werden, vor allem dadurch, dass bei längerer 
Krankheit die Kompensationsrate an die Arbeitsfähigkeit geknüpft und eine 
‚Rehabilitationskette‘ in Gang gesetzt wird (vgl. ebd.: 78). 

Die Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise blieb ohne größere Aus-
wirkungen auf die schwedische Gesundheitspolitik. “Its NHS did not experi-
ence major reform pressures, other than a revamped debate on regional health 
inequalities.” (Stamati/Baeten 2015: 197) Allerdings wurden in dieser Phase 
(2012-13) aufgrund steigender Ausgaben Steuererhöhungen vorgenommen 
(vgl. ebd.: 200).57  

Dem schwedischen Gesundheitssystem wird von Experten in aller Regel 
ein gutes Zeugnis ausgestellt. So findet es sich bei einer Vielzahl von Indika-
toren im Vergleich von 34 OECD-Staaten im Vorderfeld (vgl. OECD 2015: 
23ff.); insbesondere werden der universelle Zugang zu Gesundheitsleistungen 
bei gleichzeitig moderaten Ausgaben (vgl. Verspohl 2010), eine hohe Lebens-
erwartung, gute Werte bei verschiedenen krankheitsorientierten Indikatoren 
sowie die Qualität der Behandlung hervorgehoben (vgl. Anell/Glenngård/Mer-
kur 2012: XXI und ausführlich 121ff.). Auch spiegeln Umfragen regelmäßig 
eine hohe Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem in der Bevölkerung wider 
(vgl. Saltman 2015: 212). Kritisch diskutiert werden dagegen bereits seit Län-
gerem die Wartezeitenproblematik, in der jüngeren Vergangenheit regionale 
Ungleichheiten aufgrund des dezentralen Systems (vgl. Stamati/Baeten 2015: 
196) sowie soziale Disparitäten wie bspw. die ungleiche Verteilung von 
Krankheitsrisiken (vgl. Folkhälsomyndigheten 2016: 42ff.). 

5.3.1 Download 

Die positive Bewertung des schwedischen Gesundheitssystems erstreckt sich 
auch auf die drei OMK-Ziele für den Bereich Gesundheit und Langzeitpflege. 
So hält Verspohl (2010) fest, Schweden sei „das einzige Land, das universellen 
Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen mit niedrigen Ausgaben 
kombiniert.“ Dementsprechend wenig ergiebig fällt die Auswertung der 
OMK-Berichte bezüglich möglicher Reformnotwendigkeiten aus – mit weni-
gen Ausnahmen: Zum einen thematisiert die Kommission wiederholt das hohe 

 
57  Hort (2014: 62) verweist süffisant darauf, dass auch eine in der Krise der frühen 1990er Jahre 

eingeführte Sondersteuer “known as the temporary austerity tax (which is still in force as of 
2013)“ nicht wieder abgeschafft wurde. 
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Niveau von Krankmeldungen und Langzeiterkrankungen, etwa im Joint Re-
port 2004: “halt and reverse the development of sick leaves and […] reintegrate 
the long-term sick into the labour market” (Europäische Kommission 2004a: 
210). Hier solle durch eine Neujustierung der Kompensationssysteme und bes-
sere Reintegration in den Arbeitsmarkt Abhilfe geschaffen werden:  
“put further emphasis on transitions from sickness-related schemes, including the high stock 
of people already in sickness- and activity schemes, into the labour market. To continue to 
address early exit from the labour market through sick leave and disability pensions” (Eu-
ropäische Kommission 2007a: 397f.). 

Zudem mahnt der Bericht, sich abzeichnenden negativen Entwicklungen bzgl. 
des gesamtgesellschaftlichen Gesundheitszustands schnell entgegenzuwirken, 
nicht zuletzt um zukünftige Mehrausgaben zu vermeiden (vgl. ebd.). Die 
schwedische Regierung teilt diese Einschätzung weitgehend und hebt zunächst 
Schwedens gute gesundheitspolitische Bilanz hervor, sieht jedoch weiteren 
Handlungsbedarf:  
“International comparisons show that Swedish health care is well placed in relation to other 
countries and that Sweden achieves better results than other countries for instance with re-
gard to average life expectancy, infant mortality and cancer survival. […] There is, however, 
scope for improvement with regard to accessibility and patients’ freedom of choice of care 
provider” (Regeringskansliet 2008: 57). 

Die nationalen Gesundheitsziele werden insgesamt als vollständig kongruent 
mit europäischen Prioritäten präsentiert: “The population shall be offered 
needs-oriented, accessible and efficient care of high quality, which also corre-
late[s] with the common objectives within the EU (accessibility, quality and 
sustainability)” (ebd.: 59). Konkret greift der Bericht den Kritikpunkt des ho-
hen Langzeitkrankenstandes auf und verweist auf eine nunmehr implemen-
tierte ‚Rehabilitationskette’ (ebd.: 27f.). Weiterhin verweist die schwedische 
Regierung auf die seit 2005 bestehende Behandlungsgarantie, bei deren Um-
setzung allerdings noch einige Defizite bestünden, auf Maßnahmen zur Erhö-
hung der Patientenwahlfreiheit durch Niederlassungsfreiheit für Anbieter und 
auf eine räumliche Konzentration hochspezialisierter Behandlungen mit posi-
tiven Konsequenzen für Qualität und Ausgabenbelastung (vgl. ebd. 59ff.). 
Aufgrund der großen Übereinstimmungen in den Zielsetzungen und der weit-
gehend positiven Bewertung des schwedischen Gesundheitssystems liegt ein 
OMK-Einfluss an dieser Stelle nicht nahe. Ein Befragter sagte, er kenne kein 
Beispiel dafür, dass sich aufgrund der OMK nachweislich irgendetwas geän-
dert habe, allenfalls könne es gewisse – nicht weiter ausgeführte – Inspiratio-
nen in Detailfragen gegeben haben (Interview 88). Zudem habe die Bedeutung 
der OMK/G massiv abgenommen: “no one talks about it anymore“ (Interview 
88). Dennoch ging aus einem weiteren Hintergrundgespräch hervor, dass die 
Evaluationen im OMK-Kontext aus schwedischer Perspektive geschätzt 
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würden, insbesondere da sie häufig bereits im nationalen Kontext identifizierte 
Punkte beträfen und verstärkten (Interview 93). 

Während nach Hort (2014: 52) “cost containment […] a major priority” des 
schwedischen Gesundheitssystems war und ist, bemerken Freeman/Moran 
(2000: 48) selbst für die Krise der frühen 1990er Jahre: “The economic incen-
tive to reform was undoubtedly significant, but the authority of the centre was 
insufficient to change the rules of the institutional game.” Ein europäischer 
haushaltspolitischer Einfluss auf das schwedische Gesundheitssystem lässt 
sich dagegen kaum behaupten. So konstatieren Stamati/Baeten (2015: 210) in 
ihrer Analyse zwar einen markanten Transfer staatlicher Autorität an Markt-
mechanismen im Einklang mit europäischen Trends, stellen aber zugleich fest, 
es lägen “lower domestic and supranational pressures for cost containment, 
which reflects their non-membership of the Eurozone” (ebd.) vor. In den Do-
kumenten des Konvergenzprogramms spiegelt sich dies durch eine weitge-
hende Absenz des Gesundheitssystems mit Ausnahme vereinzelter Mahnun-
gen bzgl. der projizierten Gesundheitsausgaben: “the increase of health care 
expenditure […] foreseen in the projections needs to be adressed“ (Europäi-
sche Kommission 2004c; Rat der EU 2004a), insbesondere mit Blick auf die 
Ausgaben im Bereich des Krankengeldes. Für eine geringe Relevanz haus-
haltspolitischer Instrumente spricht auch, dass Schweden in den Jahren 2011-
2016 keine einzige Empfehlung mit gesundheitspolitischem Bezug erhalten 
hat (vgl. Földes 2016: 302; Stamati/Baeten 2015: 187; Interview 88) und dass 
die öffentlichen Gesundheitsausgaben zwar pro Kopf etwas über dem EU-
Durchschnitt liegen, aber die Projektionen einen weit unterdurchschnittlichen 
Anstieg in den nächsten Jahrzehnten ergeben (vgl. Europäische Kommission 
2016e: 256).  

In den Nationalen Reformprogrammen wird dieser Bereich ebenfalls kurz 
abgehandelt; so bekundet der Bericht von 2011 nur abstrakt das Bekenntnis 
der schwedischen Regierung zu europäischen Zielen: “improving quality, ac-
cessibility and freedom of choice in health and elderly care” (Regeringskans-
liet 2011: 17). Demgegenüber verweist das NRP 2012 etwas konkreter auf die 
Neuregelung des Leistungsniveaus in der Krankenversicherung: “The com-
pensation profile within the sickness insurance system will be designed such 
that incentives to return to work gradually increase.” (Regeringskansliet 2012: 
18f.) Dieser Ansatz steht allerdings im Einklang mit der generellen Work-first-
Linie der schwedischen Regierung und greift mit dem hohen Langzeitkranken-
stand ein länger bekanntes und innenpolitisch präsentes Thema auf und kann 
insofern kaum auf einen europäischen Impuls zurückgeführt werden. Ähnli-
ches gilt für die angestrebte Verkürzung von Wartezeiten (vgl. ebd.: 29). Diese 
Themen “are an issue in Sweden anyway“ (Interview 88), die CSR hätten die 
Debatten nicht verändert. Zudem zeige ihre ständige Wiederholung in anderen 
Bereichen letztlich ihre Wirkungslosigkeit (Interview 88). Weitere in einem 
Hintergrundgespräch genannte Argumente gegen eine unter dem Einfluss von 
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haushaltspolitischen Instrumenten gewandelte Logik betreffen noch einmal die 
Abwesenheit entsprechender CSR für Schweden sowie die bereits zuvor gut 
entwickelte nationale Koordination, aufgrund derer die Behandlung von Ge-
sundheitsthemen in unterschiedlichen Ausschüssen aus schwedischer Sicht 
weniger ein Problem darstelle als für einige andere Mitgliedsstaaten (Interview 
93). 

Ein Anpassungsdruck ergab sich dagegen ganz deutlich aufgrund europäi-
schen Rechts. Zum einen sind hier Einflüsse aus Nicht-Gesundheitsbereichen 
wie die Arbeitszeitrichtlinie, das europäische Vergaberecht, Regelungen zu 
Medizintechnik usw. zu nennen, unter denen insbesondere erstere als wichtig 
bewertet wird (Interview 88). Zum anderen betrifft dies Anpassungen in Bezug 
auf die europäischen Patientenmobilitätsregelungen. Bernitz (2007: 3) ver-
weist auf eine verbreitete Unkenntnis und Ablehnung einer europäischen Di-
mension der Gesundheitspolitik bis zum Jahr 2004: 
“health care was commonly believed in Sweden to be an area mainly excluded from EU-
cooperation. Sweden adopted a ‘wait-and-see policy’. Few patients and health professionals 
knew about the individual’s right to seek health care in another EU-country.”  

Martinsen/Blomqvist (2009: 304) führen einen plausiblen weiteren Grund an: 
“Nordic systems are quite distinct from the kind of insurance-based system 
[…] that the ECJ seems to have had in mind in most of its rulings“. Graduell 
geändert habe sich dies erst mit drei Verfahren vor dem obersten schwedischen 
Verwaltungsgericht um die Erstattung von Nicht-Notfall-Behandlungen in an-
deren Mitgliedsstaaten (darunter Zahnbehandlung und Krebstherapie in 
Deutschland bzw. Frankreich) durch das nationale Krankenversicherungssys-
tem, in denen das Gericht Gesundheit verstand “as a service subject to free 
movement in the internal market in accordance with previous rulings of the 
European Court of Justice“ (Bernitz 2007: 3). Die zu diesem Zeitpunkt fehlen-
den Regeln bzgl. evtl. Vorab-Autorisierung bzw. Kostenerstattung mussten in 
der Folgezeit vom schwedischen Gesetzgeber nachgeholt und das Informati-
onsangebot für Patienten verbessert werden. Wenngleich Bernitz 2007 noch 
festhielt: “little seems to have been done by way of publicity to make the gen-
eral public aware of their rights to public health service abroad. Also among 
the medical profession, there seems to be a great lack of knowledge” (ebd.: 4), 
ist seit den frühen 2000er Jahren Patientenmobilität insbesondere für Zahnbe-
handlungen ein durchaus relevantes Thema geworden.58 “[G]oing to other EU 

 
58  Erstmals im Jahr 2004 in Form eines Urteils des obersten Verwaltungsgerichts (Regerings-

rätten), das auf Grundlage der einschlägigen EuGH-Urteile die Ablehnung der Erstattung für 
eine Behandlung in Deutschland für unzulässig erklärte und zugleich festhielt, dass das 
schwedische Gesundheitssystem “did not have a satisfactory procedure for applying for 
health care abroad on the part of individual patients and, technically, no legal demand to seek 
prior authorization for care abroad“ (Martinsen/Blomqvist 2009: 306). Das Urteil sorgte un-
ter den lokalen Gesundheitsbehörden für erhebliche Irritationen, so dass das zuständige 
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member states for dental checkups has become an alternative, particularly for 
those living near the Swedish ports of the Baltic Sea in the vicinity of Estonia 
and Poland, where the fees for dental treatment are considerably lower.” (Hort 
2014: 51) Ein Befragter nennt dagegen für diese Phase primär die Inanspruch-
nahme von Behandlungen in Finnland im unmittelbaren und teils schwedisch-
sprachigen Grenzgebiet (Interview 88) und für die jüngere Vergangenheit ei-
nen interessanten Spezialfall: Heute entfielen 2/3 der Kosten für geplante Aus-
landsbehandlungen auf eine einzige Spezialklinik in Dänemark (Hidros Hol-
dings AB), die von einem Schweden betrieben werde, der quasi geschickt mit 
den europäischen Regeln spiele, da auf diese Weise Patienten aus ganz Schwe-
den und von anderswo ‚angelockt‘ würden, was attraktiver sei, als einen Ver-
trag mit dem schwedischen Staat auszuhandeln, der wiederum versuche, sich 
dagegen durch Begrenzungen der erstattungsfähigen Behandlungen juristisch 
zu wehren (Interview 88). 

Im Zusammenhang mit den Mobilitätsregelungen lässt sich auch die wach-
sende Bedeutung von Patientenrechten im Allgemeinen (vgl. Martin-
sen/Blomqvist 2009: 304) bzw. konkreter die Einführung der nationalen War-
tezeiten-Garantie 2005 als “a measure addressing the threats the ECJ case law 
with regard to ‘undue delay‘ could represent for the Swedish system“ (Bae-
ten/Vanhercke/Coucheir 2010: 23) betrachten, da nach Ansicht des EuGH eine 
auch stationäre Behandlung in anderen Mitgliedsstaaten immer erstattungsfä-
hig ist, wenn eine übermäßige Verzögerung der Behandlung im Inland auftritt 
(vgl. Abschnitt 5.1). Mit diesen Entwicklungen ging nach Einschätzung von 
Martinsen/Blomqvist (2009: 307) nicht nur eine erhöhte Sichtbarkeit und dar-
aus resultierende Bearbeitung gewisser Schwächen beim Kriterium der Zu-
gänglichkeit einher, sondern zugleich eine merkliche Stärkung der nationalen 
Ebene im traditionell dezentralen schwedischen Gesundheitssystem (vgl. ebd.: 
305). Vermutet werden kann hier eine gewisse bypass-Nutzung durch natio-
nale Akteure in dem Sinne, dass das zuständige Ministerium mit dem ‚EuGH-
Argument‘ zögerliche regionale Behörden unter Druck setzen konnte (vgl. 
ebd.: 307f.) Dagegen sieht ein Befragter die verstärkte Betonung von Patien-
tenrechten nicht unbedingt als europäischen Einfluss: “it would have been a 
big issue anyway“, insbesondere das Thema Zugang/Wartezeiten sei bereits 
länger auf der Agenda gewesen (Interview 88). Eine beobachtbare Folge sei 
aber das Einklagen von Auslandsbehandlungen, während es ansonsten bei Un-
zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem unüblich und nicht vorgesehen sei, 
dass Patienten klagen (Interview 88). 

Insgesamt läss sich mit einigen Ausnahmen (Langzeit-Krankenstand und 
insbesondere Mobilitätsregelungen) festhalten, dass die schwedische Gesund-
heitspolitik von weitgehender Kontinuität geprägt ist, die Reformen einen 
“slow and deliberate character” (Saltman 2015: 210) aufweisen und keine 

 
Ministerium eine Expertenkommission einsetzte, die im Jahr 2006 einen entsprechenden Re-
port einschließlich eines Gesetzesvorschlags vorlegte (vgl. ebd.: 307). 
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überzeugenden Hinweise auf ein erhöhtes Maß an Europäisierung vorliegen.59 
Plausible Begründungen stellen “Sweden’s lack of immediate financial diffi-
culties in funding the present structures, […] the ideological configuration of 
existing political alliances and coalitions, and […] the general level of overall 
satisfaction with health service delivery” (Saltman 2015: 212) dar. 

5.3.2 Upload 

Grundsätzlich steht die Abwehr eines Kompetenzzuwachses der europäischen 
Ebene im Mittelpunkt schwedischer Upload-Bemühungen, quasi parallel zur 
innerstaatlichen Abwehr von Verschiebungen in Richtung der gesamtstaatli-
chen Ebene durch die Regionen (Interview 88). Punktuelle Ambitionen, die 
europäische Gesundheitspolitik in einem gestaltenden Sinne zu beeinflussen, 
finden sich im schwedischen Fall aber sowohl in der Forschungsliteratur als 
auch explizit in Regierungsdokumenten. Diese Kombination aus grundsätzli-
cher Betonung nationaler Zuständigkeit und aktivem Engagement in Einzel-
fragen formuliert die schwedische Regierung programmatisch wie folgt: „Ge-
sundheit und Gesundheitsversorgung sind hauptsächlich eine nationale Kom-
petenz, aber es gibt einen Mehrwert, in gewissen Bereichen innerhalb der EU 
zusammenzuarbeiten“ (Regeringskansliet 2016a, eigene Übersetzung). So war 
etwa bzgl. der Patientenmobilität die seit 2006 amtierende konservative schwe-
dische Regierung “one of those most in favour“ (Interview 88), da diese quasi 
eine europäische Fortsetzung ihrer landesinternen Wahlfreiheits-Ideen gewe-
sen sei: “a European dimension of what they were doing at home“ (Interview 
88), und habe sich auch – vorerst vergeblich – um eine Entscheidung unter der 
schwedischen Ratspräsidentschaft 2009 bemüht (Interview 88). 

Weiter identifiziert Örnberg (2008) einen Versuch Schwedens, in Zusam-
menarbeit mit den Regierungen der anderen nordischen Staaten gesundheitli-
che Gefahren des Alkoholkonsums stärker auf der europäischen Agenda zu 
verankern, was allerdings von der Kommission und den anderen Mitglieds-
staaten vorerst nicht dezidiert aufgegriffen worden sei (vgl. Kettunen/Wolff 
2010: 145f.), aber auf der schwedischen Agenda bleibt (vgl. Regeringskansliet 
2016a). Auch in einem Hintergrundgespräch wurde dieses Anliegen explizit 
thematisiert und Schwedens kontinuierliches Engagement seit der eigenen 
Ratspräsidentschaft im Jahr 2001 hervorgehoben (Interview 93). Einen weite-
ren Schwerpunkt bildet E-health, wo Schweden als Vorreiter entsprechender 
Angebote ein Projekt zur Schaffung einer Servicedatei für Patienten und zur 
elektronischen Übermittlung von Rezepten (ePresciptions) unter den Mit-
gliedsstaaten koordiniert (Regeringskansliet 2008: 58), was von der 

 
59  Dafür spricht auch, dass auf eine Mailanfrage im Gesundheits- und Sozialministerium die 

Antwort erfolgte, man habe über diese Fragen nicht den notwendigen Gesamtüberblick. 
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Europäischen Kommission auch aufgegriffen wurde (vgl. Kierkegaard 
2013).60 Ein Befragter sprach zudem das European Reference Network an, im 
Rahmen dessen Schweden an 21 von 24 Netzwerken zum Informationsaus-
tausch zu seltenen Krankheiten beteiligt ist (Interview 88). 

Mit Blick auf nutzbare Upload-Kanäle wurden ein Brüsseler Büro der 
schwedischen Kommunen und Regionen (SALAR/SKL) als ‚Frühwarnein-
heit‘ und zur Information über die Position anderer Mitgliedsstaaten, allerdings 
nicht zur direkten Beeinflussung europäischer Politik genannt, die dann primär 
über die nationale Regierung, zum Teil auch über schwedische Abgeordnete 
im Europäischen Parlament erfolge, während mit Blick auf die Kommission 
noch Ausbaupotential bestehe: “We could be better in having early contacts 
with the Commission” (Interview 88). Weiterhin ging aus einem Hintergrund-
gespräch hervor, dass bei verschiedenen Einzelthemen wie etwa Alkohol oder 
Antibiotika-Resistenzen erhebliche Bemühungen stattfinden, Koalitionen mit 
anderen Mitgliedsstaaten zu bilden, wofür sowohl bereits ‚gleichgesinnte‘ als 
auch zunächst skeptische Mitgliedsstaaten angesprochen und Veranstaltungen 
durchgeführt würden (Interview 93). Die Regierung bitte zudem z. B. bei Vor-
liegen einer Kommissionsinitiative die Stakeholder auf nationaler Ebene im 
Zuge eines Konsultationsprozesses um eine Stellungnahme in kurzer Frist (In-
terview 88). 

5.3.3 Interload 

Marmor/Freeman/Okma (2005) diskutieren die in der Literatur ansonsten 
praktisch völlig absente Frage evtl. Interload-Prozesse (wenngleich nicht unter 
diesem Stichwort) mit Blick auf Schweden dahingehend, dass Schweden auch 
in diesem Feld eher durch andere EU-Mitgliedsstaaten, konkret Deutschland 
und die Niederlande, sowie Staaten außerhalb der EU, insbesondere Kanada, 
konsultiert worden sei, als es selbst andere konsultiert oder mit ihnen ‚proak-
tiv‘ kooperiert hätte. Eine zentrale Rolle spielt – wie auch in den anderen be-
trachteten Feldern – die Kooperation mit den übrigen nordischen Staaten, u. a. 
im Rahmen des Nordischen Rates, der über einen eigenen Ministerrat für Ge-
sundheit und Soziales verfügt. In diesem Rahmen gibt es bspw. Arbeitsgrup-
pen für Sozialversicherungsfragen oder öffentliche Gesundheit/Prävention, 
eine enge Kooperation bei der Erstellung gemeinsamer Statistiken (bspw. NO-
MESKO und NOSOSCO) und Gruppen für Einzelthemen wie E-health, Anti-
biotika-Resistenz, seltene Krankheiten etc. (vgl. Nordisk Ministerråd for 
Social- og Helsepolitik 2017). Allerdings finde die nordische Kooperation zu-
nehmend im europäischen Rahmen statt, während der Nordische Rat 

 
60  Weiterhin hatte sich Schweden – letztlich erfolglos – im Kontext des Brexit um einen Umzug 

der European Medicines Agency nach Stockholm bemüht (vgl. Regeringen 2016; Interviews 
88, 103). 
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insbesondere wichtig war, als nur Dänemark Mitglied der Europäischen Union 
war (Interview 88). Auch in einem weiteren Hintergrundgespräch wurden die 
nordischen und häufig auch die baltischen Staaten als ‚quasi gesetzte‘ Koope-
rationspartner genannt, während die sonstigen Konstellationen wechselten (In-
terview 93). Neben den nordischen Nachbarn seien Deutschland und Großbri-
tannien häufige Austauschpartner; generell sei diese Frage themenspezifisch 
und nicht von Systemfragen abhängig: “where you look for friends doesn’t 
depend on their systems“ (Interview 88). Eine Ausnahme stelle hier die Ko-
operation über den CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 
dar, da Gesundheit in den meisten Mitgliedsstaaten kein regionales Thema sei, 
so dass an dieser Stelle Systemähnlichkeit doch ein Auswahlkriterium darstelle 
(Interview 88).  

5.4 Großbritannien 

Großbritannien weist ein Nationales Gesundheitssystem (NHS) auf, das sich 
durch eine sehr weitgehende Finanzierung durch Steuern sowie die zentrale 
Rolle staatlicher Leistungserbringer auszeichnet. Der Zugang zu staatlichen 
Gesundheitsleistungen wird als Staatsbürgerrecht definiert (vgl. Dallinger 
2016: 168) und Sachleistungen zu einem geringen Teil aus Beiträgen, ansons-
ten aus Steuermitteln finanziert (vgl. Boyle 2011: 21f.). Eine Zuzahlungs-
pflicht besteht bei NHS-Leistungen nicht, mit Ausnahme einer Selbstbeteili-
gung für Medikamente sowie für zahnärztliche Leistungen, für die drei unter-
schiedliche Standardsätze – je nach Art der Behandlung – vorgesehen sind 
(vgl. BMAS 2016). 61  

Die Geldleistungen62 gliedern sich in ein vom Arbeitgeber gezahltes ge-
setzliches Krankengeld (Statutory Sick Pay) für Arbeitnehmer, das im An-
schluss an drei Karenztage für max. 28 Wochen gezahlt wird, und eine Leis-
tung bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit (Short-term Incapacity Benefit), 
die ein obligatorisches Sozialversicherungssystem für Arbeitnehmer und 
Selbstständige darstellt. In beide Leistungen fließen Einnahmen aus einem ein-
kommensabhängigen Globalbeitrag zur sozialen Sicherung (National Insu-
rance Contribution) ein, der für Arbeitnehmer bei 12% (bei Vorliegen 

 
61  Für Medikamente ist eine Selbstbeteiligung von £ 8,05 (€ 10) je verordnetem Medikament 

vorgesehen. Die Sätze bei zahnärztlichen Leistungen betragen mit Stand 2016 £ 18,50 / 23 €, 
£ 50,50 / 63 € und £ 219 / 274 €. In beiden Fällen ausgenommen sind allerdings u. a. Schwan-
gere, Jugendliche unter 18 Jahren und Bezieher von Arbeitslosenhilfe; für Personen mit ge-
ringem Einkommen wird ein Zuschuss gewährt (vgl. BMAS 2016). 

62  Die hier zitierten Angaben des BMAS (2016) beziehen sich ausschließlich auf England, da 
die übrigen Landesteile (Schottland, Wales, Nordirland) selbst über Kompetenzen für das 
Gesundheitssystem verfügen.  
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anerkannter betrieblicher Altersvorsorgesysteme: 10,6%) auf Einkommen 
zwischen £ 153 (191 €) und £ 805 (1.007 €) pro Woche und 2% für darüber 
hinausgehende Beträge liegt. Der Arbeitgeberanteil liegt bei 13,8% (mit einer 
analogen Reduktion um 3,4% bei anerkannter betrieblicher Altersvorsorge) 
des wöchentlichen Einkommes ab £ 153. Bei ungewöhnlich hohem Kranken-
stand kann ein staatlicher Zuschuss zum Krankengeld geleistet werden (vgl. 
BMAS 2016). Statutory Sick Pay können nur Arbeitnehmer beziehen, deren 
Einkünfte vor Eintreten des Krankheitsfalls mindestens der unteren Beitrags-
grenze entsprochen haben. Die Leistungshöhe beträgt £88.45 pro Woche (vgl. 
British Government 2016). Nach Ende des Krankengeldbezugs können Arbeit-
nehmer für die verbleibende Zeit der 52 maximal möglichen Bezugswochen 
bei Erfüllung der Voraussetzungen den Short-term Incapacity Benefit beziehen 
(vgl. BMAS 2016). Dafür müssen in einem der drei zurückliegenden Steuer-
jahre ausreichende Beiträge geleistet und für in der Regel die zwei vorange-
henden Jahre entrichtet oder angerechnet worden sein (vgl. ebd.). Die Leistun-
gen sind in zwei Stufen gestaffelt: Der untere Satz beträgt £ 78,50 (98 €) pro 
Woche und wird in den ersten 28 Wochen gezahlt, anschließend der höhere 
von £ 92,95 (116 €) (vgl. ebd.). Ab dem gesetzlichen Rentenalter erhöhen sich 
die Sätze jeweils um ca. £ 20 (unterer) bzw. £ 10 (oberer). Die Unfähigkeit zur 
Ausübung der Beschäftigung wird in der Regel durch den Hausarzt festgestellt. 
Nach 28 Wochen wird darüber hinaus die generelle Erwerbsfähigkeit überprüft 
und bei Nicht-Vorliegen ggf. nach Ablauf von 52 Wochen eine Geldleistung 
bei dauernder Arbeitsunfähigkeit (Long-term Incapacity Benefit) bzw. eine 
Beschäftigungs- und Unterstützungsbeihilfe (Employment and Support Allo-
wance) gewährt (vgl. ebd.).  

Seit seiner Gründung 1948 hat der NHS eine ganze Reihe von Reformen 
erfahren, die im Folgenden mit Schwerpunkt auf die für die Analyse zentrale 
Zeit ab Mitte der 1990er Jahre zusammengefasst werden. In den Folgejahren 
nach der Gründung standen zunächst organisatorische Verbesserungen im Mit-
telpunkt, etwa der Ausbau der Krankenhausversorgung, eine bessere Verzah-
nung der damaligen Dreiteilung des NHS (Krankenhäuser, Allgemeinmedizi-
ner und lokale Gesundheitsbehörden) und die Reorganisation in ‘regional and 
area health authorities‘ (vgl. NHS 2016; Boyle 2011: 26f.). Der Schwerpunkt 
der Reformen, etwa des NHS Reorganisation Act von 1973, lag auf Dezentra-
lisierung und der Stärkung von “business-style management practices“ (Doet-
ter/Götze 2012: 165). In den 1980er Jahren konstatierten der sog. Black Report 
und der Whitehead Report anhaltende Ungleichheiten in der Gesundheitsver-
sorgung (vgl. NHS 2016), zudem wurden die sog. Area Health Authorities 
1982 abgeschafft, mit dem White Paper ’Promoting better health‘ von 1987 u. 
a. mehr Wahlmöglichkeiten für Patienten anvisiert und auf Grundlage des 
Strategiepapiers ’Working for patients‘ sowie des National Health Service and 
Community Care Act von 1990 de facto ein interner, staatlich finanzierter 
Markt geschaffen (vgl. ebd.; Le Grand/Mossialos/Long 2007: 45; Boyle 2011: 
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27; Mitton 2008: 271): “The market splits health authorities (which commis-
sion care for their local population) from hospital trusts (which compete to 
provide care)“ (Guardian 2010; vgl. Saltman 2015: 202; Doetter/Götze 2012: 
166). Diese Phase der intensiven Reformtätigkeit führen Freeman/Moran 
(2000: 47) auf die komfortable Regierungsmehrheit im Parlament, den persön-
lichen Einsatz der Premierministerin für marktschaffende Maßnahmen und 
sichtbare Defizite des NHS, bspw. in Form von Wartezeiten, zurück. 1994 
schließlich wurde die Anzahl regionaler Gesundheitsbehörden auf nunmehr 
acht reduziert (vgl. Nuffieldtrust 2016).  

Unter New Labour ab 1997 wurden die Reformen der konservativen Vor-
gängerregierung partiell zurückgenommen und der NHS erheblichen Verände-
rungen unterzogen (vgl. Boyle 2011: XXVI und 347). So wurde unter dem 
Schlagwort des ‘new NHS‘ (Department of Health 1997) der interne Markt mit 
einem stärkeren Kontrollregime mit expliziten Zielmargen und staatlichem 
Management versehen und Qualitätsverbesserungen einschließlich höherer 
staatlicher Investitionen angestrebt (vgl. Doetter/Götze 2012: 167); allerdings 
erfolgte in den Folgejahren wieder eine stärkere Rückkehr zu Marktmechanis-
men – sowie insgesamt eine erhebliche Ausgabenerhöhung (vgl. Le 
Grand/Mossialos/Long 2007: 45). Es folgten im Zuge des auf zehn Jahre aus-
gelegten NHS-Plans von 2000 (Department of Health 2000), formalisiert durch 
den Health and Social Care Act 2001, unter der Zielsetzung von u. a. Kapazi-
tätsverbesserungen und kürzeren Wartezeiten verschiedene Umstrukturie-
rungsmaßnahmen, etwa durch die Einführung sog. ‘Primary Care Groups‘ zur 
primären Gesundheitsversorgung 1999, den Ersatz der früheren District Health 
Authorities durch dem Department of Health unterstellte regionale ‘Strategic 
Health Authorities‘ (SHAs) und die Einführung semi-autonomer Organisati-
onseinheiten, der sog. Foundations Trusts, 2002-2004 (vgl. Nuffieldtrust 2016; 
Boyle 2011: XXII, detailliert ebd. 32ff. und 345ff.; Saltman 2015: 202). 
Begleitet wurde dieser Prozess durch verschiedene Kommissionen, etwa die 
‘Commission for Healthcare Improvement’, und zahlreiche Strategiepapiere 
wie bspw. das Whitepaper ‘Choosing health’ von 2004, ‘Our health, our care, 
our say’ von 2006 oder den Bericht ‘High quality care for all’ von 2008 (De-
partment of Health 2004/2006/2008; vgl. Boyle 2011: 346f.; Nuffieldtrust 
2016). Angesichts über einige Jahre stark steigender Ausgaben – von 6,6% des 
BIP 1997 auf 8,7% im Jahr 2008 oder £55.1 Mrd. auf £125.4 Mrd. (Angaben 
nach Boyle 2011: XXIII) – wurden die Reformbemühungen fortgesetzt und 
2012 nach intensiven Diskussionen und Widerstand u. a. aus der Ärzteschaft 
eine erneute Reorganisation auf Grundlage der Health and Social Care Bill von 
2010/2011 beschlossen. Mit dieser werden die knapp zehn Jahre zuvor einge-
führten SHAs und Primary Care Trusts wieder abgeschafft, ihre Aufgaben an 
neue ‘Clinical Commissioning Groups‘ delegiert und der Wettbewerbsge-
danke aufgrund deren Offenheit für private Gesundheitsdienstleister gestärkt 
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(vgl. Nuffieldtrust 2016; Stamati/Baeten 2015: 198; European Observatory on 
Health Systems and Policies 2017; Bader 2015: 101).  

Positiv werden dem britischen Gesundheitssystem ein guter Zugang zu und 
eine hohe Qualität von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein hohes Maß an 
Effizienz – gemessen am Ressourceneinsatz – attestiert (vgl. Chang et al. o. J.: 
3; European Observatory on Health Systems and Policies 2017). Kritisch be-
trachtet werden dagegen wiederholt längere Wartezeiten für Spezialbehand-
lungen und Operationen (vgl. Chang et al. o. J.: 3) sowie anhaltende soziale 
und regionale Unterschiede (vgl. ebd.: 4; European Observatory on Health 
Systems and Policies 2017; s. zur Bewertung seitens der europäischen Institu-
tionen 5.4.1). Nach Jahren der finanziellen Kürzungen seit 2010 bzw. der un-
zureichenden Anpassung des NHS-Budgets in den Folgejahren sehen manche 
Beobachter den NHS aufgrund von Finanzierungsproblemen und eines dras-
tisch ansteigenden Personalmangels gar im „Ausnahmezustand“ und in der 
„schwersten Krise […] seit Jahrzehnten“ (Zastiral 2018).  

5.4.1 Download 

Der Einfluss der OMK auf die britische Gesundheitspolitik erscheint gering. 
So formulieren etwa Le Grand/Mossialos/Long (2007: 45), diese sei trotz ge-
legentlicher Blicke auf best practices in EU- und Nicht-EU-Ländern “essenti-
ally home-grown, showing little signs of influence from anywhere outside the 
UK”, einschließlich Berichten seitens bspw. Weltbank und OECD. Auch 
Schönheinz (2014: 182) befindet: “the OMC on Health and Long-Term Care 
[…] has arguably remained without any significant effect.” Ein einziger Fall 
habe eher anekdotischen Charakter: “almost by accident – during an unscripted 
television interview in early 2000, the Prime Minister [Tony Blair] made a 
public commitment to bring UK spending on the NHS up to ‘the EU average’” 
(Le Grand/Mossialos/ Long 2007: 45 unter Verweis auf Rawnsley 2000), was 
dann zu einer Ausgabenerhöhung bis 2009 geführt habe. Ansonsten sei ledig-
lich eine – mit der OMK bekanntlich auch intendierte – zunehmende Nutzung 
europäischer Vergleichsmaßstäbe zu beobachten, etwa hinsichtlich Wartezei-
ten, Krebs-Überlebensraten oder Krankenhauskeimen. 

Ein exemplarischer Blick in entsprechende OMK-Dokumente bestätigt den 
Eindruck eines eher gering ausgeprägten Einflusses ebenso wie die durchge-
führten Experteninterviews. Die Kommission bezieht sich wiederholt auf das 
Problem der Wartezeiten (vgl. Europäische Kommission 2007a, 2009g), sieht 
aber in dieser Hinsicht durchaus gewisse Fortschritte, wenngleich nicht für alle 
Arten von Behandlungen und in allen Regionen (vgl. Europäische Kommis-
sion 2007a: 405 bzw. 2009g: 119ff.). Weiter bemängelt sie “health inequalities 
(regional and socio-professional groups), particularly with regard to access in 
both health care and long-term care” (Europäische Kommission 2007a: 407). 



238 

In den NAPs spielt der Bereich Gesundheitspolitik aber keine große Rolle, es 
wird lediglich auf umfassende Investitionen in den NHS hingewiesen, die neue 
Behandlungskapazitäten schaffen, Wartenzeiten verkürzen und eine größere 
Wahlfreiheit für Patienten gewährleisten sollen (vgl. British Government 
2008a: 17). Dabei sei der Abbau der ebenfalls bemängelten “health inequalities 
[…] one of six top NHS priorities […] Narrowing the inequalities gap is a 
major challenge, but it is achievable.” (ebd.: 5) Nach Einschätzung der befrag-
ten Experten ‚bedient’ Großbritannien zwar die OMK, diese habe aber keinen 
signifikanten Einfluss auf die Gestaltung nationaler Gesundheitspolitik (Inter-
views 66, 6a). Das sei auch darauf zurückzuführen, dass Großbritannien nicht 
als gesundheitspolitischer Problemfall gelte und daher dieses Feld nicht als 
prioritär betrachtet werde (Interview 6a). Positiv bewertet wird am Rande die 
Nutzung europäischer Fördergelder im Bereich der Gesundheitsforschung so-
wie von Strukturfondsmitteln über den ESF (Interview 62).  

Ähnlich wie zur OMK fallen die Bewertungen der haushaltspolitischen In-
strumente aus. Im Konvergenzprogramm des ersten Jahrzehnts der 2000er 
spielt das Gesundheitssystem keine Rolle. Großbritannien hat als einer von 
wenigen Mitgliedsstaaten auch keine Länderspezifischen Empfehlungen im 
Rahmen des Europäischen Semesters im Bereich Gesundheit bekommen: 
“To date, nearly all member states have received specific recommendations pertaining to 
their healthcare or long-term care sectors with the exceptions of the United Kingdom, Swe-
den and Denmark […] it is unclear why the United Kingdom has not received any health 
system-related recommendations so far despite its costly National Health Service. Commen-
tators suspect political reasons” (Földes 2016: 302f.). 

Dementsprechend kündigt die britische Regierung lediglich im NRP für 2011 
an, den NHS von Kürzungen ausnehmen zu wollen (vgl. British Government 
2011: 15), und erwähnt die Gesundheitspolitik ansonsten nicht mehr, und auch 
das – zu diesem Zeitpunkt im EU-Vergleich in etwa durchschnittliche (vgl. 
Europäische Kommission 2016e: 266) – Ausgabenniveau bleibt weitgehend 
unbeeinflusst, wenngleich die Kommission aufgrund von Ausgabenprojektio-
nen mittlere Risiken für die nachhaltige Finanzierung sieht (vgl. ebd.). So 
nennt Földes (2016: 299) Großbritannien als eins von wenigen Beispielen für 
Mitgliedsstaaten “[who] managed to maintain their national health budgets at 
pre-crisis levels“. Die befragten Experten sehen dementsprechend lediglich 
eine gewisse Aufmerksamkeitssteigerung für die Ausgabendimension (Inter-
view 66), verneinen aber einen substanziellen Einfluss von SWP oder Europä-
ischem Semester, u. a. unter Verweis auf die Nichtmitgliedschaft in der Euro-
zone. Reformmaßnahmen seien vielmehr rein national motiviert, “not because 
Brussels would tell them“. (Interview 61) Begünstigt werde dies in der Tat 
auch durch einen im europäischen Vergleich eher geringen Anteil der Gesund-
heitsausgaben am BIP (Interview 62). Vor dem Hintergrund der in 5.4 skiz-
zierten auftretenden Versorgungs- und Personalprobleme erscheint allerdings 
auch der umgekehrte Fall denkbar, dies in den Empfehlungen gerade in 
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Verbindung mit den (möglicherweise zu) niedrigen Ausgaben zu thematisie-
ren. Auch dies ist jedoch – wie auch im in Teilen, insbesondere bzgl. der Per-
sonalsituation ähnlichen – polnischen Fall nicht geschehen. 

Ein grundlegend anderer Befund ergibt sich für den Einfluss der einschlä-
gigen EuGH-Urteile in der Gesundheitspolitik. Illustrieren lässt sich dieser ins-
besondere am Fall Watts (Europäischer Gerichtshof 2006). Aufgrund langer 
Wartezeiten in Großbritannien hatte sich die britische Staatsbürgerin Yvonne 
Watts in Frankreich einer Operation unterzogen und diese anschließend beim 
NHS in Rechnung stellen wollen. Der EuGH entschied, zwar sei der Grundsatz 
der Vorabgenehmigung für stationäre Behandlungen weiterhin gültig (vgl. 
Cousins 2007: 187), dennoch müssten aufgrund unzumutbarer Wartezeiten im 
britischen System in diesem Fall die Kosten erstattet werden (vgl. Schieren 
2010: 91). Die Behandlung müsse innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
(“within the time normally necessary“) erfolgen (Cousins 2007: 185); Warte-
listen seien grundsätzlich zulässig, müssten aber flexibel und dynamisch ge-
handhabt werden (vgl. ebd.: 185f.). Damit begründete der EuGH letztlich den 
„Anspruch eines EU-Bürgers auf einklagbare und zumessbare Leistungsrechte 
an ein fiktives gesamteuropäisches System sozialer Leistungen“ (Schieren 
2010: 91 unter Verweis auf Pizarro 2008: 131ff.), der nicht an den Arbeitneh-
mer-Status geknüpft ist, sondern für EU-Bürger und Patienten gilt, allerdings 
durch die Mitgliedsstaaten eingelöst werden muss. Kritiker sehen darin fak-
tisch einen „Eingriff in die Organisations- und Finanzierungshoheit“ (Schieren 
2010: 92), da Wartezeiten als „wirksames Rationierungsinstrument“ zu verste-
hen seien und daher Großbritannien „ein zentrales Steuerungsinstrument aus 
der Hand geschlagen“ werde und bei vielfacher Nutzung beträchtliche Kosten-
steigerungen möglich seien (vgl. ebd. unter Verweis auf Welti 2010: 94). Auch 
Cousins (2007: 191) verweist auf eine implizite Untergrabung nationaler Sou-
veränität bezüglich der Entscheidung über Typ und Ausstattung des Gesund-
heitssystems, bemerkt aber auch, das Urteil sei “very positive from the point 
of view of the individual patient“ (ebd.: 190). 
“However, from a broader policy perspective, the approach of the Court does give rise to 
serious issues. […] While the Court carefully avoided the question as to whether national 
health systems themselves fall within the scope of article 49 EC, there can be no doubt that 
this series of cases does undermine the territoriality of European welfare states and, implic-
itly, reduces or qualifies national sovereignty in deciding the appropriate type and quality of 
national health care” (ebd.: 191).  

Dementsprechende Reaktionen löste der Fall Watts in der britischen Politik 
aus: “[the Watts case] shocked health policy-makers“ (Anderson 2015a: 168). 
Auch die befragten Experten heben den Einfluss des EuGH auf die britische 
Gesundheitspolitik hervor (Interviews 62, 61); dessen Urteile hätten einen 
“slow, gradual impact“ (Interview 62) der europäischen Ebene gefestigt, teil-
weise aber auch durchaus in Verbindung mit der Kommission für “hard 
shocks“ gesorgt (Interview 62). Als beispielhafte Folge des “big body of case 
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law“ mit Einfluss auf Großbritannien (Interview 66) lasse sich anführen, dass 
der NHS nun anders als zuvor Kosten für seine Leistungen ausschreiben 
musste (Interview 61). Während der NHS zunächst weitgehend „resistent“ ge-
genüber Patientenmobilität gewesen sei, hätten die EuGH-Urteile allerdings 
ein Umdenken angeregt, so dass diese nun als Kapazitätserweiterung und da-
mit eher als Vorteil gewertet werde (Interview 61) und auch die Verwaltung 
und Administration der Patienten mittlerweile weitgehend reibungslos ver-
laufe (Interview 62; abweichend Interview 6a: Die Nutzung des NHS durch 
“EU migrant citizens“ werde nach wie vor nicht gern gesehen und die Euro-
pean Health Insurance Card sei dementsprechend unpopulär). Schließlich ist 
mit Blick auf rechtliche Einflüsse noch die Arbeitszeitrichtlinie zu nennen, die 
in Großbritannien von Beginn an sehr umstritten war “with the UK tending to 
some of the longest hours“ (Greer 2006: 141; vgl. Baggott 2015: 257) und nach 
dem wahrscheinlichen Austritt Großbritanniens möglicherweise zurückge-
nommen wird (Interview 65, vgl. 5.1). 

 

NHS und Brexit 

Der NHS war nicht nur ein wichtiges, wenn auch verzerrt dargestelltes Ele-
ment der Brexit-Kampagne (vgl. Süddeutsche Zeitung 2016a), sondern ist auch 
potentiell erheblich von den Folgen des bevorstehenden Austritts betroffen. 
Mehrere Befragte verweisen darauf, dass gegenwärtig ca. 10% des Pflegeper-
sonals und über 5% der Ärzte im NHS aus anderen EU-Staaten stammen und 
dementsprechend Einschränkungen der Personenfreizügigkeit gravierende 
Probleme verursachen könnten (Interviews 62, 61, 101, 103). Einer Umfrage 
der British Medical Association (2017) zufolge denken über 40% der derzeit 
in Großbritannien tätigen Ärzte aus EU-Mitgliedsstaaten darüber nach, das 
Land zu verlassen. Dasselbe gelte für den Zugang zu EU-Forschungsprogram-
men (Interview 62); und auch der Sitz bisher in London angesiedelten Euro-
pean Medicines Agency wird nach Amsterdam verlegt werden (vgl. Politico 
2016; European Medicines Agency 2019). Zur Vorbereitung auf die Bewälti-
gung möglicher, wenngleich noch nicht endgültig absehbarer (vgl. Interviews 
61, 66) Rekrutierungsschwierigkeiten plane die Regierung spezifische ‘migra-
tion schemes‘ für NHS-Mitarbeiter und ziehe den Rückgriff auf frühere Me-
chanismen zur Anwerbung von Arbeitnehmern in Betracht, auch aus den Com-
monwealth-Ländern (Interviews 61, 74, 6a). 

5.4.2 Upload 

Die Bewertungen der befragten Experten zum Upload im Gesundheitsbereich 
fallen recht heterogen aus. Während Greer (2006: 138) einen seiner Gesprächs-
partner im Department of Health mit den Worten zitiert, es sei “absolutely clear 
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to everybody: the EU has no business there“, und auch eigene Interviewpartner 
formulierten, das Ziel sei „nicht mehr Europa“ bzw. „Europa zurück[zu]drän-
gen“ (Interview 6a), bzw. Großbritannien sei “very strong in resisting EU-mo-
vements on health policy“ (Interview 62), betont ein anderer Experte, Großbri-
tannien habe nie als Bremser agiert, sondern Kompromisse gesucht und im 
Zweifel um Probleme ‚herumgearbeitet‘ (Interview 66). Eine ‚rote Linie‘ stelle 
die Finanzierung und Überwachung des NHS dar, bei der die nationale Kon-
trolle ein “absolute aim and absolute priority“ (Interview 62) sei. Offen sei man 
dagegen für “sharing information and bringing together experts“ (Interview 
62). Hier zeige die NHS-Confederation eine ausgeprägte Aktivität, auch über 
die nationale Regierung im Ministerrat (Interview 62). Ein weiterer Befragter 
bestätigt ein hohes Aktivitätsniveau: “We like to play an important role“. So 
seien die relevanten britischen Akteure stets über neue Vorschäge informiert 
und räumten einem frühzeitigen Austausch hohe Priorität ein (Interview 66). 

Neben dem Ausbremsen aus britischer Perspektive zu weitreichender eu-
ropäischer Ambitionen in der Gesundheitspolitik habe man insbesondere auf 
die Patientenmobilitätsrichtlinie von 2011 maßgeblichen Einfluss nehmen 
können (Interview 66). Ein weiterer Befragter verweist auf denselben Fall da-
hingehend, dass die Kommission erwog, die Erstattung von Behandlungen bei 
privaten Anbietern evtl. nicht einzubeziehen, woraufhin Großbritannien sich 
stark für eine inklusive Regelung eingesetzt habe (Interview 74). Weitere aus 
britischer Sicht wichtige und legitime Themen seien E-health und die Zulas-
sung neuer Medikamente, wie die European Medicines Agency (EMA) mit 
Sitz in London illustriere (Interview 66, s. o. zu deren Verlegung). Die dortige 
Ansiedlung im Jahr 1995 “was the result of a combined campaign by the De-
partment of Health and the Association of the British Pharmaceutical Industry” 
(Freeman/Moran 2000: 53).  

Mit Blick auf genutzte Einflusskanäle betonen die Befragten die zentrale 
Rolle der Kommission. Diese sei als “key body“ die wichtigste institutionelle 
Ansprechpartnerin und werde nach Möglichkeit bereits in sehr frühen Stadien 
von Entscheidungsprozessen kontaktiert (Interview 62). Dasselbe gelte für re-
levante Akteure im Europäischen Parlament; sowohl britische als auch MdEPs 
aus anderen Mitgliedsstaaten würden dazu regelmäßig konsultiert (Interview 
62). Da Beziehungen und ausgeprägte Expertise als wichtigste Informations- 
und Verhandlungsressourcen betrachtet werden (Interview 66), werde auch mit 
unterschiedlichen “health bodies“ wie Medical Research eine intensive Zu-
sammenarbeit gepflegt und bspw. die European Hospital and Healthcare Fede-
ration (HOPE) für Upload-Aktivitäten genutzt (Interview 62). 
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5.4.3 Interload 

Die befragten Experten äußern sich zurückhaltend zu möglichen Interloadpro-
zessen in der Gesundheitspolitik. Ebenso wie für den Upload eigener Präferen-
zen verweist ein Befragter auch für Interload-Aktivitäten mit ausgewählten an-
deren Mitgliedsstaaten auf HOPE als meistgenutzte Plattform (Interview 62). 
Dabei gebe es keine natürlichen Partner unter den Mitgliedsstaaten, wenn-
gleich mit einer gewissen Tendenz zu solchen mit ebenfalls universalistisch 
organisiertem Gesundheitssystem, sondern die Kontaktierung erfolge eher the-
menabhängig (Interview 62) bzw. anhand von Fall zu Fall unterschiedlicher 
Interessenpartnerschaften (Interview 66). Bspw. verweist Schönheinz (2014: 
194) auf einen Austauschprozess mit Spanien bzgl. des Themas Organspende. 
In der Öffentlichkeit werde allerdings, wie auch in den anderen hier betrachte-
ten Handlungsfeldern konstatiert, zumeist auf Australien, die USA, Kanada 
und Neuseeland Bezug genommen (Interviews 61, 6a). Als einen technisch-
organisatorischen Spezialfall nennt Baggott (2015: 261) die Schaffung der 
NHS foundation trusts, in die Erfahrungen aus Spanien, Schweden und Däne-
mark eingeflossen seien. Den mit der Zeit zunehmenden Wettbewerbsgedan-
ken, sowohl innerhalb des NHS als auch seitens des privaten Sektors, sieht er 
einerseits durch Staaten mit marktorientiertem Gesundheitssektor, insbeson-
dere die Vereinigten Staaten, beeinflusst, andererseits aber auch durch konti-
nentaleuropäische Versicherungssysteme mit Trennung von Finanzierung und 
Dienstleistung und pluralistischem Ansatz wie Deutschland oder die Nieder-
lande (vgl. Baggott 2015: 261). 

5.5 Polen 

Die Krankenversicherung ist in Polen als obligatorisches Sozialversicherungs-
system ohne Bemessungsgrenze (für Selbstständige freiwillig) organisiert. Der 
Beitragssatz liegt bei 9% des beitragspflichtigen Einkommens, wobei die Bei-
träge von Transferleistungsempfängern staatlich finanziert werden und für 
Kinder, Schwangere und behinderte Menschen kostenlose Leistungen vorge-
sehen sind (vgl. Ministry of Labour and Social Policy 2008: 121ff.; Vetter 
2009: 311). 

Im Krankheitsfall erfolgt die Lohnfortzahlung nach i. d. R. 30-tägiger Min-
destversicherungszeit durch den Arbeitgeber (vgl. MISSOC 2017). Während 
der ersten 33 Krankheitstage in einem Kalenderjahr (14 Kalendertage für Per-
sonen ab einem Alter von 50 Jahren) setzt der Arbeitgeber die Lohnzahlung in 
Höhe von 80% des Bezugsentgelts – des durchschnittlichen beitragspflichtigen 
Bruttoentgelts der vergangenen zwölf Monate – fort (vgl. ebd.; Simieńska/Do-
maradzka 2008: 511). In Sonderfällen wie Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
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oder während einer Schwangerschaft auftretenden Erkrankungen erfolgt eine 
volle Übernahme des Bezugsentgelts durch die Sozialversicherungsanstalt 
(ZUS). Die maximale Bezugsdauer beträgt 182 Tage, bei Schwangerschaft o-
der Tuberkulose 270 Tage (vgl. MISSOC 2017; Simieńska/Domaradzka 2008: 
511). Falls die Erwerbsunfähigkeit über den Zeitraum der Zahlung des Kran-
kengeldes hinausgeht und/oder die Möglichkeit besteht, durch Rehabilitations-
maßnahmen die Erwerbsfähigkeit zurückzugewinnen, wird anschließend eine 
Rehabilitationsbeihilfe gewährt, die in den ersten drei Monaten 90% und an-
schließend für max. weitere neun Monate 75% des Bezugsentgelts beträgt (vgl. 
MISSOC 2017). 

Die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen ist für Versicherte grundsätz-
lich kostenlos (Sachleistungssystem ohne Selbstbeteiligung), wobei nur eine 
zahnärztliche Grundversorgung gewährleistet wird, Zahnersatz max. alle fünf 
Jahre bezahlt wird und für Arzneimittel drei Gruppen von Zuzahlungsstufen 
bestehen, nämlich ein fixer Zuschuss bis max. ca. 2,30 €, eine Zuzahlung von 
30-50% oder die volle Zahlung durch den Patienten (vgl. ebd.). 

Das polnische Gesundheitssystem weist eine wechselhafte Geschichte auf, 
die als Versicherungssystem beginnt, nämlich mit der ersten gesetzlichen Ver-
ankerung einer Krankenversicherung im Jahr 1918, die aber unter 10% der Be-
völkerung umfasste (vgl. Cerami 2010: 236; Kuszewski/Gericke 2005: 6f.). In 
der sozialistischen Ära war die Gesundheitsversorgung zentral organisiert – 
mit einigen Dezentralisierungsversuchen in den 1980er Jahren –, offiziell ge-
bührenfrei und allgemein zugänglich, litt aber faktisch unter Finanzierungs-
problemen und Korruption, die sich in einem schlechten durchschnittlichen 
Gesundheitszustand niederschlugen (vgl. Piątek 2001: 217; Cerami 2010: 237; 
Kuszewski/Gericke 2005: 7). Während die Bevölkerung folglich mit der 
Transformation eine deutliche Verbesserung der Gesundheitsversorgung er-
wartete (vgl. ebd.), kam es zunächst lediglich zu einigen relativ spontan-unko-
ordinierten Modifikationen wie der Privatisierung von Apotheken und der Zu-
lassung des Betriebs von Krankenhäusern durch private Institutionen im Jahr 
1992 (vgl. Piątek 2001: 217). Im weiteren Verlauf der 1990er Jahre wurde dann 
ein Teil der staatlichen Krankenhäuser kommerzialisiert, 1996 ein Nationales 
Gesundheitsprogramm mit 18 operationellen Zielen verabschiedet (vgl. Kus-
zewski/Gericke 2005: 52), vor allem aber anstelle der bisherigen fast aus-
schließlichen Steuerfinanzierung ein beitragsfinanziertes Versicherungssys-
tem mit 16 regionalen Krankenkassen auf Ebene der Woiwodschaften plus ei-
ner landesweiten Kasse für v. a. Militär und Polizei geschaffen. Die sozialde-
mokratische Regierung 2001-2005 schaffte dieses System allerdings wieder ab 
und ersetzte es durch einen nationalen Gesundheitsfonds als einzigen Anbieter 
jenseits der wenig ausgeprägten privaten Krankenversicherungen (vgl. Vetter 
2009: 310f.; Kuszewski/Gericke 2005: 9 und 20f.). Versicherte zahlten im Jahr 
2000 zunächst 7,5% des beitragspflichtigen Lohns, wobei dieser Prozentsatz 
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jährlich um 0,25% angehoben wurde und seit 2007 9% beträgt (vgl. Ministry 
of Labour and Social Policy 2008: 125; Kuszewski/Gericke 2005: 25).63  

2004/05 wurde das obligatorische Führen von Wartelisten für Kranken-
hausbehandlungen eingeführt (vgl. Sagan et al. 2011: 156). Den Effekt eines 
Weckrufes schreiben Sagan et al. einem Bericht von Transparency Internatio-
nal aus dem Jahr 2004 zu, nach dem Polen den 67. Platz unter 145 betrachteten 
Ländern bezüglich Korruption im Gesundheitswesen belegte. Dem Bericht zu-
folge seien “under-the-table-payments“ eine verbreitete Praxis (vgl. ebd.: 158); 
in Reaktion darauf wurde eine bereits bestehende Antikorruptionsstrategie des 
Innenministeriums von 2002 im Jahr 2005 verlängert und ein expliziter Fokus 
auf das Gesundheitssystem gelegt sowie 2006 ein Komitee zur Bekämpfung 
von Betrug und Bestechung in diesem Bereich eingerichtet (vgl. ebd.: 158f.). 

Die Regierungswechsel 2005 und 2007 sorgten für wenig Kontinuität in 
den polnischen Reformbemühungen (vgl. ebd.: 153). Nachdem die Kaczyński-
Regierung (2006-07) “keinerlei Konzept für eine nachhaltige Sanierung des 
Gesundheitswesens” (Vetter 2009: 309) vorgewiesen hatte, beschloss die 
nachfolgende Tusk-Regierung eine nationale Gesundheitsstrategie für die 
Jahre 2007-2013, die u. a. eine höhere Behandlungsqualität und Effizienz des 
Gesundheitswesens und die Schließung der ‚Gesundheitslücke‘ zu anderen 
EU-Mitgliedsstaaten zu Prioritäten erklärte (vgl. Ministry of Labour and Social 
Policy 2008: 126f.). In Konsultationen im Jahr 2008 – teilweise noch auf 
Grundlage von Vorschlägen der Vorgängerregierung aus dem Jahr 2006 – 
konnte die Regierung allerdings keine Zustimmung für zahlreiche Vorschläge, 
etwa zur Reduzierung von Wartezeiten, erzielen und legte daraufhin 2008 eine 
neue Prioritätenliste vor, die u. a. verbesserte Patientenrechte, die Einführung 
eines Ombudsmanns sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in sog. 
‘commercial code companies‘ umfasste (vgl. Sagan et al. 2011: 153f.).  

Die Folgejahre sind von einer Reihe teils umgesetzter, teils erfolgloser Re-
formen und -versuche geprägt, die u. a. die Gründung eines nationalen Ge-
sundheitsinstituts zur Verbesserung von Expertise und Monitoring (2008), die 
Klassifizierung von Patienten durch Krankenhäuser zur Verbesserung der An-
gemessenheit der Zahlungen an die Krankenhäuser (ebenfalls 2008) und Ent-
würfe für eine ergänzende Krankenversicherung (2008 und 2011) umfassten, 
an die aus Kostengründen Teile der Versorgung ausgelagert werden sollten. 
Letzterer Vorstoß scheiterte allerdings an Widersprüchen zu bestehenden Ge-
setzen und nationalen Widerständen (vgl. ebd.: 159ff.). Weiterhin wurden 
2009 eine regelmäßig angepasste Positivliste im öffentlichen System garan-
tierter Gesundheitsleistungen eingeführt und 2011 die Erstattungsregeln für 
Medikamente neu geregelt; bis dato bestand ein eher restriktiver Zugang mit 
geringen Erstattungen (vgl. ebd.: 156f.; zu Letzterem detailliert Kawalec et al. 
2016). 

 
63  Ein Teil dieser Beiträge wird allerdings im Rahmen der jährlichen Einkommenssteuerberech-

nung zurückerstattet (vgl. Sagan et al. 2011: 168). 
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Angesichts ausgeprägter regionaler Ungleichheiten bzgl. der Verfügbarkeit 
von Krankenhausbetten, zu vieler Akut- und zu weniger Langzeitplätze sowie 
erheblicher Finanzierungsprobleme hatte die polnische Regierung 2008 die au-
tomatische Umwandlung der öffentlichen Krankenhäuser in commercial code 
companies, also Unternehmen nach dem Handelsgesetzbuch, vorgeschlagen 
(s. o.), war aber mit diesem Vorstoß am Veto des Präsidenten gescheitert. Statt-
dessen sollte diese Entscheidung der lokalen Ebene überlassen werden, wofür 
ab 2009 finanzielle Mittel von der nationalen Ebene zur Verfügung gestellt 
wurden, wobei die Umsetzung dennoch zögerlich blieb (vgl. Sagan et al. 2011: 
157f.). Im Jahr 2009 wurde auch das geplante Gesetz über Patientenrechte und 
die Einrichtung eines Ombudsmanns verabschiedet und 2011 die in den Jahren 
2001-2007 gescheiterte Initiative zur Einrichtung eines Registers für medizi-
nische Dienstleistungsanbieter zum Abschluss gebracht (vgl. ebd.: 155ff.).  

In den Folgejahren blieben trotz der sich entwickelnden Krise das polnische 
Gesundheitssystem und die damit verbundenen – ohnehin im EU-Vergleich 
niedrigen – Kosten auf nationaler Ebene stabil, während auf lokaler Ebene auf-
grund aus EU-Fonds (ko-)finanzierter Investitionen sogar ein signifikanter An-
stieg zu verzeichnen war (vgl. Kozierkiewicz/Sowada 2015: 456). 2011 wurde 
weiterhin eine neue gesetzliche Grundlage für die Erstattung von Medikamen-
ten beschlossen, die einerseits eine Reduktion der Anzahl erstattungsfähiger 
Produkte, andererseits wiederum eine Positivliste garantierter Leistungen be-
inhaltete (vgl. ebd.: 457). Der Vorschlag einer erneuten Dezentralisierung des 
umstrittenen monopolistischen nationalen Gesundheitsfonds wurde zwar in die 
Debatte eingebracht, bisher jedoch nicht umgesetzt (vgl. ebd.: 458), allerdings 
wurde 2011 eine verstärkte lokale Verantwortlichkeit bei finanziellen Defizi-
ten eingeführt: Die lokale Ebene soll Schulden entweder selbst tragen – aus 
unklaren Finanzierungsquellen – oder nach dem o. g. Modell die Umstruktu-
rierung in Krankenhausunternehmen fördern (vgl. ebd.: 458f.; auch Sagan et 
al. 2011: 158). Schließlich wurden 2015 Modifikationen am bis dato für unzu-
reichend befundenen System der Notfallmedizin vorgenommen (vgl. 
Sagan/Kowalska-Bobko/Mokrzycka 2016). 

Trotz einer Reihe zumeist kleinerer Reformen, die in etlichen Bereichen 
eine Verbesserung bewirkt haben, auch bzgl. outcome-Indikatoren wie etwa 
Lebenserwartung, Säuglingssterblichkeit oder Überlebensraten bei bestimm-
ten Krankheiten (vgl. Sagan et al. 2011: 168ff.), wird dem polnischen Gesund-
heitssystem weiterhin ein bestenfalls gemischtes Zeugnis ausgestellt. Kritik 
betrifft etwa  

 die monopolistische Ausgestaltung des nationalen Gesundheitsfonds, die 
„jegliche Marktmechanismen ausschaltet und keinerlei Kontrolle durch die 
Versicherten unterliegt“ (Vetter 2009: 312),  

 Qualitätsdefizite bei Behandlungen und Ausstattung (vgl. ebd.; Sagan et al. 
2011: 162),  
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 die Unterfinanzierung und Verschuldung öffentlicher Anbieter (Kus-
zewski/Gericke 2005: 101),  

 eine Überlastung und schlechte Bezahlung der Beschäftigten (vgl. Hreczuk 
2017; Kuszewski/Gericke 2005: 101),  

 Zugangsprobleme aus finanziellen Gründen, insbesondere für sozial 
Schwache und Ältere, sowie Korruption und informelle Zahlungen (vgl. 
Vetter 2009: 312; Sagan et al. 2011: 162 bzw. 168; Bingen 2014: 157), 
wenngleich letztere weniger verbreitet sind als in anderen post-sozialisti-
schen Staaten (vgl. Stepurko et al. 2015).  

Demzufolge kommt eine Studie zu Polen im Zuge der Serie ‘Health systems 
in transition‘ zu dem Schluss, dass einerseits eine Vielzahl von (teilweise tra-
ditionellen) Problemen auch aufgrund mangelnder Expertise und der Domi-
nanz von ad-hoc-Entscheidungen bisher nicht gelöst werden konnte, zahlrei-
che Reforminitiativen gescheitert sind und sich diese Defizite auch in einer im 
EU-Vergleich eher schlechten Patientenzufriedenheit äußern. Andererseits sei 
zumindest die finanzielle Effizienz des polnischen Gesundheitssystem ange-
sichts begrenzter Ressourcen “not bad“ (Sagan et al. 2011: 174; vgl. ebd.: 
159ff.). 

5.5.1 Download  

Analog zu Beschäftigungs- und Rentenpolitik war in der Vorbeitrittsphase die 
Weltbank auch ”particularly powerful in the transformation of health care in 
eastern Europe” (Marmor/Freeman/Okma 2005: o. S.), wobei aber keine ko-
härente Reformagenda bestand bzw. innenpolitisch konsensfähig gewesen 
wäre (vgl. Nelson 2001: 260). Eine kurzzeitig diskutierte Einführung eines 
Versicherungssystems erachtete die Weltbank in den frühen 1990er Jahren für 
zu teuer, weshalb sie zunächst vertagt wurde (vgl. Orenstein 1995: 190).  

Mit dem absehbaren Beitritt rücken dann europäische Einflüsse in den 
Blickwinkel: In einem Bericht über den Stand sozialer Sicherheit in den Bei-
trittskandidaten-Ländern wurden u. a. Finanzierungsprobleme bei der inzwi-
schen eingeführten Krankenversicherung konstatiert und verbreitete infor-
melle Zahlungen bemängelt (vgl. Europäische Kommission 2003c: 153ff.). Im 
OMK-Rahmen erhielt Polen im Jahr 2007 (Europäische Kommission 2007a: 
345) die Empfehlungen, durch den Abbau regionaler Unterschiede und von 
Wartezeiten sowie die Reduktion der finanziellen Belastung für Patienten ei-
nen gleichberechtigten und insgesamt besseren Zugang zu Gesundheitsdienst-
leistungen herzustellen, durch einen höheren öffentlichen Finanzierungsanteil 
finanzielle Engpässe zu beseitigen und schließlich mittels stärker ambulanter 
Versorgung und Reformen bei der Erstattung von Medikamenten die Syste-
meffizienz zu erhöhen. Der Sozialbericht der polnischen Regierung für die 
Jahre 2008-2010, der diesbezüglich recht oberflächlich bleibt, entgegnet dem, 
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Polen weise mit Gesundheitsausgaben in Höhe von 6,2% des BIP (2006) den 
zweitniedrigsten Wert in der OECD auf (vgl. Ministry of Labour and Social 
Policy 2008: 8), und wiederholt ansonsten die Prioritäten der Vorgängerregie-
rung aus dem Jahr 2006, in denen etwa der Abbau von Wartelisten bereits ent-
halten war (vgl. Sagan et al. 2011: 154). Dagegen hält das vom Wirtschaftsmi-
nisterium verantwortete NRP 2008-2010 (Ministry of Economy 2008: 6) 
selbstkritisch – aber ohne weitere Ausführungen – fest, Polen sei “still faced 
with a problem of fundamental reform in healthcare system organization“. In 
der deutsch- und englischsprachigen Literatur wird ein möglicher Einfluss der 
OMK/G auf Polen kaum thematisiert, lediglich bei Weishaupt (2014: 225) fin-
det sich die Bewertung, diese habe als “inspiration for reforms“ gedient und 
geholfen, “to foster ‘depoliticized‘ factual discussions as references“, beson-
ders allerdings für die – hier nicht weiter betrachtete – Langzeitpflege (vgl. 
PPMI 2011: 23). Die Expertenbefragung erwies sich für diesen Bereich als 
schwierig. Das zuständige Gesundheitsministerium war für ein Gespräch nicht 
verfügbar. Naheliegend erscheint jedoch, dass die generelle Einschätzung, die 
OMK sei angesichts der sehr unterschiedlichen Systeme zwar insbesondere 
bzgl. der Analyseleistungen durch die europäischen Institutionen hilfreich, ihr 
Einfluss jedoch schwer abschätzbar (Interviews 78, 80) und generell in den 
neuen Mitgliedsstaaten weniger relevant (Interview 81), auch für die Gesund-
heitspolitik gilt.  

Im rechtlichen Bereich war insbesondere die Umsetzung der Patientenmo-
bilitätsrichtlinie kontrovers, da finanzielle Ungleichgewichte befürchtet wur-
den, wenn polnische Bürger erstattungsfähige Leistungen im EU-Ausland 
wahrnehmen, die dort aber höhere Kosten als im Inland verursachen (vgl. 
Sissenich 2007: 88), beispielsweise wenn nahe der Grenze lebende polnische 
Frauen ihre Kinder in deutschen Krankenhäusern zur Welt bringen (vgl. Bae-
ten 2012: 33).64 Bzgl. der einschlägigen EuGH-Urteile vertrat Polen zunächst 
die Position, dass diese das polnische Gesundheitssystem nicht beträfen (vgl. 
ebd.). Allerdings wurde 2014 mit einjähriger Verspätung die Patientenmobili-
tätsrichtlinie in nationales Recht überführt, wobei zahlreiche Ausnahmerege-
lungen für die Erstattung von Auslandsbehandlungen getroffen wurden, nach 
denen eine Vorabgenehmigung erforderlich ist; zudem bietet ein komplizierter 
und langwieriger Erstattungsprozess wenig Anreize für eine faktische Nutzung 
der Patientenmobilität, wobei insbesondere für solche Leistungen Hürden auf-
gebaut wurden, für die im polnischen System lange Wartezeiten bestehen (vgl. 
Kowalska-Bobko et al. 2016: 1233ff.). Dementsprechend gering ist die 

 
64  Zudem kam es im Zuge der Umsetzung der Richtlinie zu kontroversen Diskussionen um in 

Polen mit wenigen Ausnahmen verbotene Abtreibungen. Die Polish Federation for Women 
and Family Planning (FEDERA) etwa versuchte mit dem Verweis auf einen möglichen “out-
flow of patients” Zugeständnisse für eine legale und öffentlich finanzierte Neuregelung auf 
nationaler Ebene zu erreichen (vgl. Baeten 2012: 35) und sich somit europäische (Argumen-
tations-)Ressourcen zunutze zu machen. 
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effektive Inanspruchnahme, wohl auch aufgrund von Informationsdefiziten auf 
Seiten der Patienten (vgl. Kowalska-Bobko et al. 2016: 1238), womit Polen 
allerdings keinen Sonderfall darstellt.  

Mit Blick auf mögliche haushaltspolitische Einflüsse wird das Gesund-
heitssystem im polnischen Konvergenzprogramm vereinzelt erwähnt: 2004 
empfehlen Kommission und Rat: “limit the liabilities of the health care sys-
tem“ (Europäische Kommission 2004d; Rat der EU 2004b). In der unterstellten 
‚haushaltspolitischen Phase‘ mit Einsetzen der Krise ist für den polnischen Fall 
dann zunächst ein erhebliches Maß an Kontinuität festzustellen. Während in 
den CSR 2011 und 2012 das Gesundheitssystem keine Erwähnung findet, 
greift die polnische Regierung (2011: 23) dieses Feld in ihrem NRP 2011 kurz 
auf und betont, Zugangs- und Kapazitätsverbesserungen, ein effizienteres Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen Akteure und Investitionen in moderne Me-
dizintechnik in den Mittelpunkt stellen zu wollen. In den CSR für 2013 (Rat 
der EU 2013d) werden primär Zugangsbeschränkungen und Kostenineffizienz 
in Teilen des Gesundheitssystems kritisiert und ein stärkerer Fokus auf Primär-
, also nicht-stationäre Versorgung, bessere Überweisungssysteme sowie eine 
bessere Kosteneffizienz von Krankenhausbehandlungen gefordert (ebd.: Punkt 
10). Stärkere Beachtung als in früheren Jahren erfährt allerdings die aufgrund 
der demographischen Entwicklung absehbare steigende Ausgabenlast, die die 
öffentlichen Finanzen zukünftig zu belasten drohe (vgl. ebd.). Die polnische 
Regierung (2014) greift diesen Punkt unter Verweis auf mehrere Maßnahmen 
zur Steigerung der (Kosten-)Effizienz auf, u. a. habe man bei der Auswahl der 
Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen neue Kriterien mit dem Leitbild ei-
nes umfassenden Angebots (comprehensiveness) benannt. Weiterhin werde 
der Prozess der Überführung von Gesundheitszentren in Unternehmensstruk-
turen fortgesetzt. Mit Blick auf die Verbesserung des Zugangs verweist der 
2014er-Bericht auf eine im Parlamentsprozess befindliche Neuerung, nach der 
Kinder- und Allgemeinmediziner die Erlaubnis bekommen sollen, bestimmte 
zusätzliche Leistungen anzubieten. Schließlich legt eine neue Strategie (Policy 
paper for health protection for years 2014-2020) ihre Schwerpunkte auf die 
Prävention verbreiteter Gesundheitsprobleme, die Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels sowie Innovation und Ausbildungssystem (vgl. ebd. 
62f.). Die Empfehlungen desselben Jahres wiederholen dennoch die mit-
tlerweile bekannten Punkte: “The burden on public finances could be lowered 
and the access to healthcare improved through strengthening primary care and 
referral systems and exploiting the potential for cost‐efficiency gains in hospi-
tal care” (Rat der EU 2014: Punkt 9). 2014 erhält Polen auch eine formelle 
Empfehlung: “[…] improve the targeting of social policies and the cost effec-
tiveness of spending and the overall efficiency of the healthcare sector […]” 
(ebd.: Empfehlung 1). Die polnische Regierung (2015: 57) verweist daraufhin 
einerseits auf das Inkrafttreten der Gesetzesänderung aus dem Vorjahr, womit 
u. a. das Wartelisten-Management und das Contracting mit Anbietern zu 
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angemessenen Kosten verbessert werden sollen, wofür eine Assessment-Agen-
tur eingerichtet wird, andererseits auf geplante Maßnahmen u. a. im Bereich 
der Prävention vor allem am Arbeitsplatz sowie zur Einrichtung eines Rates 
für öffentliche Gesundheit (vgl. Polnische Regierung 2015: 57f.). 

Insgesamt ergibt sich hier das Bild, dass Themen bzw. Kritikpunkte viel-
fach über Jahre auf der Agenda bleiben und zwar in den nationalen Berichten 
durchaus aufgegriffen und zumindest teilweise entsprechende Maßnahmen er-
griffen werden, jedoch weitgehend ohne die von Rat und Kommission ge-
wünschten Effekte. Während sich dabei der Fokus gegenüber der vorherigen 
‚OMK-Phase‘ stärker auf (zukünftige) Ausgabensteigerungen verschoben hat, 
bleibt der Druck auf Polen als eines der Länder mit den niedrigsten Gesund-
heitsausgaben in der EU (vgl. Europäische Kommission 2016f: 4 und 2016e: 
193) und – dem allerdings logisch nachgeordnet – Nichtmitglied der Eurozone 
bisher noch gering, wenngleich zu erwarten ist, dass dieser Druck zukünftig 
wachsen könnte, denn die projizierten Gesundheitsausgaben bis 2060 
“pose[…] a risk to the medium and long-term sustainability of public finances“ 
(ebd.). Umgekehrt werden aus den niedrigen Ausgaben resultierende Probleme 
(s. 5.5) in Parallelität zum britischen Fall praktisch überhaupt nicht themati-
siert, wohl u. a. aufgrund der Erkenntnis, dass die europäische Ebene weder 
über die nötigen Ressourcen noch über die Autorität zur stringenten Umset-
zung des Qualitätskriteriums verfügt (Interview 103).  

5.5.2 Upload 

In der Gesundheitspolitik verfolgte Polen an einem konkreten Punkt einen 
deutlich erkennbaren Upload im Sinne der Abwehr im Entstehen begriffener 
europäischer Regelungen: Bzgl. der Patientenmobilitätsrichtlinie war Polen 
“one of the main opponents“ (Kowalska-Bobko et al. 2016: 1233), begründet 
durch die Befürchtung, wenn polnische Patienten in großer Zahl Behandlungen 
im Ausland in Anspruch nehmen würden, könnte dies zu finanziellen Un-
gleichgewichten und “uncontrolled outflows of money“ führen und die Ver-
träge mit nationalen Anbietern untergraben. Weiterhin bestand angesichts des 
Einbezugs von Leistungen von Nicht-Vertragsärzten im EU-Ausland die Be-
fürchtung, dass eine Erstattung für solche Fälle dann auch auf nationaler Ebene 
gefordert werden könnte (vgl. ebd.: 1237; Baeten 2012: 34). 

Die polnische Regierung (Patienten und Ärztevertreter waren für die Richt-
linie, vgl. ebd.: 34f.) fand Unterstützung für ihre Position zunächst in Malta 
und Spanien und stimmte 2011 im Rat schließlich gemeinsam mit Österreich, 
Portugal und Rumänien gegen die Richtlinie (vgl. ebd.: 33ff.), konnte sich aber 
letztlich jenseits einer Verzögerung des Prozesses und – durchaus relevanter – 
Ausnahmeregelungen bzgl. erforderlicher Vorabgenehmigungen mit ihrer Po-
sition nicht durchsetzen (vgl. ebd.: 33ff.). Kowalska-Bobko et al. (2016: 1237) 
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verweisen darauf, dass dieser Ansatz der “damage control“ intern durchaus 
nicht unumstritten gewesen sei: Im Gegensatz zum Gesundheitsministerium 
habe etwa das Wirtschaftsministerium die Promotion eigener Vorteile – insbe-
sondere geringer Behandlungskosten – und damit die Strategie, selbst zum Ziel 
von Gesundheitstourismus zu werden, präferiert. Abgesehen von diesem kon-
kreten Einzelfall attestiert eine Befragte Polen zudem, generell in der Gesund-
heitspolitik zusammen mit Deutschland tendenziell zu den ‚Bremsern‘ zu ge-
hören und „immer erstmal Nein [zu] sagen“ (Interview 103). Aussagen zu evtl. 
weiteren polnischen Interessensgebiete in der Gesundheitspolitik oder verwen-
deten Einflusskanälen ließen sich aufgrund der Nichtbereitschaft der Ange-
fragten zur Teilnahme an Experteninterviews nicht ermitteln. 

5.5.3 Interload 

Angesichts der geringen Anzahl verfügbarer Gesprächspartner zum Fall Po-
len/Gesundheit und dessen weitgehender Absenz in der Forschungsliteratur 
können über die Interload-Dimension an dieser Stelle kaum fundierte Aussa-
gen getroffen werden. Piątek (2001: 217) verweist für die Umbruchsphase, in 
der die Neuordnung des Gesundheitssystems anstand, auf die Diskussion von 
Reformvorschlägen, die sich am deutschen oder am britischen Modell orien-
tierten. Die „Attraktivität der deutschen Regelungen […] hat […ihren] Nieder-
schlag […] gefunden, z. B. […] in der Reform des Gesundheitswesens (Kran-
kenkassen)“ (ebd.: 223). Für spätere Jahre betont eine befragte Expertin die 
seit etwa 2011/12 bestehende gesundheitspolitische Dimension der Koopera-
tion unter den Visegrád-Staaten (Interview 103). Mittels einer stark institutio-
nalisierten Kooperation mit mehreren jährlichen Treffen auf Spitzen- wie auf 
Arbeitsebene und einer regelmäßigen Vorab-Abstimmung der nationalen Po-
sitionen vor Ratssitzungen werde u. a. vesucht, Ressourcenknappheiten in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten zu kompensieren, wobei ein markanter Führungs-
anspruch Polens gegenüber den anderen Visegrád-Staaten auch in der Gesund-
heitspolitik erkennbar sei (Interview 103). 

5.6 Italien 

Das italienische Gesundheitssystem folgt ebenfalls dem NHS-Modell der steu-
erfinanzierten Gesundheitsversorgung für alle Einwohner ohne spezifische Zu-
gangserfordernisse (vgl. MISSOC 2016c). Im Jahr 2012 wurden 78,2% der 
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Gesundheitsausgaben öffentlich finanziert,65 17,8% durch out-of-pocket-Zah-
lungen (private Kostenbeteiligung oder Direktzahlungen für nicht abgedeckte 
Leistungen), 3,1% durch gemeinnützige Organisationen und lediglich 0,9% 
durch freiwillige private Versicherungen (vgl. Ferré et al. 2014). Der univer-
salistische Ansatz wird allerdings zum einen durch die regionale Fragmentie-
rung infrage gestellt, zum anderen „durch klientelistische Praktiken untergra-
ben“ (Babić 2015: 140). Patienten können ihren Hausarzt unter den Vertrags-
ärzten der Region frei wählen, ebenso unter öffentlichen Krankenhäusern so-
wie privaten, mit denen ein Vertrag besteht (vgl. MISSOC 2016c). Zuzahlun-
gen jenseits eines Festbetrags von 10 € pro Verschreibung bestehen für einige 
Spezialbehandlungen, wobei je nach Kategorisierung (die auf regionaler Ebene 
abweichen kann) Behandlungen und Medikamente für spezifische Gruppen66 
von der Zuzahlungspflicht ausgenommen sind. Dagegen müssen Zahnbehand-
lungen mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich vollständig selbst getragen wer-
den (vgl. ebd.). 

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist über eine Pflichtversicherung 
für Angestellte organisiert, wobei die Leistungen einkommensabhängig sind – 
ohne Deckelung – und vom nationalen Sozialversicherungsinstitut (Istituto 
Nazionale della previdenza sociale, INPS) verwaltet werden (vgl. ebd.). Die 
Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung besteht nicht. Nachdem dem Ar-
beitnehmer eine ärztliche Bescheinigung seiner Arbeitsunfähigkeit ausgestellt 
und diese dem INPS und von diesem dem Arbeitgeber übermittelt wurde (und 
nach einer dreitägigen Wartezeit) erfolgt eine Lohnfortzahlung für maximal 
180 Tage pro Jahr in Höhe von 50% des vorherigen Einkommens. Ab dem 21. 
Tag erhöht sich die Ersatzrate auf 66,66%. Die Leistungen werden vom Ar-
beitgeber finanziert und von den von diesem zu tragenden Versicherungsbei-
trägen abgezogen. Für einige Gruppen wie Arbeitslose oder Saisonarbeiter 
werden die Leistungen direkt vom INPS gezahlt; wenn der Krankheitsbeginn 
bis zu 60 Tage nach Ende einer Beschäftigung liegt, kann ein um 1/3 reduzier-
ter Satz bezogen werden (vgl. ebd.). 

Die Einführung eines nationalen Gesundheitssystems erfolgte im Jahr 1978 
und beendete den vorherigen Zustand einer Vielzahl berufsbezogener und re-
gionaler Schemata und einer de facto häufig zentralen Verantwortung von 

 
65  Öffentliche Gesundheitsausgaben werden durch national und regional erhobene Steuern fi-

nanziert, wobei die Regionen über erheblichen Gestaltungsspielraum verfügen, so dass deut-
liche regionale Unterschiede mit Blick sowohl auf Steuerlast als auch die Kapitalausstattung 
der Gesundheitsbehörden entstehen (vgl. Ferré et al. 2014). Die Verteilung der nationalen 
Gelder auf die Regionen erfolgt anhand eines vom Gesundheitsministerium erstellten Finan-
zierungsschlüssels (unter Berücksichtigung von Nachfrage, Demographie und regionalen 
Defiziten), welcher von der Staat-Regionen-Konferenz bewilligt werden muss (vgl. ebd.: 55). 

66  Ausnahmen bestehen etwa für Schwerbehinderte, Kinder unter sechs Jahren, Über-65-Jäh-
rige mit geringem Familieneinkommen, Empfänger von Mindestrenten, Arbeitslose mit ge-
ringem Familieneinkommen und Empfänger von Sozialhilfe (assegno sociale), während 
chronisch Kranke und Schwangere anteilig ausgenommen sind (vgl. MISSOC 2016c). 
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Familien oder solidarischen Netzwerken zugunsten eines einheitlichen Sys-
tems für die gesamte Bevölkerung, des Servizio Sanitario Nazionale (vgl. 
Ferrera 1996: 23; Doetter/Götze 2012: 168). Regionale und lokale Behörden 
sollten nun einheitliche Gesundheitsdienste anbieten, während die nationale 
Regierung für die Planung und Gesamtfinanzierung zuständig war, regionale 
Behörden für die lokale Planung (vgl. Maino/Neri 2012: 119). Eine gewisse 
Vermengung privater und öffentlicher Strukturen blieb dennoch erhalten, 
bspw. durch die Erlaubnis an NHS-Bedienstete, auch private Dienste anzubie-
ten, und das partielle Outsourcing an private Gesundheitszentren (centri con-
venzionati) (vgl. Ferrera 1996: 24).  

In den 1980er Jahren wurde ein “lack of rational financial incentives“ (Do-
etter/Götze 2012: 169) deutlich sichtbar, da die Einnahmen für den NHS nati-
onal generiert wurden, die Ausgaben aber regional/lokal erfolgten, woraus 
nicht nur Streitigkeiten und Ineffizienzen, sondern vor allem auch steigende 
Kosten resultierten. Zwar sollte diesen mittels einer Ausgabenreduktion durch 
Deckelung der Gesamtausgaben, Patientenzuzahlungen und Rationalisierung 
begegnet werden, Maino/Neri (2012: 119) betonen aber, dass es weitgehend 
bei dem Versuch blieb, und auch Freeman/Moran (2000: 48) konstatieren eine 
“long period of legislative stasis since 1978“ trotz anhaltender Defizite der 
USLs (lokale Behörden im Gesundheitsbereich, heute ASL). Initiativen des 
Gesundheitsministeriums Ende der 1980er Jahre wurden im Parlament und von 
der Gesundheitslobby blockiert, und erst in der Krise des Parteiensystems An-
fang der 1990er Jahre, unter den dann folgenden technokratischen Regierun-
gen sowie dem Druck der Maastricht-Kriterien kam es zu einer grundlegende-
ren Reform (vgl. ebd.). Doetter/Götze (2012: 169) sprechen aufgrunddessen 
von “gross fiscal irresponsibility during the 1980s“.  

Unter den Regierungen Amato und Ciampi wurden in den Jahren 1992-94 
zentrale Strukturreformen durchgeführt. Pavolini/Vicarelli (2013: 88) fassen 
diese unter den drei Schlagworten ‘managerialization‘, ‘decentralization‘ und 
‘privatization‘ zusammen (auch Interview 104). Insbesondere wurde ein Regi-
onalisierungsprozess eingeleitet, im Zuge dessen die Organisation und das Ma-
nagement der Gesundheitsdienste an 20 Regionen und zwei autonome Provin-
zen (Trento und Bolzano) delegiert wurden. Die legislativen Kompetenzen tei-
len sich die nationale und die regionale Ebene, während die lokale relativ an 
Einfluss verlor (vgl. Maino/Neri 2012: 122). Das Gesundheitsministerium for-
muliert nicht nur die langfristigen Ziele und sorgt für die Allokation der Steu-
ermittel, sondern erstellt seit 1994 auch einen nationalen Gesundheitsplan, in 
dem für eine jeweils dreijährige Periode die universell verfügbaren Mindest-
leistungen, die Finanzierung sowie die Kriterien für den regionalen Finanzie-
rungsschlüssel festgelegt werden (vgl. Ferré et al. 2014). Die Regionen müssen 
Kosten, die über den ihnen zugewiesenen Betrag hinausgehen, nun selbst de-
cken und zugleich die national vereinbarten Mindestziele (livelli essenziali di 
assistenza) erfüllen (vgl. Maino/Neri 2012: 122f.; Strati 2012: 7). Allerdings 
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stammten auch nach dieser Reform sowie Steuerreformen in den Jahren 1998 
und 2000, die etwas mehr Spielraum für die Regionen herstellten, etwa für 
zusätzliche Leistungsangebote, weniger als 10% der regionalen Gesundheits-
budgets aus eigenen Mitteln (vgl. Maino/Neri 2012: 123).  

Außerdem beinhaltete die Reform ab 1992 die Einführung von Wettbe-
werbselementen: Die bis dato 659 lokalen Gesundheitszentren wurden in lo-
kale Gesundheitsunternehmen (aziende sanitarie lokali, ASL) umgewandelt 
und ihre Anzahl zugleich deutlich reduziert; außerdem konnten die Regionen 
Krankenhäuser (aziende ospedaliere) gründen – mit regional unterschiedlicher 
Umsetzung eines purchaser-provider split, also der institutionellen Trennung 
zwischen Finanzierung und Leistungsangebot (vgl. Kap. 5.4). Die Regionen 
setzen in beiden Fällen – anstelle der zuvor die Gesundheitszentren leitenden 
Politiker – Manager ein, die über erhebliche Autonomie verfügen (vgl. 
Maino/Neri 2012: 123; Pavolini/Vicarelli 2013: 82). Ein zugleich eingeführtes 
neues Erstattungssystem, die erhöhte Patientenwahlfreiheit, auch mit Blick auf 
die Möglichkeit des opting-out aus dem öffentlichen System (vgl. Ostner/Sa-
raceno 1998: 198) und ein erheblicher Anteil von privaten Anbietern, die bspw. 
ca. 20% der Krankenhausbetten abdecken, ergaben ein “quite competitive en-
vironment“ (Maino/Neri 2012: 123), wenngleich mit großen regionalen Diver-
genzen (vgl. Ferré et al. 2014: 24).  

Dagegen orientierte sich die Regierung D’Alema bei einer weiteren Re-
form 1999 stärker am Leitbild der ‘managed co-operation‘ anstelle von ‘ma-
naged competition‘, indem die regionale Planung gestärkt (vgl. Pavolini/Vi-
carelli 2013: 87f.), öffentliche Anbieter wieder mehr betont wurden und auch 
die lokale Ebene eine gewisse Stärkung erfuhr, insbesondere im Bereich der 
hausärztlichen Versorgung – ”virtually all regions have reduced the extent of 
quasi-markets through the introduction of a variety of measures […] such as 
the use of targets and ceilings, to directly govern the volume and revenues of 
both public and private providers“ (Ferré et al. 2014: 122f.). Zugleich erhielten 
ASLs und AOs allerdings mehr operationelle Autonomie (vgl. Maino/Neri 
2012: 124). Parallel zu diesen strukturellen Neuerungen wurde über die 1990er 
Jahre im Zuge der Kostendämpfung eine erweiterte Kostenbeteiligung der Pa-
tienten eingeführt, bspw. bei Diagnose- und Facharztleistungen (vgl. Ost-
ner/Saraceno 1998: 198). Der Berlusconi-Regierung zu Beginn der 2000er 
Jahre wird attestiert, keine strukturellen Ambitionen im Gesundheitsbereich 
verfolgt zu haben (vgl. Maino/Neri 2012: 127). Nachdem eine Verfassungsre-
form67 im Jahr 2001 die Regionen gestärkt und mit erheblicher Vetomacht aus-
gestattet hatte, wurde eine Reihe von Neuerungen in Form von Abkommen 
und Pakten im Format der Staat-Regionen-Konferenz ausgehandelt und 

 
67  Diese schreibt die Autonomie der Regionen einschließlich deren Ermächtigung zu eigener 

Gesetzgebung und Steuererhebung in begrenztem Umfang fest, unterstreicht aber gleichzei-
tig das ‚Recht auf Gesundheit‘ als Gemeinschaftsaufgabe (vgl. Doetter/Goetze 2011: 6f.; 
Ferré et al 2014: 125). 
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anschließend vom Parlament beschlossen (vgl. Maino/Neri 2012: 127f.). Das 
zentrale Thema blieben die Gesamtausgaben und insbesondere regionale De-
fizite, weshalb 2005 ein mehrschrittiger Monitoring-Mechanismus eingeführt 
wurde, der u. a. Handlungspläne (piani di rientro dal deficit) bei erheblichen 
regionalen Defiziten vorsieht, bspw. automatische Korrekturen mittels der Er-
höhung regionaler Steuern oder eine strengere Überwachung durch das Finanz-
ministerium einschließlich der Entsendung eines Beauftragten. Solche Korrek-
turmechanismen sind bis zum Jahr 2013 sieben Mal zur Anwendung gekom-
men, zumeist im Süden des Landes (vgl. ebd.: 128; Stamati/Baeten 2015: 198; 
Longo 2016), und lassen sich als partielle Rückkehr der nationalen Gesund-
heitspolitik auf die regionale Ebene mit der Finanzierung als Hebel verstehen 
(vgl. Pavolini/Vicarelli 2013: 86; Interview 104). Unterdessen wurde das The-
menspektrum der Staat-Regionen-Konferenz um nicht-finanzielle Themen wie 
Prävention oder die Reduktion von Wartelisten erweitert (vgl. Maino/Neri 
2012: 128).  

In der Krise ab 2009 verschlechterten sich die Rahmenbedingungen italie-
nischer Gesundheitspolitik maßgeblich: Die realen Ausgaben wiesen von 2009 
bis 2012 einen negativen Trend auf (vgl. Stamati/Baeten 2015: 197), staatliche 
Zuschüsse zum NHS wurden in den Jahren 2012-14 um ca. 8 Mrd. Euro ge-
senkt, was sich u. a. in der Schließung kleinerer Krankenhäuser, dem Einfrie-
ren von Gehältern und Neueinstellungen und einer Abnahme der Anzahl von 
Krankenhausbetten um fast 10.000 niederschlug, und Patientenzuzahlungen 
wurden weiter erhöht (vgl. ebd.: 200f.; Petmesidou et al. 2014; Vicarelli 2015: 
161). Mit diesen Maßnahmen konnte zwar ab 2012 ein etwa ausgeglichenes 
Budget erzielt werden, allerdings um den Preis sinkender Versorgungsqualität 
(vgl. Longo 2016) trotz umfangreicher Erweiterung der garantierten Mindest-
leistungen mit der Balduzzi-Reform von 2012 (vgl. Ferré et al. 2014: 129f.). 

5.6.1 Download 

Im Rahmen der OMK erhielt Italien im Jahr 2007 (Europäische Kommission 
2007°: 263) die Empfehlung, “to improve health and LTC [long-term care] 
service organisation and coordination whilst reducing geographic differences 
in provision”. Angesichts von Gesundheitsausgaben im europäischen Mittel-
feld (9% des BIP im Jahr 2007) und einer der höchsten Lebenserwartungen in 
der Europäischen Union (beides: Europäische Kommission 2010f: 42; auch 
Ferré et al. 2014: 16) ist das moderate Ausmaß an Thematisierung dieses Fel-
des im Rahmen der OMK nachvollziehbar. Die italienische Regierung (2008b: 
10) teilt allerdings den Befund eines “uneven development of social and me-
dical services” unter den Regionen, wobei diese selbst für qualitative und fi-
nanzielle Defizite verantwortlich seien (vgl. ebd.: 61). Die Regierung verweist 
deshalb auf die Strukturreformen der vergangenen Jahre, im Zuge derer 
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finanzielle Ressourcen und Richtlinien für das Gesundheitssystem auf natio-
naler Ebene bereitgestellt würden, während die Planung und die tatsächlichen 
Serviceleistungen weiterhin durch regionale und lokale Behörden erfolgten 
(vgl. Italienische Regierung 2008b: 61). Weitere Maßnahmen beziehen sich 
ebenfalls auf europäische Ziele, etwa bessere Prävention (Nationaler Präventi-
onsplan für 2005-2007), Effizienzsteigerungen durch Maßnahmen zur Sen-
kung der Behandlungsdauer in Krankenhäusern sowie die Kürzung von War-
telisten mittels eines nationalen Plans für 2006-2008 und die Verbesserung des 
Zugangs zu Gesundheitsleistungen vor allem im südlichen Landesteil mittels 
jeweils spezifischer Pläne und Einzellösungen (vgl. ebd.: 63ff.). Dennoch 
bleibt der Einfluss der OMK auf die italienische Gesundheitspolitik, bspw. 
auch die nationalen Gesundheitsstrategien, letztlich gering (vgl. Jessoula/Pa-
volini 2011; Strati 2012: 14f.). Eine Befragte konnte oder wollte zu möglichen 
OMK-Einflüssen keine Aussage treffen (Interview 87); ein weiterer Experte 
war zwar mit der OMK als Methode vertraut, konnte aber zu möglichen Ein-
flüssen auf nationale Reformen ebenfalls keine Einschätzung abgeben (Inter-
view 104). Vertreter des italienischen Gesundheitsministeriums waren für ein 
Gespräch nicht verfügbar. Dazu bemerkte ein Experte, dass die Beziehungen 
zu den europäischen Institutionen vielfach durch Einzelpersonen in den Mini-
sterien gepflegt würden und dementsprechend aufgrund der schwachen struk-
turellen Verankerung von diesen abhängig seien; das Gesundheitsministerium 
als Ganzes sei “not particularly internationally oriented“ (Interview 104). 

Die OMK wurde folglich maximal als Argumentationshilfe für eine in ers-
ter Linie von innenpolitischen Erwägungen bestimmte Politik herangezogen, 
wobei „die Beharrungskräfte, die nationale Reformen blockieren, auch eine 
erfolgreiche Umsetzung der europäischen Impulse verhindern.“ (Preunkert 
2009: 287) Gute Werte für einen Teil der Gesundheitsindikatoren (etwa Le-
benserwartung, Kindersterblichkeit, Krankenhausbetten, Gesamtausgaben) 
liefern eine weitere plausible Erklärung für die Abwesenheit größeren Drucks, 
wobei die ausgeprägten regionalen Differenzen eine begrenzte Ausnahme von 
diesem Befund darstellen (vgl. Jessoula/Pavolini 2014: 21f.). 

”All the EU impact comes mainly from the more general Italian public 
financial sustainability problem and how this issue has to be dealt with in the 
EU framework”, so die Behauptung von Jessoula/Pavolini (2014: 24). Schon 
in den 1990er Jahren wird für das italienische Gesundheitssystem ein erhebli-
cher europäisch induzierter/verstärkter Haushaltsdruck festgestellt, da die 
Maastricht-Kriterien die Notwendigkeit weiterer Strukturreformen deutlich 
vor Augen geführt (vgl. Doetter/Götze 2012: 171ff.) bzw. als Katalysator für 
die Reformmaßnahmen der Jahre 1992-94 gewirkt hätten (vgl. Maino/Neri 
2012: 122; Interview 104), wenngleich deren Effektivität durchaus kritisch be-
wertet wird: 
”In comparison to other European countries, the process of devolution in Italy during the 
1990s implied neither a tighter central control/steering nor the devolution of revenue raising 
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responsibilities. The result was a policy of deliberate under-financing from central govern-
ment, and an increase in financial deficits, especially in those Regions with less cost control 
capacities“ (Pavolini/Vicarelli 2013: 86). 

Maino/Neri (2012: 128) heben hervor, dass es zwar seit Gründung des NHS 
im Jahr 1978 Dispute zwischen Zentralstaat und Regionen über die finanzielle 
Verantwortlichkeit im Fall von Defiziten gegeben habe, aber erst im Zuge des 
WWU-Prozesses stabile Mechanismen für den Krisen- bzw. Konfliktfall ein-
geführt werden konnten: “Containment of health expenditure and reform of the 
pension system [were] seen as necessary conditions for Italy to be able to com-
ply with the Stability and Growth Pact.“ (France/Taroni 2005: 170) Auch in 
den Folgejahren sieht Sacchi zwar die nationalen Ziele der Effektivität und 
Effizienz als primär maßgeblich bspw. für die organisatorischen Reformen; der 
SWP und das damit verbundene Ziel der Kosteneindämmung hätten aber im-
plizit immer im Hintergrund gestanden (vgl. Sacchi 2007: 82). Ein Befragter 
sieht die 2007 eingeführten regionalen “austerity programmes” als einen ähn-
lichen Fall und verweist darauf, dass zehn Regionen sich seither permanent in 
diesem eigentlich auf drei Jahre begrenzten Verfahren befinden (Interview 
104). 

Für eine solche eher implizite Rolle spricht auch die Durchsicht der Doku-
mente aus dem italienischen Stabilitätsprogramm, in dem das Gesundheitssys-
tem nicht direkt angesprochen wird, in der Aufforderung “control the evolution 
of age-related spending“ (Europäische Kommission 2004f) aber zumindest 
mitgedacht sein könnte. Mit Blick auf die Krisenjahre der jüngsten Vergan-
genheit ergibt sich der ambivalente Befund, dass zwar ein erheblicher Haus-
haltsdruck bestand, der auch zu etlichen Einschnitten führte, zugleich aber ex-
plizite europäische ‚Interventionen‘ nicht nachweisbar sind. So verweist etwa 
Schmucker (2013) darauf, dass Zuzahlungen erhöht bzw. neu eingeführt wur-
den, etwa eine Konsultationsgebühr, die bei jedem Arztbesuch fällig wird, aber 
bspw. keine Einschränkungen des Leistungskataloges, Gehaltskürzungen im 
Gesundheitswesen oder gar größere Änderungen der Versorgungsstruktur 
durchgeführt worden seien (vgl. ebd.: 9ff.). Dagegen argumentieren 
Jessoula/Pavolini: 
“in the last years Italian public health care has been characterised so far, on one side, by no 
explicit and relevant reform, on the other, by severe financial cuts, which could jeopardize 
in the medium term the meaning of universalism. Most of these cuts are strongly related to 
tighter pressures from the EU institutions through instruments aimed at the sustainability of 
public finances.“ (Jessoula/Pavolini 2014: 24) 

Da aber die strukturellen Anpassungsmaßnahmen wie etwa die verstärkte Auf-
sicht im Fall regionaler Budgetdefizite zum Teil bereits länger beschlossen o-
der zumindest in Planung gewesen seien, sieht Schmucker (2013: 10) keine 
eindeutige Krisen- und insbesondere EU-Induzierung, hält aber einen „Kata-
lysatoreffekt“ (ebd.) für wahrscheinlich, während in den Mitgliedsstaaten, die 
Leistungen aus dem europäischen ‚Rettungsschirm‘ beziehen, unmittelbar die 
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von der Troika formulierten Konsolidierungsziele wirksam würden (Schmu-
cker 2013: 8; vgl. auch Pavolini/Vicarelli 2013; Longo 2016). Dennoch wer-
den Kürzungen des nationalen Gesundheitsbudgets (etwa in Höhe von 2,5 
Mrd. € im Jahr 2013 und 5 Mrd. € im Jahr 2014, vgl. Hemerijck 2013: 354; 
auch Földes 2016: 299; Interview 87) mit einer Vernachlässigung originär ge-
sundheitspolitischer Ziele wie universeller, hochwertiger Versorgung und dem 
Abbau sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit, einem infolge der Krise 
steigenden Bedarf (etwa durch psychische Erkrankungen) bei sinkendem An-
gebot und geringerer Zufriedenheit in der Bevölkerungen in Verbindung ge-
bracht (vgl. Schmucker 2013: 1ff.). 

Diesen allgemeinen Krisenfolgen steht eine weitgehende Absenz des The-
mas Gesundheit in den Länderspezifischen Empfehlungen und auch den Nati-
onalen Reformprogrammen gegenüber. In den ersten drei Jahren fehlt ein Ver-
weis vollständig (vgl. Rat der EU 2011h, 2012c und 2013c), während die ita-
lienische Regierung (2012: 45) ihrerseits auf ein besseres Monitoring der Ge-
sundheitsausgaben im interregionalen Vergleich und einen verlangsamten An-
stieg derselben bzw. auf Maßnahmen zur Umstrukturierung und Effizienzstei-
gerung kommunaler Gesundheitsdienstleistungen (2013: 37) verweist. 

Die Empfehlungen für die Folgejahre sprechen dieses Feld zumindest indi-
rekt an, nämlich über die Aspekte Effizienz und Wettbewerb. So wird auf die 
negativen Folgen ineffizienter lokaler Dienste für die öffentlichen Finanzen 
hingewiesen: “Local public services, which show clear signs of inefficiency, 
remain sheltered from competition, and this has adverse effects on public fi-
nances as well” (Rat der EU 2015d: Punkt 20, ähnlich 2014d: Empfehlung 7) 
und gefordert: “take further action to increase competition in regulated profes-
sions, the transport, health and retail sectors and the system of concessions.” 
(Rat der EU 2016a: Empfehlung 5) In den Nationalen Strategieberichten wird 
der Gesundheitsbereich jeweils recht kurz abgehandelt. Der Bericht 2014 ver-
weist auf eine “daunting challenge: it must maintain current standards and per-
formance while at the same time delivering savings to reduce government ex-
penditure“ (Italienische Regierung 2014: 39). Als Mittel der Wahl werden u. a. 
eine verbesserte Governance mit verstärktem Monitoring im Zusammenspiel 
mit den Regionen, eine Stärkung des Präventionsgedankens und die bessere 
Nutzung technischer Potentiale, etwa im Bereich E-health, angeführt (vgl. 
ebd.: 39f.). Der Gedanke einer erhöhten Verantwortlichkeit der Regionen wird 
auch im Bericht 2016 wieder aufgegriffen, der auf Sanktionen durch die nati-
onale Regierung bei Nichteinhalten der Kosten- oder Qualitätsvorgaben sei-
tens der Regionen verweist (Italienische Regierung 2016a: 35f.). 

Insgesamt ergibt sich für die haushaltspolitischen Instrumente damit das 
etwas überraschende Bild, dass zwar die Mitgliedschaft in der WWU frühzei-
tig einen erkennbaren Einfluss auch auf das italienische Gesundheitssystem 
hatte und später die Krise eine Reihe von Restriktionen mit sich brachte bzw. 
dass die zentralen Reformen mit diesen beiden Entwicklungen zusammen-
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fallen, von denen “all welfare sectors affected“ waren (Interview 104). Zu-
gleich aber spielt die Gesundheitspolitik im formalen Prozess des Europäi-
schen Semesters im italienischen Fall praktisch keine Rolle (ebd.). Zudem hat 
zwar eine Verstärkung bereits zuvor praktizierter cost-containment-Maßnah-
men stattgefunden, aufgrund absehbarer regionaler Opposition gegenüber evtl. 
Strukturreformen stehen diese jedoch vorerst nicht auf der Agenda (vgl. 
Maino/Neri 2012: 130). Während dieser antizipierte Widerstand auf nationaler 
Ebene als (relative) Kontinuität begünstigender Faktor wirkt, sprechen die 
trotz erfolgten Anstiegs noch immer leicht unterdurchschnittlichen öffentli-
chen Gesundheitsausgaben und diesbezüglichen Projektionen (vgl. Europäi-
sche Kommission 2016e: 136) – trotz daraus resultierender Unterfinanzierung 
(Interview 104) – sowie die guten Werte für zumindest einen Teil68 der zent-
ralen Gesundheitsindikatoren, bspw. Lebenserwartung, vermeidbare Todes-
fälle, Krankenhausbetten (Interview 104) gegen einen verstärkten europäi-
schen Druck im konkreten Sinne, also jenseits allgemeiner Ausgabenbegren-
zung. 

Interessant ist schließlich noch der Fall der Arbeitzeitrichtlinie im Gesund-
heitsbereich. Diese sei verspätet umgesetzt und aufgrund des erheblichen Ef-
fekts für die interne Organisation in Krankenhäusern intensiv öffentlich-me-
dial diskutiert worden (Interview 104). Im Jahr 2008 seien dann in der begin-
nenden Krise, die auch das Gesundheitssystem erfasste, Ausnahmen zugelas-
sen und letztlich die Schutzregelungen ausgehebelt worden: “the Italian legis-
lature has delegated to collective bargaining the protection of a right that is 
guaranteed by the European legislation.“ (Interview 87). Ärzteorganisationen 
hätten dann die Europäische Union aufgefordert, Druck auf die italienische 
Regierung auszuüben, was 2014 in ein Vertragsverletzungsverfahren mündete, 
wobei die italienische Regierung dem Urteil mit einer Rücknahme der Aus-
nahmeregelungen zuvorkam (Interview 87). 

Das Themenfeld Patientenmobilität hat mit Blick auf Italien weder in der 
Literatur noch für die Gesprächspartner hohe Priorität. Ein Befragter merkte 
lediglich an, dass die Urteile und die nachfolgende Richtlinie außer der ver-
pflichtenden Einrichtung einer nationalen Kontaktstelle de facto aufgrund ihrer 
geringen Bekanntheit und Nutzung, „wenig Einfluss gehabt hätten und “much 
ado about nothing“ stattgefunden habe (Interview 104). Lange Wartelisten 
würden in Italien eher durch private Lösungen als durch Behandlungen im 
Ausland umgangen (Interview 104). 

 
68  Schlecht schneide Italien dagegen regelmäßig beim Kriterium der Patientenzufriedenheit ab 

(Interview 104). 
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5.6.2 Upload 

Mögliche Upload-Ambitionen Italiens in der Gesundheitupolitik werden we-
der von wissenschaftlicher Seite noch von den befragten ‚Praktikern‘ identifi-
ziert. So halten Greer/Massard da Fonseca/Adolph (2008: 405 und 419) ledig-
lich als allgemeinen Befund fest, “[that i]nterest groups in Mediterranean and 
post-communist accession countries are less likely to lobby at the EU level”, 
und die Befragten geben zu Protokoll, sie seien “not aware of any uploading 
and respective coalitions” (Interview 87) bzw. könnten keine ihnen bekannten 
Fälle aktiven Uploadings benennen (Interview 104). Eine Nachfrage bzgl. der 
italienischen Position zur Patientenmobilität – dem wohl kontroversesten 
Thema der europäischen Gesundheitspolitik – bei einer ausgewiesenen Exper-
tin für diesen Prozess ergab ein ähnliches Ergebnis: “I guess Italy did not have 
clear-cut positions at that time, also because their health system is partially 
devolved. I don’t think they had a strong profile.” (Interview 74) 

5.6.3 Interload 

Aufgrund der systemischen Ähnlichkeit wenig überraschend findet sich in der 
Literatur wiederholt der Hinweis auf einen Vorbildcharakter des britischen 
NHS (vgl. Freeman/Moran 2000: 43). Dies betrifft insbesondere die Neurege-
lung der Beziehungen zwischen Staat und Anbietern in den frühen 1990er Jah-
ren, wobei gemäß den Erwartungen der policy-learning-Forschung systemisch 
bedingte Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führten: 
”Italian regulatory developments mimicked those seen in England just two years earlier, 
however, unlike in England where the internal market had been uniformly introduced, in 
Italy the regions were given the liberty of deciding how and in what manner they would 
adopt this new form of regulation“ (Doetter/Götze 2012: 170; vgl. dies. 2011: 3f.). 

Ferré et al. (2014: 122) sehen bzgl. der Einführung eines Einstufungssystems, 
nach dem sich die Mittelausstattung für Krankenhäuser nach der dortigen Be-
handlung spezifischer Gruppen von Patienten richtet, eine maßgebliche Vor-
bildfunktion des US Medicare DRG-Systems (diagnosis-related groups) und 
damit einen weiteren Fall der Orientierung an einem marktorientierten, wenn 
auch in diesem Fall außereuropäischen Gesundheitssystem. Eine befragte Ex-
pertin betont dagegen, ein gesundheitspolitischer Austausch mit anderen Mit-
glieds- oder Nichtmitgliedsstaaten finde faktisch nicht statt (Interview 87). 
Auch ein weiterer Gesprächspartner hat den Eindruck, “[that] policy-makers 
are not very aware“ (Interview 104). Interload-Konstellationen mit anderen 
NHS-Systemen wären aus seiner Sicht zwar logisch, ob das tatsächlich pas-
siere, sei aber zweifelhaft, möglicherweise aufgrund des dezentralen italieni-
schen Systems (ebd.). In einem aktuellen – allerdings auch nicht systemabhän-
gigen – Einzelfall jedenfalls passe dieses Schema nicht, da sich mit Frankreich 
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und Deutschland zwei Versicherungssysteme für die von Italien eingeführte 
Impfpflicht für einige Krankheiten interessierten (Interview 104).  

5.7 Bilanz 

Im Jahr 2000 bemerkten Freeman/Moran (2000: 51): 
”Though the reform of health care in Europe has been paralleled by a process of international 
integration, institutionalised in the widening and deepening of the European Union, it is re-
markable how little one has had to do with the other.“69 

Die vorangegangenen Fallstudien relativieren diesen Befund für die Folgezeit, 
ohne ihn grundsätzlich zu widerlegen. Noch immer gibt es “little sign of con-
vergence“ (Stamati/Baeten 2015: 191) unter den heterogenen Gesundheitssys-
temen der Mitgliedsstaaten, wohl aber einen “incremental and irresistible pro-
cess of harmonization and Europeanization“ (Lamping 2005: 18) trotz der 
grundsätzlich unstrittigen Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten nach Art. 168 
AEUV. 

Für die betrachteten Mitgliedsstaaten wurde eine insgesamt schwache Wir-
kung der OMK/G festgestellt. Diese diente maximal partiell als Inspiration und 
Argumentationshilfe für nationale Reformen (Polen, evtl. Italien) bzw. unter-
stützte bereits auf nationaler Ebene definierte Ziele (bspw. die Reduzierung 
des Langzeitkrankenstandes in Schweden), ohne jedoch Reformen, die andern-
falls nicht stattgefunden hätten, anzustoßen (alle Fallstudien). Mar-
mor/Freeman/Okma (2005: o. S.) meinen gar, wenn Einflüsse aus anderen 
Staaten oder von internationalen Organisationen – hier: der EU – eine Rolle in 
nationalen Reformprozessen spielten, sei ihre Verwendungsweise “typically 
that of policy warfare, not policy understanding and careful lesson-drawing”.  

Die offensichtlich äußerst geringe Wirksamkeit der OMK/G begründet sich 
zum einen durch den schleppenden Prozess ihrer Institutionalisierung: “[the 
OMC] never really took shape in health, then came the Semester”, von der 
OMK sei nur das “old-fashioned label“ geblieben (beide: Interview 57), zum 
anderen dadurch, dass gesundheitspolitische Akteure die OMK nie wirklich 
ernstgenommen hätten (bspw. Interview 74). Auch die erhebliche Komplexität 
der Gesundheitssysteme aufgrund des hohen Anteils persönlicher Dienstleis-
tungen und der „massiven Akteursinteressen“ machten die OMK „methodisch 
fast unmöglich“ (Interview 95). Bei „ähnlichen Probleme, aber ganz unter-
schiedlichen Strukturen“ bestehe eine insgesamt „geringe Bereitschaft, sich 

 
69  Zugleich verweisen die Autoren auf eine seit den 1980er Jahren wirksame “general, interna-

tional currency of reform ideas”, etwa von der European Healthcare Management Associa-
tion (EHMA) oder der OECD (Freeman/Moran 2000: 43). 
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hineinregieren zu lassen“, dementsprechend kaum Zugriffswirkung der OMK 
und folglich keine EU-getriebene Harmonisierung. Eine gewisse Tendenz zur 
„Hybridisierung“ der Systeme sei zwar feststellbar, aber auch diese primär na-
tional katalysiert (Interview 95).  

Etwas anders fällt der Befund für haushaltspolitische Instrumente aus. Ge-
nerell gilt: “health care has been deeply implicated in the fiscal pressures on 
modern welfare states” (Freeman/Moran 2000: 35), und schon die Reformen 
der 1980er in zahlreichen europäischen Staaten wiesen einen “fiscal impera-
tive” (insbesondere in Richtung von Ausgabenkontrolle, verbindlicheren Stan-
dards und mehr Wettbewerb insbesondere in NHS-Systemen) auf, der in den 
1990er Jahren durch Rezession und Maastricht-Kriterien noch einmal ver-
schärft wurde (vgl. ebd.: 37ff.). Das Ausmaß dieses Einflusses im Verhältnis 
zu nationalen Faktoren ist allerdings nicht unumstritten: “Probably, cost con-
tainment has been or will become more intensive in healthcare reforms than 
would have been the case in the absence of EMU constraints. However, it is 
conceivable that most of the health policy reforms would have emerged any-
way” (Lamping 2005: 26). Unter den betrachteten Mitgliedsstaaten lässt sich 
dennoch insbesondere für Italien ein früher ‚Maastricht-Druck‘ und für Schwe-
den ein allgemeiner Krisendruck zu Beginn der 1990er Jahre feststellen, wäh-
rend die polnischen Gesundheitsreformen dieser Vor-Beitrittszeit maßgeblich 
unter dem Einfluss der Weltbank standen.  

Im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und später des Europäi-
schen Semesters “[that] “hijacked the OMC” (Interview 57) treten unter den 
betrachteten Ländern erhebliche Unterschiede auf. Zwar steht das Thema Na-
chhaltigkeit der Finanzierung insgesamt prominenter auf der Agenda, und 
diese Prioritätensetzung wird auch durchaus als Problem betrachtet: “Although 
social and health policy priorities such as improving access to and quality of 
care have recently been added to the recommendations […], financial sustain-
ability and cost-effectiveness issues have been dominant.” (Földes 2016: 304). 
Dennoch konnten Mitgliedsstaaten in guter Haushaltslage und mit nicht mehr 
als durchschnittlichen Ausgaben bzw. -projektionen Empfehlungen durchaus 
ignorieren (etwa Deutschland bzgl. der Mitversicherung von Familienmitglie-
dern), andere erhielten überhaupt keine Empfehlungen mit gesundheitspoliti-
schem Bezug (Schweden, Großbritannien).70 Im polnischen Fall wurden die in 
den CSR enthaltenen Punkte zwar durchgehend aufgegriffen und entspre-
chende Maßnahmen erläutert, die Wiederholung in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren offenbart aber eine offenbar unzureichende Umsetzung. Inte-
ressant schließlich ist auch der Fall Italiens, wo ein hoher impliziter 

 
70  Clauwaert (2013a: 7) verweist allerdings darauf, dass in der Anfangsphase des Europäischen 

Semesters von 2011-13 keine der fast 400 CSRs sich explizit auf den Gesundheitsbereich 
bezogen habe, wohl aber in Form von “hidden CSRs” angrenzende Themen angesprochen 
worden seien (Clauwaert 2013a: 7). Für die hier durchgeführten Fallstudien wurden auch die 
den eigentlichen Empfehlungen vorangestellten Kurzanalysen berücksichtigt. 
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Kostendruck einerseits durchaus zu Kürzungen im Gesundheitswesen geführt 
hat, andererseits das Thema Gesundheit in den CSR und auch den nationalen 
Strategieberichten fast vollständig absent ist. Dies verweist auf die Problema-
tik, dass trotz offenkundiger Kriseneffekte in einer Reihe von Mitgliedsstaaten 
(vgl. auch Mladovsky et al. 2012) kaum präzise ermittelt werden kann, ob eine 
Maßnahme durch allgemeinen und in der Krise verstärkten Kostendruck 
und/oder – und ggf. in welchem Verhältnis – feldspezifische europäische Emp-
fehlungen bedingt ist. Dennoch sind parallel zum Fall der Rentenpolitik (Kap. 
6) die ‚Spielregeln‘ der Gesundheitspolitik im europäischen Mehrebenensys-
tem offenkundig in Bewegung: 
“Formally, they are ‘recommendations’, and some countries tend to ignore them […] What 
is nevertheless clear is that the strengthened EU mechanism for fiscal surveillance has the 
potential to affect health systems at the core: budgets, organization and entitlements” (Földes 
2016: 306 unter Verweis auf Greer et al. 2014: 109).  

Zumindest das Potential für eine ‚intrusivere’ (Interview 57, ähnlich Interview 
76) europäische Gesundheitspolitik ist geschaffen worden, da die EU-Institu-
tionen im Rahmen des reformierten SWP über “unprecedented powers to su-
pervise national healthcare policies” (Stamati/Baeten 2015: 184) verfügen, 
wenngleich bisher der faktische Einfluss auf die Mitgliedsstaaten überschaubar 
bleibt. Stamati/Baeten (ebd.: 209) etwa bewerten in ihrer Studie europäische 
Einflüsse in den “MoU countries“ Griechenland71 und Irland sowie in Rumä-
nien als stark, in Frankreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden als 
mittel und in Litauen, Schweden und Großbritannien als schwach. Parallel 
dazu und im Einklang mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie kommen 
Azzopardi-Muscat et al. (2015) zu dem Schluss: “The likelihood of obtaining 
a health CSR is associated with the level of general government debt.” Das 
bedeutet zugleich, dass sich der Druck eher nach wirtschaftlichen als nach so-
zialen Indikatoren richtet. “This trend introduces a major bias in policymaking, 
which does not serve the public health ambitions of the European Social Model 
well.” (Stamati/Baeten 2015: 212; weiterführend in Kap. 8.4). In dieselbe 
Richtung weisen die weitreichende Absenz der nationalen Gesundheitsminis-
ter von den Debatten im Rahmen des Europäischen Semesters (vgl. ebd.: 189f.; 
McKee et al. 2012: 349) und die Forderung nach einer Evaluation der Folgen 
der Länderspezifischen Empfehlungen für Zugangs- und Qualitätskriterien sei-
tens der Gesundheitsminister und des Europäischen Parlaments (European Par-
liament Committee on Employment and Social Affairs 2013; vgl. Földes 2016: 
305). Andererseits wäre auch die Exklusion von Gesundheit aus dem Semester 
problematisch gewesen, denn “We [health actors] could have decided not to be 
at the table, but we were on the menue anyway“ (wegen des hohen Ausgaben-
anteils). Bei einer Nichtbeteiligung wäre das Risiko noch größer gewesen, 

 
71  Eine Gesprächspartnerin gebrauchte mit Blick auf Griechenland die Formulierung, in dessen 

Gesundheitspolitik habe „die EU am Steuer gesessen“ (Interview 103).  
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Ziele wie den Zugang zu Gesundheitsleistungen oder auch Ergebnisse (“health 
outcomes“) aus den Augen zu verlieren (Interview 57). 

Die Frage, inwiefern die Krise als game-changer fungiert, lässt sich folg-
lich für die Gesundheitspolitik vorläufig wie folgt beantworten: Ein Fokus auf 
Kosteneffizienz bestand in praktisch allen Mitgliedsstaaten schon seit Länge-
rem, zum einen begründet durch nationale Ziele, Debatten und Kommissionen, 
zum anderen auch unterstützt durch europäische Entwicklungen (bspw. die 
Konvergenzkriterien). In den Jahren ab 2011 rücken diejenigen Mitgliedsstaa-
ten in den Fokus, die keine oder keine im Ergebnis zufriedenstellenden Refor-
men mit Blick auf die finanzielle Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme (ins-
besondere angesichts des demographischen Wandels) durchgeführt haben. 
Demgegenüber ist für die meisten Mitgliedsstaaten (bisher) keine grundsätz-
lich neue Qualität europäischer Einflüsse zu beobachten, vielmehr hängt diese 
von der Gesamt-Haushaltslage und “well-prepared healthcare systems“ (Inter-
view 74) ab. Dennoch hat sich das Potential für europäischen Druck in der 
Gesundheitspolitik mit dem “‘competence grab’” (Vollaard/van de Boven-
kamp/Martinsen 2016: 170 unter Verweis auf Keating 2013) im Rahmen des 
Europäischen Semesters erkennbar erhöht. 

Ganz eindeutig ist ein bereits manifester europäischer Einfluss auf dem 
rechtlichen Weg festzuhalten. Mit der Summe der oben diskutierten EuGH-
Urteile, so Anderson (2015: 181), “the member states have lost control over 
core aspects of their health policies.” Diese “interventions“ (Paton et al. 2002: 
2) hätten das Umfeld, in dem sich die nationalen Gesundheitsakteure bewegen, 
erheblich verändert (vgl. Greer 2006: 140) – per Rückgriff auf eine „Binnen-
marktisierung“72 der Gesundheitspolitik (Verspohl 2011: 4) und durch eine 
„klare Integrationsbrille“ (Interview 59) des EuGH. Die Mitgliedsstaaten ver-
hielten sich zunächst abwartend und setzten die europäischen Regelungen erst 
um, als alle Zweifel bzgl. ihres Anwendungsgebiets durch die aufeinander fol-
genden Urteile und schließlich die Patientenmobilitätsrichtlinie 2011 beseitigt 
waren (vgl. Baeten/Vanhercke/Coucheir 2010: 4). Die letztgenannte Richtlinie 
hat dann ein „weites Spektrum denkbarer Probleme abgedeckt“, letztlich mit-
tels eines „geschickte[n] Ausweichmanöver[s] der Kommission, indem diese 
von der Anbieter- [Dienstleistungsfreiheit] auf die Nachfrage-Perspektive [Pa-
tientenmobilität] wechselte.“ (Interview 95) Die größten Vorbehalte und rest-
riktivsten Regelungen weisen dabei Mitgliedsstaaten mit langen Wartelisten, 
einem unvollständigen Behandlungsspektrum oder Defiziten in der Qualität 
der Behandlungen auf, die fürchten mussten, dass zahlreiche Patienten die 
neuen Möglichkeiten nutzen würden (bspw. Interview 95). Zugleich sind in 

 
72  Diese partielle Verschiebung in angrenzende Politikfelder spiegelt sich auch in den unter-

schiedlichen Generaldirektionen mit Einfluss auf die Gesundheitspolitik: “DG Sanco [heute 
SANTE] has a name and a responsibility but no legislative or other tools save (limited) spen-
ding“ (Greer 2006: 146), vielmehr sind auch die für den Binnenmarkt und Employ-
ment/Social Affairs zuständigen DGs zentrale Akteure (vgl. ebd.: 146f.). 
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diesen Mitgliedsstaaten Bemühungen zur Ursachenbekämpfung erkennbar: “to 
address factors underlying the demand for exit, in particular waiting lists” 
(Baeten/Vanhercke/Coucheir 2010: 5), bspw. im Fall Großbritannien. 

Auch jenseits der Patientenmobilität mussten die Mitgliedsstaaten Anpas-
sungen durchführen bzw. müssen zumindest ihren regulativen Rahmen immer 
wieder rechtfertigen, etwa bzgl. der Proportionalität der Regulierung von Ge-
sundheitsberufen (Interview 74). Der Aktivismus des EuGH hat allerdings 
nach mehrheitlicher Einschätzung nach dem „Riesenhype“ (Interview 103; 
ähnlich Interview 104) der frühen 2000er im zeitlichen Verlauf nachgelassen 
(bspw. Interview 95), insbesondere nachdem mit der 2011er-Richtlinie die 
Frage(n) der Patientenmobilität weitgehend geklärt war(en). Insgesamt habe 
die Gesundheitspolitik für die Juncker-Kommission eine eher niedrige Priorität 
(Interview 76) bzw. die legislative Aktivität merklich nachgelassen (Interview 
88).73 

Insgesamt ergibt sich eine gewisse Konvergenz in Teilbereichen, während 
die unterschiedlichen institutionellen Grundordnungen bestehen bleiben. Ge-
meinsame Trends betreffen – in unterschiedlichem Ausmaß – etwa eine antei-
lige Privatisierung von Kosten (etwa durch Leistungsexklusion, die Auswei-
tung von Zuzahlungen und Bedeutungszunahme privater Versicherungen), den 
Versuch einer Rationalisierung der Versorgungsstrukturen (etwa durch inte-
grierte Behandlungsverläufe oder die Aufwertung des Hausarztes) und einen 
verstärkten Wettbewerb zwischen Finanzierungsträgern und Leistungserbrin-
gern, begünstigt durch gemeinsame oder zumindest vergleichbare Problemla-
gen wie Alterung, zunehmende chronische Krankungen und Defizite bei Qua-
lität und Effizienz (vgl. Gerlinger 2010: 153). Während die formale Kompe-
tenzverteilung unverändert bleibt, ist eine europäische Dimension – primär 
rechtlicher Natur, partiell auch katalysiert durch haushaltspolitischen Druck – 
hinzugetreten (vgl. Földes 2016: 303f.): “combine[d] self-rule […] and shared 
rule (mainly concerning the collective co-ordination of cross-border healthcare 
and the market of health goods, services, persons and capital)” (Vollaard/van 
de Bovenkamp/Martinsen 2016: 171). 

Die Zukunftsperspektiven europäischer Gesundheitspolitik werden unter-
schiedlich bewertet. Vollaard/van de Bovenkamp/Martinsen (ebd.: 172) halten 
zwar eine substanziellere gemeinsame Gesundheitspolitik angesichts des ge-
ringen Budgets und der fraglichen politischen und öffentlichen Unterstützung 
für schwierig, sehen aber die Einführung einer europäischen Versichertenkarte 
als symbolischen Akt und diskutieren gar deren potentiell identitätsstiftende 
Wirkung. Die Befragten sehen einerseits eher ein Erlahmen von Kommissi-
onsinitiativen in diesem Bereich (Interviews 59, 76, 74, 56), andererseits teil-
weise durchaus eine generell wachsende Bereitschaft der Mitgliedsstaaten zur 

 
73  Eine Expertin verwies vor diesem Hintergrund auf eine Petition “EU – do more for health“ 

(Interview 76), eine andere auf eine geringere finanzielle Ausstattung der DG SANTE und 
zeitweilige Diskussionen, diese ganz abzuschaffen (Interview 103).  
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Kooperation: “there is less blockage today“ (Interview 74, anders Interview 
103). Wenngleich zunehmend deutlich werde, “that the national level is not 
appropriate (alone)”, gebe es aber viele Widerstände, auch weil Gesundheits-
politik auf nationaler Ebene “more visible on the agenda and more important 
for elections” geworden sei (beide: Interview 57). 

In absehbarer Zukunft wird zum einen eine neue Balance der europäischen 
Ziele für Gesundheitssysteme gefordert: “There is a need to rebalance the dis-
course at European level so as to duly recognise that health systems are not 
merely a burden on public finances for Europe” (Azzopardi-Muscat et al. 2015: 
381). Zum anderen werden eher indirekte Einflüsse über angrenzende Bereiche 
erwartet, etwa Regulierungen im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Niederlassungsfreiheit oder Digitalisierung (Interviews 59, 74, 103). Insbeson-
dere Telematik und E-health könnten für „neuen drive“ an der Schnittstelle von 
Binnenmarkt und Gesundheit sorgen (Interview 56). Vereinzelt wurde ein 
energischerer Einsatz für ein hohes Gesundheitsniveau in ganz Europa, insbe-
sondere auch den ‚Krisenstaaten‘ gefordert, da andernfalls bspw. die Ausbrei-
tung von Krankheiten wie Tuberkulose drohe (Interview 59).  

Upload-Prozesse lassen sich in allgemeine Abwehrversuche einer stärkeren 
europäischen ‚Einmischung‘ in einen als nationale Angelegenheit wahrgenom-
menen Bereich (alle) einerseits und konkrete inhaltliche Gestaltungsambitio-
nen andererseits unterscheiden. Allerdings, so geben Greer/Massard da 
Fonseca/Adolph (2008: 406) zu bedenken, ist aus der Entstehungsgeschichte 
europäischer Gesundheitspolitik heraus prinzipiell kein primärer Gestaltungs-
wille der Mitgliedsstaaten zu erwarten: “EU institutions and not domestic lob-
bies have been the main protagonists in the development of an EU health po-
licy, and we should therefore safely expect health lobbying to be a reaction”. 
Eine Angleichung der Gesundheitssysteme lehnen die Mitgliedsstaaten ohne-
hin einheitlich ab (vgl. Kotzian 2008: 237), aber auch kleinere Schritte werden 
mehrheitlich abgelehnt und vielfach als Untergraben nationaler Kompetenzen 
betrachtet. Insgesamt dominiert deutlich eine abwehr- bzw. blockadeorien-
tierte Haltung, bspw. gegenüber verbindlicheren Empfehlungen oder quantita-
tiven Indikatoren (Deutschland, Großbritannien). Deutlich ablesen ließ sich 
dies etwa an den Versuchen zahlreicher Mitgliedsstaaten, die Patientenmobili-
tätsrichtlinie möglichst restriktiv zu gestalten (Deutschland, partiell Großbri-
tannien, Polen): 
“Nearly all Member States initially took a very reserved attitude, arguing that their system 
was ‘different’ from the specific system under scrutiny by the Court. Member States thus 
exploited as much as possible their powers to interpret the scope of application of the Court 
rulings in a minimalist way. ” (Baeten/Vanhercke/Coucheir 2010: 4) 

Dagegen komme von den Mitgliedsstaaten kein substanzieller “push“ für die 
zukünftige Gestaltung der europäischen Gesundheitspolitik: “we are waiting 
for that” (Interview 57). Ein interessanter Einzelfall, der das “downloading of 
member states on themselves“ (Interview 57) dokumentiert, ist die von einem 
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Gesprächspartner ansprochene deutsche Bitte um eine Länderspezifische 
Empfehlung, die andernfalls wohl nicht ausgestellt worden wäre. Ein ansons-
ten aktiv von den Mitgliedsstaaten gefördertes Einzelthema ist E-health 
(Deutschland, Schweden, Großbritannien), daneben wurden bspw. die Be-
kämpfung konkreter einzelner Krankheiten von deutscher und die Thematisie-
rung der Risiken von Alkohol von schwedischer Seite benannt. Gewisse Zu-
stimmung bestehe außerdem tendenziell zu europäischen Kompetenzen im 
Präventionsbereich und bei konkreten Infektionskrankheiten wie etwa der auch 
in Europa vereinzelt wieder aufgetretenen Tuberkulose (Interview 95). 

Die genutzten Mittel ähneln sich unter allen betrachteten Mitgliedsstaaten: 
Lobbying bei der Kommission, Gremiensitzungen, Konferenzen und Netz-
werke. Allianzen unter den Mitgliedsstaaten folgen teilweise dem Kriterium 
der Systemähnlichkeit (Versicherungs- vs. NHS-Systeme), teilweise aber auch 
der generellen Orientierung an Subsidiaritätspräferenzen (bspw. Deutschland 
mit Schweden und Polen), dazu treten fallweise weitere an Einzelthemen ori-
entierte Gruppierungen. 

Für Interloadprozesse ergibt sich ein ähnliches Bild, zum Teil in Sinne ei-
ner Vorbildfunktion einzelner Mitgliedsstaaten: “changes have been in-
fluenced by the experience of other countries“ (Baggott 2015: 261). Zum Teil 
finden diese Orientierungen und auch praktische Zusammenarbeiten entlang 
der Linien ähnlicher Systeme statt (bspw. Orientierung Italiens an Großbritan-
nien und Polens an Deutschland, Kooperation zwischen Deutschland, den Nie-
derlanden und Österreich oder der nordischen Staaten untereinander), folgen 
zum Teil aber auch nicht themenspezifischen Mustern (Visegrád-Gruppe) oder 
einzelfallbezogenen Kriterien. Für Großbritannien wurde eine häufige Koope-
ration mit und ein Bezug auf außereuropäische(n) Partner(n) festgestellt, für 
die neben der Systemähnlichkeit auch der gemeinsame Sprachraum als Moti-
vator infrage kommt. Insgesamt spielt aber policy learning aufgrund von Über-
tragbarkeitsproblemen keine große Rolle, schon gar nicht unter stark unter-
schiedlichen Gesundheitssystemen, da das Drehen an einzelnen Stellschrauben 
kaum absehbare Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das „setzt enge Gren-
zen für die EU, selbst wenn sie die nötigen Kompetenzen [zur Harmonisie-
rung] hätte.“ (Interview 95) 

Mittel der Wahl sind neben direkter ad-hoc-Kontaktaufnahme vor allem 
Expertennetzwerke und Konferenzen. Zwei Sonderfälle müssen an dieser 
Stelle angesprochen werden: Zum einen agieren u. a. Belgien, die Niederlande, 
Luxemburg und Österreich im Bereich des Einkaufs von (insbesondere hoch-
preisigen) Medikamenten als ‚Allianz der Kleineren‘. Während die größeren 
Mitgliedsstaaten die bisherige Praxis der – oft intransparenten – Verhandlun-
gen mit Pharmaunternehmen beibehalten wollten, setzten sich diese kleineren 
Mitgliedsstaaten für eine gemeinsame Beschaffung auf Basis eines freiwilligen 
Abkommens ein, während die Kommission sich zurückhalte (Interviews 57, 
74). Zum anderen findet in Grenzgebieten wie bspw. zwischen Deutschland 
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und Dänemark vielfach eine Art ‘grass-roots-cooperation‘ statt, die häufig 
ohne Beteiligung nationaler Behörden eingeleitet wird und von der Kommis-
sion bspw. über Interreg-Mittel unterstützt wird (vgl. Interview 74, s. ausführ-
lich Hedde 2008). Allerdings verweist eine Gesprächspartnerin auch diesbe-
züglich auf eine eher nachlassende Dynamik und erhebliche Umsetzungs-
schwierigkeiten in mehreren konkreten Grenzregionen, bspw. bei der Notfall-
rettung im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet oder insgesamt – mit partieller 
Ausnahme der Geburtshilfe – an der deutsch-polnischen Grenze (Interview 
103).  
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6 Rentenpolitik 

Die Alterssicherungspolitik rückt trotz weiterhin bestehender erheblicher Vor-
behalte der Mitgliedsstaaten zunehmend, wenn auch in der Vergangenheit eher 
zögerlich, in den Fokus europäischer Aufmerksamkeit. Dafür lassen sich im 
Wesentlichen zwei Gründe ausmachen: Erstens sehen sich die Mitgliedsstaa-
ten mit einer Reihe gemeinsamer – wenngleich nicht identisch in Erscheinung 
tretender – Probleme konfrontiert: steigender Lebenserwartung (vgl. Abb. 2) 
und sinkenden Geburtenraten (vgl. Abb. 3 in Kap. 7), daraus resultierenden 
Finanzierungsschwierigkeiten vor allem bei Umlagesystemen, einer fraglichen 
Anlagesicherheit bei kapitalgedeckten Systemen.  

Abb. 2: Durchschnittliche Lebenserwartung in der EU 1993-2015 

Quelle: eigene Darstellung nach Daten der Weltbank (2017b) 

Zweitens bringt die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung in Binnenmarkt 
und WWU Konsequenzen für den Rentenbereich mit sich, der einen erhebli-
chen Anteil der öffentlichen Ausgaben bindet und dementsprechend auch im 
Zuge der Haushaltskonsolidierung in den Blickpunkt rückt. Folgerichtig ist in 
den letzten Jahren eine umfassende Reformaktivität mit etlichen Gemeinsam-
keiten zu beobachten – etwa in Richtung eines höheren und zum Teil flexiblen 
Renteneintrittsalters, einer längeren Lebensarbeitszeit und in erster Linie der 
Etablierung von Mehrsäulenmodellen (vgl. Hicks 2001: 14f.; Schmähl 2005: 
9ff.). Einige Daten zu den Ausgangsbedingungen untermauern diese Befunde: 

 2015 lag der Anteil der Über-65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im
EU-28-Durchschnitt bei 18,9% und wird Projektionen zufolge bis 2030 auf
ca. 24% und bis 2050 auf ca. 28% steigen (vgl. Eurostat 2016a).

 Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg allein in den Jahren 2004 bis
2014 – in denen erstmals Daten für alle heutigen Mitgliedsstaaten vorliegen
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– in der EU-28 von 78,4 auf 80,9 Jahre insgesamt bzw. 83,6 Jahre für 
Frauen und 78,1 Jahre für Männer (vgl. Eurostat 2016b). 

 Die öffentlichen Rentenausgaben betrugen im Jahr 2014 in der EU-28 
durchschnittlich 9,8% des BIP, wobei die höchsten Werte Griechenland 
(13,3%), Italien (11,7%) und Frankreich (12,3%) aufweisen (Eurostat 
2017b). Insofern und aufgrund der langfristigen Ansprüche der Beitrags-
zahler sind die Rentensysteme mit einigem Recht als „Supertanker des So-
zialstaats“ (Dallinger 2016: 101) bezeichnet worden. 

 Die durchschnittliche Ersatzrate (nur öffentliche Renten) betrug im Jahr 
2013 in der EU-28 42,5%, erwartet wird ein Absinken auf 35,9% im Jahr 
2060, wenngleich mit erheblichen Unterschieden unter den Mitgliedsstaa-
ten (vgl. Europäische Kommission 2016g). 

 Im Jahr 2015 waren 17,4% der Über-65-Jährigen in der EU-28 von Alters-
armut betroffen oder bedroht (vgl. Eurostat 2017a). 

Die durch diese Entwicklungen bedingte zunehmend relevante europäische Di-
mension der Alterssicherung wird bisher in der Forschung nur im Ansatz re-
flektiert. So liegen zwar zu den einzelnen Rentensystemen der europäischen 
Staaten und ihren Reformbemühungen unzählige, zum Teil auch vergleichende 
Studien vor, bspw. Bonoli/Shinkawa 2005, Hülsmann/Schmid/Schöll 2001, 
Stuchlik 2010, Immergut/Anderson/Schulze 2009, Natali 2011; für Deutsch-
land exemplarisch Hacker 2010; Hinrichs 1998 und 2008, Ebbinghaus/Gron-
wald/Wiß 2011, Eichenhofer/Rische/Schmähl 2012; für Polen Armeanu 2010, 
Chlon/Góra/Rutkowski 1999; für Schweden Anderson/Backhans 2013, Kan-
gas/Lundberg/Ploug 2006, Palme 2003; für Italien Ferrera/Jessoula 2005 und 
2009, Jessoula/Pavolini 2013, De la Porte/Natali 2014; für Großbritannien 
Ginn/Fachinger/Schmähl 2007, Seeleib-Kaiser 2013 und Ruser 2011. Aller-
dings werden die nationalen Systeme neben einer Beschreibung und Analyse 
ihrer Genese, Funktionslogik und Spezifika zumeist unter den Perspektiven 
ökonomischer Sparzwänge und der Demographie betrachtet, wohingegen die 
Rolle der EU wenig reflektiert wird. Einige Ausnahmen von diesem Befund 
seien kurz erwähnt: Fuchs (2009) untersucht in ihrer Studie Integrationshemm-
nisse aufgrund der bestehenden Vielfalt der Alterssicherungssysteme, deren 
Funktionsfähigkeit unter den Bedingungen des Gemeinsamen Marktes sowie 
den bisherigen rentenpolitisch relevanten acquis auf europäischer Ebene. Auf 
dieser Grundlage werden u. a. die Etablierung eines zusätzlichen Rentensys-
tems für grenzüberschreitend mobile Arbeitnehmer, eine stärkere Koordina-
tion auch im Bereich der zweiten Säule und eine Strukturangleichung über alle 
Säulen als zukünftige Optionen diskutiert. Hinrichs/Brosig (2013) untersuchen 
anhand ausgewählter Mitgliedsstaaten – Griechenland, Großbritannien, Irland, 
Italien, Lettland, Portugal, Rumänien, Spanien und Ungarn – Rentenreformen 
unter dem Einfluss der Krise. Ihr zentraler Befund ist, dass in allen Fällen ra-
pide und radikale Politikwechsel stattgefunden haben, die mit Ausnahme des 
britischen Falls den Regierungen von außen aufgenötigt oder zumindest extern 
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katalysiert wurden und ohne den Einfluss vor allem europäischer Institutionen 
nicht in vergleichbarer Intensität vollzogen worden wären. Anderson/Kaeding 
(2015) fragen anhand ihrer Fallbeispiele Italien, Niederlande und Belgien nach 
Bestimmungsfaktoren für die Durchschlagskraft der europäischen Dimension 
der Alterssicherungspolitik. Als Einflusskanäle betrachten sie zum einen den 
Gleichberechtigungs-Rechtsbestand der EU, zum anderen die WWU-Krite-
rien, als zentrale Einflussfaktoren werden die Struktur nationaler Sozialpolitik 
und die Anzahl und Konstellation von ‘veto points‘ identifiziert. Sommer 
(2007) rekonstruiert die für die Alterssicherung relevanten Aktivitäten der Eu-
ropäischen Kommission seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften. Da-
bei differenziert er in Rechtsnormen wie die Gleichbehandlung der Geschlech-
ter oder die Personenfreizügigkeit einerseits und Koordinierung ohne rechts-
verbindlichen Charakter andererseits. Im Ergebnis konstatiert Sommer (ebd.: 
26) einen sich „immer rasanter vollziehenden Europäisierungsprozess“ im Be-
reich der Sozial- und Alterssicherungspolitik. Wiß (2008) analysiert mögliche 
Einflussfaktoren der EU unter besonderer Berücksichtigung der OMK und an-
schließend deren Wirkung auf Rentenreformen in Deutschland. Unter Berück-
sichtigung intervenierender Faktoren wird dabei aus institutionalistischer Per-
spektive sowohl ein verbindlicher als auch ein weicher Einfluss konstatiert.  

In der wissenschaftlichen Literatur herrscht gleichwohl weitgehender Kon-
sens, dass die primären Träger der Alterssicherungspolitik heute und auf ab-
sehbare Zeit die Mitgliedsstaaten bleiben, aber gleichzeitig zahlreiche Berüh-
rungspunkte mit dem nationalen Sozialrecht bzw. den nationalen Systemen be-
stehen. Die kurze Studie von Varwick (2014) und vor allem die ausführliche 
Analyse von Varwick/Eichenhofer/Windwehr/Wäschle (2016), entstanden 
von 2014-2016 im Rahmen des durch das Forschungsnetzwerk Alterssiche-
rung der Deutschen Rentenversicherung Bund geförderten Projekts „Europäi-
sierung der Alterssicherungspolitik“ unter Mitwirkung der Verfasserin, knüp-
fen an diese Forschungslücken bzgl. des faktischen Einflusses der EU auf die 
mitgliedsstaatlichen Rentensysteme und des Einflusses der Mitgliedsstaaten 
auf die europäische Ebene an und diskutieren die OMK/R sowie haushaltspo-
litische Instrumente – und vereinzelt rechtliche Interventionen – als zentrale 
Einflusskanäle einer zunehmenden Europäisierung der Alterssicherung. Die 
folgenden Ausführungen zur Alterssicherungspolitik sind im Wesentlichen 
eine stark geraffte Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Projekts.  

6.1 Entwicklung und Fokus europäischer Rentenpolitik 

Auch in Abwesenheit einer originären Zuständigkeit ist das Thema Alterssi-
cherung Anfang der 2000er Jahre vor dem Hintergrund der demographischen 
Herausforderung, durch die die Europäische Kommission (2000: 2) eine 
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„Aushöhlung des europäischen Sozialmodells wie auch von Wirtschafts-
wachstum und Stabilität“ befürchtete, verstärkt in den europäischen Fokus ge-
rückt. Damit wurde die EU deutlich später als bspw. die Weltbank oder die 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) als “the two major institutions deal-
ing with pension policy on an international level“ (Maier-Rigaud 2009: 256) 
in diesem Feld aktiv. So hatte die Weltbank-Studie ‘Averting the Old Age Cri-
sis‘ (Weltbank 1994) mit dem dort propagierten Dreisäulenmodell erheblichen 
Einfluss auf die Rentenreformen in einer Reihe mittel- und osteuropäischer 
Staaten, während derjenige der EU in diesen Reformprozessen auffallend ge-
ring ausfiel (vgl. Deacon 2000; Potucek 2004). 
“Instead, the EU took a passive approach that reflected differences of opinion within the EU. 
However, passivity differs from neutrality. In this case, the EU did not impose conditionality 
for pension reform, but by staying out of the way, it left the pensions field open to the trans-
national campaign organized by the World Bank” (Orenstein 2008: 908). 

Bis heute hat die EU keinen derart konkreten und ganzheitlichen Ansatz aus-
gearbeitet, was auf die Vielfalt der bestehenden Alterssicherungssysteme und 
die Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf nationale Gegebenheiten und Vor-
behalte zurückgeführt werden kann: “We are not pushing for one single model. 
We are allowing every country to have its own model.” (Interview 47) Den-
noch hat die EU mittlerweile zentrale Eckwerte definiert, die aus ihrer Sicht 
für ein angemessenes, finanziell nachhaltiges und modernes Rentensystem 
notwendig sind (Rat der EU 2001): “Less dogmatic than the World Bank ap-
proach. More pragmatic“ (Interview 47). Deren Mehrsäulen-Ansatz stellt aus 
Sicht der Kommission und des EPC durchaus einen geeigneten Weg zu einer 
nachhaltigen Finanzierung der Alterssicherungssysteme dar (vgl. Europäische 
Kommission 2000: 3; Economic Policy Committee 2001), wenngleich vorerst 
keine expliziten diesbezüglichen Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten for-
muliert wurden (vgl. Orenstein 2008). Mit der noch nicht überwundenen Fi-
nanz- und Schuldenkrise haben sich aber auch die Risiken insbesondere von 
(kapitalgedeckten) DC-Systemen74 gezeigt, die sich kurzfristig zunächst auf 
die finanzielle Stabilität, langfristig aber auch auf die Angemessenheit der 
Rentenleistungen auswirken können (vgl. EPC/SPC 2010: 52ff.). Die beiden 
Ausschüsse sprechen sich deshalb für die ‚richtige Balance‘ (ebd.: 49) von 
Umlageverfahren und kapitalgedeckter Säule aus, ohne aber einen konkreten 
Wert zu nennen: “To sum up, moving towards more private sector funded 

 
74  Während in sog. DB-Systemen (defined benefits) das Leistungsprimat gilt und sich der Bei-

tragssatz an den vordefinierten Leistungen ausrichtet, besteht in DC-Systemen (defined con-
tributions) ein Beitragsprimat. Hier wird umgekehrt der Beitragssatz als fix betrachtet und 
die Leistungshöhe hängt von den geleisteten Beiträgen ab (sowie von weiteren Faktoren wie 
der Lebenserwartung bei Renteneintritt). NDC-Systeme (notional defined contributions) stel-
len insofern eine Mischform dar, als sie eine faktische Umlagefinanzierung mit einer Berech-
nung der Rentenansprüche nach den Grundsätzen des Kapitaldeckungsverfahrens – mittels 
der Einrichtung fiktiver individueller Konten – kombinieren (vgl. Wäschle 2019: 45).  
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pension provision can help reduce explicit public finance liabilities, but it also 
creates new challenges and forms of risks.“ (EPC/SPC 2010: 54) Auch der Rat 
legt sich nicht auf eine konkrete Systemgestaltung (Umlagefinanzierung vs. 
Kapitaldeckung, DB- oder DC-System) fest und spiegelt damit die Heteroge-
nität seiner Mitglieder wider (Rat der EU 2001: 4). 

Eindeutiger positioniert sich die Europäische Kommission mit ihrer Präfe-
renz von (N)DC-Systemen und liegt damit auf einer Linie mit der Mehrheit der 
ökonomischen Fachwelt (vgl. Almsick/Köhler-Rama 2007: 20). Insbesondere 
hebt sie die enge Verbindung von Beitragszahlungen und Rentenleistungen 
und die damit theoretisch gegebene finanzielle Nachhaltigkeit der Systeme 
(vgl. Europäische Kommission 2006: 11), daneben auch die freie Wahl des 
Renteneintritts (vgl. Europäische Kommission 2003: 57) hervor. Eine solche 
Flexibilisierung des Renteneintrittsalters und Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit kann aber auch durch andere Maßnahmen erreicht werden, etwa durch die 
Kopplung der Altersgrenze an die steigende Lebenserwartung oder durch das 
Streichen von Vorruhestandsmöglichkeiten (vgl. Europäische Kommission 
2011: 6). Eine Angleichung der Altersgrenze für Männer und Frauen verfolgt 
die Europäische Kommission – im Verbund mit dem EuGH – vornehmlich 
unter dem Ziel der Modernisierung, sie dient aber auch der Erreichung ange-
messener Rentenleistungen von Frauen vor dem Hintergrund oftmals unsteti-
ger Erwerbsbiografien. Diesen einzelnen Punkten übergeordnet ist erstens die 
Senkung des öffentlichen Schuldenstandes und zweitens die Umsetzung von 
umfangreichen Arbeitsmarktreformen zur Erhöhung der Erwerbstätigenquote 
(wie in Kap. 4 dargestellt). Ersteres Oberziel wird als notwendige Bedingung 
für ein nachhaltiges Rentensystem angesehen (vgl. Europäische Kommission 
2003: 72).  

Diese Vielfalt an einzelnen Reformpunkten kumuliert schließlich im Weiß-
buch für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten (Euro-
päische Kommission 2012a). Darin konstatiert die Kommission nicht nur einen 
deutlichen Reformdruck, ausgelöst durch die ‚Eurokrise‘, sondern stellt dar-
über hinaus fest, dass vom Erfolg dieser Pensions- und Rentenreformen das 
Funktionieren der gesamten Wirtschafts- und Währungsunion abhänge. Die 
Herausforderungen könnten nur mit einer ausgewogenen Balance zwischen 
Erwerbs- und Ruhestandsjahren sowie einem Ausbau der Zusatz-Altersvorsor-
gesysteme – die im Folgenden nicht als solche im Fokus stehen (vgl. dazu 
bspw. Anderson 2015a: 96ff.) – bewältigt werden. Im Detail hält die Kommis-
sion dazu fünf Komponenten für notwendig, wie sie in der nachfolgenden Tab. 
11 aufgeführt sind.  
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Tab. 11: Zentrale europäische Ziele (Weißbuch) 
(a) Schuldenstand reduzieren (b) Beschäftigungsquote erhöhen 

1. Ruhestandsalter anheben und an die gestiegene Lebenserwartung koppeln 

2. Zugang zu Frühpensions- bzw. -rentensystemen und anderen frühzeitigen Ausstiegsmög-
lichkeiten einschränken 

3. Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch besseren Zugang zu lebenslangem Lernen, An-
passung der Arbeitsplätze an eine Belegschaft mit höherer Diversität, Ausbau von Beschäf-
tigungschancen für ältere Arbeitskräfte und Unterstützung des aktiven und gesunden Al-
terns 

4. Ruhestandsalter für Frauen und Männer angleichen 

5. Förderung der Zusatz-Altersvorsorge, um das Ruhestandeinkommen zu erhöhen 

Quelle: Europäische Kommission 2010a; 2012a: 11; 2015d: 14 

Die oben (Kap. 3.3.3) diskutierte OMK wurde für den Rentenbereich durch 
den Europäischen Rat in Stockholm 2001 beschlossen (vgl. Europäischer Rat 
2001a). Die konkrete Ausgestaltung und Zielsetzung der OMK/R billigte der 
Europäische Rat kurze Zeit später in Laeken (Europäischer Rat 2001b). Als 
übergeordnete Ziele werden die Angemessenheit der Renten, die finanzielle 
Tragfähigkeit und die Modernisierung der Rentensysteme genannt. Konkreti-
siert werden diese drei Oberziele durch elf Unterziele (vgl. Tab. 12), die von 
SPC und EPC ausgearbeitet wurden (Rat der EU 2001). 

Tab. 12: Ziele der OMK bis zum Streamlining (2001-2005) 
i. Angemessenheit der Renten 

Vermeidung von Altersarmut/Sicherstellung eines angemessenen Lebensstandards und gesell-
schaftlicher Teilhabe  

allgemeiner Zugang zu angemessenen staatlichen und/oder privaten Rentensystemen zum weit-
gehenden Erhalt des Lebensstandards  

Förderung von Solidarität innerhalb und zwischen den Generationen 

ii. Finanzielle Tragfähigkeit der Renten 



275 

hohes Beschäftigungsniveau im Einklang mit der EBS und den Grundzügen der Wirtschaftspoli-
tik 

Sicherstellung wirksamer Anreize für die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte, keine zu groß-
zügigen Vorruhestandsregelungen, keine Bestrafung einer Verlängerung des Erwerbslebens, Er-
möglichung eines schrittweisen Übergangs in den Ruhestand  

übergeordnetes Ziel der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen, solide Fiskalpolitik einschließ-
lich – soweit erforderlich – Schuldenabbau 

Gewährleistung eines Gleichgewichts zwischen Erwerbspersonen (Belastung) und Rentnern (an-
gemessene Renten)  

Sicherstellung von Effizienz, Kostengünstigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit durch einen ange-
messenen regulativen Rahmen und solides Management  

iii. Modernisierung der Rentensysteme  

Sicherstellung der Kompatibilität mit Flexibilität und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt, Ermögli-
chung von Arbeitsmarktmobilität innerhalb der und unter den Mitgliedsstaaten ohne unangemes-
sene Einbußen, keine Hemmung selbstständiger Erwerbstätigkeit  

Prinzip der Gleichbehandlung von Frauen und Männern auf Grundlage des EU-Rechts  

Verbesserte Transparenz und Anpassungsfähigkeit, zugängliche und verständliche Information; 
bei Reformen möglichst breiten Konsens anstreben, effektives Monitoring etablieren.  

Quelle: Rat der EU 2001 (leicht gekürzt) 

Über den Fortschritt ihrer Reformbemühungen berichteten die Mitgliedsstaa-
ten bis zum sog. ‘Streamlining‘ (ebenfalls Abschnitt 3.3.3) alle drei Jahre zu-
nächst in Nationalen Strategieberichten (NSB), beginnend im Jahr 2002. Diese 
bilden die Grundlage für eine detaillierte Überwachung und Bewertung durch 
die Europäische Kommission und den Rat in Form eines Gemeinsamen Be-
richts. Bei der OMK/R sind dies der Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) und der Rat für Wirtschaft und Fi-
nanzen (ECOFIN). Die Gemeinsamen Berichte bieten detaillierte Analysen, 
Bewertungen der einzelnen Rentensysteme und best-practice-Beispiele, ver-
zichten aber auf eine offizielle Rangordnung der Mitgliedsstaaten. Zusätzlich 
sieht auch die OMK/R peer-reviews in Form von ein- oder mehrtätigen Semi-
naren vor, bei denen Reformen und deren potentielle Übertragbarkeit im Ex-
pertenkreis diskutiert werden können (vgl. Hacker 2010: 69).  

Nach dem sog. Streamlining im Jahr 2006, bei dem die bis dahin getrennt 
verlaufenden Koordinierungsbereiche zusammengeführt wurde, gab es neben 
den drei übergeordneten Zielen der OMK/SSSI (s. o. Tab. 7) folgende spezifi-
sche Unterziele für den Rentenbereich:  
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Tab. 13: Spezifische Unterziele Rente der OMK/SSSI (ab 2006) 
angemessenes Rentenniveau und Lebensstandard, Solidarität und Generationengerechtigkeit  

finanzielle Nachhaltigkeit öffentlicher und privater Rentensysteme, vor allem durch Verlängerung 
des Arbeitslebens und Förderung des aktiven Alterns, Ausgewogenheit von Beiträgen und Leis-
tungen, Förderung der Erschwinglichkeit und Sicherheit kapitalgedeckter und privater Systeme 

Transparenz und Anpassung an Bedingungen der modernen Gesellschaft (Alterung, Struktur-
wandel), möglichst breiter Konsens bei Rentenreformen  

Quelle: Europäische Kommission 2005: 6f. (leicht gekürzt) 

Neben den Nationalen Strategieberichten und den Gemeinsamen Berichten 
von Kommission und Rat legten SPC und EPC im Jahr 2010 einen ‘Interim 
Joint Report‘ vor, in dem u. a. die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die 
Alterssicherungssysteme beleuchtet wurden (EPC/SPC 2010). Mit Übergang 
zur EU-2020-Strategie wurde das Berichtswesen dahingehend verschlankt, 
dass die Mitgliedsstaaten nun im Anschluss an die Nationalen Reformpro-
gramme (NRP) kurz in Nationalen Sozialberichten über ihre Reformaktivitäten 
und Fortschritte berichten, wobei der SPC thematische Schwerpunkte setzen 
kann. Gemeinsame Berichte der Kommission und des Rates werden nicht mehr 
angefertigt; stattdessen erfolgt die Bewertung der Fortschritte im Jahresbericht 
des Ausschusses für Sozialschutz (vgl. Rat der EU 2011c: 5).  

6.2 Deutschland 

Das deutsche Alterssicherungssystem besteht gegenwärtig aus drei Säulen, de-
ren erste durch die gesetzliche Pflichtversicherung für Angestellte gebildet 
wird (vgl. für die folgenden Ausführungen grundlegend Ebbinghaus/Gron-
wald/Wiß 2011: 121; Schmähl/Augurzky/Mennicken 2013: 5f.). Es handelt 
sich um ein punktebasiertes defined-benefit-ähnliches System im Umlagever-
fahren; die Finanzierung erfolgt paritätisch aus Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berbeiträgen zuzüglich Bundeszuschüssen (§ 213 SGB VI). Der Beitragssatz 
beträgt 18,7%, die je hälftig von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen wer-
den, bis zu einer Bemessungsgrenze von 76.200 € (alte) bzw. 68.400 € (neue 
Bundesländer). Die Regelaltersgrenze liegt gegenwärtig bei 67 Jahren (für 
nach 1963 Geborene); die Rentenhöhe wird nach einer Formel berechnet, die 
neben den individuell erworbenen Rentenpunkten auch einen jährlich festge-
setzten Anpassungsfaktor beinhaltet (vgl. BMAS 2017). Für andere Gruppen, 
insbesondere Beamte, existieren Sondersysteme bzw. berufsständische Ver-
sorgungswerke, etwa die Künstlersozialversicherung. Schließlich wurde 2003 
eine bedarfsgeprüfte und steuerfinanzierte Grundsicherung im Alter einge-
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führt; außerdem werden aus dem Budget der Rentenversicherung auch Er-
werbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten sowie Rehabilitationsmaßnah-
men finanziert. Die – hier nicht zentral behandelte – zweite Säule bilden un-
terschiedliche Formen betrieblicher Altersvorsorge, die tariflich geregelt und 
häufig staatlich gefördert sind, die dritte Säule private Vorsorgeprodukte wie 
Lebensversicherungen, die kapitalgedeckte und staatlich geförderte ‚Riester-
Rente‘ (seit 2001) oder die ebenfalls kapitalgedeckte und steuerlich begüns-
tigte ‚Rürup-Rente‘ (seit 2005). 

Obwohl der Zweite Weltkrieg die Haushaltsgrundlage ruiniert hatte, 
knüpfte die junge Bundesrepublik prinzipiell an das seit 1889 bestehende Sys-
tem der Alterssicherung an (vgl. Eichenhofer/Rische/Schmähl 2012: 26). Al-
lerdings blieb das Leistungsniveau zunächst niedrig, und zusätzlich gezahlte 
Pauschalbeiträge konnten das Problem anhaltender Altersarmut nicht lösen 
(vgl. ebd.: 28). Mit der Reform 1957 im Zeichen der Sicherung des Lebens-
standards im Alter (vgl. Schmähl 2000: 465) wurde das Leistungsniveau ange-
hoben und die Renten dynamisch an die Bruttolohnentwicklung angepasst so-
wie das Umlageverfahren eingeführt (vgl. Eichenhofer/Rische/Schmähl 2012: 
32ff.). 1969 erfolgte eine Senkung der vorgeschriebenen Mindestrücklage auf 
drei Monatsausgaben und die Verpflichtung zu 15jähriger Vorausplanung. 
Sollten die Projektionen ein Defizit aufweisen, sollte im Sinne einer „ausga-
benorientierte[n] Einnahmenpolitik“ (ebd.: 40) der Beitragssatz angepasst wer-
den. 1972 wurde die Altersgrenze dahingehend flexibilisiert, dass ein ab-
schlagsfreier Rentenbezug ab 63 Jahren möglich wurde. Während insbeson-
dere in der ersten Hälfte der 1970er Jahre ein massiver Anstieg der Ausgaben 
stattfand (vgl. ebd.: 41) und das Jahrzehnt insgesamt durch eine Ausweitung 
der Leistungen geprägt war (vgl. Hacker 2010: 117), wurde seit den 1980er 
Jahren angesichts anhaltend hoher Arbeitslosigkeit und des sich abzeichnen-
den demographischen Wandels ein „ständige[r] Konsolidierungsbedarf“ 
(Bourcarde 2011: 173) prägend, der auch mit einer Politisierung des Renten-
themas im Gegensatz zur Konsensorientierung in den ersten Nachkriegsjahr-
zehnten einherging (vgl. Hacker 2010: 117; Hinrichs 1998). 

Umfangreichere Maßnahmen wurden aber erst in den 1990er Jahren ergrif-
fen: 1992 wurden Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt und die Umstel-
lung auf Nettolohnindexierung eingeführt (vgl. Schulze/Jochem 2009: 677), 
1997 nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ‚Wende-Kosten‘ ein demographi-
scher Faktor, der ein Sinken des Ersatzniveaus bewirken sollte, aber 1998 
durch die neue rot-grüne Bundesregierung wieder ausgesetzt wurde (vgl. ebd.: 
686). Die Reform 2001 bedeutete dann einen tatsächlichen Paradigmenwech-
sel zu einer ‚einnahmenorientierten Ausgabepolitik‘ (vgl. Rürup 2000: 456). 
Die wesentlichen Komponenten bildeten eine Systemergänzung durch private 
Vorsorge – und deren staatliche Förderung – im Zuge der sog. Riester-Rente 
(vgl. Wilke 2003: 120; Eichenhofer/Rische/Schmähl 2012: 156) und eine An-
passung der Rentenformel zur teilweisen Entkoppelung von der Lohnent-
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wicklung zur Stabilisierung des Beitragssatzes (vgl. Rürup 2000: 457). Insge-
samt wurde das deutsche Rentensystem vor dem Hintergrund von Demogra-
phie, Haushaltskonsolidierung und Wettbewerbsfähigkeit zu einem Mehrsäu-
lenmodell umgebaut (vgl. Hacker 2010: 121f.). Mit dem RV-Nachhaltigkeits-
gesetz und dem Alterseinkünftegesetz von 2004 folgte die Einführung eines 
Nachhaltigkeitsfaktors – ähnlich dem 1998 noch ausgesetzten – mit dem Ziel 
einer besseren Berücksichtigung des Verhältnisses von Beitragszahlern und 
Leistungsempfängern (vgl. ebd.: 124f.). Das Mindestsicherungsniveau wurde 
bis 2020 auf 46%, bis 2030 auf 43% festgelegt. Mit dem Alterseinkünftegesetz 
wurde die nachgelagerte Besteuerung der Renten eingeführt (vollumfänglich 
allerdings erst 2040), vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsge-
richt (2002) die ungleiche steuerliche Behandlung von Renten und Beamten-
pensionen für unzulässig erklärt hatte. Im Jahr 2007 wurde mit dem RV-Al-
tersgrenzenanpassungsgesetz die ‚Rente mit 67‘ beschlossen, wozu ab 2012 
stufenweise für alle Jahrgänge ab 1947 eine Anhebung von 65 auf 67 Jahre 
erfolgt (vgl. Eichenhofer/Rische/Schmähl 2012: 177f.), wobei für besonders 
langjährig Versicherte nach 45 Jahren Versicherungszeit eine abschlagsfreie 
Altersrente ab 65 Jahren möglich bleibt (§ 38 SGB VI). 2013 schließlich er-
folgte mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz (sog. ‚Renten-Paket‘) eine 
erhebliche Leistungsausweitung (vgl. Feld/Kohlmeier/Schmidt 2014: 553) 
mittels der besseren Anrechnung von Erziehungszeiten für vor 1992 geborene 
Kinder (‚Mütterrente‘) und der Ausweitung der Regelung für langjährig Ver-
sicherte, die nun bereits ab 63 Jahren greift. Zur Finanzierung sollte auf die 
Nachhaltigkeitsreserve zurückgegriffen, das gesetzlich vorgeschriebene Sin-
ken des Beitragssatzes zeitweilig ausgesetzt und die Bundesmittel erhöht wer-
den (vgl. ebd.: 553f.). Mit dieser bisher letzten Reform wurde in den Augen 
der Kritiker der eingeschlagene Stabilisierungspfad verlassen (vgl. ebd.: 559) 
und „teilweise verspielt, was erreicht worden war“ (Börsch-Supan 2015: 21). 
Zugleich zeigen die anhaltenden Diskussionen um eine ‚solidarische Lebens-
leistungsrente‘ (CDU/CSU/SPD 2013: 9) bzw. insbesondere um Möglichkei-
ten der Verbesserung im Bereich niedriger Renten, dass die Reformdebatte 
keinesfalls beendet ist. 

6.2.1 Download 

Betrachtet man zunächst einen möglichen Einfluss der OMK/R auf die deut-
schen Reformen, so fällt die zentrale Reform 2001 in den Zeitraum vor dem 
OMK-Auftakt und steht vorwiegend mit globalen Trends im Sinne des Welt-
bank-Modells im Einklang (vgl. Orenstein 2008: 900; Weltbank 2006)75, wird 
aber im NSB 2002 aufgegriffen. Die deutsche Bundesregierung (2002) betont 

 
75  Diese wurden, wie in Kap. 6.1 gezeigt, zwar durch die Kommission aufgegriffen, aber zu-

nächst nicht offensiv verfolgt. 
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darin die Übereinstimmung der Reform mit den OMK-Zielen der Angemes-
senheit (durch die Niveausicherungsklausel bei Berücksichtigung der Kom-
pensation durch die zweite und dritte Säule und die neue Grundsicherung; 
Deutsche Bundesregierung 2002: 12f.), der Nachhaltigkeit (durch die Festle-
gung einer Obergrenze für den Beitragssatz und die Senkung des Leistungsni-
veaus in der ersten Säule; ebd.: 15ff.) und der Modernisierung (durch die bes-
sere Anrechnung von Erziehungszeiten, Rentensplitting und vor allem das 
nunmehr eingeführte Mehrsäulensystem; ebd.: 12 und 23). Im Gemeinsamen 
Bericht von Kommission und Rat werden dann auch Fortschritte insbesondere 
bei der Nachhaltigkeit festgehalten (Europäische Kommission 2003: 7), aller-
dings verbunden mit Kritik an der niedrigen Beschäftigungsquote Älterer 
(ebd.: 53) und dem weiterhin hohen Schuldenstand (ebd.: 72, 120) sowie der 
Anmahnung weiterer Bemühungen um besseren Zugang zur zweiten und drit-
ten Säule (ebd.: 122). Dennoch deckt sich die Reform 2001 ebenso wie die 
folgende von 2004 und die grundsätzlichen Leitideen der ‚Agenda 21‘ weitge-
hend mit den europäischen Zielen (vgl. Deutsche Bundesregierung 2005: 6f.), 
wenngleich zahlreiche Kommentatoren nationale Faktoren für entscheidend 
halten und dies u. a. auf Deutschlands Größe und Einfluss innerhalb der EU 
zurückführen (Interviews 27, 26, 15, 23, 16, 12). Weiterhin hebt die deutsche 
Bundesregierung besonders den Beitrag des neuen Nachhaltigkeitsfaktors zur 
Stabilisierung (Deutsche Bundesregierung 2005: 16 und 24f.) hervor, den die 
Kommission (Europäische Kommission 2006a: 169) ebenfalls begrüßt. Vor 
dem Hintergrund der weiterhin niedrigen Beschäftigungsquote Älterer unter-
stützt sie zudem die angekündigte Anhebung des Eintrittsalters (ebd). Im Rah-
men des dem Streamlining geschuldeten verschlankten Berichtswesens betont 
die Bundesregierung (2006: 34f.) im NSB 2006 vor allem die Anhebung der 
Altersgrenze, das beschäftigungsfördernde Programm ‚Perspektive 50 plus‘ 
und die Riester-Förderung. Der Gemeinsame Bericht verbucht positiv eine 
leichte Erhöhung der Beschäftigungsquote, allerdings weiterhin unterhalb des 
Lissabon-Ziels (Europäische Kommission 2007a: 201 und 209), und mahnt 
hinsichtlich der Ersatzraten eine nötige Kompensation durch die zweite und 
dritte Säule an (ebd.: 117 und 205ff.). Im weitgehend wiederholenden NSB 
2008 konnte dann eine Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer auf 51,5% 
berichtet werden (Deutsche Bundesregierung 2008: 90), verbunden mit dem 
eigenständigen Ziel einer weiteren Erhöhung auf 55% (ebd.: 66). Auch für die 
zweite und dritte Säule werden Erfolge betont: Zwei Drittel der Beschäftigten 
verfügten nun über eine betriebliche Altersvorsorge (ebd.: 68) und ca. 11 Mio. 
Bundesbürger über einen Riester-Vertrag (ebd.: 70). Kritisch wird lediglich die 
Situation von Langzeitarbeitslosen mit möglichen Implikationen für einen zu-
nehmenden Bedarf an Grundsicherung im Alter gesehen (Deutsche Bundesre-
gierung 2008: 71). Kommission und Rat teilen die positive Bewertung, vor 
allem hinsichtlich des eigenständigen Beschäftigungsziels (Europäische Kom-
mission 2009a: 78f.), üben allerdings Kritik an der Aussetzung der 
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automatischen Rentenanpassung (Europäische Kommission 2009a: 81), und 
auch EPC und SPC (EPC/SPC 2010a: 31f.) stellen Deutschland im Wesentli-
chen ein gutes Zeugnis aus, mahnen allerdings eine weitere Sanierung der öf-
fentlichen Haushalte an. Im NSB 2012 schließlich betrachtet die Bundesregie-
rung (2012: 9) das Mehrsäulensystem nun als zukunftssicher, sieht aber wei-
terhin die Gefahr von Altersarmut (ebd.: 10) und kündigt daher eine ‚Lebens-
leistungsrente‘ sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz bei Ries-
ter- und ähnlichen Verträgen an (ebd.: 24f.). Zudem erfolgt seit Juli 2011 ein 
Abbau des entstandenen Ausgleichsbedarfs wegen der vorherigen Aussetzung 
der Rentenanpassung (ebd.: 24), die auch im NSB 2014 wieder aufgegriffen 
und nun als in den alten Bundesländern komplett umgesetzt berichtet werden 
kann, während in den neuen noch ein Rest-Ausgleichsbedarf von -0,46% be-
stand (Bundesregierung 2014: 21). 

Die Bewertung des OMK-Einflusses mit Blick auf die in deren Hochphase 
fallenden Reformen 2004 und 2007 ist umstritten: Zieht man als maßgebliches 
Referenzdokument den Bericht der ‚Rürup-Kommission‘ für die Nachhaltig-
keit der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme heran (BMAS 2008), so 
sollten dort internationale Erfahrungen zwar dezidiert berücksichtigt werden 
(ebd.: 23), werden aber im Schlussteil nicht in nennenswertem Umfang aufge-
griffen (vgl. Hacker 2010: 258). Auch aufgrund fehlender Referenzen im Dis-
kurs kommt Hacker (ebd.: 264) zu dem Schluss, die Wirkung der OMK auf die 
Reformen sei „neutral“ gewesen (vgl. auch Schrader 2009: 54f.). Als mögliche 
Gründe werden das Fehlen rechtlich normierter Kompetenzen (Interview 16) 
sowie die fehlende Sanktionierbarkeit im OMK-Rahmen (Busch 2011: 352) 
angeführt. Dagegen sieht Dyson (2005: 238) durchaus einen Zusammenhang 
zwischen OMK/R und Rürup-Kommission. Aus dieser Perspektive haben 
zwar Maßnahmen wie die Anhebung der Altersgrenze auch nationale Ur-
sprünge, unterliegen aber zugleich europäischen Einflüssen (Interview 24), 
bspw. in dem Sinne, dass durch die OMK die nationalen Akteure “mentally 
prepared [for] raising the retirement age“ (Weishaupt 2014: 150) wurden. 
Auch hinsichtlich finanzieller Tragfähigkeit habe die OMK die Debatte stimu-
liert “and may thus have affected the government’s agenda in both direction 
and speed“ (ebd.: 143). Ein – nicht immer sauber vom Interload zu trennender 
– Austausch mit anderen Mitgliedsstaaten werde durch die institutionalisierte 
Plattform OMK maßgeblich erleichtert (Interviews 24, 26), und allein durch 
die Mitarbeit an der OMK entfalte sich auch eine gewisse Bindewirkung, denn 
man könne sich „von den […] Ergebnissen später schwerlich lossagen“ (Ei-
chenhofer/Rische/Schmähl 2012: 813).  

Insgesamt fällt die OMK-Bilanz damit gemischt aus: Während eine weit-
reichende Kongruenz zwischen deren Zielen und nationalen Reformen konsta-
tiert werden kann, erfolgte die zentrale Weichenstellung bereits vor Beginn der 
OMK/R; die Reformen 2004 und 2007 dienten dann eher der Komplettierung 
und wären wohl in vergleichbarer Form auch ohne die OMK durchgeführt 
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worden (Interview 26). Spätestens die Reform 2013 belegt, dass zumindest bei 
– zeitweilig – vorhandenem finanziellen Spielraum eine Positionierung gegen 
die europäischen Empfehlungen möglich ist (Interview 27). Über weite Stre-
cken lässt sich damit allenfalls ein weicher Einfluss auf Wahrnehmungen und 
Diskurse festhalten (vgl. Weishaupt 2014: 155; Interviews 22, 27). 

Schon für die Reformen der frühen 2000er Jahre waren vorwiegend Finan-
zierungsfragen entscheidend (vgl. Veil 2004: 47) und liegt ein Einfluss von 
Haushaltsinstrumenten damit nahe. Deutschland als damals „kranker Mann der 
Eurozone“ (Economist 1999) erhielt im Rahmen des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts zwar Rückendeckung für die bisherigen Reformen (Rat der EU 
2002a; Europäische Kommission 2004b), wurde aber auch zu weiteren Kon-
solidierungsmaßnahmen aufgefordert (Rat der EU 2003). Dem 2003 eröffne-
ten Defizitverfahren wird trotz seiner späteren Aufweichung ein Einfluss auf 
die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors 2004 und die Anhebung des Ein-
trittsalters unterstellt (vgl. Hinrichs 2008: 205; Hering 2006). Erneut zum Tra-
gen kommen haushaltspolitische Instrumente dann ab 2012: Während der Rat 
zunächst nur allgemein Kritik an den hohen Sozialabgaben und deren potenti-
ell negativen Beschäftigungswirkungen äußerte (Rat der EU 2012: 7), wurde 
in den CSR 2014 die oben bereits angeführte Reform von 2013 mit dem RV-
Leistungsverbesserungsgesetz als Gefährdung der finanziellen Nachhaltigkeit 
gesehen und ihre negativen Anreize bzgl. der zweiten und dritten Säule her-
vorgehoben (Rat der EU 2014b: Nr. 10). Stattdessen sollten letztere stärker 
gefördert und bspw. die ‚Mütterrente‘ steuerfinanziert werden (ebd.: Nr. 1). In 
den CSR 2015 wird diese Kritik wiederholt und u. a. auf die mögliche Folge 
steigender Beiträge verwiesen (Rat der EU 2015). Aufgrund des vollzogenen 
‚Pfadwechsels‘ überrascht diese negative Bewertung zahlreiche befragte Ex-
perten nicht (Interviews 1, 27, 15). 2016 wird dennoch lediglich die unkonkrete 
und nicht mit einer formalen Empfehlung verbundene Feststellung getroffen, 
dass „[e]ine Reform des Rentensystems […] dazu beitragen [würde], die lang-
fristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sicherzustellen.“ (Rat der EU 
2016c: Punkt 6) 

Auch bei den haushaltspolitischen Instrumenten ist der Druck auf Deutsch-
land damit insgesamt als überschaubar zu bewerten, wenngleich in der 
Frühphase ein indirekter Einfluss des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auf die 
paradigmatische Reform 2001 naheliegt. Für den hier als unterstellte ‚haus-
haltspolitische Phase‘ betrachteten Zeitraum ab 2011 trifft dies angesichts der 
2013er-Reform ganz offensichtlich nicht zu. Allerdings gilt: Auch wenn der 
Druck auf Deutschland geringer sein mag als bei kleineren bzw. wirtschaftlich 
und politisch schwächeren Mitgliedsstaaten, dürfte er bei steigenden Alte-
rungskosten und/oder einer sich eintrübenden Wirtschaftslage wieder steigen 
(Interview 15). 
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6.2.2 Upload 

Deutschland verfolgte weniger einen aktiv-gestalterischen Upload konkreter 
rentenpolitischer Inhalte als vielmehr einen ‚Meta-Upload‘ der Sicherung 
nachhaltiger öffentlicher Finanzen im Zuge der Reform der europäischen Eco-
nomic Governance unter deutscher Federführung: “the fiscal orthodoxy [was] 
established in Berlin“ (Lequesne 2016: 47; s. auch Kap. 6.7 und 8.3). Der Be-
griff ‚Meta-Upload‘ impliziert, dass es sich um einen strategischen Gesamtan-
satz handelt, der lediglich – weitgehend unbeabsichtigte – sozialpolitische Fol-
gewirkungen nach sich zieht. Angesichts des demographischen Drucks auf die 
Haushalte und sozialen Sicherungssysteme und dessen deutliche Verschärfung 
in der Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise nimmt dieser Ansatz eine partielle 
Beschneidung sozialpolitischer Autonomie ebenso in Kauf wie negative sozi-
ale Folgen für die betroffenen Krisenstaaten (vgl. Heise/Lierse 2011; Inter-
views 27, 15).  

Jenseits dieser Gesamtstrategie steht ähnlich wie bei anderen Mitglieds-
staaten dennoch die Abwehr neuer Gestaltungs- und Kontrollmöglichkeiten 
der europäischen Ebene im Mittelpunkt, ablesbar bspw. an den Stellungnah-
men zum Renten-Grünbuch (Europäische Kommission 2010c) im Jahr 2010 
(Deutscher Bundesrat 2010). Insbesondere gilt dies für eine präzise Definition 
des Angemessenheits- und des Nachhaltigkeitsziels, die die Bundesregierung 
(2010) als „nicht zielführend“ erachtet, da die Systeme zu unterschiedlich seien 
und daher „nicht in die bestehende Zuständigkeitsverteilung […] eingegriffen 
werden“ dürfe (Deutsche Bundesregierung 2010: 5).  

Als Upload-Kanäle im „maximalen Politikverflechtungssystem“ (Inter-
view 40) werden neben den formellen Ausschüssen und Gremien – insbeson-
dere der Ageing Working Group – bilaterale Gespräche am Rand von deren 
Tagungen und sonstige Networking-Aktivitäten angeführt (Interviews 24, 25). 
Auch die Ständige Vertretung Deutschlands bei der EU werde strategisch ge-
nutzt. Insgesamt bewerten die befragten Experten den Upload eigener Präfe-
renzen aus deutscher Perspektive positiv – im Sinne von effizient – und führen 
dies auf die Größe und Ressourcenstärke des Landes zurück. Wo nötig, sei man 
erfolgreich als ‚Gegenspieler der Kommission‘ aufgetreten (Interviews 38, 
15). Themenspezifisch komme es auch zu Upload-Koalitionen, während sich 
diesbezüglich keine stabileren Konstellationen – möglicherweise jenseits einer 
allgemeinen Konfliktlinie zwischen Pro-Europäern und Skeptikern – identifi-
zieren ließen (Interviews 25, 15, 27, 22). So wird bspw. für Gender-Fragen 
eine Gruppenbildung mit Schweden, Frankreich und Österreich, mit Blick auf 
die Verbindlichkeit der Länderspezifischen Empfehlungen dagegen mit Malta 
und den Niederlanden angegeben (Interview 15). 
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6.2.3 Interload 

Bei Reformen wird durchaus der ‚Blick über den nationalen Tellerrand‘ als 
„Hilfestellung und Ansporn“ gerichtet (Interview 24). So lassen sich als Vor-
bilder der Riester-Reform die Niederlande, Schweden, Großbritannien und die 
Schweiz anführen (vgl. Eichenhofer/Rische/Schmähl 2012: 158; Interview 1), 
während Maier-Rigaud (2009) von einer abgeschwächten Modifikation des 
Weltbankmodells und damit einem internationalen Einfluss ausgeht. Zugleich 
werde auch Deutschland selbst zunehmend von anderen Mitgliedsstaaten als 
Reformvorbild wahrgenommen (vgl. Gora/Wagner 2001: 5; Interview 15). Al-
lerdings erfolgt ein solcher Interload nicht systematisch-institutionalisiert, son-
dern eher einzelfallbezogen, vor allem im Kontext von Grundsatzentscheidun-
gen wie dem Umbau zu einem Mehrsäulensystem (Interview 27) und selektiv 
(Interview 16) im Sinne einer Argumentationshilfe, wobei zum Teil der län-
derspezifische Kontext nicht hinreichend berücksichtigt werde (Interview 16). 
Auch folgt er keinem erkennbaren Muster hinsichtlich der Länderauswahl; 
hierzu werden lediglich vereinzelt Kriterien wie – etwas überraschend – mög-
lichst unterschiedliche Systeme (Interview 27), räumliche Nähe oder ähnliche 
ökonomische Rahmenbedingungen angeführt (Interviews 12, 22). Als Kanal 
wird neben europäischen Datenportalen wie MISSOC vor allem der persönli-
che Austausch unter Experten genutzt, bspw. mit Vertretern aus Dänemark, 
Schweden und Frankreich (Interview 28), was durch die OMK maßgeblich er-
leichtert worden sei: „So wurde der Graubereich der europäischen Rentensys-
teme erst ausgeleuchtet“ (Interview 39). Zudem seien durch die Zusammenar-
beit in SPC, EPC, Ageing Working Group usw. „die Ansprechpartner bekannt 
und direkt greifbar“, so dass sich Netzwerke „für einen vertrauensvollen und 
offenen Austausch“ (Interview 24) entwickelt hätten. 

6.3 Schweden 

Das schwedische Alterssicherungssystem ist heute ebenfalls ein Mehrsäulen-
system, wobei die erste Säule sich aus mehreren Komponenten zusammen-
setzt, die jedoch als Einheit betrachtet werden. Die ‚inkomstpension‘ ist ein-
kommensabhängig, umlagefinanziert und kann für vor 1959 Geborene um eine 
Zusatzrente (tillägspension) aufgestockt werden. Zur Berechnung werden fik-
tive Konten, sog. notional accounts, geführt, aus deren Kapital dann die Rente 
berechnet wird (DC-System, vgl. OECD 2014: 343). Die zweite Komponente 
bildet die kapitalgedeckte ‚premiepension‘, für die 2,5% von insgesamt 18,5% 
des rentenwirksamen Einkommens (davon 7% durch den Arbeitnehmer und 
10,21% durch den Arbeitgeber zu tragen; vgl. DRV Bund 2012: 11) entweder 
in wählbare Fonds oder in einen Standardfonds fließen (vgl. Palme 2003: 5; 
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Anderson 2015: 1; Immergut/Anderson 2009: 376). Die letzte Komponente 
schließlich ist die einkommensunabhängige ‚garantipension‘, die lediglich von 
der Wohnsitzdauer im Land abhängt, aus Steuermitteln finanziert wird und ab 
65 Jahren subsidiär zu den anderen Komponenten der staatlichen Rente ge-
währt wird. Sie beträgt bis zu ca. 10.500 €/Jahr (vgl. OECD 2014: 344), zu-
sätzlich können weitere Unterstützungsleistungen (äldreför¬sörjningsstöd; 
MISSOC 2014: Schweden VI 7) und Wohngeld beantragt werden. Ein flexib-
ler Renteneintritt mit ‘partial pensions‘ ist in Schweden schon länger zwischen 
61 und 67 Jahren möglich, wobei Auf- bzw. Abschläge von 1/40 pro Jahr be-
rechnet werden (vgl. Immergut/Anderson 2009: 376; DRV Bund 2012: 14). 
Die zweite Säule bilden betriebliche Schemata für Angestellte (ITP) und Ar-
beiter (SAF-LO) im Privatsektor sowie kommunale Angestellte (KAP-KL) 
und solche der Zentralregierung (PA03). Der Deckungsgrad liegt bei etwa 90% 
der Arbeitnehmer; der Beitragssatz von 4,5% wird komplett vom Arbeitgeber 
getragen und steigt bei höheren Einkommen auf 30% (Anderson 2015). Die 
dritte Säule, die alle freiwilligen privaten Vorsorgeformen abdeckt, ist dagegen 
nicht nur aus traditionellen Gründen, sondern auch aufgrund der Besonderhei-
ten der reformierten ersten Säule nur gering ausgeprägt. 

Auch die Wurzeln des schwedischen Rentensystems reichen zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts zurück. 1913 wurden zunächst bedarfsgeprüfte Leistun-
gen eingeführt, 1946 dann mit Einführung der ‚Allmän Folkpension‘ (AFP) 
diese Prüfung abgeschafft (vgl. Palme 2003: 2). Deren Reform mit Einführung 
der einkommensabhängigen ‚Allmän Tillägspension‘ in den 1960er Jahren war 
politisch heftig umstritten (vgl. Bonoli/Shinkawa 2005: 94). Außerdem wur-
den öffentliche Rentenfonds (‚AP-Fonds‘) zum Abpuffern von Vorsorgedefi-
ziten und der demographischen Entwicklung eingerichtet und eine Sonderzu-
satzrente zur Vermeidung von Altersarmut eingeführt (vgl. Anderson 2001: 
415(123)). In den 1980er Jahren wurde dann eine anhaltende Unterfinanzie-
rung durch hohe Leistungen, deren Kopplung an die Inflation und die Berech-
nung auf Grundlage der 15 besten Einkommensjahre offensichtlich. Dies 
führte zu einer Änderung der Indexierung 1981/82 (vgl. Immergut/Anderson 
2009: 368), die aber nach dem Wahlsieg der sozialdemokratischen Partei 
(SAP) wieder zurückgenommen wurde. 1984 wurde die erste und bis heute 
bestehende parlamentarische Rentenkommission eingesetzt (vgl. Palme 2003: 
3), deren zentraler Vorteil in einer Entpolitisierung und Konsenssuche unter 
Einbeziehung aller relevanten Stakeholder bei gleichzeitigem Ausschluss der 
Öffentlichkeit liegt (Interviews 43, 52). Ende der 1980er Jahre folgten weitere 
kleinere Korrekturen etwa bei der Witwen- und Waisenrente (vgl. Scherman 
1999; Immergut/Anderson 2009: 368), bevor die schwere Wirtschaftskrise der 
frühen 1990er Jahre die Finanzierbarkeit des Systems nachhaltig infrage stellte 
und zur ‚Mammutreform‘ (Immergut/Anderson 2009: 367) des schwedischen 
Rentensystems führte. Diese wurde bereits 1994 beschlossen, trat ab 1999 mit 
einer Übergangsphase von 14 Jahren in Kraft (vgl. Scherman 1999: 2; 
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Immergut/Anderson 2009: 368) und beinhaltete eine Reihe von Maßnahmen: 
In systemischer Hinsicht wurden die alten AFP und ATP durch ein neues Sys-
tem mit Einheit von Grund- und Garantierente ersetzt (s. o.; vgl. Anderson 
2001: 417(125)). Die Rentenberechnung wurde nun auf Grundlage von 30/30 
statt 15/30 Arbeitsjahren vorgenommen (vgl. Immergut/Anderson 2009: 368), 
ein Punktesystem zur Anrechnung von bspw. Erziehungszeiten eingeführt und 
eine automatische Anpassung an Lohnentwicklung, Wirtschaftswachstum und 
Lebenserwartung installiert (vgl. Anderson 2001: 417(125)). Zudem wurde die 
betriebliche Vorsorge auf ein DC-System umgestellt und zwischen erster und 
dritter Säule die neue Prämienrente ab 2000 neu eingeführt (vgl. Immergut/An-
derson 2009: 368). Ein automatischer Ausgleichsmechanismus bei drohendem 
Defizit stellt sicher, dass ein ‘balance index‘ aktiviert wird, sobald die Ansprü-
che die Rücklagen der realen und fiktiven Konten übersteigen (vgl. Natali 
2011: 19; Immergut/Anderson 2009: 383). Schließlich wurden in den Folge-
jahren das frühestmögliche Renteneintrittsalter von 60 auf 61 angehoben und 
die Beschäftigungsbedingungen Älterer weiter verbessert (vgl. Schwedisches 
Sozialministerium 2010: 114). Nachdem 2010 infolge der Wirtschaftskrise der 
automatische Anpassungsmechanismus bereits erstmalig ausgelöst wurde, 
wurden Rentensenkungen vorgenommen und durch begleitende Maßnahmen 
wie Steuersenkungen und Beschäftigungsförderung zu kompensieren versucht 
(vgl. Natali 2011: 19). Um die Auswirkungen der Krise über einen längeren 
Zeitraum zu strecken, wurde zudem bei den NDC-Fonds die Bewertung nun 
auf drei- statt zuvor einjähriger Basis vorgenommen (vgl. Settergren 2011) und 
zur Vermeidung einer finanziellen Überlastung die garantierte Rendite bei den 
DC-Schemata gesenkt (vgl. Natali 2011: 19). Mittelfristig wird zuletzt eine 
weitere Stärkung privater Vorsorge anvisiert. 

6.3.1 Download 

Trotz – oder gerade wegen – erheblicher inhaltlicher Übereinstimmungen (In-
terviews 43, 45) wird der Einfluss der OMK auf das schwedische Alterssiche-
rungssystem mehrheitlich als gering eingeschätzt, auch, aber nicht nur, weil 
die zentrale Reform bereits vor deren Beginn beschlossen worden war. So be-
stünden in Schweden erhebliche Zweifel an “extensive EU scrutiny“ (Rosberg 
2010: 29), und auch die ‚Reife‘ des eigenen Systems bzw. die wahrgenommene 
Vorreiterrolle (vgl. Scherman 1999: 2) wird gerne als Grund für geringen Ein-
fluss angeführt: “The impact on countries with mature pension systems is very 
small“ (Interview 45). Der OMK/R habe man sich zwar trotz anfänglich grund-
sätzlicher Skepsis geöffnet, betrachte aber Rentenpolitik nach wie vor als rein 
nationale Angelegenheit (vgl. Jacobsson 2005; Halleröd 2003) und die OMK 
als in keiner Weise verbindlich (Interview 49). Der europäischen Ebene wird 
mangelndes Verständnis für das komplexe schwedische System unterstellt: 
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“We think that actors in Brussels don’t understand the system“ (Interview 43). 
Konkrete Kritik entzündete sich bspw. an der Definition der Angemessenheit 
bzw. deren Maßstab seitens der Kommission, da diese bspw. das schwedische 
Wohngeld nicht berücksichtige (Interview 43). Umgekehrt konnten einige Be-
fragte die für die OMK/R relevanten Ausschüsse nicht auf Anhieb benennen, 
was ebenfalls Rückschlüsse auf deren Relevanz zulässt. Fallweise wurde die 
OMK allerdings zur Abwehr stärkerer europäischer Einflüsse genutzt: “It’s 
maybe a means to achieve common European social policy goals – if that is 
what you want –, or it might be a means of avoiding common European social 
policy. Sweden was quite active in promoting this method as a means of avoid-
ing European coordination” (Interview 51). Dementsprechend werden auch die 
anzufertigenden Berichte tendenziell skeptisch betrachtet (Interviews 49, 43, 
51), nicht zuletzt aufgrund des erheblichen Aufwands. Zwar sind direkt an die-
sem Prozess beteiligte Befragte diesem gegenüber positiver eingestellt (Inter-
view 45), aber den Berichten wird ein vorwiegend deskriptiver, ‚bestandsauf-
nehmender‘ Charakter attestiert: “not looking forward“ (Interview 48). Die 
Strategieberichte 2002-2010 bestätigen diese Aussage im Wesentlichen; Defi-
zite werden nicht direkt angesprochen und nur 2002 und 2005 explizit Bezug 
auf die europäischen Zielvorgaben genommen (vgl. exemplarisch Schwedi-
sches Sozialministerium 2002: 3f.), später nur noch in sehr allgemeiner Form 
(bspw. Schwedisches Sozialministerium 2010a: 47). Insgesamt wird die OMK 
lediglich als Rahmen und ‚Wissens-Sammelstelle‘ (Interview 45) verstanden, 
und ihr Einfluss erscheint aufgrund der frühen und umfassenden Reformen in 
der Tat gering. Etwas positiver äußern sich einzelne Befragte, die einerseits 
keine Alternativen zur OMK sehen (Interview 50), andererseits Lernprozesse 
durch den routinisierten Austausch für möglich halten (Interview 48) oder aus 
Perspektive der Sozialpartner im Zuge der OMK auf eine bessere Einbindung 
durch die Regierung hoffen (Interview 50; vgl. auch Rosberg 2010: 27). 

Auch europäische haushaltspolitische Instrumente scheiden als Erklä-
rungsfaktoren für die zentrale Reform der 1990er Jahre aus. Vielmehr wird 
einerseits die OECD als “driver of reform processes in Sweden“ (Interview 50) 
identifiziert, andererseits auf die nationale Ebene verwiesen, auf der die Krise 
der frühen 1990er Jahre allerdings eine offenkundige Rolle gespielt hat, und 
hier insbesondere der Reformmodus im weitgehenden Konsens und unter Ein-
bindung möglicher Vetospieler – trotz traditioneller Blockbildung im schwe-
dischen Parteiensystem und starker Gewerkschaften – hervorgehoben (Inter-
view 44; vgl. Immergut/Anderson 2009: 388). Auch für die Folgejahre wird 
ein schwacher Einfluss über den Haushaltskanal auf Schweden als Nichtmit-
glied der Eurozone mit – wieder – guter Wirtschaftslage konstatiert; der Rat 
begrüßt zudem die bereits durchgeführten Reformen und die angekündigten 
weiteren Modifikationen im Rahmen des schwedischen Konvergenzpro-
gramms (Rat der EU 1999b).  
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Auch später sind die CSR im Rahmen des Europäischen Semesters sehr allge-
mein formuliert und stoßen auf begrenztes Interesse: “All relevant Swedish 
institutions […] read these things, but it’s not […] seen as something very im-
portant to follow […] [People pick what] sort of reinforces their own opinion 
and then they pretty much ditch the rest.” (Interview 49) Andererseits fällt die 
Bewertung der neuen Instrumente an sich positiv aus (Interview 49), wenn-
gleich sich allenfalls in Einzelfällen ein gewisser Einfluss vermuten lässt. In 
den CSR 2011 und 2014 erhielt Schweden vor dem Hintergrund der Bevölke-
rungsalterung Empfehlungen, die allerdings nicht das Alterssicherungssystem, 
sondern die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit zum Inhalt hatten (Rat 
der EU 2014a: 3; s. Kap. 4.3) und von der schwedischen Regierung auch nicht 
aufgegriffen wurden. Dementsprechend konstatierte die Europäische Kommis-
sion (2015e: 2): “Overall, Sweden has made limited progress in adressing the 
2014 country-specific recommendations“; weitere Empfehlungen mit Renten-
bezug erhielt Schweden aber zunächst nicht (vgl. Rat der EU 2016). Zurück-
führen lässt sich der insgesamt eher geringe Einfluss haushaltspolitischer In-
strumente neben der Nicht-Zugehörigkeit zur Eurozone auf eine im EU-Ver-
gleich positive Entwicklung u. a. bei Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsquote, 
BIP, faktischem Renteneintrittsalter und Ausgabenanteil für die Alterssiche-
rung (vgl. Europäische Kommission 2015f, 2015g: 14 und 2012d: 186). 

6.3.2 Upload 

Trotz des akademisch wie politisch immer wieder behaupteten Vorbildcharak-
ters des schwedischen Rentensystems fallen die Upload-Aktivitäten Schwe-
dens gering aus. Während ein Befragter dem zuständigen Sozialministerium 
“absolutely no ambition“ (Interview 43) bescheinigt, äußern sich andere diffe-
renzierter: “Countries like Sweden […] want to promote their systems, but I 
don’t think they want other member states to copy their system. […] A country 
like Sweden is only going to try to upload if that has to do with maintaining 
their own system.“ (Interview 44) Eine solche vorwiegend abwehrende Hal-
tung geht auch einher mit eher geringen Erfolgen bei der Besetzung europäi-
scher Schlüsselposition – mit gewisser Ausnahme des Beschäftigungsbereichs 
–, was durchaus kritisch bewertet wird: “Something Sweden has never been 
really good at. Many member states put people in the right position to influence 
the EU, but Sweden has been a bit naïve [on that].” (Interview 49) Als mögli-
cher Grund werden die fehlenden Karriereperspektiven im nationalen Rahmen 
mittels bzw. nach einer Position in Brüssel angeführt: “what you have done 
there [in Brussels] counts nothing“ (Interview 53). 

Direkt am EU- und vor allem OMK-Prozess beteiligte Befragte sehen 
Schwedens Engagement etwas positiver und erkennen durchaus gewisse stra-
tegische Ambitionen im SPC (Interview 48), vorwiegend im technischen 
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Bereich. Dabei komme es allerdings nicht oder selten zu einem gezielten Auf-
bau von Kontakten im Sinne von Upload-Koalitionen – mit einer Ausnahme: 
der Kooperation unter den nordischen Mitgliedsstaaten, die in der Regel mit 
einer Stimme sprächen (Interview 50). Die Sozialpartner spielen in der Up-
load-Dimension ebenfalls keine wesentliche Rolle (Interviews 45, 44). Als 
Gründe für die insgesamt gering ausgeprägten Upload-Aktivitäten werden die 
Wahrnehmung von Rentenpolitik als nationale Angelegenheit, eine geringe 
Notwendigkeit weiterer Reformen – und damit geringer Druck – angesichts 
bereits umgesetzter Maßnahmen und die hohe Zustimmung in der Bevölkerung 
zum eigenen System angeführt (Interviews 44, 52). 

6.3.3 Interload 

Auch beim Interload ist vorwiegend ein Austausch bzw. eine Kooperation mit 
den nordischen Nachbarn festzustellen (Interviews 50, 43), von denen auch 
wiederholt als “we, the Nordics“ gesprochen wurde. Im kleinen Kreis der nor-
dischen Wohlfahrtsstaaten, die im europäischen Vergleich als insgesamt “in a 
better position“ (Interview 45) wahrgenommen werden, gilt das ansonsten sehr 
weitreichende Verständnis von Renten- und Sozialpolitik als nationale Do-
mäne folglich nicht bzw. mit Einschränkungen. Ansonsten wurde Schweden 
vielfach als benchmark-setter betrachtet und durch andere Mitgliedsstaaten im 
Sinne einer ‚Reformberatung‘ kontaktiert, darunter Tschechien, Italien, Spa-
nien, Polen, Belgien, Irland und die Niederlande, wobei dieser Austausch in 
der Regel über Besuche oder per E-Mail vollzogen wurde (Interview 49). Ein 
konkretes Beispiel führt Scherman (1999: 2) an: Bezüglich der NDC-Gestal-
tung der öffentlichen Säule hätten sich Litauen, Polen und Italien an Schweden 
gewandt (vgl. auch Kap. 6.5 zu Polen). In umgekehrter Richtung wurde eine 
Beobachtung der rentenpolitischen Entwicklungen vor allem in den Niederlan-
den, Deutschland und Großbritannien angegeben, mit denen man sich bspw. 
zu Gleichstellungsfragen oder bezüglich des öffentlichen ‚Verkaufens‘ einer 
Anhebung des Renteneintrittsalters austausche oder ausgetauscht habe (Inter-
view 43).  

6.4 Großbritannien 

Das britische Rentensystem weist ebenfalls eine Mehrsäulenstruktur auf, die 
sich allerdings in einer Umstrukturierung befindet. Bis 2016 bildete die erste 
Säule die umlagefinanzierte Basic State Pension (BSP) zuzüglich eines sog. 
Pension Credit. Während die BSP als flat-rate ausbezahlt wurde – in Höhe von 
etwa £ 115/Woche (ca. 130 €) bei voller Anspruchsberechtigung, wobei für 
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den Bezug einer vollen oder anteiligen BSP komplizierte Regeln in Bezug auf 
Beiträge und Beitragszeit gelten (vgl. OECD 2014: 381f.) –, setzt sich der Pen-
sion Credit aus einem bedarfsgeprüften Guarantee Credit als steuerfinanzier-
tem Sicherheitsnetz und einem Savings Credit zur Förderung privater Vorsorge 
zusammen (vgl. Pension Policy Institute 2015: 3ff.; OECD 2014: 383). Dazu 
kommen weitere bedürftigkeitsorientierte Leistungen wie Housing Benefit o-
der Council Tax Reduction (vgl. Pension Policy Institute 2015: 7). Die zweite 
Komponente bildete die ebenfalls umlagefinanzierte, aber verdienstabhängige 
State Second Pension (S2P) (vgl. ebd.: 8). Bei zusätzlicher betrieblicher Al-
tersvorsorge besteht die Option eines ‘contracting out‘ (ebd.: 9). Ab 2016 wer-
den BSP und S2P zur New State Pension als einheitlichem System zusammen-
geführt, wobei alle im alten System erworbenen Ansprüche weiterhin gelten 
(vgl. ebd.: 4). Bei voller Anspruchsberechtigung beträgt die New State Pension 
ca. £ 164 (ca. 185 €) pro Woche (British Government 2018). Das gesetzliche 
Rentenalter liegt bei 65 Jahren und soll bis 2028 auf 67 Jahre angehoben wer-
den (vgl. MISSOC 2018). Eine erhebliche Rolle spielen schließlich unter-
schiedliche Formen der kapitalgedeckten betrieblichen und privaten Vorsorge. 
Insbesondere betriebliche Formen (occupational pension schemes) werden in 
diversen individuellen oder kollektiven Varianten angeboten, bspw. seitens 
einzelner Arbeitgeber oder in multi-employer schemes (vgl. Pension Policy 
Institute 2015: 12 und 55f.). Seit 2012 werden Arbeitnehmer ab 22 Jahren und 
über einem Jahreseinkommen von £ 10.000 automatisch in einem solchen 
Schema angemeldet (‘auto-enrolment‘; vgl. OECD 2014: 382; Pension Policy 
Institute 2015: 59). Der Gesamtbeitragssatz beträgt 8%, wobei der Arbeitgeber 
mindestens 3% übernimmt und ein staatlicher Zuschuss gewährt wird (vgl. 
ebd.). 

Das britische Rentensystem geht zurück auf den Old Age Pensions Act von 
1908 und den National Insurance Act von 1911. 1948 erfolgte nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund des Beveridge-Plans von 1942 der Einstieg in den modernen 
britischen welfare state (vgl. Kap. 3.1.3). Allerdings blieb das Rentenniveau 
trotz weiterer Reformen in den Jahren 1961 und 1966 niedrig, so dass 1978 
eine einkommensabhängige Zusatzrente (SERPS) eingeführt wurde (vgl. 
Office for National Statistics 2015: 1ff.). In der Thatcher-Ära wurde das Ren-
tenniveau dann allerdings wieder gesenkt und die Altersvorsorge zunehmend 
privatisiert (vgl. Bonoli/Shinkawa 2005: 57; Schulze/Moran 2009: 71; Mitton 
2008: 264). In den 1990er Jahren setzte sich die Reformtätigkeit fort: Auf 
Grundlage der sog. Portillo Reviews wurde Einsparpotential identifiziert (vgl. 
Bonoli/Shinkawa 2005: 124) und mit dem Pensions Act von 1995 in Form ei-
ner Anhebung des Eintrittsalters für Frauen von 60 auf 65 Jahre sowie Maß-
nahmen für umfangreiche zukünftige Einsparungen bei der SERPS umgesetzt 
(vgl. Schulze/Moran 2009: 69). Unter der Labour-Regierung ab 1997 wurden 
zwar einige graduelle Korrekturen vorgenommen (vgl. Mitton 2008: 265f.), 
aber trotz bekannter Armutsprobleme nicht in Form einer Erhöhung der 
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Grundrente, sondern mittels bedarfsabhängiger Zusatzleistungen, nämlich der 
Guaranteed Minimum Pension. Außerdem wurde im Jahr 2000 die alte SERPS 
durch die S2P ersetzt (s. o.), auf die bei gleichwertiger betrieblicher oder pri-
vater Altersvorsorge verzichtet werden kann. 2003 wurde die Guaranteed Mi-
nimum Pension ihrerseits durch den Pension Credit ersetzt, der von Altersar-
mut bedrohten Personen ein Einkommen von £ 119/Woche sichern sollte (vgl. 
Office for National Statistics 2011: 1ff.). 2004 wurde die Koordinierung be-
trieblicher Altersvorsorge durch die Einführung des sog. Pensions Regulator 
gestärkt (vgl. Schulze/Moran 2009: 69) und die Weiterführung der Rentenzah-
lungen an Arbeitnehmer in DB-Schemata im Fall einer Insolvenz des Arbeit-
gebers durch den sog. Pension Protection Fund gesichert (vgl. EPC/SPC 
2010a: 160). Zudem wurde nun als Anreiz für eine längere Lebensarbeitszeit 
ein Zuschlag für Arbeitsjahre nach dem Eintrittsalter gewährt (vgl. OECD 
2014: 81). Der Strategieplan ‘Opportunity age‘ von 2005 betonte ebenfalls die 
Notwendigkeit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit, daneben die weitere 
Förderung privater Vorsorge und die Bekämpfung von Altersarmut (vgl. De-
partment for Work and Pensions 2010: Annex 9: 16) und ging ebenso wie der 
frühere sog. Turner-Report (UK Pensions Commission 2004) in erneute Re-
formen 2007/2008 mit den Zielen der Nachhaltigkeit und Leistungsgerechtig-
keit ein. Konkrete Maßnahmen waren hier etwa eine Rentenerhöhung um ca. 
2,5%, ein vereinfachter Zugang zur BSP, eine Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters auf zunächst 66 Jahre, die Abschaffung der Frühverrentung bis 2011 und 
das o. g. ‘auto-enrolment‘ in die betriebliche Altersvorsorge (vgl. Seeleib-Kai-
ser 2013: 4). Zudem wurde das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung 
gekoppelt und für jedes zusätzliche Arbeitsjahr ein Zuschlag von 10,4% fest-
geschrieben (vgl. British Government 2015). In den Folgejahren schließlich 
wurden bereits beschlossene Reformschritte zum Teil vorgezogen, das Ren-
teneintrittsalter nun schon bis 2018 auf 65 und bis 2028 auf 67 angehoben (vgl. 
Department for Work and Pensions 2012) und in Reaktion auf eine Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs das 2006 eingeführte Regelrentenein-
trittsalter zugunsten des Schutzes vor Altersdiskrimierung und der Stärkung 
der eigenständigen Wahl des Arbeitnehmers wieder aufgehoben (vgl. Berko-
witz/Vadgama 2011: 1). Schließlich erfolgten weitere Maßnahmen zur besse-
ren Regulierung der betrieblichen und privaten Vorsorge, etwa durch die er-
leichterte Mitnahme von Anwartschaften bei einem Arbeitgeberwechsel (vgl. 
Department for Work and Pensions 2015: 17) und mit dem Pensions Act 2013 
die Umstellung auf die New State Pension (vgl. MISSOC 2018). 

6.4.1 Download 

Großbritannien begrüßte zunächst generell die OMK als Methode “to share 
good practices […] while respecting Member States‘ competence […] and 
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diversity of approach“ (Department for Work and Pensions 2012: 3). Sie ent-
spricht nicht nur der grundlegenden britischen Prämisse der Souveränitätswah-
rung, sondern weist auch große Ähnlichkeit mit dem in Großbritannien bereits 
etablierten Monitoring auf (vgl. MacPhail 2010: 369). Die britische Regierung 
präsentiert in diesem Rahmen bspw. die Reformen von 2007/2008 als geeig-
nete Maßnahme zur Erreichung der gemeinsamen Ziele, zunächst vor allem 
mit Blick auf Angemessenheit und die Bekämpfung von Altersarmut (vgl. De-
partment for Work and Pensions 2010). Später steht dann verstärkt die Sys-
temnachhaltigkeit im Mittelpunkt (z. B. Department for Work and Pensions 
2012), wobei eigene Errungenschaften wie die Angleichung des Eintrittsalters 
für Männer und Frauen oder das aus Regierungsperspektive vorbildliche auto-
enrolment hervorgehoben werden. Insgesamt wird allerdings das Thema Al-
terssicherung in den Berichten recht kurz abgehandelt, und die Reformen wer-
den nicht ‚europäisch begründet‘, sondern lediglich ihre Kongruenz mit EU-
Zielen festgestellt, wohl in erster Linie deswegen, weil die britischen Refor-
men zum größten Teil bereits vor den entsprechenden europäischen Aktivitä-
ten umgesetzt worden waren. Dennoch bescheinigt die Kommission bspw. in 
ihrem Bericht 2010 (Europäische Kommission 2010d: 160) Großbritannien 
“significant progress“ und hebt insbesondere die guten Beschäftigungsdaten 
und die finanzielle Solidität des britischen Rentensystems hervor.  

Schönheinz (2014: 182) attestiert der OMK/R, zu offeneren und tieferge-
henden Diskussionen des Kriteriums Angemessenheit beigetragen zu haben. 
Die befragten Experten verweisen dagegen auf die allgemein distanzierte bri-
tische Haltung zur EU, weshalb die Regierung eine sozialpolitische Bezug-
nahme so gut wie möglich vermeide (Interviews 10, 9). Allerdings werde die 
Kommission gerne als Sündenbock verwendet: “There is a tendency in the UK 
to blame the Commission for everything“ (Interview 46). Zwar stellt die OMK 
aus dieser Perspektive eine Art ‚geringstes Übel‘ dar, war aber dennoch eini-
gen Befragten unbekannt bzw. erst nach längerem Nachdenken ein Begriff (In-
terviews 4, 9). Auch die entsprechenden Ausschüsse werden mit wenigen Aus-
nahmen, nach denen in ihnen bspw. die “mood music for pension reforms“ 
(Interview 46) gesetzt werde, skeptisch bewertet, bspw. als “hangover from the 
1960s or 70s“ oder “a bit of a gravy train“ (Interview 10). Lediglich die Sozi-
alpartner würden eine Stärkung der OMK – vor allem in der Hoffnung auf eine 
bessere eigene Einbindung – begrüßen (vgl. TUC 2009; Nedergaard 2007: 14). 
Bzgl. der haushaltspolitischen Instrumente ist festzuhalten, dass im britischen 
Konvergenzprogramm wiederholt betont wurde, dass Großbritannien sich in 
einer vergleichsweise guten Position befinde, um die Leistungsfähigkeit der 
sozialen Sicherungssysteme unter den Bedingungen einer alternden Bevölke-
rung aufrechtzuerhalten (bspw. Europäische Kommission 2002a; Rat der EU 
2002c). Kommission und Rat begrüßen, dass für die britische Regierung “long 
term sustainability a key commitment“ darstelle, wenngleich sie ein gewisses 
Risiko darin sehen, dass die mit Anlagerisiken behaftete private Vorsorge 
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einen derart hohen Stellenwert für das britische Alterssicherungssystem hat 
(Europäische Kommission 2004e und 2006e; Rat der EU 2004c). Dementspre-
chend sehen die europäischen Institutionen Großbritannien nun “at medium 
risk“ mit Blick auf die Bewältigung des demographischen Wandels (bspw. Eu-
ropäische Kommission 2006e und 2008i). Die im Zuge der Krisenbewältigung 
verschärften haushaltspolitischen Instrumente sind aus britischer Sicht grund-
sätzlich zu begrüßen (vgl. Department for Work and Pensions 2012: 10). Wäh-
rend ihnen durchaus ein Einfluss auf alle Mitgliedsstaaten unterstellt wird (In-
terviews 3, 13), falle dieser allerdings für Großbritannien als Nichtmitglied der 
Eurozone geringer aus (Interview 46), nicht zuletzt auch aufgrund der Nicht-
Unterzeichnung des Fiskalpakts und Widerstands gegen eine allzu verbindli-
che Gestaltung des Europäischen Semesters (Interview 6). Im Rahmen des 
Letztgenannten hat Großbritannien wegen vergleichsweise guter Daten zu Be-
schäftigung und Alterssicherung bisher keine expliziten Empfehlungen erhal-
ten, sondern lediglich eher allgemeine Verweise auf mögliche zukünftige öko-
nomische Krisen (vgl. bspw. Rat der EU 2010a: Abs. 11) – wobei die gegen-
wärtige Krise Großbritannien in eher geringem Ausmaß betraf (vgl. bspw. 
Office for National Statistics 2015a). U. a. durch den Fiscal Responsibility Act 
(National Archives 2010) waren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zü-
gig ergriffen worden, und auch die Weißbuchforderungen waren vielfach be-
reits vor dieser Phase umgesetzt oder bereits übererfüllt. Die Notwendigkeit 
dieser Maßnahmen habe aber unabhängig von der europäischen Ebene bestan-
den, so dass sich die Interaktion auf “cross-checking data“ beschränkt habe 
(Interview 46). Insofern liegt die Interpretation nahe, dass eher gemeinsame 
Überzeugungen – möglicherweise mit gemeinsamem Ursprung etwa in der 
OECD (Interview 46) – als europäischer Druck zu den britischen Reformen 
geführt haben; gleichzeitig wird die Unterschiedlichkeit und Komplexität der 
nationalen Systeme als kaum überwindbares Hindernis für echte europäische 
Rentenpolitik betrachtet: “The EU cannot design an overall policy approach“ 
(Interview 11). Gerade das britische System sei “unique in Europe because the 
pension payable from the state is a poverty relief mechanism“ (Interview 46). 

Insgesamt fällt die Bewertung eines rentenpolitischen Downloads mittels 
OMK oder HPI für Großbritannien damit sehr skeptisch aus, während die 
Rücknahme des 2006 eingeführten Regelrenteneintrittsalter einen punktuellen 
rechtlichen Einfluss darstellt. Dagegen wird in der zweiten und dritten Säule, 
auf denen ohnehin der britische Fokus liegt (Interviews 13, 6), durchaus ein 
größerer Einfluss europäischer Rechtssetzung deutlich und anerkannt, konkret 
in Form der Pensionsfondsrichtlinien IORP I und II von 2003 und 2014, durch 
die die EU-weite Sicherheit und Vereinbarkeit betrieblicher und privater Al-
tersvorsorge gewährleistet werden soll (vgl. NAPF 2015).  



293 

6.4.2 Upload 

Die Einschätzung bezüglich eigener Upload-Aktivitäten und -Erfolge seitens 
der britischen Befragten fällt für die Regierung als zentralen Akteur, im We-
sentlichen verkörpert durch das Department for Work and Pensions und in 
zweiter Linie das Finanzministerium, weitgehend positiv aus (Interviews 6, 
47), und die Sozialpartner überlassen aufgrund deren größerer Ressourcen und 
häufig deckungsgleicher Positionen den staatlichen Akteuren weitgehend das 
Feld (Interview 9). Dabei wird als Maßstab vor allem die Durchsetzung natio-
naler Interessen angelegt (Interviews 11, 47), um eine Art ‚Schadensminimie-
rung‘ mit Blick auf die eigene rentenpolitische Autonomie zu betreiben (Inter-
view 46). Initiativen anderer Mitgliedsstaaten werden daher nach Möglichkeit 
gebremst, was der Verhaltenskategorie des foot-dragging aus dem Repertoire 
der Europäisierungsforschung entspricht (auch Interview 6). Dementspre-
chend wird von einzelnen Befragten der Vorwurf erhoben, die britische Regie-
rung verhalte sich “too reactive“ (Interview 11) bzw. lassen es an “early enga-
gement“ mangeln (Interview 46).  

Ein zentrales Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen wird in der stra-
tegischen Besetzung von Schlüsselpositionen gesehen (Interviews 5, 47), ein 
weiteres – an der Schnittstelle zum Interload – in der Bildung von Allianzen 
mit “like-minded people, but also of making sure you have contact with people 
of different views“ (Interview 46). Als Kanäle werden sowohl klassisches Lob-
bying als auch Plattformen wie Pensions Europe genutzt, häufig im Verbund 
mit Deutschland, den Niederlanden und Irland (Interview 10). Im Rahmen der 
OMK wurde auf die Möglichkeit verwiesen, in der Interaktion mit Kommis-
sion und Rat strategisch auf die Formulierung der Empfehlungen einzuwirken, 
wobei der Erfolg allerdings stark von den jeweiligen Persönlichkeiten der Ver-
handlungsführer abhänge (Interview 46). Die grundsätzliche Eigenwahrneh-
mung als erfolgreicher Upload-Akteur muss insofern zumindest partiell relati-
viert werden. 

6.4.3 Interload 

An Großbritannien zeigt sich deutlich die nicht immer trennscharfe Unter-
scheidung zwischen OMK-Prozess und Interload-Aktivitäten: Der mit der 
OMK intendierte Austausch findet vielfach nicht unter deren Label statt, son-
dern eher bilateral mit ausgewählten Staaten. Die öffentliche Säule ist davon 
allerdings ohnehin nur in geringem Maße betroffen: Zwar erfolgt ein Aus-
tausch, und insbesondere das zuständige DWP bemühe sich um Alliierte und 
Partner aus dem gesamten politischen Spektrum (Interviews 47, 5, 10), aber 
substanzielle Einflüsse auf Großbritannien werden durchweg verneint. Es gehe 
nicht um  
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“any of the member states going to another country saying they got a system that works 
perfectly […] The top level is easy, we want high, adequate and sustainable pensions, but 
the obvious answer is that the solution in Lithuania may not be the same [as the one] required 
in Portugal” (Interview 46).  

Vielmehr ziele Großbritanniens „politische Aktivität auf das Verhindern von 
Allianzen anderer Mitgliedsstaaten ab“ (Interview 6, s. auch Upload). Aller-
dings wurde Großbritannien von einer Reihe von – vor allem osteuropäischen 
– Mitgliedsstaaten bezüglich des auto-enrolment sowie der Anhebung des Ren-
teneintrittsalters “without a social revolution“ (Interview 5) um Rat gefragt. 
Aber auch Besucher aus bspw. den Niederlanden, Italien und Griechenland 
seien interessiert gewesen, “how our system works because they can’t under-
stand how the UK can naturally pay such bad state pensions“ (Interview 46). 
Umgekehrt benennt Schönheinz (2014: 186) bzgl. der Frage der Renteninfor-
mationen einen dänischen Einfluss: “strategies on how to inform people about 
pension rights were influenced by the Danish debate […]. The UK learned 
about Denmark’s approach when a Danish delegation visited the UK”. 

Im Vergleich zur eher sporadischen Interload-Aktivität in der ersten Säule 
findet im Bereich der betrieblichen und privaten Altersvorsorge durchaus eine 
intensive Kooperation mit Mitgliedsstaaten mit “similar views“ (Interview 46) 
statt, namentlich Deutschland, den Niederlanden, Irland und Belgien. Begleitet 
wird dies durch eine grenzüberschreitende Kooperation von Versicherungsan-
bietern (Interviews 10, 11). Hier findet sich auch ein Verweis auf den mögli-
chen Vorbildcharakter eines anderen Mitgliedsstaates, nämlich der Nieder-
lande, mit Blick auf deren deutlich konzentrierteres Angebot betrieblicher Al-
tersvorsorge (400 Modelle, verglichen mit 40.000 in Großbritannien; Interview 
46).  

In der Regel finden solche Interload-Aktivitäten aus britischer Sicht eher 
spontan als langfristig-strategisch statt, was vereinzelt auch kritisch betrachtet 
wird (Interview 11). Zentrale Kanäle sind bilaterale Kontakte, u. a. informelle 
Besuche der Arbeits-, Sozial- und Rentenminister, etwa aus Schweden, den 
Niederlanden, Irland, Dänemark und Deutschland, oder Konferenzen (Inter-
view 46). Daneben wurde mit der Konferenz der Europaausschüsse der natio-
nalen Parlamente (COSAC) ein Gremium angeführt (Interview 3), das für die 
Befragten in den anderen betrachteten Mitgliedsstaaten offensichtlich keine 
zentrale Rolle spielt. Insgesamt spielen sich damit die britischen Interload-Ak-
tivitäten meist ad hoc und vorwiegend außerhalb der öffentlichen Säule ab. 

6.5 Polen 

Das polnische Alterssicherungssystem wurde im Zuge der Systemtransforma-
tion der 1990er Jahre ebenfalls grundlegend neugestaltet, vor allem mittels der 
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großen Reform von 1999 (vgl. Armeanu 2010: 48), und weist heute drei Säulen 
auf, allerdings mit einigen Besonderheiten gegenüber den anderen hier be-
trachteten Systemen (vgl. zum Folgenden auch Frasyniuk-Pietrzyk 2014; 
Holzmann/Guven 2009; ZUS 2014). Die erste Säule ist als Umlageverfahren 
mit NDC-Systematik ausgestaltet und umfasst alle Berufstätigen mit Aus-
nahme einiger Gruppen, für die Sondersysteme bestehen (etwa Landwirtschaft, 
Polizei und Streitkräfte). Die zweite Säule ist ebenfalls obligatorisch, DC-ba-
siert und zweiteilig. Der Arbeitnehmer kann bei Eintritt und anschließend alle 
vier Jahre entscheiden, ob seine Beiträge vollständig auf ein Unterkonto bei 
der staatlichen Sozialversicherungsanstalt (ZUS) gebucht werden oder anteilig 
in einen privat verwalteten Alterssicherungsfonds (OFE) fließen. Der Beitrags-
satz liegt bei 19,52%, davon 12,22% für die erste und 7,3% für die zweite 
Säule, letztere wahlweise aufzuteilen auf 4,38% bei der ZUS und 2,92% in 
einem OFE-Fonds. Das Eintrittsalter wird gegenwärtig von 65 (Männer) bzw. 
60 (Frauen) Jahren auf 67 angehoben, was 2020 bzw. 2040 abgeschlossen sein 
soll (ZUS 2014: 43f.); die Rentenhöhe wird an Lebenserwartung, Verbraucher-
preisindex und Lohnwachstum angepasst bzw. ist bei den OFE renditeabhän-
gig (vgl. ebd.: 40f.). Frühverrentungsoptionen wurden zwar faktisch abge-
schafft (vgl. Żukowski 2013: 5), es gibt aber steuer- oder durch zusätzliche 
Arbeitgeberbeiträge finanzierte ‚Überbrückungsrenten‘ für gesundheitlich be-
sonders gefährdete Gruppen (vgl. ZUS 2014: 26, 52). Zudem ist eine vorgezo-
gene Teilaltersrente möglich; das faktische Renteneintrittsalter liegt knapp un-
ter 60 Jahren (vgl. Żukowski 2014: 14; ZUS 2014: 45). Die dritte Säule 
schließlich bilden freiwillige entweder betriebliche (PPE) oder individuelle 
(IKE/IKZE) Formen der Vorsorge, die staatlich gefördert werden, aber bisher 
nur einen geringen Verbreitungsgrad aufweisen (vgl. ebd.: 47f.). 

Die zentrale Reform des polnischen Alterssicherungssystems mit dem Pa-
radigmenwechsel von einer einzigen umlagefinanzierten Säule zum Mehrebe-
nensystem erfolgte 1999. Allerdings war das alte System bereits in den 1980er 
Jahren unter erheblichen finanziellen Druck geraten (vgl. Chlon 2000: 6), der 
sich im Übergang zur Marktwirtschaft angesichts hoher Leistungsverpflich-
tungen, verbreiteter Frühverrentung und sinkender Beiträge in der Transfor-
mationskrise noch einmal verstärkte. Das entstandene Defizit wurde zunächst 
aus Steuermitteln ausgeglichen und kleinere Korrekturen vorgenommen, die 
die Projektionen aber nicht substanziell verbesserten (vgl. Chlon/Góra/Rut-
kowski 1999: 6ff.; Holzmann/Guven 2009: 182f.). Die daraufhin 1997 konzi-
pierte und 1999 in Kraft getretene Reform sollte durch die Einführung eines 
Mehrsäulensystems eine langfristige Stabilisierung bewirken: “Security 
through diversity“ (Chlon/Góra/Rutkowski 1999). Dazu erfolgte einerseits 
eine Umstellung auf ein DC-System zur stärkeren Kopplung von Beiträgen 
und Leistungen, um Beschäftigungsimpulse zu setzen und die öffentlichen 
Ausgaben zu senken (vgl. Góra 2003; Żukowski 2014), andererseits wurde 
nach dem oben beschriebenen Muster eine zweite öffentliche Säule 
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eingerichtet, wobei die Beiträge zu dieser allerdings zunächst rein privat, näm-
lich von Investmentgesellschaften (PTE), verwaltet wurden. Mit einer erneuten 
Reform 2011 wurde dann das o. g. ZUS-Unterkonto eingeführt, auf das nun 
ein erheblicher Teil der Beiträge zur zweiten Säule fließt und so zur Finanzie-
rung laufender Renten herangezogen werden konnte. Begründet wurde diese 
Maßnahme mit schlechten Renditen der OFE einerseits und der öffentlichen 
Verschuldung andererseits, denn buchhalterisch sinkt damit das öffentliche 
Defizit (vgl. Frasyniuk-Pietrcyzk 2014; Żukowski 2014). Die EU-Kommission 
beziffert diesen Effekt auf 0,6% (2011) bzw. 0,5% (2012) staatliche Mehrein-
nahmen (Europäische Kommission 2013d: 7). Da zugleich der kapitalgedeckte 
Anteil sinkt, wurde zum Ausgleich bis 2012 eine zusätzliche individuelle Vor-
sorgeform (IKZE) mit steuerlicher Förderung eingerichtet (vgl. Żukowski 
2014). 2012 erfolgte der Beschluss, das Renteneintrittsalter bis 2020 (für Män-
ner) bzw. 2040 (für Frauen) auf 67 Jahre anzuheben, allerdings gegen erhebli-
chen Widerstand (vgl. WELT 2015). 2014 schließlich wurden 51,5% der von 
OFE-Fonds gehaltenen Kapitalanlagen an die ZUS übertragen und anschlie-
ßend vom Finanzministerium aufgelöst, was eine einmalige Reduzierung der 
öffentlichen Schuldenquote um etwa 8 Prozentpunkte bewirkte (vgl. IMF 
2014: 14). Weiterhin ist die OFE-Mitgliedschaft nunmehr freiwillig (‘opt-in‘), 
ansonsten werden die Beiträge automatisch zur ZUS gebucht, womit sich der 
Charakter der zweiten Säule abermals verändert. Zudem wurde den privaten 
Fondsgesellschaften aufgrund niedriger Renditen verboten, in Staatspapiere zu 
investieren; die Obergrenze für Auslandsinvestments der PTE wurde zugleich 
unter Intervention des EuGH (s. u.) von 5 auf 30% angehoben (vgl. Frasyniuk-
Pietrcyk 2014; IMF 2014; Żukowski 2014). 

6.5.1 Download 

Für die zentrale Reform des polnischen Alterssicherungssystems scheidet eine 
Beeinflussung auf dem Weg der OMK oder der HPI aufgrund ihres frühen 
Zeitpunktes aus; auch finden sich keine Belege für eine evtl. Bei-
trittseuropäisierung (vgl. Ferge/Juhász 2004: 234; Deacon 2000; Potucek 
2004; Interviews 32, 29, 30, 31). Dagegen konstatieren Beobachter eine zen-
trale Rolle von Weltbank und USAID: “The EU supported the transnational 
campaign for pension privatization by staying out of the way while the World 
Bank took the lead“ (Orenstein 2008: 910). So finanzierte die Weltbank ein 
eigens eingerichtetes ‚Reformbüro’, und ein Weltbank-Vertreter stand der Re-
formkommission vor. In diesem Kontext erfolgte eine systematische Analyse 
zahlreicher Alterssicherungssysteme, darunter vor allem Ausprägungen des 
von der Weltbank propagierten Modells wie Chile oder Argentinien (vgl. 
Orenstein 2005: 195; Interviews 29, 32, s. auch Interload unten). 
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Im Rahmen der OMK wurde dann später durchaus die Notwendigkeit weiterer 
Reformen thematisiert (bspw. Ministry of Social Policy 2005: 3). So sei die 
Angemessenheit der Renten nach dem neuen System noch unklar, die Weichen 
seien aber gestellt (vgl. ebd.: 9ff.), allerdings bestünden weiterhin finanzielle 
Probleme, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der niedrigen Beschäftigungs-
quote von knapp 52% insgesamt und nur gut 20% bei älteren Arbeitnehmern 
(vgl. ebd: 23; Daten für 2004). Weiter werden die hohe Abgabenlast und die 
teuren Sondersysteme für die Landwirtschaft (KRUS) und die anhaltende Ge-
schlechterungleichbehandlung (selbst-) kritisch betrachtet (vgl. ebd.: 21 und 
27). Ein Vorstoß zur Angleichung des Renteneintrittsalters von Frauen war 
2004 nach Protesten gescheitert. Im Gemeinsamen Bericht wird die Reform-
aktivität insgesamt begrüßt, die Nachhaltigkeit angesichts der identifizierten 
Defizite – u. a. der unterschiedlichen Altersgrenzen für Männer und Frauen, 
der teuren Sondersysteme, der geringen Beschäftigung und der Beeinträchti-
gung der innerstaatlichen Mobilität durch eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Systemen – allerdings infrage gestellt (vgl. Europäische Kommission 2006a: 
231ff.). Im NSB 2008 kann die polnische Regierung keine Fortschritte vermel-
den, sondern muss vielmehr eine finanzielle Verschlechterung eingestehen 
(vgl. Ministry of Labour and Social Policy 2008: 109). Diese wird auf die 
Übertragung von 7,3% der Beiträge auf die zweite Säule zurückgeführt, die im 
laufenden Umlageverfahren aus Steuermitteln ausgeglichen werden mussten 
(vgl. ebd.: 105). Positiv wurden eine leichte Besserung der Beschäftigungssi-
tuation, die weitgehende Abschaffung der Frühverrentung, ein eher geringes 
Armutsrisiko und Bestrebungen, die private Vorsorge auszubauen, hervorge-
hoben, außerdem die geplante Neuregelung des Renteneinstiegsalters (vgl. 
ebd.: 103-115). Die Bilanz im Gemeinsamen Bericht fiel erneut gemischt aus: 
Während Rat und Kommission die Einschränkung der Frühverrentung ebenso 
begrüßten wie die automatische Indexierung der Renten (vgl. Europäische 
Kommission 2009b: 81 bzw. 91), kritisierten sie wiederholt den ‘gender gap‘ 
(ebd.: 86). EPC und SPC (2010a: 120) schlossen sich dieser Kritik an und for-
derten weiterhin eine Überprüfung der Sondersysteme und insgesamt eine am-
bitioniertere Haushaltskonsolidierung (vgl. ebd.: 120f.). In den bezüglich der 
Alterssicherung knapp und deskriptiv gehaltenen NSB 2012 und 2014 wurde 
dann auch insbesondere die Angleichung des Renteneintrittsalters positiv her-
vorgehoben. Insgesamt weisen die polnischen Reformen hinsichtlich eines 
gleichberechtigten Verständnisses sozialpolitischer und fiskalischer Ziele 
durchaus weitgehende Kongruenz mit den OMK-Zielen auf (vgl. Weishaupt 
2014; Żukowski 2013: 8). Allerdings waren diese nach Aussage der befragten 
Experten nicht handlungsleitend für die Reformen (Interviews 30, 31, 32, 29), 
sondern lediglich “useful primarily in formulating strategic policy goals“ 
(Wóycicka/Grabowski 2007: 107). Zurückgeführt wird dies u. a. auf die feh-
lenden rechtlichen Kompetenzen in der Rentenpolitik, weshalb die OMK auf 
“do whatever you want“ (Interview 29) hinauslaufe. Für einen allenfalls 
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mäßigen Einfluss der OMK spricht auch deren geringer Bekanntheitsgrad in-
nerhalb der politischen Eliten (vgl. Żukowski 2013: 8). 

Naheliegend erscheint angesichts zweier Defizitverfahren gegen Polen da-
gegen zunächst eine Beeinflussung auf haushaltspolitischem Wege. Bereits bei 
Polens EU-Beitritt lag das öffentliche Defizit über der 3%-Grenze, im folgen-
den Defizitverfahren stand das Rentensystem durchaus im Fokus und wurde 
auch im Rahmen des polnischen Konvergenzprogramms immer wieder thema-
tisiert (bspw. Rat der EU 2004b; Europäische Kommission 2006d). Bei der 
Frage, inwiefern die kapitalgedeckten Systeme der zweiten Säule dem Staat 
zuzurechnen seien, da dieser die Aufsicht ausübte, kam Eurostat im Jahr 2004 
entgegen der polnischen Lesart zu dem Schluss, diese würden “not recorded as 
government revenue or expenditure and do not have an impact on government 
deficit or surplus“ (Eurostat 2004). Aufgrund einer dreijährigen Übergangsfrist 
fand diese Regelung auf Polen im ersten EDP allerdings keine Anwendung, so 
dass auch keine konkreten Rentenempfehlungen ausgesprochen wurden. Im 
zweiten EDP (2009-2015) stellte die Europäische Kommission (2009c: 5) zu-
nächst fest, dass die erforderliche Konsolidierung bisher “only to a certain ex-
tent“ stattgefunden habe. Während die polnische Position (s. Upload) war, die 
Einführung eines Mehrsäulensystems müsse bei der Defizitbewertung als ‚mil-
dernder Umstand‘ berücksichtigt werden, lehnte die Kommission dies auf-
grund der deutlichen Überschreitung des Defizitkriteriums (7,3% im Jahr 
2009) ab (ebd.: 10). Nach der Reduktion des Beitragsanteils für die zweite 
Säule, mit der die staatlichen Einnahmen stiegen und das Defizit sank, bewegte 
sich dieser Wert näher an die geforderten 3% heran, so dass eine Berücksich-
tigung der Reformkosten möglich wurde (Europäische Kommission 2012e: 
10). 2015 wurde das EDP gegen Polen eingestellt (Europäische Kommission 
2015h: 4). Allerdings wurde die Rücknahme der Pflichtmitgliedschaft in den 
OFE kritisch bewertet, da sie drohe “[to] put an end to the systemic nature of 
the 1999 reform“ (ebd.: 3; Eurostat 2014) – was langfristig wiederum die fi-
nanzielle Stabilität gefährde.  

Weiterhin wäre ein haushaltspolitischer Einfluss auch auf dem Weg der 
CSR denkbar. Hier lassen sich in den Empfehlungen für 2011 bis 2016 primär 
drei Forderungen wiederfinden: eine Steigerung der Beschäftigungsquote, die 
Abschaffung der Sondersysteme und die Angleichung des Renteneintrittsalters 
für Männer und Frauen (bspw. Rat der EU 2014, 2011e, 2016b). Der erste 
Punkt wurde, wie bereits in Abschnitt 4.5.1 diskutiert, in den NRPs regelmäßig 
detailliert aufgegriffen, wobei aber erhebliche Umsetzungsdefizite konstatiert 
werden. Die Angleichung und Erhöhung des Renteneintrittsalters wird in den 
Berichten anfangs ebenfalls thematisiert (etwa Polnische Regierung 2013: 78), 
mit der beschlossenen Umsetzung der Erhöhung auf 67 Jahre bis 2020 für 
Männer und 2040 für Frauen erfolgt dazu keine Empfehlung mehr. Dagegen 
ist eine Abschaffung der Sondersysteme wiederholten Empfehlungen zum 
Trotz bisher nicht umgesetzt worden (vgl. auch Bekker 2016: 40). 
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Zusammenfassend ergibt sich für den HPI-Kanal für Polen ein gemischtes 
Bild: Konsolidierungsanstrengungen wurden immer wieder angemahnt und 
fanden auch tatsächlich statt, und insbesondere bei den Reformen 2011 und 
2014 erscheint ein Einfluss naheliegend, zumindest im Sinne einer öffentlichen 
und medial vermittelten Wirkung europäischer Entscheidungen (vgl. Interview 
30). Allerdings verweisen einige Befragte auf eine bereits in der Verfassung 
verankerte nationale Schuldenbremse als eigentlichen Grund (Interviews 29, 
39); der haushaltspolitische Druck habe dann lediglich als unterstützende Ar-
gumentationshilfe gewirkt (Interview 31), zumal Polen von der Krise ab 2008 
vergleichsweise wenig getroffen wurde (vgl. Lequesne 2016: 51). Weiterhin 
konnten gegen Polen als Nicht-WWU-Mitglied im EDP keine Sanktionen ver-
hängt werden, und das Scheitern eines zentralen Anliegens der europäischen 
Akteure – der Abschaffung der Sondersysteme – an innenpolitischen Wider-
ständen (Interview 29) zeigt, dass offenbar ein Spielraum besteht.  

Deutlichen Einfluss hatte dagegen neben den bereits angesprochenen Eu-
rostat- und Kommissionsentscheidungen bezüglich der Einstufung der zweiten 
Säule ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (2011) nach einer Klage der 
Kommission. Diese hatte bereits 2007 ein Mahnschreiben an Polen gerichtet 
und anschließend ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 AEUV ein-
geleitet, da die o. g. Obergrenzen für PTE-Auslandsinvestitionen aus ihrer 
Sicht einen Verstoß gegen den freien Kapitalverkehr darstellten. Der polnische 
Standpunkt, die OFE-Fonds fielen aufgrund ihres nicht-wirtschaftlichen Cha-
rakters nicht in dessen Geltungsbereich (vgl. ebd.: Rd. 35), verwarf der EuGH 
(ebd.: Rd. 40f.), womit eine Neuregelung notwendig wurde und unstrittig ein 
konkreter Einfluss vorliegt. 

6.5.2 Upload 

Grundsätzlich ist das polnische Selbstbewusstsein gut zehn Jahre nach dem 
EU-Beitritt gewachsen, und man ist durchaus gewillt, die Mitgliedschaft und 
die eigene Größe zur Förderung nationaler Interessen zu nutzen (Ministry of 
Foreign Affairs 2014: 21). Allerdings stellt die Alterssicherung dabei kein 
zentrales Thema dar (Interview 32), und zumindest gegenwärtig betreibe man 
keinen “concrete upload“ (Interview 29). In der jüngeren Vergangenheit gab 
es allerdings mindestens zwei solche Fälle: Zum einen versuchte Polen, die 
oben angesprochene Klassifizierung der zweiten Säule im European System of 
Accounts (ESA) in seinem Sinne zu beeinflussen. Als Begründung für die Zu-
rechnung zum Staatshaushalt wurde die Einheit der ersten und zweiten Säule 
angeführt: “The name ‘second pillar‘ was just an advertisement“ (Interview 
31). Eurostat (2004) lehnte dies wie gezeigt ab. Im zweiten Fall ging es um die 
Einstufung der Reform von 1999 als systemisch und damit als ‚mildernder 
Umstand‘ im EDP. Auch hier entschied Eurostat (2014), dass eine solche 
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Einstufung nach Rücknahme der Zwangsmitgliedschaft in der kapitalgedeck-
ten Säule nicht möglich sei: “after the amendments in 2013, the Polish pension 
reform of 1999 is not eligible for a treatment as a systemic pension reform“. 
Bereits im Kontext des Grünbuchprozesses hatte man sich vergeblich um eine 
entsprechende Berücksichtigung der Reform bemüht (Government of Poland 
2010: 2f.). Neben diesen beiden konkreten und interessengetriebenen Fällen 
steht wie bei den meisten betrachteten Mitgliedsstaaten die Abwehr weiterer 
Kompetenzverluste im Mittelpunkt (Interview 31), nicht zuletzt angesichts des 
immer noch “immense gap in economic development and the need for catching 
up“ (Wóycicka/Grabowski 2007: 101). 

Aus polnischer Sicht spielen Upload-Partnerschaften eine wichtige Rolle 
(Ministry of Foreign Affairs 2014: 28). Während dafür traditionell in erster 
Linie die osteuropäischen Nachbarn infrage kommen (ebd.: 29ff.), betonen die 
befragten Experten eher themenspezifische Konstellationen (Interviews 31, 
30). Im Fall von Upload-Ambitionen würden vornehmlich formale Kanäle wie 
Ausschussarbeit, Stellungnahmen nationaler Akteure oder bilaterale Gesprä-
che genutzt (Interviews 30, 31, 32). Eine Parallele zu Schweden findet sich in 
Kritik an eigenen Erfolgen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen: “Po-
land has not made sufficient progress in filling key positions in the EU institu-
tions […] This may weaken our potential to effectively influence the Commis-
sion from inside“ (Ministry of Foreign Affairs 2014: 23). 

6.5.3 Interload 

Für die große Reform Ende der 1990er Jahre wird Schweden als “twin brother“ 
(Interview 29) angeführt, daneben Parallelen zu und ein Austausch mit Italien 
(Interviews 29, 32, 31). Insgesamt finde ein Blick auf andere Mitgliedsstaaten 
selbstverständlich statt und werde durch die OMK maßgeblich erleichtert: Es 
sei „schwer, nicht von anderen Ländern zu lernen, wenn […] man an der OMK 
teilnimmt“ (Interview 32). Wie bei den anderen betrachteten Mitgliedsstaaten 
finde dies aber nicht systematisiert statt, zumal die Übertragbarkeit konkreter 
Maßnahmen ohnehin fraglich sei, sondern Modelle und Erfahrungen anderer 
Mitgliedsstaaten würden fallweise herangezogen, nicht zuletzt als Argumenta-
tionshilfe etwa bei der Anhebung des Renteneintrittsalters (Interview 30). 
Demzufolge ergebe sich kein klares Muster bei der Auswahl der Partner (In-
terviews 31, 30). Die im konkreten Fall identifizierten Interload-Partner wür-
den dann entweder in bzw. am Rande von Ausschusssitzungen oder gezielt 
außerhalb angesprochen; daneben werden auch die einschlägigen Datenportale 
von EU und OECD als Informationsquelle genutzt (Interview 30). 
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6.6 Italien 

Abschließend wird das italienische Alterssicherungssystem betrachtet, das mit 
umfangreichen Reformen in den 1990er Jahren von einem traditionellen Ein-
säulen- zu einem Mehrsäulensystem umgebaut wurde (vgl. Jessoula/Pavolini 
2012: 6). Die erste, öffentliche Säule umfasst zwei Stufen: eine klassische Al-
tersrente und eine Grundsicherungskomponente. Die Altersrente als Hauptbe-
standteil des Gesamtsystems ist beitragsfinanziert und im Umlageverfahren 
nach NDC-Systematik (bis 2011 DB) organisiert (vgl. OECD 2014: 284). Die 
Altersgrenze wird seit 2008 von ursprünglich 65 (Männer) bzw. 60 (Frauen) 
schrittweise bis 2021 auf 67 Jahre (beide) angehoben (vgl. Jessoula/Pavolini 
2012: 9). Der Beitragssatz für abhängig Beschäftigte beträgt 33%, wobei der 
Arbeitnehmer 1/3, der Arbeitgeber 2/3 trägt, für Selbstständige liegt er bei 
20/21% und wird bis 2018 auf 24% angehoben (vgl. OECD 2014: 284). Die 
Bruttoersatzrate einer vollen Rente lag 2010 bei 67,1% und wird bis 2020 auf 
56% und bis 2050 auf 48,1% sinken, wobei die Leistungshöhe durch einen 
Umwandlungskoeffizienten eng an das Renteneintrittsalter gebunden ist (vgl. 
Europäische Kommission 2003: 141; OECD 2014: 284f.). Bis 2011 existierten 
daneben zusätzlich sog. ‚Senioritätsrenten‘, die lediglich von der Beitragszeit 
abhängig waren und altersunabhängig ausbezahlt wurden (vgl. Ferrera/Je-
ssoula 2009: 421 und u.). Die Grundsicherungskomponente (assegno sociale) 
für Rentner ohne beitragsabhängige Rente ist steuerfinanziert und bedürftig-
keitsgeprüft und betrug im Jahr 2013 ca. 5.750 € (vgl. Jessoula/Pavolini 2013: 
4), die um zahlreiche unterschiedliche Zulagen von insgesamt bis zu knapp 
190 €/Monat ergänzt werden können (vgl. OECD 2014: 286). 

Die zweite und dritte Säule bilden verschiedene optionale kapitalgedeckte 
Zusatzrenten. Dabei stellen tarifvertraglich vereinbarte geschlossene Fonds 
(CFP) die klassische Form betrieblicher Altersvorsorge dar (vgl. Jessoula/Pa-
volini 2011: 7), während offene Fonds (OPF) je nach ihrer kollektiven oder 
individuellen Ausgestaltung der zweiten oder dritten Säule zugerechnet wer-
den (vgl. OECD 2014; 286; Jessoula/Pavolini 2013: 5). Mit dem ‚Trattamento 
di Fine Rapporto‘ existiert zusätzlich ein Abfindungsfonds, aus dem Leistun-
gen bei Arbeitsplatzwechsel oder Eintritt in den Ruhestand gezahlt werden. 
Der Beitragssatz zu diesem TFR beträgt 6,91%, die pauschal ausgezahlten 
Leistungen bilden eine nicht unerhebliche zusätzliche Sicherungskomponente 
innerhalb des italienischen Alterssicherungssystems (vgl. OECD 2014: 286; 
Ferrera/Jessoula 2009: 417f.). Allerdings wird Arbeitnehmern seit 2007 mittels 
einer ‘silent consent‘-Option (folglich: wenn kein aktiver Widerspruch erfolgt) 
nahegelegt, die Beiträge zum TFR in die CPFs der zweiten Säule zu überführen 
(vgl. OECD 2014: 286; Jessoula/Pavolini 2011: 6). Eine weitere Option priva-
ter Vorsorge bilden schließlich individuelle Lebensversicherungen (vgl. 
Ferrera/Jessoula 2009: 419). 



302 

Das italienische Alterssicherungssystem hat in der jüngeren Vergangenheit 
eine ganze Reihe von Reformen durchlaufen. Als Konsequenz drastisch stei-
gender Rentenausgaben Anfang der 1990er Jahre (vgl. Ferrera/Jessoula 2009: 
431f.) erfolgte 1992 die sog. Amato-Reform. Diese umfasste zunächst eine 
Modifizierung der Rentenformel, nach der nun für neu auf den Arbeitsmarkt 
Eintretende die gesamte Erwerbstätigkeitszeit zur Berechnung herangezogen 
wurde (vgl. Ferrera/Jessoula 2005: 32), und die Anhebung des Eintrittsalters 
von damals 55 auf 60 (Frauen) bzw. 65 (Männer) Jahre im privaten Sektor, 
während dies im öffentlichen Bereich bereits erfolgt war (vgl. Ferrera/Jessoula 
2009: 433). Die o. g. Senioritätsrenten wurden nun erst nach 35jähriger Bei-
tragszeit ausbezahlt, die öffentlichen Renten von der Lohnentwicklung entkop-
pelt und für die klassische Altersrente die Mindestbeitragszeit von 15 auf 20 
Jahre erhöht (vgl. ebd.). Für den Ausbau einer zweiten und dritten Säule wurde 
der nötige Rechtsrahmen geschaffen und die freiwillige Überführung der TFR-
Beiträge in solche zusätzlichen Systeme ermöglicht (vgl. Ferrera/Jessoula 
2005: 32 und 2009: 433). Aufgrund der weiterhin angespannten ökonomischen 
Lage folgte bereits 1995 die sog. Dini-Reform. Sie umfasste, wenngleich mit 
teils langen Übergangsfristen (vgl. ebd.: 437), eine Umstellung des bisherigen 
DB- auf ein NDC-System, wobei das Umlageverfahren beibehalten wurde 
(vgl. Ferrera/Jessoula 2005: 36), eine Harmonisierung der Berechnungsregeln 
für Angestellte im privaten und öffentlichen Sektor sowie Selbstständige, die 
Einführung eines flexiblen Renteneintrittsalters zwischen 57 und 65 Jahren – 
mit Abschlägen bei frühzeitigem Renteneintritt – und eine weitere Erhöhung 
der notwendigen Beitragszeit für Senioritätsrenten auf 40 Jahre. Weiterhin 
wurden Gutschriften für Erziehungszeiten eingeführt, die Beitragssätze erhöht, 
die bisherige ‚pension sociale‘ und Zuschüsse zu kleinen Renten durch den o. 
g. ‚assegno sociale‘ ersetzt und steuerliche Anreize für private Vorsorge zum 
Ausbau der zweiten und dritten Säule eingeführt (vgl. Ferrera/Jessoula 2009: 
438).  

Die Prodi-Reform von 1997 brachte lediglich eine Beschleunigung bereits 
beschlossener Reformschritte und einige kleinere Anpassungen wie eine wei-
tere Verschärfung der Bezugsbedingungen für eine Senioritätsrente, zudem 
wurde die Grundrente erhöht (vgl. ebd.: 439). Die Berlusconi-Regierung 
wollte ab 2001 weitere Anreize für ein höheres Renteneintrittsalter und mehr 
private Vorsorge setzen, stieß allerdings auf Widerstand. Umgesetzt wurde 
schließlich die angesprochene ‘silent consent‘-Formel zur Übertragung von 
TFR-Beiträgen in geschlossene Fonds der betrieblichen Altersvorsorge, die 
verstärkte Förderung der privaten Vorsorge wurde quasi vertagt (vgl. ebd.: 
444f.). Insgesamt befand sich das italienische Alterssicherungssystem damit 
über Jahre in einer dauerhaften Übergangsphase mit langwierigen Einfüh-
rungsfristen bereits beschlossener Neuregelungen und einer unterentwickelten 
zweiten und dritten Säule.  
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Die einsetzende Krise wirkte dann als Verschärfung und damit als Katalysator 
neuer Reformen (vgl. Natali/Stamati 2013: 49). In den Jahren 2009 und 2010 
wurden zunächst kurzfristige Einsparungen vorgenommen, außerdem in Reak-
tion auf Druck von Kommission und EuGH (s. Kap. 6.6.1) geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede beim Renteneintrittsalter beseitigt (vgl. Fargion 2010: 12; 
Natali/Stamati 2013: 49) sowie eine allgemeine Erhöhung des Eintrittsalters 
ab 2015 beschlossen, verbunden mit einer Kopplung an die Lebenserwartung. 
Schließlich verfolgte auch die Fornero-Reform 2011 die Ziele der – beschleu-
nigten – Harmonisierung des Eintrittsalters für Männer und Frauen und der 
Anhebung des Eintrittsalters. Dazu wurde die Übergangsphase zum neuen 
NDC-System verkürzt, die Berechnung erfolgt nun für Arbeitsjahre ab 2011 
anteilig nach dem neuen System (vgl. Jessoula/Pavolini 2012: 8). Zusätzlich 
zum bereits Beschlossenen soll ab 2021 das niedrigstmögliche Renteneintritts-
alter bei 67 Jahren liegen (vgl. ebd.), die Senioritätsrenten wurden vollständig 
abgeschafft, die Option eines späteren Renteneintritts geschaffen und eine 
Frühverrentung nur noch ab 63 Jahren bei Vorliegen von 41 (Frauen) bzw. 42 
(Männer) Beitragsjahren ermöglicht (vgl. Jessoula/Pavolini 2013: 5). 

6.6.1 Download 

Für die frühen Reformen fällt eine Beeinflussung durch die OMK schon auf-
grund des zeitlichen Kriteriums aus, sie werden im Anschluss auf einen mög-
lichen HPI-Einfluss untersucht. Für die Phase ab 2001 ergibt sich ein gemisch-
ter Befund: Einerseits gehörte Italien deutlich zu den Befürwortern der 
OMK/R (s. Upload, 6.6.2), betrieb in ihrem Rahmen durchaus einen konstruk-
tiven Austausch (vgl. Sacchi 2008: 162) und nutzte insbesondere das Kriterium 
der Angemessenheit zur Durchsetzung von Reformen gegen nationale Wider-
stände (vgl. ebd.: 163). Insgesamt wurde die OMK als hilfreiche „Argumenta-
tionshilfe“ und Instrument zur Aufrechterhaltung des Reformtempos wahrge-
nommen (Interview 42). Andererseits sind keine konkreten inhaltlichen Ein-
flüsse oder Lernprozesse nachweisbar, da zentrale Reformen bereits in den 
1990er Jahren erfolgten – worauf bspw. im NSB 2002 (Italienische Regierung 
2002) auch verwiesen wird – bzw. die Berlusconi-Regierung bereits 2001 ihre 
Reformpläne eingebracht hatte. Später ist die OMK/R für Italien dann schein-
bar bedeutungslos (vgl. Sacchi 2007: 89): Für 2005 wurde gar kein NSB vor-
gelegt und auch ein Kommissionsfragebogen zur OMK/R nicht beantwortet. 
Allerdings enthielten die Gemeinsamen Berichte ab 2003 mit Ausnahme eines 
Ausbaus der zweiten und dritten Säule auch keine expliziten Forderungen für 
diesen Bereich (vgl. bspw. Europäische Kommission 2005a). Die sinkende Be-
deutung der OMK wird unter anderem auf eine weniger ausgeprägte Koopera-
tionsbereitschaft und allgemeine Schwäche der Prodi-Regierung (Interview 
42), aber auch auf die bereits durchgeführten Reformen (Interview 37 und 
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Italienische Regierung 2008) zurückgeführt, an denen letztlich keine signifi-
kanten Änderungen mehr vorgenommen wurden. Die späteren Reformen unter 
dem Einfluss der Krise werden wiederum im Folgenden unter dem Vorzeichen 
haushaltspolitischer Instrumente diskutiert. Schon die Amato- und die Dini-
Reform Anfang/Mitte der 1990er Jahre standen unter dem Eindruck finanziel-
len Drucks. Die angestrebte Erfüllung der Konvergenzkriterien zur WWU fun-
gierte als „Modernisierungspeitsche“ (Gohr 2001: 36; vgl. auch Anderson/Ka-
eding 2015: 244), der auch unter eher ungünstigen Bedingungen – Vielpartei-
ensystem, instabile Regierungen, Widerstand starker Sozialpartner – in erheb-
liche sozialpolitische Anpassungen mündete (vgl. Gohr 2001: 20). Auch in den 
Folgejahren spielten haushaltspolitische Instrumente eine Rolle: So finden sich 
im Rahmen der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme vor allem bis 2001 
wiederholt Anmerkungen zum Rentensystem, bspw. die Forderung nach einem 
„umfassenderen Ansatz […] im Rahmen eines groß angelegten Umbaus des 
italienischen Wohlfahrtssystems“ (Rat der EU 2001b: 1). 2002 (Rat der EU 
2002b: 1) wurde gefordert, die Reformen der Berlusconi-Regierung zur Aus-
gabeneindämmung zu beschleunigen, im Folgejahr (Rat der EU 2003b: 2), die 
Zusatzsysteme stärker zu fördern. Der faktische Einfluss auf die Reformen 
bleibt schwierig zu beurteilen, Rat und Kommission begrüßten diese jedoch 
(vgl. Rat der EU 2005: 2), wenngleich sie wiederholt auf die Notwendigkeit 
einer entschlossenen und zügigen Implementierung hinweisen (Rat der EU 
2004d; Europäische Kommission 2006f; Rat der EU 2006c). 

Zwar befand sich Italien außerdem von 2005 bis 2013 dauerhaft im Defi-
zitverfahren (2005-2008 und 2009-2013, vgl. Pavolini et al. 2014: 7), erst die 
Krise ab 2009 wirkte jedoch als tatsächlicher ‘game changer‘ in Richtung eines 
weitaus substanzielleren Einflusses, als auch Italien zunehmend unter den dop-
pelten Druck der EU-Institutionen und der Finanzmärkte geriet. Das BIP-
Wachstum betrug im Jahr 2009 -5,5% (vgl. Eurostat 2015), das Haushaltsde-
fizit lag bei 4,5% des BIP und die Schuldenquote bei 113% (Europäische Kom-
mission 2009d: 3; vgl. Natali/Stamati 2013: 312). Spätestens als Italien 
Schwierigkeiten bekam, seine Schulden auf den Finanzmärkten zu refinanzie-
ren, geriet auch das Alterssicherungssystem mit seinem Ausgabenanteil von 
ca. 15% unter erheblichen Druck (vgl. Pavolini et al. 2014: 9). Dabei wurden 
die formalen europäischen Instrumente eher wenig genutzt: Im seit 2009 lau-
fenden und 2013 eingestellten EDP findet sich lediglich ein einmaliger Hin-
weis auf die hohen Rentenausgaben (vgl. Rat der EU 2009: 10), und auch in 
den CSR hatte das Alterssicherungssystem nicht die oberste Priorität (vgl. De 
la Porte/Natali 2014: 744), was sich auch in der Abwesenheit expliziter Ren-
ten-Empfehlungen seit 2011 (vgl. Clauwaert 2013: 8f.) widerspiegelt. Im Ge-
genzug wurde Italien aber auf informellem Weg unter erheblichen Druck ge-
setzt: Im August 2011 erhielt die italienische Regierung einen gemeinsamen 
Brief von EZB und italienischer Zentralbank, unterzeichnet von den beiden 
Präsidenten Trichet und Draghi, in dem u. a. explizite Reformvorschläge für 



305 

das Alterssicherungssystem enthalten waren, bspw. “making more stringent 
the eligibiltiy criteria for seniority pensions [and] rapidly aligning the retire-
ment age of women in the private sector“ (Draghi/Trichet 2011: 1). Auch eine 
Frist bis September 2011 setzte der Brief. Die präzisen und expliziten Forde-
rungen (vgl. Pavolini et al. 2014: 12; De la Porte/Natali 2014: 745; Sacchi 
2014: 7) mündeten in die unmittelbare Ankündigung eines Konsolidierungs-
pakets, das u. a. eine Verschärfung des Zugangs zu Senioritätsrenten und neue 
Regeln für die Leistungsberechnung enthalten sollte, jedoch durch die Lega 
Nord abgelehnt wurde und zudem aus europäischer Sicht nicht weit genug ging 
(vgl. De la Porte/Natali 2014: 746; Sacchi 2014: 8). Nach einer erneuten Inter-
vention durch EU und IWF (vgl. ebd.), angeführt von Deutschland und Frank-
reich, die die Sorge um potentielle Auswirkungen auf den Euro umtrieb (vgl. 
De la Porte/Natali 2014: 746), trat die Berlusconi-Regierung zurück und wurde 
durch eine Technokraten-Regierung unter Mario Monti ersetzt. Diese setzte 
mit dem ‘Save Italy Decree‘ (Gesetz 201/2011) die Fornero-Reform und damit 
weitgehend die Forderungen des EZB-Briefes um.  

Kommentatoren heben den außerordentlichen Druck dieser informellen In-
tervention, die ein „beispielloses Eingreifen“ dargestellt habe, hervor (Je-
ssoula/Pavolini 2012: 12; De la Porte/Natali 2014: 746; Interview 19). Darin 
äußere sich eine qualitative Veränderung europäischen Einflusses nach 2009 
gegenüber der Hochzeit der OMK (Interview 37), ein Schwerpunkt auf haus-
haltspolitischen Aspekten, der sich auch in einer Bedeutungszunahme des EPC 
gegenüber dem SPC zeige (Interviews 17, 37), und eine Verschiebung zu in-
formellen Kanälen und impliziten Konditionalitäten (vgl. Sacchi 2014: 13). 
Einige Befragte betonen den Charakter einer indirekten Reformanleitung – 
auch aufgrund von Italiens Bedeutung für die WWU – anstelle direkterer Wege 
über EDP oder CSR (Interview 37) bzw. stellen in den Raum, die Reformen 
hätten auch ohne den EZB-Brief stattgefunden und dieser habe vielmehr der 
bewussten Diskreditierung und letztlich Ersetzung der Person Berlusconi ge-
dient: “The letter was like a coup d’état“ (Interview 42). Insgesamt muss haus-
haltspolitischen Instrumenten für die Phase ab 2009 damit ein durchaus erheb-
licher Einfluss attestiert werden, wenngleich die eigentlich dafür vorgesehenen 
formalen Instrumente wenig genutzt wurden. 

Mittels rechtlicher Instrumente ist ebenfalls ein europäischer Einfluss fest-
stellbar: Kommission und EuGH (Europäischer Gerichtshof 2008) forderten 
Italien auf, das Renteneintrittsalter für Frauen und Männer zu harmonisieren. 
Das daraufhin beschlossene Gesetz 102/2009 (vgl. Jessoula/Pavolini 2011: 7) 
genügte diesen Ansprüchen nicht, so dass die Kommission erneut Druck aus-
übte (vgl. Europäische Kommission 2010e), was in das Gesetz 122/2010 mün-
dete, mit dem die Angleichung zeitlich vorgezogen wurde (vgl. Jessoula/Pa-
volini 2011: 8). Hier liegt folglich ein unzweifelhafter und direkter Eingriff 
(Interview 18) der Kommission im Verbund mit dem EuGH vor. 
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6.6.2 Upload 

Italien war zunächst ein starker und expliziter Befürworter der OMK/R und 
bildete in diesem Zusammenhang eine Upload-Koalition mit vor allem Frank-
reich, Deutschland und Belgien, um die Formulierung der OMK-Oberziele zu 
beeinflussen, die Natali (2009: 15) dann auch als “the result of the co-ordinated 
action of continental European countries (i. E. France, Belgium and Germany) 
and southern European countries (Italy), then followed by Sweden“ bezeichnet 
(vgl. auch Natali 2007: 13). Im Kontext der Ratspräsidentschaft 2003 habe Ita-
lien das Thema Alterssicherung ebenfalls auf die europäische Agenda gesetzt 
(vgl. Sacchi 2008: 163 und 2007: 89), bis hin zum – umgehend wieder fallen-
gelassenen – Vorschlag eines ‚Maastricht delle pensioni‘ im Sinne einer Aus-
stattung der OMK mit Sanktionen und einem bei der Kommission angesiedel-
ten Scoreboard (vgl. ebd.: 88f.). Mit dem Renten-Grünbuch flammten entspre-
chende Gestaltungsansprüche noch einmal kurz auf, als sich Italien für stärkere 
Anreize bei der Rentenangemessenheit, die bessere Berücksichtigung von Kri-
senfolgen bei der Nachhaltigkeitsbewertung – bis hin zu einem zum SWP kom-
plementären Bewertungssystem – sowie insgesamt eine Stärkung der OMK 
einsetzte (Italienische Regierung 2010: 3ff. und 17ff.). Außerdem wurde die 
OMK zum “selling the pension reforms or [for] self-promotion“ (Interview 42) 
genutzt, durchaus mit dem Anspruch, selbst als benchmark-setter zu fungieren 
(vgl. Natali 2007: 13).  

Nach der oben angesprochenen kurzen Phase stärkerer Aktivitäten konsta-
tieren Beobachter allerdings insgesamt die Abwesenheit einer einheitlichen 
Upload-Strategie mit entsprechend großem Spielraum für ‚Praktiker‘ (vgl. 
ebd.) und ein zweifelhaftes genuines Interesse an europäischer Sozialpolitik 
(vgl. Sacchi 2007: 95). Vielmehr seien entsprechende Aktivitäten innenpoliti-
schen Motiven geschuldet gewesen (vgl. ebd.). Dazu passt, dass nach der Re-
form von 2011 Italiens Alterssicherungssystem eigentlich gut aufgestellt war, 
aber keine nennenswerten Upload-Ambitionen mehr zu beobachten waren (In-
terviews 17, 37). Ein Befragter führt dies auf einen stärkeren Fokus auf den 
Ausbau der zweiten und dritten Säule einerseits und die ungünstigen ökono-
mischen Umstände andererseits zurück (Interview 42). In der Staatsschulden-
krise verfolgte Italien weniger einen Upload konkreter rentenpolitischer In-
halte, äußerte wohl aber im Sinne eines ‚Meta-Uploads‘ wiederholt Kritik an 
der einseitigen Betonung von Sparanstrengungen und Strukturreformen ange-
sichts deren sozialer und politischer Folgen und setzte sich für aus italienischer 
Sicht ausgewogenere Maßnahmen zur Bewältigung der Krise ein (Interview 
19, bspw. auch Monti 2012). 
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6.6.3 Interload 

Jenseits der OMK gaben die italienischen Experten einen regelmäßigeren Aus-
tausch mit Spanien und Großbritannien an, vor allem aber eine explizite Vor-
bildfunktion Schwedens für die Reform von 2011, bspw. hinsichtlich der 
NDC-Ausgestaltung und der Koppelung der Rentenanpassung an die steigende 
Lebenserwartung (Interviews 19, 37). Ein anderer Befragter relativiert, zwar 
seien Ideen und best practices berücksichtigt worden, ein unmittelbares Vor-
bild habe es aber nicht gegeben und könne es aufgrund der Unterschiedlichkeit 
der Systeme auch gar nicht geben (Interview 18). Ähnlich äußern sich weitere 
Gesprächspartner: Die schnelle und im kleinen Personenkreis vollzogene Um-
setzung der Reform 2011 spreche gegen einen systematischen Vorbildcharak-
ter des schwedischen Systems (Interview 17), vielmehr habe es sich um paral-
lele, aber weitgehend unabhängige Entwicklungen gehandelt und es sei eher 
Deutschland als makroökonomisches Rollenmodell einflussreich gewesen (In-
terview 42). Insgesamt kann auch für Italien kein systematischer oder institu-
tionalisierter Interload konstatiert werden, sondern – neben relativen Selbst-
verständlichkeiten wie der Nutzung der MISSOC-Datenbank – lediglich ein 
Informationsaustausch im Rahmen von Einzelveranstaltungen und bilateraler 
Treffen der Sozialversicherungsträger, wobei hier vor allem ein Austausch 
zwischen Deutschland und Italien hervorgehoben wird (Interview 18). 

6.7 Bilanz   

Stellt man die betrachteten Fälle nebeneinander, so ergibt sich ein insgesamt 
schwacher Einfluss der OMK/R. Zentrale Reformen wurden vielfach schon 
vor deren Einführung durchgeführt (Deutschland, Schweden, Polen, Großbri-
tannien) oder wiesen keinen erkennbaren OMK-Bezug auf (Polen 2011 und 
2014). Am ehesten lässt sich die OMK/R noch für die Rentenreformen in Ita-
lien als partiell relevant einstufen, wenngleich auch in diesen Fällen vor allem 
eine Nutzung als punktuelle Inspiration und Argumentationshilfe festzustellen 
ist. Dennoch kann sicherlich von einer gewissen normativen Wirkung im Sinne 
eines “coherent reform template“ (Anderson 2015a: 106) oder einer „Harmo-
nisierung der Köpfe“ (Interview 28) gesprochen werden, wenngleich es den 
einzelnen Mitgliedsstaaten überlassen bleibt, ob und ggf. wie sie dies aufgrei-
fen.  

Die Wirkung der haushaltspolitischen Instrumente ergibt ein gemischtes 
Bild, das – kaum überraschend – maßgeblich durch die ökonomische Situation 
des betreffenden Mitgliedsstaates geprägt wird. So lässt sich für Deutschland 
zu Beginn der 2000er Jahre in einer schwierigen Haushaltslage ein gewisser 
Einfluss unterstellen, der aber in den Folgejahren deutlich nachließ. Auch 
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Schweden und Großbritannien unterlagen angesichts vergleichsweise guter 
Wirtschafts- und Beschäftigungsdaten und Prognosen keinem substanziellen 
Einfluss auf diesem Wege, zumal ohnehin hinsichtlich möglicher Sanktionen 
zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern der Eurozone differenziert wer-
den muss. Dennoch lässt sich für das Nicht-WWU-Mitglied Polen allerdings 
ein gewisser Druck im Zuge des Defizitverfahrens feststellen. Vor allem aber 
wurde erheblicher Druck auf den ‚Krisenstaat‘ Italien ausgeübt, sowohl for-
mell im Zuge der Defizitverfahren und des Europäischen Semesters als auch 
und primär informell, bspw. mittels des genannten EZB-Briefes. Die renten-
politischen Konsequenzen der reformierten economic governance der EU sind 
damit potentiell – aus Sicht der ‚Krisenstaaten‘ auch faktisch – erheblich, 
wenngleich von den CSR abweichende Maßnahmen (Deutschland) und das 
Ausweichen auf informelle Kanäle (Italien) darauf hinweisen, dass vorerst 
nicht von grundsätzlich neuen und für alle verbindlichen ‚Spielregeln‘ auszu-
gehen ist (vgl. Windwehr 2017). Schließlich haben sich in zwei Fällen – Polen 
und Italien – aus ‚Interventionen‘ des EuGH im Zusammenspiel mit der Kom-
mission Anpassungsnotwendigkeiten für die nationale Alterssicherung erge-
ben. Mögliche Bestimmungsfaktoren für das Ausmaß des Europäisierungs-
drucks werden unter Berücksichtigung geeigneter feldspezifischer Perfor-
manz- und haushaltspolitischer Indikatoren in Kap. 8.4 diskutiert. 

Die Upload-Ambitionen der betrachteten Mitgliedsstaaten fallen insgesamt 
gering aus. Anstelle eines ‚Hochladens‘ konkreter rentenpolitischer Inhalte 
liegt entweder Passivität vor (‘fence-sitting‘) oder steht eher die Abwehr stär-
kerer Gestaltungs- und Kontrollmöglichkeiten der europäischen Institutionen 
im Sinne des ‘foot-dragging‘ im Vordergrund (vgl. Interviews 5, 46, 31). 
Deutschland verfolgt mit dem einzelnen sozialpolitischen Feldern übergeord-
neten Ziel der Haushaltskonsolidierung eine Art ‚Meta-Upload‘, wobei sozial- 
und konkret rentenpolitische Folgen nicht beabsichtigt sind, aber in Kauf ge-
nommen werden (Interviews 15, 27); demgegenüber kann für Italien eine ähn-
liche Strategie mit dem Ziel einer Abkehr vom als einseitig kritisierten Spar-
kurs konstatiert werden (Interview 19). Andere Upload-Aktivitäten betreffen 
Prozessfragen wie die Einführung und Ausgestaltung der OMK/R, die bspw. 
von Italien anfangs intensiv befördert wurden (Natali 2007: 13), während kon-
krete Inhalte, etwa die Präferenz für ein bestimmtes Finanzierungsmodell, in 
keinem Fall als Upload-Objekt im Sinne eines ‘pace-setting‘ benannt wurden. 

Grundsätzlich spielen nationale Besonderheiten eine erhebliche Rolle für 
Ausmaß und Richtung nationaler Upload-Bestrebungen. Belege wären etwa 
der britische Fokus auf europäische Entwicklungen im Bereich der betriebli-
chen und privaten Altersvorsorge (Interviews 13, 6), die genannten polnischen 
Bemühungen hinsichtlich der Klassifizierung der zweiten Säule des polnischen 
Alterssicherungssystems sowie der Einstufung der Reform von 1999 als syste-
misch im Zuge des Defizitverfahrens (vgl. Government of Poland 2010: 2f.) 
oder Italiens Bestrebungen einer besseren Berücksichtigung von Krisenfolgen 
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bei der Nachhaltigkeitsbewertung (Italienische Regierung 2010: 7ff.). Finden 
solche Upload-Aktivitäten statt, wird eine Vielfalt von Kanälen genutzt, in ers-
ter Linie werden jedoch Ausschussarbeit, bilaterale Gespräche und sonstiges 
Networking genannt (Interviews 24, 25, 31, 30, 32, 37, 42). Während Großbri-
tannien auch die Positionierung nationaler Experten an Schlüsselstellen inner-
halb der EU-Institutionen intensiv verfolgt (Interviews 5, 46), ist dieser Kanal 
bei Schweden und Polen bisher eher schwach ausgeprägt (kritisch dazu Inter-
views 49, 53; Polish Ministry of Foreign Affairs 2014: 23). Upload-Koalitio-
nen werden dabei eindeutig eher themenorientiert gebildet, als dass eine stabile 
Gruppenbildung, möglicherweise jenseits der grundsätzlichen Konfliktlinie 
Pro-Europäer vs. Skeptiker (Interview 15), erkennbar wäre (bspw. Interviews 
25, 15, 27, 22, 31, 30). Ausnahmen von diesem Befund bilden lediglich die 
intensive und kontinuierliche nordische Kooperation (Interview 50) und Po-
lens traditionelle Verbundenheit mit seinen osteuropäischen Nachbarn (Polish 
Ministry of Foreign Affairs 2014: 29ff.), wobei auch diese durch einzelfallbe-
zogene weitere Kooperationen ergänzt werden. 

Die hier als Interload konzipierte Beeinflussung der Mitgliedsstaaten un-
tereinander ohne direkten Einfluss der europäischen Institutionen wird von den 
Befragten durchweg bestätigt, wobei die Trennschärfe zur OMK unbefriedi-
gend bleibt, denn es fällt in deren Rahmen „schwer, nicht von anderen Ländern 
zu lernen“ (Interview 32). Während die Erfahrungen anderer Mitgliedsstaaten 
grundsätzlich als „Hilfestellung und Ansporn“ (Interview 24) dienen, erfolgt 
dies nicht systematisch und institutionalisiert und folgt auch in dieser Dimen-
sion keinem klaren Muster von Ländergruppen (Interviews 27, 16, 15, 26, 12, 
22, 30). Vielmehr wurden einzelfallbezogene Interload-Prozesse identifiziert, 
bspw. für Deutschland bei Einführung der Riester-Rente mit den Niederlanden, 
Schweden, Großbritannien und der Schweiz (Interview 1), für Schweden ne-
ben – erneut – den nordischen Nachbarn (Interviews 45, 50, 43) eine Kontakt-
aufnahme durch zahlreiche süd- und osteuropäische Mitgliedsstaaten, aber 
auch Belgien, Irland und die Niederlande (Interview 49), für Polen ein Aus-
tausch mit Schweden und teilweise Italien im Vorfeld der 1999er-Reform (In-
terviews 1, 31, 32), für Italien erneut eine – begrenzte – Vorbildfunktion der 
schwedischen Reformen (Interview 37). Ein solcher Austausch, der ebenso wie 
die OMK als Argumentationshilfe, z. B. für eine – zumeist kontroverse – An-
hebung des Renteneintrittsalters genutzt werden kann (Interview 31), findet am 
Rande von Treffen im Zuge des OMK-Prozesses (Interviews 39, 24, 30) – und 
damit in einem gewissen Graubereich –, aber auch per E-Mail oder über direkte 
Besuche auf Verwaltungsebene sowie unter den Sozialpartnern statt (Interview 
49).  
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7 Familienpolitik 

Das Verständnis von Familienpolitik hat in den vergangenen Jahrzehnten eine 
doppelte Transformation erfahren: vom Ziel der „kulturelle[n] und soziale[n] 
Reproduktion des Nationalstaates“ (Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 2) zu ei-
nem sozial und ökonomisch verstandenen Begründungsmuster und – in vielen 
europäischen Staaten – von der Eheorientierung zu einem modern-pluralisti-
schen Familienverständnis, das auch nichteheliche Lebensgemeinschaften mit 
Kindern und Alleinerziehende umfasst (vgl. Gerlach 2010: 41ff.). Dabei ist 
Familienpolitik heute einerseits in der Regel als eigenes oder Teil-Ressort in-
stitutionell verankert, andererseits aber auch eine sozialpolitische Quer-
schnittsaufgabe (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 2), was sich in einem 
breiten Spektrum von Leistungen widerspiegelt. Steidle (2007: 4) differenziert 
zwischen monetären Leistungen, Zeitpolitik (bspw. Elternzeit) und Infrastruk-
turleistungen; Bothfeld/Hübers/Rouault (2010: 6) machen mit materieller Un-
terstützung/Lastenausgleich, der Förderung von Fertilität, dem Schutz vor Ar-
mut, frühkindlicher Förderung durch Betreuungsangebote, der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie Wahlfreiheit/Lebenschancen gleich sechs unter-
schiedliche Zielsetzungen aus.  

Allerdings bleiben Familienpolitik und ihre Ziele und Leitbilder stark im 
jeweiligen nationalen Kontext verwurzelt (vgl. unter vielen Bahle 1996: 272). 
Scholze (2012: 4) verweist darauf, dass unter den EU-Mitgliedsstaaten ledig-
lich Deutschland und Frankreich eine „explizite Familienpolitik, die auch als 
solche bezeichnet wird“ und mit einem staatlichen Interesse an der Familie 
verbunden sei, betrieben, während bspw. in Großbritannien und Schweden 
zwar teils ähnliche familienpolitische Maßnahmen ergriffen würden, diese 
aber bspw. armuts-, bevölkerungs- oder gleichstellungspolitisch motiviert 
seien und daher eher eine implizite Variante darstellten. Nach Einschätzung 
von Bahle (2009: 23) ist Familienpolitik heute gar generell eher ”a service for 
working parents than for the child. Its major purpose seems to be to assist par-
ents in balancing work and family life.“  

Gleichzeitig stellen der demographische Wandel und damit verbunden die 
nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung sozialer Sicherung bekanntlich 
eine allen Mitgliedsstaaten gemeinsame Hintergrundfolie für Veränderungen 
in der familienpolitischen Orientierung dar, denn die durchschnittlich 2,1 Kin-
der pro Frau, die für den Bestandserhalt der Bevölkerung notwendig wären 
(vgl. bspw. Rürup/Gruescu 2003: 10), werden von allen EU-Staaten verfehlt.76 

76  Die sog. Fertilitätsrate lag im Jahr 2014 bei Werten zwischen 2,01 Kinder pro Frau in Frank-
reich und 1,23 in Portugal; der EU-Durchschnitt betrug 1,58. Die hier betrachteten Mitglieds-
staaten wiesen folgende Werte auf: Deutschland 1,47, Schweden 1,88, Großbritannien 1,81, 
Italien 1,37 und Polen 1,32 (vgl. Statista 2016). 
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Im Folgenden werden in den fünf Fallstudien in erster Linie Transferleistungen 
– direkt ausgezahlt oder durch Steuerbegünstigung – sowie Regelungen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit und darunter insbeson-
dere Elternzeiten und Kinderbetreuungsangebote betrachtet, während andere 
Aspekte wie etwa die nach Bothfeld/Hübers/Rouault (2010: 7) vielfach unter-
schätzte Wohnpolitik ausgeklammert bleiben müssen. Da Studien zufolge 
„nicht die Höhe der direkten Transferleistungen, sondern besonders die Müt-
tererwerbsrate als ein wichtiges Kriterium bei der Verbesserung der ökonomi-
schen Situation von Eltern oder Alleinerziehenden mit Kindern“ (Scholze 
2012: 16 unter Verweis auf Rüling/Kassner 2007: 81) gilt, muss dabei auch 
betrachtet werden, inwiefern der jeweilige Ansatz Müttererwerbstätigkeit för-
dert oder hemmt. Querwirkungen mit der Beschäftigungspolitik werden daher 
an verschiedenen Stellen angesprochen. 

7.1 Entwicklung und Fokus europäischer Familienpolitik 

Die Europäische Union verfügt nicht über eigene Kompetenzen für eine expli-
zite Familienpolitik, und Akteure, die sich für eine starke europäische Famili-
enpolitik einsetzen, waren zumindest lange Zeit absent:  
„Sie [die Familienpolitik] wird auf europäischer Ebene weder von starken gesellschaftlichen 
Interessen ‚von unten‘ noch durch große politische Steuerungsinteressen ‚von oben‘ ange-
trieben. Es fehlen die Kräfte, die für die nationalstaatliche Familienpolitik ausschlaggebend 
waren: bevölkerungspolitische Interessen nationaler Eliten, genuin soziale Interessen an der 
Familie als Bestandteil kultureller und sozialer Lebensordnung sowie ideologisch geprägte 
Ziele nicht-staatlicher Akteure, zum Beispiel der Kirche oder Frauenbewegung“ (Bahle 
1996: 273). 

Dies spiegelt sich auch in einer überschaubaren Literaturlage wider: Mit der 
Entwicklung einer europäischen Dimension von Familienpolitik beschäftigen 
sich – mit einer auffälligen zeitlichen Häufung – bspw. Steidle 2007, Thévenon 
2008 und Morgan 2008 und einige Publikationen von Bahle (2005, 2008), mit 
der Betreuungssituation von Kindern im europäischen Vergleich Plantenga et 
al. 2008 und Bahle 2009. Die Thematik der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf diskutieren aus rechtlicher Perspektive Caracciolo di Torella/Masselot 
2010 und etwas breiter Familienpolitik aus Gleichstellungsperspektive Rü-
ling/Kassner 2007. Die Folgen der Krise für nationale familienpolitische Ent-
wicklungspfade betrachten – allerdings aus der Perspektive des Jahres 2010 – 
Bothfeld/Hübers/Rouault 2010. Für die einzelnen Mitgliedsstaaten ist der For-
schungsstand teilweise besser, jedoch wird die nationale Familienpolitik nur 
ausnahmsweise und in Ansätzen im europäischen Kontext diskutiert. Als Bei-
spiele lassen sich für Deutschland Aurich/Schüttpelz 2011; Gühlstorf 2015; 
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Henninger/von Wahl 2018 und Blum 2014 anführen, für Großbritannien Lloyd 
2008 und Morgan 2008, für Schweden die Veröffentlichungen von Björnberg 
(v. a. 2014) und Binder 2011, für Italien Naldini/Saraceno 2008 und für Polen 
Plomien 2009 sowie Saxonberg 2015. 

Trotz dieser geringen wissenschaftlichen und sich darin spiegelnden (noch 
geringeren) öffentlichen Aufmerksamkeit für eine europäische Dimension der 
Familienpolitik sprechen gemeinsame Herausforderungen wie Geburtenrück-
gang (vgl. Abb. 3), alternde Gesellschaften, zunehmende Erwerbstätigkeit von 
Frauen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß (s. u.), und Veränderungen 
von Familienstrukturen ebenso für einen Bedeutungszuwachs von Familien-
politik im europäischen Kontext wie deren Überschneidung etwa mit Beschäf-
tigungspolitik oder Armutsbekämpfung (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 
2; Thévenon 2008: 165).  

Abb. 3: Fertilitätsrate in der Europäischen Union, 1970-2015 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Weltbank (2017c) 

Demzufolge lässt sich durchaus von einer ‚europäischen Familienpolitik‘ spre-
chen (vgl. bspw. Steidle 2007: 3), die insbesondere Konsequenzen europäi-
scher Rechtssetzung mit Bezug zur Vereinbarkeit von Berufs- und Familienle-
ben umfasst, allerdings erst in den letzten etwa zwei bis drei Jahrzehnten ent-
stand (vgl. Anderson 2015a: 128; Dienel 2004: 287; ausführlich Caracciolo di 
Torella/Masselot 2010). Bahle (1996: 285) setzt diese Entwicklung mit einer 
Entschließung des Europäischen Parlaments zur Familienpolitik im Jahr 1983 
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an, die den ersten Anstoß für einen Prozess des Informationsaustauschs unter 
den Mitgliedsstaaten gegeben habe, unter anderem mittels in den Folgejahren 
eingerichteter Expertennetzwerke wie dem Childcare Network oder dem Eu-
ropean Observatory on National Family Policies (1989) (vgl. auch Dienel 
2004: 287). Allerdings traf der Vorschlag für eine Elternurlaubsrichtlinie in 
den frühen 1980er Jahren noch auf erheblichen Widerstand im Rat und insbe-
sondere die Opposition Großbritanniens (vgl. Morgan 2008: 41; Anderson 
2015a: 129). 

Die ersten rechtlich greifbaren Ergebnisse brachten dann die 1990er Jahre 
hervor, insbesondere 

 die Mutterschutzrichtlinie von 1992 (Rat der Europäischen Gemeinschaf-
ten 1992), die u. a. Mindestvorschriften für Sicherheit am Arbeitsplatz für 
Schwangere und Stillende, einen Mutterschutz von mindestens 14 Wochen 
bei Fortsetzung der Bezahlung oder mit deren Ersatz durch angemessene 
Sozialleistungen und das Verbot der Kündigung für Schwangere vor-
schreibt, 

 die Elternurlaubsrichtlinie (Rat der EU 1996) von 1996, die auf Grundlage 
einer Rahmenvereinbarung der Sozialpartner einen Elternurlaub für Män-
ner und Frauen nach Geburt oder Adoption eines Kindes bei Rückkehrrecht 
an den vorherigen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz vorsieht,  

 die Teilzeitarbeitsrichtlinie (Rat der EU 1997b) und die unterschiedlichen 
Gleichbehandlungsrichtlinien (Rat der EU 2000, Europäisches Parla-
ment/Rat der EU 2002 und 2006; alle: vgl. Steidle 2007: 5ff.; Anderson 
2015a: 130f.; Morgan 2008: 42). 

Auch zur Kinderbetreuung legte der Rat bereits 1992 eine Empfehlung vor 
(Rat der Europäischen Gemeinschaften 1992a; vgl. Plantenga et al. 2008: 27). 
Begünstigt wurde dieser ‚Aktivitätsschub‘ nicht zuletzt durch den Beitritt 
neuer Mitgliedsstaaten mit einer ausgeprägten Gleichstellungsagenda, nämlich 
Schweden und Finnland (vgl. Morgan 2008: 42; Interview 100). 

Als primärrechtliche Grundlage familienpolitisch relevanter Aktivitäten 
der Europäischen Union lassen sich die Querschnittsaufgabe der Herstellung 
von Chancengleichheit (Art. 8 AEUV), der Grundsatz der Nicht-Diskriminie-
rung (Art. 10 AEUV), die Chancengleichheit von Frauen und Männern am Ar-
beitsplatz (Art. 153 Ziffer 1 i) und der Grundsatz des gleichen Entgelts (Art. 
157 Ziffer 2) anführen, wobei begünstigende Maßnahmen zur Förderung der 
Berufstätigkeit von Frauen zulässig sind (Art. 157 Ziffer 4). Auch in der mit 
dem Vertrag von Nizza verabschiedeten Grundrechtecharta findet sich ein ex-
pliziter Verweis auf den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz der 
Familie (Art. 33 (1)), die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kündigungs-
schutz im Zusammenhang mit Mutterschaft und bezahlten Mutterschafts- und 
Elternurlaub (Art. 33 (2); vgl. Dienel 2004: 290). 
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Konkreter wurden im Rahmen der europäischen Beschäftigungspolitik ex-
plizite Zielvorgaben mit familienpolitischen Implikationen formuliert, nämlich 
erstens eine Steigerung der Beschäftigungsquote von Frauen auf über 60% bis 
zum Jahr 2010 und zweitens ein Ausbau der Kinderbetreuung auf Plätze für 
33% der Unter-3- und 90% der Über-3-Jährigen (Europäischer Rat 2002 [die 
sog. Barcelona-Ziele]; vgl. Dallinger 2016: 159; Anderson 2015a: 131f.; Rü-
ling 2010: 97). Den Hintergrund bildete die doppelte Zielsetzung einer Steige-
rung der Erwerbstätigkeit von Eltern, insbesondere Müttern, und der Vermei-
dung von Kinderarmut und sozialer Exklusion (vgl. Kuisma/Nygård 2015: 9; 
Plantenga et al. 2008). Begleitet wurde dies in den Folgejahren etwa durch den 
‚Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010‘ und 
jährliche Gleichstellungsberichte, in denen wiederholt die Themen Vereinbar-
keit, gerechtere Aufteilung familiärer Arbeit, Abbau von Geschlechterstereo-
typen, flexiblere Arbeitszeiten und Ausbau des Betreuungsangebots angespro-
chen wurden (vgl. Steidle 2007: 8f.). Unterstützt werden sollte insbesondere 
der Ausbau der Kinderbetreuung, zum einen durch Mittel des Europäischen 
Sozialfonds, in dem ebenso wie in allen Strukturfonds das gender 
mainstreaming als Querschnittsziel verankert ist (vgl. ebd.: 11; Interview 100), 
andererseits auf dem Wege des Austauschs von ‘good practices‘ (vgl. Steidle 
2007: 11). So beschloss der Europäische Rat am 8./9. März 2007 die Einrich-
tung einer ‚Europäischen Allianz für Familien‘ zu diesem Zweck; unter ande-
rem sollte diese die stärkere Berücksichtigung familienpolitischer Ziele bei der 
ESF-Förderung befördern. Seit 2013 werden über die ‚Europäische Plattform 
für Investitionen in Kinder‘ (EPIC) entsprechende Informationen und Länder-
profile bereitgestellt.77  

Der demographische Wandel ist dabei ein zentraler Treiber verstärkter fa-
milienpolitischer Aktivitäten. Kommissionsberichte wie ‚Angesichts des de-
mographischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generationen‘ 
(Europäische Kommission 2006b) oder das ‘Work-life balance package‘ von 
2008 (Europäische Kommission 2008c) dienen der Rechtfertigung konkreter 
familienpolitischer Zielvorstellungen, die auch mit dem beschäftigungspoliti-
schen Instrumentarium und der Lissabon-Strategie verzahnt werden sollen. In-
sofern kam es, einsetzend mit der Lissabon-Strategie, zu einem “real effort at 
EU level to provide genuine solutions to these issues“ (Caracciolo di To-
rella/Masselot 2010: 156).78 Im Zentrum steht dabei die Förderung einer 

 
77  Ein Interviewpartner sieht diese Umstrukturierung darin begründet, dass die Kommission 

offenbar in der ursprünglichen Allianz nur einen geringen Mehrwert sah, auch aufgrund feh-
lender eigener Kompetenzen, und daher ein neues ‚framing‘ unter dem social investment 
package und der Thematik Kinderarmut ab 2012 anstrebte (Interview 72). 

78  Für die Gleichstellungspolitik an sich sieht eine Gesprächspartnerin dagegen ab 2006 nach-
lassende Ambitionen, sichtbar etwa in der Integration der Gleichstellungs-Aktionspro-
gramme in größere Programme, in denen sie lediglich einen untergeordneten Stellenwert ge-
habt hätten, oder in der Verlagerung des Themas von der GD EMPL zu Justiz 2010, mit der 
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möglichst hohen Frauenerwerbstätigkeit, „da diese nicht nur eine bessere Nut-
zung vorhandenen Humankapitals erwarten lässt, sondern gleichzeitig zur Sta-
bilisierung der Haushaltseinkommen beiträgt und somit den wichtigsten 
Schutz gegen das Armutsrisiko von Familien bietet“ (Bothfeld/Hübers/Rou-
ault 2010: IV). Daneben wird seitens der Kommission aber auch die Chancen-
gleichheit und soziale Eingliederung von Kindern thematisiert, letzteres etwa 
im Rahmen der OMK/SSSI. Die EU-2020-Strategie betont insbesondere die 
Bedeutung (auch) frühkindlicher Bildung, nicht zuletzt als Faktor eines nach-
haltigen Wirtschaftswachstums. Kritiker leiten aus diesen Schwerpunktsetzun-
gen den Vorwurf ab, europäische Familienpolitik orientiere sich einseitig an 
universeller Erwerbstätigkeit im Sinne eines ‘adult worker model‘, vernach-
lässige Fragen der Arbeitsteilung im privaten Bereich und die Vielfalt ge-
wünschter Modelle mit Blick auf die Dauer der Unterbrechung des Erwerbsle-
bens (vgl. zusammenfassend Dienel 2004: 286ff.; Caracciolo di Torella/Mas-
selot 2010: 158f.). 

Unter dem Einfluss der Wirtschafts-, Finanz- und Staatsschuldenkrise seit 
2008 haben sich auch die Ausgangsbedingungen für die Familienpolitik der 
Mitgliedsstaaten teils stark gewandelt. Zum einen haben familienpolitische In-
halte in zahlreichen Fällen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten Eingang 
in die Länderspezifischen Empfehlungen gefunden (vgl. exemplarisch für 
2014-2016 Tab. 14). 

Tab. 14: CSR families and children 2014-2016 
Policy Topic Countries receiv-

ing a child CSR in 
2014 

Countries receiv-
ing a child CSR in 
2014 

Countries receiv-
ing a child CSR in 
2016 

Child poverty   IE, IT 

Income support IE, IT, UK, ES, HU, 
BG, RO, PT, LV 

BG, CZ, HU, IT, LV, 
LT, PT, RO, SL, ES 

BG, ES, FR, HU, 
HR, IE, IT, LT, LV 

Efficiency/effective-
ness of social protec-
tion support 

FI, RO, EE, HR, LV, 
ES, BG 

HR, IE, IT, FI HR, ES, IT 

ECEC/childcare (ac-
cess, affordability, 
quality) 

IE, IT, SK, RO, PL, 
DE, EE, CZ, AT, UK 

AT, CZ, EE, IE, RO, 
SK, UK 

ES, IE, IT, SK, UK 

Financial disincentives 
to the labour market 

NL, LU, DE, BE, IT, 
AT, FR, EE, IE, LU 

HR, CZ, DE, EE, IE, 
LV, LT, PT, RO, SK 

DE, IE, FR, FI 

reconciliation MT, PL, LU IT  

Quelle: Europäische Kommission 2016, eigene Auswahl der relevanten policy topics und 
eigene Hervorhebung der Fallstudienländer  

 
erhebliche Expertise verloren gegangen sei und der Fokus nun primär auf Antidiskriminie-
rung liege (Interview 100). 
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Zum anderen verabschiedete die Europäische Kommission im Februar 2013 
vor dem Hintergrund bereits manifester sowie potentieller zukünftiger Krisen-
folgen die Empfehlung „Investitionen in Kinder – Den Kreislauf der Benach-
teiligung durchbrechen“ (Europäische Kommission 2013g). Darin themati-
sierte sie u. a. Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut79 mittels geziel-
ter Förderung, hochwertiger Kinderbetreuung und frühkindlicher Erziehung. 
In der Folge legte die Kommission (2014) weiterhin einen ‘Synthesis Report‘ 
vor, der das familienpolitische Instrumentarium der Mitgliedsstaaten vor dem 
Hintergrund dieser Empfehlung bewertete.  

Allerdings stehen sich im Zuge der Krisenbewältigung zwei Logiken dia-
metral gegenüber: Während einerseits im Zuge der Haushaltskonsolidierung 
vielfach Ausgabenreduzierungen vorgenommen wurden, die zumindest poten-
tiell auch die teils vielfältigen familienpolitischen Leistungen betreffen könn-
ten, steht andererseits das – von der Kommissionsempfehlung aufgegriffene – 
Argument, dass „familienpolitische Instrumente – Transferleistungen ebenso 
wie Bildungs‐ und Betreuungsdienstleistungen – zur Stabilisierung der Haus-
haltseinkommen und der Milderung der allgemeinen Krisenwirkungen auf der 
Ebene der Haushalte unverzichtbar“ seien (Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 1). 
Die genannte Studie von Bothfeld/Hübers/Rouault (ebd.: IV) kommt diesbe-
züglich zu dem Schluss, dass in den meisten Fällen  
„die vor der Krise begonnenen familienpolitischen Reformen gemäß ihrer jeweiligen fami-
lienpolitischen Entwicklungspfade fortgesetzt [würden], wobei im Bereich der frühkindli-
chen Bildung in allen Ländern Reformen in Richtung einer Ausweitung der Angebote (oder 
zumindest keine bedeutenden Kürzungen) zu verzeichnen sind.“ 

Trotz des Befundes zunehmender familienpolitischer Aktivitäten der europäi-
schen Institutionen bleibt das Politikfeld also eng im jeweiligen kulturellen 
Kontext verwurzelt, verbunden mit bestimmten – auch traditionsgeprägten – 
„Vorstellungen über Kindheit, Privatheit und Öffentlichkeit, mit der Integra-
tion der Mütter in den Arbeitsmarkt und der Väter in die Familie“ (vgl. Henry-
Huthmacher 2004: 77). Dementsprechend entwickelte – anknüpfend an E-
sping-Andersens zentrale Kategorie der De-Kommodifizierung – die Sozial-
staatsforschung das Konzept der De-Familiarisierung (vgl. Knijn/Kremer 
1997; Esping-Andersen 1999; Leitner 2003) und unterscheidet hier zwischen 
Ländern mit  

 ‚optionalem Familialismus‘ (Schweden, Dänemark, Frankreich), geprägt 
durch eine ausgebaute öffentliche Betreuungsinfrastruktur und gleichzeitig 
hohe Transferleistungen, 

 
79  Nach Angaben von Eurostat (2017e) waren im Jahr 2014 zwischen 14,5% (Dänemark) und 

50,7% (Rumänien) der Unter-18-Jährigen von Armut oder sozialer Exklusion bedroht. Die 
Werte für die hier betrachteten Mitgliedsstaaten: Deutschland 19,6%, Schweden 16,7%, 
Großbritannien 31,2%, Italien 32,1% und Polen 28,2%, EU-28-Durchschnitt: 27,8%. 
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 ‚explizitem Familialismus‘ (Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande), 
in denen unter dem Leitbild der Förderung traditioneller Familienbilder 
Transferleistungen dominieren und die Kinderbetreuung eher wenig ausge-
baut ist – bzw. bis vor kurzem war –, 

 ‚implizitem Familialismus‘ (Spanien, Portugal) mit insgesamt eher gerin-
ger öffentlicher Unterstützung sowie  

 ‚De-Familialismus‘ (Großbritannien, Irland), in dem öffentliche oder pri-
vate Kinderbetreuung zugunsten einer Erwerbsbeteiligung von Frauen ge-
fördert, aber ansonsten wenig in die Familie eingegriffen wird (vgl. Dallin-
ger 2016: 153; Leitner 2003). 

Diese ‚Welten des Familialismus‘ spiegeln sich nicht zuletzt darin wider, dass 
relevante Daten wie etwa die Beschäftigungs- und Teilzeitquoten von Frauen 
ebenso unterschiedlich ausfallen wie die konkrete Ausgestaltung familienpoli-
tischer Leistungen. Dazu einige Indikatoren: 

 Der Anteil familienpolitischer Leistungen am BIP betrug 2011, im bisher 
letzten für alle betrachteten Staaten vollständig verfügbaren Jahr, zwischen 
1,3% in Polen über 1,5% in Italien, 2,2% in Deutschland und 3,6% in 
Schweden bis knapp 4% in Großbritannien (OECD 2016).  

 Die Frauenerwerbsquote (20-64-Jährige) lag im Jahr 2016 bei Werten von 
51,6% in Italien über 62,2% in Polen, 72,1% in Großbritannien und 74,5% 
in Deutschland bis 79,2% in Schweden (Eurostat 2017g), die Teilzeitquote 
unter erwerbstätigen Frauen reichte 2014 von 10% in Polen über 32% in 
Italien, 36% in Schweden und 40% in Großbritannien bis 47% in Deutsch-
land (Statistisches Bundesamt 2016: 51). 

 Der Anteil der Unter-3-Jährigen ohne formale Betreuung liegt mit 94,6% 
in Polen am höchsten, gefolgt von 74,1% in Deutschland, 72,6% in Italien, 
69,6% in Großbritannien und nur 36% in Schweden (Daten für 2015 nach 
Eurostat 2016). 

Wenn im Folgenden analog zu den bisherigen Handlungsfeldern die Beein-
flussung mitgliedsstaatlicher Familienpolitik durch sozialpolitische und ‚gelie-
hene‘ Instrumente aus angrenzenden Bereichen untersucht wird (Caracciolo di 
Torella/Masselot 2010: 155 sprechen von einem “patchwork of measures and 
half-baked solutions“), ist dies insofern nicht nur aufgrund des Fehlens eigener 
Kompetenzen der Europäischen Union ein ‚Testfall unter schwierigen Bedin-
gungen‘, sondern auch aufgrund der Sensibilität familien- und damit verbun-
den gleichstellungspolitischer Debatten und Zielvorstellungen. Dazu kommen 
methodische Probleme wie die teilweise schlechte Verfügbarkeit von Längs-
schnittdaten, bspw. hinsichtlich der Betreuungsquoten und -arten (öffent-
lich/privat) in den einzelnen Mitgliedsstaaten (vgl. Bahle 2009: 24). 
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7.2 Deutschland 

Die deutsche Familienpolitik ist traditionell durch vergleichsweise hohe Trans-
ferleistungen wie bspw. das Kindergeld und steuerliche Entlastungen80 geprägt 
(vgl. Henry-Huthmacher 2004: 79; Lepperhoff 2014: 59) und lässt sich aus 
dem Repertoire familienpolitischer ‚Regime‘ in Europa dem „konservativen 
Ernährermodell“ (Klein 2009) mit seiner ausgeprägten Eheorientierung zuord-
nen (vgl. auch Bahle 2005: 154; Boeckh/Huster/Benz 2011: 295; Ostner/Sara-
ceno 1998: 193; Scholze 2012: 1; Dallinger 2016: 133). Eine detaillierte Auf-
listung aller familienpolitischen Reformen in West-, Ost- und später Gesamt-
deutschland kann und soll an dieser Stelle nicht geleistet werden. Es zeichnen 
sich jedoch deutlich unterschiedliche Pfade ab, innerhalb derer sich die Re-
formmaßnahmen über Jahrzehnte hinweg bewegten. Die folgende Chronologie 
folgt der Darstellung von Bertram/Deuflhard 2016 und 2016a. 

In Westdeutschland können die Einführung von steuerlichen Kinderfreibe-
trägen (1949), von Kindergeld (zunächst ab dem dritten Kind, 1954) und des 
Ehegattensplittings (1958) als grundlegende Richtungsentscheidungen be-
trachtet werden. Das Kindergeld wurde später sukzessive auf das zweite und 
erste Kind ausgedehnt und erhöht (Reformen 1961, 1975, 1983); dazu kamen 
weitere Leistungen wie die Einführung von fünf Kind-krank-Tagen (1974), 
Ausbildungsfreibeträgen (1975) oder die Anerkennung eines Erziehungsjahres 
in der Rentenversicherung (1986). Mit Blick auf zeitpolitische Maßnahmen 
wurde zunächst ein sechsmonatiger Mutterschaftsurlaub mit Lohnersatzleis-
tung nach der Geburt eines Kindes eingeführt (1979) und 1986 auf zehn Mo-
nate ausgedehnt, wobei die Transferleistungen für die ersten sechs Monate ein-
kommensunabhängig gewährt wurden. 1988 folgte eine weitere Verlängerung 
des sog. Erziehungsurlaubs auf zwölf Monate (vgl. auch Boeckh/Huster/Benz 
2011: 115), 1989 auf 15 und 1990 auf 18 Monate, wobei das sog. Erziehungs-
geld eine flat-rate-Leistung blieb. Faktisch wurden mit diesem Arrangement 
Mütter vom Arbeitsmarkt eher ferngehalten als zu einer frühen Rückkehr an 
den Arbeitsplatz motiviert, zumal die Betreuungsquote für 3- bis 6-Jährige 
zwar in den 1970er Jahren stark anstieg, anschließend aber bis Anfang der 
1990er Jahre auf mittlerem Niveau (etwa 70% bei starken regionalen Unter-
schieden) verharrte und für Unter-3-Jährige noch 1991 bei 1% lag (vgl. Ber-
tram/Deuflhard 2016 und 2016a). 

In Ostdeutschland, das in dieser Fallstudie aufgrund bis heute feststellbarer 
Differenzen abweichend zu den übrigen Handlungsfeldern eine kurze geson-
derte Betrachtung erfährt, standen einerseits ebenfalls finanzielle Unterstüt-
zungsleistungen im Mittelpunkt, so ein mit der Zeit ausgedehntes und wieder-
holt erhöhtes Kindergeld zuzüglich einer einmaligen Geburtenhilfe (1950, 

 
80  Konkret das „Ehegattensplitting“ sowie verschiedene Möglichkeiten, kinderbezogene Kos-

ten steuerlich abzusetzen, etwa entstandene Betreuungskosten (vgl. Scholze 2012: 16). 
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1958, 1969, 1972, 1987) oder ein zinsfreier Ehekredit (1972, 1976). Daneben 
aber wurden mit finanzieller Unterstützung für Mütter in Ausbildung und dem 
Ausbau von Krippen-, Kita- und Hortplätzen (1972) frühzeitig Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie ergriffen. Seit 1976 exis-
tierte ein ‚Babyjahr‘ mit Arbeitsplatzgarantie, wobei die zweiten sechs Monate 
keine Lohnfortzahlung mehr erfolgte, sondern Krankengeld bezogen werden 
konnte; 1986 wurde dieses noch einmal ausgebaut auf volle zwölf Monate mit 
Lohnfortzahlung. Die Unterschiede im Vergleich zu Westdeutschland spiegeln 
sich deutlich in der Betreuungsquote, die für 3- bis 6-Jährige im Osten 1991 
bei 97%, im Westen dagegen lediglich bei 69% lag (vgl. Bertram/Deuflhard 
2016 und 2016a). 

Die Familienpolitik im vereinigten Deutschland folgte bis etwa Ende der 
1990er Jahre im Wesentlichen dem ‚westdeutschen Pfad‘, wobei die Betreu-
ungsquoten in Ostdeutschland noch im Jahr 2002 deutlich höher waren, wenn-
gleich eine allmähliche Annäherung auf höherem Niveau zumindest bei älteren 
Kindern erfolgte. Bereits bestehende Elemente wurden modifiziert, etwa durch 

 die Berücksichtigung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung 
(nach dem sog. Trümmerfrauenurteil des Bundesverfassungsgerichts im 
Jahr 1992), 

 einen reduzierten Beitrag für Eltern in der 1995 eingeführten Pflegeversi-
cherung,  

 die Erweiterung des Erziehungsgeldes (1992 auf 24 Monate, der Erzie-
hungsurlaub wurde auf 36 Monate erweitert; seit 1994 einkommensabhän-
gige Gewährung und seit 2001 flexible Wahl von 24 oder zwölf Monaten 
mit jeweils angepasster Leistungshöhe) und  

 Modifizierungen beim Kindergeld (freie Entscheidung zwischen Kinder-
geld oder Steuerfreibetrag seit 1996, Erhöhung auf 200 DM für das erste 
und zweite, 300 für das dritte und 350 DM für weitere Kinder)  

(vgl. Bertram/Deuflhard 2016 und 2016a). Allerdings erfolgten auch bereits 
einige Schritte in Richtung des Ausbaus von Betreuungsangeboten, so durch 
die Etablierung eines Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für 3- bis 6-
Jährige (1996), eine verbesserte steuerliche Berücksichtigung von Betreuungs-
kosten (2000 und 2002) und Investitionen u. a. in Ganztagsschulen im Rahmen 
des Programms ‚Zukunft Bildung und Betreuung‘ (ab 2003). Ab etwa diesem 
Zeitraum hat die Familienpolitik in Deutschland einen erheblichen Bedeu-
tungszuwachs erfahren und ist „von einem ‚Nischenthema‘ zu einem wichti-
gen Politikfeld“ (Lepperhoff 2014: 56) geworden. Damit ging eine Akzentver-
schiebung weg von reinen Transferleistungen und stärker in Richtung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie einher (vgl. Büchs/Hinrichs 2007: 27; Lep-
perhoff 2014: 56). Zumindest einen Teil der Erklärung bilden die offenbar un-
zureichenden Anreize zur Familiengründung durch die bisherigen – ebenso 
vielfältigen wie teuren – Leistungen (vgl. ebd.: 59).  
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Angesichts des Wandels von industrieller zu serviceorientierter Beschäftigung, 
steigender Frauenerwerbstätigkeit, anhaltend niedriger Geburtenraten und 
wiederholt konstatierter fehlender Chancengleichheit von Kindern aus sozial 
schwachen und Einwanderer-Familien sowie begünstigt durch die Große Ko-
alition erfolgte ab 2005 eine Neuorientierung deutscher Familienpolitik (vgl. 
Bahle 2009: 37). Beispielhaft ablesbar ist diese am Siebten Familienbericht der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2006, der die Vereinbarkeitsfrage – auch im 
europäischen Vergleich – verstärkt aufgreift (vgl. BMFSFJ 2006: XXIVf.). 
Mit Blick auf die Betreuung von Kleinkindern wurde mit dem Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz von 2005 beschlossen, bis 2010 Betreuungsplätze für 20% 
der Unter-3-Jährigen zu schaffen, mit dem Kinderförderungsgesetz von 2008 
dann bis 2013 für jedes dritte Kind unter drei Jahren, wobei ab August 2013 
ein Rechtsanspruch auf einen Kita- oder Tagespflegeplatz nach § 24 SGB VIII 
besteht (vgl. Lepperhoff 2014: 61; Boeckh/Huster/Benz 2011: 301). Auch ein 
Teil der bestehenden Geldleistungen81 erfuhr eine Modifizierung, zum einen 
durch Erhöhung des Kindergeldes (2010) auf nun 184 € für die ersten beiden 
Kinder, 190 € für das dritte und 215 € für jedes weitere Kind (vgl. ebd.: 298), 
vor allem aber mit der Einführung des Elterngeldes 2007: Anstelle des bishe-
rigen Erziehungsgeldes, das für 24 Monate gewährt wurde, können Eltern nun 
nach Geburt ihres Kindes ein Jahr lang eine einkommensabhängige Lohner-
satzleistung in Höhe von zunächst 67% – seit 2011: für Nettoeinkommen über 
1.240 € nur noch 65% – des vorherigen Nettoeinkommens beziehen, ggf. er-
gänzt um zwei Partnermonate. Das Elterngeld beträgt mindestens 300 und ma-
ximal 1.800 € und wird voll auf ALG II angerechnet (vgl. Kluve/Schmitz 
2014: 165; Lepperhoff 2014: 59f.; Boeckh/Huster/Benz 2011: 303). Seit 2015 
kann im Zuge des ‚Elterngeld Plus‘ der Bezugszeitraum auf 24 Monate + vier 
Partnermonate verlängert werden, wenn das Elterngeld nur anteilig und zeit-
gleich zu einer Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird.  

Mit – im Wesentlichen – diesen beiden Maßnahmen des Kita-Ausbaus und 
der Einführung des Elterngeldes hat Deutschland in den Augen etlicher Exper-
ten seine familienpolitische Nachzügler-Rolle verlassen, wenngleich die Ver-
sorgung mit Betreuungsplätzen in vielen Gegenden Westdeutschlands noch er-
hebliche Defizite aufweist (vgl. Kluve/Schmitz 2014: 171) und gerade dort 
häufig auch nur Halbtagsangebote verfügbar sind (vgl. Scholze 2012: 34). Im 
Jahr 2016 lagen die Betreuungsquoten für Unter-3-Jährige bei 28% (West) 
bzw. 52% (Ost) (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016: 7), für 
3-Jährige bis Schulanfänger bei knapp 94% (West) bzw. gut 95% (Ost) (vgl. 
BMFSFJ 2016: 17). Im Gegensatz zum 2013 nach kontroversen Diskussionen 
eingeführten Betreuungsgeld in Höhe von zunächst 100, ab 2014 dann 150 € 
für Eltern, die ihre 1- bis 3-jährigen Kinder nicht in einer öffentlichen 

 
81  2005 wurde zudem ein Kinderzuschlag für Geringverdiener in Höhe von max. 140 € pro 

Monat eingeführt. 
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Einrichtung betreuen lassen,82 setzt das Elterngeld aus dieser Perspektive Im-
pulse für die schnellere Rückkehr auf den Arbeitsmarkt und verbessert in Ver-
bindung mit einem verstärkten Betreuungsangebot die Vereinbarkeit von Fa-
miliengründung und Berufstätigkeit (vgl. Lepperhoff 2014: 60ff.; Scholze 
2012: 23 und explorativ zu Fertilitätseffekten dieser Neuorientierung 
Klein/Weirowski/Windwehr 2018). Zugleich allerdings belegen das Ehegat-
tensplitting und der „Verfassungsschutz der Ehe […], dass Deutschland […] 
noch immer die Ehe als Institution unterstützt. Traditionelle Familienformen 
werden so gefördert und moderne, individuelle Lebensgemeinschaften eher ge-
hemmt.“ (Scholze 2012: 22; vgl. Dallinger 2016: 154f.) 

7.2.1 Download 

In Abwesenheit eines originär familienpolitischen europäischen Instruments 
und angesichts des frühzeitigen Erreichens oder Überschreitens der in den 
oben angeführten Richtlinien festgelegten Mindeststandards kann sich eine eu-
ropäische Beeinflussung deutscher Familienpolitik in erster Linie mittels Qu-
erwirkungen der Beschäftigungspolitik, aber durchaus auch über einen Wandel 
von Diskursen und Wahrnehmungen im europäischen Kontext vollziehen. 
Dennoch verweisen Aurich/Schüttpelz (2011: 78) auch bezüglich der in der 
Elternurlaubsrichtlinie festgelegten Mindeststandards auf eine Anpassung der 
vorherigen Rechtslage durch die rot-grüne Bundesregierung, die die europäi-
schen Vorgaben sogar “significantly ‘overimplemented‘“ (ebd.) habe, wenn-
gleich bereits zuvor nur ein geringer misfit vorgelegen habe und ein Anpas-
sungsdruck eher in Mitgliedsstaaten mit zuvor eher niedrigen Standards be-
stand (Interview 70; vgl. Morgan 2008: 45). Dienel (2004: 300) sieht etwa in 
der neu eingeführten flexiblen Inanspruchnahme der Elternzeit bis zum achten 
Lebensjahr des Kindes eine „direkte Reaktion“ auf diese Richtlinie. Weitere 
Befragte bestätigen, dass sich Deutschland bezüglich familienpolitischer Min-
deststandards mittlerweile in einer „Spitzenposition“ befinde und häufig Re-
gelungen “on top“ dazu beschlossen worden seien (Interviews 73, 72). 

Einen naheliegenden Testfall für familienpolitische Europäisierungseffekte 
stellt der Ausbau der bis in die jüngere Vergangenheit als weit größerer misfit 
wahrgenommenen Kinderbetreuungskapazitäten dar. Im Rahmen der EBS er-
hielt Deutschland bspw. im Jahr 2002 (Rat der EU 2002) u. a. die Empfehlung, 
die Kinderbetreuung für Unter-3-Jährige auszubauen und verstärkt Schulzeiten 
anzubieten, die eine Vollzeiterwerbstätigkeit der Eltern ermöglichen.83 In der 

 
82  Das Betreuungsgeld wurde im Juli 2015 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts au-

ßer Kraft gesetzt, weil dem Bundesgesetzgeber die Kompetenz für die Einführung dieser 
Leistung gar nicht zufalle. Gegenwärtig zahlen nur noch Bayern und Sachsen ein Betreu-
ungsgeld (vgl. Reimer/Erler/Blum 2018: 181).  

83  Aufgrund der nationalen Zuständigkeitsregelung richtete sich die erstgenannte Empfehlung 
an die Kommunen, die zweitgenannte an die Länder. 
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Tat wurden mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (Deutscher Bundestag 
2004), das bis zum Jahr 2010 ein flächendeckendes Betreuungsangebot für 
diese Altersgruppe mittels einer Erhöhung der Anzahl der Krippenplätze auf 
290.000 vorsah, entsprechende Schritte eingeleitet. Ein europäischer Einfluss 
ist nicht eindeutig nachzuweisen, liegt aber nahe, denn: “the German reforms 
coincide strongly with the development of the EU’s soft law strategies promot-
ing work-family reconciliation issues, both content-related and time-wise“ 
(Gühlstorf 2015: 2). Zirra verweist darauf, dass zum einen erst der europäische 
Rahmen ermöglicht habe, den Ausbau der Kinderbetreuung in die nationalen 
Aushandlungsprozesse im Zuge der Reformen der frühen 2000er Jahre aufzu-
nehmen, und zum anderen die Argumente und Zielvorgaben teilweise fast 1:1 
übereinstimmten (vgl. Zirra 2009: 228). Auch Zohlnhöfer/Ostheim (2007: 
339) betrachten den Verweis auf einen „westeuropäischen Standard“ (Deut-
scher Bundestag 2004: 2) im Gesetzestext als entsprechenden Beleg. Zwar sei 
eine ähnliche Ankündigung bereits in den Wahlprogrammen von SPD und 
Grünen enthalten, die – anders als zumindest der konservative Flügel der Uni-
onsparteien – das ‘dual earner model‘ unterstützten (vgl. Hinrichs 2010: 64), 
aber das angestrebte Jahr der Zielerreichung eben so nur in der EBS formuliert. 
Ähnliches gelte für die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Betreuung für 
Unter-3-Jährige ab dem Jahr 2013 (Deutscher Bundestag 2008; vgl. Zirra 
2009: 228). Das 2007 eingeführte Elterngeld schließlich weist zum einen eine 
markante Orientierung am schwedischen Modell (s. Kapitel 7.2.3) und zum 
anderen wiederum Bezüge zu Beschäftigungsstrategie und EU-2020 auf: “the 
Elterngeld Plus and the Partnerschaftsbonus appear as reforms coherent with 
Europe 2020’s targets of flexicurity concerning family-friendly working arran-
gements, gender equal parental leave and promoting female full-time labour 
market participation.“ (Gühlstorf 2015: 32f.; Hervorhebungen im Original). 

Allerdings führt Gühlstorf (2015) die Neuausrichtung deutscher Familien-
politik vornehmlich auf sich wandelnde gesellschaftliche Leitbilder und Fami-
lienstrukturen, wahltaktische Erwägungen sowie demographische Notwendig-
keiten zurück (ähnlich Interview 70). Auch weitere Befragte nennen Faktoren 
wie Zeitgeist, ökonomische Erfordernisse, Imagefragen, persönliches Engage-
ment oder langfristige ‚Nachwirkungen‘ der DDR-Familienpolitik (Interview 
100). Gühlstorfs Befragungen deutscher Bundestagsabgeordneter zufolge neh-
men diese zwar sowohl entsprechende EU-Leitideen als auch die Familienpo-
litik anderer Mitgliedsstaaten zur Kenntnis, leiten daraus jedoch keinen sub-
stanziellen Handlungsdruck für die deutsche Politik ab (vgl. Gühlstorf 2015: 
43ff.) – wenngleich eine parallele Befragung unter Ministerialbeamten mög-
licherweise andere Ergebnisse geliefert hätte (vgl. ebd.: 61, s. u.). Auch ein 
Gesprächspartner formulierte, im zuständigen Bundestagsausschuss sei „viel 
europäisches Papier zur Kenntnis genommen worden“, ohne dass darüber de-
battiert worden wäre oder ein inhaltlicher Einfluss naheliegen würde (Inter-
view 71). Zudem wird das individuelle Engagement einzelner Politikerinnen 
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als entscheidender Faktor für die familienpolitische Wende angeführt (Inter-
views 70, 72, 73). Dagegen seien die quantitativen Vorgaben aus der EBS zum 
einen als kleinster gemeinsamer Nenner zu verstehen, auf den man sich im 
Vorfeld habe einigen können, insbesondere mit Blick auf die großen Mitglieds-
staaten (Interviews 70, 72),84 und zum anderen im nationalen Rahmen vorwie-
gend als zusätzliche argumentative Ressource (Interviews 73, 70). Eine andere 
Befragte bestätigt zwar den Einsatz als ‚europäisches Zusatzinstrument‘ am 
Beispiel der Einführung von gender mainstreaming durch die rot-grüne Bun-
desregierung 1998, sieht aber auch darüber hinaus durchaus europäische Ein-
flüsse mittels fortlaufender Berichterstattung und Datenerhebung („steter 
Tropfen höhlt den Stein“, Interview 100). 

Deutlich werden in jedem Fall erhebliche Überschneidungen der argumen-
tativen Zusammenhänge, die auf eine strategische Nutzung europäischer Ar-
gumente durch nationale Akteure und/oder einen tatsächlichen Wahrneh-
mungs- und Diskurswandel hindeuten (vgl. Interview 70). So spricht die Deut-
sche Bundesregierung in ihrem Strategiebericht 2006-2008 (Deutsche Bundes-
regierung 2006) von „neue[n] Prioritäten“ in der Familienpolitik und begrün-
det das darin angekündigte Elterngeld unter anderem mit „der Eröffnung tat-
sächlicher Wahlmöglichkeiten einer Betreuung zwischen Vätern und Müttern 
sowie der Förderung der wirtschaftlichen Selbständigkeit beider Elternteile“ 
(ebd.: 25). Neben solchen der traditionellen deutschen Familienpolitik eher 
fremden emanzipatorischen Zielen wird auch auf Aspekte wie Armutsvermei-
dung für Familien – durch den 2005 eingeführten Kinderzuschlag –, bessere 
Bildungschancen und insbesondere die frühe Förderung sozial gefährdeter 
Kinder verwiesen (vgl. ebd.: 26), die mit der europäischen Agenda zumindest 
kompatibel sind, wenn nicht von dieser befördert. Dementsprechend konsta-
tiert der Rat (2007a) “good progress” beim Betreuungsausbau, und auch die 
EU-Kommission kommentiert 2009 wohlwollend:  
“family policy has moved up the political agenda. New measures to boost child care facili-
ties, a new benefit to facilitate reconciliation between work and family life and a new allow-
ance for low-income families with children […] have been implemented.” (Europäische 
Kommission 2009e) 

Im Strategiebericht 2008-2010 wird unter Verweis auf das Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz und dessen Umsetzung auch darauf verwiesen, dass die Bedeu-
tung eines den „Bedarf deckenden, qualitativ hochwertigen, auch ganztägigen 
Angebots an Kinderbetreuung […] gesellschaftlich zunehmend anerkannt“ 
werde (Deutsche Bundesregierung 2008: 23). Die Betreuungsquote der Unter-
3-Jährigen sei mit 15,5% deutlich gestiegen, weise aber mit 41% im Osten und 
9,9% im Westen noch immer erhebliche Unterschiede auf (ebd.; Daten für 
2007). Dagegen werde das europäische Ziel einer Betreuungsquote von 90% 

 
84  So sei in Deutschland sowohl vorab als auch fortlaufend eine Bedarfsabfrage durch das Deut-

sche Jugendinstitut (DJI) erfolgt (Interview 70). 
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für Ab-3-Jährige mit 89,3% nahezu erreicht (Deutsche Bundesregierung 2008: 
23). Die Förderung sozial schwacher Familien bleibe ein Schwerpunkt, wobei 
aufgrund sozial- und familienpolitischer Transferleistungen das Armutsrisiko 
von Kindern insgesamt bei 12% und damit deutlich unter dem EU-Durch-
schnitt liege. Auch hier wird also explizit ein europäischer Referenzwert her-
angezogen und auf die zentrale Verknüpfung mit der Beschäftigungspolitik 
angesichts einer Armutsrisikoquote von Erwerbslosenhaushalten mit Kindern 
von 48% hingewiesen (vgl. ebd.: 26f.). Als Aspekte einer „armutspräventiven 
Familienpolitik“ (ebd.: 31) werden in der Folge eine frühestmögliche Förde-
rung, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gezielte finanzielle 
Hilfen und eine gute Betreuungsinfrastruktur aufgelistet und angekündigt, bis 
zum Jahr 2013 750.000 Plätze für Unter-3-Jährige bereitzustellen (vgl. ebd.: 
30f.). Der Synthesis Report der Kommission (2014) zur Empfehlung ‘Inves-
ting in children‘ erkennt diese Bemühungen explizit an; so weise Deutschland 
ein im EU-Vergleich niedriges Armutsrisiko für Kinder auf (ebd.: 9 und 27), 
verbinde sinnvoll universelle mit zielgerichteten Unterstützungsleistungen, 
das Betreuungsangebot sei maßgeblich erweitert worden (ebd.: 40 und 59). 
Weiterer Handlungsbedarf bestehe allerdings etwa bzgl. einer nationalen Stra-
tegie gegen Kinderarmut, der verfassungsrechtlichen Verankerung von Kin-
derrechten, der Beschäftigungslage in benachteiligten Familien, der Betreu-
ungsqualität sowie einer Neuausrichtung von Ehe- zu Familienorientierung 
(ebd.: 30, 37, 56, 59, 64). 

Auch die haushaltspolitischen Instrumente berühren zumindest am Rande 
familienpolitische Zielsetzungen und Maßnahmen. Bereits 2009 schreibt das 
zuständige Ministerium in seinem ‚Familienreport‘: „Gerade in konjunkturell 
schwierigen Zeiten hilft nachhaltige Familienpolitik, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Familienbezogene Leistungen […] festi-
gen die Einkommen und damit die Konsumnachfrage“ (BMFSFJ 2009: 2). Im 
Rahmen des Europäischen Semesters wird 2011 – neben der weitgehend igno-
rierten wiederholten Aufforderung, das Ehegattensplitting abzuschaffen (Inter-
view 72, s. auch Kap. 4.2.1) – ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung emp-
fohlen (Rat der EU 2011d: Nr. 12 und Empfehlung 3). Im Reformprogramm 
desselben Jahres findet sich bereits die Ankündigung, bis 2013 ein „bedarfs-
gerechtes Angebot“ zu schaffen, indem Plätze für 35% der Unter-3-Jährigen 
von den Kommunen zur Verfügung gestellt werden sollen. Zudem verweist 
der Bericht auf den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 2013 (vgl. 
Deutsche Bundesregierung 2011: 21f.). Dennoch wiederholen die CSR für 
2012: ”The low full-time participation of women in the labour force is a con-
cern. Fiscal disincentives for second earners and the lack of full-time childcare 
facilities and all-day schools hinder female labour market participation.” (Rat 
der EU 2012: Nr. 14 und Empfehlung 3). Die Bundesregierung verweist dem-
gegenüber erneut auf die mit dem Kinderförderungsgesetz eingeführte Betreu-
ungsgarantie und die Annäherung an das Ausbauziel (vgl. Deutsche 
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Bundesregierung 2012a: 15f.), wobei der Bedarf nun noch 4% höher als ur-
sprünglich eingeschätzt wird (vgl. Deutsche Bundesregierung 2013: 15). Da-
gegen kritisieren die CSR 2013, Deutschland habe „nur in begrenztem Maße 
Maßnahmen ergriffen“ und solle die Verfügbarkeit von Kitas und Ganztages-
schulen weiter ausbauen (Rat der EU 2013: Nr. 14 und Empfehlung 2). 2014 
attestiert der Rat Deutschland „einige Fortschritte“, moniert aber „nach wie vor 
Qualitätsbedenken und regionale Disparitäten“ (Rat der EU 2014b: Punkt 13 
und Empfehlung 2) sowie anhaltende steuerliche Fehlanreize für eine Erwerbs-
tätigkeit von Zweitverdienern bzw. eine niedrige durchschnittliche Arbeits-
stundenzahl von Frauen (vgl. Rat der EU 2015: Punkt 10). Die Bundesregie-
rung wiederholt in den Folgejahren im Wesentlichen ihre Argumentation 
(2014a: 20) und kritisiert die aus ihrer Sicht mangelhafte Anerkennung seitens 
der Kommission für die Erhöhung finanzieller Leistungen. Die Kommission 
berücksichtige diese nicht, da sie auf geltendem Recht beruhten und damit le-
diglich Anpassungen darstellten, während sie nach Auffassung der Bundesre-
gierung einen substanziellen Beitrag zur Umsetzung der Empfehlungen dar-
stellten, da sie gerade Geringverdienern zugute kämen (Deutsche Bundesre-
gierung 2015: 19). Im Strategiebericht 2016 wird dies noch einmal unterstri-
chen: Die Erhöhungen des Grund- und des Kinderfreibetrags für 2015 und 
2016 sowie des Kindergeldes, des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende und 
des Kinderzuschlags für Geringverdiener leisteten neben steuerlichen Maß-
nahmen „einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Arbeitsanreize und zur Um-
setzung der zweiten länderspezifischen Empfehlung.“ (Deutsche Bundesregie-
rung 2016: 22) Insgesamt bleiben die HPI-Einflüsse auf die deutsche Famili-
enpolitik damit gering: Zwar sei seitens der Kommission mehr Verbindlichkeit 
der Empfehlungen gewünscht, aber große Mitgliedsstaaten wie Deutschland 
beharrten auf nationalen politischen Entscheidungen und würden sich nicht zu 
Maßnahmen zwingen lassen. Vielmehr habe man nicht nur die Empfehlungen 
zum Ehegattensplitting weitgehend ignoriert (s. o.; Interview 100)85, sondern 
bspw. beim Kita-Ausbau immer wieder über die aktuellen Fortschritte berich-
tet, ohne jedoch das Tempo auf europäische Impulse hin anzupassen: „irgend-
wann hört das [die Wiederholung der Empfehlungen] dann auf“ (Interview 72). 
Bei der einzigen finanziellen Kürzung der letzten Jahre, der Abschaffung des 
Betreuungsgeldes, standen finanzielle Motivationen nicht im Vordergrund (In-
terview 70, s. o.). 

 
85  Begründet sieht die Befragte solche Fälle durch Rücksicht auf den (tatsächlichen oder ver-

meintlichen) Wählerwillen einerseits und Druck von Arbeitsgeberverbänden andererseits. 
Als Beispiel für Letzteres könne der Widerstand gegen eine Neuregelung der Mutterschutz-
Richtlinie – die eine Ausdehnung sowie die Festschreibung von Väterzeiten beinhalten sollte 
– angeführt werden. Der Bedarf nach Ausschöpfung des Arbeitskräftepotentials von Frauen 
stelle allerdings zunehmend ein Argument dar, von traditionellen Positionen zumindest par-
tiell abzurücken (Interview 100). 
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Es zeigt sich folglich eine Reihe von Überschneidungen der Neuausrichtung in 
der deutschen Familienpolitik mit europäischen Leitbildern, aber zugleich ein 
allenfalls abstrakter und punktueller europäischer Einfluss. Rüling (2010: 99) 
weist mit Recht darauf hin, dass ein solcher Paradigmenwechsel in erster Linie 
deswegen vollzogen werden konnte, weil „vor allem in der jungen Generation 
bereits ein starker Wunsch nach anderen Familienmodellen bestand.“ Insofern 
muss offen bleiben, inwiefern europäische Impulse tatsächlich einen Wandel 
herbeigeführt oder lediglich beschleunigt haben.  

7.2.2 Upload 

Nach den dargestellten familienpolitischen Reformen und einer deutlich er-
höhten Aufmerksamkeit für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf „gilt auch Deutschland mittlerweile – gemeinsam mit Frankreich 
und Schweden – als Vorbild im Vergleich der EU‐Mitgliedstaaten.“ (Both-
feld/Hübers/Rouault 2010: IV) Trotz dieses Befundes zeigen sich aber nur ge-
ringe Anzeichen für ein ‚offensives‘ Engagement auf europäischer Ebene. In 
der Frühphase europäischer Familienpolitik bezog die Bundesregierung aus 
CDU und FDP 1998 in ihrem beschäftigungspolitischen Aktionsplan dahinge-
hend Stellung, dass sie das Ziel einer hohen Frauenerwerbsquote grundsätzlich 
teile, die Entscheidung über Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung oder die Verbin-
dung beider jedoch dem und der Einzelnen überlassen werden solle (vgl. Die-
nel 2004: 303). In den NAP der Folgejahre unter der rot-grünen Bundesregie-
rung ist eine solche indirekte Kritik nicht mehr enthalten (vgl. ebd.). Trotz vor-
dergründig gestiegener Kongruenz europäischer und nationaler Leitziele hege 
man aber auch heute „keine weitergehenden Ambitionen“ als die bereits beste-
henden Mindeststandards und wolle vielmehr die Freiheit nationaler Regelun-
gen sowie zukünftige Handlungsspielräume erhalten (Interview 73) bzw. blo-
ckiere de facto über den Status quo hinausgehende Initiativen im Rat (Inter-
view 72). Bspw. beteilige sich Deutschland aktuell an einem Konsultations-
verfahren zum neuen ‚Vereinbarkeitspaket‘ und präferiere hier deutlich eine 
weiche bzw. unverbindliche Ausgestaltung (Interviews 73, 72). Aufgrunddes-
sen sei in Brüssel bereits der Vorwurf an Deutschland erhoben worden, „seine 
potentielle Vorreiterrolle nicht zu spielen“, bspw. bei der Frauenquote: Die 
Kommission wollte eine europäische Quote von 40%, sei aber bereit gewesen, 
diese auf den (in Deutschland geltenden) Wert von 30% zu senken, um 
Deutschland „mit an Bord zu haben“, aber man habe dies abgelehnt, um eine 
europäische Regelung grundsätzlich abzuwehren (Interview 72). Ein Beispiel 
für einen positiven Upload nennen die Befragten dennoch: Im Jahr 2007 wurde 
unter deutscher Ratspräsidentschaft die Europäische Allianz für Familien ins 
Leben gerufen – heute EPIC –, deren Hauptwert in der Verfügbarkeit struktu-
rierter Informationen in den Länderprofilen liege. Allerdings habe man in den 
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Folgejahren kein substanzielles Engagement folgen lassen, und heute werde 
insbesondere die best-practice-Seite dieser Plattform nicht mehr intensiv ge-
pflegt (Interviews 73, 72). Dennoch finden sich auf der Website der Plattform 
einige Vorstellungen von best-practice-Programmen, die auch die Umstellung 
auf das neue Elterngeldsystem umfassen (vgl. European Platform for Investing 
in Children 2017). 

Eine gewisse Sonderrolle spielt die (parallel u. a. auch in Großbritannien 
stattfindende) Debatte um den Bezug von Kindergeld für EU-Ausländer. Die 
Bundesregierung plant, das Kindergeld für in Deutschland lebende Angehö-
rige anderer EU-Mitgliedsstaaten – besonders betroffen wären in Deutschland 
lebende Bürger einiger osteuropäischer Mitgliedsstaaten – zu kürzen, wenn de-
ren Kinder sich nicht in Deutschland aufhalten. Bereits 2014 hatte der Ab-
schlussbericht des Staatssekretärsausschusses zu ‚Rechtsfragen und Heraus-
forderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch 
Angehörige der EU-Mitgliedstaaten‘ (BMAS 2014) festgehalten, dass einige 
zu diesem Zweck diskutierte Maßnahmen wie die Koppelung des Kindergeld-
bezugs an einen regelmäßigen Schulbesuch „nicht zielführend“ seien und mit 
einer Vielzahl rechtlicher und praktischer Probleme behaftet wären (vgl. ebd.: 
98). Allerdings solle die Bundesregierung prüfen, „ob durch entsprechende 
Änderungen eine Anpassung des Kindergeldbezugs an die Lebenshaltungskos-
ten am Wohnort des Kindes bewirkt werden kann.“ (ebd.: 99) Anschließend 
wurde zeitweilig eine Neuregelung mit Übergangsfristen – zunächst nur für 
neu ins Land kommende Arbeitnehmer, ab 2020 dann auch für bereits im Land 
befindliche – als Zugeständnis an Großbritannien und seine Forderungen zur 
Neujustierung der Europäischen Union diskutiert (vgl. Merkel 2016). Dieser 
Ansatz wurde zwar mit dem Brexit-Referendum teilweise hinfällig, dennoch 
griffen ihn Deutschland, Dänemark, Irland und Österreich in der Folge auf, um 
eine Anpassung des europäischen Rechts zu fordern, die geringere Zahlungen 
in Fällen erlauben würde, in denen die Kinder in Mitgliedsstaaten mit niedri-
geren Leistungen und Lebenshaltungskosten leben. Dagegen lehnt die Mehr-
zahl der Mitgliedsstaaten eine solche Regelung ab, darunter Tschechien, die 
Slowakei, Estland, Slowenien, Polen, Lettland, Rumänien, Ungarn und Italien 
(vgl. Euractiv 2017 und 2017a). In Deutschland legte das Bundesfinanzminis-
terium 2017 einen Gesetzesentwurf zu einer Neuregelung vor (BMF 2017), die 
allerdings erst nach Änderung des EU-Rechts in Kraft treten sollte und auch 
aufgrund von Widerständen aus den SPD-geführten Ministerien nicht weiter-
verfolgt wurde. Allerdings legten die zuständigen Minister aus Dänemark, Ös-
terreich, den Niederlanden, Irland und Deutschland 2018 und damit außerhalb 
des eigentlichen Beobachtungszeitraums dieser Studie in einem Brief an den 
EPSCO-Rat und die Kommissarin für Beschäftigung und Soziales Marianne 
Thyssen noch einmal ihre Unzufriedenheit mit den geltenden Regelungen dar 
(vgl. Poulsen et al. 2018). 
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Wenngleich eine solche Regelung nach geltendem EU-Recht also zumindest 
problematisch wäre86 und der Ausgang dieser Bemühungen noch nicht abseh-
bar ist, belegen sie doch eine primär abwehrende Haltung – nicht nur gegen-
über zukünftigen familienpolitischen Initiativen, sondern auch mit Blick auf 
bereits bestehende Regelungen – und einmal mehr den sensiblen Charakter und 
innenpolitischen Kontext familienpolitischer Leistungen (Interview 70).  

7.2.3 Interload 

Innereuropäische Vergleiche spielten für die Neuorientierung der deutschen 
Familienpolitik durchaus eine Rolle. So formulierte das Bundesfamilienminis-
terium 2006: „Im Rahmen der Neuausrichtung zu einer nachhaltigen Famili-
enpolitik soll Deutschland bis zum Jahr 2010 zu den familienfreundlichsten 
Ländern Europas aufschließen“ (BMFSFJ 2006: XXV). Dazu wurden im Rah-
men des 7. Familienberichts ausgewählte Mitgliedsstaaten einer näheren Be-
trachtung unterzogen (vgl. Gerzer-Sass 2006), unter denen sich vor allem die 
nordischen Mitgliedsstaaten mit ihren relativ hohen Geburtenraten, hoher 
Frauenerwerbstätigkeit und niedriger Armutsquote als naheliegendes Vorbild 
– im Sinne einer Grundorientierung – anboten (vgl. Bahle 2005: 152; Gühlstorf 
2015: 45; Gerzer-Sass 2006).87 In der Tat ist bei der Einführung des “Scandi-
navian-style“ (Blome 2017: 103) Elterngeldes 2007 eine Orientierung am 
schwedischen Vorbild deutlich erkennbar (vgl. Cygan-Rehm 2014: 146; 
Spieß/Wrohlich 2008), wenngleich die Ausgestaltung als – arbeitgeberfinan-
zierte – Versicherung nicht übernommen wurde (vgl. Kap. 7.3). Schon in den 
1970er und 1980er Jahren war punktuell über ein einkommensabhängiges El-
terngeld nach schwedischem Vorbild diskutiert worden, diese Forderung aber 
damals nicht durchsetzbar gewesen (Interview 70). Erst mit den 1990er Jahren 
und insbesondere dem ‚PISA-Schock‘ setzte eine aktivere Suche nach Vorbil-
dern im europäischen Umfeld ein, die bspw. auch mit Reisetätigkeiten verbun-
den war (Interview 70). Die Ähnlichkeit der sozioökonomischen Rahmenbe-
dingungen begünstigt einen solchen Austausch – außerhalb des OMK-Rah-
mens – ebenso wie individuelle Interessen und Motivationen einzelner Ak-
teure, bspw. Parlamentsabgeordneter (vgl. Gühlstorf 2015: 46). Allerdings 
lässt sich kaum von einem breiten und institutionalisierten Austausch spre-
chen; vielmehr sieht Gühlstorf (ebd.: 51) ein “fragmented, nuanced, individual 
learning through cherry-picking of effective reconciliation policy models.“ 
Eine Tendenz zum ‚Rosinenpicken‘ bzw. zum Heranziehen der Erfahrungen 

 
86  Der EuGH hatte bereits in den 1980er Jahren eine ähnliche Regelung in Frankreich für un-

zulässig erklärt, wobei der Ministerrat daraufhin 1993 beschloss, dass die Mitgliedsstaaten 
einzelne Sozialleistungen stärker an das Wohnsitzprinzip binden durften (vgl. Bahle 1996: 
283f.).  

87  Zu den in Fallstudien behandelten Mitgliedsstaaten gehörten daneben auch Frankreich, die 
Niederlande und Großbritannien (vgl. Gerzer-Sass 2006). 
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anderer Mitgliedsstaaten lediglich zur Rechtfertigung eigener Maßnahmen se-
hen auch die Gesprächspartner, wenngleich bspw. über die Semesterdoku-
mente oder die Plattform EPIC zumindest die Möglichkeit einer intensiveren 
Auseinandersetzung mit anderen Modellen gestärkt worden sei (Interviews 70, 
73, 72). Dass andere Elemente des deutschen familienpolitischen Paradigmas 
unangetastet blieben, es bspw. nicht zu einer Orientierung an der schwedischen 
Individualbesteuerung kam, bestätigt diesen Befund. Dabei erweist sich neben 
verwurzelten familienpolitischen Traditionen auch der bundesdeutsche Föde-
ralismus als Hindernis für die Umsetzung ‚gelernter‘ Konzepte (Interview 70) 
– abzulesen etwa an der maßgeblich von Bayern geprägten Debatte um das 
Betreuungsgeld. Mit Blick auf den Kitaausbau schließlich werden dessen be-
schäftigungsfördernde Wirkungen gerne anhand von Schweden und Frank-
reich88 belegt. Im Rahmen des engen und breiten Austauschs mit Frankreich 
stünden je nach Aktualität ohnehin auch familienpolitische Inhalte auf der 
Agenda (Interview 73). Insgesamt dominiere jedoch trotz punktueller Referen-
zen zum europäischen Ausland der nationale Bezugsrahmen bzw. der kultu-
relle Kontext mit seinem jeweiligen Mütter- und Familienbild sowie Erzie-
hungs- und Betreuungsidealen (Interview 70). 

7.3 Schweden 

Schwedens Familienpolitik wird aufgrund der hohen Frauenerwerbsquote 
(2014: 76,5%), fortgeschrittenen Gleichberechtigungsbemühungen,89 ausge-
bauten Kinderbetreuung, vergleichsweise hohen Geburtenraten (2013: 1,89 
Kinder pro Frau, in der jüngsten Vergangenheit allerdings mit abnehmender 
Tendenz) und geringen Kinderarmut immer wieder als Referenzmodell heran-
gezogen (vgl. bspw. Europäische Kommission 2016a; Henry-Huthmacher 
2007: 78; Scholze 2012: 13).  

Nach der Geburt eines Kindes haben zunächst die Mütter Anspruch auf ei-
nen Mutterschaftsurlaub von zwölf Wochen und der Vater auf zehn Urlaubs-
tage innerhalb der ersten drei Lebensmonate bei Zahlung von je 80% des vor-
herigen Einkommens (vgl. Rüling/Kassner 2007: 99; Scholze 2012: 25). An-
schließend haben Mutter und Vater Anspruch auf max. je acht Monate bezahl-
ter Elternzeit, wobei für 13 dieser insgesamt 16 Monate90 80% des vorherigen 
Einkommens zwischen dem Mindestbetrag von 250 SEK pro Tag und einer 

 
88  Eine Befragte weist darauf hin, dass ein alternativer Verweis auf die ostdeutschen Bundes-

länder als Vorbild politisch nicht opportun gewesen sei (Interview 70). 
89  Platz 1 im European Gender Equality Index 2017 (vgl. EIGE 2017). 
90  Jeweils drei Monate (seit 2016, zuvor waren es zwei) sind für Mutter bzw. Vater reserviert 

und nicht übertragbar; die restlichen zehn Monate können nach Wunsch aufgeteilt werden 
(vgl. Europäische Kommission 2016a). 



331 

Obergrenze der Bemessungsgrundlage von 443.000 SEK (ca. 51.000€) gezahlt 
werden; für die Restzeit gilt eine Tagespauschale von 180 SEK pro Tag (vgl. 
Europäische Kommission 2016a; auch Rüling/Kassner 2007: 99). Tarifver-
tragliche Regelungen kompensieren in den meisten Fällen die Differenz zu ei-
ner Ersatzrate von 90% (Interview 89a). Anders als in Deutschland handelt es 
sich beim schwedischen Elterngeld um eine Versicherungsleistung: Für die 
sog. Elternschaftsversicherung (föräldra-försäkring) leisten Arbeitgeber und 
Selbstständige Beiträge in Höhe von 2,60% des Einkommens (vgl. MISSOC 
2016e). 

Weiterhin können bis zum zwölften Geburtstag des Kindes weitere 96 Tage 
Elternurlaub beantragt werden und die Eltern bis zum achten Geburtstag ihre 
Arbeitszeit um max. 25% reduzieren bzw. sich bis zu 120 Tage im Jahr um ein 
krankes Kind kümmern (vgl. Europäische Kommission 2016a; Hort 2014: 47). 
Die gesamten Elternzeitregelungen weisen eine hohe Flexibilität auf, so müs-
sen die Zeiten bspw. nicht am Stück genommen werden und die verschiedenen 
Formen können frei kombiniert werden (Interview 89a). Zudem wird eine ‚Ge-
schwindigkeitsprämie‘ für Frauen gezahlt, die bis zu 30 Monate nach der Ge-
burt des ersten Kindes ein weiteres bekommen, so dass die Ersatzrate weiterhin 
bei 80% liegt, auch wenn zwischen den Geburten keine oder eine reduzierte 
Arbeitstätigkeit vorlag (vgl. Scholze 2012: 19).  

Die schwedischen Ausgaben für Kinder- und Familienleistungen gehören 
mit 3,2% des BIP im EU-Vergleich zu den höchsten (vgl. Europäische Kom-
mission 2016a). Neben dem Elterngeld fallen darunter vor allem ein Schwan-
gerschaftsgeld bei Arbeitsausfall während der Schwangerschaft in Höhe von 
80% des vorherigen Einkommens für bis zu 50 Tage (vgl. Scholze 2012: 18) 
und ein Kindergeld von 1.050 SEK (ca. 122€) für das erste und steigenden 
Zuschlägen für jedes weitere Kind (vgl. Europäische Kommission 2016a; Rü-
ling/Kassner 2007: 89). Dazu kommt eine Reihe weiterer Leistungen, etwa ein 
Wohngeld für Familien, die hier nicht vertieft betrachtet werden. 

Ganztägige – bei Vollzeitbeschäftigung –, flexible und qualitativ hochwer-
tige91 öffentliche Kinderbetreuung ist für alle Eltern garantiert und anteilig 
kostenlos (für 3- bis 6-Jährige bis zu 15 Stunden pro Woche). Der Eigenbeitrag 
richtet sich im Zuge einer sozialen Staffelung nach dem Einkommen der Eltern 
sowie der Anzahl ihrer Kinder (vgl. ebd.: 104; Scholze 2012: 28) und beträgt 
bis zu 3% des monatlichen Familieneinkommens bis zu einer Grenze von 
1.260 SEK (ca. 146€), was nur 11% der Kosten abdeckt (vgl. Europäische 
Kommission 2016a; vgl. auch Müller 2004). Das spiegelt sich auch in der 

 
91  60% der Erzieher haben einen Hochschulabschluss, und auf die Qualität der frühkindlichen 

Betreuung wird im Sinne einer Investition in die Kinder großer Wert gelegt (vgl. Schulze 
2012: 20). Auch wurde 1996 die Zuständigkeit für die Frühförderung von Unter-3-Jährigen 
auf das Bildungsministerium übertragen, womit sich der Bereich der Vorschule nun auf alle 
Einrichtungen für 1- bis 6-Jährige erstreckt (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 32). 

 



332 

Ausgabenstruktur wider: Über die Hälfte der familienpolitischen Ausgaben 
entfällt auf die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, während direkte 
Transferzahlungen insbesondere die Lohnersatzleistungen während der Eltern-
zeit sowie das nicht überdurchschnittlich hohe Kindergeld umfassen und fis-
kalpolitische Leistungen keine Rolle spielen (vgl. Scholze 2012: 15; Dallinger 
2016: 155). 55% der Unter-3-Jährigen und 96% der 3- bis 6-Jährigen (EU-
Durchschnitt: 27% bzw. 82%) nehmen einen Betreuungsplatz in Anspruch 
(vgl. Europäische Kommission 2016a). 

Insgesamt zeichnet sich die schwedische Familienpolitik nach Binder 
(2011: 64) erstens durch eine gut ausgebaute öffentliche Betreuungsinfrastruk-
tur, zweitens durch Individualbesteuerung bzw. den Verzicht auf eine steuerli-
che Sonderstellung von Familien, drittens durch ein ausgebautes System von 
Elternzeit und Elterngeld sowie viertens durch eine starke Arbeitsmarktzent-
rierung bzw. Betonung der Erwerbstätigkeit von Frauen aus (vgl. auch Both-
feld/Hübers/Rouault 2010: 25). Eine ausgeprägte Gleichstellungsorientierung 
kann dem schwedischen Sozialstaat bereits für die Phase nach dem Zweiten 
Weltkrieg attestiert werden (vgl. Binder 2011: 60f.). Insbesondere die Frauen-
erwerbstätigkeit wurde, auch vor dem Hintergrund der intensiven Beschäfti-
gungsorientierung des schwedischen Modells als Finanzierungsgrundlage für 
umfassende soziale Leistungen (vgl. 3.1.2), seit den 1960er Jahren aktiv geför-
dert (vgl. Scholze 2012: 17). Bahle nennt als begünstigende Faktoren für eine 
früh ausgeprägte Familienpolitik – bereits 1955 wurde ein bezahlter Elternur-
laub eingeführt (vgl. Binder 2011: 60f.) – ein niedriges Maß sozialer Ungleich-
heit, die Idee des Universalismus und die Vorstellung von Kindern als Mitglie-
dern nicht nur ihrer Familie, sondern auch der Gesellschaft. “The state was 
therefore widely regarded with sympathy when taking responsibility for soci-
ety’s children“ (Bahle 2009: 30). Mit den 1970er Jahren und weiter steigender 
Frauenerwerbstätigkeit erfolgte ein weiterer Ausbau des familienpolitischen 
Instrumentariums: 1974 wurde das System des Elternurlaubs reformiert und 
die bis dahin recht geringen Einkommensersatzleistungen markant erhöht (für 
sechs Monate nach der Geburt) sowie in den Folgejahren aufgrund gestiegener 
Nachfrage das Betreuungsangebot erheblich ausgebaut (vgl. Binder 2011: 60f.; 
Scholze 2012: 13; Ellingsæter/Leira 2007: 547). In den 1980er Jahren wurde 
die Bezugsdauer des Elterngeldes zunächst auf ein Jahr ausgeweitet (vgl. Rü-
ling/Kassner 2007: 99), in der Krise der 1990er allerdings die Ersatzrate von 
90 auf 75% reduziert und erst 1998 wieder auf 80% erhöht (vgl. Neyer et al. 
2006: 17). Auch die Kinderbetreuungskosten für Eltern stiegen in der Krise. 
Kumuliert mit sinkenden Löhnen und steigender Arbeitslosigkeit waren die 
Konsequenzen für viele Familien erheblich, und die Geburtenrate sank zwi-
schen 1992 und 1994 um 0,6 Prozentpunkte und erholte sich erst bis zum Jahr 
2000 (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 29 und 34). 

1995 wurde ein Rechtsanspruch auf einen öffentlichen Betreuungsplatz für 
alle Kinder – seit 2001 auch bei Arbeitslosigkeit der Eltern, allerdings nur im 
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Umfang von 15 Wochenstunden – eingeführt, den die Gemeinden bereitstellen 
müssen (vgl. Björnberg 2004; Scholze 2012: 29; Meagher/Szebehely 2011: 
92). Zudem sind seither zwei Monate der Elternzeit für den anderen Elternteil 
– de facto meist die Väter – reserviert und verfallen andernfalls (vgl. Björnberg 
2014: 137). Seit 2008 gibt es einen Bonus von bis zu 13.500 SEK (ca. 1.570€) 
für Eltern, die die Elternzeit gleichmäßig untereinander aufteilen, um Anreize 
für eine längere Bezugsdauer von Vätern und ausgewogenere Aufteilung der 
Kinderbetreuung zu setzen (vgl. Europäische Kommission 2016a; Scholze 
2012: 19; Björnberg 2014: 127). Im selben Jahr wurde eine Zulage (vårdnads-
bidrag) in Höhe von ca. 300 € für die Betreuung zu Hause eingeführt – ähnlich 
dem deutschen Betreuungsgeld –, die „dem schwedischen Prinzip des ‘dual-
earner model‘ eher entgegengesetzt“, entsprechend umstritten ist92 und als 
Kompromiss innerhalb der Mitte-Rechts-Regierung zustandekam (Scholze 
2012: 19; vgl. Ferrarini/Duvander 2010; Björnberg 2014: 138). Ebenfalls unter 
dem Leitbild einer erhöhten Wahlfreiheit wurde auch ein Gutscheinsystem für 
private Kinderbetreuung eingeführt (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 25). 
In der Wirtschaftskrise „achtet[e] die Regierung sehr darauf, keine unklaren 
Signale in Form von Kürzungen im Bereich der Familienpolitik […] zu sen-
den, da die Schweden von den Auswirkungen der […] Krise [der 1990er] ‚trau-
matisiert‘ waren.“ (ebd.) Vielmehr wurde die zentrale Rolle von Familienpoli-
tik als Sozialinvestition und gesellschaftlicher Stabilisator hervorgehoben und 
2010 das Kindergeld durch Zuschläge für Mehrkindfamilien leicht erhöht (vgl. 
ebd.: 28f.). 

7.3.1 Download 

Vor dem EU-Beitritt bestanden in Schweden durchaus Sorgen bezüglich mög-
licher Folgen der Mitgliedschaft für die schwedische Tradition von Familien- 
und insbesondere Gleichstellungspolitik (vgl. Björnberg 2014: 128). Diese er-
wiesen sich jedoch aufgrund der überschaubaren Dynamik europäischer Fami-
lienpolitik (vgl. 7.1), der geringen Anpassungsnotwendigkeit aufgrund bereits 
hoher Standards – etwa im Fall der Elternurlaubsrichtlinie (vgl. Clau-
waert/Harger 2000: 6; Interview 89) – und der partiellen Annäherung anderer 
Mitgliedsstaaten an das nordische Modell (vgl. Kap. 7.2 zu Deutschland) als 
unbegründet. Dementsprechend entfaltete die OMK hier kaum Effekte im 
Sinne eines geänderten Verständnisses von Familie oder Gleichberechtigung 
(vgl. Björnberg 2014: 141), sondern die schwedische Regierung konnte in den 

 
92 Eine solche Leistung existiert interessanterweise auch im benachbarten Norwegen und wird 

auch dort vielfach als quasi systemfremdes Element kritisiert. Ersten Studien zufolge wird 
das Betreuungsgeld fast ausschließlich von geringqualifizierten Müttern und häufig von Mig-
rantinnen in Anspruch genommen und verschlechtert so sowohl die ohnehin schwierige Ar-
beitsmarktsituation dieser Frauen als auch die Bildungschancen ihrer Kinder (vgl. Ferra-
rini/Duvander 2010; Meagher/Szebehely 2011: 97). 
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Berichten bereits erfolgte bzw. fortlaufende Maßnahmen wie etwa die Ausdeh-
nung des Elternurlaubs oder die Deckelung des Elternbeitrags zur Kinderbe-
treuung präsentieren (bspw. Regeringskansliet 2000: 7; 2002: 22 und 28). 
Selbstbewusst formuliert sie etwa 2008: 
“By international standards, Swedish family policy provides very extensive support to fam-
ilies with children and therefore has a positive impact on the material conditions applicable 
to having children, both through direct allowances and by making it easier for parents to 
combine work and family.” (Regeringskansliet 2008: 11) 

Lediglich bezüglich des ‘framings‘ frühkindlicher Bildung und Pflege als So-
zialinvestitionen sehen Kuisma/Nygård (2015: 17) einen kognitiven Einfluss 
auf “Nordic policy makers“. Auch eine Befragte verweist auf diesen Aspekt 
und macht ihn u. a. an der nunmehr üblichen Bezeichnung von Betreuungsein-
richtungen für Ab-3-Jährige als Vorschulen fest (Interview 89). In ihrem 
2014er-Bericht ‘Investing in children‘ hebt die Kommission hervor, Schweden 
verfolge einen “integrated and multi-dimensional approach to the needs of 
children“ (Europäische Kommission 2014: 29) mit “fairly universal policies 
for all children […], targeting […] is largely avoided“ (ebd.: 40). Als proble-
matisch erachtet sie allerdings einen relativ hohen Anteil (ca. 10%) von Kin-
dern in “(quasi-) jobless households“, weshalb Maßnahmen gegen Jugend- und 
Langzeitarbeitslosigkeit bzw. für Arbeitsmarkt-Outsider ergriffen werden soll-
ten (vgl. ebd.: 58ff.; Kap. 4.2 zur Beschäftigungspolitik). Trotz der weitgehend 
sehr positiven Evaluationen – oder gerade deswegen, s. Upload in 7.3.2 – hebt 
eine Befragte hervor, dass Austauschplattformen wie die Family Alliance und 
ihr Nachfolger EPIC mit ihrer Idee des wechselseitigen Lernens nützlich und 
“quite fruitful” gewesen seien, wenn sie auch angesichts der strukturellen Hin-
dernisse (fehlende Kompetenz, unterschiedliche Systeme) nicht überbewertet 
werden dürften (Interview 94). 

Die Krise und die haushaltspolitischen Instrumente hatten keinen be-
obachtbaren Einfluss im Sinne von “crisis-driven retrenchments“ auf die 
schwedische Familienpolitik (Europäische Kommission 2014: 49). Zum einen 
wurde in den Jahren 2011-2016 keine Empfehlung mit familienpolitischem 
Bezug ausgesprochen, zum anderen kann ein gewisser Lerneffekt aus der Krise 
der 1990er Jahre unterstellt werden, als innerhalb weniger Jahre unter dem 
Einfluss der Krise die Geburtenrate von 2,13 (1990) auf 1,5 Kinder pro Frau 
(1998) sank (s. o.; Daten: Weltbank 2017) und zugleich auch die Frauener-
werbstätigkeit temporär nachließ, mitbedingt bzw. verschärft wohl durch Kür-
zungen familienpolitischer Leistungen (Interview 89).93 Demzufolge wurden 
in der jüngsten Krise Maßnahmen für einkommensschwache Familien ge-
stärkt, etwa durch höhere finanzielle Unterstützung für Bezieher von 

 
93  In dieser Zeit habe auch ein Trend zu einer erhöhten Ungleichheit im Sinne der Benachteili-

gung der – wenigen – Familien mit vielen Kindern sowie von Alleinerziehenden eingesetzt, 
der seither nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte (Interview 89). 
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Wohngeld (Regeringskansliet 2012: 28), um in dieser – für Schweden weniger 
ernsten – Krise nicht die gleichen Fehler zu wiederholen (Interview 89).  

7.3.2 Upload 

Mit Blick auf die schwedische Familienpolitik fällt eine klare Abgrenzung von 
Up- und Interload schwer, da diese unzweifelhaft Vorbildcharakter für eine 
Reihe von Mitgliedsstaaten sowie die Leitideen europäischer Familienpolitik 
hat (vgl. Björnberg 2014: 127f.), das Ausmaß aktiven Uploadings aber schwie-
rig zu erfassen ist. So verweist Gühlstorf (2015: 6 unter Verweis auf Greve 
2012a: 5) darauf, dass die Familienpolitik der nordischen Staaten “the major 
role model for the EU’s reconciliation approach and evermore EU [member 
states]“ sei. Thompson Holmgren (o. J.: 3) bejaht die Frage, ob dies zumindest 
auch auf einen aktiven Upload zurückzuführen sei: In der Phase des EU-Bei-
tritts habe Schweden aktiv seine Präferenzen speziell in Gleichstellungsfragen 
eingebracht und sich gemeinsam mit Finnland insbesondere innerhalb der 
Kommission für ein “equal opportunities portfolio“ (ebd.; auch Interview 58) 
eingesetzt, was zur erfolgreichen Verankerung des gender mainstreamings mit 
dem Vertrag von Amsterdam sowie der Verabschiedung der Elternzeitrichtli-
nie beigetragen habe. Angesichts der parallel verlaufenden Umbrüche und 
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt konstatiert Thompson Holmgren 
(ebd.: 11): “Sweden’s uploading occured at optimal timing to be adopted at the 
EU level.“  

Für die Folgezeit allerdings bewertet eine Befragte Schweden als “not very 
active, at least not in a systematic way“ (Interview 89, ähnlich Interview 94). 
Während die erwiesenen eigenen Erfolge eigentlich eine stärkere Präsenz auf 
der europäischen Ebene rechtfertigen würden, sei dies nicht einmal innenpoli-
tisch der Fall (“maybe it’s taken for granted“) – warum, bleibe unklar (“a 
puzzle“) (Interview 89). Auflösen lässt sich diese Diskrepanz nach Einschät-
zung einer weiteren Befragten durch unterschiedliche Wahrnehmungen: In 
Schweden – und anderen nordischen Staaten – seien Gleichstellungsthemen 
immer präsent, und dies sei auch in den schwedischen Beitrittsverhandlungen 
der Fall gewesen, wenngleich nicht unbedingt unter einem expliziten Label 
oder als gezielter Versuch des Uploadings, sondern eher als „unbewusstes Ein-
bringen“ eigener Prioritäten. Andere hätten dieses Verhalten dann durchaus als 
aktiven Upload wahrgenommen, während es sich aus schwedischer Sicht um 
selbstverständliche Elemente der eigenen Identität und des eigenen ‚Pro-
gramms‘ handelte (Interview 100).  

Eine zentrale Rolle spielt der seit 1987 bestehende Nordische Rat für 
Gleichstellung im Rahmen des Nordischen Ministerrats, der sich auf seiner 
Homepage selbst als “flagship“ europäischer Gleichstellungspolitik und als In-
spirationsquelle u. a. für die ILO und die OECD bezeichnet (auch Interview 
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106). Wichtiger Einfluss lasse sich auch Einzelpersonen wie der früheren EU-
Kommissarin Margot Wallström, aber auch mehreren schwedischen EP-Abge-
ordneten attestieren (Interview 100). Aktuell betont die schwedische Regie-
rung, sich auf europäischer Ebene für ein „gleichberechtigtes und modernes 
Verständnis von Elternschaft“ (Regeringskansliet 2016a, eigene Übersetzung) 
einsetzen zu wollen, das „verschiedene Familienkonstellationen [beachtet] und 
[…] eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen durch die Förderung der 
Gleichberechtigung [fördert].“ (ebd., ähnlich Interview 94) Ein Teilthema ist 
die Ermutigung von Vätern, ihre Rechte stärker als bisher in Anspruch zu neh-
men (Interview 89a), ein anderes die Einführung einer bezahlten Elternzeit in 
allen Mitgliedsstaaten, wobei bei jeglichen potentiellen Upload-Ambitionen 
immer mitgedacht werden müsse, dass zahlreiche Mitgliedsstaaten und auch 
innerstaatliche Akteure in diesem Feld schlicht keine europäische Regulierung 
wollten (Interview 94). Es sei zwar wünschenswert, einen Mechanismus zu 
schaffen, um stärker auf europäischer Ebene über familienpolitische Inhalte zu 
diskutieren, “but it will be difficult to find something that all member states 
can agree upon.“ (ebd.)  

Für gewisse Upload-Ambitionen zumindest auf eher praktischer Ebene 
spricht auch, dass auf der Familienpolitik-Plattform EPIC etliche Modellpro-
jekte aus Schweden vorgestellt werden, bspw. erneut zur Förderung der Nut-
zung von Vätermonaten in der Elternzeit (vgl. European Platform for Investing 
in Children 2017; Interview 94). Dies gelte allerdings primär für frühere Jahre; 
heute werde EPIC “not prioritized at all” (Interview 94).  

7.3.3 Interload 

In der Familienpolitik kann Schweden eindeutig eine Vorbildfunktion nicht 
nur für Elemente einer sich herausbildenden europäischen Dimension (vgl. 
7.3.2), sondern auch für zahlreiche einzelne Mitgliedsstaaten zugeschrieben 
werden. Björnberg (2014: 127f.) verweist darauf, dass noch in den 1990er Jah-
ren insbesondere westeuropäischen Forschern und Politikern die schwedische 
Familienpolitik aufgrund ihrer ausgeprägten Gleichstellungsorientierung als 
Utopie erschienen sei, in der Folge aber zunehmend eine Inspiration für andere 
Mitgliedsstaaten dargestellt habe (ebd.: 128). Auch Bahle (2009: 23) betrachtet 
die nordischen Staaten als familienpolitisches Referenzmodell, an dem sich 
alle anderen Mitgliedsstaaten messen lassen müssten. Konkreter wird Schwe-
den bspw. als Vorbild für die deutschen Reformen in den frühen 2000er Jahren 
und insbesondere die Einführung des Elterngeldes angeführt (vgl. Bahle 2005: 
152; Gühlstorf 2015: 45; Gerzer-Sass 2006; Cygan-Rehm 2014: 146; 
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Spieß/Wrohlich 2008; Interviews 65, 89, 94; Kapitel 7.2.3).94 Weiterhin wur-
den Österreich, die Niederlande und – allerdings länger zurückliegend – Frank-
reich als Mitgliedsstaaten genannt, die Interesse am schwedischen System ge-
zeigt hätten (Interview 94). Auch für die südeuropäischen Staaten mit den der-
zeit im EU-Vergleich niedrigsten Geburtenraten (s. Kap. 7.6) verweist Björn-
berg (2014: 131) darauf, dass der Blick auf Schweden mit seinem „verhältnis-
mäßig akzeptablen“ Geburtenniveau und seiner zugleich hohen Frauener-
werbsquote gerichtet werde. Eine Befragte berichtet, dass im akademischen 
Bereich in der Tat zahlreiche Anfragen aus süd- und osteuropäischen Ländern 
kämen, aber auch aus außereuropäischen wie Korea und Japan (Interview 89, 
ähnlich auch für den politischen bzw. Verwaltungsaustausch Interview 94). 
Hintergrund sei in der Regel ein Interesse am schwedischen System mit Blick 
auf Frauenerwerbstätigkeit und/oder Geburtenraten; der Austausch finde dann 
sowohl mittels der Erstellung von Berichten als auch teils über persönliche Be-
suche statt (Interview 89).  

Eine offenere Diskussion ‚in beide Richtungen‘ und in dem Sinne, dass 
aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen eine direkte Übertragbarkeit grund-
sätzlich denkbar ist, findet dagegen primär im nordischen Kontext und hier 
u. a. im Nordischen Ministerrat statt (Interviews 89, 89a, 94, 106). So hätten 
etwa die schwedischen Elternzeitregelungen in den 1990er Jahren als Vorbild 
für Reformen in Norwegen gedient, für spätere Modifikationen dann das islän-
dische Modell der Drittelung der Elternzeit in individuelle Blöcke für beide 
Elternteile sowie einen geteilten Abschnitt (Interview 105). Begünstigt werde 
diese innernordische Lernkonstellation durch erhebliche familienpolitische 
Gemeinsamkeiten der nordischen Staaten: das Verständnis der Ehe als Ge-
meinschaft zweier gleichberechtigter Individuen (seit den 1920er Jahren), der 
Fokus auf Kindern und Kinderrechten und “harmonising family laws as much 
as possible“ (etwa mit dem Abkommen von Helsinki 1962) (Interview 106). 
Organisatorisch erleichtert würden solche Austauschprozesse aber auch durch 
regelmäßige nordische Kooperationsformate (“we meet each other from time 
to time anyway”; Interview 94), bspw. im Rahmen des Nordischen Rates für 
Gleichstellung, der Vierjahresprogramme für die Mitgliedsstaaten auflegt, 
bspw. zur Ermutigung von Vätern, ihre Rechte im Bereich paternal leave stär-
ker zu nutzen (Interview 106). Neben einem Austausch untereinander könne 
auf solchen Sitzungen auch ein gewisses Maß an Koordination bzgl. der Posi-
tionierung auf europäischer Ebene stattfinden. Hier bestehe zwar nicht immer 
Übereinstimmung, aber zumindest könne man im Vorfeld die jeweiligen 

 
94  Umgekehrt habe für das in Schweden zeitweise eingeführte, aber aufgrund geringer Nutzung 

mittlerweile wieder abgeschaffte Betreuungsgeld die – ebenfalls umstrittene, s. 7.2. – deut-
sche Regelung Pate gestanden (Interviews 89, 94). 
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Argumente austauschen und ggf. mit einer gemeinsamen Position95 in Brüssel 
auftreten. Neben dem Nordischen Ministerrat seien dafür der ‚883-Ausschuss‘ 
(Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherung) und informelle Treffen in 
Brüssel wichtig; die gegebene personelle Kontinuität wird als sehr hilfreich 
bewertet (Interview 94). 

7.4 Großbritannien 

Großbritannien als “‘reluctant state’ which has followed a general leitmotif of 
non-intervention in social affairs” (Bahle 2009: 29) verfügt nicht über eine ex-
plizite Familienpolitik, und auch der Begriff ist in Großbritannien unüblich 
(Interview 82), sondern diese steht stark im Gesamtzusammenhang der Ar-
mutsbekämpfung. Familie an sich wird dem anglo-amerikanischen Familien-
politikregime entsprechend (s. o.) dagegen als Privatangelegenheit betrachtet 
und weder Eltern bedürftigkeitsunabhängig unterstützt noch die Erwerbstätig-
keit von Müttern mit Ausnahme von Alleinerziehenden zielgerichtet gefördert 
– allerdings auch nicht erschwert (vgl. Thévenon 2008: 171f.; Pfenning/Bahle 
2000: 24; Scholze 2012: 15; Dingeldey/Reuter 2003; Dallinger 2016: 156).  

Diese eher untergeordnete Bedeutung von Familienpolitik spiegelt sich 
auch institutionell im Fehlen eines genuinen Familienministeriums – erst 2003 
wurde erstmals ein minister of state for children im Bildungsministerium be-
rufen (vgl. Finch 2003: 11). Dennoch weist Großbritannien im OECD-Ver-
gleich überdurchschnittliche familienpolitische Ausgaben auf (vgl. Scholze 
2012: 15), die sich allerdings weitgehend auf problembelastete Familien kon-
zentrieren (vgl. Henry-Huthmacher 2004: 78). Im Einzelnen lassen sich die 
folgenden Leistungen unterscheiden (vgl. auch Evans/Cerny 2004: 228): 

 Das Kindergeld (child benefit) ist steuerfinanziert und beitragsunabhängig 
(vgl. Finch 2003: 12), wird bis zum Alter von 16 bzw. bei andauernder 
Ausbildung 20 Jahren gezahlt und beträgt £ 88,83 (€ 111), ab dem 2. Kind 
£ 58,72 (€ 73), bei Einkommen von mehr als £ 50.000 (€ 62.527) werden 
Steuern darauf fällig (vgl. British Government 2018a).  

 Ein Steuerabsetzbetrag für Kinder (Child Tax Credit) wird bedarfsgeprüft, 
aber unabhängig von Erwerbstätigkeit gewährt. Dieser ist gegliedert in ei-
nen Familiensatz in Höhe von £ 45,42 (€ 57) und einen Satz pro Kind in 
Höhe von £ 229,16 (€ 287). Bei Erreichen bestimmter Einkommensschwel-
len entfällt zunächst der Satz pro Kind, später auch der Familiensatz (vgl. 
BMAS 2016); allerdings können aufgrund hoher Schwellenwerte etwa 
 

95  Der Befragten zufolge ist die Kooperation unter den nordischen EU-Mitgliedern Schweden, 
Dänemark und Finnland enger als mit Norwegen und deutlich enger als mit Island (Interview 
94), was ebenfalls für eine solche ‚Allianzbildungsfunktion‘ spricht. 
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90% der Familien den Child Tax Credit nutzen (vgl. Rüling/Kassner 2007: 
84; Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 61f.). 

 Weitere Steuerabsetzbeträge werden nach Bedürftigkeitsprüfung für Per-
sonen mit niedrigem Erwerbseinkommen gewährt (Working Tax Credit); 
dies ist nicht grundsätzlich abhängig von Kindern, schließt aber ggf. eine 
finanzielle Unterstützung von Kinderbetreuung ein (Childcare Element of 
the Working Tax Credit; vgl. BMAS 2016). 

 Der Geburtszuschlag (Sure Start maternity grant) ist eine bedürftigkeitsge-
prüfte Leistung in Höhe von £ 500 (€ 625) für jedes96 eigene oder adop-
tierte Kind (vgl. ebd.).  

 Von den maximal zwölf Monaten Mutterschaftsurlaub97 werden nach min-
destens 26-wöchiger vorangehender Beschäftigung 39 Wochen vergütet, 
und zwar die ersten sechs mit 90% des vorherigen Einkommens, die restli-
chen 33 mit pauschal ca. 150 € pro Woche oder 90% des durchschnittlichen 
Bruttoeinkommens bei niedrigen Einkommen. Nicht erwerbstätige Mütter 
erhalten eine Pauschale von ca. 150 € pro Woche für 26 Wochen (vgl. Bri-
tish Government 2018b; Scholze 2012: 26; Rüling/Kassner 2007: 98).  

Während – ähnlich wie in Deutschland – der britische Sozialstaat der Nach-
kriegszeit auf einem “strongly gender differentiated model of family life, in 
which men were full time workers and women were full time carers“ (Finch 
2003: 2) beruhte, hat sich mit New Labour in den späten 1990er Jahren ein 
stärker individualistischer und beschäftigungsorientierter Ansatz durchgesetzt, 
begleitet durch einen verstärkten Kampf gegen Kinderarmut (vgl. ebd.; Both-
feld/Hübers/Rouault 2010: 56). Zwar gab es bereits zuvor einzelne Leistungen 
wie ein ‘family income supplement‘ (seit 1971; Reform 1988) in Form von 
Steuerzuschüssen bei gegebener Mindesterwerbstätigkeit (vgl. Evans/Cerny 
2004: 227), mit den New-Deal-Programmen ging aber eine umfassende Neue-
rung des familienpolitisch relevanten Instrumentariums einher. Insbesondere 
Alleinerziehende sollten in Erwerbstätigkeit gebracht und damit Familienar-
mut bekämpft werden (vgl. Scholze 2012: 21; Le Grand/Mossialos/Long 2007: 
48f.). Die erste ‘National Childcare Strategy‘ (Department for Education and 
Skills 1998) formulierte das Ziel, ein besseres Betreuungsangebot zu gewähr-
leisten und dazu die staatlichen Investitionen massiv zu erhöhen: “for the first 
time, the early years have become a matter of public policy“ (Smith 2010: 119; 
vgl. auch Lloyd 2008: 479). Es sollten nicht nur 1 Mio. neue Plätze geschaffen, 
sondern auch die Garantie auf einen Teilzeitplatz für Ab-3-Jährige eingeführt 
und umfangreiche Zuschüsse zu den Betreuungskosten gewährt werden (vgl. 
auch Finch 2003: 17). Weiterhin sollten im Rahmen des Programms ‘Sure 

 
96  Bei Geburten nach dem 11. April 2011 beschränkt auf Begünstigte, die keine weiteren Kinder 

unter 16 Jahren in der Familie haben (BMAS 2016). 
97  Seit 2005 ist auch ein Vaterschaftsurlaub von bis zu sechs Monaten möglich, wenn die Mutter 

vor Ablauf ihres Mutterschaftsurlaubs eine Erwerbstätigkeit aufnimmt (vgl. Scholze 2012: 
26). 
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Start‘ 0-4-Jährige in benachteiligten Landesteilen gefördert und mit dem Child 
Trust Funds98 eine Art Sparguthaben für ab September 2002 geborene Babys 
eingerichtet werden (vgl. Le Grand/Mossialos/Long 2007: 49; Bothfeld/Hü-
bers/Rouault 2010: 60). Ab 1999 wurde im Zuge der Gesamtkonstruktion eines 
komplexen Systems von Steuerbegünstigungen (vgl. ebd.: 61) zunächst der 
Working Families‘ Tax Credit eingeführt, der insbesondere Geringverdiener 
mittels einer Steuererleichterung von ca. 20 £ pro Woche zur Arbeitsaufnahme 
anregen sollte (vgl. Evans/Cerny 2004: 227), 2003 wurde dieser dann durch 
den heutigen Working Tax Credit ersetzt und der einkommensabhängige Child 
Tax Credit eingeführt, der höhere Freibeträge bei niedrigeren Einkommen ge-
währleistet und Einkommen über der Armutsgrenze bei einem Beschäftigungs-
umfang von mindestens 30 Stunden gewährleisten sollte (vgl. Scholze 2012: 
20; Rüling/Kassner 2007: 84; Finch 2003: 12; Hemerijck 2013: 174). Die Höhe 
des Freibetrags wurde ab 2008 schrittweise erhöht (vgl. Bothfeld/Hübers/Rou-
ault 2010: 62) und ab einem Umfang von 16 Wochenstunden ein Zuschuss zu 
Kinderbetreuungskosten gewährt (vgl Rüling/Kassner 2007: 84). Das System 
der Steuergutschriften wurde 2010 durch eine Senkung der Einkommensgren-
zen und strengere Bedürftigkeitsprüfung stärker auf Familien mit niedrigen 
Einkommen zugeschnitten, ein zusätzlicher Betrag für das erste Lebensjahr 
(Baby Element of the Child Tax Credit) ersatzlos gestrichen (vgl. Both-
feld/Hübers/Rouault 2010: 62). 2012 erschwerte die Tory-Regierung den Zu-
gang zum Child Tax Credit, für den Bezug des Working Tax Credit war nun 
eine höhere Mindestanzahl an Arbeitsstunden erforderlich (vgl. Bader 2015: 
99). Im Einklang mit dieser Zielgruppenfokussierung steht die gesetzliche Ver-
ankerung des Ziels der Reduzierung von Kinderarmut mit dem Child Poverty 
Act von 2010 (Parliament of the United Kingdom 2010).  

Allerdings erscheint eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Eltern zur 
Erreichung dieses Ziels eingeschränkt realistisch, denn die britische Familien-
politik bleibt mit Blick auf Zeitregelungen und Betreuungsangebot hinter eini-
gen anderen Mitgliedsstaaten deutlich zurück. So wurde zwar 1975 ein bezahl-
ter Mutterschaftsurlaub eingeführt, 1996 ein Rückkehrrecht auf den bisherigen 
Arbeitsplatz begründet und 2002 sowie erneut 2006 der Mutterschaftsurlaub 
zeitlich ausgedehnt (vgl. Finch 2003: 23; Hemerijck 2013: 175), die finanzielle 
Kompensation während des ersten Lebensjahres des Kindes ist allerdings nur 
für die ersten sechs Wochen einkommensabhängig und beschränkt sich dann 
auf einen Pauschalbetrag bzw. entfällt für das letzte Vierteljahr vollständig 
(s. o.). Die Kinderbetreuungsinfrastruktur in Großbritannien weist erhebliche 
Defizite auf und lässt noch immer das traditionelle Verständnis von Kinderbe-
treuung unterhalb des Schulalters als Privatsache erkennen, wenngleich in der 
jüngsten Vergangenheit – wiederum unter den Leitbildern der Förderung von 

 
98  Abgesehen von einer Startsumme für einkommensschwache Familien sollte der Child Trust 

Funds vor allem die steuerfreie Ansparung von bis zu 1.200 £ pro Jahr ermöglichen, wurde 
jedoch 2011 wieder abgeschafft (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 60). 
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Müttererwerbstätigkeit und der Armutsbekämpfung (vgl. Klammer/Leiber 
2008: 106; Lloyd 2008: 480f.) – ein Ausbau erfolgte (vgl. Skinner 2006: 3). 
So wurden ab 1998 im Rahmen des bereits erwähnten Programms ‘Sure Start‘ 
Dienstleistungszentren für Familien in benachteiligten Kommunen eingerich-
tet (vgl. James 2009: 11f.) und mit dem Childcare Act von 2006 das Ziel for-
muliert, ‘Sure Start children’s centers‘ in jeder englischen und walisischen 
Kommune einzurichten, das bis 2010 auch erreicht werden konnte, so dass eine 
kostenlose Teilzeitbetreuung weitgehend gewährleistet ist, allerdings in recht 
geringem Umfang (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 64; Smith 2010; Lloyd 
2008: 485). 

Insbesondere für Unter-3-Jährige existieren zu wenige öffentliche Betreu-
ungsplätze, die dann bevorzugt an bedürftige Kinder vergeben werden – auch 
mit der Folge einer sozialen Trennung nach familiärem Hintergrund –; und für 
3- und 4-Jährige wurde die Betreuung 2010 lediglich von zuvor 12,5 auf nun 
15 Stunden in der Woche in 38 Wochen pro Jahr ausgeweitet (vgl. Department 
for Children, Schools and Families 2010). Damit ist keine hinreichende Ver-
einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung gewährleistet, wenn-
gleich seit 2009 ein gesetzlicher Anspruch auf die Beantragung flexibler Ar-
beitszeiten bis zum 16. (vorher: sechsten) Lebensjahr des Kindes besteht, den 
der Arbeitgeber nur in begründeten Fällen ablehnen kann (vgl. Both-
feld/Hübers/Rouault 2010: 66). Das Betreuungsangebot für größere Kitakinder 
sowie für Schulkinder außerhalb der Unterrichtszeit ist ingesamt besser und 
wurde in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls ausgeweitet (vgl. Scholze 
2012: 31f.; Skinner 2006: 6). 

Zwar wurden auch jenseits des Sure-Start-Programms Hunderttausende 
neue Plätze mit zum Teil größerem Betreuungsumfang geschaffen – allerdings 
vielfach im privatwirtschaftlichen Sektor (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 
64; Lloyd 2008: 480), verbunden mit für Geringverdiener deutlich zu hohen 
Kosten (vgl. Rüling/Kassner 2007: 104; James 2009), zumal die Zuschüsse 
nicht nur gedeckelt sind und ab dem zweiten Kind massiv sinken, sondern auch 
die Beantragung als Steuergutschrift sich als kompliziert und sozial selektiv 
erwiesen hat (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 66). Während Besserverdie-
nende auf private Betreuungspersonen (nannies und andere Lösungen aus dem 
“large for-provit childcare provision sector“, Finch 2003: 16) zurückgreifen 
können, sind damit viele Familien auf informelle Lösungen wie Großelternbe-
treuung99 oder eine teils – bspw. mit Blick auf die Öffnungszeiten der Betreu-
ungseinrichtungen und z. T. die Qualifizierung der Angestellten – defizitäre 
öffentliche Infrastruktur angewiesen (vgl. Bahle 2009: 30; Scholze 2012: 31; 
Finch 2003: 19ff.; Lloyd 2008: 483). Dementsprechend fällt die 

 
99  Die Betreuung durch Großeltern wird sogar staatlich gefördert: Wenn Großeltern ihre Enkel-

kinder unter zwölf Jahren mindestens 20 Stunden pro Woche betreuen und dafür auf eine 
Erwerbstätigkeit verzichten, können sie sich dies als Anwartschaftszeit für die Grundrente 
anrechnen lassen (vgl. Bothfeld/Hübers/Rouault 2010: 66). 
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Betreuungsquote für Unter-3-Jährige in höherem Wochenumfang (30 Stunden 
und mehr) mit 4,3% im EU-Vergleich niedrig aus (EU-28: 15,6% im Jahr 
2015, beide Angaben von Eurostat 2016; vgl. auch Bothfeld/Hübers/Rouault 
2010: 59).  

Insgesamt steht damit die britische Familienpolitik der vergangenen Jahre 
zum einen in der Kontinuität der Armutsbekämpfung (mit erkennbaren Erfol-
gen, vgl. Bader 2015: 89; Rubery/Rafferty 2014: 126) und der Begrenzung auf 
gefährdete Kinder, zum anderen zeichnet sich zumindest bei der Teilzeitbe-
treuung ein deutlicher Ausbau ab (vgl. Bahle 2009: 36). Inwieweit haben dabei 
europäische Einflüsse eine Rolle gespielt? 

7.4.1 Download 

Manche Beobachter (bspw. Lloyd 2008: 481) sehen zwar einen gewissen Ein-
fluss der Lissabon-Ziele der Armutsreduzierung und Inklusion auf die Intensi-
vierung der Bemühungen um eine Reduktion der Kinderarmut, andere verwei-
sen aber auf einen ohnehin bereits starken innenpolitischen Druck auf die La-
bour-Regierung in diesem Zusammenhang als primäre Motivation (vgl. Le 
Grand/Mossialos/Long 2007: 49), während mit Blick auf die Nationalen Akti-
onspläne befunden wird: “[they] largely documented existing policies“ 
(Schönheinz 2014: 183). Auch die Ankündigung, die hohe Kinderarmut inner-
halb von 20 Jahren zu beseitigen (vgl. Blair 1999; British Government 2002), 
verweist auf einen eher nationalen Ursprung dieser Politik, so dass letztlich 
keine Anzeichen für größere externe Einflüsse bestehen (vgl. Le Grand/Mos-
sialos/Long 2007: 49). Einige Verknüpfungen werden allerdings bezüglich des 
Ausbaus der Kinderbetreuung, “in which Britain lagged badly behind most of 
the EU“ (Hopkin/van Wijnbergen 2011: 264) mit der europäischen Dimension 
der Beschäftigungspolitik deutlich (vgl. Rüling 2010: 100; Lloyd 2008: 481). 
So betonte die britische Regierung im NAP 2001 neben den Steuerfreibeträgen 
WFTC und CTC (British Government 2001: 7) insbesondere die Einleitung 
eines Betreuungsausbaus (ebd.: 9). In der Folge findet sich etwa in den EBS-
Empfehlungen des Jahres 2003 weiterhin die Aufforderung, „[m]ehr er-
schwingliche Betreuungseinrichtungen für Kinder […]“ (Rat der EU 2003a: 
30) zur Verfügung zu stellen. Auch in den Folgejahren wurde im OMK- bzw. 
EBS-Rahmen zwar anerkannt, dass zusätzliche Ressourcen für bedürftige Fa-
milien zur Verfügung gestellt worden (Europäische Kommission 2004a: 214) 
und Bemühungen zur Reduktion der Kinderarmut erkennbar waren (Europäi-
sche Kommission 2005b: 95; 2007a: 401; 2009g: 29). Zugleich aber findet sich 
wiederholt Kritik an anhaltend hohen Kinderbetreuungskosten und mangeln-
der Zugänglichkeit von Betreuungsplätzen (Europäische Kommission 2004a: 
217; 2005b: 96) sowie der noch immer hohen Armutsquote von Kindern (Eu-
ropäische Kommission 2005b: 95; 2007a: 401). Die bisher ergriffenen 
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Maßnahmen insbesondere bei der Kinderbetreuung hätten zwar “substantial 
progress“ gebracht, die hohen Kosten und zeitlich eng begrenzte Betreuungs-
kapazität stellten aber die intendierten Anreize zur Arbeitsaufnahme für Ge-
ringverdiener und Alleinziehende infrage (Europäische Kommission 2009g: 
29). Demgegenüber betonte die britische Regierung (British Government 
2008a) ihre “ambitious targets“, bis 2010/2011 Kinderarmut zu halbieren und 
bis 2020 zu beseitigen; seit Ende der 1990er Jahre seien bereits maßgebliche 
Erfolge erzielt worden, so dass die Kinderarmutsquote nun nicht mehr weit 
über, sondern nahe am europäischen Durchschnitt liege (vgl. ebd.: 2f.). Den-
noch stellt der Synthesis Report 2014 (Europäische Kommission 2014) Groß-
britannien weiterhin ein eher schlechtes Zeugnis aus und sieht nach wie vor 
ein hohes Armutsrisiko (vgl. ebd.: 9 und 27), bemängelt das Fehlen eines ko-
härenten familienpolitischen Ansatzes (vgl. ebd.: 35) ebenso wie einen “move 
away from universal programmes“ in der Krise mit negativem Einfluss vor 
allem auf Geringverdiener mit Kindern (vgl. ebd.: 42 und 50). Es bestehe Be-
darf nach Maßnahmen für eine bessere Beschäftigungslage von Eltern (vgl. 
ebd.: 54), einer Ausdehnung der kostenlosen Betreuungszeiten für jüngere 
Kinder sowie einer grundsätzlichen Vereinfachung des Systems (vgl. ebd.: 61). 

Auf die vorrangig innenpolitische Motivation der Reformen (vgl. auch In-
terview 82) wurde oben bereits verwiesen. Die Anzeichen bezüglich eventuel-
ler OMK- bzw. EBS-Einwirkungen auf die britische Familienpolitik fallen ins-
gesamt schwach aus; so finde keinerlei Berichterstattung über europäische Ini-
tiativen und Projekte in diesem Feld statt, und innen- sowie parteipolitische 
Motive verstellten den Weg auch für potentiell progressive europäische Im-
pulse (Interview 82, s. u. zur Mutterschutzrichtlinie). Allerdings verweist einer 
der Befragten darauf, dass die OMK tatsächlich in diesem Fall besonders wich-
tig gewesen sei und zumindest mit den Anstoß zu verstärkten Bemühungen zur 
Bekämpfung der Kinderarmut ab Ende der 1990er Jahre gegeben habe (Inter-
view 61). Dem hält ein anderer Befragter entgegen, dass auch bei diesem 
Thema zumindest im öffentlichen Diskurs keinerlei europäische Bezüge her-
gestellt worden seien (Interview 82). Durchaus einen europäischen Einfluss 
sieht ein Experte (Interview 101) auch im Bereich des Betreuungsausbaus, der 
von der Blair-Regierung zur Priorität erklärt wurde und dies auch später blieb. 
Diese Entwicklung sei “heavily influenced by other parts of Europe“ (Inter-
view 101) – sowohl durch die EU-Ebene als auch durch Vergleiche mit ande-
ren Mitgliedsstaaten, aber auch durch in Großbritannien lebende Bürger ande-
rer EU-Mitgliedsstaaten als Informanten über dortige Familienpolitik und de-
ren teils deutlich bessere Leistungen (vgl. Interview 101). Auch habe eine Viel-
zahl von Organisationen europäische Vergleiche als Kampagnenmaterial auf-
gegriffen, so bspw. der “Daycare Trust“ in den frühen 2000er Jahren, der da-
mals erfolgreich für bessere Kinderbetreuung Lobbyarbeit betrieb. Dennoch 
blieben die Barcelona-Ziele letztlich “just targets“ und könnten von Mitglieds-
staaten weitgehend ignoriert werden (vgl. Interview 101).  



344 

Mit Blick auf die haushaltspolitischen Instrumente setzen sich die Inhalte der 
europäischen Kritik weitgehend fort. So wird in den Länderspezifischen Emp-
fehlungen (Rat der EU 2011f) für 2011 ein Mangel an Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten konstatiert (Punkt 9 + E4), 2012 ein besserer Zugang zu Kinderbe-
treuungsleistungen gefordert (Rat der EU 2012a: E4) und 2013 noch einmal 
wiederholt, die Erwerbstätigkeit von Eltern und Kinderarmut hingen eng zu-
sammen, so dass der Zugang zu hochwertiger und erschwinglicher Kinderbe-
treuung weiter verbessert werden müsse (Rat der EU 2013a: Punkt 14 + E4). 
Die britische Regierung hält dem im NRP 2013 entgegen, eigene Analysen 
zeigten, dass eine Mehrzahl der Eltern informelle Betreuungsmöglichkeiten 
nicht mangels Alternativen, sondern aufgrund eigener Präferenzen bevorzug-
ten (British Government 2013: 31). Zudem werden im Zuge komplexer Neu-
ordnungen der verschiedenen Steuerfreibeträge Verbesserungen bei den Kin-
derbetreuungskosten und -zeiten in Aussicht gestellt, von denen fünfmal mehr 
Familien mit arbeitenden Eltern profitieren könnten als unter der vorherigen 
Regelung (ebd.: 32): 
“The childcare element of the Working Tax Credit will become part of the Universal Credit 
and the 15 hours of free early education for all aged three and four will be extended to 40 
per cent of two year olds by 2014, focusing on lower income families. […] Support for child-
care within Universal Credit will be increased, to a level equivalent to 85 per cent coverage 
of childcare costs for households qualifying for the Universal Credit childcare element, and 
where a lone parent or both earners in a couple pay income tax. It will be phased in as the 
childcare element of tax credit moves across to Universal Credit from April 2016.” (ebd.) 

Dennoch, so die CSR 2014, seien die Kinderbetreuungskosten “among the hig-
hest in the Union and continue to pose problems particularly for second earners 
and for single parents” (Rat der EU 2014c: Punkt 15), und Großbritannien 
müsse seine Anstrengungen fortsetzen, Kinderarmut in Geringverdiener-Haus-
halten zu reduzieren und zugängliche sowie erschwingliche Kinderbetreuung 
zur Verfügung zu stellen (ebd.: Empfehlung 4). Der NRP 2014 hatte dagegen 
erneut die bereits erfolgten Investitionen im Zuge der oben skizzierten Um-
strukturierungen betont; 2015 wiederholt sich dieses Muster. Insgesamt schei-
nen damit die CSR – parallel zu anderen Handlungsfeldern und unterstützt 
durch die Nichtmitgliedschaft in der Eurozone – aus britischer Sicht über den 
Status bloßer Empfehlungen nicht hinauszureichen. Zwar würden die entspre-
chenden Befunde in den Empfehlungen von nationalen Experten genau be-
trachtet, das bedeute allerdings nicht, dass notwendigerweise auch die Lö-
sungsansätze geteilt und übernommen würden (Interview 84). Ein weiterer Ge-
sprächspartner unterstreicht ebenfalls diese fehlende Praxiswirkung der wie-
derholten Empfehlungen (Interview 82), verweist aber zugleich auf einen in-
direkten und negativen Einfluss der – aus seiner Perspektive auch europäisch 
induzierten, wenngleich dies nicht thematisiert wurde – Kürzung von Sozial-
ausgaben insbesondere im Jahr 2010, speziell mit Blick auf einkommens-
schwache Familien (Interview 82). Ein anderer Experte sieht diese 
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Verschiebung von benachteiligten Gegenden und Familien zur Mittelschicht 
als Zielgruppe dagegen als typisch konservative Regierungspolitik (Interview 
101). Insgesamt gelte aber, dass trotz eines “tight grip on public spending“ und 
trotz Finanzierungsproblemen auf lokaler Ebene die Investitionen in Kinder-
betreuung insgesamt fortgesetzt und das “catching up“ mit anderen EU-Mit-
gliedsstaaten vorangetrieben wurden, wobei allerdings Kinderbetreuungskos-
ten immer noch ein “big issue“ seien (Interview 101). 

Mit Blick auf rechtliche Instrumente schließlich besteht ein unmittelbarer 
europäischer Einfluss bei der EU-Mutterschutzrichtlinie von 1992, die Groß-
britannien als damals einzigem EU-Mitgliedsstaat ohne gesetzlichen Mutter-
schutz für alle schwangeren Arbeitnehmerinnen (vgl. Dienel 2004: 298) grö-
ßere Anpassungen abverlangte, “that without the EU […] never would have 
been adopted“ (Morgan 2008: 45). Ein Experte hebt aber hervor, dass die Ge-
legenheit verpasst worden sei, unter voller Anwendung der EU-Regelungen 
einen besseren Schutzstandard zu etablieren: Der britische Mutterschafts-
schutz sei “in the weakest possible form“ etabliert worden, denn “[o]ur liberal 
welfare regime tradition trumped everything else.“ (Interview 82) Hopkin/van 
Wijnbergen (2011: 271) verweisen außerdem darauf, dass “the Labour project 
of enhancing maternity and paternity rights was facilitated by European-level 
developments“, etwa durch die Elternurlaubsrichtlinie. Allerdings gab es zu-
nächst Uneinigkeit über die Frage, ob diese Richtlinie auch für vor ihrer nati-
onalen Umsetzung geborene Kinder gelten sollte, wobei die britische Regie-
rung letztlich die Interpretation der EU-Kommission akzeptierte, nach der dies 
der Fall ist (vgl. Falkner et al. 2004: 464f.; Taylor 2000 und 2000a). In diesem 
Zuge wurde bspw. auch eine Freistellung für Väter bei Geburt eines Kindes 
eingeführt (vgl. Dienel 2004: 300), die öffentliche Auseinandersetzung über 
diese Themen aber in die “furthest corner in the car park“ abgeschoben und 
erst recht keine europäischen Bezüge hergestellt (Interview 82). Auch ein wei-
terer Gesprächspartner spricht die Elternurlaubsrichtlinie an (Interview 6a; vgl. 
auch Finch 2003: 25), die aus britischer Sicht aber weniger ‚störe‘ als die oben 
in Abschnitt 4.4.1 angesprochene Arbeitszeitrichtlinie, aus eher symbolischen 
Erwägungen heraus aber evtl. nach Vollzug des Brexit ebenfalls abgeschafft 
werden könnte (Interview 6a). Zwar seien die Mutterschafts- und Elternur-
laubsrichtlinien “fairly well set“ und daher voraussichtlich schwieriger abzu-
schaffen, dennoch könne man sich auf Versicherungen der Regierung, soziale 
Rechte nicht antasten zu wollen, nicht verlassen, denn es werde zu einem “new 
game after a possible deal“ (Interview 101) kommen und die Regierung mög-
licherweise versuchen, Unternehmen mehr Flexibilität bzgl. des Umgangs mit 
familienpolitischen Zeitregelungen zu verschaffen (vgl. Interview 101). Eine 
weitere zu erwartende Brexit-Folge sieht dieser Befragte in der Personalrekru-
tierung für Kinderbetreuungseinrichtungen, denn wie auch in der Pflege oder 
im Gesundheitswesen (s. 5.4.1) stamme ein erheblicher Teil der Beschäftigten 
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aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, während eigenes qualifiziertes Personal 
fehle (Interview 101). 

7.4.2 Upload 

Zu einem evtl. Upload familienpolitischer Inhalte lassen sich für Großbritan-
nien aufgrund des in kohärenter Form nicht existenten Politikfeldes und der 
Verneinung einer europäischen Dimension desselben kaum Aussagen treffen, 
zumal nur wenige Experten befragt werden konnten bzw. diese keine konkre-
teren Aussagen dazu treffen konnten oder wollten, als dass eine „Blockadehal-
tung aus Prinzip“ verfolgt werde (Interview 82) bzw. Großbritannien bei 
Gleichstellungs- und familienpolitischen Themen „immer auf der Bremse 
[stand] und alles blockiert [hat]“ (Interview 100). Lediglich auf der familien-
politischen Internetplattform EPIC hat Großbritannien mehrere Modellpro-
jekte eingestellt, die wiederum den speziellen nationalen Fokus der Familien-
politik mit seiner Orientierung an benachteiligten Kindern und Familien wi-
derspiegeln, bspw. das ‘Early-years‘-Programm und den Working Families‘ 
Tax Credit (vgl. European Platform for Investing in Children 2017). Einen 
Sonderfall stellt der schon im Zusammenhang mit Deutschland diskutierte 
Versuch dar, Neuregelungen für die Zahlung von Kindergeld an Arbeitnehmer 
mit im Ausland lebenden Kindern zu erwirken. Hier hatte Großbritannien be-
reits mit gewisser Erfolgsaussicht Zugeständnisse ausgehandelt, die zunächst 
für neu zuziehende Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedsstaaten, später auch für be-
reits im Inland befindliche, Sonderregelungen im Sinne geringerer Zahlungen 
ermöglicht hätten (vgl. Euractiv 2017 und 2017a sowie Kapitel 7.2.2.).  

7.4.3 Interload 

Ähnlich wie zur Upload-Dimension lassen sich angesichts des geringen Status 
von Familienpolitik in Großbritannien und der daraus resultierenden niedrigen 
Zahl von Expertengesprächen kaum Aussagen zu möglichen Interload-Aktivi-
täten treffen. Die Gesprächspartner verweisen grundlegend darauf, dass auf-
grund des gemeinsamen Sprachraums, aber auch wegen der diesbezüglichen 
‚kulturellen Unterschiede‘ zu Kontinentaleuropa Anregungen vorwiegend in 
den USA, Kanada oder Australien gesucht würden (Interviews 6a, 82, 101), 
wenngleich diese Länder ebenfalls hohe Raten von Kinderarmut und damit 
ähnliche familienpolitische Defizite aufwiesen (Interview 6a). Auch in der Li-
teratur findet sich zumindest ein vereinzelter Hinweis auf einen familienpoli-
tischen Austausch zwischen Großbritannien und den USA, nämlich bezüglich 
des Working Tax Credit, für den der US-amerikanische Earned Income Tax 
Credit als Vorbild gedient habe, und in umgekehrter Richtung in Form der Ori-
entierung an der britischen Ausgestaltung des Mutterschaftsurlaubs in den 
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USA (vgl. Woods 2012: 199). Dagegen sieht Schönheinz (2014: 184) britische 
policies für Alleinerziehende und auch im Bereich Kinderbetreuung als “infor-
med by the experience of northern European countries”, was auch die Befrag-
ten bestätigen (Interviews 82, 101). Schweden habe bspw. im Bereich der früh-
kindlichen Bildung als Vorbild gedient, wobei nicht von einem systematischen 
Lernen die Rede sein könne: “We take up bits and pieces.“ (Interview 82) Der-
selbe Befragte sieht solche selektiven Orientierungen, teils begleitet auch 
durch einen Austausch mit den jeweiligen Mitgliedsstaaten, primär durch die 
jeweilige politische Erwünschtheit eher als durch sachbezogene Kriterien be-
dingt. So habe sich Großbritannien etwa bzgl. frühkindlicher Bildung auch an 
den Niederlanden orientiert, ohne dass deren Maßnahmen eine erkennbar bes-
sere Qualität bzw. höhere Effektivität aufgewiesen hätten als die anderer Mit-
gliedsstaaten (Interview 82). 

7.5 Polen 

Polen wird in der Literatur dem “implicit familialism model” (Plomien 2009: 
146) bzw. dem Subsidiaritäts-Ansatzs zugeordnet, nach dem der Staat die Fa-
milien bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützt, allerdings mit relativ gerin-
ger finanzieller Ausstattung (vgl. Bahle 2009: 33). Es existiert eine Vielzahl 
von Familienleistungen, die im Folgenden überblicksartig zusammengefasst 
werden (MISSOC 2017b folgend): 

 kostenlose Vorsorge und ärztliche Versorgung während Schwangerschaft 
und Geburt 

 Mutterschaftsurlaub (Urlop macierzyński) und Mutterschaftsgeld (Zasiłek 
macierzyński) für alle versicherten Frauen (Pflichtversicherung für Ange-
stellte, freiwillige für Selbstständige). Der Mutterschaftsurlaub beträgt 
max. 20 Wochen bzw. 31 Wochen bei Zwillingsgeburten, davon sind 14 
Wochen nach der Geburt obligatorisch. Das Mutterschaftsgeld beträgt 
100% des Bezugseinkommens, mindestens jedoch PLN 1,000 (€226) pro 
Monat. Es wird i. d. R. vom Arbeitgeber gezahlt, der den Betrag dann von 
der ZUS erstattet bekommt.  

 Vaterschaftsurlaub (Urlop ojcowski) für zwei Wochen in den ersten 24 Le-
bensmonaten des Kindes (freiwillig) 

 Finanzielle Leistung (Świadczenie rodzicielskie) für Mütter, die weder ar-
beiten noch Mutterschaftsgeld beziehen, in Form einer flat-rate-Leistung 
von PLN 1,000 (€226) pro Monat für 52 Wochen 

 Seit Januar 2016: bezahlter Elternurlaub (Urlop rodzicielski) für 32 Wo-
chen bzw. 34 Wochen bei Mehrlingsgeburten, der von einem der Elternteile 
oder für max. 16 Wochen von beiden gemeinsam genommen werden kann. 
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Die monatliche Leistung beträgt für die ersten sechs Wochen 100%, für die 
restlichen Wochen 60% des Bezugsgehalts. 

 Erziehungszeit (Urlop wychowawczy) und Erziehungszuschuss (Dodatek 
wychowawczy): steuerfinanzierte, bedarfsgeprüfte flat-rate-Leistung wäh-
rend einer Erziehungszeit, die direkt nach Ende des Elternurlaubs genom-
men werden kann. Beträgt das Einkommen pro Familienmitglied nicht 
mehr als 25% des Durchschnittslohns des Vorjahres, werden PLN 400 
(€90) pro Monat gezahlt. 

 Familien-/Kindergeld: einkommensabhängige, bedarfsgeprüfte Leistung. 
Liegt das Einkommen pro Familienmitglied bei bis zu PLN 674 (€152) pro 
Monat, so werden je nach Alter des Kindes folgende Beträge gewährt: PLN 
95 (€21) für Unter-5-Jährige, PLN 124 (€28) für 5-18-Jährige und PLN 135 
(€31) für 18-24-Jährige. Seit Januar 2016 anteilige Inanspruchnahme der 
Leistung bei Einkommen knapp oberhalb der definierten Grenzen (“zloty 
for zloty”-Mechanismus).  

 Erziehungsgeld (Świadczenie wychowawcze): bedarfsgeprüfte flat-rate-
Leistung für Familien mit mindestens zwei kleinen Kindern bzw. unterhalb 
von PLN 800 (€181) auch für das erste Kind in Höhe von PLN 500 (€113). 
Die beiden letztgenannten Leistungen werden in der Regel bis 18, bei Fort-
setzung der Ausbildung max. bis 24 Jahre gewährt. 

 Zuschüsse zu staatlichen und teilweise auch privaten Kinderbetreuungsein-
richtungen und Steuerfreibetrag für Kinderbetreuung. 

Diese Vielzahl familienpolitischer Leistungen ergibt insgesamt ein heteroge-
nes und von unterschiedlichen Zielsetzungen geprägtes Bild. Während einer-
seits eine große Bandbreite an vor allem finanziellen Unterstützungsleistungen 
bereitgestellt und bspw. ein relativ langer Mutterschaftsurlaub gewährt wird 
(vgl. Simieńska/Domaradzka 2008: 516f.), müssen die Leistungen in aller Re-
gel nicht nur beantragt werden, sondern sind zudem mehrheitlich mit einer Be-
dürftigkeitsprüfung verbunden, da sie primär dem Ziel der Armutsbekämpfung 
dienen (vgl. ebd.; Wóycicka/Grabowski 2007: 103). Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind teilweise erkennbar, müssen aber 
„aufgrund fehlender Jobsicherheit und einer unzureichend entwickelten Infra-
struktur für Familien als ineffektiv gelten“ (Simieńska/Domaradzka 2008: 
517). Wóycicka/Grabowski (2007: 109) attestieren Polen eine eher geringe 
Priorität des Themas Vereinbarkeit (ähnlich Interview 102), verweisen aber 
auch auf die früher relative hohe Frauenerwerbsquote. Insbesondere die 
schwach ausgeprägte Betreuungsinfrastruktur, verbunden mit niedrigen Aus-
gaben, einer geringen Abdeckung bzw. fehlenden Plätzen, unflexiblen Öff-
nungszeiten, Qualitäts- und Kostenproblemen und in der Folge geringen Be-
treuungsquoten auch bei älteren Kindern, wird vielfach kritisiert und Polen 
bspw. in einer Studie von Meagher/Szebehely (2011: 108) das “least well-de-
veloped childcare system“ aus einem Sample von elf europäischen Ländern 
attestiert (ähnlich Plomien 2009: 139). 
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Der ursprünglich als Leitbild verwurzelte Subsidiaritätsansatz, verbunden mit 
einer schwach ausgeprägten staatlichen Familienpolitik, erfuhr durch den „so-
zialistischen Ansatz arbeitsbezogener Familienpolitik“ (Bahle 2008: 104f.) ei-
nen fundamentalen Wandel bezüglich Frauenerwerbstätigkeit und Kinderbe-
treuung, wenngleich in Polen die Rolle der Familie stärker akzentuiert blieb 
als etwa in der DDR (vgl. Bahle 2009: 34) und nur ein mäßiger Ausbau der 
Betreuungsinfrastruktur erfolgte (vgl. Plomien 2009: 139).100 Als nach dem 
Zusammenbruch des Ostblocks diese Verbindung entfiel, wurden u. a. Kinder-
betreuungsstätten geschlossen, und Polen “went back to [its] even older histo-
rical path […] of subsidiarity.” (Bahle 2009: 34; auch 2008: 104f.)  

Nach 1994 erfolgten in “frequently contradictory and inconsistent proces-
ses” (Wóycicka/Grabowski 2007: 104) verschiedene familienpolitische Refor-
men, etwa die Abkopplung familienpolitischer Leistungen von Beschäftigung 
und die Einführung von Einkommensobergrenzen für deren Bezug (vgl. ebd.). 
Mitte der 1990er Jahre wurden die bisherigen Mutterschaftsgeld-Programme 
beendet, und Familien mit höheren Einkommen verloren ihren Anspruch auf 
Kindergeld (vgl. Hemerijck 2013: 209), während in den späten 1990er und 
frühen 2000er Jahren wieder ein familienpolitischer Ausbau und im Zuge des-
sen u. a. die Wiedereinführung des bezahlten Mutterschaftsurlaubs erfolgte 
(vgl. ebd.: 211). Plomien (2009: 141f.) verweist ebenfalls auf einen ‚Zickzack-
kurs‘, nach dem konservative Regierungen bspw. den Elternurlaub verlängert, 
linke diesen verkürzt hätten. Seit 2007 kam es jedoch insgesamt zu einer Aus-
dehnung des Mutterschafts- und Elternurlaubs bis zur oben dargestellten heu-
tigen Regelung (vgl. Saxonberg 2015: 517).  

Anhaltende Defizite sind über den gesamten Beobachtungszeitraum für 
den Bereich der Kinderbetreuung zu konstatieren: Wenngleich die konserva-
tive Regierung von 2005-2007 ein familienpolitisches Projekt für die Jahre 
2007-2014 ausrief (vgl. Plomien 2009: 140) und bis 2008 einige hundert (weit-
gehend ESF-finanzierte) neue Einrichtungen eröffnet wurden, deckten diese 
trotz des formal bestehenden Rechts auf bis zu fünf Stunden kostenloser Be-
treuung (vgl. ebd.) nur einen Bruchteil der 3-5-jährigen Kinder ab, Stadt-Land-
Differenzen und Ressourcenmängel bleiben in erheblichem Ausmaß bestehen 
und vielfach dominieren auch angesichts ‚abschreckender‘ Gebühren für öf-
fentliche Betreuung Formen nicht-institutionalisierter Kinderbetreuung (vgl. 
ebd.: 139f.; Simieńska/Domaradzka 2008: 518). In den Folgejahren stand im 
Rahmen des ‘Toddler Programme‘ (bspw. Polnische Regierung 2012: 25) 
dementsprechend ein weiterer Ausbau der Betreuungsinfrastruktur im Zent-
rum der polnischen Familienpolitik. Weiterhin wurde zum 1.1.2016 eine be-
zahlte und unter beiden Eltern aufteilbare Elternzeit (s. o.; bspw. Polnische Re-
gierung 2014: 12) und ab 2015 bzw. 2016 das Recht auf einen Betreuungsplatz 

 
100  Plomien (2009: 139) gibt etwa für Mitte der 1970er Jahre eine Betreuungsquote von ca. 50% 

der 3-6-Jährigen und weniger als 5% der Unter-3-Jährigen an.  
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für alle 4- bzw. alle 3-Jährigen eingeführt (Polnische Regierung 2015: 8 und 
2016: 18). 

Diese kurze Zusammenfassung familienpolitischer Reformen in Polen do-
kumentiert die unterschiedlichen und teils widersprüchlichen diesen zugrun-
deliegenden Ziele und Leitbilder. Diese spiegeln sich auch in einer zwischen 
einem traditionellen breadwinner- und einem partnership-Modell geteilten öf-
fentlichen Meinung wider (vgl. Plomien 2009: 140; Interview 102), wobei das 
erstgenannte Leitbild überwiege: “the familial duties dominate in the popular 
image of women. A mother is the parent responsible for childcare.” (Golino-
wska 2004: 357) Diese Orientierung, maßgeblich beeinflusst durch die katho-
lische Kirche, macht Polen zu einem besonders interessanten Testfall für den 
Einfluss europäischer Gleichstellungs- und Vereinbarkeitspolitik, denn  
“[t]he equality agenda is often (negatively) equated with the Communist regime, and per-
ceived as anti-feminine and anti-difference, while the family retains a particular place in 
national consciousness as a site of historic resistance.” (Sudbery 2008: 1) 

7.5.1 Download 

In der Vorbeitrittsphase bestand in vielen alten Mitgliedsstaaten die Erwar-
tung, dass die osteuropäischen Neumitglieder in Bezug auf Gleichberechti-
gung – insbesondere am Arbeitsplatz – Nachholbedarf hätten,101 während 
diese selbst darauf verwiesen, dass die zu diesem Zeitpunkt schwierige Situa-
tion vieler Frauen durch den Transformationsprozess begründet sei und nicht 
aus der sozialistischen Zeit stamme oder durch “any long-term sociocultural 
backwardness” (Sissenich 2007: 82) begründet sei. Obwohl Gleichberechti-
gungsthemen im Beitrittsprozess keine zentrale Rolle spielten (vgl. Morgan 
2008: 53; Interview 102), erforderte der Beitritt einige rechtliche Anpassun-
gen, etwa im Bereich der Antidiskriminierungsgesetze, der Richtlinie über 
gleichen Lohn und der Elternurlaubsrichtlinie – Letzteres zeigt sich bspw. in 
der Erweiterung des bis dato deutlich auf Frauen fokussierten Elternurlaubs 
auf Männer, wenngleich keine reservierte Zeitperiode für beide Eltern vorge-
sehen war (vgl. Sissenich 2007: 82): 
“Leave reforms have not been, for the most part, required by the EU accession process, but 
were encouraged by the changing ideologies of the governing parties. An important EU in-
fluence has been the inclusion of fathers in parental leave, albeit the lack of incentives for 
fathers shows that Poland lags behind several EU countries” (Plomien 2009: 147).  

Eine Befragte fasst zusammen, die europäischen Mindeststandards hätten vor 
dem Beitritt keine große Rolle gespielt und seien anschließend zwar vielfach 

 
101  Golinowska (2004: 357) weist darauf hin, dass auch Gruppen von AktivistInnen in Polen die 

Erwartung hegten, “[that] accession to the EU can help position gender equality as an action 
priority“.  
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von Wissenschaftlern und teilweise in der öffentlichen Debatte als Referenz 
benutzt worden, die neuen Regelungen seien aber wenig genutzt worden (In-
terview 102). Die Anpassung nationaler Bestimmungen zu Teilzeitarbeit an 
europäische Standards im Jahr 2004 stellt einen ähnlichen Fall dar: Wenn-
gleich ein Download auf rechtlichem Weg im Zuge des Beitrittsprozesses ob-
ligatorisch war, wurden die neuen Regelungen faktisch kaum in Anspruch ge-
nommen, insbesondere von der potentiellen Zielgruppe der 25-49-Jährigen 
(vgl. Plomien 2009: 144). Morgan (2008: 53) fasst diese Tendenz dahingehend 
zusammen, dass formale Änderungen nicht immer von faktischen begleitet 
worden seien; Saxonberg (2015: 513 und 516) führt dies darauf zurück, dass 
die europäischen Impulse die Art der Umsetzung offengelassen hätten und die 
polnische Regierung daraufhin die entsprechenden Anreize bewusst gering ge-
halten habe. 

Im NRP-Fortschrittsbericht von 2006 (Polnische Regierung 2006) werden 
die Ziele einer höheren Frauenerwerbstätigkeit und verbesserten Kinderbetreu-
ung geteilt, aber wenig konkrete Maßnahmen zu ihrer Realisierung benannt. 
ESF-finanzierte Informationskampagnen sollen allmählich zu einem Bewusst-
seinswandel in der Bevölkerung führen (ebd.: 44). Auf die Formulierung eines 
‘point to watch‘ bzgl. der mangelnden Kinderbetreuungskapazitäten im Jahr 
2007 (Rat der EU 2007a) reagierte die polnische Regierung mit der Verkün-
dung von Ausbauplänen, einer Reduzierung der formalen Anforderungen und 
der Idee von Steuererleichterungen für die Anstellung einer privaten Kinder-
betreuung (nanny) – eine Strategie, die Plomien (2009: 141) als Auslagerung 
an Marktlösungen bei anhaltender staatlicher Zurückhaltung kritisiert. Im Na-
tionalen Strategiebericht 2008 (Ministry of Labour and Social Policy 2008) 
wird auf ein seit 2004 ausgebautes System von Leistungen für Familien ver-
wiesen, ohne dieses weiter auszuführen, zudem auf die Bereitstellung finanzi-
eller Mittel für lokale und regionale Projekte 2006-2008, v. a. für benachtei-
ligte Familien (ebd.: 14), die erfolgte Ausweitung des Mutterschaftsurlaubs 
von 18 auf 20 Wochen und optional weitere sechs bis acht (vgl. ebd.: 18). Diese 
Maßnahmen sieht die polnische Regierung im Einklang mit europäischen Pri-
oritäten und Empfehlungen, erkennt aber an, dass die Kinderarmut trotz Ver-
besserungen noch immer hoch sei und v. a. bei Alleinerziehenden und in gro-
ßen Familien bei fast 50% liege. Ein weiterer Betreuungsausbau wird für not-
wendig erklärt und – ohne nähere Angaben zu Mitteln und ohne Ausführungen 
zu jüngeren Kindern – das Ziel ausgegeben, bis 2013 30% der 3-5-Jährigen in 
Betreuung zu bringen (vgl. ebd.: 19ff.). Diese Zahlen liegen deutlich unter den 
im EBS-Rahmen anvisierten Richtwerten. Demzufolge kommt Plomien (2009: 
136) zu einer bestenfalls ambivalenten Bilanz der polnischen Familienpolitik 
im europäischen Rahmen: 
“Poland’s performance is mixed. […] Poland is far from achieving [the] Barcelona targets 
for the provision of childcare services, it complies with EU regulations on maternity and 
parental leave arrangements but also compares unfavourably with the member states which 
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provide special arrangements for fathers, and, finally, lags behind employment goals and 
parent-friendly organization of work.”  

Da die EU bei der Umsetzung der Barcelona-Ziele keinen nennenswerten 
Druck auf die Mitgliedsstaaten ausübe, sei es Ländern wie Polen leichtgefal-
len, diese praktisch vollständig zu ignorieren (vgl. Saxonberg 2015: 517f.). 
Dennoch hätten die EBS und ESF-geförderte Programme zur Sichtbarkeit ins-
besondere des Themas Kinderbetreuung beigetragen – und letztere nicht zu-
letzt einen finanziellen Anreiz gesetzt (Interview 100) – und teilweise auch 
eine partnerschaftlichere Aufteilung familiärer Pflichten unterstützt (vgl. Plo-
mien 2009: 140ff.). Eine andere Expertin teilt diesen ambivalenten Befund: 
Der seit etwa 2008 verstärkte Betreuungsausbau und die damit verbundene 
stärkere Betonung der Bildungskomponente (“education and care“) seien ei-
nerseits durch europäischen Einfluss, andererseits durch eine steigende Nach-
frage der Eltern bedingt (Interview 102). Verbunden damit sieht sie einen 
“slow, but systematic change in perception“ in dem Sinne, dass die positive 
Wirkung frühkindlicher Betreuung und eine stärkere familiäre Beteiligung von 
Vätern insbesondere in der jungen Generation zunehmend anerkannt würden. 
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen übersteige auch deswegen noch immer 
das – regional zudem sehr divergente – Angebot (ebd.). 

Saxonberg (2015: 514f. und 518ff.) betont darüber hinaus die von der EU 
im Beitrittsprozess verlangte – und innenpolitisch teilweise kritisch betrachtete 
– Einrichtung einer Kommission, die nationale Gesetze unter Gleichstellungs-
aspekten prüft, was zum einen quasi als Keimzelle von Wahrnehmungs- und 
Diskursveränderungen fungieren könne und zum anderen nationalen Nichtre-
gierungsorganisationen einen Einflusskanal eröffnet habe. Die OMK wird von 
einigen als eher für ‚alte‘ Mitgliedsstaaten relevant eingeschätzt (Interview 81) 
und darauf verwiesen, dass ein Einfluss im polnischen Fall kaum nachzuwei-
sen sei, da Regierungsvertreter jegliche öffentliche Bezugnahme auf mögliche 
europäische Impulse für nationale Reformen vermieden (Interview 83). Ande-
rerseits gebe es durchaus einen “spill-over of ideas“ (Interview 81) bzw. ein 
gewisses Maß an “contextualisation and reference“ (Interview 102). In einer 
längeren Zeitperspektive – nämlich nach der unterstellten ‚OMK-Phase‘ – 
sieht ein Befragter zudem einen gewissen Perspektivenwandel in der polni-
schen Familienpolitik unter dem Einfluss der europäischen Antidiskriminie-
rungs- bzw. Gleichbehandlungsgrundsätze (Interview 81; s. auch unten im 
Zuge der haushaltspolitischen Instrumente). Dieser lasse sich bspw. an Dis-
kursverschiebungen einschließlich einer veränderten Medienberichterstattung 
festmachen (Interview 83). Begleitet werde dieser Prozess auch durch Freizü-
gigkeitseffekte, wenn etwa Studierende, die „in den Westen gehen“, von dort 
neue Ansichten mit nach Polen bringen (Interview 83). Eine andere Befragte 
sieht grundsätzlich die OMK vor dem Hintergrund starker kultureller Prägun-
gen – in Polen etwa durch die katholische Kirche – mit erheblichen Umset-
zungsschwierigkeiten konfrontiert (Interview 102). Zwar hätten europäische 
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Empfehlungen häufig ein akademisches Publikum und zum Teil auch die Öf-
fentlichkeit erreicht, es sei aber stark von der jeweiligen Regierung abhängig, 
inwieweit sich dies auch in politischen Entscheidungen niederschlage (Inter-
view 102). Sie sieht bspw. den Bedeutungszuwachs der Vereinbarkeitsthema-
tik primär durch die Gegebenheiten des polnischen Arbeitsmarktes bedingt und 
weniger durch europäische Einflüsse, die allenfalls – und primär auf Experten-
ebene – verstärkend gewirkt hätten (Interview 102). 

Im Zuge des Europäischen Semesters setzt sich die Thematisierung der ge-
ringen Kinderbetreuungsquote und defizitären Infrastruktur fort, nachdem das 
Thema Familienpolitik jahrelang im polnischen Konvergenzprogramm keine 
Rolle gespielt hatte. Die polnische Regierung (2011) greift die Betreuungsinf-
rastruktur im NRP 2011 selbst auf, denn nur “institutional childcare and formal 
education for the largest possible number of children” ermöglichten Eltern eine 
Berufstätigkeit und damit eine Chance, die Bevölkerungsalterung bzgl. des Ar-
beitsmarktes auszubalancieren (ebd.: 23). Dennoch konstatieren die CSR 
2011, junge Eltern könnten in Polen de facto nur dann berufstätig sein, wenn 
Verwandte die Kinderbetreuung übernehmen (Europäische Kommission 
2011a: Punkt 14, mündend in Empfehlung 5). Auch 2012 wird “[a] lack of 
places, lack of adequate infrastructure, and of qualified staff“ (Europäische 
Kommission 2012f: Punkt 12, auch Empfehlung 4) festgehalten, obwohl die 
polnische Regierung (2012: 25) auf die aus ihrer Sicht bereits erreichte Ent-
wicklung eines kohärenten Unterstützungssystems insbesondere durch den 
verstärkten Fokus auf Bis-3-Jährige und die Einleitung des sog. toddler pro-
gramme für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kleinkinder verwiesen 
hatte. Die polnische Regierung legte ihren Fokus in der Folge praktisch durch-
gehend auf das genannte toddler programme: 2013 wurde das Ziel ausgegeben, 
zunächst 3.200 neue Plätze zu schaffen. Weiterhin fasst der Bericht zahlreiche 
Neuerungen zusammen: ein Programm mit dem Namen ‘Supporting solutions 
for reconciling career and family life‘ zur Kofinanzierung von ca. 180 neuen 
Einrichtungen, arbeitsrechtliche Neuerungen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Frauenerwerbstätigkeit (‘flexitime‘) (Polnische Regierung 
2013: 12), die geplante Einführung einer bezahlten und unter beiden Eltern 
aufteilbaren Elternzeit, perspektivisch einen weiteren Krippenausbau und eine 
universelle Vorschule für 3-5-Jährige (ebd.: 15ff.) sowie das erwähnte Pro-
gramm ‘zloty for zloty‘, das Familien knapp oberhalb der bisherigen Einkom-
mensgrenze zum anteiligen Bezug von Familiengeld berechtigt (ebd.: 53). 
Während also mit dem Krippenausbau der zentrale bisherige Kritikpunkt of-
fensiv angesprochen wird, befinden die zuständigen EU-Institutionen den Aus-
bau auf die fast doppelte Zahl von Einrichtungen als noch immer deutlich zu 
gering und nicht bedarfsdeckend (Rat der EU 2013d: Punkt 13) und empfehlen 
Polen weitere Investitionen in bezahlbare und qualitativ hochwertige Kinder-
betreuung und Vorschulerziehung (ebd.: Empfehlung 4). Die polnische Regie-
rung betont im Folgejahr die dynamische Entwicklung der Betreuungsquote 
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(von 47% 2007 auf 74% 2013) für Vorschulkinder und Erleichterungen für die 
Einrichtung und den Betrieb neuer Betreuungsstätten einschließlich der Öff-
nung für nicht-öffentliche Bewerber (Polnische Regierung 2014: 9ff.). Bis 
2017 sollen für alle Vorschulkinder Plätze angeboten und die Elternbeiträge 
gedeckelt werden (ebd.: 12). Zudem wird erneut die bezahlte Elternzeit in Ver-
bindung mit einer ‚Werbekampagne‘ für mehr Väterbeteiligung hervorgeho-
ben und auf eine geplante Prämie für Arbeitgeber bei Einstellung arbeitsloser 
Eltern verwiesen (ebd.: 12 und 18). Kommission und Rat sehen dennoch wei-
terhin die bisherigen Defizite wie geringe Frauenerwerbstätigkeit und geringe 
Verfügbarkeit von Betreuungskapazitäten insbesondere in ländlichen Gebieten 
(Rat der EU 2014: Punkt 11 und Empfehlung 3). 

In den Jahren 2015 und 2016 wiederholt sich dieses Muster zum Teil: Die 
Berichte verweisen auf den Ausbau des toddler programme zum einen mit 
Blick auf die Anzahl der Einrichtungen, zum anderen auf den Bereich der 
Hochschulen, das Recht auf einen Betreuungsplatz für alle 4-Jährigen ab 2015 
und alle 3-Jährigen ab 2017 (Polnische Regierung 2015: 8 und 2016: 18), eine 
weitere Annäherung an europäische Standards bei der Betreuungsquote von 
Vorschulkindern (Polnische Regierung 2015: 10) und einen Ausbau auf aller-
dings immer noch nur 8% bei Kindern bis 3 (Polnische Regierung 2016: 18). 
Interessant ist die folgende Bemerkung: “merely introducing legal solutions 
does automatically not result [sic!] in the increase of the level of activity of 
women in the labour market. Further action is needed to support a policy of 
equal opportunities” (Polnische Regierung 2015: 15). Diese nimmt nicht nur 
Bezug auf den impliziten Vorwurf rein formaler Übernahme europäischer 
Empfehlungen, sondern dies wird auch mit ‚kulturellen Maßnahmen‘ wie Pro-
jekten zum Aufbrechen geschlechtsspezifischer Stereotype und traditioneller 
Rollenverteilung verbunden, etwa ‘More women in men-dominated occuopa-
tions‘, ‘Family and work pays off‘ u. a. (Polnische Regierung 2016: 17ff.; auch 
bereits 2011: 27). Wenngleich die Frauenerwerbstätigkeit auf geringem Ni-
veau verharrt und dies auch – unter Anerkennung des bereits erfolgten Ausbaus 
– ebenso wie das noch immer defizitäre Betreuungsangebot wiederholt kriti-
siert wird (Rat der EU 2015e: Punkt 12, keine formale Empfehlung mehr; Rat 
der EU 2016b: 10; auch Europäische Kommission 2014: 59)102, legen diese 
Projekte in ihrer Zielsetzung und Wortwahl doch einen sich verfestigenden eu-
ropäischen Referenzrahmen nahe, der sich trotz der Beharrungskraft traditio-
neller Rollenmuster allmählich etabliert (s. die oben zitierten Einschätzungen 
der befragten Experten; Interviews 81, 83). Eine andere Expertin bewertet 

 
102  Ein letzter umstrittener Punkt, der hier nicht weiter diskutiert wird, da der Fokus nicht auf 

dem Bildungsbereich liegt, betrifft die Neuregelung des Schuleintrittsalters. Dieser erfolgt 
seit 2015 in dem Jahr, in dem das Kind 7 Jahre alt wird, wobei für 6-Jährige eine einjährige 
Vorschulpflicht gilt (Polnische Regierung 2016: 18). Diese Erhöhung des Schuleintrittsalters 
in Verbindung mit der Streichung der verpflichtenden Vorschule für 5-Jährige bewerten 
Kommission und Rat als potentiell problematisch und halten fest, sie bedürfe eines “close 
monitoring“ (Rat der EU 2016b: Punkt 10).  



355 

diese Formulierungen dagegen als reine Rhetorik (“write what was expected“), 
die der faktischen Anfechtung jeglicher Genderthemen durch die PIS-Regie-
rung diametral gegenüberstehe (Interview 102). 

Bzgl. der CSR selbst sind die Befragten in ihrer Bewertung uneins: In ei-
nem Gespräch wurde betont, der wiederholte Verweis auf fehlende Kinderbe-
treuungskapazitäten und Nachteile für Frauen auf dem Arbeitsmarkt habe 
durchaus Wirkung gezeigt; den CSR sei ein weitaus höherer Einfluss zu attes-
tieren als der OMK (Interview 81). Eine Annäherung habe bspw. auch bzgl. 
des Verständnisses von Kinderbetreuung als Sozialinvestition stattgefunden, 
wenngleich seit etwa 2015 aufgrund der zunehmenden politischen Spannungen 
der Austausch mit der europäischen Ebene nachgelassen habe (Interview 81) 
Dagegen betont ein anderer Befragter: “[r]eports are written but not taken se-
riously“ (Interview 83). Jüngere Reformen wie das Programm ‘Family 500+‘ 
oder die Elternzeitreformen würden vielmehr mit Notwendigkeiten angesichts 
des Geburtenrückgangs begründet, wobei aufgrund der Nicht-Thematisierung 
möglicher europäischer Impulse im innenpolitischen Diskurs kaum zu ermit-
teln sei, ob diese tatsächlich keine Rolle spielten oder vielmehr bewusst ver-
schwiegen würden (Interview 83). 

Insgesamt ergibt sich das interessante Bild, dass in der Krise und unter dem 
Einfluss des Europäischen Semesters durchaus eine gewisse Annäherung der 
polnischen Familienpolitik an europäische Ziele wie Vereinbarkeit und 
Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden hat, die so in den Vor-
jahren nicht zu beobachten war. Allerdings ist diese nicht auf haushaltspoliti-
schen Druck zurückzuführen, sondern ihre zeitliche Lokalisierung dürfte viel-
mehr ein Indiz für den allmählichen, schrittweisen Wandel familienpolitischer 
Leitbilder in der Gesellschaft sein, der durch die Mitgliedschaft in der Europä-
ischen Union zumindest erheblich gefördert, insbesondere aber durch die prog-
nostizierte rapide Bevölkerungsalterung in Polen forciert (vgl. Le-
wandowski/Rutkowski 2017) wurde.  

Negative Kriseneffekte wie etwa im italienischen Fall waren dagegen in 
Polen in Abwesenheit einer vergleichbaren Krisensituation nicht zu beobach-
ten, und reine Haushaltsthemen spielten für die polnische Familienpolitik im 
europäischen Kontext auch keine markante Rolle (Interviews 81, 102). So 
kommt die Kommission in ihrem Bericht ‘Investing in Children‘ (Europäische 
Kommission 2014) zu dem Schluss: “children seem not to have suffered from 
the crisis”; das Armutsrisiko für Kinder sei sogar gesunken und zudem Fort-
schritte etwa durch den verlängerten Mutterschutz und den Ausbau der Betreu-
ungsinfrastruktur erzielt worden (vgl. ebd.: 49). In diesem Zusammenhang ver-
weisen die Befragten auf die Bedeutung der ESF-Förderung insbesondere für 
die Aufstockung des Ausbauprogramms (Interviews 81, 83). Falls es überhaupt 
einen haushaltspolitischen Einfluss gegeben habe, dann am ehesten in Gestalt 
der Einführung einer dreijährlichen Überprüfung des zum Bezug von Fami-
lienleistungen berechtigenden Einkommensniveaus (Interview 102). 
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7.5.2 Upload 

Wie bei anderen Mitgliedsstaaten auch, so ein Befragter, liege Polens Haupt-
interesse darin, einheitliche europäische Regelungen abzuwehren: “block any 
progress on the matter of harmonization“ (Interview 81). Vielmehr setze sich 
Polen für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips ein, primär um national ge-
prägte ‚Familienwerte‘ zu schützen (ähnlich Interview 102). So sei bspw. das 
europäische Leitbild der zwischen Mutter und Vater aufgeteilten Elternzeit als 
“ideological offense of Western Europe” (Interview 81) bzw. als „Interven-
tion“ (Interview 102) aufgenommen worden. Dementsprechend bestehe zwar 
in Teilen der Gesellschaft und von wissenschaftlicher Seite die Ambition, 
bspw. Väterzeiten auf europäischer Ebene rechtlich zu stärken, dies werde je-
doch von Regierungsseite abgelehnt und auf EU-Ebene blockiert (Interview 
102).103 

Aufgrund ähnlicher Traditionen und Interessen bestünden in diesen Fragen 
quasi natürliche Partnerschaften mit Ungarn und Tschechien (Interviews 81, 
83, wobei in letzterem zusätzlich die Slowakei genannt wurde). Die Länder 
dieser ‚konservativen Koalition‘ verbänden bspw. auch Vorbehalte gegenüber 
dem EU-Ansatz des gender mainstreaming (Interview 83; zu Letzterem auch 
Interview 102). Dagegen betont ein anderer Gesprächspartner in markantem 
Widerspruch zu dieser Aussage, Polen habe durchaus ein konkretes inhaltlich-
gestalterisches Interesse, nämlich das auf nationaler Ebene drängende Problem 
der demographischen Entwicklung, insbesondere der Geburtenraten, „als 
oberste Priorität“ auf europäischer Ebene zu adressieren und eine europäische 
Familienpolitik voranzutreiben (Interview 79).  

Als zentrale Einflusskanäle wurden die Mitarbeit in EMCO und SPC sowie 
für die Phase bis 2015 ein intensiver Kontakt zu EP-Abgeordneten und insge-
samt die Pflege informeller Kontakte genannt, die aber seitdem weniger ge-
nutzt würden bzw. durch stärker formalisierte Zugänge ersetzt worden seien 
(Interview 81).  

7.5.3 Interload 

Das zuständige Ministerium für Arbeit und Soziales verweist 2008 selbst auf 
(potentielle) Inspiration durch andere Mitgliedsstaaten: “The development of 
new forms for family support is also taken into consideration; those that en-
courage you to professional activity – on the basis of the European experience 
such as the implementation of Working Tax Credit in the United Kingdom.” 
(Ministry of Labour and Social Policy 2008: 25) Als benchmark-setter nennt 

 
103  Ähnliches gelte für Bemühungen bzgl. “reconciliation over the lifecourse“, also bspw. zu-

sätzlich zur Kinderbetreuung auch Politiken für Pflegezeiten, die nicht länger als unentgelt-
liche ‚Frauenaufgabe’ betrachtet werden sollten (Interview 102). 
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ein Befragter aus polnischer Perspektive Schweden, Dänemark und in den letz-
ten Jahren auch Deutschland sowie unter den MOEL Slowenien (Interview 
81). Aber auch Polen selbst sei für letztgenannte Gruppe ein Referenzpunkt 
geworden; insbesondere Ungarn nehme wiederholt Bezug auf polnische Re-
formen, unterliege allerdings stärkeren Haushaltsbeschränkungen, was die 
Übernahme von Lösungsansätzen erschwere. Dennoch finde je nach Themen-
gebiet insbesondere zwischen diesen beiden Ländern ein teils intensiver Aus-
tausch statt (Interview 81). Auch im wissenschaftlichen Bereich gebe es einen 
Austausch mit mehreren europäischen Ländern – explizit genannt wurde hier 
Litauen –, der allerdings nicht formalisiert bzw. institutionalisiert sei (Inter-
view 102). 

7.6 Italien 

Im Einklang mit der typologischen Einordnung in das südeuropäisch-katholi-
sche Modell des Sozialstaats weist Italien eine gering ausgeprägte staatliche 
Familienpolitik auf, sondern vielmehr basiert diese auf „Traditionalität und 
subsidiären privaten Arrangements“ (Henry-Huthmacher 2004: 79) bzw. ei-
nem “family/kinship solidarity model“ (Naldini/Jurado-Guerrero 2013). So ist 
der Schutz der Familie in der italienischen Verfassung verankert, wobei die 
Ehegatten in der Familie gleichgestellt sind, „‘vorausgesetzt, die Einheit der 
Familie wird nicht beeinträchtigt‘. Deshalb ist das Prinzip einer hierarchischen 
Geschlechterbeziehung […] in die Verfassung der Republik eingegangen.“ 
(Ostner/Saraceno 1998: 196) Dagegen haben sich die Regierungen jeglicher 
politischer Couleur mit Konzepten zur Förderung von Familien stets zurück-
gehalten, auch bedingt durch die Sorge, andernfalls als „Erben Mussolinis fa-
schistischer Familienförderungspolitik“ dazustehen (Saraceno 2010: 57). 

Diese geringe Priorität spiegelt sich auch in der Ausgabenstatistik wider: 
Zwischen 2000 und 2008 entfielen lediglich 4,2% der Sozialausgaben auf Fa-
milienpolitik, im EU-15 Durchschnitt waren es 7,8% (vgl. Natali/Saraceno 
2017: 180). Dennoch existiert eine Vielzahl von familienpolitischen Leistun-
gen, unter denen die wichtigsten heute einen bezahlten Mutterschafts- und El-
ternurlaub, ein bedarfsgeprüftes Kindergeld sowie Gutscheine für die Inan-
spruchnahme von Kinderbetreuung umfassen. Mütter können um die Geburt 
eines Kindes fünf Monate bezahlten Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen, 
wobei ein bis zwei Monate vor und drei bis vier Monate nach der Geburt des 
Kindes liegen können. Die finanzielle Unterstützung (congedo di maternità) 
beträgt 80% des vorherigen Einkommens und wird vom Arbeitgeber im Auf-
trag des INPS gezahlt und von dessen Beiträgen abgezogen (vgl. MISSOC 
2016d). Für nicht berufstätige Mütter gibt es ebenfalls für die Dauer von fünf 
Monaten eine von den Kommunen ausgezahlte bedarfsgeprüfte Leistung 
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(Assegno di maternità dei comuni) in Höhe von 338€ (vgl. MISSOC 2016d). 
Weitere Leistungen umfassen einen eintägigen bezahlten Urlaub für den Vater 
plus zwei weitere Tage, wenn der Mutterschaftsurlaub entsprechend gekürzt 
wird (vgl. BMAS 2016),104 und bezahlte Stillzeiten von ein bis zwei Stunden 
täglich im ersten Lebensjahr des Kindes (vgl. MISSOC 2016d). Optional kann 
nach Ablauf des regulären Mutterschaftsurlaubs ein weiterer Elternurlaub mit 
auf 30%105 des vorherigen Einkommens reduzierten finanziellen Leistungen 
für sechs Monate – bis zum dritten Geburtstag des Kindes – (congedo parentale 
facoltativo) und unterhalb einer definierten Einkommensgrenze (2,5fache 
Höhe der Mindestrente des laufenden Jahres) nochmal ein maximal fünfmona-
tiger unbezahlter Elternurlaub bis zum zwöften Geburtstag in Anspruch ge-
nommen werden (vgl. ebd.). Alternativ zum verlängerten Elternurlaub werden 
bedarfsgeprüft Gutscheine für Babysitting und andere Formen der Kinderbe-
treuung für maximal sechs Monate im Wert von bis zu 600€ monatlich und 
längerfristig – für drei Jahre – im Wert von 80-160€ ausgegeben (vgl. BMAS 
2016; MISSOC 2016d). 

Kinder- bzw. Familiengeld (Assegno per il nucleo familiare) wird aus Ar-
beitgeber- und teilweise Arbeitnehmerbeiträgen – je nach Arbeitsvertrag – fi-
nanziert und an Familien mit Kindern bis zum Alter von 18 Jahren gezahlt, 
wobei die Leistungshöhe von der Anzahl der Familienmitglieder und vom Fa-
milieneinkommen abhängt und etwa mit jeden 100 € Einkommen variiert (vgl. 
ebd.). Bspw. erhielt eine vierköpfige Familie im Jahr 2016 mit bis 14.383 € 
Jahreseinkommen eine monatliche Leistung von 258€, mit bis zu 27.285 € von 
135 € und bei Jahreseinkommen über 77.670 € keine Leistungen (vgl. ebd.). 
Familien mit drei oder mehr Kindern können für 13 Monate bei ihrer zustän-
digen Kommune eine zusätzliche Unterstützung (Assegno per il nucleo fami-
liare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni) beantragen, die im Fall 
der Bewilligung vom INPS ausgezahlt wird und 141 € beträgt (vgl. ebd.). Dar-
über hinaus wurde vorerst begrenzt auf eine Testphase von 2015 bis 2017 ein 
Baby- bzw. Geburtsbonus (Assegno di natalità) eingeführt, der aber auf ein-
kommensschwache Familien mit mindestens vier unter-18-jährigen Kindern 
begrenzt ist und dann je nach Familieneinkommen zwischen 960 und 1920 € 
pro Jahr beträgt (vgl. ebd.). 

Italiens traditionalistische Familienpolitik wird in der Literatur vielfach 
und aus unterschiedlichen Perspektiven kritisiert (vgl. bspw. Gianesini 2014: 
158): Sie verzögere den Übergang in den Erwachsenenstatus und die Famili-
enbildung (Ostner/Saraceno 1998: 190; De Rose/Racioppi/Zanatta 2008: 689), 
alleinerziehende Mütter würden kaum unterstützt und seien daher auf ihre Her-
kunftsfamilien angewiesen (vgl. Ostner/Saraceno 1998: 195), es bestünden 

 
104  Auch können Väter bis zu drei Monate bezahlten Urlaub nach der Geburt eines Kindes be-

antragen, sofern die Mutter auf einen entsprechenden Anteil des Mutterschaftsurlaubs ver-
zichtet (vgl. MISSOC 2016d). 

105  Im öffentlichen Dienst allerdings 100% für die ersten 30 Tage (vgl. MISSOC 2016d). 
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unzureichende Anreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für Frauen 
und insbesondere Mütter (vgl. Graziano/Jessoula 2011: 153; Ostner/Saraceno 
1998: 199), und schließlich sei die Familienpolitik – oder der Mangel an einer 
modernen solchen – auch ursächlich für die extrem niedrigen Geburtenraten: 
„Das kulturell familienfreundliche Umfeld konstrastiert mit offenbar wenig fa-
milienfreundlichen sozio-ökonomischen Bedingungen.“ (Dallinger 2016: 150; 
vgl. Graziano/Jessoula 2011: 153; Naldini/Saraceno 2008: 735ff.; De Rose/Ra-
cioppi/Zanatta 2008: 686ff.). 

Die heutigen Probleme italienischer Familienpolitik wie ein gering ausge-
prägtes Dienstleistungsangebot und eine geringe Abdeckung finanzieller Leis-
tungen reichen weit in die Geschichte zurück, da in Italien Familienleistungen 
traditionell eher als Lohnzuschüsse denn als universelle Sozialleistungen kon-
zipiert waren (vgl. Jessoula/Alti 2010: 160). Das ‚Versorgermodell‘ wurde 
bspw. durch Steuerabzüge für Ehefrauen und Kinder, aber auch einen umfang-
reichen Mutterschutz gefördert und wurde als Gesamtarrangement von konser-
vativ-katholischer Seite, aber auch von den linken Parteien und Gewerkschaf-
ten unterstützt (vgl. Saraceno 1994).  

Erste Debatten über die Notwendigkeit familienpolitischer Reformen da-
tieren Naldini/Saraceno (2008: 735ff.) auf die 1990er Jahre und führen dies auf 
das immer deutlicher in Erscheinung tretende, wenngleich lange tabuisierte 
Problem der niedrigen Geburtenraten und in diesem Zusammenhang die hohen 
Kosten von Kindererziehung in Abwesenheit universeller familienpolitischer 
Leistungen (vgl. auch Bahle 2008: 109) zurück. Es folgte eine Reihe kleinerer 
Anpassungen und neuer Instrumente, etwa die Einführung eines Mutter-
schaftsgeldes sowie einer bedarfsgeprüften Unterstützung für Familien mit 
mehr als drei Kindern 1998 (vgl. Graziano/Jessoula 2011: 163). Bereits 1997 
war außerdem ein Recht des Kindes auf Erziehung gesetzlich festgeschrieben 
worden, jedoch trotz der Gründung eines entsprechenden Fonds (Fondo Nazi-
onale per l’infanzia et l’adolescenza, vgl. Blome 2017: 100f.) ohne einen pa-
rallelen Ausbau der Betreuung insbesondere für Unter-3-Jährige oder auch nur 
die Festlegung zukünftiger Zielkapazitäten – im Jahr 2008 lag die Betreuungs-
quote für diese Altersgruppe noch immer unter 10% (vgl. Naldini/Saraceno 
2008: 739ff.). 

Mit dem Gesetz 53/2000 wurden verschiedene Neuerungen eingeführt, vor 
allem neue Aufteilungsoptionen für den fünfmonatigen Mutterschaftsurlaub 
und die Möglichkeit für jedes Elternteil, bis zu sechs Monate Elternzeit bei 
30%iger Lohnfortzahlung zu nehmen, allerdings insgesamt nur zehn Monate 
bzw. elf, wenn der Vater mindestens drei nimmt (vgl. Blome 2017: 98; Nal-
dini/Saraceno 2008: 738ff.; Naldini/Jurado-Guerrero 2013; Knijn/Saraceno 
2010: 448). Weiterhin richtete sich die Anspruchsberechtigung nach der Art 
des Beschäftigungsverhältnisses, und die Inanspruchnahme dieser Neurege-
lung blieb – auch bedingt durch die niedrige Ersatzrate – begrenzt, insbeson-
dere unter Vätern (vgl. Naldini/Saraceno 2008: 740f.; Naldini/Jurado-Guerrero 
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2013). Saraceno (2010: 52f.) kritisiert die finanziellen Leistungen für Familien 
daher scharf:  
„Sie [die italienische Familienpolitik] trägt weder den faktischen Kosten für Kinder Rech-
nung, noch ist sie gegen echte Armut gerichtet, denn nur Beschäftigte haben Anspruch auf 
staatliche Unterstützung, Arbeitslose hingegen nicht. Von Armut betroffene Familien ohne 
eigenes Einkommen bleiben somit weitgehend auf sich allein gestellt, sieht man von den 
Leistungen auf regionaler und kommunaler Ebene einmal ab.“ (ebd.) 

Seit 2007 können auch Frauen mit Kurzzeitverträgen Mutterschaftsgeld bezie-
hen; außerdem können Unternehmen für eigene Vereinbarkeitsprojekte nun 
Mittel aus einem Fonds für Familienpolitik beziehen, während zuvor lediglich 
eine geringere Summe aus einem Beschäftigungsfonds des Arbeitsministeri-
ums zur Verfügung gestanden hatte (vgl. Blome 2017: 98). Weiterhin wurde 
für das erste Lebensjahr eines Kindes ein Recht auf Teilzeitarbeit für die Eltern 
eingeführt und 2009 in Umsetzung der Richtlinie 2006/54/EC (Europäisches 
Parlament/Rat der EU 2006) über die Implementierung des Prinzips gleicher 
Chancen und der Gleichbehandlung der Kreis der Antragsberechtigten sowie 
der förderbaren Vereinbarkeitsprojekte erweitert (Blome 2017: 98f.). 

Keine substanziellen Reformen gab es im Bereich der Kinderbetreuung. 
Diese liegt in der Verantwortung der Regionen, wobei erhebliche Unterschiede 
in den Betreuungsquoten und dem Anteil öffentlicher Finanzierung auftreten 
(vgl. Naldini/Saraceno 2008: 742; Blome 2017: 100). Versuche, einen einheit-
lichen Rahmen bzgl. der Zuständigkeiten und allgemeingültiger Standards zu 
schaffen, wurden durch die Verfassungsreform von 2001, die soziale Dienst-
leistungen quasi vollständig zur regionalen Aufgabe erklärten, weitgehend zu-
nichte gemacht (vgl. Naldini/Saraceno 2008: 744; Blome 2017: 102). 
Vor allem die konservative Regierung 2001-06 setzte primär auf den Ausbau 
betrieblicher Kinderbetreuung (vgl. Naldini/Saraceno 2008: 741). Private An-
bieter füllen ebenfalls einen Teil der Versorgungslücke an Krippenplätzen 
(40% aller verfügbaren Plätze), auch Kommunen lagern einen Teil ihres Be-
treuungsangebots aus, und die private Kinderbetreuung wird mit regionalen 
Betreuungsgutscheinen sowie Steuerabzügen für Krippenkosten und angestell-
tes Betreuungspersonal subventioniert (vgl. Ranci/Sabatinelli 2014: 244ff.).106 
Allerdings bleibt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren insgesamt auf 
niedrigem Niveau (12% mit Stand 2014; vgl. ebd.: 242f.) und liegt sogar in 
den Regionen mit vergleichsweise guten Werten meist deutlich unter dem Lis-
sabon-Ziel von 33%. Insbesondere berufstätige Mütter und Zweiverdiener-
Paare “must either resort to the market or rely on grandmothers.“ 

 
106  Ranci/Sabatinelli stehen diesem Ansatz sehr skeptisch gegenüber, denn bestehende Leistun-

gen werden aus ihrer Sicht von staatlicher Seite zumeist als Feigenblatt für eine vermeintlich 
proaktive Familienpolitik verwendet, während gleichzeitig eine implizite Förderung (etwa 
durch Steuererleichterungen, contracting-out und Deregulierung des Arbeitsmarktes) einer 
umfangreichen Privatisierung im Bereich der Kinderbetreuung erfolge (vgl. Ranci/Sabati-
nelli 2014: 250). 
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(Knijn/Saraceno 2010: 451) Dagegen ist die Betreuung der 3-5-Jährigen Teil 
des Bildungssystems und weist eine Abdeckung von über 95% auf (vgl. 
Ranci/Sabatinelli 2014: 242f.), wobei die angebotenen Betreuungszeiten auf-
grund von Defiziten in der Infrastruktur oft von den Eltern verkürzt genutzt 
werden, etwa weil Kantinen fehlen (Naldini/Jurado-Guerrero 2013). Im Gen-
der Equality Index 2017 (der die Jahre 2005-2015 betrachtet) erreicht Italien 
zwar immer noch nur Platz 14 unter den Mitgliedsstaaten, weist aber unter die-
sen die größte Verbesserung im Beobachtungszeitraum auf (vgl. EIGE 2017). 

In der Krise wurden allerdings vorherige Arrangements, nach denen in be-
grenztem Umfang Kinder zwischen zwei und drei Jahren bereits eine Art Früh-
Vorschule besuchen konnten, womit die nicht bzw. schlecht abgedeckte Al-
tersspanne für zumindest einen Teil der Kinder komprimiert werden konnte, 
aus finanziellen Gründen zurückgenommen (vgl. Ranci/Sabatinelli 2014: 
248f.). Dennoch kam es auch zu gegenläufigen Maßnahmen wie der experi-
mentellen Einführung einer ‚Baby-Pauschale‘ von monatlich 80€ über drei 
Jahre für sozial benachteiligte Familien (im Jahr 2015, für zwischen 2015 und 
2018 geborene oder adoptierte Kinder; vgl. Natali/Saraceno 2017: 186). 

7.6.1 Download 

Über weite Strecken ergibt sich trotz Anpassungen im Detail das Bild eines 
weitgehend veränderungsresistenten familienpolitischen Musters. Naldini/Sa-
raceno (2008: 734) führen dies auf ein Zusammenspiel innenpolitischer und 
ideologischer Faktoren zurück: 
“Resistance to change derives certainly from budget constraints and the defence of vested 
interests. […] We argue, however, that an important source of resistance may also be found 
in the lack of a shared consensus on priorities, together with a high degree of political and 
ideological divisiveness with regard to issues concerning the family, sexuality and equal op-
portunities.” (ebd.) 

Dementsprechend wurde etwa die Elternurlaubsrichtlinie so umgesetzt, dass 
Eltern in atypischen Beschäftigungsverhältnissen de facto nicht von der Neu-
regelung profitieren (vgl. Clauwaert/Harger 2000: 6), was sich in der jüngeren 
Vergangenheit eher noch verschärft habe: “a labour market that is less and less 
suited to such arrangements” (Interview 86). Und auch der EBS/OMK muss 
im Fall Italiens eine gering ausgeprägte Wirksamkeit attestiert werden: Zwar 
geht die italienische Regierung in ihren Berichten auf Empfehlungen mit fa-
milienpolitischem Bezug ein, die daraufhin ausgegebenen Ziele und ergriffe-
nen Maßnahmen bewegen sich aber auf einem im europäischen Vergleich be-
scheidenen Anspruchsniveau. Beispielsweise erhielt Italien im Rahmen der 
EBS im Jahr 2003 die Empfehlung, „[d]ie Beschäftigungsquote der Frauen 
an[zu]heben, insbesondere durch Erweiterung des Angebots an flexiblen Ar-
beitszeitregelungen und Betreuungseinrichtungen für Kinder und sonstige 
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pflegebedürftige Personen“ (Rat der EU 2003a, Empfehlung 4). Bspw. 2007 
war der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen als ‘point to watch‘ wei-
terhin verteten (Rat der EU 2007a). Im Kontext der OMK/SI kritisierten Rat 
und Kommission ebenfalls die schlechten Arbeitsmarktchancen von Frauen 
und die mangelhafte Betreuungsinfrastruktur:  
“It remains an […] absolute priority to implement all the envisaged measures intended to 
remedy the current rationing of childcare services, also in order to prevent the risk of the 
incentives to raising the birth-rate having a negative impact on an already low female em-
ployment rate.” (Europäische Kommission 2004a: 182) 

Unterdessen verwies die italienische Regierung auf bereits umgesetzte gradu-
elle Verbesserungen wie eine Elternzeit von bis zu zwei Jahren für Eltern be-
hinderter Kinder und die Erhöhung des Mutterschaftsgeldes von umgerechnet 
ca. 150 auf ca. 250€ (Italienische Regierung 2001: 30) und gab das Ziel aus, 
über den Ausbau der Kinderbetreuung eine “reorganisation of the nation to 
make it more ‘family friendly‘“ (Italienische Regierung 2008a: 104) zu bewir-
ken. Allerdings wurde das Ziel des Betreuungsausbaus mit einer Quote von 
vorläufig 15% der Vorschüler zunächst sehr niedrig angesetzt und zugleich 
eine unrealistische Steigerung auf 33% bis 2010 proklamiert (ebd.: 105). Wei-
tere widersprüchliche Tendenzen sind aus den Berichten deutlich herauszule-
sen: Während einerseits die “hierarchical importance of the family“ (Italieni-
sche Regierung 2008b: 8) und innerfamiliäre Betreuungslösungen hervorge-
hoben werden (vgl. Jessoula/Alti 2010: 176), erkennt die italienische Regie-
rung (2008a: 19) die Kritik an der geringen Frauenerwerbsquote, auch bedingt 
durch die schlechte Betreuungssituation und unzureichende finanzielle An-
reize für Zweitverdiener, durchaus an und fordert eine “gender perspective, in 
order to effectively expand economic and productive opportunities for women“ 
(Italienische Regierung 2008b: 10). Wenn aber gesellschaftlich die durchgän-
gige Kinderbetreuung durch die Mutter als bessere Alternative zur Krippenbe-
treuung betrachtet wird (vgl. Knijn/Saraceno 2010: 448), stoßen die europäisch 
formulierten Leitbilder offenkundig an Grenzen. In der Literatur wird dennoch 
vereinzelt eine “role of the European Union in framing public discourses” 
(Naldini/Saraceno 2008: 734) für die Familienpolitik konstatiert und insbeson-
dere die – wenn auch geringfügigen – Verbesserungen wie die Einführung be-
darfsgeprüfter Mutterschafts- und Familienleistungen in einen Zusammenhang 
mit europäischen Empfehlungen zur Armutsbekämpfung gestellt (vgl. Sacchi 
2007: 83). Für die ‚Sensibilisierung‘ der italienischen Politik für Gleichstel-
lungsthemen sei auch die ESF-Finanzierung wichtig gewesen, insbesondere da 
zum Abrufen der Mittel in der Förderperiode ab 2000 eigens ein Ministerium 
für Gleichberechtigung geschaffen wurde (Interview 99).107 Auch die 

 
107  Auch in anderen Einzelbereichen, etwa bzgl. des Operativen Programms für Soziale Inklu-

sion ab 2014 zur Unterstützung von Familien mit beeinträchtigten Kindern, habe der ESF 
zumindest das Potential, als begrenzter Reformanreiz zu wirken (Interview 97). 
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Lissabon-Strategie sei von gesellschaftlichen Akteuren als ‚Propagandamittel‘ 
genutzt worden, um eine bessere Familienpolitik einzufordern, mit der Zeit 
aber wieder in den Hintergrund getreten (Interview 99). 

Für die Barcelona-Ziele dagegen kann allenfalls eine allmähliche Annähe-
rung auf niedrigem Niveau konstatiert werden (vgl. Ranci/Sabatinelli 2014: 
243): 
”Europe has not been an effective source of pressure either. […] Internal stakeholders […] 
have made little use of EU recommendations to press for reforms. The non-binding feature 
of these objectives, which were not backed by transfers of EU resources, has resulted in their 
rather timid implementation. At the same time, the EU system for the funding of specific 
projects (e. g., EQUAL) seems to have reinforced the prevailing attitude of Italian stakehold-
ers […] by endorsing one-shot interventions and a short-term vision instead of promoting a 
systemic view.“ (Da Roit/Sabatinelli 2013: 438f.; ähnlich Interview 86) 

Europäische Empfehlungen in diesem Bereich hätten schlicht keinen substan-
ziellen Effekt entfaltet (Interview 97). Vereinzelt hätten zwar bspw. Gewerk-
schaften oder einzelne Intellektuelle, aber auch das Bildungsministerium – in 
Debatten um Ausgabenanteile – europäische Argumente aufgegriffen, aber ne-
ben der Unverbindlichkeit der Empfehlungen stünden einer effektiven Umset-
zung auch die großen regionalen Differenzen innerhalb Italiens im Weg: “The 
European focus on work-family relations may work in the North but simply 
does not fit in the South where equal opportunities for children would be a 
better framing.“ (Interview 86) Das benchmarking im EBS-/OMK-Kontext 
werde zwar zur Kenntnis genommen, “but with the dominant feeling that we 
cannot afford it“ (Interview 86). Erschwerend komme hinzu, dass die Teil-
nahme am OMK-Austausch im Social Protection Committee aus personellen 
Gründen nicht regelmäßig möglich sei. Auf administrativem Level werde die 
OMK daher kaum genutzt bzw. dies sei stark von Einzelpersonen abhängig 
(Interview 97). 

Dagegen haben haushaltspolitische Instrumente seit der Italien stark betref-
fenden Krise einen erheblichen Einfluss auf die italienische Familienpolitik: 
“much more than the Employment Strategy“ (Interview 86), allerdings weni-
ger im Sinne einer Vorgabe von Reformmaßnahmen und deren zügiger Um-
setzung, sondern vielmehr durch die weitere Reduktion verfügbarer Mittel. Die 
CSRs selbst hätten auf die italienische Familienpolitik kaum Einfluss (Inter-
views 86, 97, 99), beispielhaft ablesbar am vergeblichen Versuch, einen Aus-
bau der Kinderbetreuungsinfrastruktur in Gang zu setzen, und bedingt durch 
“cultural and religious limitations in Italy“ (Interview 97). Im Jahr 2011 wird 
Italien eine „haushaltsneutrale Erhöhung des Angebots an Betreuungseinrich-
tungen im ganzen Land und Schaffung finanzieller Anreize für eine Erwerbs-
tätigkeit für Zweitverdiener“ (Rat der EU 2011h: E2, ähnlich Rat der EU 
2012c: E4 und 2013c: E4) empfohlen. Die italienische Regierung (2012: 49) 
verweist ihrerseits auf einen Pakt mit den Regionen zur Schaffung von Betreu-
ungsplätzen und wenig nachhaltige ad-hoc-Maßnahmen wie die Ausgabe von 



364 

Babysitter-Gutscheinen (Italienische Regierung 2013: 47). Dieses Muster wie-
derholt sich in den Folgejahren: Die Empfehlungen zielen auf verbesserte An-
reize für Zweitverdiener, den Ausbau von Betreuungseinrichtungen und effek-
tivere finanzielle und Service-Unterstützungen für Familien (Rat der EU 
2014d: E5; 2016a: Punkt 16). Die EU-Kommission mahnt in ihrem Investing-
in-children-Bericht zudem den Abbau regionaler Unterschiede und der Kin-
derarmut, aber auch eine Abkehr von traditionellen innerfamiliären Rollen-
mustern an (Europäische Kommission 2014: 33 und 50ff.). Die Krise und die 
damit einhergehende signifikante Reduzierung finanzieller Ressourcen (ebd.: 
50) hätten den Mangel an politischer Aufmerksamkeit, staatlichen Investitio-
nen und “basic levels of quality in social services and the fragmentation of 
institutional responsibilities” (ebd.: 38) noch weiter verschärft. In Reaktion auf 
diese Kritik betont die italienische Regierung (2016a) lediglich Maßnahmen 
wie die Verlängerung des bezahlten Elternurlaubs, durch die sie die europäi-
schen Empfehlungen in Umsetzung begriffen sieht. Die langjährige Wiederho-
lung praktisch inhaltsgleicher Empfehlungen verweist auf eine von Rat und 
Kommission wahrgenommene unzureichende Reformtätigkeit und das Wirken 
der bereits im Fall der OMK angesprochenen nationalen Beharrungskräfte.  

Ganz eindeutig ablesbar sind aber die Auswirkungen der Krise selbst ei-
nerseits und der haushaltspolitischen Zwänge (national wie europäisch gewen-
det) andererseits. Die existierenden familienpolitischen Leistungen konnten 
den erheblichen – und regional wie sozial sehr ungleich verteilten – Anstieg 
des Kinderarmutsrisikos auf 31,6% (2013) nicht nur nicht verhindern (vgl. Na-
tali/Saraceno 2017), sondern auch die Betreuungssituation werde durch die 
Krise beeinträchtigt, denn “the main recommendation is a spending cap“ (In-
terview 86). So verweist eine Befragte darauf, dass aufgrund von Sparvorga-
ben Familienpolitik „ins allerletzte Kämmerchen“ rücke und der Ausbau der 
Betreuungsinfrastruktur aus finanziellen Gründen zum Erliegen gekommen 
sei, während zugleich auch die Unterstützungsfähigkeit der Familien selbst 
sinke (Interview 70). Auch die Jobverluste im öffentlichen Dienst träfen auf-
grund der dortigen Beschäftigtenstruktur relativ viele Frauen und bedingten 
damit mittelbar eine wieder stärkere Betonung familiärer Pflege und Kinder-
betreuung (Interview 99). Neue Betreuungsplätze würden – wenn überhaupt – 
an den falschen Stellen geschaffen; in der Folge drohe ein Rückwärtstrend in 
der Familienpolitik, begünstigt durch die anhaltende Wirkung des Leitbildes 
einer “male-dominated economic world“ in Italien (Interview 99). 

7.6.2 Upload 

In der Literatur finden sich keinerlei Aussagen zu evtl. Upload-Bemühungen 
seitens der italienischen Regierungen, was angesichts des geringen Stellenwer-
tes nationaler Familienpolitik nicht überrascht. Auch in den Interviews wurden 
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keine entsprechenden Bestrebungen benannt, auf Nachfrage – auch aufgrund 
entsprechender Aussagen polnischer Gesprächspartner – wurde auch verneint, 
auf europäischer Ebene das Thema Geburtenraten stärker thematisieren zu 
wollen (Interview 86). Eine Befragte nannte eine grundsätzliche Skepsis ge-
genüber der Gleichberechtigung für gleichgeschlechtliche Paare als ein poten-
tielles – allerdings mit europäischen Antidiskriminierungsgrundsätzen offen-
sichtlich konfligierendes – Präferenzmuster zumindest mancher italienischer 
Repräsentanten (Interview 99). 

7.6.3 Interload 

Parallel zur Absenz von Aussagen zu Upload-Ambitionen konnten auch zum 
Interload keine Statements in der Forschungsliteratur identifiziert werden. An-
gesichts in weiten Teilen ähnlicher Probleme, aber erheblich abweichender Re-
formpfade (und -erfolge) etwa in Italien und Spanien, die aus akademischer 
Perspektive durchaus diskutiert werden (vgl. den Beitrag von Naldini/Jurado-
Guerrero 2013), erschiene ein Austausch auf politisch-administrativer Ebene 
durchaus naheliegend und wurde auch in einem Fall von einer Befragten an-
gesprochen, wenngleich dieser aus ihrer Sicht primär durch kulturelle und vor 
allem religiöse Nähe begünstigt werde (Interview 99). Im politischen Diskurs 
werde dagegen eher auf bspw. Frankreich, Deutschland oder Schweden ver-
wiesen – abhängig vom jeweiligen Gegenstand –, aber eine systematische Ana-
lyse sei nicht zu erkennen und die Übertragbarkeit in das deutlich abweichende 
italienische System ohnehin fragwürdig (“always part of a package“, Interview 
86; ähnlich Interview 99). 

7.7 Bilanz 

Obwohl keine genuin europäische Familienpolitik existiert, weisen nicht nur 
etliche europäische Rechtsakte einen familienpolitischen Bezug auf, der je 
nach vorherigem Regelungsniveau einen Anpassungsdruck auslösen kann, wie 
dies etwa bei der Mutterschutz- (GB) und der Elternzeitrichtlinie (DE, GB, IT, 
PL) der Fall war. Zugleich ließen diese Mindeststandards eine ‚Überimple-
mentierung‘ (DE) bzw. das Beibehalten bereits zuvor höherer Standards zu 
(SWE). Plausibel erscheint, dass die Elternurlaubsrichtlinie vor allem wegen 
des Beschäftigungshintergrunds erfolgreich umgesetzt wurde (Interview 70). 
Allerdings gilt dies allenfalls auf längere Sicht für die Inanspruchnahme von 
Elternzeiten durch Väter:  
“the implementation of the parental leave agreement has had considerable legal implications 
in the various member states, but this effect is minimalized to a large extent by the fact that 
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it has not been accompanied by a change in society where more men decide to take parental 
leave” (Clauwaert/Harger 2000: 11). 

Auch der OMK kann mit großer Plausibilität ein Einfluss auf nationale Ziel-
vorstellungen und Maßnahmen unterstellt werden. Zwar gab und gibt es keine 
eigene OMK/Familie, wohl aber berühren sowohl die EBS als auch die 
OMK/SSSI diesen Bereich, vor allem mit Blick auf Armutsbekämpfung (GB, 
IT) und Frauenerwerbstätigkeit/Betreuungsausbau (DE, partiell GB, PL, mit 
geringem Erfolg IT). Im Zuge dessen hat sich einerseits die politische Auf-
merksamkeit für insbesondere den Betreuungsausbau maßgeblich erhöht und 
ist ein erhebliches Lernpotential entstanden (vgl. Morgan 2008: 46), anderer-
seits bleiben Zweifel bzgl. des Verhältnisses zwischen faktischen europäischen 
Einflüssen und national ohnehin geplanten Maßnahmen, belegt etwa dadurch, 
dass die quantitativen EBS-Ziele in den nationalen Berichten nur vereinzelt 
aufgegriffen wurden (vgl. Plantenga et al. 2008: 40ff.).  

Haushaltspolitische Instrumente haben zwar in den meisten Fällen weder 
in den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen noch im Europäischen Semes-
ter explizit Bezug auf familienpolitische Arrangements in den Mitgliedsstaaten 
genommen. Sie verstärken aber einerseits die „Neujustierung der Gewichte 
von Markt, Staat und Familie in der Produktion von Wohlfahrt sowie [die] 
Neugewichtung der Prinzipien von Freiheit (des Erwerbs), Gleichheit (der 
Rechtsansprüche) und (familialer) Solidarität“ (Ostner/Saraceno 1998: 198). 
Zusammen mit der demographischen Herausforderung begünstigen diese Ver-
änderungen eine Modernisierung des Frauen- und Familienbildes mit – zumin-
dest in der Tendenz – gleichberechtigter Teilhabe am Erwerbsleben, wie es 
sich als weitgehender europäischer Reformkonsens abzeichnet (vgl. Dallinger 
2016: 163), wenngleich mit unterschiedlichen Realisierungsvarianten und -er-
folgen, ablesbar etwa an der anhaltenden “European diversity in childcare ar-
rangements“ (Plantenga et al. 2008: 28; vgl. Bahle 2008: 100). Daher kann die 
Krise für den Bereich der Familienpolitik angesichts einer im Vergleich bspw. 
zur Alterssicherung geringeren – zumindest unmittelbaren – Ausgabenrele-
vanz und der insgesamt gering ausgeprägten europäischen Kompetenzen si-
cher allenfalls graduell als game-changer gelten. Andererseits untergraben die 
europäischen Haushaltsvorgaben in den Krisenstaaten das ohnehin schwach 
ausgeprägte familienpolitische Instrumentarium bzw. dessen Ausbau (wie im 
Fall Italien).  

Insgesamt behalten nationale Prägungen und Traditionen erhebliches Ge-
wicht, werden aber durch Änderungen und gemeinsame Tendenzen im Diskurs 
und teilweise neue familienpolitische Zeit- und Geldleistungen überlagert und 
aktualisiert (bspw. im polnischen Fall). So verweist Rüling (2010: 96ff.) auf 
die Parallelität der Fälle Deutschland und Großbritannien, die als familienpo-
litische Nachzügler seit den frühen 2000er Jahren eine tendenziell parallele, 
aber doch in nationale Traditionen eingebettete Dynamik entwickelt hätten, die 
zugleich durch EU und OECD (bspw. 2001) propagiert worden sei. Zugleich 
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bleibt ein Vergleich der unterschiedlichen Zeit- und Geldleistungen und damit 
auch die Beantwortung der Frage nach – allmählicher – Konvergenz aufgrund 
abweichender Institutionalisierung und uneinheitlicher Statistiken methodisch 
schwierig (vgl. Plantenga et al. 2008: 32). Die erheblichen Widerstände gegen-
über einer stärkeren europäischen Dimension der Familienpolitik spiegeln sich 
auch in der Nichtumsetzung von Forderungen etwa nach Einsetzung einer für 
Familienpolitik zuständigen Ratsformation oder nach der Formulierung fami-
lienpolitischer Leitlinien wider (vgl. Dienel 2004: 295). 

Ein Upload jenseits der Abwehr stärkerer europäischer ‚Einmischung‘ in 
nationale Familienpolitik konnte nur im Fall der schwedisch-finnischen Bemü-
hungen um eine europäische Verankerung der eigenen Gleichstellungsvorstel-
lungen und -politiken identifiziert werden. Eine markante Rolle spielen in der 
Familienpolitik wiederum Interload-Prozesse. So verweist Bahle (2005: 151) 
darauf, bei Reformen sei „der Blick über die Grenzen ins benachbarte europä-
ische Ausland in Mode gekommen, um von dort zu ‚lernen‘“; besonders häufig 
werden in diesem Zusammenhang die nordischen Mitgliedsstaaten und insbe-
sondere Schweden als Vorbild hervorgehoben. Allerdings erfolgt dieses Ler-
nen, etwa mit Blick auf neue Vereinbarkeitsarrangements, fragmentarisch, se-
lektiv und durch nationale Institutionen und Traditionen gefiltert, “[and] can 
be carefully interpreted as a kind of policy convergence process among Mem-
ber States with comparable political socioeconomic structures.” (Gühlstorf 
2015: 51) Neben solchen strukturellen Fragen, die einen Austausch unter fa-
milienpolitisch und sozioökonomisch ähnlichen Mitgliedsstaaten wie den nor-
dischen oder einigen osteuropäischen erleichtern und in anderen Fällen er-
schweren, muss auch der sehr unterschiedliche Stellenwert staatlicher Famili-
enpolitik einkalkuliert werden, wie die Fälle Großbritannien und Italien ge-
zeigt haben. 

Eine stärker ausgeprägte europäische Dimension der Familienpolitik wird 
von den meisten Mitgliedsstaaten trotz zumindest teilweise ähnlicher Prob-
leme aufgrund unterschiedlicher Präferenzen und abweichender, in Teilen 
noch immer wirkmächtiger Leitbilder gegenwärtig abgelehnt; lediglich verein-
zelt wurde insbesondere angesichts niedriger Geburtenraten eine solche expli-
zit gefordert (Interview 79). Die in der Debatte um eine Ausweitung des Mut-
terschutzes in Gestalt vieler Änderungswünsche sichtbar gewordenen Prob-
leme und das eher vorsichtige Agieren der Kommission, die aufgrund abseh-
barer Blockaden im Rat zunehmend auf reine Empfehlungen zurückgreife, be-
legten diesen Trend zum Status quo ebenfalls (Interviews 72, 73).  
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8 Fazit 

”Indeed, the EU has social policy competences that the founding statesmen 
probably never dreamed possible.“ (Anderson 2015a: 79) Die Betrachtung der 
Entwicklungen in der Beschäftigungs-, Gesundheits-, Renten- und Familien-
politik auf europäischer Ebene und – zunächst fallweise – der Interaktion mit 
der nationalen Ebene bestätigt ein Bild, nachdem sich die europäische Dimen-
sion der Sozialpolitik in von den Mitgliedsstaaten nicht vorhergesehener und 
in weiten Teilen auch nicht beabsichtigter Weise dynamisch entwickelt hat, 
und unterstützt damit zugleich eine „gemäßigte Version der neofunktionalisti-
schen Betrachtungsweise“ (Leibfried/Pierson 1998b: 59; vgl. auch Anderson 
2015a: 34). Das Agieren der supranationalen Organe, unterschiedliche Zeitho-
rizonte der beteiligten Akteure, ein partieller Wechsel der mitgliedsstaatlichen 
Präferenzen und unbeabsichtigte Konsequenzen früherer Integrationsschritte 
sind einige der zentralen Faktoren, die zur Begründung herangezogen werden 
(vgl. unter vielen Leibfried/Pierson 1998c: 425; Anderson 2015a: 34). Wenn-
gleich distinktive Merkmale der einzelnen Sozialstaaten bestehen bleiben, setzt 
daher doch die EU-Ebene “rules, parameters and prescriptions that constrain 
and/or guide social policy development in the member states” (ebd.: 207). In 
einigen Fällen ist Sozialpolitik gar zum “battleground for European and natio-
nal competences” (Interview 77) geworden; in anderen treten zumindest die 
Ergebnisse nationalstaatlicher Sozialpolitik zueinander zunehmend in Wettbe-
werb (vgl. Eichenhofer 2007: 119). 

Dieses abschließende Kapitel umfasst zunächst einen Vergleich der Down-
load-Dimension über alle vier betrachteten Politikfelder und im Wesentlichen 
drei möglichen Kanäle (OMK, HPI und Recht) (Abschnitt 8.1), anschließend 
eine Betrachtung der Europäisierungseffekte insgesamt anhand der fünf ge-
wählten Mitgliedsstaaten (Abschnitt 8.2). Darauffolgend werden die Dimensi-
onen Up- und Interload vergleichend diskutiert (Abschnitt 8.3) und Implikati-
onen für die Europäisierungsforschung, insbesondere aus der Perspektive einer 
evtl. ‚Krisen-Europäisierung‘ diskutiert (Abschnitt 8.4) sowie Anschlussstel-
len für zukünftige Forschung benannt (Abschnitt 8.5). Die Studie schließt mit 
einem Ausblick (Abschnitt 8.6), für den mit der Neujustierung europäischer 
Sozialpolitik unter dem Social-Investment-Paradigma, einer europäischen Ar-
beitslosenversicherung sowie der Europäischen Säule sozialer Rechte drei po-
litisch wie wissenschaftlich intensiv und teils kontrovers diskutierte Vor-
schläge zur Diskussion ausgewählt wurden. 
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8.1 Download nach Einflusskanälen 

“In sum, EU developments have influenced national welfare reform, but in 
varied ways and to different extents.” (Kvist/Saari 2007a: 241)  

 
Ausmaß und Richtung der sozialpolitischen Europäisierungsprozesse unter-
scheiden sich sowohl zwischen den vier betrachteten Handlungsfeldern als 
auch unter den fünf ausgewählten Mitgliedsstaaten im Sinne einer „segmen-
tierten Europäisierung“ (Lamping 2008: 595) erheblich, wie die nachfolgende 
Tabelle 15 zeigt. 

Tab. 15: Download im Vergleich über Handlungsfelder und Kanäle 
 DE SWE GB PL IT Fazit Felder & 

Instrumente 
(alle) 

EMPL plausibler 
EBS-Einfluss 
auf Reformen 
um 2000 (ins-
besondere Pa-
radigmen-
wechsel von 
passiven zu 
aktiven Maß-
nahmen), spä-
ter abnehmend 
und selektiv 

HPI indirekt in 
Frühphase 
wirksam, spä-
ter ebenfalls 
selektiv + Wi-
derstände, ab-
lesbar an Igno-
rieren oder 
‚Wegargumen-
tieren‘ einzel-
ner Empfeh-
lungen 

Rechtliche Ein-
flüsse partiell 
kontrovers 
(Folgen der 
Entsende-RL) 

+  O 

mäßig 
aufgrund 
bereits 
großer 
Überein-
stimmung 
und er-
folgrei-
chen Up-
loads 

Anpas-
sungen 
im Detail 
bzgl. am 
Arbeits-
markt be-
nachtei-
ligter 
Gruppen 

HPI nicht 
relevant 

EuGH-
Urteile 
zur Ent-
sende-
proble-
matik 
stark um-
stritten 

O  O 

 

 

mäßig auf-
grund be-
reits großer 
Überein-
stimmung 
und erfolg-
reichen Up-
loads 

EBS nur in 
Details mit 
plausiblem 
Einfluss (be-
nachteiligte 
Gruppen) 

HPI nicht re-
levant 

Rechtliche 
Einflüsse 
stark um-
stritten (Ar-
beitszeit-
RL) 

O  O 

In Vorbeitrittsphase 
erhebliche Anpas-
sungen über Rechts-
angleichung, Be-
richte zur Heranfüh-
rung an die EBS, ein-
setzenden Maas-
tricht-Druck und ent-
sendete Experten, 
dennoch bei Beitritt 
noch zahlreiche Defi-
zite  

EBS: Schlechte Be-
schäftigungsdaten 
und Rahmenbedin-
gungen führten zu 
grundlegendem mis-
fit, daher zunächst 
formale Teilnahme 
bei inhaltlicher Pas-
sungenauigkeit. Spä-
ter allmähliche Annä-
herung, Ausmaß an 
EBS-Einfluss dabei 
stark unterschiedlich 
bewertet. Flexicurity-
Fokus im polnischen 
Kontext mit uner-
wünschten Ergebnis-
sen. 

ESF: Anreize in De-
tailfragen 

HPI: Themen bleiben 
gleich (Problemgrup-
pen, Vermittlung, 
ALMP, atypische 

EBS: moderate 
und teils defizitäre 
Einflüsse (be-
grenzter ALMP-
Ausbau, flexicurity 
ohne security), re-
gionale Disparitä-
ten bleiben erheb-
lich. Partiell als Le-
gitimations-/Inspi-
rationsquelle ge-
nutzt. 

WWU-Kriterien 
hier nur schwacher 
Modernisierungs-
katalysator; HPI 
aber mit massivem 
Einfluss in der 
Krise auf informel-
lem Weg des EZB-
Briefs (‘fast-for-
ward Europeaniza-
tion‘), Europ. Se-
mester von techno-
kratischen Regie-
rungen ebenfalls 
stark genutzt und 
einige Annäherun-
gen, aber etliche 
Kritikpunkte anhal-
tend auf der 
Agenda 

Monopol der Ar-
beitsvermittlung 
vom EuGH ge-
kippt, auch in Ver-
bindung mit ESF-
Anreizen (wichtig 

eindeutig dieje-
nige OMK mit 
der stärksten 
Wirkung und 
(Teil-)Konver-
genz 

HPI in den meis-
ten Fällen weni-
ger relevant, 
Ausnahmen evtl. 
DE um 2000, 
eindeutig dage-
gen IT in der 
Krise (v. a. auf 
informellem 
Weg: EZB-Brief) 

rechtliche Ein-
flüsse für alle re-
levant und teils 
kontrovers, aller-
dings unter-
schiedliche 
Schwerpunkte 
(bspw. Arbeits-
zeit, Entsendung 
von Arbeitneh-
mern, Organisa-
tion der Arbeits-
vermittlung) 
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 DE SWE GB PL IT Fazit Felder & 
Instrumente 
(alle) 

Beschäftigung), aber 
geringer Einfluss 

rechtliche Einflüsse: 
umfangreiche Anpas-
sungen v. a. zu Be-
ginn. Bei Entsende-
problematik andere 
Position (tendenziell 
Wettbewerbsvorteil, 
s. Upload) 

+  O 

insbesondere im 
Süden) Um- und 
Ausbau der Ver-
mittlung 

+  +(+) 

Ges. insgesamt e-
her gering, 
phasenweise 
größer (Mobili-
tätserforder-
nisse & Wett-
bewerbsorien-
tierung)  

OMK unwirk-
sam 

HPI evtl. in 
Frühphase mit 
verstärkender 
Wirkung 

O/+  O 

gering, 
positive 
Evalua-
tion, we-
nig Ände-
rungsbe-
darf 

Aus-
nahme: 
Einfluss 
auf Pati-
enten-
rechte (u. 
a. Mobili-
tät und 
Reduk-
tion von 
Wartelis-
ten) 

Keine 
CSR 

O  O 

OMK gerin-
ger Einfluss 

HPI: keine 
Empfehlun-
gen 

„Schockwir-
kung“ der 
Patienten-
mobilitäts-
Urteile 

O/+  O 

OMK Inspiration und 
Argumentationshilfe 

Mobilitäts-RL zeit-
weise stark umstrit-
ten, dann umgesetzt 

HPI : Fokus auf Kos-
teneffizienz und De-
mographie, Kritik auf-
gegriffen, aber 
Punkte häufig jahre-
lang wiederholt 

O  O 

Moderate Themati-
sierung in OMK, ei-
nige geteilte Be-
funde (regionale 
Differenzen), Be-
zugnahme, aber 
wenig Effekt 

früher Maastricht-
Druck, später all-
gemeiner/implizi-
ter, aber keine ‚In-
terventionen‘, indi-
rekte Wirkung auf 
organisatorische 
Reformen, Absenz 
im Europäischen 
Semester 

O/+  O 

schwächste 
OMK-Wirkung 
aller Bereiche, 
von Mitglieds-
staaten nicht ge-
wollt  

HPI: eher Druck 
in Frühphase 
(IT, evtl. DE), im 
Semester keine 
zentrale Rolle 

erhebliche An-
passung durch 
Patientenmobili-
tät und Wettbe-
werbsrecht 

Rente OMK zunächst 
mäßig (kognitiv 
und Argumen-
tationshilfe, 
etwa bei Erhö-
hung des Ren-
teneintrittsal-
ters), dann 
rückläufig 

HPI: ebenfalls 
nur in 
Frühphase 
(Umbau zum 
Mehrsäulen-
modell), 
2013er-Reform 
als offener Wi-
derspruch  

gering 
(Avant-
garde), 
weder 
OMK 
noch HPI 
mit sub-
stanziel-
lem Ein-
fluss 

O  O 

gering, we-
der OMK 
noch HPI 
mit substan-
ziellem Ein-
fluss (+ sys-
tembeding-
ter Sonder-
fall: starker 
Fokus auf 
zweiter und 
dritter 
Säule) 

O  O 

kein substanzieller 
OMK-Einfluss, allen-
falls Anregungen/Ar-
gumentatioshilfe für 
nationale Debatte 

HPI: Differenzen 
über Klassifizierung 
der zweiten Säule 
bzw. die Berücksich-
tigung der Reform-
kosten in EDPs; ge-
ringer Einfluss über 
CSRs als Nichtmit-
glied der Eurozone 

punktuelle rechtliche 
Einflüsse, etwa bzgl. 
Auslandsinvestitio-
nen der Rentenfonds 

OMK moderat 

HPI erheblich, zu-
nächst bzgl. Eintritt 
in WWU, später 
vor allem unter Kri-
seneinfluss, wobei 
informelle Mittel 
dominieren 

rechtl. Einfluss 
bzgl. Rentenein-
trittsalter 

 

O/+  + 

heterogen, OMK 
jedoch insge-
samt schwach 

HPI nach Betrof-
fenheit (aktuelle 
Rentenausga-
ben und dies-
bzgl. Prognosen) 

 

EuGH-Einfluss 
in Einzelaspek-
ten klar (insbe-
sondere bzgl. 
gleichen Ein-
trittsalters für 
Männer und 
Frauen) 
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 DE SWE GB PL IT Fazit Felder & 
Instrumente 
(alle) 

+  O O  + Anlage zu er-
heblichem Zu-
wachs europäi-
scher Einflüsse 
vorhanden, wie 
‚Interventionen‘ 
in ‚Krisenstaa-
ten‘ belegen 

Fam. plausibler Ein-
fluss bei Kita-
ausbau und 
allg. Leitbildern 

Komplementär 
mit nationalem 
Wandel (Fami-
lienstrukturen 
und -bilder, 
Demographie), 
nach grundle-
genden Refor-
men kein ver-
gleichbarer An-
passungsdruck 
mehr 

Offene Wider-
stände in an-
deren Berei-
chen (Anreize 
für Zweitver-
diener) 

+  O/+ 

gering 
auf allen 
Kanälen 
(Avant-
garde) 

O  O 

gering jen-
seits rechtli-
cher Ein-
flüsse (Min-
deststan-
dards), evtl. 
punktuell 
bei Betreu-
ungsausbau  

Sonderfall 
aufgrund 
des Fehlens 
kohärenter 
nationaler 
Familienpo-
litik 

O  O 

im Beitrittsprozess 
formale Anpassung 
an Mindeststan-
dards, oft aber nicht 
in Anspruch genom-
men 

OMK: Betreuungs-
ausbau als 
Kernthema, aber un-
konkrete Aussagen 
und langsame Ver-
besserungen; den-
noch agenda-setting-
Funktion  

HPI: Fortsetzung die-
ses Musters, offensi-
ves Aufgreifen euro-
päischer Ziele, aber 
anhaltende Kritik an 
Umsetzung.  

nicht haushaltspoli-
tisch begründet, aber 
in dieser Phase An-
sätze für verstärkt 
europäischen Be-
zugsrahmen und 
evtl. Bewusstseins-
wandel, insbeson-
dere bzgl. Rollenmo-
dellen 

O  + 

relative Verände-
rungsresistenz ins-
gesamt 

im OMK-Rahmen 
teils niedrig ange-
setzte, teils unrea-
listische Ziele bzgl. 
Betreuungsaus-
bau, Widerspruch 
zwischen Anerken-
nung europäischer 
Ziele und Beto-
nung familiärer Lö-
sungen, zeitweise 
gewisse Fort-
schritte bei Be-
kämpfung von Kin-
derarmut mit euro-
päischem Impetus 

HPI: Reduktion 
verfügbarer Mittel 
mit der Folge eines 
Stockens der (oh-
nehin langsamen) 
Expansion = nicht-
intendiertes ret-

renchment108, 
umfangreiche Kritik 
in CSR wird über 
Jahre wiederholt 

O  - 

insgesamt ge-
ring, wenngleich 
Mindeststan-
dards mit erheb-
lichen Anpas-
sungserforder-
nissen 

OMK: kein un-
mittelbarer Ein-
fluss, aber plau-
sibler mittel-
/langfristiger 
Wandel von 
Wahrnehmun-
gen, Begrifflich-
keiten, Leitbil-
dern 

HPI in Einzelfäl-
len als hemmen-
der Faktor (IT) 

Quelle: eigene Darstellung 

Unter den vier Feldern ist insgesamt – unter Berücksichtigung der OMK, haus-
haltspolitischer Instrumente und rechtlicher Einflüsse – keine klare Verteilung 

 
108 Aufgrund des Spannungsverhältnisses europäischer Ziele (Betreuungsausbau und damit Be-

schäftigungsfreundlichkeit einerseits, Haushaltskonsolidierung andererseits) wäre es auch 
denkbar gewesen, diese Entwicklung in Italien als intensivierte Europäisierung (Absorption) 
zu klassifizieren. Da aber für den familienpolitischen Bereich mit den Barcelona-Zielen zur 
Kinderbetreuung präzise definierte Zielvorgaben existieren, wurden diese hier als Maßstab 
angelegt. 
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im Sinne von „mehr oder weniger europäisiert“ erkennbar. Vielmehr variieren 
die jeweiligen dominanten Mechanismen ebenso wie die Betroffenheit der 
Mitgliedsstaaten zwischen den Feldern, wie die folgende Analyse zusammen-
fasst. 

8.1.1 Offene Methode der Koordinierung 

In der Beschäftigungspolitik funktioniert die Offene Methode der Koordinie-
rung (in Gestalt der EBS) im Vergleich zu den anderen betrachteten Bereichen 
erkennbar besser und hat, wie in den Fallstudien dargelegt, in zahlreichen Fäl-
len einen plausiblen – zumindest verstärkenden – Einfluss auf nationale Refor-
men der Arbeitsmarktpolitik gehabt, “[even though] observers are divided con-
cerning its effectiveness” (Anderson 2015a: 213). Vielfach wird dies auf die 
vergleichsweise frühe Institutionalisierung der EBS sowie einen Grundkon-
sens unter zentralen Mitgliedsstaaten bzgl. einer Notwendigkeit und der 
Grundzüge europäischer Beschäftigungspolitik zurückgeführt (vgl. bspw. 
Hemerijck 2013: 13), bspw. “from managing unemployment […] towards the 
promotion of employment” (ebd.: 317f.) und “from labour market exclusion of 
women, youth, and older people to gender mainstreaming and active ageing 
[…], from status protection to flexicurity” (Heidenreich 2009: 20). An den peer 
reviews in diesem Bereich haben sich alle betrachteten Mitgliedsstaaten betei-
ligt, wobei insbesondere Großbritannien eine häufige Teilnahme zu attestieren 
ist (vgl. Europäische Kommission 2018). 

Wenngleich Kritiker die geringe Sichtbarkeit und das oft rhetorisch ge-
prägte bestmögliche ‚Verkaufen’ nationaler Politik mittels einer Reihe von 
Schlagworten als Schwachstellen der EBS bemängeln (vgl. Zeitlin 2005), gilt 
doch, “[that] the OMC has systematically (though neither deterministically nor 
uniformly) stimulated substantive changes in national policy agendas, cogni-
tive paradigms, and (in some cases) programmes” (Heidenreich/Zeitlin 2009a: 
3). Dass die Mitgliedsstaaten in sehr unterschiedlichem Ausmaß EBS-indu-
zierte oder -katalysierte Änderungen vornahmen, kann zum einen auf das zum 
Teil hohe Maß an Übereinstimmung der nationalen mit europäischen Zielen 
und Politiken (Schweden, Großbritannien) und zum anderen auf begrenzte Ka-
pazitäten zur Umsetzung zurückgeführt werden. Aufgrund schwacher Verwal-
tungskapazitäten, so Heidenreich (2009: 28f.), komme es in den südlichen und 
östlichen Mitgliedsstaaten trotz hohen Reformdrucks nicht zu einer grundsätz-
lichen Transformation der stark segmentierten Arbeitsmärkte. Demzufolge sei 
der größte Einfluss in kontinentalen Wohlfahrtsstaaten mit einem hohen Grad 
an misfit und gleichzeitig verfügbaren administrativen Kapazitäten zu erwar-
ten (Heidenreich 2009: 30) – was zumindest für den Fall der deutschen Refor-
men um das Jahr 2000 in Teilen bestätigt werden konnte. 
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Im Gegensatz dazu muss der OMK für den Gesundheitsbereich (OMK/G, spä-
ter Teil der OMK/SSSI) trotz eines anfänglichen Optimismus (vgl. bspw. Lam-
ping 2005: 27) insgesamt eine weitgehende Irrelevanz im Sinne wirksamer Im-
pulse für nationale Politiken bzw. Reformen attestiert werden. Da die Mit-
gliedsstaaten Bemühungen um eine weitergehende Ausgestaltung der Koordi-
nierung in diesem Bereich bspw. durch quantifizierte Indikatoren durchweg als 
Bedrohung nationaler Kompetenzen und Systemcharakteristika betrachteten, 
haben sie entsprechenden europäischen Ambitionen weitgehend mit Erfolg 
Einhalt geboten. Im Ergebnis dominiert die Einschätzung, die OMK/G werde 
lediglich formal weitergeführt, habe aber bzgl. des Berichts- und Empfeh-
lungswesens keinerlei greifbaren Einfluss. Ein Blick auf die durchgeführten 
peer reviews im Bereich Gesundheit und Langzeitpflege zeigt dennoch, dass 
insbesondere Schweden und Deutschland großen Wert auf zumindest diese 
Form des Austauschs legen (vgl. Europäische Kommission 2018).  

Die OMK/R bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, denn sie hat – wie 
gezeigt – zumindest in einigen Fällen den Effekt eines Verstärkers, einer ex-
ternen Argumentationshilfe („die Kommission sagt, wir sollen X“, Interview 
14) oder eines neuen mentalen Referenzrahmens gespielt, etwa bzgl. der Erhö-
hung des Renteneintrittsalters. An den peer reviews im Rentenbereich haben 
sich wiederum alle hier betrachteten Mitgliedsstaaten regelmäßig beteiligt. Für 
die Familienpolitik, die – in Abwesenheit eines ‚eigenen‘ Instrumentariums – 
sowohl in der EBS als auch in der OMK/SSSI Erwähnung findet, gilt: Während 
in keinem Fall unmittelbar Änderungen nationaler Familienpolitik auf die 
OMK zurückzuführen sind, scheint zumindest für Italien und Polen ein einset-
zender längerfristiger kognitiver Wandel feststellbar, der nicht ausschließlich, 
aber doch auch auf den europäischen Rahmen zurückgeführt werden kann.109 
Ebenso interessant wie erklärungsbedürftig ist die vollständige Absenz Schwe-
dens und Polens bei den in den Jahren 2009-2016 durchgeführten peer reviews 
für den Bereich Kinder und Familie (vgl. Europäische Kommission 2018). 
Wenngleich die OMK in den vier betrachteten Bereichen also durchaus Unter-
schiede in ihrer Wirkung (Lernprozesse, allmähliche Konvergenz) und Akzep-
tanz (etwa bzgl. Zielkatalogen und Indikatoren) aufweist, trifft ein Befund auf 
alle zu: die Einschätzung, dass die OMK durch die Einführung der EU-2020-
Strategie, des Europäischen Semesters und der übrigen neuen haushaltspoliti-
schen Instrumente in ihrer Bedeutung de facto relativiert wird, wenngleich sie 
formal weitergeführt wird (bspw. Interviews 12, 15, 27, 28, 33, 37, 42, 57).  

 
109  Nicht weiter betrachtet werden an dieser Stelle prozedurale OMK-Einflüsse etwa auf inter-

ministerielle Koordination, nationales Monitoring oder die Einbeziehung nicht-staatlicher 
Akteure (vgl. dazu bspw. Zeitlin 2009: 221ff.). 
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8.1.2 Haushaltspolitische Instrumente 

“The prevailing sentiment of self-contained national welfare states today belies 
the extent to which Europe’s social market economies have, over the past dec-
ades, become part and parcel of an overwhelmingly Europeanized interdepend-
ent political economy.” (Hemerijck 2013: 11) Aufgrund dieser Interdependen-
zen und des mehrfach angesprochenen hohen Anteils der Sozialausgaben an 
den nationalen Haushalten wurden zum einen für den gesamten Beobachtungs-
zeitraum Dokumente im Kontext des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, na-
mentlich die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme und die diversen Defizit-
verfahren, gesichtet. Zum anderen wurde für den Beobachtungszeitraum ab 
2011 (erster Durchlauf des Europäischen Semesters) eine verschärfte ‚haus-
haltspolitische Phase‘ unterstellt und untersucht, inwiefern die neuen Instru-
mente und darunter insbesondere das Europäische Semester eine neue Qualität 
sozialpolitischer Europäisierung implizieren. Die Implikationen für einen ‚Kri-
senmodus der Europäisierung‘ werden in Kap. 8.4 eingehender diskutiert, an 
dieser Stelle zunächst nur die vergleichende Betrachtung der Bedeutung haus-
haltspolitischer Instrumente über die vier Handlungsfelder: 

Diese sind für die Beschäftigungspolitik für die hier betrachteten Mit-
gliedsstaaten mit partieller Ausnahme Italiens indirekter Natur. In diesem Fall, 
an dem Ladi/Graziano 2014 unter anderem ihren Begriff der “fast-forward Eu-
ropeanization“ festmachen, können bspw. ein Abbau des Kündigungsschutzes 
und die Erleichterung atypischer Beschäftigung indirekt auf europäischen 
Druck zurückgeführt werden (vgl. Kap. 4.6.1; auch Schellinger 2015: 3). In 
den übrigen betrachteten Mitgliedsstaaten war dagegen in der Gesamtbilanz 
keine verstärkte Europäisierung im Sinne von erhöhter Verbindlichkeit gegen-
über der Phase seit Etablierung der Europäischen Beschäftigungsstrategie fest-
stellbar. Dieser Befund bzgl. der formalen Instrumente europäischer Beschäf-
tigungspolitik muss allerdings relativiert werden durch den Verweis auf den 
Wettbewerb auf dem europäischen Binnenmarkt, der speziell im hier nicht vor-
rangig betrachteten Feld der Lohnpolitik deutlich erkennbaren und vielfach 
kritisch betrachteten Anpassungsdruck entfaltet, teils verstärkt durch diesbe-
zügliche Empfehlungen bzw. entsprechende Vorgaben an ‚Programmländer‘ 
(vgl. bspw. die Beiträge in Bieling/Buhr 2015; Schulten/Müller 2013; Meardi 
2012).  

Im Feld der Gesundheitspolitik spielen die neuen haushaltspolitischen In-
strumente etwas kontraintuitiv trotz der offensichtlichen Ausgabenrelevanz 
jenseits der ‚Programmländer‘ wie des „Horrorbeispiels“ Griechenland (Inter-
view 95) keine zentrale Rolle, zumindest in dem Sinne, dass die Gesundheits-
systeme bspw. in den Länderspezifischen Empfehlungen ausdrücklich und 
wiederholt angesprochen würden. Dagegen ist über den gesamten Beobach-
tungszeitraum ein allgemeiner Kostendruck erkennbar, der zumindest phasen-
weise (bspw. Deutschland, Großbritannien), teilweise aber auch permanent 
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(Italien) den Handlungsrahmen nationaler Gesundheitspolitik mitbestimmt 
bzw. mitbestimmt hat. Der polnische Fall zeigt aber auch exemplarisch, dass 
eine – partielle – Thematisierung diesbezüglicher Defizite in den CSR nicht 
notwendigerweise mit einer höheren Verbindlichkeit und greifbaren Refor-
mergebnissen einhergeht.  

In der Rentenpolitik ist die angenommene Verschiebung von der unver-
bindlichen Offenen Methode der Koordinierung zu verbindlicher wirkenden 
Haushaltsinstrumenten am deutlichsten zu beobachten, primär am Fall Italien 
(und hier nicht thematisierten Fällen wie Spanien und Griechenland, vgl. Var-
wick/Eichenhofer/Wäschle/Windwehr 2016: 217ff. und 257ff. respektive Fe-
ronas 2016). Weitgehende Kontinuität (Schweden) bzw. teilweise europäi-
schen Haushaltszielen widersprechende Reformen (Deutschland) belegen aber 
selbst hier, dass die Schlussfolgerung eines generellen „Anziehens der Dau-
menschrauben“ voreilig wäre und eine Differenzierung der Mitgliedsstaaten 
nach ihrer haushaltspolitischen Situation, aber auch ihrer feldspezifischen 
Leistungsfähigkeit unerlässlich ist (vertiefte Diskussion in Kap. 8.4). Für die 
Familienpolitik wiederum sind HPI-Einflüsse insgesamt kaum greifbar, be-
dingt durch einen in den meisten Mitgliedsstaaten eher geringen Ausgabenan-
teil und ein niedriges Maß an europäischen Aktivitäten, wiederum mit der Aus-
nahme Italiens, wo sie allerdings nicht in Richtung verbindlicherer europäi-
scher Vorgaben, sondern als finanzielle Restriktionen für geplante und aus eu-
ropäischer Sicht eigentlich wünschenswerte Maßnahmen (etwa beim Betreu-
ungsausbau) wirken.  

8.1.3 Rechtliche Einflüsse 

Rechtliche Einflüsse haben in allen vier betrachteten Bereichen eine Rolle ge-
spielt, insbesondere dort, wo ein unmittelbarer Binnenmarktbezug bestand o-
der ein solcher Bezug zumindest hergestellt werden konnte, und waren bzw. 
sind in etlichen Fällen unter den oder auch innerhalb der Mitgliedsstaaten 
durchaus kontrovers. Im Bereich des Arbeitsrechts betrifft dies u. a. die Ar-
beitszeitrichtlinie, gegenüber der insbesondere, aber nicht nur Großbritannien 
erhebliche Vorbehalte hatte, andererseits die gesamte Problematik der Entsen-
dung von Arbeitnehmern. Bspw. betrachtet Anderson (2015a: 213) die Urteile 
in den Fällen Viking, Laval und Rüffert als “a new phase in the judicial inter-
pretation of competition law that affects labour relations.“ Hier steht die Per-
spektive insbesondere Schwedens, teilweise auch Deutschlands, der polni-
schen gegenüber: Während die westlichen Mitgliedsstaaten Sozialstandards 
und Lohnniveau in Gefahr sehen (vgl. bspw. Scharpf/Leinen 2012: 17), steht 
aus polnischer Perspektive die Nutzung eigener Wettbewerbsvorteile im Vor-
dergrund.  
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Skeptisch waren etliche Mitgliedsstaaten zunächst auch bzgl. der durch meh-
rere EuGH-Urteile quasi vorbereiteten und schließlich in der Patientenmobili-
tätsrichtlinie niedergelegten Regelungen (insbesondere Polen und Großbritan-
nien). Wie in Kapitel 5 diskutiert, war im Vorfeld insbesondere umstritten, in-
wieweit es sich bei Gesundheitsdienstleistungen um ‚normale‘ und damit unter 
die Dienstleistungsfreiheit fallende Dienstleistungen handelt. Nach Modifizie-
rung früherer Entwürfe und der Ergänzung etlicher Ausnahmeregelungen setz-
ten alle Mitgliedsstaaten die Patientenmobilitätsrichtlinie in nationales Recht 
um. In der Rentenpolitik äußerten sich rechtliche Europäisierungsvorgänge 
primär in Änderungsbedarf bzgl. des Renteneintrittsalters (Italien) auf Grund-
lage des Grundsatzes der Nichtdiskrimininierung; in der Familienpolitik in Ge-
stalt der Mindeststandards für Mutterschafts- und Elternurlaub, die von einem 
Teil der betrachteten Mitgliedsstaaten bereits übererfüllt wurden (Schweden), 
in anderen moderate (Deutschland) und in wieder anderen erhebliche Anpas-
sungen erforderlich machten (Großbritannien, Italien, Polen).  

Insofern belassen „[r]echtspolitisch orientierte Strategien […zwar] die Be-
steuerung, die Ausgaben und die Durchführungsgewalt auf nationaler Ebene 
unberührt“ (Leibfried/Pierson 1998a: 48), haben aber zugleich der Kommis-
sion – im Verbund mit dem EuGH – erhebliche Aktivitätsausweitungen er-
möglicht, wie in der Literatur vielfach und oft mit kritischer Tendenz diskutiert 
wird: 
“On health and safety, women’s employment rights and maternity benefits, national author-
ities have had to adjust domestic policy in line with supranational provision. All this in a 
policy area where member governments have been reluctant to give up their powers. Much 
of the policy adjustment has come about without specific prior negotiation, thus reinforcing 
its coercive nature.” (Bulmer/Padgett 2004: 113; vgl. neben den in Kap. 3.3.2 angeführten 
Quellen Interviews 14, 65) 

Während ein Teil dieser Kritik dem Entscheidungsmodus (Stichwort ‘govern-
ment by judges‘) gilt, setzen andere bei den inhaltlich-substanziellen Folgen 
insbesondere der EuGH-Urteile an: Diese seien in der Vergangenheit tenden-
ziell marktfreundlich ausgefallen (vgl. bspw. Höpner/Schäfer 2012; Scharpf 
2012), während „Maßnahmen der positiven Integration das Nadelöhr des Rates 
passieren [müssen]“ (Neyer 2013: 29). Dadurch würden die Mitgliedsstaten zu 
einer liberalen Agenda gedrängt, die eher wirtschaftlich und finanzpolitisch als 
sozial geprägt sei (Beckert/Streeck 2012). Solche grundsätzlichen Fragen der 
– vor allem zukünftigen – Leitbilder europäischer Sozialpolitik werden in den 
Abschnitten 8.4 (Europäisierung im Zeichen der Krise) und 8.6 (Ausblick) er-
neut aufgegriffen.  

Zuvor sei noch abschließend hingewiesen auf die erhebliche Bedeutung 
von ESF-Mitteln für beschäftigungspolitische Programme und den Kinderbe-
treuungsausbau für zwei der betrachteten Mitgliedsstaaten, nämlich Polen und 
Italien. Wenngleich von einigen Befragten (Interviews 79, 80) betont wurde, 
die Inanspruchnahme von ESF-Förderung sei nicht mit strukturellen Reformen 
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verknüpft gewesen und sie stelle auch kein „EU-Flaggschiff“ dar (Interview 
6a), liegt doch zumindest eine unterstützende Funktion nahe: “EU funds have 
probably helped reform processes“ (Kvist/Saari 2007a: 241). Mailand (2009: 
167) verweist zudem auf die Option, den Hauptempfängerländern bei Ausblei-
ben für notwendig erachteter Reformen mit dem Entzug von Mitteln zu drohen: 
“the main recipients of European funds are especially dependent. […] This de-
pendence provides the EU institutions with potential power to sanction these 
countries by diminishing funding” (ebd.). Eine angemessen gründliche Be-
trachtung möglicher Einflüsse auf diesem Weg würde jedoch letztlich die Be-
trachtung einer Vielzahl von Einzelprojekten erfordern und kann an dieser 
Stelle nicht geleistet werden. 

8.2 Download nach Mitgliedsstaaten 

Graziano/Jacquot/Palier (2011) stellen die Hypothese auf, dass sich das Aus-
maß der Europäisierung eines Mitgliedsstaates nach  

a) dessen Beitrittsdatum und dem damit verbundenen Maß an Aufmerk-
samkeit (scrutiny) seitens der EU-Institutionen,  

b) der jeweiligen generellen ‚EU-Freundlichkeit‘ sowie  
c) dem Grad von policy fit bzw. misfit  

richtet. Demzufolge wäre zu erwarten, dass bspw. in Polen aufgrund von Kri-
terium a) stärkere, in Großbritannien und ggf. auch Schweden aufgrund von 
Kriterium b) eher schwächere Europäisierungseffekte auftreten, während Kri-
terium c) sich je nach Politikfeld unterschiedlich verteilt. Weitere mögliche 
Bestimmungsfaktoren wären die parteipolitische Zusammensetzung der Re-
gierungen sowie die aktuellen haushaltspolitischen Rahmenbedingungen (vgl. 
bspw. Interviews 65, 58). Dieser Abschnitt diskutiert die Europäisierungsef-
fekte in den vier betrachteten Handlungsfeldern jeweils in der Zusammenschau 
für die fünf Fallstudienländer. 

8.2.1 Deutschland 

In Deutschland fielen in den Untersuchungszeitraum umfangreiche Sozialre-
formen, die praktisch das gesamte Spektrum des Sozialversicherungssystems 
betrafen (vgl. Aurich/Schüttpelz 2011: 73). Angesichts widerstreitender 
Trends in Richtung von mehr Eigenverantwortung, eines wachsenden Anteils 
privater Anbieter und erhöhten Wettbewerbs sowie einer stärkeren Betonung 
von Mindestleistungen und -schutz anstelle von Lohnersatz und Statusprotek-
tion, markanter Aktivierung, verstärkter Steuerfinanzierung und einer 
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Neuausrichtung der familienpolitischen Leitbilder und Instrumente sehen 
manche bereits “countours of a still unfinished ‘post-Bismarckian’ welfare 
state arrangement – a hybrid of the Anglo-Saxon and the Scandinavian model” 
(Hinrichs 2010: 71). Andererseits erschwert eine Reihe von institutionellen 
Faktoren einen ‘Politikimport‘ von der europäischen Ebene: “the predomi-
nance of coalition government, the potential for gridlock between the two 
chambers of parliament […] and a relatively closed administrative structure” 
(Bulmer 2007: 54). Inwieweit lassen sich also europäische Einflüsse auf bzw. 
Ursachen für die in dieser Studie betrachteten Reformen plausibel belegen? 

Für die Beschäftigungspolitik wurde der ambivalente Befund festgehalten, 
dass im Fall der paradigmatischen Reformen um das Jahr 2000 europäische 
Einflüsse sowohl auf dem Weg der EBS als auch mittelbar durch haushaltspo-
litische Instrumente (Defizitverfahren) plausibel nachgezeichnet werden konn-
ten, etwa aufgrund großer inhaltlicher Übereinstimmungen, bspw. in Form ei-
nes markanten Schwenks von passiven zu aktiven Maßnahmen, vielfacher de-
zidierter Bezüge im Diskurs oder eines auch längerfristig wirksamen Begriffs-
wandels. Jedoch existieren parallel dazu nationale Ursprünge der jeweiligen 
Reformen, die sich etwa aus zeitlich vorangehenden Wahlprogrammen oder 
Expertenkommissionen ablesen lassen. In welchem Verhältnis beide zueinan-
der stehen, wird weder in der Literatur noch von den befragten Experten ein-
heitlich bewertet. Klar nachweisen lassen sich dagegen Fälle anhaltenden Wi-
derstands und daraus resultierender Nichtumsetzung von Empfehlungen (so-
wohl im EBS-Rahmen als auch im Zuge der CSR), bspw. bezüglich des wie-
derholt kritisierten Ehegattensplittings.  

Der letztgenannte Punkt leitet über zur Familienpolitik, wo er ebenfalls zur 
Illustration anhaltender und offen ausgeprochener Widerstände und letztlich 
einer fehlenden realen Bindewirkung europäischer Empfehlungen herangezo-
gen werden kann. Allerdings können im Bereich der Familienpolitik trotz ihrer 
fehlenden vertraglichen Verankerung und schwachen institutionellen Position 
auf europäischer Ebene durchaus einige Fälle angeführt werden, in denen eine 
Katalysatorfunktion auf der Hand liegt. So wurden erstens rechtliche Vorgaben 
im Fall der Elternurlaubsrichtlinie nicht nur umgesetzt, sondern dezidiert 
‚übererfüllt‘, zweitens weist der Ausbau der Kinderbetreuung für Unter-3-Jäh-
rige – bis hin zu Prozentangaben – präzise Übereinstimmungen mit den 
Barcelona-Zielen im EBS-Rahmen auf, und drittens passt auch die Einführung 
des Elterngeldes im Jahr 2007 zum europäischen Referenzrahmen der Verein-
barkeit von Beruf und Familie einschließlich schneller Rückkehr auf den Ar-
beitsmarkt nach Geburt eines Kindes und der partnerschaftliche(re)n Auftei-
lung von Elternurlaubszeiten. Dem gegenüber steht allerdings das Argument, 
dass primär ein innergesellschaftlicher Wandel von Familienstrukturen und -
leitbildern sowie der demographische Wandel ausschlaggebend für die Neu-
ausrichtung deutscher Familienpolitik gewesen seien. Zumindest eine unter-
stützende und von nationalen Akteuren strategisch genutzte Funktion kann 
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europäischen Impulsen aber attestiert werden, während im Fall des Elterngel-
des die Orientierung am schwedischen Vorbild und damit die Interload-Kom-
ponente dominiert (vgl. 8.3).  

Parallelen zur Beschäftigungspolitik im Sinne zunächst mittlerer, später je-
doch tendenziell abnehmender europäischer Einflüsse zeigen sich im Bereich 
Alterssicherung. Der Paradigmenwechsel der Reformen ab 2001 einschließlich 
der Folgemaßnahmen 2004 und 2007 weist eine starke Orientierung am Primat 
der Haushaltskonsolidierung auf, was in der Literatur und von den befragten 
Experten in unterschiedlichem Ausmaß auf den Stabilitäts- und Wachstums-
pakt zurückgeführt wird. Zugleich sind die ergriffenen Maßnahmen weitge-
hend kongruent mit den Empfehlungen im Rahmen der OMK/R, wie auch die 
Nationalen Strategieberichte stets betonen. Argumente gegen einen maßgebli-
chen europäischen Einfluss liefern der Bericht der Rürup-Kommission als Ex-
pertengremium, der zumindest explizit kaum europäische Bezüge aufweist, 
und das Fehlen sichtbarer Referenzen im öffentlichen Reformdiskurs. Die 
letzte betrachtete Reform aus dem Jahr 2013 schließlich verlässt partiell den 
zuvor eingeschlagenen Reformpfad und wurde demzufolge von Rat und Kom-
mission im Rahmen des Europäischen Semesters deutlich kritisiert. Dass sie 
dennoch umgesetzt wurde, legt nahe, dass haushaltspolitische Instrumente in 
den späten 1990er und frühen 2000er Jahren in einer angespannten Budgetsi-
tuation einen deutlich größeren Einfluss auf die deutsche Rentenpolitik ausüb-
ten als heute – trotz des erheblichen Ausbaus des europäischen Instrumentari-
ums.  

In der Gesundheitspolitik zeigen sich mit Ausnahme rechtlicher Einflüsse 
schwache Europäisierungstendenzen. Angesichts erheblicher nationaler Be-
harrungskräfte konnte die ohnehin schwach institutionalisierte OMK/G kaum 
Wirkung entfalten und wird von den Experten als faktisch irrelevant bewertet. 
Haushaltspolitischer Druck spielte für die Reformen der 1990er und 2000er 
Jahre zwar eine erhebliche Rolle, hier standen aber nationale Debatten und Ex-
pertengremien im Vordergrund, wobei der Präsenz des SWP eine Hintergrund-
wirkung attestiert werden kann. Dagegen erfolgte auf dem Weg des Rechts 
eine relevante Europäisierung, namentlich in Form der Anpassung an die 
EuGH-Urteile zur Patientenmobilität, und insgesamt wird die im Zeitverlauf 
stärkere Marktorientierung zumindest in Teilen – und trotz paralleler und teil-
weise zeitlich vorangehender nationaler Debatten vor den Strukturreformen – 
auf die Binnenmarktorientierung europäischer Gesundheitspolitik zurückge-
führt (und diese Prioritätensetzung zum Teil deutlich kritisiert).  

Unter dem Strich zeigen sich punktuelle Einflüsse in allen vier betrachteten 
Feldern, die zudem über das ganze Spektrum der erwogenen Einflusskanäle 
reichen (etwa EBS/OMK bei Aktivierung und Kitaausbau, rechtliche Instru-
mente bspw. bzgl. der Patientenmobilität und haushaltspolitische in der 
Frühphase der Rentenreformen). Insbesondere in den relativen Krisenjahren 
um die Jahrtausendwende häufen sich die Hinweise auf eine stärkere 
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europäische Dimension nationaler Reformpolitiken im Vergleich zu den Jah-
ren danach. In der anschließend „beträchtlich besseren Ausgangslage“ (Rat der 
EU 2004) einschließlich der gegenwärtigen Haushaltssituation verfügt ein gro-
ßer Mitgliedsstaat wie Deutschland offenbar trotz eines gewachsenen Instru-
mentariums europäischer Sozialpolitik über weitreichende faktische Hand-
lungsfreiheit, ablesbar an der partiellen Nicht-Umsetzung von CSRs und teils 
gegenläufigen Reformmaßnahmen. Auch steht Kürzungen in einigen Berei-
chen, etwa bei der Höhe des Elterngeldes, seiner Anrechnungsfreiheit auf ALG 
II oder auch Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik, eine Expansion in ande-
ren Teilbereichen gegenüber, primär der Ausbau der öffentlichen Kinderbe-
treuung, aber auch bspw. die Abschaffung der Praxisgebühr und das Renten-
paket 2014 (vgl. Haug/Stoy 2015: 49). 

Auffällig ist schließlich, dass auch nachweisbare bzw. hochgradig plau-
sible Fälle von Europäisierung nicht öffentlich thematisiert und auch kaum 
strategisch von politischen Akteuren benutzt werden. Aurich/Schüttpelz 
(2011) verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass der Nachweis euro-
päischer Einflüsse im deutschen Fall aufgrund einer spezifischen Selbstwahr-
nehmung erschwert werde: “Th[e] self-perception as ‘policymakers, not po-
licytakers’ tends to inhibit national actors from using EU resources and may 
lead to some kind of role-reversal, in which the influence of the EU is played 
down.” (ebd.: 75) Demzufolge übersetze sich ein faktischer Einfluss auf Wahr-
nehmung und Handeln der beteiligten politischen und administrativen Akteure 
nur zu einem geringen Grad in öffentliche Kommunikation, bspw. zur ‚euro-
päischen Legitimierung‘ nationaler Reformen (vgl. Aurich/Schüttpelz 2011: 
89f.). 

8.2.2 Schweden 

Schweden ist insofern ein spezieller Fall, als aufgrund des tatsächlichen (ge-
messen an unterschiedlichen Indikatoren, s. Fallstudien) und in der Selbst-
wahrnehmung verankerten Avantgarde-Charakters des eigenen Sozialstaates 
europäische Einflüsse “perceived threats to the Swedish welfare model“ (Vi-
fell 2011: 231) darstellen. Daher dominiert in der öffentlichen Debatte und 
auch auf politischer Ebene die Ansicht, „ob nun zu Recht oder nicht – dass der 
Wohlfahrtsstaat Schweden nicht viel von anderen Mitgliedsstaaten lernen 
kann“ (Interview 49). Folgerichtig unterstützte Schweden das weiche Instru-
ment der OMK “as a means of avoiding EU social policy“ (Interview 51; vgl. 
Vifell 2011: 233). Inwiefern schlägt sich dies in den einzelnen sozialpoliti-
schen Handungsfeldern nieder? 

Die Alterssicherungs- und die Familienpolitik stellen in der Tat starke Ar-
gumente dafür zur Verfügung, dass die bereits früh durchgeführten Reformen, 
guten Indikatorwerte (etwa bzgl. der Nachhaltigkeit des Rentensystems, des 
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faktischen Renteneintrittsalters, der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, der 
Frauenerwerbstätigkeit, Geburtenraten usw.) und auch das Selbstbild als 
Avantgarde unter den Mitgliedsstaaten zu äußerst geringen Europäisierungs-
effekten führen. In beiden Fällen gilt, dass weder die Offene Methode der Ko-
ordinierung noch haushaltspolitische oder rechtliche Instrumente einen nen-
nenswerten Einfluss auf schwedische Politikinhalte bzw. Reformen gehabt ha-
ben. 

Graduell ergiebiger fällt die Analyse für die Gesundheits- und die Beschäf-
tigungspolitik aus. Im Gesundheitsbereich ergibt sich zwar ebenfalls weder ein 
substanzieller Einfluss auf dem Weg der OMK, im Rahmen derer Schweden 
eine weitgehend positive Evaluation erhielt, noch mittels haushaltspolitischer 
Instrumente – wo Schweden einer von wenigen Mitgliedsstaaten ist, für die 
keine gesundheitspolitischen CSR ausgesprochen wurden. Wohl aber haben 
die EuGH-Rechtssprechung und die folgende Patientenmobilitätsrichtlinie ei-
nige Anpassungen erforderlich gemacht, die insgesamt zu einem stärkeren und 
bis dato wenig prononcierten Fokus auf Patientenrechte geführt oder zumin-
dest beigetragen haben (vgl. Kap. 5.3.1). In der Beschäftigungspolitik lag 
ebenfalls bereits ein hohes Maß an Kongruenz nationaler Politik mit europäi-
schen Zielsetzungen vor, nicht zuletzt aufgrund eines erfolgreichen Uploads 
im Verbund mit anderen Mitgliedsstaaten in den 1990er Jahren (s. dazu Kap. 
8.3). Während für das Gros der Arbeitsmarktreformen die Einschätzung über-
wiegt, dass diese primär auf nationale Motive zurückgingen, lassen sich zu-
mindest bei der Arbeitsmarktintegration von Migranten, dem Aufbrechen der 
‘gender segregation‘ auf dem Arbeitsmarkt sowie Reformen im Steuersystem 
plausibel europäische (EBS-)Einflüsse belegen. Dagegen erweisen sich haus-
haltspolitische Einflüsse auch in diesem Fall für Schweden als Mitgliedsstaat 
mit im EU-Vergleich guten Beschäftigungs- und Haushaltsdaten als nicht re-
levant. Angesprochen werden müssen schließlich die aus schwedischer Sicht 
hochgradig problematischen Regelungen zur Entsendung von Arbeitnehmern, 
wie sie sich insbesondere aus dem EuGH-Urteil im Fall Laval ergeben.  

Der generelle “low degree of misfit” (Vifell 2011: 248) stellt also einen 
überzeugenden Erklärungsfaktor im schwedischen Fall dar. Kommt es den-
noch zu Europäisierungseffekten in Einzelfragen, werden diese – partiell pa-
rallel zum Fall Deutschland – aufgrund der skeptischen Grundhaltung weiter 
Teile der Bevölkerung in der Regel nicht öffentlich kommuniziert: 
“In the Swedish case we find clear support that the relationship to the EU is of great im-
portance when it comes to the presentation of (if not the actual) usages of Europe. Negative 
national opinion did make it difficult for the political level to embrace and admit any pres-
sures for change and reform, and, hence, such activities were masked as national initiatives.” 
(ebd.: 247f.) 

Jacobsson/Sundström (2016: 523f.) identifizieren vier Strategien, wie die 
schwedischen Regierungen vorgehen, um die EU-Mitgliedschaft aus sozialpo-
litischer Perspektive zu ‘verkaufen‘, nämlich erstens “to maintain that Sweden 
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has only been affected to a limited extent by the EU“, zweitens ”to maintain 
that Sweden can ‘pick and choose‘, drittens “the argument that Sweden has 
been influential in the European Union“ und viertens ”to assert that the changes 
Sweden has been undergoing in recent years would have taken place whether 
we were EU members or not”. 

Mit Blick auf haushaltspolitische Restriktionen war Schweden im Beo-
bachtungszeitraum “[on t]he road to recovery from the great recession of the 
early 1990s […] to the happy days of the most recent year[s…]” (Hort 2014: 
79). Diese frühen – und nicht europäisch katalysierten – Kriseneinflüsse führ-
ten u. a. zu teils kurzfristigen und in der längeren Perspektive moderaten Ein-
schnitten in den sozialen Sicherungssystemen, andererseits zur Einführung 
strenger Haushaltsregeln,110 von denen Schweden später profitierte (vgl. 
Vis/van Kersbergen/Hylands 2012: 17; Calmfors 2012; dagegen spricht Mehr-
tens [2014: 179] in diesem Zusammenhang kritisch von der „Selbstfesselung 
der Politik“). Bspw. befand sich Schweden als einer von nur zwei Mitglieds-
staaten (neben Estland) bisher nie in einem Defizitverfahren, und in den euro-
päischen Dokumenten wird wiederholt konstatiert, dass sich Wirtschaft, Be-
schäftigung und öffentliche Finanzen in einem guten Zustand befänden (hier 
exemplarisch Europäische Kommission 2008g): “The Swedish economy has 
performed well in recent years […p]ublic finances have also been strong with 
consistent and sizeable general government surpluses.“ Auch dies trägt dazu 
bei, den Vorbildcharakter – auch der anderen nordischen Länder im Übrigen – 
weiter zu untermauern: “the competitive strength of Scandinavian economies, 
before and after the 2008 credit crunch, is slowly but surely being recognized 
as in part a product of their expensive, active, and capacitating, universal pro-
visions in areas of work, care, and welfare.” (Hemerijck 2013: 8)  

Die Reaktionen auf die Krise ab 2008 bewegten sich – anders als einige 
Maßnahmen der Reinfeldt-Regierung vor der Krise wie die Reduktion von Ar-
beitslosen- und Krankengeld – mit ihrem Fokus111 auf Maßnahmen der akti-
vierenden Arbeitsmarktpolitik “very much along the lines of the routine 
Swedish approach to social policy“ (van Hooren/Kaasch/Starke 2014: 616; 
vgl. auch Hillebrand-Brem 2015: 111), und die Krise wurde vielfach „in der 
schwedischen Debatte als etwas wahrgenommen […], das andere Staaten, 
nicht aber die Schweden in Mitleidenschaft zog“ (Johansson/Naurin 2011: 
422).112 Obwohl dies gegen weitreichende Europäisierungseinflüsse spricht, 

 
110  So wurden Kontrollgremien eingeführt und den Gebietskörperschaften seit 1997 ein Über-

schussziel in Höhe von 2 Prozent, ab 2007 reduziert auf 1 Prozent des BIP vorgeschrieben. 
Weiterhin dürfen schwedische Kommunen und Provinzen seit dem Jahr 2000 keine Schulden 
mehr zum Zwecke des Konsums aufnehmen und müssen im Fall eines Defizits dieses selbst-
ständig innerhalb von drei Jahren ausgleichen (vgl. Jochem 2015: 6). 

111  Daneben wurden Steuererleichterungen beschlossen und (s. o.) das Überschussziel für die 
Gebietskörperschaften gesenkt (vgl. Jochem 2010: 18; Hillebrand-Brem 2015: 121f.). 

112  Hillebrand-Brem (2015: 133) verweist in diesem Zusammenhang auf den Eindruck, „man 
habe die Krise allein gut bewältigt, […weshalb] Bevölkerung und Sozialpartner dem 
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ist damit die Debatte um eine mögliche Erosion des nordischen Modells nicht 
beendet (vgl. bspw. Windwehr 2006 und 2009). Während das Modell in weiten 
Teilen stabil bleibt, deuten verstärkte Privatisierungstendenzen und eine Ver-
schiebung der Rolle des Staates in Richtung eines Regulators statt des primären 
Anbieters doch auf Veränderungen und eine Liberalisierung hin, die sowohl 
europäischen als auch internationalen Einflüssen zugeschrieben werden kön-
nen (Interview 65). 

8.2.3 Großbritannien 

Die Gesamtbilanz über alle vier betrachteten Handlungsfelder weist für die 
britische Sozialpolitik ein geringes Maß an Europäisierung aus. In der Arbeits-
marktpolitik wurde zwar eine deutliche Konvergenz mit auf europäischer 
Ebene definierten Zielen festgestellt, die aber nicht auf einen europäischen 
Einfluss, sondern vielmehr auf gemeinsame Prioritäten und in Teilen einen er-
folgreichen Upload eigener Präferenzen zurückzuführen ist. Frühzeitig durch-
geführte Reformen bedingen ein später gering ausgeprägtes Maß an Kritik im 
Rahmen der OMK, wobei in Detailfragen ein Verstärkereffekt für national be-
reits diskutierte Probleme (insbesondere die Arbeitsmarktsituation benachtei-
ligter Gruppen) plausibel erscheint. Das primär rhetorische Aufgreifen euro-
päischer Empfehlungen setzt sich auch im HPI-Kontext fort, wo sich die Kri-
tikpunkte von Jahr zu Jahr teilweise kaum verändern. Als wichtiger erweist 
sich für diesen Bereich die Interload-Dimension, auch, aber nicht nur im Kon-
text der angelsächsischen Staaten (s. Kap. 8.3). Ein kleinteiliger, aber in Groß-
britannien heftig umstrittener Download ist schließlich im Bereich des Arbeits-
rechts die Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie. 

Auch in der Gesundheitspolitik erscheint der Europäisierungsgrad zunächst 
gering, sowohl im Zuge der OMK – wo Großbritannien anhand der definierten 
dreifachen Zielsetzung mit partieller Ausnahme des Kriteriums ‚Zugang‘ nicht 
als Problemfall erscheint – als auch im Rahmen der HPI. Großbritannien er-
hielt als einer von wenigen Mitgliedsstaaten keine diesbezügliche Empfehlung 
und thematisiert auch seinerseits die Gesundheitspolitik kaum in den Nationa-
len Strategieberichten. Die Nicht-Mitgliedschaft in der Eurozone sowie die 
moderaten Gesundheitsausgaben können zur Erklärung herangezogen werden. 
Dagegen ergibt sich ein erheblicher Einfluss auf rechtlichem Weg, da die dis-
kutierten EuGH-Urteile, insbesondere der Fall Watts, der konkret das britische 
Gesundheitswesen und seine zum Teil langen Wartezeiten betraf, zunächst für 
erhebliche Unruhe und anschließend für Anpassungen der Gesetzeslage sorgte.  

 
Krisenmanagement der Europäischen Union skeptisch gegenüber[stehen].“ Bspw. legten die 
drei größten Gewerkschaften LO, TCO und SACO eine Stellungnahme vor, in der sie ihrer 
Befürchtung Ausdruck verliehen, dass die EU verstärkt Lohnsenkungen oder Entlassungen 
forcieren oder Einfluss auf die Lohnentwicklung nehmen könnte (vgl. EIRO 2013). 
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In der Rentenpolitik ist das Bild ähnlich wie im Arbeitsmarktbereich: Auf-
grund früherer Reformen konnte die britische Regierung auf die Kongruenz 
mit europäischen Zielen verweisen und die OMK als ‚souveränitätsschonende‘ 
Methode unterstützen, ohne dass nennenswerte Anpassungen der eigenen Ren-
tenpolitik erforderlich gewesen wären. Auch hier erhielt Großbritannien in der 
unterstellten ‚haushaltspolitischen Phase‘ keine Empfehlungen, wohl bedingt 
durch seine Nicht-Mitgliedschaft in der WWU sowie überdurchschnittliche 
Daten und Prognosen. Insgesamt muss festgehalten werden, dass die britische 
Rentenpolitik mit ihrem ausgeprägten Fokus auf betrieblicher und privater Al-
tersvorsorge nur bedingt zur sich entwickelnden europäischen Dimension der 
(öffentlichen) Rentenpolitik ‚passt‘. 

Familienpolitik schließlich stellt insofern einen Spezialfall dar, als dieses 
Politikfeld auf nationaler Ebene faktisch gar nicht existiert bzw. nicht als sol-
ches bezeichnet wird. Dennoch kann plausibel argumentiert werden, dass in 
zentralen Fragen ein europäischer Einfluss zumindest im Sinne eines Verstär-
kereffekts vorliegt, nämlich zum einen bei der Bekämpfung von Kinderarmut, 
zum anderen beim – allerdings langsamen und aus EU-Perspektive unzu-
reichenden – Ausbau der Kinderbetreuung. Mit dem Europäischen Semester 
ist in diesem Bereich keine neue Qualität festzustellen, vielmehr wiederholt 
sich die Kritik insbesondere bzgl. des Betreuungsausbaus über Jahre, ohne dass 
substanzielle Reformen erfolgt wären. Noch einmal zeigt sich ein Download 
am deutlichsten auf rechtlichem Weg, nämlich in Form der Mutterschutz- und 
der Elternurlaubsrichtlinien, die ohne die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union nach einheitlicher Einschätzung nicht in vergleichbarer Form beschlos-
sen worden wären. 

Die Dominanz rechtlicher (und damit praktisch ‚unvermeidlicher‘)113 Ein-
flüsse spiegelt die allgemeine Skepsis gegenüber stärkeren sozialpolitischen 
Ambitionen und Aktivitäten der EU in Großbritannien, das stattdessen die – 
flexibel nutzbare – OMK, die mit eigenen Zielen weitgehend kongruente Lis-
sabon-Agenda und eine markante Betonung des Subsidiaritätsprinzips bevor-
zugt (vgl. Le Grand/Mossialos/Long 2007: 50ff.). Die Wahrnehmung “[that] 
Britain has nothing to learn from Europe” (Hopkin/van Wijnbergen 2011: 254) 
bedingt eine grundsätzliche Skepsis gegenüber sozialpolitischer Europäisie-
rung, die dann auch mit möglicher Ausnahme der Priorität der Armutsbekämp-
fung gering ausfällt. Dies gilt nicht nur für die OMK, sondern auch für die 
haushaltspolitischen Instrumente, die für Großbritannien als Nicht-Mitglied 
der Eurozone mit in allen Bereichen im EU-Vergleich eher guten finanziellen 
Indikatoren kaum Wirkungskraft entfalten. Dies illustrieren bspw. die über 
weite Strecken positiven Bewertungen der stabilitäts- und nachhaltigkeits-

 
113  Zu diesem Befund gelangen auch Hopkin/van Wijnbergen (2011: 271): “[there is] evidence 

for Europeanization more through ‘obligatory’ rather than soft channels”. Sie verweisen da-
rauf, dass dies auch dadurch bedingt sei, dass die Umsetzung von Richtlinien für die Regie-
rung angesichts des britischen majoritären Systems relativ einfach ist (vgl. ebd.). 
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orientierten Politiken im Rahmen des britischen Konvergenzprogramms – ins-
besondere bis 2006 – und die Abwesenheit des Themas soziale Sicherungssys-
teme im seit 2008 laufenden Defizitverfahren (u. a. Rat der EU 2008a; 2009a; 
2015a). Wenngleich also zum einen ein starker Anstieg des öffentlichen Schul-
denstandes zu einem „Primat der Haushaltskonsolidierung“ (Bader 2015: 84) 
geführt hat und zum anderen die Krise als „Beschleunigung und Intensivierung 
der langfristigen Reorganisation des Wohlfahrtsstaates und der Arbeitsbezie-
hungen“ (ebd.; vgl. auch Grimshaw/Rubery 2015) gewirkt hat, deutet wenig 
auf einen signifikanten europäischen Einfluss auf diese Entwicklungen hin. 

Auch die parteipolitische Zusammensetzung der Regierungen macht mit 
Blick auf die Präferenzen bzgl. der sozialpolitischen Kompetenzverteilung 
kaum einen Unterschied: Mit dem Wechsel von der konservativen Vorgänger- 
zur Labour-Regierung ab 1997 bspw. habe sich die generelle Position trotz 
deren Bekenntnisses zu einer aktiveren Rolle in der EU mit Ausnahme der nun 
erfolgten Zustimmung zur Sozialcharta kaum geändert (Hopkin/van Wijnber-
gen 2011: 269). Zugleich, und das stellt eine offensichtliche Parallele zu den 
Fällen Deutschland und Schweden dar, werden mögliche europäische Ein-
flüsse in der Öffentlichkeit praktisch nie offen thematisiert, bedingt durch die 
“general toxicity of everything reeking of Brussels in the UK domestic debate” 
(Hopkin/van Wijnbergen 2011: 258). Mögliche Veränderungen der britischen 
Sozialpolitik im Kontext des Brexit (bspw. eine von einigen Experten vermu-
tete Rücknahme umstrittener Rechtsakte wie der Arbeitszeitrichtlinie) fallen 
aus dem Untersuchungszeitraum dieser Studie heraus. 

8.2.4 Polen 

Im Fall Polens fällt der erste Teil des hiesigen Beobachtungszeitraums noch in 
die Vor-Beitrittsphase, in der Reformen zunächst nicht primär durch die Euro-
päische Union beeinflusst wurden, sondern mit bilateraler Unterstützung ein-
zelner westlicher Staaten durchgeführt wurden und   
“in regular dialogue with such international institutions as the International Monetary Fund 
(IMF), the World Bank, the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), the International Labour Organization, and the European Communities, all of 
which played a significant advisory and funding role in carrying out social reforms.” 
(Wóycicka/Grabowski 2007: 102f.) 

Im Beitrittsprozess erfolgten zwar diverse Angleichungen insbesondere an eu-
ropäische Mindeststandards, zugleich war aber “[s]ocial policy […] one of the 
least politicized areas of EU accession negotiations.” (Sissenich 2007: 82) 
Während die neuen Mitgliedsstaaten die eigene Sozialpolitik vielfach bereits 
für kompatibel hielten, wiesen die Gemeinschaftsinstitutionen dies zwar zu-
rück, ließen aber informell durchblicken, dass Defizite in diesem Bereich kein 
Hindernis für einen Beitritt gemäß Zeitplan darstellen würden (vgl. ebd: 83). 
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Für die Folgejahre fällt die Bilanz dann über die vier betrachteten Politikfelder 
unterschiedlich aus: 

Im Bereich Beschäftigung hatte es bereits in der unmittelbaren Vorbeitritts-
phase erhebliche Anpassungen durch Rechtsangleichung und eine institutiona-
lisierte Heranführung an das EBS-Verfahren gegeben, begleitet durch etwa die 
Entsendung von Experten aus alten Mitgliedsstaaten; dennoch lagen zum Zeit-
punkt des Beitritts noch erhebliche Defizite vor. Mit Beginn der eigentlichen 
EBS lässt sich festhalten, dass die zu diesem Zeitpunkt schlechten Beschäfti-
gungsdaten und Rahmenbedingungen zu einem grundlegenden misfit führten, 
weshalb zunächst eine weitgehend nur formale Teil- und Bezugnahme bei fort-
bestehenden großen inhaltlichen Divergenzen erfolgte, später dann eine all-
mähliche Annäherung. Der faktische EBS-Einfluss wird dabei von den befrag-
ten Experten sehr unterschiedlich bewertet und negative Begleiterscheinungen 
(etwa die Folgen des flexicurity-Fokus im polnischen Kontext) kritisch her-
vorgehoben. Rechtliche Einflüsse sind auch nach den umfangreichen Anpas-
sungen der Vorbeitrittsjahre festzustellen, jedoch in geringerem Ausmaß, wo-
bei insbesondere die Entsendeproblematik für Polen eine zentrale Rolle spielt, 
jedoch aus einer anderen Position als seitens zahlreicher westlicher Mitglieds-
staaten (vgl. Upload, Kap. 8.3). Unterstützend, jedoch ohne strukturelle Fol-
gen, wirkte zudem die Inanspruchnahme von ESF-Mitteln, von denen Polen in 
der laufenden sowie der vorangegangenen Förderperiode den größten Anteil 
aller Mitgliedsstaaten erhalten hat (vgl. Levarlet/Hrelja 2018: 7 und 66). In der 
unterstellten haushaltspolitischen Phase bleiben weitgehend die gleichen The-
men auf der europäisch-polnischen Agenda: Problemgruppen am Arbeits-
markt, die Qualität der Arbeitsvermittlung, der Ausbau von ALMP und die 
Verringerung atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Zwar ist in Teilbereichen 
eine allmähliche Anpassung erkennbar, sowohl die teils jahrelange Wiederho-
lung von Empfehlungen als auch die Aussagen der befragten Experten deuten 
aber auf eine insgesamt geringe Relevanz haushaltspolitischer Instrumente hin. 

In der Gesundheitspolitik konnte der OMK zwar punktuell eine Funktion 
als argumentative Unterstützung und Inspiration bescheinigt werden, etwa 
bzgl. der Wartezeitenproblematik oder der ausgeprägten regionalen Versor-
gungsunterschiede, insgesamt wurde das Verfahren von polnischer Seite aber 
eher oberflächlich abgehandelt. Im Kontext der haushaltspolitischen Instru-
mente bleibt zum einen das Thema Zugang erhalten, zum anderen richtet sich 
der Fokus stärker auf Kosteneffizienz und die Bewältigung des demographi-
schen Wandels. Während die nationalen Berichte diese Punkte durchweg auf-
greifen, wiederholen sie sich teilweise über Jahre und ohne dass ein faktischer 
Effekt sichtbar würde. Wenngleich der Druck auf Polen aufgrund der noch im-
mer vergleichsweise geringen Gesundheitsausgaben und der Nichtmitglied-
schaft in der Eurozone somit bisher gering erscheint, gehen Projektionen von 
einem erheblichen Ausgabenanstieg aus, so dass durchaus ein Potential für in-
tensiveren haushaltspolitischen Druck von der europäischen Ebene besteht. 
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Dagegen wurden durch möglicherweise partiell zu niedrige Ausgaben verur-
sachte Probleme weder im polnischen noch im britischen Fall von europäischer 
Seite angesprochen. Schließlich war bzgl. rechtlicher Einflüsse in Polen – wie 
in zahlreichen weiteren Mitgliedsstaaten – die Patientenmobilitätsrichtlinie 
stark umstritten, wurde aber mit einer einjährigen Verzögerung umgesetzt. 

In der Alterssicherungspolitik fiel die grundlegende Neuaufstellung des 
polnischen Rentensystems in die Vorbeitrittsphase und wurde maßgeblich 
durch die Weltbank und weniger die Europäische Union beeinflusst. Nach dem 
Beitritt und Einsetzen der OMK/R bleiben europäische Einflüsse mäßig und 
beschränken sich auf punktuelle Anregungen und Argumentationshilfen für 
primär national geführte Debatten. Bzgl. haushaltspolitischer Instrumente kam 
es in den beiden Defizitverfahren gegen Polen zu Differenzen mit der Kom-
mission über die Klassifizierung der (untypischen) zweiten Säule des polni-
schen Systems bzw. über die Berücksichtigung von Reformkosten als ‚mil-
dernder Umstand‘, weniger dagegen zu einer generellen Verschiebung der Eu-
ropäisierungslogik durch die Einführung des Europäischen Semesters. Den-
noch geht ein Teil der Beobachter und Befragten von einer Katalysatorfunktion 
dieses Instruments für ergänzende Reformen des polnischen Systems aus, wäh-
rend die Gegenposition primär die national bereits verankerte ‚Schulden-
bremse‘ als deren Motivation sieht und auf die Abwesenheit von Sanktionen 
sowie die bisher nicht erfolgte Abschaffung von Sondersystemen insbesondere 
für die Landwirtschaft verweist. Eindeutig ist dagegen ein punktueller rechtli-
cher Einfluss bzgl. der vom EuGH für unzulässig erklärten Obergrenze für 
Auslandsinvestitionen der Rentenfonds. 

Interessant bzgl. des Verhältnisses ‚harter‘ und ‚weicher‘ Einflüsse ist 
schließlich der Fall der polnischen Familienpolitik. Im Beitrittsprozess erfolgte 
zunächst eine formale Anpassung an die relevanten europäischen Mindeststan-
dards (bspw. bzgl. Elternurlaub), wobei diese Rechte aber von der polnischen 
Bevölkerung nur in geringem Maße in Anspruch genommen wurden. Im 
OMK-Rahmen ist der Betreuungsausbau das klare Kernthema, und trotz viel-
fach unkonkreter Aussagen und nur langsamer Verbesserungen kann ihr für 
dieses Feld eine agenda-setting-Funktion zuerkannt werden. Dieses Muster 
setzt sich in der ‚haushaltspolitischen Phase‘ weitgehend fort: Europäische Im-
pulse und Ziele werden offensiv aufgegriffen, die faktischen Fortschritte ver-
laufen aber graduell und langsam und ziehen anhaltend die Kritik der europä-
ischen Institutionen auf sich. Besonders auffällig ist jedoch, dass sich in dieser 
Phase verstärkt Anzeichen für einen europäischen Bezugsrahmen – etwa im 
Vokabular – und einen allmählichen Bewusstseinswandel bzgl. innerfamiliärer 
und gesellschaftlicher Rollenmodelle in den nationalen Berichten finden. Da 
diese natürlich nicht haushaltspolitisch begründet sind, scheinen in diesem Fall 
‚weiche Instrumente in harten Zeiten‘ am Werk zu sein. 

In der Literatur wird die Frage diskutiert, ob angesichts der spezifischen 
Ausgangsbedingungen in den MOEL eine eigene Form der “Europeanisation 
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Eastern-style“ (Goetz o. J.: 12) vorliege. Argumente für diese hier nur kurz 
andiskutierte Frage liefert auch die vorliegende Studie, bspw. angesichts der 
teils sehr grundlegenden Passungenauigkeiten nationaler Ausgangsbedingun-
gen bspw. mit der EBS. Dementsprechend zeigt sich insbesondere in der 
Frühphase der Mitgliedschaft zwar eine rechtliche Harmonisierung, aber “little 
practical impact, as implementation has lagged behind“ (Sissenich 2007: 4). 
Weitere wiederholt anzutreffende Argumente beziehen sich auf einen “lack of 
visible political and social consensus“ (Wóycicka/Grabowski 2007: 113) und 
die schwache Rolle der Sozialpartner (vgl. bspw. Sissenich 2007: 16), die Ab-
wesenheit historisch weitgehend linear gewachsener und entsprechend ver-
wurzelter politischer Institutionen (vgl. Goetz 2006: 8) oder auch die zentrale 
Rolle anderer internationaler Institutionen, namentlich der Weltbank (vgl. Kap. 
4.5, 5.5 und 6.5). Dennoch konnte plausibel belegt werden, dass seit den frühen 
2000er Jahren die Europäische Union mittels der Beschäftigungsstrategie und 
der unterschiedlichen OMK-Stränge deutlich an Einfluss gewonnen hat (vgl. 
auch Hemerijck 2013: 215). Cerami stellt insbesondere die Funktion der EU 
als Ideengeber und Lernplattform in den Mittelpunkt: 
“the EU not only drew the attention of the candidate countries to the social dimension of 
reform […], but it has also promoted through cognitive processes […] the introduction of 
new social policy ideas, interests and institutions […] fairly distant from the classical neolib-
eral values of the Washington Consensus promoted by the World Bank, IMF and OECD.” 
(Cerami 2010: 251) 

Unterstützung beim institution-building und finanzielle Förderinstrumente 
bspw. im Zuge des PHARE-Programms sowie Lernprozesse von einzelnen 
westeuropäischen Staaten haben diesen Prozess begleitet und unterstützt, 
wenngleich die Wirkung der OMK in den Folgejahren für alle vier betrachteten 
Felder als mäßig eingeschätzt wird. Haushaltspolitischen Erwägungen kann 
angesichts einer über weite Teile des Untersuchungszeitraums vergleichsweise 
schlechten Beschäftigungslage und finanzieller Defizite insbesondere im Ren-
tensystem durchaus ein erheblicher Einfluss attestiert werden, greifbar etwa im 
„Hausner-Plan zur Sanierung der öffentlichen Finanzen“ in den frühen 2000er 
Jahren (vgl. Krzywdzinski 2008: 188). Inwieweit dabei die europäische Di-
mension prägend war, bleibt aber wegen der Nicht-Mitgliedschaft Polens in 
der Eurozone fraglich. Deswegen und “[due to the fact that] Poland […] did 
relatively well in the wake of the 2008 crash” (Hemerijck 2013: 363) ist auch 
keine grundlegend gewandelte Logik sozialpolitischer Europäisierungspro-
zesse unter dem Einfluss der Krise festzustellen. In den beiden Defizitverfah-
ren 2004-2008 und 2009-15 spielten sozialpolitische Inhalte mit Ausnahme des 
Rentenbereichs keine Rolle (vgl. etwa Rat der EU 2009b), und auch im Zuge 
des Europäischen Semesters ist insgesamt keine Intensivierung des Europäi-
sierungsdrucks auf Polen erkennbar. 
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8.2.5 Italien 

Italien ist einer derjenigen Mitgliedsstaaten, bei denen ein fast schon traditio-
nell hohes Maß an Reformstau und die dem südeuropäischen Modell (s. 3.1.5) 
inhärenten sozialpolitischen Defizite ein erhebliches Potential für Europäisie-
rungsprozesse nahelegen, die, so Graziano/Jessoula (2011: 168) ab den 1990er 
Jahren Wirkung zu zeigen beginnen: “whereas all the ‘problems’ or Italian 
anomalies were already quite evident by the end of the 1980s, it was only in 
the 1990s that significant reforms took place in Italy. The reason for this […] 
is that Europe ‘came into’ the picture” (ebd.). Ähnlich äußern sich Maino/Neri 
(2012: 131): “[since the 1990s,] the constraints imposed directly or indirectly 
by international regimes and especially by the EU became an increasingly 
powerful stimulus”. Auch Sacchi sieht Italiens sozialpolitische Reformen zu 
erheblichen Teilen in irgendeiner Form durch die EU beeinflusst, teils durch 
Rechtssprechung des EuGH, vor allem aber durch den ökonomischen Druck 
der Maastricht-Kriterien und den Stabilitäts- und Wachstumspakt (vgl. Sacchi 
2007: 80). Babić (2015: 138) befindet gar, Italien werde in der austeritätsori-
entierten Phase der Krisenbewältigung „zwischen der eigenen Ohnmacht und 
internationalem Druck zerrieben.“ Die für die vorliegende Studie durchgeführ-
ten Fallstudien ergeben allerdings ein etwas differenzierteres Bild, das erheb-
liche Unterschiede sowohl im Zeitverlauf als auch zwischen den sozialpoliti-
schen Handlungsfeldern aufweist.  

In der Beschäftigungspolitik kann ein moderater Einfluss der EBS konsta-
tiert werden, mittels derer zwar u. a. ein begrenzter Ausbau aktiver Arbeits-
marktpolitik und eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes befördert wurden 
und die auch teilweise seitens nationaler Akteure als Legitimations- und Inspi-
rationsquelle genutzt wurde (bspw. Interviews 96, 98). Zugleich aber bleiben 
nicht nur erhebliche regionale Divergenzen bestehen, sondern auch die Umset-
zung europäischer Leitmotive erfolgte häufig in defizitärer Form, wie vor al-
lem das Phänomen ‘flexicurity ohne security‘ bzw. “Flex-Insecurity“ (Meardi 
2012: 8) belegt. Von den WWU-Kriterien ging im Bereich Beschäftigungspo-
litik kein vergleichbarer Modernisierungsdruck aus wie insbesondere in der 
Alterssicherung, wohl aber setzt mit der Krise ein massiver haushaltspoliti-
scher Druck ein, indem primär auf informellem Weg (EZB-Brief) die Bereit-
stellung finanzieller Mittel an umfassende und zügige Reformen, etwa im Be-
reich des Arbeitsrechts, geknüpft wurde. Während Ladi/Graziano (2014) die-
sen Vorgang zu Recht als ‘fast-forward Europeanization‘ charakterisieren, 
lässt sich für das formale Instrument des Europäischen Semesters festhalten, 
dass dieses vor allem von technokratischen Regierungen zur externen Recht-
fertigung von Reformmaßnahmen genutzt wurde. Allerdings belegt der teil-
weise jahrelange Verbleib von Kritikpunkten und Empfehlungen auf der CSR-
Liste, dass von Verbindlichkeit im Sinne einer ‚1:1-Umsetzung‘ keine Rede 
sein kann. Vielmehr bleiben ‚klassische‘ Defizite wie “insider-based social 
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contracts“ (Hemerijck 2013: 8), fehlende Mindestsicherung, mangelnde Un-
terstützung für Frauen und junge Menschen bestehen: 
“The combination of extended households, high rates of self-employment, large informal 
economies, tax evasion, and an institutionally weak administrative apparatus has created in-
fertile grounds for the modernization of social safety nets based on criteria of (quasi-)uni-
versal coverage” (ebd.: 197). 

Schließlich wurden sowohl rechtliche Einflüsse (bspw. hinsichtlich des vom 
EuGH gekippten Monopols der Arbeitsvermittlung) als auch eine erhebliche 
Bedeutung von ESF-Anreizen114 – insbesondere im Süden des Landes – fest-
gehalten, durch die ebenfalls ein Um- und Ausbau der Vermittlung unterstützt 
wurde.  

In der Gesundheitspolitik fällt der Europäisierungsdruck auf Italien er-
kennbar geringer aus. Im Rahmen der OMK/SSSI wurde das Gesundheitssys-
tem nur in moderatem Ausmaß thematisiert, wobei die europäische Ebene und 
die italienischen Regierungen die Befunde in der Regel teilen (etwa bzgl. regi-
onaler Divergenzen bei der Gesundheitsversorgung und deren Finanzierung) 
und eine rhetorische Bezugnahme vielfach erfolgt, während faktische Effekte 
auf Umsetzungsebene weitgehend ausbleiben. Ein haushaltspolitischer Druck 
ist für die Frühphase unter dem Einfluss der Maastricht-Kriterien plausibel und 
blieb zumindest im Sinne eines Hintergrundfaktors auch später bestehen, je-
doch erfolgten keine expliziten ‚Interventionen‘ im Rahmen des Stabilitätspro-
gramms oder der Defizitverfahren, und auch im Europäischen Semester fehlt 
das Thema Gesundheit mit Blick auf Italien fast vollständig. 

Der Bereich Alterssicherung offenbart einige Parallelen zur Beschäfti-
gungspolitik. Während der OMK ein moderater Einfluss im Sinne einer Argu-
mentationshilfe und punktuellen Anregung attestiert werden kann, spielten 
haushaltspolitische Instrumente im gesamten Zeitverlauf eine maßgebliche 
Rolle, was angesichts des extrem hohen Ausgabenanteils für Renten im italie-
nischen Staatshaushalt und unter den Sozialausgaben nicht überrascht. Unter 
dem Einfluss der Krise haben sich diese Einflüsse noch einmal verstärkt und, 
ähnlich wie in der Beschäftigungspolitik, mittels des schon häufiger zitierten 
EZB-Briefes die sog. Fornero-Reform auf informellem Weg maßgeblich mit-
verursacht – wenn nicht faktisch erzwungen. Bzgl. der Angleichung des Ren-
teneintrittsalters für Männer und Frauen liegt zudem ein unzweifelhafter recht-
licher Einfluss vor. 

Dagegen zeigt die Familienpolitik, dass die These von einer ‚Rundum-Eu-
ropäisierung‘ italienischer Sozialpolitik so nicht zutrifft. Vielmehr zeigt sich 
hier insgesamt eine relative Veränderungsresistenz, die im OMK-Rahmen 
bspw. an teils sehr niedrig, teils unrealistisch hoch angesetzten Zielen bzgl. des 
Betreuungsausbaus und einem markanten Widerspruch zwischen der 

 
114  Italien gehört mit Polen und Spanien zu den Mitgliedsstaaten mit dem höchsten Anteil am 

ESF (vgl. Levarlet/Hrejla 2018: 1).  
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rhetorischen Anerkennung europäischer Ziele und Leitbilder einerseits und der 
Betonung familiärer Lösungen andererseits ablesbar ist. Europäisch induzierte 
Fortschritte können allenfalls zeitweise für die Bekämpfung der Kinderarmut 
durch Modifizierung finanzieller Leistungen festgehalten werden. In der un-
terstellten haushaltspolitischen Phase kommt es dann zwar in gewisser Weise 
zu einer Verstärkung europäischer Einflüsse, jedoch nicht im Sinne einer ver-
bindlicheren Umsetzung europäischer Empfehlungen (vielmehr wiederholt 
sich die umfangreiche Kritik in den CSR praktisch unverändert von Jahr zu 
Jahr). Stattdessen bewirken die haushaltspolitischen Restriktionen eine Reduk-
tion der für Familienpolitik verfügbaren Mittel, so dass bspw. die ohnehin 
langsame Betreuungsexpansion ins Stocken gerät und insofern ein nicht-inten-
diertes retrenchment im Sinne einer weiteren Entfernung von europäischen 
Zielen einsetzt. 

Insgesamt ergibt sich damit das Bild, dass vor allem in der Beschäftigungs- 
und Rentenpolitik europäische Einflüsse ein “key (f)actor […], both as a re-
form initiator and as a reform supporter“ (Graziano/Jessoula 2011: 170) und 
“‘necessary conditions’ for institutional readaptation in Italy” (ebd.: 149) wa-
ren. Weiche Instrumente haben dazu beigetragen, einen neuen europäischen 
Referenzrahmen zu etablieren, haben Debatten über eigene Entwicklungsver-
zögerungen (wieder-)eröffnet und Lernressourcen zur Verfügung gestellt (vgl. 
Graziano/Jessoula 2011: 164). Gleichzeitig sind Mängel und Lücken in der 
Umsetzung unübersehbar, weshalb Falkner et al. (2005) Italien der “world of 
neglect or dead letter“ zuordnen und auch Sacchi (2007: 77) einen schlechten 
”implementation record […;], left to the voluntarism of civil servants com-
manding few organisational resources and lacking political guidelines – and 
legitimacy” konstatiert (vgl. auch Strati 2012: 11ff.). Dementsprechend konn-
ten sowohl auf policy- (bspw. prekäre Arbeitsverhältnisse, segmentierter Ar-
beitsmarkt) als auch auf struktureller Ebene (mangelnde Koordination bspw. 
zwischen Beschäftigungs- und Inklusionsakteuren, wenig öffentliche und me-
diale Aufmerksamkeit) zentrale Probleme nicht gelöst werden, und der OMK-
Rahmen blieb “at the same time useful and ineffective” (ebd.: 14). Weiche 
Einflüsse im Sinne eines Wandels von Diskursen und Wahrnehmungen lassen 
sich am ehesten für die Bedeutungszunahme aktiver Arbeitsmarktpolitik und 
in geringem Ausmaß für familienpolitische Zielvorstellungen erkennen, wenn-
gleich deutlich gefiltert durch bereits existierende policies und institutionelle 
Arrangements auf nationaler Ebene sowie politische Präferenzen (vgl. Je-
ssoula/Alti 2010: 178). 

Maßgeblich gewandelt hat sich die Art des Einflusses in Richtung von ”al-
most exclusively […] direct and legally binding pressures“ (Graziano/Jessoula 
2011: 172). Schon für die 1990er Jahre kann ein erheblicher haushaltspoliti-
scher Einfluss, auch kanalisiert durch neue innerstaatliche Konstellationen, 
festgestellt werden: 
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“the EMU deadline pressed the centre-left ‘Olive-Tree’ coalition governments under Ciampi, 
Dini, Prodi, D’Alema, and Amato to enact a wide range of comprehensive welfare state re-
forms […] with a strong focus on cost containment, negotiated with various parties, regions, 
and societal interests. The EMU exam, in other words, strengthened domestic cooperation.” 
(Hemerijck 2013: 198f.) 

Allerdings ließ der Druck dieses “entrance exam” (ebd.: 204) nach Sicherung 
der Mitgliedschaft in der WWU zwischenzeitlich nach, nicht zuletzt weil die 
europäischen Institutionen die Bemühungen der italienischen Regierungen zur 
Konsolidierung der öffentlichen Finanzen trotz anhaltender Defizite und per-
manenter deutlicher Überschreitung des Schuldenkriteriums anerkannten 
(exemplarisch: Europäische Kommission 2002b), bis er dann in der ‚Krisen-
phase‘ wie gezeigt sprungartig wieder anstieg, als formelle und informelle eu-
ropäische Einflüsse zusammen mit dem Druck der Finanzmärkte substanziel-
len Anpassungsdruck vor allem für die Bereiche Beschäftigung und Rente aus-
übten und “previously inconceivable reforms“ (van Hooren/Kaasch/Starke) 
möglich machen.  

8.3 Upload und Interload: Vergleich über Handlungsfelder 
und Mitgliedsstaaten 

Diese beiden Dimensionen sind, wie einleitend gezeigt, zwar in der Euro-
päisierungsliteratur angelegt – Uploadprozesse explizit, Interloadprozesse mit 
partiellen Überschneidungen zu policy learning (s. Abschnitt 2.1.3 und unten) 
–, dennoch müssen die entsprechenden Abschnitte der vorliegenden Studie an-
gesichts der allenfalls punktuellen Thematisierung in bisherigen sozialpoliti-
schen Forschungsbeiträgen explorativ gelesen werden und verstehen sich de-
mentsprechend keinesfalls als erschöpfend. 

8.3.1 Upload 

Das Ausmaß an aktivem Upload (oder des Versuchs) seitens der Mitglieds-
staaten variiert von Handlungsfeld zu Handlungsfeld erkennbar, während sich 
unter den Mitgliedsstaaten kein klares Muster in dem Sinne abzeichnet, dass 
der eine Mitgliedsstaat sich durchgehend passiv, der andere proaktiv verhalten 
und der dritte als Bremser agieren würde.  

Eindeutig das Feld mit dem höchsten Maß an Upload-Aktivitäten ist die 
Beschäftigungspolitik. Hier findet sich nur vereinzelt der Versuch, europäische 
Initiativen auszubremsen (Deutschland im Vorfeld der EBS), dagegen in meh-
reren Fällen eine aktive Unterstützung der vertraglichen Verankerung und auch 
der konkreten Ausgestaltung europäischer Beschäftigungspolitik 
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(insbesondere durch Schweden und Großbritannien). Polen und Italien nehmen 
trotz grundsätzlicher Befürwortung der EBS eine eher passive Rolle ein, was 
aber eher durch Kapazitätsbeschränkungen als durch Abwehrmotive begründet 
ist. Allerdings ist Polen offensiv  
„daran gelegen, seine komparativen Vorteile […] aufrechtzuerhalten und sich nicht durch 
einheitliche Vorgaben der EU einschnüren zu lassen. Dementsprechend gehörte das Land 
bei den Auseinandersetzungen um sozialpolitisch sensible europäische Rechtsakte wie die 
Dienstleistungs- oder Arbeitszeitrichtlinie zu den Mitgliedstaaten, die eine marktkonforme 
Ausgestaltung forderten.“ (Lang 2009: 596) 

Ein solcher wettbewerbsorientierter Ansatz prallt vielfach auf entgegenge-
setzte Positionen einer Reihe alter und vorwiegend westlicher Mitgliedsstaa-
ten. Neben solchen Grundsatzfragen engagieren sich etliche der betrachteten 
Mitgliedsstaaten in Feldern eigener Stärke (bspw. Deutschland bei der Jugend-
garantie, Schweden bzgl. Frauenerwerbstätigkeit, Großbritannien bei der Neu-
organisation der Arbeitsvermittlung). 

Dagegen zeichnet sich der Gesundheitsbereich dadurch aus, dass alle be-
trachteten Mitgliedsstaaten in Grundsatzfragen eher eine abwehrende Haltung 
einnehmen und (faktische) europäische Kompetenzzuwächse in diesem Feld 
verhindern wollen. Während die betrachteten Mitgliedsstaaten diesen Ansatz 
teilen, äußert er sich bei denjenigen Mitgliedsstaaten in konkreten Abwehrver-
suchen gegenüber der Patientenmobilitätsrichtlinie, die aufgrund eigener De-
fizite befürchten mussten, dass eigene Staatsangehörige diese Möglichkeit in 
erheblichem Ausmaß nutzen würden (vor allem Großbritannien, Polen). Le-
diglich in kleineren Einzelfragen wie Medikamentenzulassung (Großbritan-
nien) oder E-health (Deutschland, Schweden, Großbritannien) ist ein ‚positi-
ver‘ Upload zu beobachten. Für Polen und Italien konnten keine derartigen 
Fälle identifiziert werden. 

Tab. 16: Upload im Vergleich 
 DE SWE GB PL IT Fazit (alle) 

EMPL zunächst 
Widerstand 
gegen EBS, 
dann aktive 
Unterstüt-
zung 

aktive Rolle 
in Feldern 
eigener 
Stärke 
(bspw. Ju-
gendgaran-
tie) 

hoch: ver-
tragliche Ver-
ankerung ei-
nes Beschäf-
tigungstitels, 
Einzelthe-
men wie 
bspw. Er-
leichterung 
von Frauen-
erwerbstätig-
keit 

teilweise akti-
ves 

hoch, beson-
ders ‚softe‘ 
Ausgestal-
tung und Ori-
entierung am 
dritten Weg 

zudem kon-
krete Ein-
zelthemen 
wie Aktivie-
rung und 
Jobcenter 

 +  

grundsätzli-
che Befürwor-
tung der EBS 

Einsetzen für 
möglichst un-
einge-
schränkte Ar-
beitskräftemo-
bilität 

gewisse Defi-
zite im Zu-
gang 

gering auf-
grund struktu-
reller Be-
schränkungen 

allg. Unter-
stützung für 
EBS, auch 
aus instru-
mentellen 
Gründen 

 O      

Feld mit der 
stärksten 
Upload-In-
tensität, 
kaum grund-
sätzlicher 
Widerstand, 
sowohl ge-
nerelle als 
auch spezifi-
sche Uplo-
ads 

Zsh. zu ei-
genen 
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partielles 
Bremsen bei 
wahrgenom-
mener Ge-
fahr dauer-
hafter finan-
zieller Be-
lastungen 

-  O/+ 

Engagement, 
etwa durch 
Personal an 
Schlüsselpo-
sitionen und 
schriftliche 
Stellungnah-
men, in Tei-
len aber 
auch eher 
passive Vor-
bildfunktion 

 +  

 O  Stärken und 
institutionel-
len Kapazi-
täten 

Ges. starker Ab-
wehrreflex 
in grund-
sätzlichen 
Fragen 

punktuell 
proaktiv in 
konkreten 
(kleineren) 
Feldern ei-
genen Inte-
resses 

 -  

progressiv 
bei Ein-
zelthemen 
(Alkohol, E-
health) 

Abwehr in 
Grundsatz-
/Systemfra-
gen 

 -   

Fokus auf 
Ausbremsen 
europäischer 
Kompe-
tenzauswei-
tung 

aktiv bei Aus-
gestaltung 
der Patien-
tenmobilitäts-
richtlinie 

 -  

Abwehr Pati-
entenmobili-
täts-RL 

 -  

keine Ambitio-
nen 

O 

Abwehrbe-
mühungen 
dominieren 
in Grund-
satzfragen, 
sichtbar 
etwa in Wi-
derstand ge-
gen Patien-
tenmobilität  

proaktiver 
Upload nur 
in Detailfra-
gen 

Rente ‚Meta-Up-
load‘: Primat 
der Haus-
haltskonsoli-
dierung 

Bremsen bei 
inhaltlichen 
Fragen  

 -  

 

niedrig/Brem-
sen trotz 
Avantgarde-
Position, Be-
trachtung als 
nationale An-
gelegenheit 

 -  

erste Säule 
gering, pri-
vate Vor-
sorge hoch 

 -  

Erklärungsbe-
mühungen 
bzgl. des ei-
genen Sys-
tems 

 O  

zu Beginn der 
OMK hoch, 
später gering 

+  O 

Ggring bzw. 
foot-drag-
ging mit we-
nigen Aus-
nahmen 
(bes. IT in 
Frühphase 
mit ‚Pensi-
ons-Maas-
tricht‘-Initia-
tive) 

Fami-
lie 

Neue Vor-
bildfunktion 
übersetzt 
sich nicht in 
aktiven Up-
load 

Abweh-
rende 

hoch bei Ein-
satz für 
Gleichstel-
lungsfragen 
und Verein-
barkeit, an-
sonsten eher 

gering (in-
nenpolitisch 
kein eigenes 
Feld, europä-
isch schon 
gar nicht) 

 -  

gering, da 
nicht als euro-
päisches 
Thema be-
trachtet, (ver-
ein-
zelt)Wunsch 
nach Themati-
sierung von 

weder Ambiti-
onen noch 
Ressourcen 
vorhanden 

 O  

sehr ge-
mischt, pri-
mär als nati-
onale Ange-
legenheit 
betrachtet 
mit 
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Haltung: 
‚kein EU-
Thema‘ 

 -  

passives 
Vorbild 

O / +  

Geburtenra-
ten 

 -  

 

punktuellen 
Abweichun-
gen  

Fazit 
(pro 
MS) 

Fokus auf 
Abwehr mit 
Ausnahme 
des Be-
schäfti-
gungsfeldes 

 

vielfach Be-
harren auf 
nationaler 
Zuständig-
keit, Ausnah-
men bei Be-
schäftigung 
und Gleich-
stellung 

Vorbildcha-
rakter über-
setzt sich 
nicht in pace-
setting 

gering bzw. 
Fokus auf 
Bremsen, 
Ausnahme: 
‚dritter Weg‘, 
Beschäfti-
gungspolitik 

insgesamt ge-
ring, stärkster 
Einsatz für 
Gestaltung 
der Entsen-
dung von Ar-
beitnehmern 
im polnischen 
Interesse 

unterschied-
lich, jedoch 
zumeist ge-
ring, primär 
aus Kapazi-
tätsgründen 

Ausnahme: 
Rentenpolitik 
in Frühphase 

-- 

Quelle: eigene Darstellung 

Ein ähnlicher Befund kann für die Rentenpolitik festgehalten werden: Mit we-
nigen Ausnahmen versuchen die Mitgliedsstaaten, eine sich zunehmend dyna-
misch entwickelnde europäische Dimension zu blockieren bzw. unter Kon-
trolle zu halten. Mit der Ausnahme Italiens in der Anfangsphase der OMK gilt 
Rentenpolitik als nationale Domäne und europäische ‚Einmischung‘ als uner-
wünscht. Sonderfälle stellen Großbritannien mit seinem starken (und hier auch 
durchaus europäischen) Fokus auf der zweiten und dritten Säule und Polen dar, 
das sich um eine Erklärung des ungewöhnlichen eigenen Systemdesigns auf 
europäischer Ebene bemühte. Sehr gemischt ist das Bild in der Familienpolitik, 
wo das Spektrum von der faktischen Nichtexistenz des Feldes auf nationaler 
Ebene (Großbritannien) bzw. dessen relativer Unterentwicklung (Italien) über 
die Position, dies sei kein europäisches Thema (Deutschland, Polen) bis zu ei-
nem aktiven Fördern von Gleichstellungs- und Vereinbarkeitsthemen auf eu-
ropäischer Ebene (Schweden) reicht.  

Einen ‚Meta-Upload‘ mit sozialpolitischen Folgen betrieb insbesondere 
Deutschland mit Blick auf das übergeordnete Ziel der Haushaltskonsolidie-
rung:  
„Der Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der Abbau von Haushaltsdefi-
ziten sind aus Sicht der Bundesregierung nicht nur für das eigene Land, sondern für ganz 
Europa alternativlos. […] Zum einen dringt sie darauf, den Reformdruck in den anderen 
europäischen Ländern hochzuhalten. Finanzhilfen aus dem europäischen Rettungsfonds sol-
len nur in Verbindung mit Sparauflagen gewährt werden. […] Zum anderen hat sie die wei-
tere, verpflichtende Koordination der nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
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Mitgliedsstaaten der Währungsunion vorangetrieben. Der Euro-Plus-Pakt, der sogenannte 
Six-Pack, der Two-Pack und der Fiskalpakt sind alle maßgeblich durch deutsche Initiative 
zustande gekommen.“ (Haug/Stoy 2015: 51f.) 

Nicht nur manche Beobachter sehen diesen Ansatz der deutschen und anderer 
“fortunate governments“ (Genschel/Jachtenfuchs 2018: 187) im Sinne von 
“prescribing medicine to others that one does not take oneself“ (Lehndorff 
2015: 27) kritisch; auch unter den Mitgliedsstaaten formte sich zügig eine Ge-
genposition, für die unter den hier betrachteten Ländern Italien steht. Diese 
zweite Variante des Meta-Uploads übt Kritik an der einseitigen Betonung von 
Sparanstrengungen und Strukturreformen und plädiert für eine aus dieser Sicht 
ausgewogenere Balance der Maßnahmen zur Bewältigung der Krise (Interview 
19, bspw. auch Monti 2012). Die generellen Positionen zum Umgang mit der 
Krise und ihren Folgen stehen jedoch nicht im Mittelpunkt dieser Analyse und 
werden daher an dieser Stelle nicht weiterverfolgt. 

Das Gesamtbild offenbart damit in den Kategorien von Börzel (2002) eine 
Dominanz des ‘foot-dragging‘, also des Verhinderns ambitionierterer Sozial-
politiken auf EU-Ebene, mit Ausnahme der Beschäftigungspolitik. Wieder-
kehrende Motive sind die Wahrnehmung des jeweiligen Feldes als exklusive 
nationale Zuständigkeit (alle betrachteten Fälle mit möglicher bzw. phasen-
weiser Ausnahme Italiens), die Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen 
(besonders Polen)115 sowie die Sorge vor zukünftigen finanziellen Verpflich-
tungen (insbesondere Deutschland). Italien befürwortet zwar grundsätzlich 
eine stärkere EU-Sozialpolitik inklusive der weiteren Ausdehnung qualifizier-
ter Mehrheitsentscheidungen, dies übersetzt sich aber nicht in eine diesbezüg-
liche aktive Rolle (vgl. Sacchi 2007: 79). 

Kommt es zu einem ‘pace-setting‘ im Sinne eines Vorantreibens sozialpo-
litischer Integration, so erfolgt dieses in Feldern, in denen die jeweiligen Mit-
gliedsstaaten erfolgreich sind bzw. den eigenen Ansatz und ggf. durchgeführte 
Reformen als vorbildlich ansehen: “the member states generally only agree to 
expand the social policy competences of the EU when they are confident they 
can ‘upload’ their own policy designs to the EU level.” (Anderson 2015a: 47) 
In solchen Fällen bilden Mitgliedsstaaten fallweise Koalitionen mit der Kom-
mission, im Rahmen derer sie die „innerstaatlich bereits umgesetzte Rege-
lungsphilosophie“ (Wagner 2012: 218) auf die europäische Ebene zu übertra-
gen versuchen, bspw. hier sichtbar an der Herausbildung der – u. a. durch 
Großbritannien und Schweden mitgeformten – Leitbilder von aktiver Arbeits-
marktpolitik und flexicurity (vgl. Zirra 2009: 210). Ein weiteres Beispiel für 
eine Upload-Koalition – in diesem Fall ohne Beteiligung der Kommission und 
eher unter dem Vorzeichen des Bremsens – stellt die gemeinsame nordische 

 
115  Lang (2009: 604) hält diesen Ansatz auch aus polnischer Sicht für problematisch, den Polen 

trage damit „zu einem Reflex bei, vor dem es sich selbst immer gefürchtet ha[be]: Je verbis-
sener Polen seine Interessen verteidigt, […] desto stärker denken diese [die anderen Mit-
gliedsstaaten] über differenzierte Formen der Integration nach.“ 
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Positionierung zum European Pillar of Social Rights (s. 8.6.3) dar. Die Arbeits-
minister der nordischen Staaten in ihrer Formation des Nordischen Minister-
rates für Arbeit betonen hier: “It is important to respect national competences 
and the principle of subsidiarity under the current EU Treaties when drawing 
up a Pillar. We do not support any changes to the competences between the 
EU and its Member States.” (Nordic Council of Ministers for Labour 2016) 
Gleichzeitig verweisen sie auf eigene Erfolge und fordern deren 
Berücksichtigung bei der Gestaltung der Säule ein: “The Nordic experience 
shows that it is possible to combine social progress with growth and job crea-
tion. […] The Nordic success factors in this process should be reflected in the 
upcoming Pillar of social rights.” (ebd.) 

Allerdings übersetzt sich nicht jede denkbare Vorbildfunktion in einen ak-
tiven Upload, wie bspw. der Fall der deutschen Familienpolitik belegt, aber 
auch das Verhalten Schwedens bspw. in der Rentenpolitik. Während Vifell 
(2011: 231) aufgrund des häufig angeführten Vorbildcharakters und der Selbst-
wahrnehmung als sozialpolitische Avantgarde “[u]ploading rather than down-
loading“ erwartet, stützen die Fallstudien diese Formulierung nur punktuell. 
Insgesamt zeichnet sich unter den Mitgliedsstaaten kein ‘Upload-Champion‘ 
ab,116 sondern das jeweilige Verhalten ist von Handlungsfeldern und teilweise 
auch Einzelthemen abhängig. Die in den einzelnen Fallstudien angeführten 
Upload-Kanäle werden an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt. Während 
über eine breite Palette davon weitgehende Einigkeit besteht, etwa über die 
Bedeutung von Ausschussarbeit, Lobbying und schriftlichen Stellungnahmen, 
wurde die Besetzung von Spitzenpositionen mit eigenem Personal nur verein-
zelt von den Befragten benannt, insbesondere von denjenigen aus Großbritan-
nien und Schweden, wobei im letztgenannten Fall auch Defizite angesprochen 
wurden.117 

8.3.2 Interload 

Die Dimension des Interload, also eines selektiven Austauschs unter einzelnen 
Mitgliedsstaaten, teils auch ohne Nutzung des europäischen (OMK-)Rahmens, 
hat sich in der Analyse bestätigt, wenngleich zum einen diese Unterscheidung 
nicht ganz trennscharf ist (s. u.) und zum anderen mit Ausnahme der engen 
Kooperation der nordischen Staaten keine konsistenten Konstellationen unter 

 
116  So betonen Jacobsson/Sundström (2016: 524), es sei “hard to claim that Swedish politicians 

and officials in general have been particularly influential and been able to market themselves 
as models for others, even if there have been a handful of such accomplishments.” 

117  Dies wurde u. a. darauf zurückgeführt, dass EU-Tätigkeiten in Schweden keinen karriereför-
dernden Einfluss hätten: “When we ask policy professionals about their work and networks 
and their careers and futures, the EU level doesn’t appear. […] When people who have 
worked in Brussels for years come back to Stockholm, they find that what they did in Brussels 
counts for nothing.” (Interview 53) 
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den Mitgliedsstaaten identifiziert, sondern ein feld- und themenspezifischer In-
terload ausgemacht werden konnte. 

In der Beschäftigungspolitik ist ein markanter Interload unter einer Gruppe 
von nord- und westeuropäischen Staaten festzuhalten, der zwar einerseits the-
menspezifisch ist, wobei andererseits aber doch immer wieder dieselben Mit-
gliedsstaaten genannt werden, nämlich die nordischen Staaten (die vor allem 
untereinander eng und mit langer Tradition kooperieren), Deutschland, die 
Niederlande, Österreich und Großbritannien. Aus britischer Perspektive sind 
dagegen primär eine Orientierung an und ein Austausch mit anderen englisch-
sprachigen Ländern außerhalb Europas prägend, nämlich den USA, Australien, 
Kanada und Neuseeland. Aus italienischer und polnischer Perspektive spielt 
einerseits die Kooperation unter den süd- bzw. osteuropäischen Ländern eine 
gewisse Rolle, andererseits und wohl primär aber der Austausch mit westeu-
ropäischen Mitgliedsstaaten und – markant im italienischen Fall – insbeson-
dere Deutschland. Zugleich lässt sich am Fall Italien ablesen, dass das Ausmaß 
des Austauschs durch finanzielle und personelle Kapazitätsbegrenzungen er-
heblich beeinträchtigt wird.  

In der Gesundheitspolitik ergeben sich Interload-Konstellationen einerseits 
teilweise unter Bezug auf ähnliche (Versicherungs- oder NHS-)Systeme 
(bspw. Großbritannien/Italien/Spanien, die nordischen Länder untereinander 
oder Polen/Deutschland zu Beginn des Umbaus des polnischen Gesundheits-
systems) und innerhalb etablierter Formate wie der Visegrád-Gruppe oder des 
Nordischen Rates, andererseits auch über diese Grenzen hinweg im Sinne einer 
best-practice-Orientierung. Erneut spielen für Großbritannien – anders als für 
die anderen betrachteten Mitgliedsstaaten mit potentieller Ausnahme Italiens, 
wo ebenfalls von einigen Beobachtern dem US-amerikanischen Gesundheits-
system eine gewisse Orientierungsfunktion attestiert wird – außereuropäische 
Partner eine zentrale Rolle. Interessant ist – jenseits der hiesigen Fallauswahl 
– die Zusammenarbeit kleinerer Mitgliedsstaaten unter bewusster Umgehung 
der Kommission im Zusammenhang mit dem Einkauf hochpreisiger Medika-
mente, die deutlich belegt, dass Interload zwar einerseits eine Dimension von 
Europäisierung darstellt, andererseits einem Mehr an (alle umfassender) In-
tegration auch durchaus hinderlich sein bzw. ein Fehlen gesamteuropäischer 
Aktivität kompensieren kann. 

Tab. 17: Interload im Vergleich 
 DE SWE GB PL IT Fazit (alle) 

EMPL markante 
Rolle, Orien-
tierung an 
(themenspe-
zifisch und 
selektiv): NL, 

enge Zu-
sammenar-
beit mit den 
nordischen 
Staaten 

US-amerika-
nischer Ein-
fluss, bspw. 
bei New 
Deal, 

andere ost-
europäi-
sche Län-
der, in Vor-
beitritts-
phase auch 
über ‚Ost-

Vorbild Dä-
nemark bei 
flexicurity, al-
lerdings se-
lektiv umge-
setzt 

relativ aus-
geprägt, 
teils im 
OMK-Rah-
men, teils 
außerhalb, 
klare 
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 DE SWE GB PL IT Fazit (alle) 

GB, DK, 
SWE, AUT 

eigene ‚Be-
raterrolle‘ 
auf Anfrage 
(bspw. duale 
Ausbildung) 

 

ansonsten 
pragmati-
sche, the-
menspezifi-
sche Ko-
operation, 
bzgl. Be-
kämpfung 
der Jugend-
arbeitslosig-
keit bspw. 
Austausch 
mit DK und 
UK 

weiterhin 
AUS, KAN, 
NZL 

innereuropä-
isch: nordi-
sche Staaten 
(Aktivierung), 
punktuell wei-
tere wie NL 
und D5,2 

West-Linie‘ 
hinweg 
(bspw. DE, 
NL) 

zu heuti-
gem Stand 
uneinheitli-
che Aussa-
gen 

Jugendar-
beitslosig-
keit: zu-
nächst FRA, 
später DE 
(zeitweise in-
stitutionali-
siert)  

 

begrenzte 
Kapazitäten 

 

Trennung 
schwierig 

Einige 
Avantgarde-
Mitglieds-
staaten im-
mer wieder 
angeführt, 
ansonsten 
teils inner-
halb eigener 
Länder-
gruppe 
(Ähnlichkeit 
& Geogra-
phie), teils 
aber auch 
pragma-
tisch-the-
menspezi-
fisch 

Ges. bewusste 
Anleihen in 
anderen Mit-
gliedsstaten, 
insbeson-
dere NL, bei 
großen Re-
formen, häu-
figer auch 
SWE, GB, 
FRA, AUT 

Kooperation 
nach 
Sachthemen 
begründet 

Konsultation 
durch zahl-
reiche Mit-
glieds- und 
Nichtmit-
gliedsstaa-
ten 

Kooperation 
im nordi-
schen Kon-
text und 
themenspe-
zifisch dar-
über hinaus 

zurückhal-
tend, the-
menabhän-
gige Konstel-
lationen, aber 
häufiger mit 
anderen 
NHS-Syste-
men 

öffentlich zu-
meist Bezug 
auf außereu-
ropäische 
englischspra-
chige Länder  

zu Beginn 
Orientie-
rung an DE 
(Kranken-
kassen) 

später 
enge Ko-
operation 
mit Vise-
grád-Staa-
ten 

wenig aus-
geprägt, am 
ehesten Ori-
entierung an 
Großbritan-
nien nach 
dem Krite-
rium der 
Systemähn-
lichkeit, je-
doch abwei-
chende Be-
dingungen 

zeitweilig 
bei Reform-
vorhaben; 
zumeist, 
aber nicht 
immer unter 
ähnlichen 
Systemen  

Sonderfall 
der Koope-
ration klei-
ner Mit-
gliedsstaa-
ten bei 
Preisver-
handlungen 

Rente Reformvor-
bilder im 
Wesentli-
chen NL, 
SWE, GB + 
mittlerweile 
eigene Vor-
bildfunktion 

Austausch 
mit den nor-
dischen 
Nachbarn 
und the-
menabhän-
gig, primär 
DE, NL, UK 

erste Säule 
wenig 

Konsultation 
durch andere 
Mitglieds-
staaten, v. a. 
osteuropäi-
sche, aber 

für große 
Reform Ori-
entierung 
an Schwe-
den und 
auch Aus-
tausch mit 
Italien 

Umstrittenes 
Ausmaß der 
Orientierung 
an SWE bei 
zentralen 
Reformen, 
daneben 
auch DE  

relativ klare 
best-prac-
tice-Vorbil-
der, insge-
samt breiter 
Austausch 
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 DE SWE GB PL IT Fazit (alle) 

Konsultation 
durch wei-
tere Länder, 
darunter PL 
und IT (z. B. 
wegen 
NDC-Sys-
tem) 

auch NL, IT, 
GRI 

private/be-
triebliche: 
DE, NL, IRL, 
BEL & Versi-
cherungsan-
bieter 

konzentrier-
tes Angebot 
in NL als 
mögliches 
Vorbild 

ansonsten 
fallspezi-
fisch 

häufigerer 
Austausch 
ansonsten 
mit ESP und 
GB 

Familie offensichtli-
che Orientie-
rung an 
SWE beim 
Elterngeld, 
wenngleich 
mit Abwei-
chungen 

Vorbildfunk-
tion, u. a. 
für DE, aber 
auch im An-
satz für süd-
europäische 
Mitglieds-
staaten, 
Konsultation 
durch zahl-
reiche süd- 
und osteu-
ropäische 
Staaten so-
wie einige 
außereuro-
päische 

wirkliches 
‚Lernen‘ und 
offener Aus-
tausch im 
nordischen 
Kontext 

geringer Stel-
lenwert, auf-
grund der 
Spezifika bri-
tischer Fami-
lienpolitik 
Austausch – 
wenn über-
haupt – mit 
USA und 
Australien 

primär mit 
anderen 
osteuropäi-
schen 
Staaten, 
fallweise 
auch Orien-
tierung an 
und Koope-
ration mit 
westeuro-
päischen 
bench-
mark-set-
tern 

begrenzter 
Austausch 
mit Spanien 
aufgrund 
ähnlicher 
Rahmenbe-
dingungen 

teilweise Re-
ferenz zu 
westeuropäi-
schen Län-
dern, aber 
de facto un-
realistisch 
aufgrund 
massiv ab-
weichender 
Ausgangs-
lage 

sehr divers: 
intensiver 
Austausch 
unter nordi-
schen Staa-
ten, Vorbild-
funktion die-
ser auch für 
weitere Mit-
gliedsstaa-
ten, teils 
aber auch 
kaum Inter-
load wegen 
geringer Pri-
orität (GB) 
bzw. Kapa-
zitätsman-
gel (IT) 

Quelle: eigene Darstellung  

In der Rentenpolitik zeichnet sich eine weitgehende Orientierung an best-prac-
tice-Modellen ab. Wenngleich in unterschiedlichem und umstrittenem Maße 
spielte das reformierte schwedische Rentensystem, teilweise auch in Form ei-
ner aktiven Kooperation mit Schweden, in mehreren Fällen eine Rolle 
(Deutschland, Italien, Polen). Es wiederholt sich das Muster einer engen in-
nernordischen Kooperation, wobei darüber hinaus auch Austauschprozesse zu 
beobachten sind, die sich weder solchen regionalen Clustern noch 
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Systemähnlichkeiten zuschreiben lassen (bspw. zwischen Italien und Großbri-
tannien). Großbritannien ist im Bereich der hier betrachteten ersten Säule ge-
nerell wenig aktiv, aber ein häufig konsultierter Partner aus Sicht der anderen 
Mitgliedsstaaten. In der Familienpolitik ist primär eine verbreitete Vorbild-
funktion von bzw. Orientierung an Schweden und den übrigen nordischen Mit-
gliedsstaaten zu beobachten, wobei Großbritannien wiederum einen Sonderfall 
darstellt und die jeweiligen familienpolitischen ‚Regime‘ ebenfalls zur Erklä-
rung der Kooperationsmuster beitragen (etwa Italien mit Spanien oder Polen 
mit Ungarn). 

An dieser Stelle können die Erkenntnisse zum Interload zur Debatte um 
policy learning und die Frage, wer dort eigentlich von wem lernt und unter 
welchen Bedingungen, in Beziehung gesetzt werden. Eine zentrale Erkenntnis 
dieser Debatte, die selbstverständlich auch für die hiesigen Befunde gilt, ohne 
dass sie an dieser Stelle weiter ausgeführt werden soll, betrifft die Grenzen von 
Lernprozessen generell: “Domestic social and employment regimes cannot be 
directly changed from the outside“ (Heidenreich 2009: 19), bedingt durch 
komplexe sozialstaatliche Programme, Pfadabhängigkeiten einschließlich in-
stitutionell-struktureller Beschränkungen, ideologische Differenzen oder auch 
die verfügbaren technischen, finanziellen, politischen, Verwaltungs- und sons-
tigen Ressourcen (vgl. Dolowitz/Marsh 1996; Benson/Jordan 2011). In der – 
hier stark verkürzt wiedergegebenen – Literatur werden weiterhin folgende po-
tentielle Erklärungsfaktoren für Lern-/Kooperationskonstellationen diskutiert: 

 Erfolg im jeweiligen Politikfeld, 
 die Verteilung von Macht unter den (Mitglieds-)Staaten,  
 geographische Nähe, 
 ähnliche Problemlagen und Ressourcen, 
 ideologische Ähnlichkeit 

(vgl. Hartlapp 2009: 3; Dolowitz/Marsh 1996: 353; Nedergaard 2006: 427 und 
433). Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse lassen sich in dieses Raster 
integrieren, wobei der feldspezifische Erfolg am ehesten Aussagen darüber er-
laubt, welche Mitgliedsstaaten eine Vorbildfunktion für andere einnehmen und 
attraktive Kooperationspartner sind. Geographische Nähe spielt vereinzelt eine 
Rolle (vor allem unter den nordischen Mitgliedsstaaten und teilweise den ost-
europäischen), ebenso die Sprache (angelsächsische Länder, z. T. Deutschland 
und das hier nicht betrachtete Österreich). Im britischen Fall kommt zum Kri-
terium der Sprache (vgl. bspw. Bulmer 2007: 53) die Ähnlichkeit mit außereu-
ropäischen Wohlfahrtsstaaten hinzu, die eine “natural non-European policy 
community on which UK policymakers can draw” (Hopkin/van Wijnbergen 
2011: 257) begründet. 

Auffällig ist Nedergaard zufolge, dass Lern- und Austauschprozesse vor 
allem unter den nördlichen und westlichen Mitgliedsstaaten stattfinden, die 
teilweise auch Mitgliedsstaaten in Süd- und Osteuropa beeinflussen, “[while] 
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there is no internal transnational learning within these groups […] and almost 
none of these countries have acted as tutors“ (Nedergaard 2006: 433). Die Er-
gebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigen die Gültigkeit dieser Aus-
sage auch über ein Jahrzehnt später. Die nordischen Mitgliedsstaaten mit ihrer 
langen Kooperationstradition einschließlich eines gemeinsamen Arbeitsmark-
tes und Kooperationsausschüssen in fast allen Politikfeldern (vgl. ebd.: 423) 
lernen stark untereinander, sind aber auch im Gesamt-EU-Zusammenhang we-
sentliche ‘tutors‘. In einer Umfrage von Nedergaard (ebd.: 430) belegten Dä-
nemark (47 Punkte), Großbritannien (44), Schweden (42), Finnland (33) und 
die Niederlande (32) die diesbezüglichen Spitzenplätze. Visser (2009: 52) ver-
weist – im Graubereich zur OMK – auf die “self-selection of participants into 
the peer workshops […that] mirror, and possibly strengthen, pre-conceived 
clusters of like-minded Member States“, darunter der nordischen Staaten zzgl. 
Deutschland (exemplarisch für das Thema Arbeitsvermittlung im Jahr 1999). 
Weitere angeführte Tendenzen betreffen die „Eurozone als Klammer“ für In-
terload-Konstellationen (Interview 24) oder für die jüngere Vergangenheit die 
zentrale Rolle Deutschlands aufgrund etwa von Beschäftigungserfolgen: “Ger-
many in the Merkel years as a paradigm case“ (Interview 58). 

Die Verteilung von politischer Macht unter den Mitgliedsstaaten scheint 
für die Etablierung von Interload-Konstellationen allerdings keine zentrale 
Rolle zu spielen, wohl jedoch – im Sinne eines beschränkenden Faktors – die 
Verfügbarkeit personeller, zeitlicher und finanzieller Ressourcen (bspw. Inter-
view 38). Das Kriterium ‚ähnliche Problemlagen‘ kann, muss aber keine se-
lektive Kooperation nach sich ziehen, wie bspw. der Fall der Bekämpfung von 
Jugendarbeitslosigkeit zeigt, wo die Kooperation zwischen stark betroffenen 
Ländern wie Italien und weniger betroffenen wie Deutschland verläuft. Die 
Frage der ideologischen Ähnlichkeit bedürfte angesichts wechselnder Regie-
rungen einer präzisen Analyse von Interloadprozessen im zeitlichen Verlauf, 
die an dieser Stelle nicht geleistet werden kann. 

8.4 ‚Krisenmodus‘ der sozialpolitischen Europäisierung? 

Das zentrale Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie ist, ob die Krise als 
‘game-changer‘ in dem Sinne gewirkt hat, dass sich sozialpolitische Europäi-
sierungsprozesse grundsätzlich verändern. Dazu wurden einleitend fünf – teil-
weise zweigeteilte – Hypothesen formuliert, die im Folgenden im Licht der 
Untersuchungsergebnisse diskutiert werden. Zunächst lautete Hypothese 1: 

H1: Neben punktuellen verbindlichen sozialen Mindeststandards und der 
nur in geringem und abnehmendem Grad wirksamen Offenen Methode der Ko-
ordinierung sind es vor allem durch den EuGH abgesicherte Rechtsgrundsätze 
sowie die neuen haushaltspolitischen Instrumente, die erhebliche 
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Europäisierungsimpulse auslösen. Insbesondere mit dem reformierten Stabili-
täts- und Wachstumspakt seit 2011 haben haushaltspolitische Einflüsse auf 
mitgliedsstaatliche Sozialpolitik maßgeblich zugenommen. 

Die Fallstudien und die vergleichende Diskussion nach Einflusskanälen 
(Abschnitt 8.1) bestätigen diese Hypothese. In allen vier Feldern und allen be-
trachteten Mitgliedsstaaten traten erhebliche rechtliche Einflüsse in Einzelfra-
gen auf, teilweise gegen markanten Widerstand der oder in den betroffenen 
Mitgliedsstaaten. Die Offene Methode der Koordinierung wird zwar für die 
einzelnen Felder recht unterschiedlich bewertet (vgl. Kap. 8.1: mit Beschäfti-
gung am einen und Gesundheit am anderen Ende des Spektrums), Einigkeit 
besteht aber über ihre deutlich abnehmende Bedeutung im zeitlichen Verlauf 
bzw. ihre ‚Vereinnahmung‘ durch das Europäische Semester und haushaltspo-
litische Ziele. Bereits im Jahr 2008 attestierte Lamping (2008: 608) der OMK, 
ihre potentielle Rolle als Gegengewicht zur negativen Integration nicht erfül-
len zu können; vielmehr dominierten bereits zu diesem Zeitpunkt nach seiner 
Bewertung „ökonomische[…] und finanzpolitische[…] Diskurse, geführt von 
den machtpolitisch relevanten Generaldirektionen in Koalition mit dem ECO-
FIN-Rat“ (Lamping 2008: 608). Spätestens in der Krise gerät die OMK dann 
in einen “survival mode“ (Interview 58)118, in dem die Koordinierung „in we-
sentlichen Teilen den Wirtschafts- und Finanzministern übertragen [wurde]“ 
(Schellinger 2015: o. S.; vgl. Meardi 2012: 4). 

Haushaltspolitische Instrumente, namentlich das Europäische Semester als 
“first OMC without the label“ (Interview 58), haben zumindest das Potential, 
die Rahmenbedingungen und Effekte von Europäisierung grundsätzlich zu 
verändern: “this new style of EU intervention in welfare states is associated 
with increased surveillance and a higher degree of enforcement, which re-
presents a radical alteration in EU integration“ (De la Porte/Heins 2015: 4), die 
allerdings die Mitgliedsstaaten selbst mitverantworten:  
“To be sure, this pressure is massive, but it is based on fundamental decisions taken by all 
heads of state and government and the numerous national parliaments which, for example, 
approved the ‘Fiscal Compact’ and in some cases even conferred constitutional status on it. 
There can also be no doubt that the official designation of Troika directives as ‘memoranda 
of understanding’ represents a ridiculous attempt at misdirection to cover up the real balance 
of power.” (Lehndorff 2015: 25) 

Zumindest potentiell sind von den Instrumenten der neugestalteten wirtschafts-
politischen Governance alle Mitgliedsstaaten, primär aber die Eurozonenmit-
glieder betroffen, da für sie „Empfehlungen zur Sanierung der Staatsfinanzen 
und zu wettbewerbsfördernden Strukturreformen aus[gesprochen werden], de-
ren soziale Folgen kaum beachtet werden“ (Hacker 2018: 11). Allerdings 

 
118  Mit dieser Bezeichnung verbunden war die Aussage, es gehe nur noch darum, die (bereits 

marginalisierte) Rolle des SPC zu erhalten, weshalb die Integration in das Europäische Se-
mester das geringere Übel sei: “either accept that we discuss it or we move the whole thing 
to the fiscal field“ (Interview 58). 
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haben die Fallstudien auch gezeigt, dass ein manifester Einfluss bisher nur in 
solchen Mitgliedsstaaten erkennbar ist, die insgesamt in haushaltspolitischen 
Schwierigkeiten sind und/oder stark überdurchschnittliche Ausgaben in ein-
zelnen Feldern aufweisen (beides gilt z. B. für Italien und insbesondere dessen 
Rentenpolitik). Dieser Druck erreicht zwar nicht das Maß der ‘Programmlän-
der‘, in denen aufgrund der in Memoranda of Understanding quasi verordneten 
Kürzungen gilt: “The EU, once seen as a saviour of social policy, is now 
viewed in some states as a threat to the very existence of social policy” (Bar-
nard/de Baere 2014: 23). Dennoch wurden in den betrachteten Feldern, insbe-
sondere der Beschäftigungs- und der Rentenpolitik, erhebliche ‚Interventio-
nen‘ nachgewiesen. Kritiker wie Lehndorff (2015) sehen dadurch eine “Con-
tinental drift“ (ebd.: 19) begünstigt, durch die „die bereits bestehenden Schwä-
chen […] verstärk[t] und zugleich die wirtschaftlich starken Länder noch po-
tenter gemacht [wurden].“ (Bieling/Buhr 2015b: 334) 

Unterdessen haben sich bspw. Deutschland, Schweden und Großbritannien 
nicht nur über europäische Empfehlungen hinweggesetzt, indem diese schlicht 
nicht umgesetzt wurden, sondern haben teils dazu im Widerspruch befindliche 
Reformen umgesetzt (deutsche Rentenreform 2013) bzw. in den Nationalen 
Strategieberichten explizit ihren Widerspruch ausgedrückt. Damit verfügt die 
reformierte europäische economic governance zwar über “more enforcement 
mechanisms than the OMC, but it’s not a policy instrument the EU can use to 
really force member states to move in a certain direction.” (Interview 44) Wei-
terhin sehen sich Mitgliedsstaaten, die nicht zugleich Mitglieder der Eurozone 
sind (Großbritannien, Schweden, Polen) einem grundsätzlich geringeren 
Druck über diesen Kanal ausgesetzt. Insofern besteht für Länder außerhalb der 
Eurozone und solche ohne gravierende Haushaltsdefizite weiterhin erheblicher 
Handlungsspielraum: “post-crisis socio-economic governance has not totally 
reduced coordination to a command- and-control practice, although important 
differences remain between […] countries as well as in the years of scrutiny.” 
(Bekker 2016: 59) 

Der naheliegenden These, dass Felder mit einem hohen Ausgabenanteil 
auch einen höheren Europäisierungsgrad mit sich bringen – die für die Renten-
politik durchaus plausibel erscheint –, stehen allerdings die Erkenntnisse der 
Fallstudien zur Gesundheitspolitik entgegen. Trotz Ausgaben in Höhe von 
durchschnittlich ca. 10% des BIP wurde hier mit Ausnahme der rechtlichen 
Regelungen zur Patientenmobilität nur ein geringes Ausmaß an Europäisie-
rung festgestellt (vgl. Kap. 5.7). Auch bildeten die Gesundheitssysteme keinen 
erkennbaren Schwerpunkt in den Länderspezifischen Empfehlungen. Ein Be-
fragter verwies diesbezüglich auf den für die EU-2020-Strategie prägenden 
social-investment-Gedanken, nach dem die Kommission noch stärker als die 
Mitgliedsstaaten Gesundheit als Investitionsgut betrachte und nach den ersten 
Krisenjahren nun mit Ausnahme der Programmländer eher vorsichtiger agiere, 
um „nichts kaputtzumachen“ (Interview 95). 
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Allerdings ist zu unterscheiden zwischen erstens einem allgemeinen Ausga-
bendruck, der primär auf nationaler Ebene entsteht, zweitens dessen Verstär-
kung durch die Krise an sich als “heavy financial strain on European welfare 
systems“ (Europäische Kommission 2015b: 311), drittens den Verpflichtungen 
im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und viertens schließlich 
konkreten policy-Empfehlungen mit haushaltspolitischem Hintergrund 
“[where] austerity measures […act..] as a policy transfer mechanism“ (Duke 
2014: 7). Weiterhin sind, wie der Fall des ‚EZB-Briefes‘ an die italienische 
Regierung gezeigt hat, formelle Empfehlungen weder das ganze Bild noch not-
wendigerweise ausschlaggebend. Vielmehr wurde hier “ad hoc informal con-
ditionality“ (De la Porte/Heins 2015: 5) eingesetzt und durch diese faktisch 
eine Anpassung erzwungen.  

Mit Blick auf die Ergebnisse dieser veränderten Rahmenbedingungen von 
Europäisierung auf nationaler Ebene wurden zwei widerstreitende Hypothen 
formuliert:  

H2a: Die Download-Intensität ist 
und bleibt ingesamt angesichts der 
Sensitivität des Politikfelds und na-
tionaler Pfadabhängigkeiten und 
Vetospieler gering. Zudem wird sie 
in der Krise weiter geschwächt, weil 
im Zuge einer Logik der Verteidi-
gung nationaler Interessen innen-
politische Widerstände wachsen, 
die sich negativ auf die auf Freiwil-
ligkeit beruhende Politikkoordinie-
rung in der Sozialpolitik auswirken.  
 

H2b: Die Download-Intensität ist 
aufgrund des wachsenden Problem-
drucks und der Interdependenzen 
unter den Mitgliedsstaaten erheb-
lich. Europäischer Einfluss nimmt 
zu, weil Entscheidungen auf höchs-
ter politischer Ebene, die Dringlich-
keit gemeinsamer Probleme und 
neue formelle und informelle Ein-
flussmechanismen insbesondere im 
Zuge der gewachsenen Haushalts-
kompetenzen die Verbindlich-
keit/Durchsetzungskraft europäisch-
er Regelungen fördern. Diese erheb-
lichen Einflüsse werden allerdings 
kaum öffentlich kommuniziert und 
Entscheidungen vielmehr im Diskurs 
als weitgehend oder rein national 
motiviert dargestellt.  

Keine dieser beiden Perspektiven kann exklusive Geltung für sich beanspru-
chen; vielmehr wurden für beide überzeugende Argumente gefunden. Die 
Download-Intensität ist zunächst weder pauschal gering noch pauschal hoch, 
sondern variiert über die Mitgliedsstaaten und Politikfelder erheblich: “Euro-
pean resources have been crucial in several domestic welfare reforms. […But] 
there are many different pictures in the photo album of Europeanization of 
welfare state reforms.” (Graziano/Jacquot/Palier 2011b: 316) Auch ist, wie 
eben diskutiert, eine HPI-induzierte erzwungene Anpassung nationaler 
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Sozialpolitik bisher nur selektiv, nämlich praktisch ausschließlich in ‚Krisen-
staaten‘ beobachtbar, während Mitgliedsstaaten in einer besseren ökonomi-
schen Position allenfalls potentiell betroffen sind; in besonderem Maße gilt 
dies für große, politisch mächtige Mitgliedsstaaten: „Auch mit Fiskalpakt, Six-
Pack und Two-Pack ist klar: Die großen Mitgliedstaaten machen am Ende, was 
sie wollen.“ (Schellinger 2015a: 7; vgl. auch Saurugger 2014a: 132). Eine fak-
tisch höhere Verbindlichkeit europäischer Empfehlungen ist damit insgesamt 
nicht festzustellen. Bestätigt hat sich dagegen, dass Entscheidungen, die mit 
hoher Plausibilität zumindest teilweise auf europäische Impulse zurückzufüh-
ren sind, im nationalen Diskurs praktisch durchgehend als rein national moti-
viert dargestellt werden (vgl. bspw. den Fall des deutschen Kita-Ausbaus). 

Die Teil-Hypothese von H2a, dass eine Logik der Verteidigung nationaler 
Interessen vorherrscht, kann mit Blick auf Kernbereiche sozialer Sicherung 
zum einen schon für frühere Zeiträume bestätigt werden (s. auch Upload, Kap. 
8.3), zum anderen spricht das zumindest anfänglich sehr explizit austeritätsori-
entierte Verhalten vor allem Deutschlands in der Krise für eine solche Sicht-
weise. Andererseits – in Bestätigung eines Elements von Hypothese 2b – ist 
offensichtlich, dass die Mitgliedsstaaten in vielen Fällen gleichen oder zumin-
dest parallelen Herausforderungen gegenüberstehen, bspw. Jugendarbeitslo-
sigkeit, der Integration benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen und insbe-
sondere Herausforderungen im Zusammenhang mit dem demographischen 
Wandel wie einem projizierten oder bereits eintretenden Arbeitskräftemangel, 
drohender oder bereits manifester Finanzierungsprobleme von Sozialversiche-
rungen, Altersarmut etc. Bisher hat dies allerdings nicht dazu geführt, dass ge-
meinsame Lösungsstrategien beschlossen, stärker institutionalisiert, finanziell 
besser ausgestattet und öffentlich kommuniziert würden. Insofern ist auch hier 
Potential angelegt, das aber bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ansatz-
weise ausgeschöpft wurde (vgl. auch Ausblick in Kap. 8.6).  

Erklärungsansätze 

Auf der Suche nach Erklärungsfaktoren für die unterschiedlichen Ausmaße 
von Europäisierungseffekten kann zunächst auf etablierte Kategorien der Eu-
ropäisierungsforschung zurückgegriffen werden, die sich in weiten Teilen 
sinnvoll anwenden lassen. So sind in der Tat Pfadabhängigkeiten und nationale 
‚Filter‘ (vgl. Anderson 2015a: 33) zu beobachten, die einer Konvergenz zwi-
schen den Mitgliedsstaaten entgegenstehen: “The path dependency of reform 
policies at the national level is a reality.” (Saari/Välimäki 2007: 264) Dies ha-
ben die hier durchgeführten Fallstudien durchweg bestätigt, etwa bzgl. der un-
terschiedlichen Systemdesigns und damit verbundenen Institutionen in der Ge-
sundheits- und Rentenpolitik oder der anhaltenden Wirksamkeit traditioneller 
Rollenmodelle in der Familienpolitik. 
“European resources are translated and mediated differently in each country according to the 
domestic institutional and historical context and to the interests of the actors that have been 
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able to use them. Hence, what emerges is an image of diversity.” (Graziano/Jacquot/Palier 
2011b: 316) 

Systemwechsel – etwa von einem Ein- zu einem Mehrsäulensystem der Alters-
vorsorge – treten, wie aus neo-institutionalistischer Sicht zu erwarten, tenden-
ziell an ‘critical junctures‘ wie der schwedischen Wirtschaftskrise der 1990er, 
der herausfordernden Haushalts- und Arbeitsmarktsituation in Deutschland um 
2000 oder im Fall Italiens um 2010 auf (s. o. Abschnitt 2.1.2), wenngleich auch 
solche Krisenreaktionen häufig “closely related to existing welfare state arran-
gements“ (van Hooren/Kaasch/Starke 2014: 617) sind.119 

Auch unterstützen die Befunde weitere mittlerweile klassische Europäisie-
rungsparadigmen, etwa den des fit/misfit (Börzel/Risse 2003)120, wenn etwa in 
der Beschäftigungspolitik bei einem grundlegenden misfit wie in den Fällen 
Italien und Polen eine Anpassung offenkundig schwierig ist und allenfalls gra-
duell und langfristig erfolgt und in Fällen weitgehender Übereinstimmung 
(Schweden und Großbritannien) nur ein geringer Anpassungsdruck entsteht. 
Ob der dazwischen angesiedelte Fall Deutschland – als moderater misfit – tat-
sächlich ein großes Ausmaß an Europäisierung in diesem Feld aufweist, zu-
mindest für die Frühphase der EBS, ist, wie in Abschnitt 4.2.1 diskutiert, aller-
dings umstritten.  

Für den Erklärungsansatz ‚Farbenlehre der Regierungen‘ wurden in eini-
gen Fällen unterstützende Argumente gefunden: Um nur wenige Beispiel zu 
nennen, variierten das Ausmaß an und die Ambitionen bzgl. des Ausbaus der 
Kinderbetreuung in Italien und damit die Übereinstimmung mit europäischen 
Zielen erheblich mit der Zusammensetzung der jeweiligen Regierung (vgl. 
Kap. 7.6). Technokratische Regierungen wiesen in Italien insgesamt eine hö-
here substanzielle Reformwahrscheinlichkeit auf (vgl. Köppl 2014: 103; bspw. 
in der Rentenpolitik), und für die Entstehung und Ausgestaltung der EBS wa-
ren gleichzeitig amtierende sozialdemokratische Regierungen in mehreren 
Mitgliedsstaaten ein entscheidender Faktor (vgl. Kap. 4.1). Andererseits wurde 
auch gezeigt, dass etwa im Fall Großbritanniens der Wechsel von der konser-
vativen zur Labour-Regierung 1997 nur partiell einen Wandel sozial- und eu-
ropapolitischer Leitbilder auslöste. Für den Vetospieler-Ansatz, nach dem in-
nerstaatliche Akteure aktiv eine Europäisierung „ihres“ jeweiligen Betäti-
gungsfeldes zu verhindern bzw. zu begrenzen versuchen, wurden ebenfalls ei-
nige Belege identifiziert, neben der generellen Abwehr von 

 
119  Die Autoren verweisen bspw. darauf, dass Schweden quasi intuitiv in jeder Krise Maßnah-

men aktiver Arbeitsmarktpolitik ausgebaut habe, während kontinentaleuropäische Mitglieds-
staaten wie Deutschland eher auf die Verknappung von Arbeit, bspw. durch Kurzarbeit, set-
zen (vgl. van Hooren/Kaasch/Starke 2014: 617). 

120  Das Konzept des fit/misfit wird hier in einem weiteren Sinne als grundlegende Übereinstim-
mung von Zielperspektiven und Instrumenten verstanden, da in weiten Teilen der betrachte-
ten Politikfelder kein verbindlicher Standard vorliegt, an dem ein solcher fit oder misfit prä-
zise gemessen werden könnte. 
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Kompetenzverlagerungen durch nationale Regierungen bspw. in Gestalt des 
Widerstands italienischer Gewerkschaften gegen Arbeitsmarkt- und Rentenre-
formen vor allem in der Prä-Krisenzeit oder desjenigen der katholischen Kir-
che in Polen gegen Veränderungen des Frauen- und Familienbildes.  

Auch der compliance-Tradition einzelner Mitgliedsstaaten (bspw. Falk-
ner/Hartlapp/Treib 2009) kommt im Sinne eines Selbstverständnisses bspw. 
als zuverlässiger ‚Regelbefolger‘ plausible Erklärungskraft zu. Demzufolge 
muss festgehalten werden, dass erstens weder Hypothese 2a noch Hypothese 
2b ‚in Reinform‘ zutrifft, sondern sich auch und gerade in der ‚Krisenlogik‘ 
europäische Einflüsse auf nationale Sozialpolitik erheblich unterscheiden, und 
dass zweitens eine ganze Reihe von Bestimmungsfaktoren identifiziert wur-
den, deren relative Stärke sich jedoch nicht seriös bestimmen lässt. Darunter 
fallen sowohl statische Faktoren wie der Beitrittszeitpunkt als auch tendenziell 
stabile wie das Ausmaß der grundsätzlichen ‚EU-Freundlichkeit‘ in politischen 
Eliten und Bevölkerungen und die Mitgliedschaft in der Eurozone als auch 
stärker volatile wie die Regierungszusammensetzung, die Haushaltssituation 
oder die aktuelle politische Stärke unter den Mitgliedsstaaten. Vor allem aber, 
und das zeigen die folgenden Tabellen 18-21, bestimmt neben haushaltspoliti-
schen Faktoren auch die feldspezifische Leistungsfähigkeit, hier exemplarisch 
an einigen Indikatoren illustriert, das Ausmaß an europäischem Druck auf die 
einzelnen Mitgliedsstaaten, wenngleich die Erklärungskraft unter den vier be-
trachteten Feldern erkennbar variiert und die Indikatoren illustrierenden und 
nicht erschöpfenden Charakter haben. 

Für alle vier Felder gilt zunächst, dass die Gesamt-Sozialausgaben – ge-
messen an ihrem Anteil am BIP – als Erklärungsfaktor ausfallen, da sie in vier 
der fünf Länder fast identisch sind, nämlich in Deutschland bei 29,1%, in 
Großbritannien bei 27,4%, in Schweden bei 29,6% und in Italien bei 29,9% 
liegen. Lediglich Polen weicht mit 19,1% Ausgabenanteil deutlich von dieser 
Größenordnung ab (Daten nach WKO 2017): “in terms of social spending we 
can roughly distinguish two clusters of member states, namely the old and the 
new member states.“ (Leschke/Theodoropoulou/Watt 2015: 316) Für die Be-
schäftigungspolitik wurden als Performanz-Indikatoren die Arbeitslosen- und 
die Gesamt-Beschäftigungsquote sowie die Beschäftigungsquote Älterer ge-
wählt und – wie in allen weiteren Fällen analog – für einen ersten Zeitraum, 
der der unterstellten ‚OMK-Phase‘ entspricht oder in diese fällt (je nach Da-
tenverfügbarkeit), und einen zweiten, der die ‚haushaltspolitische Phase‘ ab-
deckt, jeweils Durchschnittswerte berechnet. Deutliche Verbesserungen sind 
dabei grün, erhebliche Verschlechterungen rot unterlegt, wobei die absoluten 
Werte sich in der Schriftfarbe nicht widerspiegeln. Parallel dazu wurden als 
Indikatoren für das Haushaltsumfeld der Ausgabenanteil für Arbeitsmarktpo-
litik am BIP sowie zusätzlich derjenige für aktive Arbeitsmarktpolitik gewählt. 
Für alle Handlungsfelder aufgeführt werden als Indikatoren der allgemeinen 
Haushaltssituation des jeweiligen Mitgliedsstaates die Staatsverschuldung in 
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% des BIP sowie das jährliche Haushaltsdefizit, wobei auch für die Haushalts-
umfeld-Indikatoren analog Durchschnittswerte für die beiden Phasen berech-
net wurden.  

Tab. 18: Performanz- und Finanzindikatoren Beschäftigungspolitik 
 Europäi-

sie-
rungs-
grad 

Performanz-Indikatoren Haushaltsumfeld 

Ar-
beitslo-
sigkeit 
in %* 

Be-
schäfti-
gungs-
quote 
in %* 

Beschäfti-
gungs-
quote Äl-
terer in 
%***** 

Aus-
gaben 
AM in 
%/BIP
** 

Ausga-
benan-
teil 
ALMP 
in 
%/BIP 

** 

Staats-
ver-
schul-
dung in 
%/BIP* 

Haus-
halts-
defizit 
in 
%%BIP
*** 

DE + → O 9,2 

5,8 

70,2 

76,5 

52,5 

61,6 

2,6 

1,8 

0,7 

0,4 

63,4 

76,4 

-1,3 

-1,1 

SW
E 

O → O 6,6 

8,0 

78,7 

79,4 

70,1 

72,5 

1,9 

1,8 

0,8 

1,0 

46,5 

40,9 

+2,3 

-0,7 

UK O → O 5,1 

7,2 

74,9 

74,7 

57,7 

58,9 

0,5 

0,7**** 

0,1 

0,1**** 

39,5 

81,0 

-3,5 

-7,2 

PL + → O 15,7 

9,2 

59,7 

65,4 

30,7 

38,5 

1,1 

0,8 

0,4 

0,4 

44,3 

52,5 

-3,3 

-4,8 

IT + → +(+) 7,7 

10,3 

61,1 

60,7 

34,0 

41,0 

1,1 

1,8 

0,4 

0,3 

101,7 

122,9 

-3,0 

-3,5 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen auf Grundlage von Eurostat 2016c, 2016d, 
2017f, 2016e, 2016f, 2016h und 2016i; positive Trends heller und kursiv, negative fett mar-
kiert, andere: keine oder (im Vergleich) geringe Veränderungen (unabhängig vom Aus-
gangsniveau) 

Durchschnittwerte jeweils für die Jahre 2001-2008 sowie 2009-2015; ** Durchschnittwerte 
für die Jahre 2004-2008 und 2009-2015; *** Durchschnittswerte für die Jahre 2005-2008 
und 2009-2015; ****Daten ab 2011 liegen nicht vor; ***** Daten nur für 2007-2008 und 
2009-2015 verfügbar 

Ein Zusammenhang des Europäisierungsdrucks mit den Performanz-Indikato-
ren der Arbeitslosen- und (Gesamt- wie altersspezifischen) Beschäftigungs-
quoten liegt nahe. Während insbesondere für Schweden – und auf etwas nied-
rigerem Niveau auch für Großbritannien – gilt, dass bei im Vergleich sehr gu-
ten Beschäftigungsdaten kein Anlass für europäischen Reformdruck besteht, 
haben sich für Deutschland zwischen den beiden idealtypischen Phasen alle 
drei Indikatoren deutlich verbessert, parallel zum Sinken des 
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Europäisierungsdrucks. Eine parallele Entwicklung auf geringerem Grundni-
veau weist Polen auf. In Italien hat sich einer der Performanz-Indikatoren, 
nämlich die Arbeitslosenquote, deutlich verschlechtert, während dies für die 
Gesamtbeschäftigung nur in geringem Maße gilt und sich die Beschäftigungs-
quote Älterer sogar deutlich, wenn auch auf niedrigem Niveau, verbessert hat. 
Ein Abgleich mit dem employment scoreboard aus dem Beschäftigungsbericht 
(exemplarisch Europäische Kommission/Rat der EU 2017) ergibt bei etwas 
stärker ausdifferenzierten Indikatoren ein paralleles Bild: 

Tab. 19: Employment scoreboard 2017 
 Unemploy-

ment rate 
Youth unem-
ployment 
rate 

NEET 
rate 

Gross 
disposa-
ble 
house-
hold in-
come 

At-risk-
of-pov-
erty 
rate 

Inequal-
ity 
S80/S20 

Best per-
formes 

Germany Germany Ger-
many 
Sweden 

   

Better than 
average 

Poland 
United King-
dom 

United King-
dom 

 Poland  
United 
Kingdom 

Sweden Sweden 

Good but 
to monitor 

      

On average Sweden Poland  
Sweden 

United 
King-
dom 
Poland 

Germany 
Sweden 
United 
Kingdom* 

Ger-
many 
United 
King-
dom 

Germany 
Poland 
United 
Kingdom 

Weak but 
improving 

      

To watch Italy   Italy Poland Italy 
Critical si-
tuations 

 Italy Italy  Italy  

Quelle: Europäische Kommission/Rat der EU 2017: 20, eigene Länderauswahl. * Doppel-
nennung unklar 

Dass für Italien ein gesteigertes Maß an Europäisierung festgestellt wurde, ist, 
wie in der Fallstudie (Kap. 4.6) gezeigt, dennoch vor allem dem haushaltspo-
litischen Umfeld geschuldet. Die feldspezifischen Ausgaben sind hierbei, wie 
Tab. 18 illustriert, kein ausschlaggebender Faktor, da diese sowohl eine relativ 
geringe Spanne unter den Mitgliedsstaaten und im zeitlichen Verlauf als auch 
insgesamt keine vergleichbare Größenordnung wie Renten- oder Gesundheits-
ausgaben aufweisen (dasselbe gilt für den Anteil der ALMP-Ausgaben). Viel-
mehr erscheint die finanzielle Gesamtsituation – hier: die Staatsschuldenquote 
– als zentrale Variable, deren Ausprägung zumindest mitentscheidend für die 
Aktivierung oder Intensivierung europäischen Drucks auf formellen wie 



412 

informellen Wegen ist, wie wiederum der Fall Italiens und der “fast-forward 
Europeaniziation“ (Ladi/Graziano 2014) illustriert. Allerdings deuten die Da-
ten auch darauf hin, dass dies außerhalb der Eurozone so nicht gilt, denn auch 
die entsprechenden Werte für Großbritannien weisen eine deutliche Ver-
schlechterung nach, während allerdings zugleich die Performanz-Indikatoren 
vergleichsweise gut ausfallen.  

Die Schwierigkeit der Bestimmung geeigneter und konsensfähiger Perfor-
manz-Indikatoren für die Gesundheitspolitik (vgl. bspw. EPC/Europäische 
Kommission 2010: 63ff.), also zur Messung der Qualität von Gesundheitssys-
temen, zeigt sich zum einen an der massiven Kritik an einem im Jahr 2000 von 
der WHO (2000) vorgelegten Ranking, zum anderen an den erheblichen dies-
bezüglichen Differenzen unter den Mitgliedsstaaten und an einem Set von über 
60 derzeit im europäischen Rahmen verwendeten Indikatoren, nämlich der Eu-
ropean Core Health Indicators (ECHI), die jeweils Einzelaspekte beleuchten. 
Zum einen sind schon einzelne Indikatoren für sich genommen strittig, weil 
bspw. die Lebenserwartung naheliegenderweise nicht nur von der Qualität des 
Gesundheitssystems, sondern etwa auch von Ernährung, Einkommen usw. ab-
hängt. Zum anderen steht das Problem im Raum, dass die Gesamtqualität eines 
Systems kaum zu bestimmen ist, wenn bspw. System A einen allgemeinen Zu-
gang gewährleistet, aber Defizite bzgl. der Qualität der Versorgung aufweist, 
während in System B Zugangsschwierigkeiten auftreten, aber die Qualität ex-
zellent ist usw. Als Annäherung werden hier die folgenden Indikatoren ver-
wendet: 1) für den Zugang zum Gesundheitswesen die Einschätzungen von 
Patienten (Proportion of people with self-declared unmet needs for health care 
services due to either financial barriers, waiting times or travelling distances; 
einer der ECHI-Indikatoren) und 2) die durchschnittlichen Überlebensraten bei 
Krebs als zentraler Indikator für die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssyste-
men (vgl. De Angelis et al. 2014). 
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Tab. 20: Performanz- und Finanzindikatoren Gesundheitspolitik 
 Europä-

isie-
rungs-
grad 

Performanz-Indikato-
ren* 

Haushaltsumfeld 

Bewertung 
Zugang, 
Defizite 
aus Patien-
tensicht *** 

Überle-
bensra-
ten bei 
Krebs 

*****  

 

Öff. 
Ges.-
Ausga-
ben in 
%/BIP 

**** 

Öff. 
Ges. 
ausga-
ben, 
Projek-
tion bis 
2060 in 
%/BIP 

Staats-
ver-
schul-
dung in 
%/BIP* 

Haus-
haltsdefi-
zit in 
%/BIP** 

DE O/+ → 
O 

5,0 

1,6 

m 56,18 

w 62,12 

8,0 

8,6 

+0,7 63,4 

76,4 

-1,3 

-1,1 

SWE O → O 2,7 

1,6 

m 64,82 

w 63,88 

7,4 

9,3 

+0,6 46,5 

40,9 

+2,3 

-0,7 

UK O/+ → 
O 

1,7 

1,6 

m 46,91 

w 52,70 

6,5 

7,9 

+1,5 39,5 

81,0 

-3,5 

-7,2 

PL O → O  7,9 

8,1 

m 34,66 

w 46,47 

4,4 

4,7 

+1,3 44,3 

52,5 

-3,3 

-4,8 

IT O/+ → 
O  

4,8 

6,1 

m 52,90 

w 60,66 

6,4 

7,1 

+0,8 101,7 

122,9 

-3,0 

-3,5 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen auf Grundlage von Europäische Kommission 
2017b, De Angelis et al. 2014, Weltbank 2017a, Europäische Kommission 2015g, Eurostat 
2016f und 2016e. Positive Trends heller und kursiv, negative fett gesetzt, andere: keine oder 
(im Vergleich) geringe Veränderungen. 

Durchschnittwerte für die Jahre 2001-2008 sowie 2009-2015; ** Durchschnittswerte für die 
Jahre 2005-2008 und 2009-2015; *** Durchschnittswerte für die Jahre 2004-2008 und 2009-
2015; **** Durchschnittwerte für die Jahre 2001-2008 und 2009-2014; ***** 5-Jahres-
Überlebensrate, Über-15-Jährige, Diagnosezeitraum 2000-2007, keine Daten für den Zeit-
raum danach verfügbar 

Angesichts des insgesamt geringen festgestellten Europäisierungsdrucks in 
diesem Feld fällt eine Diskussion der Zusammenhänge zu – überdies stark um-
strittenen – Performanz-Kriterien, aber auch zu haushaltspolitischen Rahmen-
bedingungen schwer. Wenn für den ersten Teil des Beobachtungszeitraums in 
mehreren Fällen eine stärkere Europäisierung festgestellt wurde als für spätere 
Jahre, so betrifft dies primär rechtliche Anpassungen im Zuge der Patienten-
mobilität, die von der Leistungsfähigkeit der einzelnen Systeme und der jewei-
ligen Haushaltslage naturgemäß unabhängig sind. Dementsprechend lässt sich 
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zwar festhalten, dass sich die Zugangsdefizite nach Patientenangaben in 
Deutschland gebessert haben, in Schweden und Großbritannien auf ohnehin 
niedrigem Niveau verharren, in Polen trotz leichter Verbesserung am höchsten 
ausfallen und in Italien leicht gestiegen sind; ein überzeugender Zusammen-
hang zum Ausmaß europäischen Drucks ergibt sich daraus jedoch nicht unmit-
telbar. Der Fall der Krebs-Überlebensraten vermag dies ebenfalls zu illustrie-
ren: Zwar deuten die Daten auf diesbezügliche Defizite in Großbritannien und 
Polen hin, aber eben nur schlaglichtartig, zumal hier ein Vergleich im Zeitver-
lauf aufgrund der Datenlage nicht möglich war. Angesichts der komplexen und 
kontroversen Frage nach relevanten Einflussfaktoren neben dem Gesundheits-
system selbst ergibt sich daraus offenbar keine tragfähige Grundlage für euro-
päische Kritik entlang dem Kriterium der Qualität; Zugang und finanzielle 
Nachhaltigkeit – die ja auch zwei zentrale OMK-Ziele darstellen – sind hier 
eher greifbare Themen. 

Dies leitet über zum Bereich des haushaltspolitischen Umfelds. Die Ge-
sundheitsausgaben bewegen sich mit Ausnahme Polens in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung; dasselbe gilt für die Projektionen bzgl. zu erwartender Ausgaben-
steigerungen. Angesichts der Ergebnisse der Fallstudien muss der Schluss lau-
ten, dass sich der haushaltspolitische Druck konkret auf die Gesundheitssys-
teme in der Krise nicht systematisch für alle Mitgliedsstaaten erhöht hat. Italien 
als angesichts der Staatsverschuldung naheliegendster Kandidat einer Krise-
neuropäisierung unter den hier betrachteten Mitgliedsstaaten weist in der Tat 
einen erhöhten Fokus auf Einsparungen im Gesundheitswesen auf, ohne dass 
allerdings der formale Weg der CSR für die Gesundheitspolitik eine nennens-
werte Rolle gespielt hätte (vgl. Kap. 5.6). Eine – hier nicht zu leistende – Be-
trachtung der ‚Programmländer‘ würde hier das Bild sinnvoll ergänzen (vgl. 
bspw. Földes 2016; Schmucker 2013). 

Für die Rentenpolitik ergeben sich zentrale Indikatoren aus den Zielen der 
Adäquatheit (Ersatzrate und Armutsgefährdung) sowie der finanziellen Nach-
haltigkeit (Abhängigkeitsrate, Rentenausgaben und Ausgabenprojektion). Das 
dritte OMK-Ziel der Modernisierung wird in Gestalt der Angleichung der Re-
gelungen für Männer und Frauen auf rechtlichem Weg um- bzw. durchgesetzt 
und hier nicht abgebildet.   
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Tab. 21: Performanz- und Finanzindikatoren Rentenpolitik 
 Euro-

päisie-
rungs-
grad 

Performanz-Indi-

katoren121 

Haushaltsumfeld 

durc
hsch
n. 
Er-
satz-
rate 
*** 

Altersar-
mutsri-
siko in 
% *** 

Abhän-
gigkeits-
rate + 
Projek-
tion**** 

Ren-
tenaus-
gaben 
in 
%/BIP  

****** 

Renten-
ausga-
ben, 
Projek-
tion bis 
2050 
bzw. 
2060 

***** 

Staats-
verschul-
dung in 
%/BIP* 

Haus-
halts-
defizit 
in 
%/BIP 

** 

DE + → O 0,46 

0,47 

15,1 

16,1 

32,0 

55,0 

8,5 

8,7 

+ 5,0 

+2,7 PP 

63,4 

76,4 

-1,3 

-1,1 

SWE O → O 0,62 

0,58 

12,7 

17,1 

31,1 

42,6 

7,6 

8,9 

+2,6 

-1,4 PP 

46,5 

40,9 

+2,3 

-0,7 

UK O → O 0,44 

0,49 

27,5 

20,1 

27,5 

43,4 

8,5 

10,2 

-1,1 

+0,7 PP 

39,5 

81,0 

-3,5 

-7,2 

PL  O → + 0,58 

0,59 

31,5 

21,9 

22,2 

64,8 

6,5 

7,3 

k. A. 

-0,7 PP 

44,3 

52,5 

-3,3 

-4,8 

IT O → + 0,55 

0,59 

24,9 

22,0 

33,7 

62,5 

8,8 

10,7 

+2,1 

-1,9 PP 

101,7 

122,9 

-3,0 

-3,5 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen auf Grundlage von Eurostat 2016j, 2016a, 
2017a, 2017c, 2017b, Economic Policy Committee 2001, Europäische Kommission 2015g, 
Eurostat 2016f und 2016e. Positive Trends heller und kursiv, negative fett gesetzt, andere: 
keine oder (im Vergleich) geringe Veränderungen. 

Durchschnittwerte für die Jahre 2001-2008 sowie 2009-2015; ** Durchschnittswerte für die 
Jahre 2005-2008 und 2009-2015; *** Durchschnittswerte für die Jahre 2004-2008 und 2009-
2015; **** Daten für 2015 und Projektion für 2060; ***** Projektionen für 2060 nach den 
Ageing Reports 2001 und 2015; ****** Daten für 2006-2008 und 2009-2014 

Auch in diesem Fall ist ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Typen 
von Indikatoren und dem Europäisierungsausmaß differenziert zu betrachten. 
Unter den Performanz-Indikatoren geht weder eine Veränderung der Ersatzrate 

 
121 Eurostat (2016j bzw. 2017c) definiert die Ersatzrate als “Ratio of the median individual gross 

pensions of 65-74 age category relative to median individual gross earnings of 50-59 age 
category, excluding other social benefits” und die Abhängigkeitsrate als “ratio between the 
number of persons aged 65 and more over the number of working-age persons (15-64 years)”. 
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nach unten (Schweden) oder nach oben (Großbritannien und Italien) noch ein 
Anstieg (Schweden) oder eine Senkung (Großbritannien, Polen) der Armuts-
gefährdung im Alter mit einer unmittelbaren Veränderung des Europäisie-
rungsdrucks einher. Analog zu den bisher betrachteten Feldern ist auch hier zu 
berücksichtigen, dass neben Veränderungen der Werte auch deren absolutes 
Niveau von zentraler Bedeutung ist: Wenngleich in Schweden bzgl. beider In-
dikatoren ein gewisser Negativtrend erkennbar ist, weist das Land noch immer 
ein absolut betrachtet vergleichsweise hohes Niveau auf.  

Ähnlich ambivalent verhalten sich die Indikatoren für das Haushaltsumfeld 
zum festgestellten Europäisierungsdruck: Den höchsten und zudem im Be-
obachtungszeitraum deutlich gestiegenen Ausgabenanteil weist zum einen Ita-
lien auf, für das eine Intensivierung der Europäisierung tatsächlich festgestellt 
wurde, zum anderen jedoch Großbritannien, für das dies nicht gilt. Nimmt man 
die Projektionen für zukünftige Ausgaben hinzu, so ergibt sich ein weiterhin 
uneinheitliches Bild: War Deutschland zunächst in der Phase stärkerer Euro-
päisierung ein Anstieg um fünf Prozentpunkte prognostiziert worden, so hat 
sich diese Projektion mittlerweile deutlich verbessert. Allerdings gilt dieser 
Befund auch für Schweden und Italien – jeweils deutlich –, wobei für Schwe-
den durchgehend ein geringes Maß an Europäisierung und für Italien trotz die-
ser Verbesserung eine Steigerung festgestellt wurde. Ergänzend kann zum ei-
nen die prognostizierte Veränderung des Altersabhängigkeitsquotienten (das 
Verhältnis der Über-65-Jährigen zu den 15-64-Jährigen) herangezogen wer-
den, das sich in allen fünf Mitgliedsstaaten negativ entwickelt, wobei Schwe-
den und Großbritannien noch die günstigsten Werte aufweisen, Deutschland 
im Mittelfeld liegt und Polen und Italien die ungünstigste Entwicklung prog-
nostiziert wird. Dass dies zusammen mit der Prognose bzgl. der Ausgaben ei-
nen relevanten Faktor zumindest im Fall Italien ausmacht, erscheint plausibel, 
als ausschlaggebend hat sich in der Fallstudie (Kap. 6.6) für Italien aber der 
Aspekt der Staatsverschuldung erwiesen. Unterdessen ergibt sich das gestie-
gene Maß an Europäisierung im Fall Polens aus rechtlichen Anpassungen, die 
mit dem haushaltspolitischen Umfeld nur mittelbar zusammenhängen. Interes-
sant ist vor diesem Hintergrund auch der Fall Großbritanniens, das ebenfalls 
eine deutlich gestiegene Schuldenquote – wenngleich auf niedrigerem Niveau 
– und ein erhebliches durchschnittliches Haushaltsdefizit in den ‚Krisenjahren‘ 
aufweist, ohne dass es jedoch zu substanziellem Europäisierungsdruck gekom-
men wäre. Die Nicht-Mitgliedschaft in der Eurozone bietet die naheliegendste 
Erklärung, die Besonderheiten des britischen Rentensystems, das wenig Raum 
für Einsparungen in der öffentlichen Säule lässt, und möglicherweise auch an-
tizipierte nationale Widerstände sind plausible weitere Ansätze. 
Für die Familienpolitik schließlich sind angesichts der vielfältigen Zielsetzun-
gen von Familienpolitik (vgl. Kap. 7) sehr unterschiedliche Indikatoren denk-
bar, unter denen an dieser Stelle die Kinderarmutsgefährdung, die Betreuungs-
quote (bzw. hier negativ gewendet: das Fehlen von Betreuungsplätzen) sowie 
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– umstritten und angreifbar, aber zunehmend im Fokus – die Fertilitätsrate ge-
wählt wurden. 

Tab. 22: Performanz- und Finanzindikatoren Familienpolitik 
 Europäi-

sie-
rungs-
grad 

Performanz-Indikatoren Haushaltsumfeld 

Kinderar-
mutsgefähr-
dung in % 
der Unter-18-
Jährigen***** 

Keine 
formale 
Kinder-
betreu-
ung, Un-
ter-3-
Jährige** 

Fertili-
täts-
rate***, 
(Kinder 
pro Frau) 

Aus-
ga-
ben 
Fami-
lie in 
%/BI
P****  

Staatsver-
schuldung 
in %/BIP* 

Haus-
haltsde-
fizit in 
%/BIP** 

DE + → O/+ 19,7 

19,7 

82,8 

76,1 

1,36 

1,42 

2,0 

2,2 

63,4 

76,4 

-1,3 

-1,1 

SWE O → O 16,3 

16,2 

52,0 

43,8 

1,88 

1,91 

3,1 

3,5 

46,5 

40,9 

+2,3 

-0,7 

UK O → O 29,6 

29,9 

66,3 

68,7 

1,86 

1,87 

3,0 

3,9 

39,5 

81,0 

-3,5 

-7,2 

PL O → +  40,0 

29,4 

74,8 

76,5 

1,32 

1,34 

1,2 

1,3 

44,3 

52,5 

-3,3 

-4,8 

IT O → - 28,6 

31,6 

97,3 

95,7 

1,41 

1,41 

1,2 

1,4 

101,7 

122,9 

-3,0 

-3,5 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen auf Grundlage von Eurostat 2017e, 2016, 
2017d, OECD 2017. Positive Trends heller und kursiv, negative fett gesetzt, andere: keine 
oder (im Vergleich) geringe Veränderungen. 

Durchschnittwerte für die Jahre 2001-2008 sowie 2009-2015; ** Durchschnittswerte für die 
Jahre 2005-2008 und 2009-2015; ***Durchschnittswerte für die Jahre 2006-2008 und 2009-
2015; **** Durchschnittswerte für die Jahre 2001-2008 und 2009-2013; ***** Durch-
schnittswerte für die Jahre 2004-2008 und 2009-2015 

Der Fall Deutschland spricht für einen bestehenden Zusammenhang zwischen 
Performanz-Indikatoren und Europäisierungsausmaß. Im Beobachtungszeit-
raum hat sich die Kinderarmutsgefährdung kaum verändert, die Betreuungssi-
tuation hat sich deutlich verbessert, und auch die Geburtenrate steigt von einem 
niedrigen Ausgangsniveau wieder leicht, während der festgestellte (wenn-
gleich umstrittene) europäische Druck tendenziell nachlässt. Schweden weist 
für alle betrachteten Indikatoren die jeweils günstigsten Werte auf, was plau-
sibel die fast vollständige Absenz europäischer Einflüsse erklärt. Großbritan-
nien weist ein gemischtes Bild mit hoher Kinderarmutsgefährdung, mittleren 
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Betreuungskapazitäten und relativ hohen Geburtenraten auf, wobei aufgrund 
der Besonderheiten der britischen Familienpolitik (vgl. Kap. 7.4) allenfalls 
eine zusätzliche Sensibilisierung für national bereits präsente Themen, insbe-
sondere Kinderarmut und Betreuungsausbau, festgehalten werden kann. Für 
Polen wurden intensivere Ausbaubemühungen festgestellt, die sich jedoch in 
den Zahlen (noch) nicht widerspiegeln. Die Kinderarmutsgefährdung hat sich 
deutlich und die Fertilitätsrate leicht verbessert, so dass weniger von einem 
durch schlechte Performanz ausgelösten gesteigerten Druck als vielmehr von 
größerer Resonanz europäischer Impulse auszugehen ist. Plausibel erscheint 
angesichts der Ausgaben für Familienpolitik auch eine ‚invertierte Logik‘ 
haushaltspolitischer Einflussnahme in dem Sinne, dass Polen – und ggf. auch 
Italien – als den beiden Mitgliedsstaaten mit den niedrigsten Ausgabenanteilen 
nahegelegt wird, nicht weniger auszugeben, sondern vielmehr angemessen zu 
investieren, insbesondere in den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. Italien 
schließlich stellt insofern einen Sonderfall dar, als hier tatsächlich ein negati-
ver Europäisierungseffekt (retrenchment) festgestellt wurde, indem (auch) eu-
ropäisch induzierte Einsparungen negative Folgeerscheinungen für eigentlich 
auf europäischer Ebene verfolgte Ziele mit sich bringen: Der Betreuungsaus-
bau stagniert auf ohnehin extrem niedrigem Niveau, die Kinderarmutsgefähr-
dung steigt zwar nur geringfügig, aber auf hohem Grundniveau. 

Idealtypisch lassen sich aus dieser Diskussion vier Fälle konstruieren, die 
in Tab. 23 zu einer Matrix zusammengeführt werden. Fallen sowohl die feld-
spezifischen Performanz- als auch die Finanzindikatoren positiv aus, so ergibt 
sich naheliegenderweise – mit möglicher Ausnahme rechtlicher Einflüsse in 
Einzelaspekten – kein Anpassungsdruck. Das zweite Feld umfasst Fälle, in de-
nen die Performanz als nicht problematisch bewertet wird, das Haushaltsum-
feld dagegen schwierig ist. Hier haben die Fallstudien ‚mit dem groben Pinsel‘ 
ergeben, dass für Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion ein modera-
ter Anpassungsdruck resultiert, während dieser für Nichtmitglieder gering aus-
fällt. Der hypothetische dritte Fall einer guten feldspezifischen Performanz in 
einem negativen Finanzumfeld ist so in den Fallstudien nicht aufgetreten – am 
ehesten noch im Fall der polnischen Gesundheitspolitik –, hier kann ein nied-
riger Anpassungsdruck daher lediglich vermutet werden. Ein hohes Maß an 
Europäisierungsdruck ergibt sich erwartungsgemäß im ‚doppelt negativen‘ 
Szenario 4.  
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Tab. 23: Matrix Performanz- und Finanzindikatoren 
 Haushaltsumfeld + Haushaltsumfeld - 

Performanz + kein Anpassungsdruck  

Bsp.: Schweden/Familienpolitik 

mittlerer (WWU) Anpassungsdruck 

Bsp.: Italien/Gesundheit  

bzw. geringer (Nichtmitglieder) Anpas-
sungsdruck 

Bsp.: Großbritannien/Beschäftigung 

Performanz - geringer Anpassungsdruck  

Bsp.: am ehesten Polen/Gesund-
heitspolitik 

hoher Anpassungsdruck 

Bsp.: Italien/Beschäftigung + Alterssi-
cherung 

Quelle: eigene Darstellung, stark vereinfacht und ohne Berücksichtigung der zeitlichen 
Komponente. Ebenso bedeutet die Verwendung eines Plus- bzw. Minuszeichens nicht, dass 
das betreffende Feld keine Probleme bzw. eine durchweg defizitäre Bilanz aufweisen würde. 

Upload 

Im nächsten Schritt wurden auch für den Upload-Bereich zunächst zwei einan-
der widersprechende Hypothesen formuliert: 

H3a: Die Upload-Aktivitäten der Mit-
gliedsstaaten fallen gering aus bzw. 
erschöpfen sich in der Regel in einer 
defensiven Blockade weiterer Integ-
rationsschritte. Entsprechendes En-
gagement nimmt weiter ab, weil auch 
die Aktivität der Gemeinschaftsinsti-
tutionen sinkt und angesichts sehr he-
terogener und vielfach drängender 
Problemlagen in den Mitgliedsstaa-
ten weniger Aufmerksamkeit und Res-
sourcen für die europäische Ebene 
zur Verfügung stehen. 

H3b: Upload-Aktivitäten werden von 
den Mitgliedsstaaten als zentrales In-
strument der Einflussnahme und 
‚Vorab-Entschärfung‘ möglichen 
Downloads genutzt. Angesichts einer 
zunehmend von nationalen Interessen 
geprägten Integrationslogik, als exis-
tenziell wahrgenommener Problem-
lagen und evidenter Interdependen-
zen steigt ihr Stellenwert noch zusätz-
lich.  
 

Hier liefern die Untersuchungsergebnisse eine weitgehende Stützung der Hy-
pothese 3a. Insgesamt fielen – wie gezeigt – die Upload-Ambitionen über alle 
Mitgliedsstaaten und Handlungsfelder eher gering aus (passives ‘fence-sit-
ting‘) bzw. es dominierte die Abwehr weiterer ex- oder impliziter Kompetenz-
transfers auf die europäische Ebene (bremsendes ‘foot-dragging‘). Im zeitli-
chen Verlauf treten dabei wenig Veränderungen auf, so dass von einer im Zuge 
der Krise grundsätzlich modifizierten Aktivität und Logik bzgl. des Uploads 
nicht ausgegangen werden kann. Insbesondere im Gesundheitsbereich ist deut-
lich erkennbar, dass die Frequenz europäischer Initiativen (insbesondere 
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jenseits von Detailfragen) deutlich gesunken ist, so dass in der Tat auch die 
Notwendigkeit evtl. Upload-Bemühungen abgenommen hat. Bestätigt hat sich 
schließlich auch die Unterstellung, dass nationale Ressourcenknappheit finan-
zieller, institutionell/personeller und zeitlicher Art Upload-Engagement behin-
dert, wie insbesondere die Fälle Italiens – noch einmal verstärkt in der Krise – 
und Polens zeigen. 

Allerdings wurden durchaus – und über den gesamten Untersuchungszeit-
raum – in Einzelfällen ‚progressive‘ und teils erfolgreiche Upload-Versuche 
festgestellt, etwa durch eine Reihe von Mitgliedsstaaten im Zeitraum der Ent-
stehung der EBS (unter den hier betrachteten Mitgliedsstaaten waren dies 
Schweden und Großbritannien) oder durch vor allem Schweden im Bereich der 
Gleichstellungs- und Vereinbarkeits- als Teilbereich von Familienpolitik (vgl. 
Kap. 4.3.2, 4.4.2, 7.3.2). In beiden Fällen hat weniger das ‚Vorab-Entschärfen‘ 
möglicher europäischer Einflüsse als vielmehr der Transfer von Bereichen ei-
gener Stärke auf die europäische Ebene eine zentrale Rolle gespielt.  

Die daran anschließende Hypothese 4 bezog sich auf die Erfolgsaussichten 
von Upload-Aktivitäten: 

H4: Die Erfolgschancen von Upload-Ambitionen, sowohl mit Blick auf 
richtungsweisende als auch auf Routineentscheidungen, steigen in dem Maß, 
wie es gelingt, Koalitionen mit gleichgesinnten Mitgliedsstaaten zu formen. 
Zudem unterliegen sie in erheblichem Ausmaß Machtasymmetrien unter den 
Mitgliedsstaaten, die maßgeblich durch die jeweilige aktuelle ökonomische Si-
tuation bedingt sind. 

Hier ist zunächst anzumerken, dass Upload-Koalitionen sowohl in der Li-
teratur als auch seitens der befragten Experten wenig thematisiert wurden. 
Dennoch bestätigen Einzelfälle, insbesondere die Entstehungsgeschichte der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie, dass solche Koalitionen erstens wirk-
sam sein können und zweitens durch ähnliche Präferenzen in konkreten Fel-
dern sowie drittens ‚sachfremde‘ Faktoren wie die parteipolitische Zusammen-
setzung der jeweiligen Regierungen motiviert werden. Die Bemühungen 
Schwedens und Finnlands, die Gleichberechtigungsagenda auf der europäi-
schen Ebene voranzutreiben, weisen in dieselbe Richtung. Vor allem aber zei-
gen beide Fälle, dass nicht nur Allianzen unter den Mitgliedsstaaten, sondern 
auch und gerade zwischen Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommis-
sion zentral für einen erfolgreichen Upload eigener Präferenzen sind (vgl. 
bspw. auch Zirra 2009: 174). Die Unterstellung, dass politisch mächtige und 
ökonomisch erfolgreiche Mitgliedsstaaten grundsätzlich aktiver bzw. erfolg-
reicher im Bereich des Uploads sein werden, hat sich so nicht bestätigt. Es gibt 
keinen simplen Zusammenhang in dem Sinne, dass bspw. Deutschland in der 
jüngeren Vergangenheit ein deutlich erhöhtes Aktivitätsniveau beim Upload 
sozialpolitischer Präferenzen an den Tag gelegt und sich damit auch regelmä-
ßig durchgesetzt hätte. Zur Begründung kann auf die Diskussion der Hypothe-
sen 3a und 3b verwiesen werden, wo bereits eine insgesamt geringe Upload-
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Dichte und die Schwerpunkte der Abwehr weiterer (faktischer) Kompetenz-
transfers einerseits sowie in einzelnen Feldern eigener Stärke andererseits kon-
statiert wurden. Allerdings würde eine weiterführende Diskussion um die Aus-
wirkungen von Machtasymmetrien beim Upload nationaler sozialpolitischer 
Präferenzen eine explizite Auseinandersetzung im Sinne von Fallstudien zu 
kleinen Mitgliedsstaaten erfordern, die hier nicht durchgeführt wurde (vgl. 
Wäschle 2019 zur Alterssicherungspolitik, im Erscheinen). 

Interload 

Schließlich wurden zu möglichen Interload-Aktivitäten erneut zwei widerstrei-
tende Hypothesen formuliert:  

H5a: Interload-Aktivitäten nehmen 
keinen eigenständigen Stellenwert 
ein; relevante externe Einflüsse ent-
stammen vielmehr dem EU-Rah-
men. In der Krise sinkt die Bedeu-
tung von Interload-Aktivitäten auf-
grund divergierender Herausforde-
rungen und fehlender Ressourcen 
zusätzlich. 
 

H5b: Interload-Aktivitäten, verstan-
den zum einen als selektive Orientie-
rung an einzelnen Mitgliedsstaaten, 
zum anderen im Sinne von ‚Interes-
senallianzen‘ gleichgesinnter Mit-
gliedsstaaten bis hin zum bewusst 
herbeigeführten ‚bypass‘ der EU-In-
stitutionen, nehmen einen erhebli-
chen Stellenwert ein und lassen sich 
sowohl als Element der Differenzie-
rung als auch der Informalisierung 
europäischer Politik verstehen.  

Hier unterstützt die vorliegende Analyse tendenziell Hypothese 5b. Interload-
Prozesse finden in allen betrachteten sozialpolitischen Handlungsfeldern statt 
und wurden in einigen Fällen gar als wichtiger als der gemeinsame EU-Rah-
men eingeschätzt, etwa vielfach im Fall Großbritanniens (wobei hier die zent-
ralen Interload-Partner Nicht-EU-Mitgliedsstaaten sind) und partiell auch bzgl. 
der Kooperation der nordischen Staaten untereinander, wenngleich diese sich 
nach Aussage einiger Experten themenspezifisch zunehmend in den EU-Rah-
men verlagert. Allerdings sind derartige Kooperationen, die teils über längere 
Zeit bestehen, häufig aber auch kurzfristig und einzelfallbezogen stattfinden, 
über den gesamten Untersuchungszeitraum festzustellen und stellen kein ‚Kri-
senphänomen‘ dar oder hätten in der Krise markant an Bedeutung gewonnen. 
Schwierig bleibt auch die trennscharfe Abgrenzung von Interload-Prozessen 
gegenüber der OMK, wobei in Einzelfällen eindeutig ein bewusstes ‘bypas-
sing‘ der europäischen Institutionen vorliegt, etwa bei der Kooperation einer 
Reihe kleinerer Mitgliedsstaaten mit Blick auf den Einkauf von pharmazeuti-
schen Produkten. Ein Element der Hypothese 5a allerdings konnte ebenfalls 
bestätigt werden, nämlich die vermutete Ressourcenabhängigkeit von Inter-
loadprozessen. In den Fällen Polen und Italien wurde deutlich, dass 
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institutionelle, personelle und finanzielle Defizite zielgerichteter Kontaktauf-
nahme und Kooperation faktisch erhebliche Hürden setzen. 

8.5 Anschlussstellen für weitere Forschung 

Angesichts des ohnehin breiten Designs der vorliegenden Studie musste eine 
Reihe von Bereichen ausgeklammert werden, die für ein umfassendes Ver-
ständnis von sozialpolitischen Europäisierungsprozessen ohne Zweifel rele-
vant sind: 

 globale Einflüsse: Mögliche Einflüsse (anderer) internationaler Organisa-
tionen, etwa der OECD, der WHO oder von IWF und Weltbank, wurden 
bereits einleitend ausgeklammert und in den Fallstudien nur sporadisch er-
wähnt. Eine Untersuchung der Einflüsse dortiger Debatten, Leitbilder und 
vergleichender Studien, um nur einige Beispiele zu nennen, auf einzelne 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, aber auch auf die Wahrnehmun-
gen und Präferenzen der Gemeinschaftsinstitutionen konnte an dieser 
Stelle nicht geleistet werden. Sind bspw. Diskurse im OECD-Rahmen eine 
wesentliche Quelle für Leitbilder, die sich die Europäische Kommission zu 
eigen macht? Wirken diese primär durch die europäischen Institutionen auf 
die Mitgliedsstaaten oder unmittelbar von bspw. der OECD auf den jewei-
ligen Mitgliedsstaat, wie dies etwa für den Bildungsbereich anzunehmen 
ist? 

 Sozialpartner: Wenngleich einige Experteninterviews mit Vertretern der 
Sozialpartner, insbesondere Gewerkschaften, durchgeführt wurden, stand 
diese Dimension nicht im Mittelpunkt der Studie (vgl. Kap. 2.4). Im Zu-
sammenhang mit dem Fokus auf sozialpolitische Europäisierung im Zei-
chen der Krise betreffen relevante Fragestellungen etwa die Rolle der So-
zialpartner im Europäischen Semester (vgl. Sabato/Vanhercke 2017) oder 
ihre – häufig konstatierte – Schwächung im Zuge der Krise (vgl. Schellin-
ger 2015: 9). 

 Private Vorsorge: In den Handlungsfeldern Rente und Gesundheit spielen 
zumindest in einem Teil der Mitgliedsstaaten private Versicherungen eine 
erhebliche Rolle, die – mit partieller Ausnahme des Falles Großbritannien 
– nicht näher thematisiert werden konnte. Hier sind aufgrund europäischer 
Wettbewerbsregeln für private Anbieter erhebliche Europäisierungseffekte 
zu erwarten, die es systematisch und vergleichend zu untersuchen gilt: Wie 
haben sich die ‚Spielregeln‘ und Handlungsspielräume privatwirtschaftli-
cher Anbieter in diesen Feldern durch europäische Regulierung verändert? 
Und sind umgekehrt Upload-Aktivitäten privatwirtschaftlicher Anbieter 
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aus dem Versicherungssektor und deren epistemic communities (Interview 
6, ähnlich Interview 9) zu beobachten und ggf. mit welchen Mitteln? 

 Erweiterung des Ländersamples A: Da das Erkenntnisinteresse dieser Stu-
die darin lag, mögliche verallgemeinerbare, für alle Mitgliedsstaaten zu-
treffende Veränderungen der Europäisierungslogik zu analysieren, wurde 
bewusst kein ‚Programmland‘ in die Länderauswahl einbezogen, das Gel-
der aus dem europäischen ‚Rettungsschirm‘ in Anspruch genommen hat. 
Eine zusätzliche Betrachtung von Ländern “exposed to external actors to 
enforce particular reforms that involve immediate and possibly fundamen-
tal policy change“ (van Hooren/Kaasch/Starke 2014: 618) wie Griechen-
land, Spanien, Portugal, Irland und/oder Zypern einschließlich der teils sehr 
expliziten und detaillierten sozialpolitisch relevanten Inhalte von Memo-
randa of Understanding wäre ohne Zweifel wünschenswert. 

 Erweiterung des Ländersamples B: Für die vorliegende Studie wurde mit 
fünf Fällen (Mitgliedsstaaten) und vier Handlungsfeldern ein Kompromiss 
zwischen ‚tiefer‘ Einzelfallstudie und einem vergleichenden Design im 
größeren Umfang gewählt. Aufgrunddessen konnten die Dimensionen 
‚kleine Mitgliedsstaaten‘ und ‚Vergleich von EU- und Nichtmitgliedsstaa-
ten‘ nicht abgedeckt werden. Verändert sich das Bild der Europäisierungs-
effekte und -kanäle, wenn mit Blick auf ihre Fläche und Bevölkerung 
kleine EU-Mitgliedsstaaten zusätzlich einbezogen werden? Und welche 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten ergeben sich, wenn zusätzlich eng an 
die EU angebundene Nichtmitgliedsstaaten (etwa Norwegen, Island, 
Schweiz) mit Blick auf zeitlich parallele Reformprozesse untersucht wer-
den? 

Weiterhin haben die Ausführungen zum Upload und Interload in dieser Studie 
zunächst weitgehend explorativen Charakter und könnten sinnvoll durch Ein-
zelfallstudien ergänzt werden. Bspw. wird derzeit ein länderübergreifendes 
Projekt unter Beteiligung der Verfasserin und finanziert durch den Nordischen 
Ministerrates für Gleichstellungsfragen durchgeführt, das die Rolle Schwedens 
bzw. der nordischen Länder insgesamt für die Entwicklung der europäischen 
Gleichstellungsagenda einschließlich ihrer Vorbildfunktion für familienpoliti-
sche Reformen anderer Mitgliedsstaaten näher beleuchtet. Ein solches näheres 
‚Heranzoomen‘ an Up- und Interloadprozesse ist ohne Zweifel wünschens-
wert, um diese vielfach vernachlässigten Dimensionen der Europäisierung 
konkreter fassen zu können. 
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8.6 Ausblick  

Ten years ago the quest for an operational description of the European Social Model might 
have been dismissed as ‘interesting’ but not strictly necessary given the capacity of Member 
State governments to compromise and ‘muddle through’. Today, when everything ‘Euro-
pean’ is seemingly up for question in many Member States, it is an existential conundrum 
for the Union. (Vandenbroucke 2014: 13) 

Die jahrzehntealte Debatte um ein soziale(re)s Europa erfährt gegenwärtig eine 
Reihe widerstreitender Impulse, aufgrund derer eine Prognose für die sozial-
politische Dimension der Europäischen Union mindestens ebenso schwerfällt 
wie für die Zukunft des europäischen Projekts insgesamt und die „Ursa-
chenanalysen, Reformempfehlungen und Zukunftsszenarien konträrer und un-
einheitlicher kaum sein könnten“ (Platzer 2016: 92). Einerseits sind die Rah-
menbedingungen für eine dafür notwendige Intensivierung – und (partielle) 
Supranationalisierung – sozialpolitischer Integration denkbar ungünstig: 
”National welfare chauvinism is on the rise in many European nation-states, mobilized by 
populist political parties and Eurosceptic cleavages in referendums and national elections 
[…], putting huge pressures on ruling governments to play down their commitments to Eu-
ropean integration.” (Hemerijck 2013: 327) 

“When people start to think that their social protection starts to be dictated by Brussels or is 
endangered by European integration that certainly decreases public acceptance of EU inte-
gration and creates more fertile ground for populism.” (Interview 44) 

Zudem hat sich an den bereits eingangs (Kap. 3.1) diskutierten Systemunter-
schieden zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union trotz man-
cher Konvergenz in Einzelaspekten nichts Grundlegendes geändert. Nationale 
Entwicklungspfade bleiben damit eine bestimmende Größe und ein erhebli-
ches Hindernis für die Ausprägung insbesondere stärker redistributiver euro-
päischer Sozialpolitik:  
„Wenn man etwa Großbritannien mit Schweden oder Dänemark vergleicht, dann zeigen sich 
so radikal unterschiedliche Vorstellungen von dem, was der Staat tun soll, dass es völlig 
ausgeschlossen ist, sich auf eine gemeinsame europäische Sozialpolitik zu einigen.“ (Scharpf 
in Scharpf/Leinen 2012: 14) 

Eine mögliche Flexibilisierung der Integration, wie sie bspw. auch im Diskus-
sionspapier der Kommission (2017a) zur Zukunft der Europäischen Union dis-
kutiert wird, wobei auch der Bereich Soziales kurz Erwähnung findet,122 sehen 

 
122  „Eine Gruppe von Ländern aus Mitgliedern des Euro-Währungsgebiets und möglicherweise 

einigen anderen Mitgliedstaaten entscheidet sich für eine deutlich engere Zusammenarbeit 
vor allem in den Bereichen Steuern und Soziales. […] Vereinbarte Sozialstandards bieten 
den Unternehmen Sicherheit und fördern bessere Arbeitsbedingungen.“ (Europäische Kom-
mission 2017a: 20) 
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einige Kommentatoren als Ausweg aus diesem Dilemma (vgl. bspw. Schellin-
ger 2015). Schon 2008 schlugen Leibfried/Obinger (2008: 359) vor,  
„die Mitgliedstaaten der ‚alten‘ EG-6 plus beispielsweise Österreich [könnten] eine Supra-
nationalisierung eines modernisierten konservativen Sozial(versicherungs)staatsmodells un-
ternehmen […] Die Praxis der ‚Klub-Bildung‘ müsste allerdings eine transparente, effektiv 
regelgebundene und anschlussoffene sein.“  

Heute werden die Mitglieder der Eurozone insgesamt als ‚natürliche Kandida-
ten‘ für eine solche flexible Option diskutiert: “If reinforcing the social dimen-
sion at the EU28 level is desirable, but less feasible, more social integration on 
the EMU is necessary and should be more feasible“ (Vandenbroucke 2014: 63; 
vgl. auch Barnard/de Baere 2014: 42). In einer eng begrenzten, aber zumindest 
am Rande sozialpolitisch relevanten Fragen ist eine Verstärkte Zusammenar-
beit bereits Realität geworden, nämlich beim Scheidungsrecht (im Jahr 2010; 
vgl. Barnard/de Baere 2014: 38). 

Während die Umgehung von Blockaden seitens unwilliger Mitgliedsstaa-
ten insbesondere im Kontext der stark divergierenden Präferenzen insbeson-
dere seit der Osterweiterung für eine Differenzierung spricht, warnen Kritiker 
allerdings, damit könnten „unterschiedliche politökonomische Formationen 
dauerhaft festgeschrieben“ (Leibfried/Obinger 2008: 359) werden. Denn an-
ders als in früheren, hier nicht weiter wiederzugebenden Debatten um eine Fle-
xibilisierung der Integration wäre in diesem Fall nicht mehr der politische 
Wille das entscheidende Kriterium: „Der Kern des neuen Europas zeichnet 
sich nicht mehr durch Integrationswillen, sondern durch Wettbewerbsfähigkeit 
aus.“ (Kundnani 2018: 42) Im Ergebnis drohen asymmetrische Gover-
nancestrukturen verstetigt zu werden (Interview 77), während zentrale Prob-
leme von ‚Krisenstaaten‘ auf diesem Weg nicht gelöst werden könnten, da Dif-
ferenzierung zwar ggf. bei fehlendem Willen, jedoch kaum bei mangelnder 
Fähigkeit einen Ausweg bietet (vgl. Genschel/Jachtenfuchs 2018: 185).   

Zudem haben, wie die Analyse der Kriseneinflüsse nachdrücklich belegt, 
genuin sozialpolitische Ziele in den vergangenen Jahren tendenziell im Rah-
men des “fiscal austerity bias“ (Leschke/Theodoropoulou/Watt 2015: 324) ei-
nen Bedeutungsverlust gegenüber dem übergeordneten Ziel der Haushaltskon-
solidierung erfahren. Zur Unterstützung dieser Aussage ließe sich eine Viel-
zahl von Autoren und Studien zitieren (bspw. Busch et al. 2012; Matsaganis 
2012; Karanikolos et al. 2013; Ladi/Graziano 2014; Feronas 2016; Sacchi 
2014; Bieling/Buhr 2015; De la Porte/Heins 2015; Földes 2016; Verdun/Zeit-
lin 2018; Zeitlin/Vanhercke 2018; Maricut/Puetter 2018), die sich in den Be-
funden trotz einer gewissen Relativierung im Zeitverlauf – mit zunehmender 
Entfernung vom (zumindest vorläufigen) Höhepunkt der Krise – jedoch weit-
gehend einig sind:  
„[…] im Zuge der Eurokrise hat sich diese Schieflage […] merklich verschärft. Den weitrei-
chenden rechtlichen Neuerungen zur verstärkten Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
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wurde bisher kein nennenswertes sozialpolitisches Instrument an die Seite gestellt“ (Schel-
linger 2015: 5). 

“Austerity policy in combination with so-called ‘internal devaluation’ is the hard core of EU 
crisis policy.” (Lehndorff 2015: 13) 

Exemplarisch für einzelne Handlungsfelder stellt Meardi (2012: 4) mit 
Verschiebungen von der DG Employment zu ECOFIN-Rat und EZB ein 
“abandonment of expertise on the social side of labour market[s], and the adop-
tion of simplistic targets of flexibility and decentralisation“ fest, für die Ge-
sundheitspolitik kritisiert bspw. Földes (2016: 304) “[that] financial sustaina-
bility and cost-effectiveness issues have been dominant.” Unabhängig davon, 
ob dies primär auf Initiativen der europäischen Ebene oder jeweilige inner-
staatliche Faktoren zurückzuführen ist, befinden auch Heise/Lierse (2011: 
510): “the international economic crisis and the resulting public debt situation 
have served […] as both trigger and justification of social spending cuts“, wo-
bei diese zudem bzgl. der Belastung unterschiedlicher Einkommensgruppen 
sozial unausgewogen ausgefallen seien (vgl. ebd.: 510f.).  

Wenn diese Befunde zutreffen, wie die Fallstudien zumindest in einem Teil 
der Fälle gezeigt haben, deutet dies darauf hin, dass sich die Feststellung bspw. 
von Boeckh/Huster/Benz (2011: 404), dass „Sozialpolitik […] den wirtschafts- 
und beschäftigungspolitischen Fragen als produktiver – statt zumindest auch 
ausgleichender – Faktor untergeordnet [wird]“, durch die Krise noch verstärkt 
und tendenziell auch verstetigt hat. Mögliche Modifikationen bereits existie-
render Instrumente als Option, um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken 
und das „in den Verträgen durchaus enthaltene[…] Potential des sozialen Ac-
quis“ (Hacker 2018: 47) zu verwirklichen, werden in Abschnitt 8.6.1 andisku-
tiert. 

Andererseits argumentieren sozialpolitische ‚Integrationsoptimisten‘, dass 
in der Krise gerade die genuin sozialpolitischen Handlungsnotwendigkeiten 
deutlich und öffentlich sichtbar geworden seien: “the social impact of the crisis 
may be expected to underline the need for poverty relief, social insurance and 
macroeconomic stabilization” (Vandenbroucke/Hemerijck/Palier 2011: 4; vgl. 
Leinen in Scharpf/Leinen 2012: 14).123 Vandenbroucke betrachtet aus einer 
politisch-strategischen ebenso wie aus einer wirtschaftlichen Perspektive aus-
geprägte soziale Ungleichheiten als ebenso große Gefahr wie ausufernde öko-
nomische Ungleichgewichte:  
“Politically, social divergence in the Eurozone threatens the sustainability of the project in 
that it will steadily undermine the credibility of the European project. […] In economic 
terms, the disparity and divergence in youth unemployment and child poverty (for example) 

 
123  Allerdings warnt ein Befragter vor einem u. U. kurzen Anhalten dieses Effekts: Sollte die 

Krise in absehbarer Zeit bewältigt sein, „werden wohl alle Akteure sich entspannen, machen 
gedanklich Urlaub und der Handlungsdruck ist weg.“ (Interview 24) 
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can be seen as signalling objective economic problems that affect the long-term economic 
sustainability of the Eurozone.” (Vandenbroucke 2014: 51) 

Diesem Argument der wirtschaftlichen Notwendigkeit steht das der identitäts-
stiftenden Wirkung gemeinsamer Sozialpolitik zur Seite. Aus dieser Perspek-
tive erscheint ein „soziales Gesicht der EU als Identitätsprojekt“ (Interview 17) 
und bietet die Chance, mithilfe von Projekten und Strategien “devoted to pe-
ople’s needs“ (Interview 96) von einem “sense of survival“zu einem “sense of 
common purpose” (Vandenbroucke 2014: 23) zu gelangen. In diesem Zusam-
menhang verweisen Kleger/Mehlhausen (2013) auf das Spannungsfeld unter-
schiedlicher Solidaritätsverständnisse, das sich in EU-Europa gerade neu jus-
tiere. Solidarität, die sie als Wir-Gefühl definieren, das Opferbereitschaft ge-
neriere, freiwillig bereitgestellt und “stets latent reziprok[…]” verstanden 
werde (ebd.: 52), sei in der Europäischen Union bislang weitgehend dem ‚or-
ganischen‘ Typus gefolgt, bei dem distributive Maßnahmen in begrenztem 
Rahmen aufgrund von Interdependenzen aus dem Kalkül heraus akzeptiert 
werden, dass „die [betreffenden…] sozialen Güter nur innerhalb dieses Koope-
rationsgefüges erw[o]rben [werden] können“ (ebd.: 59 unter Verweis auf Mau 
2009: 68). In der Krise sehen Kleger/Mehlhausen zwar einerseits eine zumin-
dest zeitweilig stärkere Betonung von Solidarbedingungen, und Kundnani 
(2018: 40) argumentiert, „[d]as stärkere Augenmerk auf die interne Konditio-
nalität hat die Bedeutung des Wortes ‚Solidarität‘ innerhalb der EU nachhaltig 
verändert.“ Jedoch gebe auch Anzeichen dafür, dass der Typus der ‚distributi-
ven Solidarität‘ an Bedeutung gewinnt, nach dem „zufällige Ungleichvertei-
lungen zwischen den Mitmenschen kompensiert werden“ sollen, um Wohl-
standssteigerungen für alle zu bewirken, mündend in einen „permanenten Um-
verteilungsmechanismus mit erheblichen distributiven Konsequenzen“, aller-
dings begrenzt durch die Eigenverantwortung der Beteiligten (Kleger/Mehl-
hausen 2013: 60). Beobachtbar sei eine zunehmende Hinterfragung der strikten 
Solidarbedingungen: „Denn zum einen scheint eine strenge Austeritätspolitik 
[…] kontraproduktiv, […z]um anderen wird die unterstellte Selbstverschul-
dung der Krise seitens der betroffenen Staaten zunehmend angezweifelt“ (ebd.: 
65).  

Aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich aufgrund der elektoralen 
Herausforderungen in zahlreichen Mitgliedsstaaten, plädiert Duke (2014: 15) 
für eine “provision of good news stories, demonstrating that EU policies do 
work, delivering a tangible, better quality of life to people.” (ebd.) Den Wäh-
lern sei der Wert (mit Abstrichen) funktionierender Sozialsysteme gerade in 
der Krise deutlich vor Augen geführt worden: “voters cherish the welfare state 
even more because of the crisis, because it does precisely what it was supposed 
to do: shields people from losing their jobs or protects their income in the case 
of unemployment” (Vis/van Kersbergen/Hylands 2012: 11). Für eine Stärkung 
der europäischen Dimension sozialer Sicherheit sprechen auch die Ergebnisse 
einer Umfrage in sieben Mitgliedsstaaten einschließlich der hier betrachteten 
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fünf (Ferrera/Pellegata 2017), wonach für 61% der Befragten soziale Sicher-
heit eine hohe Priorität auf europäischer Ebene haben sollte – umstritten bleibt 
dabei allerdings das Ausmaß an Konditionalität (36,5% Zustimmung für die 
bisherigen Regelungen) bzw. stärkerer “cross-national solidarity“ (35%, vgl. 
ebd.). 

Damit liegen einerseits in Form der vieldimensionalen Krise der Europäi-
schen Union und des zumindest phasenweise wachsenden Widerstands erheb-
licher Teile der politischen Akteure und der nationalen Wählerschaft gegen-
über einem Mehr an Integration im Allgemeinen, aber auch konkret im sozial-
politischen Feld substanzielle Hemnisse für eine Intensivierung der sozialpo-
litischen Integration vor, die durch die ‚alten‘ heterogenitätsbedingten Hinder-
nisse – technisch wie akteursbezogen – noch verschärft werden. Andererseits 
lassen sich, wie oben kurz angerissen, sowohl ökonomische als auch ‚identi-
tätspolitische‘ und elektorale Argumente für organisatorische, finanzielle und 
kommunikative Investitionen in den Ausbau der sozialpolitischen Dimension 
anführen. In der Tat deuten die Forderungen des seit 2017 amtierenden fran-
zösischen Präsidenten Emmanuel Macron124 und deren Unterstützung bspw. 
durch die spanische Regierung, aber auch die deutschen Sozialdemokraten, auf 
eine prominente Rückkehr der Sozialpolitik auf die europäische Agenda (vgl. 
Interview 77) und ein mögliches Aufbrechen der bisherigen Lage, in der ins-
besondere Deutschland – aus finanziellen Gründen –, aber auch osteuropäische 
Staaten – aufgrund eines möglichen Verlusts eigener Wettbewerbsvorteile – 
eine engere sozialpolitische Integration skeptisch bewertet hatten. Auch der 
Brexit wird in diesem Kontext als potentieller Katalysator erwähnt: „Das Pen-
del dürfte sich nun in Richtung des Mittelmeers [gemeint ist: einer aktiveren 
europäischen Sozialpolitik] neigen, nachdem die Briten, die sich besonders 
hart gegen eine europäische Sozialpolitik wehrten, die Europäische Union ver-
lassen.“ (WELT 2017) Das Gleichgewicht zwischen den Vertretern einer Sta-
bilitäts- und denen einer Fiskalunion könnte sich damit mittelfristig zugunsten 
letzterer verschieben (vgl. zu dieser Debatte Hacker 2018a: 142ff.; Wäschle 
2019: 407ff.).  

Schließlich gilt es auch die Implikationen der weltpolitischen und insbe-
sondere transatlantischen Verschiebungen für die Europäische Union mitzube-
denken, wenngleich sie an dieser Stelle weder ausgeführt werden können noch 
derzeit absehbar wäre, ob die (auch) daraus resultierenden Forderungen nach 
‚mehr Europa‘ (exemplarisch: Juncker 2017; Macron 2017) realisiert werden 

 
124  Aufgrund des Beobachtungszeitraums dieser Studie werden weder die Vorschläge von 

Macron (2017) noch die von Kommissionspräsident Juncker (2017) in seiner State-of-the-
Union-Rede im Europäischen Parlament weiter ausgeführt. Die noch recht unkonkrete Dis-
kussion um eine europäische Arbeitsmarktbehörde (vgl. dazu explorativ Cremers 2018), aber 
auch um eine europäische Sozialversicherungsnummer oder die schrittweise Harmonisierung 
nationaler Mindestlöhne zeigt einerseits deutlich eine bemerkenswerte neue Dynamik des 
europäischen sozialpolitischen Diskurses, belegt andererseits aber auch den erheblichen Wi-
derstand von etlichen Mitgliedsstaaten bzw. Akteuren in diesen (vgl. Siems 2017). 
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können, im Status Quo versanden oder gar eine markante Desintegration droht, 
die dann selbstverständlich ebenfalls sozialpolitische Folgen nach sich ziehen 
würde. Anstelle eines ausufernden ‚Blicks in die Kristallkugel’ werden daher 
im Folgenden abschließend einige sich – in unterschiedlichem Grad – konkret 
abzeichnende Trends und Instrumente europäischer Sozialpolitik kurz disku-
tiert. 

8.6.1 Neujustierung existierender Instrumente unter dem Social-
Investment-Paradigma 

Ein sich bereits in den letzten Jahren abzeichnender Schwerpunkt bzw. schein-
bar konsensfähiger Rahmen künftiger europäischer Sozialpolitik ist die Fokus-
sierung auf Sozialinvestitionen. Unter diesem Schlagwort stehen Maßnahmen 
im Mittelpunkt, die es Individuen und Gruppen ermöglichen sollen, ihr volles 
Potential zu verwirklichen und sich an die Transformationen der Gegenwart 
anzupassen, etwa Veränderungen in der Arbeitswelt, Bevölkerungsalterung o-
der auch den Klimawandel (vgl. Kvist et al. 2011a: 4; Vandenbroucke/Heme-
rijck/Palier 2011: 5; Kvist 2015). Dazu müsse eine neue Balance aus klassi-
schen Instrumenten des sozialen Schutzes (Transferleistungen, Gesundheits-
versorgung) einerseits und Investitionen in Bildung, Aus- und Weiterbildung 
und Aktivierung und damit ‚Humankapital‘ andererseits angestrebt werden 
und zugleich ein neues Gleichgewicht zwischen sozialen und ökonomischen 
Zielen erreicht werden (vgl. Vandenbroucke 2014: 18; Vandenbroucke/Heme-
rijck/Palier 2011: 5 und die Beiträge in Morel/Palier/Palme 2011).  

Der Gedanke der Sozialinvestitionen an sich ist nicht neu: Als Vordenker 
können Giddens (u. a. 2013 und 2013a), der den Rahmen des social investment 
ausdrücklich als Chance für das europäische Sozialmodell bezeichnet, und 
auch Esping-Andersen (2002) mit seinem Plädoyer für Investitionen insbeson-
dere in Kinder und Familien gelten. In der Tat ist schon die Lissabon-Strategie 
von einer solchen Perspektive stark beeinflusst (vgl. Hemerijck 2013: 328), 
und 2013 legte die Kommission (2013) einen Entwurf für ein social investment 
package vor,  
“[…which] presents a similar argument and provides an interesting common orientation for 
EU Member States with its focus on early childhood education and care, preventing early 
school leaving, lifelong learning, affordable child care (as part of an active inclusion strat-
egy), housing support (fighting homelessness), accessible health services and helping people 
live independently in old age.” (Vandenbroucke 2014: 47) 

2014 floss der Gedanke des social investment erstmals explizit in die Länder-
spezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters ein (vgl. 
Kvist 2015). Die Erfolge der nordischen Staaten, insbesondere mit Blick auf 
die Beschäftigungssituation und Armutsvermeidung, gelten einer solchen Stra-
tegie als Vorbild, namentlich aufgrund ihrer Betonung von Aktivierung und 
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breit verfügbarer hochwertiger sozialer Dienstleistungen (vgl. Vandenbroucke 
2014: 39; Hemerijck 2013: 373ff.; Kvist 2015). Die Ziele überschneiden sich 
weitgehend mit den bereits etablierten europäischen Zielvorgaben: hochwer-
tige Kinderbetreuung, Bildungsinvestitionen auf allen Ebenen, eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Inklusion insbesondere von Migranten, 
ein flexibler Übergang ins Rentenalter sowie ein angemessenes Mindestsiche-
rungsniveau (vgl. Vandenbroucke 2014: 47). Während eine solche ‚Neurah-
mung‘ daher letztlich eine graduelle Weiterentwicklung europäischer Sozial-
politk unter einheitlichem Label bedeuten würde, gehen die Vorschläge von 
Vandenbroucke/Hemerijck/Palier (2011) sowie Vandenbroucke (2014) unter 
derselben Überschrift deutlich darüber hinaus. So schlagen Vandenbrou-
cke/Hemerijck/Palier (2011: 20f.) ein breites Paket vor, das u. a. die Einfüh-
rung von Eurobonds – hier nicht weiter diskutiert – und eine ‚investment-
freundlichere‘ Ausrichtung existierender Instrumente, in erster Linie der EU-
2020-Strategie und des SWP beinhalten würde, da zahlreiche Studien belegten, 
dass sich Ausgaben insbesondere für Kinderbetreuung und (frühkindliche) Bil-
dung langfristig selbst tragen (vgl. ebd.). 
“For this, the EU could establish a new [category for] social investment in national account-
ing to separate investments for future and current expenditure, including differentiation be-
tween both types of expenditures in macroeconomic surveillance. It could then be possible 
to exempt social investments from the constraints of fiscal austerity.“ (Hemerijck 2013: 394) 

Darüber hinaus liegt eine Reihe von in ihrem Tenor grundsätzlich ähnlichen 
Vorschlägen zur Neujustierung bestehender Instrumente in der Literatur vor – 
oder diese wurden von Interviewpartnern ins Spiel gebracht: 

 die oben angesprochene gesonderte Verbuchung öffentlicher Ausgaben,
sofern diese als Sozialinvestitionen klassifiziert werden können, im Rah-
men des SWP (Vandenbroucke/Hemerijck/Palier 2011: 11),

 eine bessere Berücksichtigung der sozialen Folgen der Empfehlungen im
Rahmen des Europäischen Semesters, aufbauend auf den bereits etablierten
Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten, aber unter besserer Nutzung des Po-
tentials einer ganzheitlichen sozioökonomischen Betrachtung
(Biegon/Schuster 2015: 3f. und 11; Zeitlin/Vanhercke 2014; Juncker
2014)125,

125  Biegon/Schuster (2015: 4) sehen erste Anzeichen einer solchen Entwicklung unter der 
Juncker-Kommission, die in der Tat kommunizierte, dass der SWP gegebenenfalls flexibel 
ausgelegt und Konjunkturkrisen berücksichtigt werden können (vgl. Europäische Kommis-
sion 2015c). Die Jahreswachstumsberichte 2015 und 2016 legten dagegen zwar ihren Fokus 
stärker auf Sozialinvestitionen, das Primat von Haushaltskonsolidierung und Lohnzurückhal-
tung bleibe aber bestehen (Biegon/Schuster 2015: 6). Auch Zeitlin/Vanhercke (2018) sehen 
eine Entwicklung zu einer stärkeren Betonung sozialer Ziele; Bekker (2016) betont insbe-
sondere mehr Flexibilität bei der Umsetzung für die Mitgliedsstaaten (skeptisch dagegen Ha-
cker 2018). 
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 insbesondere eine verstärkte Nutzung des Potentials der EU-2020-Strategie
durch alle beteiligten Akteure durch eine Aufwertung der sozialen Indika-
toren, ihre ausdrückliche, systematische und gleichberechtigte Thematisie-
rung in den NRP und eine ebenso strikte Bewertung wie bei haushaltsbe-
zogenen Zielen (vgl. Hemerijck 2013: 325; Biegon/Schuster 2015: 11; Le-
schke/Theodoropoulou/Watt 2015: 320ff.),

 eine Spiegelung der Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) auf den
Sozialbereich mit gleichzeitiger Einbindung in die CSR, wobei durch den
Verweis auf schlechte Outcomes (etwa hohe Altersarmut) eine öffentliche
Debatte ausgelöst werden soll (Interview 26),

 mittelfristig sozialpolitische Leitlinien (Interview 27; Schellinger 2015:
10),

 ein ‚sozialer Stabilitätspakt‘, der für jeden Mitgliedsstaat einen seiner Wirt-
schaftskraft entsprechenden Sockelbetrag für soziale Leistungen festlegt
(vgl. Scharpf/Leinen 2012),

 in prozeduraler Hinsicht eine bessere Beteiligung des EP und der nationa-
len Parlamente und eine Aufwertung des EPSCO gegenüber dem ECOFIN,
ggf. bis hin zu einer „sozialen Eurogruppe“ (Biegon/Schuster 2015: 7f.,
Zitat ebd.: 12; ähnlich Hacker 2018: 53).

An Vorschlägen – visionären wie pragmatischen – zur Neujustierung sozialer 
und haushaltspolitischer Ziele mangelt es folglich nicht. Der von Hemerijck 
(2013: 331) formulierten Voraussetzung ist jedoch nichts hinzuzufügen: 
”there are reasons for moderate optimism about ‘appropriate reconciliation’ through a more 
explicit ‘virtuous nesting’ of national welfare states within the wider governance architecture 
of the EU. But there is the big proviso of an adequate resolution of the eurozone crisis”. 

8.6.2 Europäische Arbeitslosenversicherung? 

Ein zeitweise prominenter Seitenast der Debatte um eine angemessene Balance 
nationaler und europäischer Sozialpolitik ist die seit Längerem präsente (vgl. 
Dullien 2008; Vandenbroucke 2014: 96) Debatte über die Einführung einer 
ergänzenden europäischen Arbeitslosenversicherung. Einen verstärkenden 
Faktor bildeten die in der Krise offenbar gewordenen wirtschaftlichen Un-
gleichgewichte zwischen den Mitglieds- und insbesondere den Eurostaaten, ei-
nen weiteren das Engagement des von 2010-2014 amtierenden EU-Kommis-
sars für Beschäftigung, Soziales und Integration László Andor (vgl. Andor 
2014). Eine solche europäische Arbeitslosenversicherung könne, so die Befür-
worter, als automatischer Stabilisator wirken, indem sie ohne die Notwendig-
keit eines zusätzlichen gesetzgeberischen Eingriffs aufgrund ihrer systemi-
schen Ausgestaltung fiskalpolitische Impulse gegenläufig zum Konjunkturver-
lauf setzt (vgl. Kullas/Sohn 2015: 5; Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2008: 413ff.; Dolls et al. 2014). Im 
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Euroraum sei diesbezüglich aufgrund der asymmetrischen Konstruktion von 
Geld- und Wirtschaftspolitik eine Lücke entstanden (vgl. Fichtner/Haan 2014; 
Dullien 2014), die in unterschiedlicher Form gefüllt werden könne, insbeson-
dere durch einen ‚Notfallfonds‘ oder eben eine europäische Arbeitslosenversi-
cherung.  

Während die europäischen Institutionen bisher keine konkreten offiziellen 
Vorschläge dazu vorgelegt haben – allerdings finden sich einige kurze Hin-
weise in Dokumenten zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion (vgl. 
bspw. bereits van Rompuy 2012) –, wird einerseits eine Ausgestaltung als eu-
ropäische Mindestsicherung, die die entsprechenden nationalen Systeme ganz 
oder teilweise ersetzt (vgl. Kullas/Sohn 2015: 16ff.; Fichtner/Haan 2014; Dul-
lien 2008 und 2014) und andererseits als Rückversicherung für nationale Sys-
teme zur Entlastung bei erheblichen wirtschaftlichen Schocks (vgl. Kul-
las/Sohn 2015: 18f.; Beblavý/Gros/Maselli 2015) diskutiert. 

Gegner einer europäischen Arbeitslosenversicherung(-skomponente) wen-
den dagegen ein, sie drohe aufgrund von Transferzahlungen negative Anreize 
zu setzen und damit nötige Strukturreformen zu verhindern oder zu verzögern 
(vgl. Eichhorst 2013; BMF 2016). Aus der Perspektive der potentiellen Netto-
zahler seien zudem dauerhaft erhebliche Kosten und die Verfestigung einer 
‚Transferunion‘ zu erwarten (vgl. Rhein 2013; BMF 2016; weitere Quellenan-
gaben bei Becker 2018: 7).126 Ob Mechanismen zur Gewährleistung einer über 
längere Zeit ausgeglichenen Bilanz von Zahlungen und Beiträgen funktionie-
ren könnten, sei bestenfalls unklar (vgl. BMF 2016). Insgesamt bleibt aus heu-
tiger Sicht ohne Zweifel eine Reihe von Fragen offen, etwa bzgl. der primär-
rechtlichen Grundlage, insbesondere für das erste potentielle Ausgestaltungs-
modell (vgl. Kullas/Sohn 2015; Barnard/de Baere 2014: 29), oder der Einbet-
tung in eine evtl. Fiskalunion; zudem sind sämtliche denkbaren Varianten ”de-
manding – albeit in different degrees – in terms of mutual trust, common pur-
pose and the understanding that responsibility and solidarity go hand in hand.“ 
(Vandenbroucke 2014: 96f.)  

Die befragten Experten vertreten in dieser Frage sehr heterogene Positio-
nen: Etliche Skeptiker verweisen darauf, dass die europäische Arbeitslosen-
versicherung eng mit der Person Andor verbunden gewesen sei und nicht mehr 
auf der Agenda der aktuellen Kommission stehe (Interviews 23, 47) oder er-
klären gar eine solche – partielle – Vergemeinschaftung der sozialen Sicherung 
für „völlig unrealistisch“ (Interview 27). Angesichts weiterhin (zu) großer Dis-
paritäten im Binnenmarkt und der deswegen drohenden negativen 

126  Vandenbroucke (2014: 96) sieht dagegen den Zeitpunkt für den Einstieg in eine Trans-
ferunion gekommen und verweist auf das Argument der sog. Glienicker Gruppe, zusammen-
gesetzt aus deutschen Ökonomen, Rechts- und Politikwissenschaftlern, dass die Stabilität der 
Währungsunion nur durch eine Transferunion gewährleistet werden könne, die somit auch in 
Deutschlands Interesse liegen müsse (vgl. Glienicker Gruppe 2013; vgl. zur Begrifflichkeit 
der Transferunion auch Becker 2018). 
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ökonomischen Anreize sei ein solches – verdecktes, aber de facto permanentes 
– Transfersystem nicht wünschenswert (Interview 14; teilweise ähnlich Inter-
view 85). Andere Befragte können sich eine solche europäische Komponente 
grundsätzlich vorstellen, sehen aber primär die Mindestsicherungssysteme der 
Mitgliedsstaaten als Gewährleister der Stabilisatorfunktion; wo diese nicht 
existieren oder nur schwach ausgeprägt sind, müssten sie gefördert und ge-
stärkt und erst dann als ‚ultima ratio‘ über eine europäische ALV nachgedacht 
werden (Interview 67). Es bestehe weiterhin zwar grundsätzlich Bedarf nach 
einer wirklich gemeinsamen Strategie zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
mit gemeinsamer Finanzierung, die die EBS eben nicht leiste, Strukturprob-
leme würden damit jedoch zunächst nicht behoben (Interview 85). Schließlich 
wurde von einzelnen Experten spekuliert, dass die Kommission den Weg zu 
europäischen Transfersystemen mittelfristig vorbereite (Interview 28). Dies 
könne entweder dadurch passieren, dass „in Gut-Wetter-Zeiten“ ein solches 
System etabliert werde, um „gegen die nächste große Krise gewappnet zu 
sein“, wahrscheinlicher sei aber ein inkrementeller Prozess, beginnend mit 
neuen europäischen Mindeststandards (Interview 40; ähnlich Interview 28). 
Auch eine Fonds-Lösung, aus der dann Mittel quasi analog zum deutschen 
Kurzarbeitergeld bedarfsgemäß ausgezahlt werden könnten, sei denkbar; in 
eine ähnliche Richtung wiesen bspw. auch die Vorschläge des französischen 
Präsidenten Macron zur Einführung automatischer Stabilisatoren für die Euro-
zone, mit der der Andor-Vorschlag „eine gewisse Renaissance erfährt, nur in-
telligenter verpackt“ (Interview 85).127

8.6.3 Europäische Säule sozialer Rechte 

Vor dem Hintergrund der Krise und ihrer Folgen sowie allgemein des Wandels 
von Gesellschafts- und Arbeitsmarktstrukturen sieht die Kommission die Not-
wendigkeit, die soziale Dimension der EU zu stärken, und unternimmt daher 
mit der ‚Europäischen Säule sozialer Rechte‘ eine “stock-taking exercise ta-
king in the entire EU social acquis” (Lörcher/Schömann 2016: 5). In einem 
einjährigen Konsultationsverfahren konnten die Mitgliedsstaaten und weitere 
Akteure zu diesem Vorhaben schriftlich sowie auf dutzenden Konferenzen 
Stellung nehmen, wobei 16.500 Antworten bei der Kommission eingegangen 
sind (vgl. WELT 2017).128 Die am 17.11.2017 im schwedischen Göteborg 

127  Außerhalb des Beobachtungszeitraums dieser Studie äußerten in Reaktion auf diese Vor-
schläge mehrere deutsche Spitzenpolitiker im Sommer 2018 grundsätzliche Zustimmung 
zum Vorschlag einer europäischen Arbeitslosenversicherung (vgl. Scholz 2018; Maas 2018).  

128  Eine Auswertung der nationalen Positionen konnte aufgrund der zeitlichen Nähe sowie des 
Umfangs des Materials für diese Studie nicht durchgeführt werden und bietet Anknüpfungs-
punkte für zukünftige Folgestudien mit Blick auf sozialpolitische Präferenzen ausgewählter 
Mitgliedsstaaten. 
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feierlich proklamierte ‚Europäische Säule sozialer Rechte‘ (ESSR)129 umfasst 
einen Kanon von 20 individuellen Rechten, der zum einen allgemeine Grunds-
ätze wie Gleichberechtigung und Chancengleichheit beinhaltet, zum anderen 
konkrete Mindeststandards wie eine Job-/Ausbildungsgarantie für junge Men-
schen ab vier Monaten der Arbeitslosigkeit, aber auch nationale Mindest-
löhne130 und ein ‚angemessenes‘ Mindesteinkommen (vgl. Europäische Kom-
mission 2017). Im Einzelnen nennt die Kommission die in Tabelle 23 leicht 
gekürzt wiedergegebenen Rechte.  

Tab. 24: Europäische Säule sozialer Rechte 
CHANCENGLEICHHEIT 
UND ARBEITSMARKTZU-
GANG 

 

Allgemeine und berufliche 
Bildung und lebenslanges 
Lernen 

Recht auf allgemeine und 
berufliche Bildung und 
lebenslanges Lernen von 
hoher Qualität und in in-
klusiver Form 

 

Gleichstellung der Ge-
schlechter 

Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit von 
Frauen und Männern in 
allen Bereichen 

 

Chancengleichheit 

Chancengleichheit unab-
hängig von Geschlecht, 
Rasse oder ethnischer 
Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung, 

FAIRE ARBEITSBE-
DINGUNGEN 

 

Sichere und anpas-
sungsfähige Beschäfti-
gung 

Recht auf faire und 
gleiche Behandlung 
im Hinblick auf Ar-
beitsbedingungen 
sowie den Zugang zu 
sozialem Schutz und 
Fortbildung 

Förderung unbefris-
teter Verträge und 
Unterbindung prekä-
rer Beschäftigung, 
aber Erhaltung not-
wendiger Flexibilität 
für Arbeitgeber 

 

Löhne und Gehälter 

Recht auf eine ge-
rechte Entlohnung u. 
a. durch angemes-
sene Mindestlöhne 

Wahrung der Tarifau-
tonomie 

SOZIALSCHUTZ UND SOZIALE IN-
KLUSION 

 

Betreuung und Unterstützung von Kin-
dern 

Recht auf hochwertige, bezahlbare 
frühkindliche Bildung und Betreu-
ung 

Schutz vor Armut 

 

Sozialschutz 

Recht auf angemessenen Sozial-
schutz unabhängig von Art und 
Dauer der Beschäftigung 

 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

Recht auf angemessene Unterstüt-
zung öffentlicher Arbeitsverwaltun-
gen bei der (Wieder-)eingliederung 
in den Arbeitsmarkt durch arbeits-
marktpolitische Maßnahmen und 
auf angemessene Leistungen von 
angemessener Dauer 

 

Mindesteinkommen 

 
129  Diese liegt in zwei verschiedenen Rechtsformen vor, zum einen als Empfehlung der Kom-

mission, zum anderen als interinstitutionelle Proklamation von Rat, Parlament und Kommis-
sion.  

130  Allerdings vorläufig ohne Konkretisierung des ‚angemessenen‘ Wertes – etwa, wie bspw. 
von ver.di (2010) gefordert, 60% des nationalen Durchschnittslohns. 



435 

Behinderung, Alter oder 
sexueller Orientierung 

 

Aktive Unterstützung für 
Beschäftigung 

Recht auf frühzeitige und 
bedarfsgerechte Unter-
stützung zur Verbesse-
rung der Beschäftigungs- 
oder Selbständigkeits-
aussichten 

Recht auf eine Weiterbil-
dungsmaßnahme, einen 
Ausbildungsplatz, einen 
Praktikumsplatz oder ein 
qualitativ hochwertiges 
Beschäftigungsangebot 
innerhalb von vier Mona-
ten für junge Menschen 

Recht auf individuelle, 
fortlaufende und konse-
quente Unterstützung für 
Arbeitslose 

Recht auf eine umfas-
sende individuelle Be-
standsaufnahme spätes-
tens nach 18-monatiger 
Arbeitslosigkeit 

 

Informationen über Be-
schäftigungsbedingun-
gen und Kündigungs-
schutz 

Recht auf Informa-
tion über Beschäfti-
gungsbedingungen  

Recht auf Begrün-
dung bei Kündigung, 
angemessene Kündi-
gungsfrist, Streitbei-
legung und ggf. 
Rechtsbeihilfe 

 

Sozialer Dialog und 
Einbeziehung der Be-
schäftigten 

Anhörung der Sozial-
partner 

Anerkennung von 
Kollektivverträgen 

 

Vereinbarkeit von Be-
rufs- und Privatleben 

flexible Arbeitszeitre-
gelungen 

Zugang zu Betreu-
ungs- und Pflege-
dienstleistungen 

Zielperspektive 
gleichberechtigter In-
anspruchnahme 
durch Männer und 
Frauen 

 

Gesundes, sicheres 
und geeignetes Ar-
beitsumfeld und Da-
tenschutz 

hohes Gesundheits-
schutz- und 

Recht auf angemessene Mindestein-
kommensleistungen und Zugang zu 
erforderlichen Dienstleistungen 

für Arbeitsfähige in Kombination mit 
Anreizen zur Beschäftigungsauf-
nahme 

 

Alterseinkünfte und Ruhegehälter 

Recht auf ein beitragsäquivalentes 
und angemessenes Ruhegehalt, 
Männer und Frauen beim Erwerb 
von Ansprüchen gleichberechtigt 

 

Gesundheitsversorgung 

Recht auf rechtzeitige, hochwertige 
und bezahlbare Gesundheitsvor-
sorge und Heilbehandlung 

 

Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen 

Einkommensbeihilfen und Dienst-
leistungen, die gesellschaftliche 
Teilhabe und Beteiligung am Ar-
beitsmarkt ermöglichen 

 

Langzeitpflege 

Recht auf bezahlbare und hochwer-
tige Langzeitpflegedienste, insbe-
sondere häusliche Pflege und woh-
nortnahe Dienstleistungen 

 

Wohnraum und Hilfe für Wohnungs-
lose 

Zugang zu Sozialwohnungen/Hilfe 
bei der Wohnungssuche, Schutz ge-
gen Zwangsräumungen, Bereitstel-
lung angemessener Unterkünfte 
und Dienste für Wohnungslose 
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Sicherheitsniveau bei 
der Arbeit einschließ-
lich Schutz persönli-
cher Daten 

Zugang zu essenziellen Dienstleistun-
gen 

Recht auf den Zugang zu essenziel-
len Dienstleistungen wie Wasser-, 
Sanitär- und Energieversorgung, 
Verkehr, Finanzdienste und digitale 
Kommunikation 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Europäische Kommission 2017. 

Zur Erfassung des Fortschritts der Mitgliedsstaaten wird ein Sozialranking/ 
Scoreboard mit zwölf Indikatoren und jährlicher Aktualisierung eingeführt, auf 
dessen Grundlage dann Handlungsempfehlungen an die Mitgliedsstaaten for-
muliert werden sollen (vgl. Europäische Kommission 2017). Auch sollen die 
Ziele der ESSR sowie die nationalen Vergleichswerte bei der Formulierung 
der CSRs berücksichtigt werden. Die Kommission sieht damit auf der Grund-
lage und in Ergänzung des bisherigen sozialen Besitzstandes der EU einen 
Weg zu einer „vertieften und faireren“ Wirtschafts- und Währungsunion ein-
geschlagen (Europäische Kommission 2016c: 3ff.), wobei Nichtmitgliedern 
der Eurozone eine Teilnahme angeboten werden solle. Mittels eines solchen 
sozialpolitischen ‚Leistungsscreenings‘ könnten nationale Reformen vorange-
trieben und Konvergenz innerhalb der Eurozone gefördert werden (vgl. ebd.: 
8). Kritiker erheben zahlreiche inhaltliche und methodische Einwände, bspw. 
darauf abzielend, dass das Social Scoreboard keinerlei Verpflichtung nach sich 
zieht und anstelle von Mindeststandards lediglich nationale Abweichungen 
vom europäischen Durchschnitt erhoben würden (vgl. Hacker 2018: 16). Trotz 
der Anerkennung, dass „[…] die Kommission [damit signalisiert], dass sie die 
Bedeutung der sozialen Dimension Europas erkannt hat“ (Seikel 2017: 3), wird 
die ESSR auch insgesamt in weiten Teilen kritisch diskutiert. Noch im Entste-
hungszeitraum bemängeln Lörcher/Schömann (2016), zum einen habe die 
Kommission mit ihrem ersten Entwurf selbst deutlich gemacht, dass nicht ein 
politischer oder sozialer Imperativ, sondern ökonomische Notwendigkeit den 
Anstoß zu dieser Initiative gegeben habe (ebd.: 6), zum anderen sei ihr Platz 
“in the existing hierarchy of norms […] at least unclear. In any event, it seems 
that no legally binding instrument is envisaged. […] Therefore, there is nothing 
to suggest that it will go beyond the existing acquis” (ebd.: 7), und die “overall 
balance of priorities remains more or less unchanged” (Interview 86). Die 
ESSR sei wenig mehr als eine „Zusammenfassung von Dingen, die es schon 
gibt“ sowie „wenig legislativ und sehr schwammig“, obwohl die Kommission 
durchaus mehr rechtliche Verbindlichkeit hätte herstellen können (Interview 
75). Bspw. kritisieren Busch/Bischoff/Funke (2018: 40) den wiederholt ver-
wendeten Begriff der Angemessenheit: „Ständig ist die Rede von ‚angemesse-
nen‘ Löhnen, Mindestlöhnen, Leistungen, Unterstützungen und einem ‚ange-
messenen‘ Lebensstandard. Was das sein soll, wird [...] nicht erläutert.“ Zwar 
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seien insbesondere die anvisierte Elternzeitregelung, das Scoreboard und die 
Gestaltung als interinstitutionelle Vereinbarung positiv zu bewerten, zentrale 
Bereiche würden aber an Mitgliedsstaaten und Sozialpartner zurückgespielt, 
wo eine Einigung absehbar schwierig werde (Interviews 75, 100). 

Höpner (2017) kritisiert das Fehlen eines „visionären Wurf[s]“, die weiter-
hin unangetastete Dominanz haushaltspolitischer Konsolidierung sowie das 
Ausweichen auf individuelle Rechte, die potentiell mit unklaren Folgen ein-
klagbar würden, stellt aber zugleich fest, dass dies nicht der Kommission an-
zulasten sei, sondern ein sozialpolitisches Projekt für alle Mitgliedsstaaten in 
ihrer Heterogenität und unter Bedingungen einer gewachsenen Nord-Süd-
Konfliktlinie eben gegenwärtig nicht realistisch sei. Seikel (2017: 3ff.) sieht 
zwar Verbesserungen gegenüber dem ersten Kommissionsentwurf im Konsul-
tationsprozess, dennoch gehe die ESSR mit wenigen Ausnahmen (Recht auf 
einen angemessenen Mindestlohn und auf angemessene Mindesteinkommens-
leistungen) kaum über eine Zusammenfassung des acquis hinaus und beinhalte 
noch immer problematische Formulierungen:  
„Dabei handelt es sich um Passagen, in denen hohe soziale Standards mindestens implizit 
negativ gesehen werden. Zu hohe Mindestlöhne oder Sozialleistungen, etwa, werden hier als 
negative Arbeitsanreize identifiziert. Derartige Einschränkungen haben in einem Katalog 
grundlegender sozialer Rechte ebenso wenig etwas verloren wie die Betonung unternehme-
rischer Freiheiten.“ (ebd.: 6) 

Die Ankündigung der Kommission, die ESSR ins Europäische Semester zu 
integrieren, wird ersten Analysen zufolge zumindest partiell umgesetzt: Die 
Kommission beziehe sie „in sehr intensiver Weise“ (Hacker 2018: 24) ein, na-
mentlich im Beschäftigungsbericht und den Länderberichten sowie teilweise 
in den Länderspezifischen Empfehlungen, wobei hier „[e]ine umfassende Kri-
tik mit Bezügen zur ESSR […] dann am wahrscheinlichsten [ist], wenn die 
Sozialindikatoren derart schlechte Werte liefern, dass sich Probleme für den 
Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum zeigen“ (Hacker 2018: 45).131 Da-
gegen sind die Mitgliedsstaaten zumindest noch zögerlich in ihrer Bezug-
nahme auf die ESSR: In den NSR taucht sie nur in Einzelfällen und wirklich 
konsequent nur im französischen Bericht auf (vgl. ebd.: 26ff.). Dennoch ver-
wiesen einige Autoren und auch einige der befragten Experten auf eine poten-
tielle Eigendynamik: Die Säule sei “not one, but many steps forward” und 
“places social issues at the heart of European policy” (Interview 50a) bzw. “has 
created political momentum“, wenngleich die Umsetzung nun weitgehend 
durch die Mitgliedsstaaten zu gewährleisten sei (Interview 91). Mit der Euro-
päischen Säule sozialer Rechte nehme eine „Dynamik […] ihren Anfang und 
wird sich fortsetzen“ (Interview 55). Die Ambitionen der Juncker-Kommission 
mit Blick auf eine stärkere Konvergenz in der Eurozone seien unverkennbar 

 
131  Clauwaert (2018: 10) kritisiert allerdings, dass explizite Empfehlungen im Sozialbereich teil-

weise in den Erläuterungen ‚begraben‘ würden. 
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und ein zukünftiger Ausbau der ESSR eine realistische Konsequenz (Interview 
58). Zudem könnten Akteure in Mitgliedsstaaten bspw. ohne ‚angemessene‘ 
flächendeckende Mindestsicherungssysteme die ESSR mit ihrem „auf dem Sil-
bertablett serviert[en]“ (Hacker 2018: 52f.) Argumentationsmaterial nutzen, 
um Druck auf die jeweilige nationale Regierung auszuüben (vgl. Seikel 2016: 
7; ähnlich Interview 50a).  

Letzlich hängt der Erfolg oder das Scheitern der ESSR zum einen von der 
Frage ab, ob bzw. wie ihre sekundärrechtliche Nutzung gelingt. Die Kommis-
sion hat hierzu bereits erste Initiativen gestartet, wobei unmittelbar Wider-
stände deutlich wurden, etwa bzgl. Vaterschafts-, Eltern- und Pflegeurlaub 
(vgl. Hacker 2018: 47; Interview 102). Zum anderen ist die zentrale Frage, ob 
im Zuge der ESSR eine sozialpolitische Emanzipation aus der Dominanz der 
Fiskalpolitik gelingen kann (Interview 55). Seikel (2016: 8ff.) bemerkt, ein 
zentraler Schwachpunkt liege darin, dass die ESSR keine zufriedenstellenden 
Antworten auf die Probleme der ‚harten Konditionalität‘ für die Programmlän-
der – sondern wenn überhaupt lediglich im Rahmen des Europäischen Semes-
ters und damit des ‚Normalmodus‘ – und des Spannungsfeldes zwischen Bin-
nenmarktfreiheiten und sozialen Rechten und Zielen biete. Auch in diesem Fall 
skeptisch ist Hacker (2018: 48): 
„Nicht auflösen kann die ESSR die Dominanz budgetärer und wettbewerbsbezogener gegen-
über sozialen Zielen. Letztere haben am ehesten eine Chance in Reformempfehlungen Ein-
gang zu finden, wenn sie kompatibel sind mit den ökonomischen Koordinierungsabsichten.“  

Gelingt es nicht, die ESSR in die Verträge zu integrieren oder notfalls als Pro-
tokoll in einem kleineren Kreis von Mitgliedsstaaten umzusetzen, wirkliche 
Benchmarks – prozentual an nationalen Kennziffern orientiert – anstelle von 
Durchschnittswerten zum Maßstab zu machen und letztlich durch einen ‚sozi-
alen Stabilitätspakt‘ die Ziele der Wirtschafts- und Währungsunion auszuba-
lancieren (vgl. Hacker 2018: 53f.), besteht also aus Sicht der zahlreichen Kri-
tiker die Gefahr eines sozialpolitischen ‚Papiertigers‘. Ob eine neue Balance 
zwischen europäischer Solidarität und nationaler Verantwortung, zwischen 
haushaltspolitischen und genuin sozialpolitischen Zielen, zwischen gemeinsa-
mer Notwendigkeit und segmentierter Öffentlichkeit hergestellt werden kann, 
bleibt mithin vorerst eine offene Frage. Die überstrapazierte Redewendung von 
der ‚Krise als Chance‘ ist ihren Praxistest noch schuldig.   
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lau-
fende 
Nr. 

Institution Ort und Termin des Gesprächs 

1 KU Eichstätt-Ingolstadt Halle (Saale), 21.10.2014 

2 Europavertretung der Deutschen Sozial-
versicherung und European Social Insu-
rance Platform  

Brüssel, 11.2.2015 

3 House of Lords London, 2.3.2015 

4 AGE Action Alliance London, 2.3.2015 

5 Work and Pensions Committee of the 
House of Commons und Europäischer 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 

London, 3.3.2015 

6 / 6a University of Oxford Oxford, 5.3.2015 und 1.8.2016133 

7 House of Commons London, 6.3.2015 

8 House of Lords London, 6.3.2015 

9 Trade Union Congress London, 6.3.2015 

10 National Association of Pension Funds London, 6.3.2015 

11 Pensions Protection Fund (PPF) London, 6.3.2015 

12 Universität Köln Köln, 6.3.2015 

13 AGE UK London, 9.3.2015 

14 Centrum für Europäische Politik (Cep) & 
Stiftung Ordnungspolitik 

Freiburg i. Br., 9.3.2015 

15 Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les  

Berlin, 11.3.2015 

16 Deutsche Bundesbank Franfurt/M., 17.3.2015 

132  Ein Teil der Expertengespräche wurde bereits im Kontext des Projekts ‚Europäisierung der 
Alterssicherungspolitik‘ von der Verfasserin bzw. den weiteren Projektmitarbeitern Manuel 
Wäschle, Nina Johnen und Niklas Otten geführt. Eine detaillierte Liste der Gesprächspartner 
wird aufgrund der den Experten zugesicherten Anonymität mit Blick auf die Veröffentli-
chung ausschließlich den Gutachtern gesondert zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisproto-
kolle der Interviews befinden sich im Anhang. 

133  Dass einige Experten zweimal befragt wurden, ist dadurch bedingt, dass die erste Runde der 
Gespräche ausschließlich das Thema Alterssicherung betraf, die Expertise der betreffenden 
Personen aber auch für weitere der später hinzugekommenen Handlungsfelder für relevant 
befunden wurde. 
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17 Ministerium für Arbeit und Soziales (IT) Rom, 17.3.2015 

18 Istituto Nazionale della Previdenza So-
ciale  

Rom, 17.3.2015 

19 Arbeits- und Sozialministerium (IT) Rom, 17.3.2015 

20 Europäischer Wirtschafts- und Sozia-
lausschuss 

Brüssel, 19.3.2015 

21 Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Al-
tersversorgung e. V. (aba) 

Berlin, 19.3.2015 

22 Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie 

Berlin, 19.3.2015 

23 Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Berlin, 19.3.2015 

24 Bundesministerium der Finanzen Berlin, 20.3.2015 

25 Auswärtiges Amt Berlin, 24.3.2015 

26 Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin 

Berlin, 24.3.2015 

27 Bundeskanzleramt Berlin, 27.3.2015 und 5.10.2016 

28 Europavertretung der Deutschen Sozial-
versicherung und European Social Insu-
rance Platform  

Brüssel, 11.4.2015 

29 Warsaw School of Economics Warschau, 13.4.2015 

30 Ministerium für Arbeit und Soziales (PL) Warschau, 14.4.2015 

31 Ministerium für Arbeit und Soziales (PL) Warschau, 14.4.2015 

32 Warsaw School of Economics Warschau, 17.4.2015 

33 BusinessEurope Brüssel, 21.4.2015 

34 Europäisches Parlament Brüssel, 21.4.2015 

35 Europäische Kommission, DG Em-
ployment 

Brüssel, 23.4.2015 

36 Bundesvereinigung der deutschen Arbeit-
geberverbände 

Brüssel, 24.4.2015 

37 Universität Turin  Per Skype, 28.4.2015 

38 Europäische Kommission, DG ECFIN Telefonisch, 22.5.2015 

39 Universität Bremen Telefonisch, 27.5.2015 

40 Universität Bonn Bonn, 12.6.2015 
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41 National Parliament Representative to 
the EU 

Telefonisch, 18.6.2015 

42 Universitäten Florenz und Mailand Per Skype, 9.7.2015 

43 Berater der Ministerin für soziale Siche-
rheit (SWE) 

Telefonisch, 17.7.2015 

44 University of Southampton Telefonisch, 17.7.2015 

45 schwedisches Sozialministerium Stockholm, 1.8.2015 

46 Department for Work and Pensions (UK) Telefonisch, 20.8.2015 

47 Europäische Kommission, DG for Econo-
mic and Financial Affairs 

Telefonisch, 25.8.2015 

48 früher schwedisches Sozialministerium, 
heute PRO-Rentnerorganisation 

Stockholm, 31.8.2015 

49 früher schwedisches Finanzministerium, 
heute SEB Insurance 

Stockholm, 2.9.2015 

50 Landsorganisasjonen i Sverige / EWSA Stockholm, 3.9.2015 

51 Swedish Pension Agency Stockholm, 3.9.2015 

52 Universität Stockholm Stockholm, 3.9.2015 

53 Institute for Future Studies Stockholm, 3.9.2015 

54 Bundesministerium für Gesundheit Berlin, 18.11.2015 

55 Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les 

Berlin, 28.1.2016 und 5.7.2016 

56 Bundesministerium für Gesundheit Berlin, 9.3.2016 

57 Europäische Kommission, DG SANCO Brüssel, 10.5.2016 

58 Europäische Kommission, DG EMPL Brüssel, 10.5.2016 

59 Spitzenverband der Gesetzlichen Krank-
enkassen 

Berlin, 30.6.2016 

 

60 Trade Union Congress London, 3.8.2016 

61 London School of Economics Per Skype, 24.8.2016 

62 NHS Confederation, European Office Per Skype, 1.9.2016 

63 Bundeskanzleramt Berlin, 5.10.2016 

64 Bundeskanzleramt Berlin, 5.10.2016 

65 Universität Konstanz  Berlin, 13.10.2016 

66 Department of Health (UK) Per Skype, 27.10.2016 
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67 Bundesagentur für Arbeit, Europavertre-
tung 

Telefonisch, 21.11.2016 

68 European Social Insurance Platform + 
GKV-Spitzenverband 

Telefonisch, 1.12.2016 

69 Department for Work and Pensions Telefonisch, 7.12.2016 

70 Wissenschaftszentrum Berlin Berlin, 14.2.2017 

71 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

Berlin, 28.2.2017 

72 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

Berlin, 28.2.2017 

73 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

Berlin, 28.2.2017 

74 European Social Observatory Telefonisch, 16.3.2017 

75 Deutscher Gewerkschaftsbund Berlin, 12.5.2017 

76 Queen Mary University of London Oslo, 7.9.2017 

77 Bilkent University Oslo, 7.9.2017 

78 Ministerium für Arbeit und Soziales 
(PL)134 

Per E-Mail, 13.9.2017 

79 Ministerium für Arbeit und Soziales (PL) Warschau, 21.9.2017 

80 Solidarnosc Warschau, 22.9.2017 

81 Institute of Public Affairs & Kalecki Foun-
dation Warschau 

Per Skype, 21.11.2017 

82 University College London Per Skype, 8.12.2017 

83 Comenius University Bratislava Telefonisch, 13.12.2017 

84 Department for Work and Pensions Telefonisch, 14.12.2017 

85 Bundesagentur für Arbeit  Berlin, 28.1.2018 und tel. am 17.2.2018 

86 Universität Turin Per Skype, 20.2.2018 

87 Università Politecnica delle Marche Per E-Mail, 26.2.2018 

88 Sveriges Kommuner og Landsting Stockholm, 19.3.2018 

89 / 
89° 

Universität Stockholm Stockholm, 20.3.2018 / 9.4.2019 

90 Schwedisches Arbeitsministerium  Stockholm, 20.3.2018 

 
134  Die Anfrage für ein vor Ort durchzuführendes Experteninterview wurde nach mehrmaliger 

Nachfrage abgelehnt. 
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91 Schwedisches Arbeitsministerium Stockholm, 20.3.2018 

92 Schwedisches Arbeitsministerium Stockholm, 20.3.2018 

93 Hintergrundgespräch Schweden135 Telefonisch, 2.5.2018 

94 Ministerium für Gesundheit und Soziales 
(SWE) 

Telefonisch, 1.6.2018 

95 Universität Bielefeld Berlin, 15.6.2018 

96 Behörde für Aktive Arbeitsmarktpolitik 
(ANPAL) (IT) 

Rom, 4.7.2018 

97 Ministerium für Arbeit und Soziales (IT) Rom, 5.7.2018 

98 Universität Rom Rom, 5.7.2018 

99 Universität Rom Rom, 6.7.2018 

100 Agentur für die Implementierung der 
Querschnittsziele im ESF 

Berlin, 7.9.2018 

101 United for all ages Telefonisch, 8.10.2018 

102 Warsaw School of Economics Telefonisch, 10.1.2019 

103 European Observatory on Health Sy-
stems 

Berlin, 21.2.2019 

104 Universität Bologna  Telefonisch, 29.3.2019 

105 Universität Oslo Stockholm, 9.4.2019 

106 Universität Reykjavik Stockholm, 9.4.2019 

 
  

 
135  Eine nähere Angabe wurde durch den/die Befragte/n nicht gewünscht. 
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des Beobachtungszeitraums 2017 hat sich das Feld der europäischen Sozialpo-
litik, wie im Schlussteil bereits angedeutet, dynamisch entwickelt, und insge-
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gen beschlossen und frühere Tabus über Bord geworfen worden. Diese Ent-
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meine drei großartigen, immer gesprächsbereiten Gutachter Prof. Dr. Johannes 
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ich vielen (teils ehemaligen) Kolleginnen und Kollegen, namentlich und in the 
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nuel Wäschle, Philipp Kahlert, Prof. Dr. Miriam Hartlapp, Dr. Agnes Blome, 
Stella Gebauer, Torben Fischer, Prof. Dr. Ann-Zofie Duvander und Prof. Dr. 
Anne Lise Ellingsæter. 

Das in die vorliegende Studie eingegangene Projekt „Europäisierung der 
Alterssicherung“ (2014-2016) wurde vom Forschungsnetzwerk Alterssiche-
rung der Deutschen Rentenversicherung Bund gefördert und hat maßgeblich 
zur Konkretisierung meines Habilitationsthemas beigetragen. Am anderen 
Ende dieses langen Prozesses steht ebenfalls eine finanzielle Förderung, für 
die ich sehr dankbar bin: Diese Veröffentlichung wurde durch eine Publikati-
onsbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt. 

Und schließlich gebührt der finale Dank meiner Familie – für alles, was ihr 
mir seid.   
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